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A nü a [ é i
ber

Rostockschen Academie.
10.4 Band. 1. Stück.

Den 20. Januar i gore

Weirierkuttgen auf einer Reise durch Frankreich; Spc
nien, und vorzüglich Portngal , von 1). ZJeinrich
Äriedrich Link , Protessor zu Rostock , und veri
schiedehet' Gerehr;en-Gesellschäften Mitgiiede. Er-
fter und zwenter. Theil M:t einer Karte: von Por-
kusal. Kiel, in der neukn academischen Buchhandi
ung, iu Courmissio:: Hesmsadr. und Braunschweigp,be 6. 9: Fleckeisen q 1801. ig und. 17 Boget
in Octav.

UPadbeirberfocSBerf.bonfeinergelebeietiStelfezurückgekommen wat , ents : loß sich Derfelbe,
FV alle Reijebeschreiküngen dürch Portcigal, wels
the er erhalten konnte dutchzuiésen. Er fand , daß
keiner von allen Rersenden soviel. als er 6n dem Bán,
de gesehen , und daß ihre Nachrichten eine Menge von
Unrichtigkeit.n enthalten : insbesondere aber , dag Ur-
theile j die nur äuf die Hauptstadt passen | auf das
ganze Land irrthümlich ausgedehnt worden und daß
man durch diese. Veranlassuus den quten Charaeterder Portugiesen . außerhalb Kissabon dar sehr ver;
kanit hâbe. Er etitschtoß. sich also, die Vertheidigung
diefer Ration ini Auslande z1i übernehmen, uod aus
eine auf der Reise gemachtén Bemerkungen die bis.
erigen Nachrichten zu berichtigen und zu ergney.
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Naturgeschichte und Geographie sind diejenigen Wis-
senschaften, deren Erweiterung hauxtsächlich beabsich-
tigt ist: inzwischen ist dem Buche die Form gegeben,
Daß es auch zueiner unterhaltenden Lectüxe diéut , in-
dem eine Flora des Landes, welche der Hr.. Vérf. iu
Verbindung mit dem Hrn. Grafen v. Hofmanns-

FEedei und hem Gru. Professor(cUwig in
Braunschweig zu erwarten-hat, die wissenschatcliche
Slusbeute dieser Reisehauptsächlich in. ich fassen sollen.
Mehrerer Vergleichungen wegen sind einige Nachrichs
ken von Spanien mitgenommen ; uind da-der Zufall
es so wollte, daß die Hinreise durch Frankreich ge-
schehen mußte, so siud auch einige Nachrichten über
Dieses Land hinzugefügt ; soweit nämlich einr bloße
Durchreise dazu die Gelegenheit darbot. .

Rolgende Nachrichten von der Universität zu Coim-
ra führe ich hier noch an ; König Diniz fti(tete fie
um das Jahr 1291 zu Lissabon , verlegte sie aher
I6 Jahre darauf hieher : nachhin wurde fie noch. ein-
mal nach L. verlegt, aber 1537 wieder zurückgebracht.
Unter Pombal litt die Einrichtung derselben eine
große Veränderung , allerdings sehr zu ihrem Vor-
theile.. Aber Einrichtungen sind nicht qlles : wo einbelebenber Geift fehlt, gedeihen Wissenschaften nicht z
sie verlangen Aufivand , Aufmunterung und richtige
Schätzung wahrer Verdienste, . Mittel , wgdurch beyallen mittelmäßigen Verfaslungen mehr gesthicht, als
Durch die besten Einrichtungen von der Welt. Die Uni-
versität hat einen Rector , tvelchen der König ‘wählt,
und zwar nicht aus dem Mittel der Universität : geo
wöhnlich ist es ein Geistlicher, der von hier zur Stelle
eines Bischofs befördert wird. Eigentlich hat er sein
Amt nur auf 3 Jahre; aber fast immer wird er nach
Ablauf. derselben bis zu einer andern Beförderung
darin bestättigt. Der Reformator sollte noch über ihn
seyn, allein beyde Stellen sind jetzt in einer Person ver-
einigt... Der Rector prâsidirt ia dem Collegio der
Decanen , welches aus deu Decanen der Facultäten,
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Fisealen (Syndicis) : nätnlich dem Conservador und
Huvidor, und einem Secretair besteht : es hat die Ju-
risdietion über alle, die zur Academie gehören. In
allem , was Geldsachen nnd das Vermbgen der sehr
reich dotirten Univerfität betrift, ist ihm ein Finanz-
colleginm, die Junea da fazenda, an die Seite gesetzt,
worin sich 3 Deputirte, ein. Professor der Thevlogie,
ein Professor der Fete. und der Professor des CEalsculs , imgieichen fin Schatzmeister und Schreiber be-
finden. Auf den Fall, daß ber Rector behindert wür-
de, ist noch ein Vicerector ernannt. Der Kanzler ift
in Lehrsachen die ecste Person: er giebt die Gradus bey
Promotionen, hat die Aufsicht über die Lectionen, und
puse ser dern Prüfungen der Studenten. Diesekelle gehört dem Prior und General der Augustiner
Canon. regal. zu C. Man kann nicht umhin, den voris
gen Einrichtungen seinen Beyfall zu geben: aber diese
Aufsicht eines Mönchs, überhaupt eines einzelnen Mans
nes, auf die Art, tie gelehrt werden soll, muß einem Deut-
schen sehr auffallen, und man wird sich nicht mehr wun-
dern, warum Leute, welche viel Icisten können, nichts
thun. Der Facultäten sind sechse: 1) Der Theologie
mit 8 Stellen, 2) der Canonum mit 9 Stellen, 3) der
Rechte mit 8 Stellen, 4) der Medicin mit 6 Stellen,
5) der Mathematik mit 4 Stellen, 6) der Philosophie
mit 4 Stellen. Bey der letzteren muß man an keine
Logik , Metaphysk , u. -d. g. denken, denn davon ist
zu C. nicht die Rede: sondern jene 4 Stellen sind die
der Zoologie und Mineralogie, der Experimental-Phys
ik, der Chemie, der Botanik und Oeconomie. Von
allen eigentlich philosophischen Wissenschäften wird nyr
das Nätuxrecht von einem Profeffore Canonum gelebtt.
Die Professoren heissen Lertes ; und außer den ordents
lichen giebt es noch Lerces substitutos , und Demons
Kradores. in den Fächern, wo etwas zu demonftriren
ist. Die Collegiendauern nicht ein halbes Jahr, wie bey
ujis', sondern länger , und 'es wird nur ein Cursus im
Jah e gemacht : fie faugen im Herbst an, und endigen
im, SRay r varauf solgenbis zum Iulius die Mnt
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&lt;en Prüfungen, denen sich durchaus jeder. unterwerfen
muß, und dann kommen beynahe drey Mongte Ferien.
Die Prüfungen geschehen seit Pombal in potugisischer
Sprache., und sollen sirenge sepn. Die Vorlejungen
fiud alle unentgeld[ich. Jeder Student muß bestimm-
te: Jahrs ftudirt, die hestimmten Eollegien gehört, und
fich den jährlichen Prüfungen unterworfen haben, wenn
er ein Nmthaben, und seine Kenntnisse ausüben will.
Weiter- qber ist auch nichts ndtbig ;: den Doctorgrad
nehmen p solche an , weiche Lehrer auf der Univers

tät wexden wollen; und dann müssen sie zwar öffent-
ich disputiren, schreiben aber keiue Jnaugurat-Disser-

tation. . Der Doctortitel ist daher selten, aber eben
deswegen sehr ehrervol in Portugal, Magistros

Bie Ursuhl ‘der Studenten Jubt (mas has allgemein
Über 800 an Lehrer und Studenten wohnen, wie
hey u! s, in Privathäusern , nicht, wie auf manchen
alten Univerfitäten, in eignen Gebäuden, Verschiedene
dffentliche Austalten befinden sich im vormaligen Calles

io der Jesuitee. Das SRatuvalienfabinet ist unbe-
eutend Aber die Sammiung von physicalischen Jne
Irumenten ist ansehnlich und gt; man sjeht hier mane

(bc ganz neue, vorzüglich englische Insirumente, Das
chemische Laboratorium ist: aieichtalls sehr gut, geräu-

Eun eue euoM"bie b
fentliche Bibliothek füllt eine kleine Kirche , die inwen-
dig wenig verändert ist. Die Zahl der Bände ist ansehn-
lich, und es soll an neuern Werken uicht fehlen; auch
wird sie von den Studenten fleißig besucht und benutit,
Das Observatorium ist gut aebanet, hat eine vortref-
liche Lage, und ist sehr bequem und. nett eingerichtet ;
nur fehlt etwas ~ Instrumente. Her botauischeGarten ist nicht sehr groß, uuddas Gewächshaus übers
aus klein: allein durch den Fleiß ihres. Aufsehers hat
diese Anstait eine vortresliche Einrichtung erhalten.
Außer manchen fremden Gewächsen ist die beträchtlichs
Sammlung vou Pflanzen ; welche in Portigal iy
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heimisch sind, merkwürdig : an ihnen. hat der voxtresfsi-che Aufseher eine Menge wichtiger botanischer Ecurer
kungen gemacht, Kurz die Einrichtyngen der Unive! s,tät
sind so gar schiecht nicht; es fehlt auch nicht an Leuten,
welche mit dem jetzigen Zustande der Litteratur bekaunt
sind, und an fähigen Köpfen : vielleicht aber an gründ-
lichen Gelehrten, welche die Wissenschaften um ihrer
selbst willen treiben. Warum leistet dann diese Unis
versität überhaupt so wenig ? Da, wo man Schriften
ohne.allen Ersatz auf eigne Kosten drucken lassen muß,
oder nur. mit Mühe auf königliche Kolten gedruckt ere
bálf, fanu es keine Schriftsieler gchen. ~ Und eine
strenge Censur, ein Inquisitions-Tribunal, das Schrift-[tellern tid) imer (arditerlid genug ist, reichen gewiß
hin, allen Geist der Untersuchung zu unterdrücken. Alle
Wissenschaften ind enge mit einander verknüpft.; h
theilen mit einander ihre Schicksale,

e

Etwas über dke in Rostock wegen Theurung der Lebens.
mittel entstandenen Unruhen, und einige Vorschid-
L! um für die Zukunft dagegen gesichert zu seyn. -en Armen gewidmet. © Neubrandenburg, ge-
druckt bey E. G. Korb, Herzogl. Hofbuchdrucker,
1800. 2 Bogen in Octav.

Sg ot allcín in Rostock, sondern auch an mehrerenOrten .des Landes haben die immer steigenden
Preise der Lebensmittel, insbesoudere der Butter und
des Korns, Ausbrüche eines Misvergnügens derjenigen
Volksklassen veranlasset , die sich dadurch am nieisten
gedrückt fühlten oder zu fühlen glaubten. In Rostock
und Güstrow kam es aber am Ende des Öctobers zu
gefährlichen Auftritten, die einen sehr verschiedenen
Erfolg hatten. An dem letztern Orte ward der Auf-
stand durch die Besatzung bald gedämpft , und der zu-
sammengelaufene Haufe zerstreuet, nachdem einige das-
von erschossen worden. Hier hingegen lehnte die Gar-

nison in Bezug auf eiue 1795 erhaltene Kabinetsqrd[e
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alle thätige Hülfe gegen die Tumultnanken so länge
gänzlich ab, bis gesammte Bürgerfahnen sich versam-
melt, und mit ihr vereinigt haben würden. Dies
ward aber von einem Theiie der Bürgerfahnen big in
die Nacht verweigert. Die Tumultuanten, melde'att
fänglich nur die Absicht zu haben schienen, die bey ei-
nigen Kaufleuten zum Verschickcn vorräthige Buttek
und einlge andere Victuaiien wegzunchmen, und zu
einem Verkaufe (he geringere refe aufs Markt zu
schaffen, gewannen dadurch so viel Dreistigkeit nnd
Spielraum, daß sie in die Häuse: mehrerer Kaufleute,
tvelche sie angeblich des Dardanariats schuldig hielten,
und einiger Mitglieder des Magifirats eindrangen, Geld
und Papiere, Fenster, Thüren, Oefen, und das geo
Bn Mobiliare zerstörten oder raubten, und vonittag bis naeh Mitternacht hiebey zubrachten. Eine
Umständliche Nachricht von dem ganzen Vorfalle haben
wir, einer geschehenen Ankündigung zufolge , aus der
Feder des Hrn. Doct. Zoch zu erwarten.

Der Verf. hält eine Veschränkung der Ausfuhr für
unangemessen, und bringt die Anlegung von Frucht-
magazinen in Vorschlog , deren Errichtung durch die
Emposiirung der Spielkarten. des Weins nnd des Caffees
Trleichtert werden sol. Da die Art und Weise, wie
diesc Magazine einzurichten wären, nicht detaillirt an-

eT d ertmS
der Folge eine Art von Magazin Anordnung wirklich
eingetreten. Dasjenige, was über die rostocksche Stadt-
verfassung beyläufig angeführt worden, ist nicht allent-
Halben ganz zutreffend : ich begnüge mich indeß, zwey
Bemerkungen zu machen, die den jetzigen Vorfall zu-
nächst betreffen : 1. Die auch aus allgemeinen Gründen
abzuleitende Concurrenz der Bürgerschaft bey Abfas-
sung städtischer Policey:Anordnungen ist nicht zuerst durch
das Regulativ von 1770 eingeführet, wie der Hr. Verf.
meint, fondern ift (don feit langen Zeiten, wenigstens
schon seit dem sogenannten Domannischen Vergleiche-
srfoderlich gewesen. I11. Ueber die‘ Einrichtung it
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den Bürgerfahnen ist, soviel mir. bekaunt geworden,
weder aus dem Zeitraume vor 17.48, noch seit dieset
Zeit , da die Veränderung mit dem Besatungs.Rechte
eine große Aenderung veranlaßte, ein bestimmtes hin-
lánglídes Regulativ vorhanden. Zwar [oll 1794 ein
solches Regutativ, das gleichwol #ux einige Bruchs
Ne enthalten haben wird, in Vorschlag gekommen
eu, :z ist aber meines Wissens nicht völlig zu Stands

Z-
D. Chifoph. Godofr. Nic. Gefferdingii Anatetla

iuris. Lubecenfis, quae contineur. varia aC rariora
interpretum tam edita antebac quam inedita opufcüs
la et. documenta, .in quibus fparfim iftius iuris

SR erit E TIPO
gumentis delineantur, explicantur et illuftrantur,
opiniones DD. veterum et recentiorum citcantur
ac examinantur, multisque obferuationibus haud
vulgaribus , fed praefertim practicis, et iudicialis
bus fententiis adormantur, infimulque vfus ant non
vfus vbique locorum in Germania, et fpeciátimquoque Pomerania, diligenter adaotantur,—Gryephíae, litteris Iob. Hinr, Eckhardt, MDCCC,
2 Alph. 11 Bogen in Quart.

n biefet Sortfebung beá "Tbefauri Iuris Lubecen-
lis (2 B. S. 291.) sind keine einzelne Schriften

méeckl. Gelehrten ,. sondern bloß ein Aufsatz ans Coth-
manns Canlultationibus er Refponfis tnb jer dt
Quistorps Bemerkungen enthaitene. Der Hr. Verf.
klagt über den Mangel an Unterstügting : er Dat fid)
denselben aber für die Zukunst dadurch erschwert, daß
er, anstatt die nicht in den Buchhandel kommenden
ältern und neuern academischen Schriften zu sammeln,
soviele Stücke aus Cothmanns, LEngaus , Cras
mers, Pufendorfs , der Gebrüder Becmann,

Bleins, Quistorps, und Rundes Sammlungen4
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eingerückt Hat, die man ungerne doppelt kauft, auch
immer leicht erhalten kann.

.

Mm Reichsanzeiger- Nr. 128. unb ím Allg. litt.
. Anzeiger, Nr. 92, v. v. I., ist folgendes Notificas

korium. eingerückt.; „Vermöge einer von Königl. Chur-
fürstlicher Landesregierung zu Hannover der hiesigen
Universität ertheilten Vorschrist werden 1) nach einer
mit mehreren Universitäten. getroffenen Uebereinkunft
alle daselvst öffentlich. relegirte Studirende. hier nicht
aufgenommen ; 2) aud) bícjenlgem nicht, welche von
beu übrigen. tnfoerritátem tocgen £umltilitens ober 9ftt
heils an den Ordensverbiudungen- relegirt worden fib.
t folle 3) diejenigen,, welche vorhin auf einer
deatschen Univerktäc ftubirt 0n dieser aber ein Zeug-
kiß ihres Wohlverhaktens hicht mitgebracht haben, und
bere Aufnahme nicht bedenklich gehalten worden ist,
hey dem ersten Vergehen, twuratif ssonst nur Carcer-
firafc stchet, unabbittlich mit dem Conlilis abeundi be,
legt werben. Göttingen , den 26. Mäy 1800. Kör
kigl. und Churfürstl. Geotg-August Universität;''

'Se

(inb hörigen sher FIrteliigenzblàSg2]Mbing M m fa M tester.:



An n a l e u

der

Rostockschen Academie.
10. Band. 2. Stück.

Den 27 Januar r8or.

A,

Rechnungs.Aufgaben, in Fragen , Antworken und Ero
klärungen bestehend. 1) Für Fraueazimmer, [sehr
leichte Anfangsgründe.] 2) Für jeden Stand, [Re-
gel de Tri.] 3) Für Kaufleute uud Schiffer, [Ket-

teres. EE TREERE
tem Stadtbuchhalter, und Schreib- und Rechenmei-

ster an der großen Stadtschule in Rostock. Gedrucktn der Adlerschen Officin, 1800. 11 Bogen in Octav,

ür jeden, der im Rechnen Unterricht ertheilen
will , it es sehr rathsam , solche Beyspiele zu
wählen, welche bey wirklichen Geschäften seiner

Gegend anwendlich werden ; mithin dem Lehrer von
allen Seiten bekannt sind, und. für den Lernenden ein
Interesse haben. Es ist also. nicht zu misbilligen, daß
der Hr. Verf. zu seinem Gebrauche ein folches Grem
pelbuch abgekaßt hat. Was außer diescn Rechnungs-
Aufgaben beyläufig noch binzugefügt.ist, wird als eine
außerwesentlichere Zugabe zu betrachten sepn.

"a,

Heber landwirthchaftliche Conkracte und deren. Caute-
elen . besonders in couomischr Siüdfit unb v
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herer Beziehung auf Mecklenburg. Erster Theil.
Von den landwirthschaftlichen Kauf.-Coutracten und
deren Cautelen. Vom Legationsrathe von Ferber,
auf Breesen und Nätschow mn Mecklenburg-Schwe-
rinsehen Erbgesessen j | der -Mecklenburgischen land-
wirthschaftlichen Gesellschaft ordentlichem Mitgliede.
Schwerin und Wismar, im Verlag der Bödnerschen
Buchhandlung, 1880. 15 Bogen in Octav.

D Beyfall, den ein anderes Buch des Hrn. Verff.(7 B. S. 63.) gefunden hat , hat denselben be-
wogen , sich der Ausarbeitung dieses Werks zu unter-
ziehen, daß sich gemifferma(fen am das vorige anschließt.
In diesem Theile handelt er von denjenigen Contrac-

MIGUU.

find: ein zweyter Theil soll die übrigen landwirthschaft-
lichen Contracte enthalten. In einem Auhange sind
Formulare einer auf eine Cession des vorbehaltenen
Eigenthums + Rechtes Bezug. habenden Schuldverschrei-
bung, eines Agnitionsscheins, und eines Liberativns-
scheins, imgleichen die Anordnungen der meckl. Brand-
assecurations. Geselischaft für das platte Land, und die

Vereinbarung der meckl. Hagelschadensassecuranz- Ge-
sellschaft beygefügt. In den einzelnen Abschnitten des
Buches werden die Vorsichts. Maaßregeln , welche so-
wohl der Käufer als Verkäufer in Absicht der gewöhn-
lichen Puncte des Contracts zu beobachten haben, mit
ihren Gründen angegeben. Eine gute Ordnung und
ein deutlicher Vortrag dienen der Ausarbeitung zur
Empfehlung. Wenn gleich nach der eignen Bemer-
kung des Hrn. Verf. die Zuzlehung eines Sachwaldes
dadurch nicht entbehrlich wird, und , wie ich hinzufü-
yen wärde, auch die Zuzichung eines mit dergleichen
Geschäften hekaunten Landmannes aus der Gegend, wo
das Gut liegt, wegen vieler individuelen Verhältnisse
oft nicht entbehret werden kann: so wird doch dieser
Theil sowohl den Käufern und Verkäufern eines Gutes
als den Saehwäldeu , die einen Contract abjufassen
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haben, nützliche Dienste leisien. Manchem würde viel-
leicht ein voliständiges Formular eines Kaufcontracts
über ein Lehngut angenehm gewesen seyn. Die in dem
s. 54 vorgeschlagene Verabredung eines Compromi(icé
wärde ich sehr beschränken.

3e
Ueber den Zweck, die Anordnung, Form und Verbes-

serung akademischer Lectionscatalogen, mit cinigen
Bemerkungen. und zwey Anlagen, von Friedrich
Gottlieb Canzler, der Philosophie Doctor, Königl.

gut
wissenschaften auf der Universität zu Greifswald, wie
auch Ehrenmitglied der Herzogl. Sachs. Gotbaisch.
und Mtenburg. Societät der Forst- und Jagdkunde
zu Waltershausen. Zur Anzeige der Wintervorlesuns
Qt... (Eft modus in rebus, (unt certi denique fines,
Quos vltra citraque nequit confiftete re&amp;tum. Horat,

ie L. J. Sar. 1.) Greifswald, 1800. 45 Bogen
n Quart.

ghe glaubte ich, ein Lectionscatalog ey vichtsweiter, als das Verzeichniß derjenigen Vorlesuu-

iPhernqrtoàa
daher keine andcre Vorlesungen au, als solche, darüber
ich bereits mit einigen Zuhörern Abrede genommen,
oder von denen ich wenigsiens pevmutbete , baf sie zu
Stande kommen würden. Und weil ich es nach meinen
Erfahrungen unthunlich fand, mehr als drey Stun-
den des Tages den Vorlesuugen mit vollem Nutzen zu
widmen , so pflichtete ich denen bey , welche dies für
eine Regel annahmen, die nur seltene Ausnahmen leis
det. Da tritt aber ein Mann auf, dem ich ia der
Fertigkeit, Collegia zu lesen , den Vorrang nicht streis
tig machen darf, und behauptet, daß die academ’schen
Lectionscatalogen zwey gan; andere Hauptzwecke haben.
Sie sollen nämlich D) „gleich augenscheinlich varium

2 er
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„daß die sämmtlichen vorhandenen Lehrer alle diejenb
„Jen Wissenschaften, für die das dffentliche Jnstitut be-
„stimmt ist , nach ihrem ganzen Umfange und iu allen
„ihren Haupttheilen, so wie dem jedesmaligen Zustande
„der Litteratur, und selbst auch Zeitumständen, örtlichen
„Und besondern Bedurfnissen gemäß, zu lehren Willens
„sind : 2) Lernbegierigen und allen, welche ihnen den
„Play zu ihren Studien entwerfen wollen, und billig
„entwerfensollten, die leichteste uud beste Ucbersicht zur

“fändevesPenh etr"
Zu dem Ende soll ein immer zu verbesserndes wissens
schaftiiches Schema zum Grunde gelegt, und darnach
glle halbe Jahr alles angekündigt werdey, was in einer
solchen Lectionstabelle begriffen iff, oder die Lehrer aus
Ivbeuswürdigem Eifer noch hinzufügen wollen, Zwar
entstand bey mir anfänglich der Zweifel, ob nicht der
Hr. Verf. den Zweck der Lectionscatalogen, und die
mancherley ziemlich unzuverläsigen Folgerungen,
welche einige sonderbare Leute aus denselben ableiten
wollen, mit einander vermenge: auch schien es mir,
als wenn er überhaupt das, was die Lectionscatalogen
betrift, von andern Dingen nicht gehörig unterschieden
habe. Nachdem ich aber in den Anlagen den ueuesten
Greifswaldschen Lectionscatalogen , fo wie er wirklich
iff, unb fo wie er: seyn sollte, dargestellt gefunden;
und was die Hauptsache ist, die eigne Ankündigung
der Vorlesungen des Hrir. Verf. für das laufende Halbe
jahr gelesen, so Habe ich alle meine Zweifel unterdrücket.
Er hat uämlich neun Stunden von, 8 bis 12 Uhr Bors
mittags und von x bis 6 Uhr Nachmittags, zu Vorle-
suugen bestimmt, und erbietet sich darin zu lesen, vier
Collegia aus dem Fache der historischen Wissenschaften,
fíeben aus dem Fache der Cameralwissenschaften, sechs
aus dem Fache der Handlungswissenschaften, vier ans
dem Fache der Kriegswissenschaften, fünf aus dem
Fache der Seewissenschaften, zwey aus dem Fache der
Banwissenschaften, und drey in dem philologischen
Fache; vorausgesetzt, daß der Unterricht in der pum

,
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bischen, englischen, dänischen und (d)mebifden Gprade
nur eine Voriesung ausmacht, denn sonsten würde sich
die Zahl noch um drey- vermehren. Zusammen sind
dies demnach, laluo errore calculi, ein und dreyßig
Collegia , die ein cinzelner Mann in diesem Winter zu
lesen sich getrauet: bedauerlich sind die Portionen bas
durch so. klein geworden, daß manches nur eine Stunde
wöchentlich hat erhalten können , indeß wird eins solche
Concentrirung eine desto kräftigere Nahrung für den
Geist gewähren. Wenn nunnur die übrigen Collegen
diesem Musier nach Möglichkeit folgen, und jeder we-
nigstens 20 Vorlesungen in jedem Halbjahr ankündi-
ct, fo mird lich nicht bestrciten lassen ; daß die Univers

fetta Greifswald den stattlichsten fectíonscatalog
in ganz Furopa erhalten habe.

Indessen bemerke man wohl, daß die Ankündigung
die Hauptsache isi: ub gerade alle angekündigte Collegia
gelesen werden, das ist schon minder wesentlich. „„Frey-
„lich hört man oft den einseitigen und unäherlegten
„Ausruf : O, von den vielen im Lectionscataiog ange-
„kündigten Vorlesungen werden kaum die Hälfte oder
„hdchstens Zwendrittel wirklich gelesen! Soll denn aber
„der Lehrer auch Vorlesungen halten, wenn keine Lieb-
„Haber dazu vorhanden siud ? Wer wird einen Zahnarzk
„darum tadeln, wenn er in seinem Avertissement ans
„Publicum ankündigt, er reinige Zähne, nehme
„schadhafte aus , und serze neue ein; und zum Gins
„setzen neuer Zähne fehlt es an Liebhabern jetzt! Kdn«

CCST zu rn in Miran Rushebung
"bedürftig inb? Acadetnische Lectionscatalogen ma
„hicrin völlig solchen Avertissements gleich : Liebhabern
„wird alles zur Auswahl und Annahme angeboten, allein
„für sie muß daben allerdings auch aufs Vollkommenste
„und Zweckmäßigste stets gesorgt seyn.

Für die, welchc, so wie ich, dem hohen Ideal zu foso
gen schwerlich im Stande scyn werden, führe ich noch
folgende Bemerkungen des Hrn. Verf. über die Män-
gel der bisherigeu Lectionscatalogen an. T. E
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„größte Theil derselben enthält die aus der Urzeit der
„Universitäten hergebrachte, nunmehr aber in Ansehung
„der Wissenschaften schon verrustete Facultätsverfassung
„als Grundlage der Abtheilung, Die Facultäten mars
„schiren auf, und in jeder die Helden derseiben nach der
„Receptionszeit oder der Ordnung des Sitzes und der
„Stimme ; bisweilen erscheint sbgar der zeitige Decan,
„auch wenn er eigentlich der Letzte seyn solte, oben au.
Jeder Facultätsmann ist häufig von allen scinen Wür-
„den, Titeln und Chargen, — nichts davon muß un-
„Jenannt bleiben, ~ begleitet. Oft geht Magaificus
„Daminus Rector tvohl gar allen Facultäten mit ftis
v, ner Anzeige vor , und sollte er auch nach der Facul-
„tätsverfassung in ‘der Endfacultät nur der Endpfahl
„schn.“ Die Facultätsordnung muß ich ihrem Schick-
sale Preis geben : aber wegen der Titulaturen môgte
éch doch ein Vorwort einlegen, indem der belobte Zahn-
arzt in seinem Avertissement gleichwohl auch anführt,
von welchen Kaisern , Königen, Churfürsten und Für-
sien er privilegirt it, und der Hr. Verf. selbst dem
cr verstattet hat, seiner ausführlichen Titulatur auf
dem Titel diescs Programms sechs Zeilen zu widmen.
IT. Jn einigen Lectionscatalogen folgen auf die ardent-
lichen Professoren zuerst die außerordentlichen, und dann
die übrigen Docenten von mancherley Würden und
Titeln : in einigen schließt ian sie ganz aus, „„und wenn
„anch noch so viele würdige Männer unter ihnen wä-
„ren, denen mancher der Professoren nicht würdig ist,
„die Schuhriemen aufzulösen. Sapienti lar! IU. „Es
„ist an den meisten Orten fast der völligen Willkühr der
„Lehrer überlassen, was fie für Vorlesungen balten
„wollen, und in welchen Stunden. Dadurch wird
„aber die hier nothwendige Harmonie oft in die schreck-
„lichste Disharmonie verwandelt. Kommt das Inter-
„esse der Lehrer, die Hofnung auf reichlichen Zufluß
„des alten Mammons, ins Spiel, so wird es jnicht sel-
"tn gar arg damit. Man kündigt dann vorzüglich„Collegia an, welche die meisten Zuhörer finden , und
„läßt andere nicht minder wichtige ganz unangeieigt.» uf



9fcabemie, 10. 8. 2. €t, 15

„Auf größern Universitäten, z. B. in Göttingen zc.
„meinen zwar manche, sey dies nie der Fall, wohl
„aber auf kleinern. Ja, leider! auch dort genug.
»„Dies weiß ich von Göttingen aus eigner Erfahrung.
»Wie oft mußte ich da, als Privattehrer , Hungrige
„narh einer Wissenschaft, z. B. nach Technologie, Oeco-
„nomie, Statistik, u. d. m. im Winter, wo die Pros
„fessoren der Oeconomie und Politik jene Wissenschaf-
„ten nicht lasen, uugespcist von mir entlassen, weil
„mich, dem der Landesherr auch nicht Winen Brosa-
„men in den Brodkorb gab , 5 bis 6 und mehrere Zus
„Hörer für ihr gewöhnliches Honorar nicht schadlos
rHalten konnten. Da giengen fie denn oft mit trüben
„Blick von mir, sahen ihren ganzen Studienplan zer-
„risscn, eben erstangekommene nnd nur kurze Zeit verwei-
blende Ausländer sahen sich ganz getäuscht, oder mußten
„unter harter 10 bis 12facher Contribution cin ripas
„tissimum wählen. Es that mir oft leid, daß ich nicht
„helfen konnte: doch nicht selten habe ich, der Himmel
»f mein 3euge! mit eigenem Schaden, ohne die
„mindeste öffentliche Verpflichtung dazu , ausgeholfeu.
„Was mir begegnete, traf nicht minder bey vielen ans
„dern Privatlehrern aus allen Facultäten ein. Wer
„hätte fo etwas aber wohl von Göttingen erwartet ?‘~
Daß auch auf den frequentesten Universitäten nicht iu
jedem Halbjahre alles. zu hdren sey, besonders, wenn
man es bey einem gewissen Lehrer zu hören wünscht,
das habe ich wohl gewußt, auch in diesen Blättern
schon verschiedentlich angeführt : allein, daß dies so
schlimme Folgen habe, Hätte ich doch nicht gedacht.
Gut ift e$, taf auf ben minber frequenten 2Icabemiei
eine solche Unmöglichkeit schon erwartet wird, und also
jeder fich zu rechter Zeit darnach arrangiren kann.

A.

Ueber die bevorzügte Hypothek des Fiskns in den nach
dem Contract erworbenen Gütern des Schuldners,
nach dem 1. 28 D, de iure fici, Noch ein Verfach
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vom Post - Director Hennemann in Schwerin.
Schwerin und Wismar, im Verlag der Bödnerschen
Buchhandlung, 1800. 3 Bogen in Orctav:

"wi dem L. 28 D. de iure fisci wird der allgemeine
m Grundsatz vorgetragen, daß wenn jemand zuerst
sein gegenwärtiges und künftiges Vermögen einem Gläu-
biger zum Pfande verschrieben, und nachhin mit dem
Fisco einen Contract geschlossen, der letztere in den
nachher erworbencn Gütern vor jenem Gläubiger einen
Vorzug haben sole. Soweit hat die Sache kein Bes
denken, außer daß das Wort poltea noch einen doppel-
ten Bezug haben könnte. Jenein allgemeinen Grund-
satze wird aber der unbestimmt ausgedruckte Grund
hinzugefügt, Pracucnit enim pignoris cauffam filcus.:
und in dem L. 2 C. de priv. Klci und L, 21 pr. D.
qui patiores, in piga. vorzüglich in dem Letzteren, sind
Aeußerungen enthalten, die sich mit vorerwähntem Grun-
satze nicht gut vereinbaren lassen. Der Hr. Verf. schlägk
also vor, nachdem er die Erklärungen anderer Rechts-
gelehrten angeführt hat, man solle die Worte des ersten
Gesetzes, fi cum kilco contraxrrit, hloß von- dem Falle
versiehen, wenn der Schnldner mit dem Fisco über
eine diesem eigenthümlich zustehende Sache con-
trahirt hat, nnd also den Vorzug in re . poltea acquilira
anf solche anfänglich dem Fisco gehörig gewesene, nach-hin vom Schuldner erworbene Sache Lescränken. IchzweifleQbaßdieseErkläruugderbithergewöhnlichenvorzuziehen sey, wenn ich gleich keine an deren Stelle
zu sehen weiß, durch welche alle Zweifel gehoben wür-
den. Leider giebt es noch viele Stellen im römischen

grind deren zutreffende Erklärung eben so wenig
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Ueber die höhere Cultur, deren Erhaltung, Vervoll-
kommnung und Verbreitung im Staate ; oder
Grundsätze von der zweckmäßigen Einrichtung . der
Volksschulen, Gymnasien, Unioersttäten und gelehr-
ten Gesellschaften ; imgkleicheu von der vortheilhaf-
trn Leitung der Lectire , der Schriftstellerey „ des
Buchhandels, der Censur, der Reisen, und der Ein-
bolung :von Gutachten durch Actenverschickung und
SEidenidn Nun am Mt
I Alph. 12 Bogen in LAN BIS SOR

anche neuere Schriftsteller verlangen eine gänz-
Ic liche Reform unsérer Universitäten , und der

Verf. glaubte daher , daß dieser Gegenstand
noch eine genauere Prüfung verdiene. Er wählte aber
einen allgemeinen Gesichtspunct , weil er uur dadurch
zu einer festen Grundlage zu gelangen hofte. Und er
bielt sich um so mehr berechtiget , dies Geschäfte zu
Übernehmen , da er viele deutsche Universitäten , und
darunter alle qroße und berühmte, an Ort und Stelle
kennen gelernet. Von dem Refultat seiner Untersu-
chungen über die Universitäten sagt er in der Vorrede:

„Für Deutschland.ist dies Resultat sehr erfreulich. Es be,
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sitzt dasselbe in biesen Lehranstalten ein Mittel zur Ve-
förderung der höhern Cultur , das ke'uer Reform fom
dern nur einer voll’ommuerc;; Ausbildung bedart. So-
gar scheint es rathsamer, mit Aufgebung mancher spd
tern Anordnung wieder auf die ursprüngliche Einrichs
tung derselben mit einigen Modificationen zurückzuges
hen wenn anders die Wissenschaften ihre verdiente

chäßung, der Fleiß einen angemessenen Sporn, und
die höhere Cultur eine sichere Stütze behalten sollen. (
. Ich will zuvörderst einen auf dasjenige, was mich
zum Behuf dieser Blätter interessiret , beschränkten
Auszug machen, ud dann einige Bemerkungen hinzu-
fügen. 1. Abschn. Die höbere Cultur in dem
alten Europa bey den Griechen und Römern.
— 2 Abschn. Die höhere Cultur in dem
neuern Europa. ~ 3. Abschn. Zweckmäßig:
Feit der Cultur, und Mittel zur Erlangung
derselben. Der Staat gewinnt durch die techni-
sche Cultur , wenn jede Klasse von Einwohuern bey
dem ihr eignen Nahrungszweige alle dazu erfodertiche
Renntniß und Kunst in mdglichster Vollkommenheit
besißt, imgleichen durch die sittliche und politifcbe
Cultur, dic soviel möglich , ailen Klassen und anmbuen gemein fepu mug.—GolangebiefenntnifieunbGeschicklichk. iten, die in diesen drey Zweigen der Bil-
dung vorkommen , aus der gewöhnlichen Erfahrung
geschöpft werden, so ist die gemeine Cultur vorhan-
den. Diese macht die Grundlage der höhern Cultur
aus, die durch Kunst mitgetheilt wird, und kanu mit
der Zeit , indem die aus der. lettteren gcflossenen Be-
griffe almälig in die gemeine Erfahrung übergehen,
immer reichhaltiger und wichtiger werden. Die Quel-
len der höhern Cultur sind das. Reisen, der mündtiche
Unterricht, und die Lectüre. 4. Abschn. Cultur der
untern Volksklasssen , und ffinricbtung der
Volksschulen. – z. Abschn. Cultur der bó
bern Volksklassen, und Einrichtung der Lan-
desscht:len. ~ 6 Absch. Einrichtung der cnie-

dern Landesschulen und der Gymnasien. Jie
nnl,
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müssen den höhern Volksklassen dicjentge Cultur zugeben im Stande seun, die den Universit ten nicht vors
behalten isi. Ueberhaupt gehört für sie derjenige Uns
terricht, der dem frühern , der Reife vorausgehenden
Alter die allgemeine Bildung mittheilt , welche der
Mensch und der Staatsbürger in den höhern Volks-
klassen braucht ; und der zugleich durch Uebung die
Kräfte des Geisies und Körpers entwickelt, und ihnen
diejenigen Fertigkeiten giebt, welche in den künftigen
dffentlichen und Privatverhältnissen nothwendig und
nützlich sind , wohin die Kunst des müudlichen und
schriftlichen Vortrügs vorrüglich gehört. Das Gym!
nasitm muß erft nach Ablauf des vierzehnten Jahres
die Bildung des Zög'ings anfangen, und nur für die
Cultur der höhern Volksklassen bestimmt seyn. Unges
achtet der Zweck desselben noch auf die allgemeine Bil-
dung geht ; so ist doch schon auf die verschiedenen Le-
bensarten, denen sich die Zöglinge widmen mollem, et
nige Rücksicht zu nehmen , und zu dem Ende nicht ges
rade einem jeden der Cursus in jeder Klasse zur Pflicht
zu machen. 7. Abschn. Einrichtung der hohen
Landesschulen oder der Universitäten.. Die
Zöglinge aus den untern Volksklassen, die fi ben qe
meinen Snbüfríegmeigen wibimen, endigen ihre Schuls
studien In der Regel mit dem 14 Jahre. Nicht (9
früh kdunen die Zöglinge aus den hdÿern Volksklassen,
oder die in solche übergehen wollen . ihre Lebensart
wählen und antreten. Nach dem Nbgange von der
Stadtfchule müssen sic er auf dem Gymnasio weiter
ausgebildet werden. Alsdann pflegt ein Theil in feine
gewählte Lebensart einzutreten, und jein Fach practisch
zu erlernen : so geht der für die Landöconomie, die Fa-
briken, die Handlung und das Seewesen bestimmte
2gling zu diesen Gewerhen gleich über und der den
Kriegsdienste gewidmete wird gewöhnlich [ogteich Of-
ficier. Nur diejenigen, welche den höhern Staatsdienst
oder eine freye höhere Kunst erlernen wollen , sindiren
noch auf der Universität, und erlernen nachher erst vie
eigentliche Praxin, als Referendarien oder Auditorenz
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bey den Landescollegien. Unstreitig ein langer und
kosbarer Weg. Sollte er nicht adgekürzt werden kön-
nen ? Sollen insbesondere die Universitäten nicht .ent-

ioriend [Ein t Ann nd RNnt summas
Staats Finanz- Justiz. und Lehrämter anvertrauen,
unb die Ausäbung einer Kunst ,. die das Leben 1 die
Gesundheit , die Ehre und das Vermögen der Landes-
einwohner betrist, verstatten wil. Sie hilft ohnedieß
nichts bey der großen Concurrenz der Aspiranten , die
nach gehöriger Vorbereitung nicht alle sogleich ange-
ficit uno. zugelassen werden könucn. € Ob aber die Uni-
versitäten nicht an sich entbehrlich sind, und ob sich das,
was sie leisten, nicht auf eine andere Wrise erhalten
lasse? das ist eine Frage, die man eben suwoht beja-
hen als verneinen kanv, je nachdem man in seinen Fo-
derungen an die Geschicklichkeiten und die Einsichten
der Staatsbeamten oder Pracilkanten' gelinde oder
sirenge , entweder mit dem Nothdürftigen zusricden
ill, oder eine nach der Lage .der Sache mögliche Volls
kommenhcit verlangt. Zur Nothdurft kann man die
Belehrung , die der künftige Geschättsmann auf der
Universität erhält, theils durch das Gymnasßum, theils
bey den Landescollegien geben. Dort können die phi-
lqsophiichen Studien, und hier die practischen Wissenu-(bate des Justiz und und Kameralfachs,dieMe-dicin und die Baukunst gelehrt werden. Die philo-
sovhischen, mathematischen, physicalischen und historis
schen Studien, die auf der Universität durch die prac-
tischen so oft verdrängt werden, würden hiebey weniger
vernachlässigt, und die practischen Wissenschaften zweck-
mäßi er vorgetragen und geübt werden.  Ueberdies
fiele die Besorgniß weg, welche die leicht in Verwilde-
rung und Verderben führende academische Freyheit ers
regt. Aber dieser Vorschlag reicht nicht hin, um dem-
jenigen, der höhere, als bloß nach dem Nothdärftigen
abgemessene Foderungen macht , Befriedigung zu ge-
ben : und es würde bey dem Mangel der hohen Lan-

desschulen die Bildung der höh ern Volksklassen in ri
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ner doppelten Hinsicht leiden. Sowohl der zur voll-
kommnen Ausbiidung und zur wünscheuswerthen
Brauchbarkert des Staatshürg.rs erfoderliche freye
Sinn und männliche Character würde sich nicht so
vollständig entwickeln , als auch das Maaß der nütztt-
en Kenntnisse nicht so ausgebreitet , und diese nicht
so gut verarbeitet sevn könneu. Als ein Sammelptatz
der künftigen Staatsbürger , die auf die Natton am
stärksten wirken, und die das Interesse der Negierung
am meisten befördern können, kann cine Landesacade-
mie Gesinnungen und Grundsätze verbreiten , die für
das ganze Laud die wichtigsten Foigen hervorzubringen
geschickt find. Sie kanu das wirksamste Mittel wer-
den, gerade denen, die Vorbilde und Führer der übri-
gen snd , mit hellen Einsichten über das Verhältniß
des Staatsbürgers argen die Regierung, einen Patrige
tismus und cine Anhäuglichkeit an Letztere mitzuthei-
len, wie es außerhalb dersetben schwerlich zu erwarten
ist. Um aberdiesen erheblichen Vortheil völlig einzys
erndten, bedarf es nicht allein noch einiger zu diesem
Endzwecke führenden Anordnungen , sondern auch mit
einer hinlänglichen Frequenz der Studirenden einer
mit Weisheit geleiteten Freyheit. .Wahrscheinlich
hätte: die deutsche Nation bep fo pielfachen ungünstigen
Verhältnissen nicht die Spanntrast gezeigt, die sie noch
bewiesen hat, wenn. nicht die hôhern Volksklassen von
einem auf der Universität eingesogenen oder genäbrten
freyenSinn belebt gewesen wären. Künftig wird die-
ser Einfluß allmälig abnehmen, wenn Deutsehland statt
der vielen kleinen Länder mit der Zeit größere erhält.
In diesen werden die Landesuniversitäten ihre freye
Verfassung. und mit derselbea. ihren Einfluß auf den
Nattonal.Character verlieren , wofern nicht dem Falle
derselben vorgebeugt , und die auf denselben herrschen-
de Freyheit nicht sowohl als ein Urbel unterdrückt, als
vielmehr wie ein heilsames Werkzeug für den Staat
und für die höhere Cultur erhalten und besser benutzt
wird. Ungeachtet serner die wissenschaftliche Bildung
auf den Gymnasien und bey den practischen Anftalteu im,
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mer zur Nothdurft hinreichen würde, so könnte sie doch
bey weitem nicht so vollkommen, als auf den Univer-
sitäten seyn. Hier können die phicosophischen ,, phy-
sicalischen , mathematischen und historischen Wissen-
schaften in ihrem ganzen Umfange und nach dem Be-
dürfuisse aller Klassen von Studirenden gelehrt wer-
den. Wenn diese Studien auf Universitäten zu sehr
im Gedränge mit den practischen Wissenschaften lei-
den, so bedarf es nur eines guten Regulativs sür die
Stunden der SBorle(nngen, unb. einer SBorfebrung gt
gen das nachtheilige Eilen der Studirenden. Auch
die practischen Wissenschaften finden eine schicklichere
Steile zum Unterricht auf den hohen Landesjchuien,
als selbft bey den practischen Austalten, wenn nur die
Lehrer nicht ganz außer Bekanntschaft mit der Praxis
bleiben. En..lich gewinnt auch durch die Universitäten
die höhere Cultur im Lande überhaupt in eincm .s0
großen Maabhe, als es sich ohne soiche nicht erwarten
läßt. Sie sind als Mittelpuncte und Sammelplätze
der wissenschaftli ten Kenntnisse das beste und jivcdis
inäßigste Vehikel für die Erhaltung, Vervolllommnung
und Verbreitung der höhern Cultur im Lande. Denn
vorausgesetzt, wie es'billig ist, daß ke mit Männern,
die ihrem Berufe ein Grnüge leisten können , besetzt,
und mit den geiehrten Hälfsmitteln, die solche Anstal-
ten erfodern, versehen sind , so läßt sich gar nicht be-
zweifeln, daß die academischen Lehrer , bey der nöthi-
gen Musse und bey der Verantassung zur gelehrten
Thätigkeit im Lehren und Schreiben, mehr gemeinnü-
tzige Kenntnisse sammeln , mehr entdecken j und das
Gesammelte und Entdeckte mehr im Umlauf bringen
können , als Gelehrte , die in einer weniger günstigen

Lage sind, oder P Geschäftsmänner , die die Wissen-
schaften als eine Nebensache und aus Liebhaberey cul-
tiviren. Dann läßt sich hoffen, daß sich zu allen Zeis
ten auch eine nicht geringe Anzahl von Männern , die
in der yractischen Laufbahn leben, bey dem nahen und
enkfernten Einflusse von den Universitäten aus , über
den gewöhnlichen Kreis der Geschäftsmänner erheben

wer-tu
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iverde ; und daß hiedurch die Summe der nützlichen
Kenntnisse im Lande sich vermehre, und die Brauchbar-
keit der Staatsbürger , und mit ihr die Stärke des
Lardes , gewinne. So leicht ist es aber nicht , die
Klasse von- Männern zu schaffen, die gleichsam die Ver-
wahrer des Schatzes der höhern Cultur im Lande ab-
geben können. Auf dem gewöhnlichen Wege darf man
deren Bitdung nicht erwarten : und gewöhnliche Be-
Ilohnungen reichen nicht hin, um dir Anstrengung, die
diese Laufbahn erfodert, fortdauernd anszuhalten, und
Init ungeschwächtem Eifer nach dem Ziele der Vollkome-
meubeit gu. streben. Wenn man übrigens gleich die
boben Landesschulen nicht anfhebt, fo untergräbt man
doch solche unwillkührlich, indem man ihre Anzahl zu
sehr verm:hrt, oder ähnliche Lehranstalten für die eine
zeinen practischen Fächer anlegt , felb(t , inbem mam
außer denselben Academien der Wissenschaften stiftet,
und das natürliche Band des Lehrers und Schriftstel-
lers trennt. Eine der ersten Verbesserungen der Unis

Bur vier haberinrnr Br ERN m.
hinlängliche Frequenz , nur wenige von der zweyten
Ordnung sind noch einigermaßen zu dulden ; alle ühri-

f! MN keinen einer Universität angemessenen Wirsreis.

(Die Fortsegung folgt.)
„M

Mecklenburgisches Kirchen Gesangbuch. Mit Herzog-
lich gnädigstem Special-Privilegio. Schwerin im
Verlage der Ebertschen Erben, 1790. Das Erem-
plar kostet ungebunden 11 Schillinge Courant.
I Alph..15 Bogen in lang Quodez mit Inbegriff
des Anhanges, der Gebete, Episteln und Evangelia
*C. entbált, Kleiner Druck.

(Eisénttich sind es zwey Ausgaben , die ich hiedurch
an;eige : cine von bent Jahre. das auf dem Titel-

blatt angegeben wird , die mir aber nicht oem.
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mon ift, ba mir bícó Gefangbud) in Rostock nicht ge-
brauchen, und eine aus dem Jahre 1800, ben welcher
die vorige Jahrzahl aus Gründen, die ich nicht kenne,
beybehalten worden. Schwer ist es zu erklären , wie
dies. Gesangbuch , das die meisten Sp ángel aller alten
Grsangbücher in einem hohen Grade hat, noth immer
neben dem neuen ungleich bessern Gesangbuche (- B.
S. 73.) bestehen kann. Ich weit keinen andern Grund
zu errathen, als daß entweder die Predigten vieler Pre-
diger den meisten in dieser Sammlung enthaltenen Lie-
dern gtcichen, und ihnen also daran gelegen ist y daß
heyde mit einander einstimmig bleiben ; oder daß sie
hey. ihrer Gemeine sich nicht Zutrauen genug : erworben
Haben, um die Umtauschung beyder Gesangbücher be-
wirken. zu können.

3*
Zu der öffentlichen Schulprüfung , welche ben zosten
" Septbr. und 1sten Öcthr. veranstaltt werden. soll,

ladet ale Freunde des Schulwesens ehrerbictigst cin
Ioh. Gotthilf Schmidt , Prosessor und Rector
derDomschule. Schwrrin , gedruckt mit Bären-
sprungschen Schriften, 1800. 1% Bogen in Octav.

Fen bién Programm findet sich außer ben gewöhn,
lichen Anzeigen theils ein Verzeichniß der mäthe-

matischen und phusicalischen Apparats der Schule, der
zur Zeit in einem Astrolabio und einigen andern geome-
krischen Instirumenten, einigen Globen, einer Electri
sirunaschine mit verschtedenen Zubehörungen, einem ch
kindrischen und einem Hohlspiegel, und ‘einer Luftpum-
pe bestehet; theils die Nachricht, daß von den Lehrern
der Schule seither der Hr. C. F. A Türk Prediger
ju trud ogeworden, unb für ihn der Hr Mag. J.
C. D. Hartmann als Collaborator angeltellet feo.
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Md ss höhere Cul: Und Wel s Absch tur, 1€. ferftelimus E:zzzmzlet £sder roten och das Lehren hie technische Ms Be-
einer Lehrpoli überlassen m n alleinigen uit
rischeBildung, fur gende Cetim bedarf ihr
hen besimmen:q fiti auf das MLB
foberliden Hau I. Die in th nach folgenden Sd er-
vertheilen htkenntnisse sad practischen Set
trag E die Gränzen v ue ihren Fade er-
ser Einrichtung Damit aber ei jeden für der Vor-
muß das ng der Weg ni iner Verbesser ore
Encyclo Regulativ ni g nicht abgeschnir ung die-
hin pädie über j cht unabände lich ten werde,
bett tprige Reminij practische o inm. Eine
initi t für E die ale da:Sven te dabey "alse ine Mu;
die in der wäre mehr ebericht des Ganzen ncpclopás
rung i DT EREqu Amiw::rung
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rung einer guten Bücherkenntniß zuweilen eine littera-
rische Tagesgeschichte . vder eine mündliche Relation
aus den gelehrten Zeitschristen von jedem Lehrer in seis
nem Fache hinzuzusügen. Die practijchen Hauptwis-
senschaften müßten alle halbe Jahre gelesen werden,
damit jeder Ankommende daraut rechnen könne. Auch
wäre zu wänschen, daß in dem neuen Jehrhundert die
auf eine Grille der Kirchenväter sich beziehende Wans
delbarkeit des Osterfestes aufgehoben, uud beyde Halb-
jahre gleich gemacht würden. Il. Der acabemische
Unterricht geschehe nach einem System und in zujam-
menhängendem Vortrage. Für Zuhdrer, die mit den
erfoderlichen Vorkenntnissen und mit der vorauszuse-
tzenden Verstandesreife auf die linipcrfitát kommen,
läßt sich kein kürzerer und zweckmäßigerer Vortrag dene
ken. Unterbrechungen, Fragen und Examina, die bey
dem fragmentarischen Unterrichte auf den Gymnasien
mit Nutzen angebracht werden , sind dem Studirenden

gar zicht ange sigen (u derZohan
wird. Dem hinlänglich reifen Zuhörer (und für sol-
che sind die Universitäten gestiftet . nicht für die den
Gymnasien zu früh entgangenen Subiecte,) sind diese
Examina eben so widerlich und langweilig, als unnütz;
und da über die Zuhörer, die einander meisiens fremd
sind, und die nicht Lust haben , sich vor dem ganzen
Nuditorio auf den Fall einer verrathenen Unkunde
der Beschämung Preis zu geben, kein solches Zwangs-
recht , wie über den Gymnasiasten ausgeübt werden
kann , so bleiben alle Befehle wegen der öffentlichen
Examinatorien ohne Effet. Es ift auch nicht zu be-
dauern, daß sie keinen Fortgang haben , da die öffent-
Iichen Vorträge dadurch zugleich nngemein ausgedehnt
werden. Ueberhaupt ist es ganz falsch , wenn may,
weil immer jüngere , unreifere und unzulänglich votre
bereitetere Subjecte von den S chulen auf dir Univer-
sität kommen, die letzte so organisiren will , daß lie sich
nach solchen Subjecten richten soll ; anstatt man um-
gekehrt dafür sorgen sollte, daß sich diejenigen, " die
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Universität beziehen, nach dieser richten, und nicht eher
die Schule verlassen , bis sie mit Ehren und Nutzen
Collegia hôren können. Will man dies nicht, so müs-
sen die Protessoren sagen j daß sie für Kuaben keine
nützliche Collegia zu lesen wissen. Privatisfima „die
von bekannten und freywillig yufammengeteetenen etu
direnden gesucht werden, (inb passender : da aber das
Zutrauen hiebey gewöhnlich größer gegen ältere Stu-
denten und Candidaten ist , als gegen die Professoren,
denen sich die Examinanden uicht gern mit ihren
Schwächen blog ficllen, (o (ollten bayu. acíebidte Subs
jecte unter den Studirenden g wählt , und als Repe-
tenten bestellt‘ werden. Ill. Dic Vorträge geschehen
am besten in der Landessprache. Thomafius hat
folde mit vielem Gemini ftatt der Lateinischen einges
führt: nur sollte man den Gebrauch der letzteren. in
den Vvrlesungen nicht ganz eingehen lassen j solange
man sie nicht bloß um der Lectüre willen cultivirt. IV.
Für die Vorlesungen der Hauptwissenschaften aus den
practischen Fächern find gewisse Stunden zu firiren, das
mit den Colltsionen , die sowohl den Lehrern als den
Studirenden schaden, vorgebeugt werde. Diese Leses
policey würde dem Studirenden noch den Nutzen eines
sichern Studienplans gewähren , und ihn indirecter
Weise von dem so schädlichen Eilen von der Unitversi-tât abhalten._WievielbeydieserEinrichtungfürdieallgemeinen Studien gewonnen werde , lenchtet von
selbst ein. V. Die Uebung der Praxis findet auf der
Universität uur selten oder nur in unvollkkommnerer
Art Statt : man würde aber febr unrecht handeln,
wenn man. alle practische Uebungen bis nach absolvir-
ten academischen Studien verschieben , und zwischen
dem theoretischen Studio und der practischen Uebung
eine Scheidewand ziehen wollte. - Die allgemeine
Bildung verdient eben so große Veherzigung, da nicht
allein einzelne Studirende sich keinem practischen Fache
widmen, und, wie es heißt, zu ihrem Vergnügen stu-
diren , sondern sie auch für die übrigen wichtig isk.

So vollsiändig kann fic in Am vorhergehenden Jahren2
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nicht erreicht werden, daß eine Vervollkommnung der-
sciben auf der Uuiversität nicht weiter Statt haben
könnte: vielmehr ist die Periode der academischen Jah-
re vorzüglich günstiq, um hierin große Fortschritte zu
machen. Der Unterricht, bey welchem in manchen
Fällen der Vortrag mehr fragmentarisch al8 (pflemati(d)
geordnet sceyn kann , wird zwicfach seyn müssen. I.
Als N7enssch wird der Studirende einer Kenntniß
der Anthropologie, und der Eucyclopädie der physicas
lischen,, mathematischen , pbilosophischen und histo-
rischen Wissenschaften, ferner der Naturhistorie , der
Physik, der reinen Mathematik, der Logik, und der
an die Stelle der Universalhistorie zu setzenden Cultur-
geschichte bedürf.n. . Dircse find also in stets fixrirten
und von den Vorlesungen äber practische Fächer ge-
schiedenen Stunden vorzutragen. Die Encyclopädie
der allacmeinen Wissenschaften würde von der Ency-
clopädir der practischen Wissenschaften darin abwei-
&lt;en , daß fic in umgekehrter Ordnung von jenen zudéessen tortschritte;und.zeigte,wiedieallgemeinenWissenschaften die Grundlage aller praétischen sind.
Die übrigen Theile der allgemeinen Wissenschaften
fönnten einer willkührlichen Verabredung überlassen
bleiben : inzwischen wird doch die Gelegenheit dazu

Bar ihr viepraetden jrubtpriis
mjssen. Ferner ist die Bejchäftigung mit den schdnen
Wissen'schaften und Küusten, besonders mit der Poesie,
Musik und Zeichenkunst. zu empfehlen, auch die Kuust,
Wahrhriten zu fiuden und zu beurtheilen, der mündli-
&lt;e und schr:fiiiche Vortrag, und das Studium der
Sprachen noch durch zweckinäßige Uebungen zu einem
hönern Grade der Vollkommenheit zu bringen. Roch
tragen die Reit: Fecht- und Tan;kunst zur allgemeinen
Bildung bey. Die Fechtkunst hat zwar, als Beschù-
herin der Duelle , Bedenklichkeiten erregt j und nicht
ohne Grund : es scheint aber die völlige Verdrän-
gnng von der Universität zu widerrathen zu seyn.

Ohne zu erwähnen, daß bey Personen, die in denh).
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als des besagten Misbrauchs halber ihnen solche gänze
lich zy entziehen : so scheint dem letzteren schon sehr
dadurch acsteuert werden zu köunen , wenn das Fech,
ken, sowohl zum Lcruen als zur Ucbung, bloß auf dem
öffentlichen Fechtboden verstattet wird. 11. Zum
Staatsbürger sich zu bilden , hat der Studirende
vorher noch nicht Gelegenheit gefunden, so erheblich
dies auch für ihn und den Staat ist. Folgender. lin:
terricht icheint dazu am dienlichsten zu seyn : 1) Ein
Vortrag über das Verhältniß des Staatsbürgers ger
gen den Sraat ; und zwar über die Einschränkungen,
denen er des Gemeinbestens wegen seine Freyyeit uus
terwerfen, uud über bic Lasten an Diensten und: Abgas
ben , die er des öffentlichen Interesse wegen tragen
muß: 2) eine Belehrung von dem ältern und neuern
Zustande des Vaterlandes , oder die Geschichte , die
Statistik und das Scaatsrecht desselben ; 3) eine ähne
liche Belehrung über den ältern und neuern Zustand
der europäischen Staaten, deren Verhältniß gegen das
Varerland wichtig ist ; 4) eine politische Tagesgeschichp
te, aber kein gewöhnliches Zeitungscollegium, sondert
eine aus der: politischen Zeitschriften mit Auswahl aus-
gebobene, mit Erläuterungen uud Reflexionen beglet
tete mündliche Reiation von den neuesten lehrreichen
Vorfällen und Anordnungen des. Vaterlandes und der
Übrigen Länder , in der Form eines Converssatorit.
Zum Schluß dieser Betrachtungen ift tod) ber. acabe
mischen Ferienreisen zu gedenken, die zur Beförderung
der academischen Studien und der Bildung überhaupt
benutzt, und wenigstens als Mittel, die Ferienzeit uu-
schädiich zu marhen, gebraucht werden können. Hiezu
müßte einige Wochen vurher eine Anleitung gegeben
werden, um dem Studirenden die Gegenstände kennbar
bu‘machen, auf welche sie zu achten hätten , und noch
nützticher wäre es, wenn sie dem Lehrer nach ihrer Zu-
rückkunft eine schriftliche Relation abstatteten. Am

vollständigsien (ür alle Fächer giebt die Hauptsiadtdes
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Vandes, der Silz der Regierung, hierin Befriedigung,
in deren Nähe daher eine Unuiversität am besteu gelegen
wäre. Die Lehrpolicey würde übrigens nicht vollstän-
dig seyn , wenn fie (i) nit aud) auf bic idt der
Lehrer zur Haltung der Collegien, und auf das Recht
derselben, dafür ein Honorarium anzunehmen, erstreck:
ke. In Hinsicht auf das Lehren sind schon gewisse
Geänzen durch die Facultätsverfassung - obgleich nicht
immer treffend genug, bestimmt, wenigstens sollte zwi-
ER; den practischen und allgemeinen Fächern mehrerbindung seyn. Inzwischen kann diese Verfassung
immer fortdauern, wenn nur zugleich bestimmt wird,
inwiefern ein jeder Lehrer auf eineu einzeluen oder auf
alle Zweige der Facultät angewiesen ist, ob Nominal-

da ia ie e ar d
bie Goncurreny vor, unb mit Recht, weil sie den Fleiß
der Lehrer spornt , auch den Ausfall , den das Uuvero
mögen eines der Lehrer , oder eine andere Ursache, in
den Vorlesungen nach sich zicht, am leichtesten ersetzt.
Sie führt aber doch viele und zum Thetl (cbr große
Uebel mit sich, die es nothwendig machen, ihr Schran-
ken zu setzen. ‘Sonst begünstiget sie das Pr:vatinteresse,
das am iiebsten die einträglichern Collegia wählt ; sie
schmälert durch zu viele Theilung der Zuhörer unter
ben Concurrenten den Gewinn und Wirkungskreis der
Lehrer, und vergrößert doch zugleich ihre Arbeit durch
Wertheilung der Lesestunden , und sie ist dem collegiali-
(den SSerbültni(je nicht zuträglich. Sie gründet über-
dem eine Abhängigkeit der Lehrer von den Studirens-
den, die äußerst verderblich ist , indem die Wahl des
Lehrers leicht das Werk der Werbekünste wird, und die
Studirenden diese Wahl als ein Mittel betrachten,
den Lehrer nach ihren Absichten zu leiten , und gegen
ihre Ercesse nachsichtig zu machen. Daß die academi-
sche Disciplin so selten etwas taugt, und daß die Or-
densverbindungen fo (dimer auszurotten sind, das hat
zum großen Theil seinen Grund in dieser Abhängig-
keit; und man wird diesen Ucbeln nicht eher abheikens
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als bis man die. Quelle verstopft. Der Vorschlag,
daß die Lehrer in ihren Vorlesungen abwechseln, scheink
der beste Ausweg zu seyn , das Schädliche der Nomis
nalprofessuren und das Uebel der Concurrenz, wo nicht
ganz, doch grdßtentheils, zu heben, auch den Vortheil
einer vollsiändigen Ausbildung des Lehrers in seinem
Fache herbeyzuführen. Es muß sich aber diese Abwech-
selung nur auf die Hauptcöllegia erstrecken , und deu
Lehrer bloß in den Stand setzen , gewisse Collcgia in
einem bestimmten halben Jahre ausschließlich zu lesen,
ohne ihn zu zwingen , daß er gerade die in der Reihe
ihn treffendea Vorlesungen halten mässe , wenn er mit
einem audern Lehrer einen Tausch treffen kann. Die
Honokaria befördern eben sowohl den Fleiß der Stu-
direnden als der Lehrer ; außerdem gewinnt die Regie-
rung dadurch eine Erleichterung der Kosien, welche die
Unterhaltung der Lehraustalt veranlaßt, daher sie nicht
weniger als der Lehrer wünschen muß , daß eine Uni-
versität frequent sey, und daß die Einnahme an Hono-
rarien nicht verkürzt werde , wenn sie anders gute Leh-
rer anlocken will. Wenn die Honoraria als ein Theil
der Besoldung mit in Anschlag gebracht sind, welches
der gewöhnliche Fall ist, so sollten sie, wie die Gerichts:
en bebandelt - und an eie öffentliche Kasse be-
za erden.

2.

Erdrierungen aus der Lehre vom Besit, von Fr. Wilh.
Sibeth, Land. und Hofgerichts.Assessor ju Güstrow.
Erster Theil. Rostock, ben Karl Christopb Stiller,
1300. Ii Bogen in Octav.

ie viele Schwierigkeiten sich noch bey Anwendung
der possesforischen Rechtsmittel finden , und wie

nn die. neueste Schrift über diesen Gegenstand im
ENAN IEvoa rte. MHebung
dieser Schwierigkeiten bentrage ist denen. die sich mik
der practischen Rechtsgelahrtheit beschäftigen , nicht
unbekannt. Immer wird also eine weitere nun.
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rung dieses Gegenstandes zu wkinschen seyn. Der Hr.
Verf. hat in dieser Schrift zuerst eine theoretische Er-
dôrterung der Lehre vom Besiti sowohl! nach Begriffen
oder dem sogenannten Naturrecht als nach dem positi-
ven Rechte, vuraufgehen lassen ; und dann folgt eine
practische Erörterung dersclben aus verschiedenen Bey-
spiclen und Rechtsfällen. Das Hauptresultat dieser in ei-
ner fragmentarischen Methode dargestellten Erörterungen
bestchet darin , daß der Hr. Verf. den Besitz der Ge-
rechtsamen ganz verwirft, und uur einen Besitz körper-
licher Sachen, als begründet annimmt, aber auch bey
Diesen die Klagen punéto retinendae et recuperandae
poffefionis (obann uicht zuläßt, wenn das Recht an
dieseiben aus Gesetzen , Contracten , Tesiamenten,
Scatus, 1C. abzuleiten ist. Ich muß gestehen, daß mir
bey dieser Darstelung der Sache manche Zweifel vor-
gekommen sind : indeß wird sich darüber nicht eher ur-
theilen lassen, bevor das Buch vollendet i. Nur
das dürfte jetzt schon zur Erwäqung kommen, ob nicht
die Eintheilung der Klagen in possessorische und peti-
torische dem positiven Rechte so ganz eigenthümlich zu-
gehöre, daß aus dem Naturrechte , dem solche durch-
aus unbekannt seyn dürfte, keine Gründe zu ihrer nä
hern Bestimmung abgeleitet werden können.

Z.
Herzoglich Mecklenburg - Strelitzscher Staatskalender

Barittn ENgen in Octav.

m Wesentlichen it die Einrichtung der ketteren
x Jahre unverändert geblieben ;. ob an einzelnen
é teeneinigeZusäte gemacht sind , kann ich diksmal
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Zur Feyer des höchfterfreulichen Hervorganqs der
Durchlauchtigsen Frau Erbprinz ss[in vor Mecklen-
burg, Schwerin, Helena Paulowna, Kayserlichen
Hoheit. durch cine im academischen Hörsagie am
2. November Mittags um 1 1 Uhr zu haltende Rede-
ladet im Nahmen des Rectors und des academé-
schen Senats mittelst uachstehender Abhandtung, in
welcher über die fortichrerende Ausbildung des Men-
schen-Geschlechts in staatswirthschaftlicher Rückficht
einige Betrachtungen ana. stellt werden, gehorsamst
und ergebenst ein. Franz Christian Lorenz Kar-
sten, Hervoglicher Professor de: Oeconomie. Ge-
druckt bey Adlers Erben. 2.4 Bogen in Quart.

an wird aus den engen Gränzen eines Pro-
gramms schon sogleich auf die Folgerung hin-
geleitet werden, daß der reichhaltige Gegen-

stand, von dem es handelt, darin seinem ganzen Um-
fange nach nicht einmal habe angedeutet werden föns

M eur NUN SiESUM
tnter pürfte bíe Daupt(ddblicbfte (eon, bag ut eine forge
fältige Erziehung und ein zweckmäßiger Unterricht die
Bewohner eines Landes zu guten Staatsbürgern bil

den können. Lb wir uidnt in Mecklenburgin
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einer ausgezeichnet glücklichen Lage befinden, wie
hier angeführet wird, daran babe ich noch manchen
Zweifel : je leichter dergleichen Aeußerungen zu schäd-

lichen Täuschungeu Anlaß geben, desto mehr würde ichie vermeiden.

26

Hu te: die höhere. Cultur, e. Sweyte Sortfetrzung. ~. 9 Abschn. Freyheit der Stu-direnden und Studienpolicey-.WerdieNoth-wendigkeit einer liberalen Bildung sür diejenigen , die
den Wirkungskreis der höhern Volksklassen, und dar-
unter der ersicn Staatsämter, zu ihre Bestimmung er-
halten, gehörig einsieht, der wird gewiß der academi-
schen Freyheit das Wort reden, ohne deren Misbrauch
in Schutz zu nehmen. Sie muß, um eine Vertheidi-
gung zu verdienen, von der Ungebundenheit und Zü-
gellcsigkcit eben so entfernt bleiben, als von der Gänge-
ley, welche die Kraft in ihrer Thätigkeit schwächt.
Sie muß den freyen Flug durch Zwang nicht hemmen,
fondern durch Aufmunteruug sr das Nägzliche beför-
dern. So leicht man sich indeß über diese Grund-
säte vereinbarcn wird, so schwer wkrd es doch seyn,
die Mittel ausfindig zu machen, wodurch eine unschäd-
liche Freyheit für die Studirenden erhalten wird; be-
sonders auf solchen Universitäten, die größtentheils von
Ausländern bejucht werden, wo man, um solche nicht
u verscheuchen, mit allen neuen Anordnungen behyts-
n zu Werke geben muß Es fehlt den Universitä-
ten gar nicht an guten Gesehen y aber es fehlt ihnen
an einer guten Policey. Die genaue und zeitige Kennt-
niß von den vorgehende Unordnungen wird bey
der academischen Policey, so wie bey jeder anderu das
erste Erfoderniß senn müssen. Denti wenn man die
Uunfleißigen und unschädlichen Subjecte erst am Schlusse

jore ausbahn femen lemen RO dr jabY , E .

angestiftet, den iHre Entfernung nicht wieder gut mas
then kann. Ein zweytes Erfoderniß 'ist aber die An-

wen-
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tvendung zweckmäßiger Mittel, die freye und nützliche
Thätigkeit der Studirenden zu befördern. Beydes
wird die specielle Beleuchtung der verschicdenen. ei:
ten, die hier in Betracht kommen , näber zeigen.
1. Aufnahme der Studirenden. Bey der UAnr
kunft, besonders von andern Universitäten , zeigt sich
eine zu große Nachsicht, indem man alle annimmt, oh-
ne zu fragen, ob fic aud für die Studien und die
Freoheit reif genug sind. ob sie auch die erfoderlichen
Mittel besiten , und ob sie auch gute Sitken mitbrine
gen. Da es schwer ift, das Maaß der Vorkeuntnisse-
bey welchen eigentlich nur auf die Erfodernisse zur
technischen. Cultur gesehen werden sollte, hinlänglich zu
erforschen: so kdunte die Reife für die eigene *eitund
der academischen Studien am paßlithsten nach dem
Alter bestimmt werden. Sudbjecte unter 18 Iahreth
soliten für unreif gehalten, und wenn an z nicht abgewle-
sen, doch einer Aufsicht untergeben werden. Die öcos
nomischen Umstände der Novitien habcn auf die Auf-
führung und das Fortkommen zu viel Einfluß, als
daß man darauf, nicht achten sollte : nur durfte die
Foderung in diesem Stücke nicht zu hoch getrieben
werden, da die wenig Bemittelten durch Privatuntere
richt unterstützt werden können, und wenn fic fi audi
nicht gerade in ihren Kenntnissen auszeichnen. 'wa$
bod) von Zeit zu Zeit der Fall ist, doch füc kleineré
Stellen im Staate, deren Vesetzungsonst Schwierig?
keit machen würde, brauchbare Subjecte werden. Auf
die Sitten des Neuankommenden fäugt man erst eini-
germaßen zu achten an, scitdem den Relegirken der Zus
gang versperret wird. So sehr dies in. einigen Relés
gationsfällen zweckmäßig (t; so: durfte dies doch in
der Allgemeinheit bedenklich werden. Näützlicher möchte
es seyn , den, welcher von einer andern Universität
kommt, nicht cher anzanehmen , oder nicht anders zu
duiden, als wenn er sscine Schulden auf der ans
dern Universität, mit der deshalb zu communnicirett
wäre, bezahlt hat. Denn gerade das leichte Schul-
denmachen uad Entfiiehen unterhält das unordentlicheq
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nnd liederliche Leben ; uud nicht selten sind diejent-
gen, die von andern Universitäten wegen vieler gemachs-
ten Schu'den entwichen siud, die größten Verführer.
I. Studienplan. Erin wesentliches Stück der aca
demischen Freyheit ist es daß der Stu. irende sich seine
Collegia und Lehrer selbst wählt, bey weicher Freyheit
berfeibe alle Weise zu schützen ist,. Nur Subiecte, die
entweder das erfoderliche liter ober Die ndthigen Vor-
kenntuiss: nicht haben, müßten Joch unter einer Leitung
bleiben. Alen wäre indes durch einen gedruckten Stu-
dienplan ein dffeutlicher Rarh zu ertheilen, der aber
nicht so wte bisher nach den Wissenschaften oder nach
den Facultä en, sondern nach dea practischen Fächern
anzuordnen wäre, und keine zu aroße Liste von Colle-

ien , die inan alle zu hören weder Zeit noch Gelegen-hci: hat, enthalten müßte. Für diejenigen, welche
sich dem Dienste des Staats oder der Ausübung einer
freÿeu Kunst in demselben widmen wollen, muß dann
noch ein Gesetz hin;ukommen, das sie verpflichtet, ge
wissc bestimmte Joauptcollegía gebórct zu haben. Ueber-

aupt sollte der Nufenthalt auf Ncademien nie nach

RN werden. M" M u Daegen
Gemeiniglich achtet man nur auf den öffentlichen Fleiß
der Studirenden, ungeachtet der Privatfleiß nicht wes
higer wichtig ist : unterdeß ist doch auf das Hören der
Collegien das vornehmste Augenmerk zu nehmen. Die-
jenigen , die gar keine, oder tr ihr Bedürfniß zu we-
nige Collegia hôren, können gleich im Anfange des
balben Jahres entdeckt werden, wenn die Bezahlung des
Honorarii an eine öffentliche Kasse geschiehet, Diejenk.
gen, welche Collegia angenommen haben, und sie bloß
zum Schein eine Zeit lang besuchen, mil vom Qrofessor monatlich angezeigt werden, wenn sie eme Woche
lang, «$ (£n ununterbrochen oder in einzelnen Stunden,
gefeblt haben. Da man wohl äber geringere Objectefentliche Controllen führt, warum sollte diese Mühe
nicht auch die Jugend verdienen , auf welche sich. die

lvichtigste Hofnung des Staats und das Glück der zu
,



Academie. 11. B. 5. St. 37

geschensten Familien im Lande gründet ? Einsge Schwie-
rigkeiten wird es freylich machen, in einem 'ahlreichen
9luditorio die unfleißigen Zuhörer zu entdecken : der
Klugheit eines jeden Lehrers muß es aber überlassen
bleiben, hiezu schickliche Mittel zu wählen.. Wer sich
der Hülfe eines Amanueusis nicht bedienen wollte,
könnte nach den Plätzen, wenn dergleichen angewiesen
würden, die fehlenden Zuhörer am ersten entdecken.
Feruer würden, um die Lust zum Studiren zu wccken
und zu nähren, Disputationen, Preistragen und andere
academische Probeschriften zu befördern seyn. IV. Oe co-
nomie der Studirenden. Schon als Grundiage
des Privatgiücks, folglich auch als Gegenstand der ails
gemeinen Biidung verdient die Oeconomie der Stu-
denten eine Beachtung ; wenn man aber die bekannten
Folgen, die aus der Unordnung derselben für den
Fleiß und die Sitten derselben zu entsiehen pfiegen, ete
wägt: so kann man die Nöthwendigkeit einer genauen
Aufsicht gar nicht verkennen. Das Creditedict verliert
Kw Wirkung, wenn der Gläubiger sich aus Güte undutrauen, oder aus Interesse nicht darnach richtet :
und die Folgen büßt nicht immer der Gläubiger, joue
dern auch der gutgesinnte Student, der, von Ehrgee-
fühl geleitet, auch gesetzwidrig gemachte Schulden zu
bezahlen für Pflicht hält. . Eine, gänzliche Administra-
tion ihrer Kasse ist dem Liter der Studirenden und
dem Geiste der Freyheit nicht angemessen. Man wäble
also einen Mittelweg , und lasse das Geld far die Cols
legia, die Collegienbücher, den Tisch und die Woh-
nung durchweg baldmöglichst an die anzuordnende
Kasse bezahlen, und gebe dafür Scheine aus, ge-
gen deren Einlieferung der Professor, der Buchhänd-
ler, der Speisewirth und der Hauswirth baare Be-
zahlung erhalten kann ; alle übrige Ausgaben überlasse
man den Stndirenden, da sie nicht leicht und sicher

ERO werden können, und behandle fie nach dem
CR PE, con om die zu pua Meer
Angehörigen von angebrachten Schuidklagen Nachrichtf
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verurtheile den Schuldner, der nach dem Grebitebicte
bezahlt, wegen des Misbrauchs, den cr von dem Zu-
trauen des Glänbigers gemacht hat, in eine verhält-
nißmäßige Carcerstrase, bestrafe aber auch den Wuche-
rer. wenn er gleich nach dem Creditedicte, behandelt

Z »

Pro Memoria. In Sachen der Mecklenburgischen
Vorderstädte Parchim und Güstrow gegen den
Königlich Dänischen Geheimenrath und Kanzlern zu
Glückstadt, Frepherrn von Eyben, pract. ape
pellationis. Verfaßt von dem Fürstlich Hildeshei-
mischen Hofrath und des Kayserlichen und Reichs-
kammergerichts Advocaten, Philipp von Bostel.
Wetzlar, 1800. 10 Bogen in Folio.

S geschlossenem Landesvergleiche ist zwischen denschwerinschen Vorderstädten und dem Freyh. v.
Wyben ein Proceß darüber entstanden, ob Dassow
die in: ser Marktflecken Gerechtigkeit habe, undE
behauptet dies : die Vorderstädte verlangen dagegen, daß

der a que uo bürgerlichen Vetriebe eingerichte-SEH G NESNR
zu Schwerin 1781 Klage erhoben, und von einem da-
selbsi 1787 erhaltenen ungünsiigen Erkenntuisse an das
Hofgericht appelire. Wie aber auch hier 1794 die
vorige Urthel bestätiget worden, haben. sie nochmal
eine Berufung an das Kayserliche Reichskammergericht
eingewandt, und hofften dort noch eine Erhöruug ihres
Gesuchs. Nachdem die Sache in dieser zweyien Ap-

pellations Justani bis zum Schtusse perhandelt iit, finb

 u

] , einen Zeiten D.

schon als einen Flecken gekannt. hat , indem er s in
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(ciner Vandalia citt oppidulum rufticum, oppidum umb
ciuitatem nennet, bap «8 nad)bin ín mancherley histv«
rischen Nachrichten ein Städtlein genennet worden,
daß auch in landesherrlichen Befehlen der Ort mit die-
(em Nahmen bezeichnet worden, daß er bis 1351 zu
den herzoglichen Domainen gehört, und tvabrfd)einlid)
in dieser Zeit die Fleckeneinrichtung erhaiten hat, daß er
1351 den v. Berkentin zu Leyn verliehen *), und
aus dieser Familie 1745 an die Freyherren v. Eyben
durch einen Kauf gekommen, in diescn Zeiträumen aber
die Flecken-Gerechtigkeit auf alle Fälle durch die unvore
denkliche Verjährung erworben ist.
" Hon. dem Haùpytinhalte dieser Schrift läßt fich,
ohne : die actin zu kennen, nicht mehr sagen : aber ei-
nen in .die Sache keinen erheblichen Einfluß habenden
Umstand will ich uoch bemerken. Es ward den klagen?
den Vorderstädten die Eiurcde entgegengesctzet, daß
sie nicht die rechtmäßigen Contradictoren in dieser Sache
wären , (onbera nach Jem F. 276 des Landesvergleichs
nur die benden nächsten Städte Rehna und Grevis-
mühlen sich beschwert achten könnten. Die erste Ur-
thel hatte den Klägern zur Pflicht gemacht, sich zur

Sache zu legitimiren : die zweyte nimmt diese Legiti-
nation als derichtigt an. Aus welchem Grunde letz-
teres geschehen ist, erhellet nicht: ich vermuthe, weil
man den Gegenstand, als ein gemeinschaftliches Gras
vamen aller Städte angesehen hat. Dem sey inzwis
schen, wie ihm molle, ift e$ nicht immer entweder zu
viel oder zu wenig, daß zwey Vorderstädte klagen?
Mäßte nicht entweder auch die dritte Vorderstadt Theil
an der Sache genommen haben, uder die ganze Sache
der Vorderstadt des Kreises, in welchem D. liegt, al-
lein überlassen seyn ?

4»

*) Nas der beym v. Behr S. 270 abgedruckten urkunze vere
SHOESAM in
omnibus precariis, quas ibidem habebat,
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Ueber die Kuhpocken. Ein Bericht an seine Mitbüv-
ger vom Hofmedicus Dr. Bouchholz. Schwerin, ge-
druckt und zu haben bey Wilhelm Bärensprung,
1801. x0 Bogen in Octav,

a.

üg acden die Inoculation der Kuhpocken von, eini-gen Aerzten als ein vorzügliches Ubhaltungsmit-
kel dcr Bluttern empfohlen wordeu, hielt der Hr.
Verf. rathsam , auch Versuche. damit zu machen, wel-
che er bisher ben 87 Personen, the:ls in Gramborww
theilß in Schwerin angestellet hat, und alle glütklich
ausficien Außerdem ivveulirte er zwey Kinder und
sich iclbst, um zu schen, ob Leute, welche schon die
Blattern gchabt, angesteckt werden : und auch diese
Probe fiel nach Erwarten aus. Er giebt also in die-

sen Blättern nicht allein von seinen[VrsuchenNachericht, sondern er hat auch die sür diese Curart anzu-
führenden Günde , und die Resultate fremder Erfah-

tungen gesammelt, um dieselbe in seinem Vaterlandeju empfehlen.

5. Tap

$)* S. J. Flörk'e, Verf. der Epistel an die atrio,ten Mecklenburgs, (4 B. S. 65.) und vorher
Sachwald zu Grabow, wo ihn die Widertwärtigkei-
ten betroffen haben müssen, über welche er an cinem
andern Orte (6 B. S. 344.) klagte, hat nach dem
Tode des seel. Rrünirz die Fortsetung seiner Ency-
clopädie übernommen, ist aber in Berlin am 17 Oct.
1799 verstonben. Nach seinem Tode ist sein Bruder
.). G. SlórFe, vormaliger Prediger zu Rittendorf,
(7 B. S. 295.) der darauf in Jena die Medicin stu-
dirt hat, und einer Sage nach Amerika ju feinem
Aufenthaltsorte erwählen wollte, an scine Stelle ge-
treten, und hat die weitere Fortsetung des gedachten
Werks übernommen.



A n n a l e n
Der

Rostockschen Academie.
IO, Band. 6. Stück.

Den 10. März 1801.

le

£xffoitltdye 9tebe, bey ber Fever des höchsterfreutichen
Hervorganges der Durchlauchtigsten Frau Erbprin-
jessin von Mecklenburg-Schwerin , elena Dow
lowna, gebohrnen Großfürstin von Rußiand Kais
serrichen Hoheit , am 2 November 1800 Nahmenß
der Landes Universirät zu Rostock . gehaite. voy
Samuel Simon Witte , her;oguchem Hofrath
und. Professor. Rostock, gedruckt bey Adlers Erbeth
1800. 2 Bogen in Quart.

er Hr. Verf. hat den Bestand des Vater-
landes. gegründet. auf den Bestarid sei-

| nes Regierhauses, zum Gegenstande seiner
Rede gewählt. Das Vaterland erklärt er durch das,
jenige Land, was von den Vätern bewohnet , cultivie
ret, und zum Grundeigenthume erworben worden, ati
dessen Wohl und Flor also deren Nachkommen eine
besonder: Anhänglichkeit beweisen. Und er . emerket
hienächsi, daß so wie ein Vaterland uicht ohne väters-
lichen Boden , also auch ‘dieser nicht ohne ein Vater-
haus, und dies wiederum nicht obne ein Regierhaus
sevn könne, unter d.ssen Schutze , Leitung und Vor«
sorge. allein dic Fortdauer des Wobhistandes und die

Vermehrung des Flors gemeinschaftlich ju bewirken
A Z
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ther die höbere Cultur, 2ce. Dritte Fortfe-
Jzung. ~ 9 Abschn. – V. Sitten der Stu-

Direnden. Es ist genug, wenn die Sittenpoliccy fid)
bloß auf die. Verhütung der gröbern Excesse einschränkt,
solche mit Aufmerksumkeit beobachtet, und mit gleichs
fdrmiger Gtrenge bestraft, Injurien, die eine Haupt-
qrrette von Unruhen sind, indem lie leicht zur Selbsthül-
fe und dadurch zu Ordensverbindungen führen, könns
ten dadurch unschädlicher werden, wenn maudie jetzt
bestchenden Gesetze nach dem in Republikum angenom-
menen Begriff derEhre abänderte, und nur Realin-
jurien, Vorwürfe eines Verbrechens und Pasquille für
Lfüjurlen gelten ließe ;&gt; hingegen Schimpfwörter , ans
Fägliche Geberdeu, u. d. g. als das Benehmen unge-
fitteter Menschen verachtete, und der Wiedervergeltung
derer, die sich derselben zu bedienen gerathen finden,
Preis gäbe. Von einem Ehrengerichte darf man fich
fotnig Ersprießliches versprechen € zuma! wenn die
Schiedsrichter aus der Klasse der, Studirenden gehei-
me Ordensmitglieder sind, die ein solches.Gericht für
ihre Absichten misbrauchen. . Bey Bestrafung der
Duelle sollte es in Erwägung gezogen werden , daß
dem Herausgefoderten die Wahl zwischen dem Vor-
wurfe der Feigheit und dem Duell, dem einzigen Mits
tel, diesen Vorwurf zu entkrästen, schwer fält , und
daß es sclbst bedenklich wird, die Gleichgültigkeit gegen
einen folchen Vorwurf unter den _böhern Volksklassen
hérrschend werden zu lassee. Zur Ausrottung der
Duelle kann außerdem nichts mehr beytragen , als die
Vernichtung der geheimen Verbindungen uud Orden
unter den Studirenden. Diese haben überdem noch
mehrere schädliche Wirkungen. Sie verleiten zum un-
ordentlichen Leben , zum Unfieiße , zur Zerrüttung der
Heconomtie. Sie suchen sich einer Herrschaft über die
Äbrigen Studirenden , und damit auch über die von
diesen in Ansehung des Applausus abhängigen Lehrer
zy bemächtigen, und wislen dadurch die Anordnungen
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dar Disciplin unwirksam zu ade. Iminerhin md-
gen diese geheimen Verbindungen ohne allen politischen
Zweck, und in dieser Hinsicht nur als Spielereyen zu
betrachten seyn, wiewohl es doch nicht zu läugnen ist,
daß diejenigen , die in denseiben den Ordensgeist ein-
mal eingesogen haben, nachher desto empfänglicher für
geheime Verbindungen von einem wichtigern Zweck
werden : für die guten Sitten und die Ordnung auf
der Universität sind fie immer verderblich. Sie wil
sen, wie dic Erfahrung gezeigt hat , selbst öffentliche
Lehrer, zumal solche. die ihnen schon als Studenten

enar nbl, ph door und Werbrr
des geheimen Obern find-, fo- ift biefer ibr Statbgebery
ihr Fürsvrecher in Straffällen, und ein Verräther der
Concilien. Verhandlungen; wodurch jedem Senatsglies
de, das gegeu den Applansus nicht gleichgültig seyn
kann und darf, der, Muth benommen wird , sich als
Gegner der Ordensverbindungen zu zeigen Da die
geheimen Verbindungen soviele Mittel finden, sich zu
verbergen, und die academische Obrigkeit zu täuschen,
und selbst durch geheimes Schrecken den Arm der Ge-
rechtigkeit zu lähmen, so darf man sich nicht wundern,
wenn sich dieselben aller sirengen Strafverbote ungeache
tet noch: immer erhalten. Die harten Strafen ver-
grdßern das Uebel nur noch. . Denn ihre Anwendung
erfodert hinlängliche Beweise: allein diese sind gerade
schwer zu führen, und deshalb entgehen die Verbündes
ten der Strafe 1o leicht. Man sollte daher verordnen,
daß nicht bloß die der Ordensverbindung überwiesenen,
sondern auch die derselben verdächtigen Personen, letztes
re mit Carcerstrafe oder denj-Conülio abeundi, bestraft
würden, und daß die Einmischung in fremde Händel
einen solchen Verdacht begründensolle; imgleichen, daß

e e miter; ; , und.

daß aus der Theilnahme. an einer solchen. Gesellschaft
gleichfatts der Verdacht: einer Ordensverbindung gefols
gert werde. . Uuter den-acaremischen Strafen sry, AN2 eld-
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Geldstrafen nicht unschicklich , und in geringfügigen
Fällen den Carcerstrafen , die von den Besuchen der
Collegien abhalten, vorzuzichen. Die Carcerstrafen
mässen zwar auf Ferientage verschoben werden können,
aber niemals mit der Freyheit, die Collegien besuchen
ju dürfen, verbunden werden. Die Carcerstrafen kön-
nen mehrere Gade, nicht bloß nach der Zulassung und
Wersagung der Bequerlichkeiten , sondern auch nach
der Art der Beschäftigung, die dem Bestraften verstats
tet wird, bekommen. Und bey den Verweisungen von
der Universität könnte zwischen dem Conlilio abeundi
und der Relegation, welche ärger als Landesverweisung
if, wenn. (te von allen andern Universitäten ausschließt,
bit SSermeifung auf eine andere bestimmte Universität,
wo der Verwiesene unter genauerer Aufsicht lebte, ein-
geschoben werden. VI. Academische Zeugnisse für
abgehende Studirende. Die Stelle der academi-
schen Zeugnisse vertraten sonst die academischen Wüxr
den , die , solange sie bloß dem Wäürdigen zu Theil
wurden , unstreitig die zweckmäßigsten Zeugnisse , und
zugleich die wirksamsten Aufmunterungen und Beloh-

Hu quiiseMR
abgelegte Proben erhalten wurden , so gaben (ie eine
verdicntere Auszeichnung, als ein durch Gunst erschli-
&lt;ener und durch Erlegnng der Kanzleytare erkaufter
Titel. Man muß es daher bedauern , daß diese Würs
den ihr Ansehen, und mit demselben ihren wohlthäti,
gen Einfluß verloren haben. Es fehlt zwar auch jetzt
nicht an einem Mittel, auf den Fleiß der Studirenden
zu wirken; sichtbar haben die bey den Landescollegienangeordneten Prüfungen Einfluß auf benfelbén,-9Ibersie leisten doch immer aídjt, ta8bít "Drüfungen auf
ber Univer(itát unb die Promotionen leisten können.
Jene wirken nicht auf alle Studirende € sondern bloß
auf solche , die ein Amt suchen, nnd der Einfluß der
Gunst, welcher sowenig aus der Examinations-Com-
mission als aus der Facultät. verdräugt werden kann,

ist bey einer Prüfung, die privatim geschichet, z
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ftärker als da , wo zugleich Proben vot dem ganzen
Publico abgelegt werden. Aber fie sind auch zu ents
fernt , als daß sie während der academischen Jahre
schon einen Eindruck machen , und die Ambition der
Studirenden in Bewegung setzen sollten ; auch kommt
sie zu spät, um den Geprüften zu bestimmen , daß er
noch auf der Academie das Fehlende nachhole. Die
hieraus entstehende Verlegenheit des. Candidaten be
wegt die Examinations:Commisssion leichter zur Nach-
sicht, und diese Nachsicht wird Regel,’ wenn der schlech-
ten Subjecte immer mehrere kommen , was denn ein
allmäliges Sinken der wissenschastlichen Cultur zur
Folge hat.. Sollten. übrigens Geschäftsmänner ihre
Präfungen wohl gerade auf diejenigen Kenntuisse rich-
ten, die bey den academischen Studien die wichtigsten
sind? Mitten unter den Geschäften pflegen sie selbst
das Erlernte aus den subsidiarischen Wissenschasten
wieder zu vergessen , lassen sich daher auf die Grund-
und Vorkenntnisse des practischen Fachs am wenigsten
ein, und übersehen darin die Unkunde des Candidaten
am ersten. Diese Nachsicht verdirbt alle academischen
Studien, und ist hauptsächlich Schuld , daß dir Sue
dien so handwerksmäßig getrieben werden. Indessen
kann man diese Prüfungen bey den Landescolleaienp: so
unzureichend sie auch sind , doch nicht ganz tutbebrem,
um zu verhindern, daß nicht auch auf der Univerktät
die Strenge ben den Prüfungen ohne Dauer sen. An
sichersien ist es daher, beyde Arten der Prûtnuugen wit
einander zu verbinden, und dadurch der höhern Cultur
eine festere Haltung zu geben, mithin bey der Erami-
nations.Commission nur solche zuzusassen, die bey der
Facultätsprüfung bestanden sind. Um diesem Facul-
tätszeugnisse hinlängliche Glaubwürdigkeit zu verschaf-
fen, müßte jeder Lehrer schon alle balbe Jahre seine
Zuhörer über die gehörten practischen Hauptcolleaia
examiniren. Am Schlusse der academischcen Laufbahn
mäßte der Abiturient einen lateinischen: Aufsatz über
ein selbsi gewähltes und von der Facultät genehmigtes,

oder von.der letztern aufgegebenes Thema abkasen;umd
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darin einen allgemeinen Satz entwickeln, ober eim dunk.
les Gesetz auslegen , oder einen einzelnen Fall aufld-
sen: und die Facultät hätte zu attestiren, wie selbiger
in Absicht der Ausführung, der Deutlichkeit, der Ord-
nung und der Sprache beschaffen, auch ob er für das
große Publicum Interesse haben könne , und aiso des
Druckes würdig sey. Haun folgte eine mündliche
Prüfung in lateinischer Sprache, die zugleich auf den
Iahait jenes Aufsatzes zu richten wäre , um zu erfor-
schen, ob der Candidat iha auch selbst gemacht. Endlich
müßte noch eine öffentliche Disputation unter dem Vor-
sit; des Decans hinzukommen, entweder über den abge-
faßten Aufsatz, wenn solcher gedruckt wird, oder fonft
über Theses. Außer diesem Facultäts.Zeugnisse müßte
jeder ein allgemeines academisches Zeuaniß haben,
welches theils die von ihm gehörten philojophischen,
physicalischen, mathematischen und historischen Colle-
Mie und jen Ret n QR INE rem
pd tit rectius aigwidmen,
bestimmte Preisfragen über einen pbilosophischen und
bistorischen Gegenstand die Gelegenheit erhalten, Pro-
beu ihres Fleißes abzulegen.

Seitdschreiben an die hochlöbliche Landes - Versamtts-
lung zu Malchin über die Frage : Wie ist der jctt
vorwaltenden Theurung aller Lebensmittel abzuhei-
fen? 1800. 12 Bogen ín Octav. —.

Zweyte und vermehrte Auflage des Seudschreibens an
die hochlöbliche Landes- Versammlung zu Malchin
über die Frage : Wie ist der jetzt vorwaltenden
Theurung aller Lebensmittel abzuhelfen ? PVeranstal-
tet zum Nutzen der Korumagatin-Anstalt zu Rostock.
Gedruckt in der Adlerschen Ofsicin j 1800. 2 Vo-gen in Octav.

' Syrie alle bisher über diesen Gegenstand zum
“Vorschein gekommene Schriften keine genügen
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de Aufklärung geben: so hat mir unter denselben diese
doch am weniygsten gefallen. Der Verf. hat , daß ich
mich scines eigencn Ausdrucks hediene, seine Feder zu
schr fließen lassen, und auf eine etwanige Orduung
des Vortrags, eine zweckmäßige Voliständigkeit, und
eine correcte Darstellung zu wenig gcsehen. Wenn
ich das Wesentliche, was in dem Sendschreiben in bun-
ter Mischung unter einander gestellet ist , aushebée, [o
schcint es sich auf. folgende beyde Vorschläge zu bes
schränken : 1) Die Ausfuhr der Butter und aller Gar-
tengewäch[e, insbesondere der Cartoffeln soll ganz ver-
boten werden; . 2) Der Preis des Korns, svweit es zur
inländischen .Consumtign erfoberlich ist , und der sone
siigen Victualien, soll durch. etne Policeytaxe bestimjnt
werden. . Auf Rechtsgründe hat sich der Verf. “nicht
weiter eingelassen, als daß er die den Apothekern, Bes
&gt;ern, Schlächtern und Brauern vorgeschriebene Taxen,
die gleichwvhi auf ganz andern Principien beruhen,
als Muster anführt. Auf das Verhältniß der Landess
und Stadtpolicey ist gleichfalls keine Rücklicht genom-
men. \ Die Vermehrung der zweyten Auflage bestehet
in einem ueuen Vorberichte, der allerhand auf.diesen
Tumult Bezug habende Nachrichten und Betrachtun«

FM AMT “'gictgwuchl"cirt eite
Vorfälle schön erwähnt, so. könute er den Verf. in deuRuf eines Propheten bringen. "Her darin enthaltene
Vorwurf, es sey eine nachtheilige Höflichkeit gewescti,
daß an dem fatalen 29 Oct. das Hundertmänner.-Col-
legium. jut Aufbietung der Bürgerfahnen zugezogen
sev, weil die Erecutions-Verfügungen in Voliceysachen
E. E. Rath allein jufteben, ist nicht gegründet : denn
von Vollstreckuug gesetzlicher Anordnungen kann nicht
eher die Rede feyn , ehe das Gesetz selbst zu Stande
gebracht ist. (10 B. S. 7.)

a

TIR ‘Listet von Schink, in Mufik gesetre und der
tau Regier, Sccr, Schubert in Ratzeburg hoch!E
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athtubgsvoll zugeeignet von Friederich Mitbfefful.
Kudoiltadt , bey. Langbein und Klügel , 1800,
32 Bogen in Quart.

C'Unwieferne der Hr. Verf. zu den mecklenburgischen
4$ Schriftstellern gerechnet werden könne, vermag ich
zfvar uicht anzugeben : indeß da unser Staatscalender
ihn aufgenommen hat, will ich die Anzeige seiner Pies
der nicht auslassene, Seine musicalischen Verdienste
kann ich nicht bestimmen: aber das kann ich bezeugen,
daß die meisten der gewählten Texte in jedem frohen
Cirkel von jedem ohne Bedenken vorgettagen werden
können. Diecs ist schon eine gute Eigenschaft, die man
bey manchen ähnlichen neuern Sammlungen sehr ver-
mißt , und welche in dieser nur dem Freyheitsliéde
fehlt. Das letzte Stück ift eine Nachahmung , bey
ivelchéer der Dichter (ein incorrectes Vorbild nicht er-

reiht hat: sollie der Componist wohl glücklicher qu
5.

Blutenlese aus den Weisen des Alterthums für Freun-
de der Religion und Tugend. Von Friederich L.ud-
wig Röper , Pastor und Collaborator zu Schwe-
rin. Zweyter Band. Neustreliß, 1797, bey dem
Hofbuchhändler Michaelis. 203 Bogen.

5 diesem zweyken Bande finden lich ausgewählteStücke aus den Schriften des Xenophon und
Plato. Wenn das Publicum ein hinlängliches In-
teresse an diesen moralischen Unterhaltungen beweiîset,
(o erbietet sich der Hr. Verf., sie bis zu den spätern

Sie tpqann Bara, Sabr. hoper ji Bobberan , adjungirt worden. rn.
6.

H” Prof. LTolde hat die Erlaubniß erhalten , zu^ einer auf Ostern. auzutretenden gelehrten Reise
jwev Jahre zu verwenden,
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De 17. 9nàrg 1801,

LL.

$8 Drüfeufationsredt ben favrbefegungen ses qn,
stenthums Schwerin. Ein Beytrag zum Mecklen-
burgischen zeistlichen Recht. (lura iauenta metu 1in«
iufti, fateare neceffe eft, Tempora fi faftosque ve-
lis euoluere mundi, /erar,) St vievjg 33epla;
gen. Schwerin, gedruckt bey dem Hofbuchdrucker
Bärensprung, 1801. 113 Bogen in Quart.

s veranlaßt nicht selten allerhand Irrungen, daß
verschiedene in dem übrigen Mectlenburg gel

farteP Md d) im pnsgptic der
edwerin gleióe Gültigfeit haben: und fie entstehen
noch leichter, nachdem der Incorporations . Vergleich
von 1774. die vormalige Nitterschaft des Stiftes da-
von getrennt, und dagegen eben so vicle mecklenburgi:
sche Domanial-Grundstücke wieder damit vereinigt hat.
Ein solcher Fall. wo bey Besezung der noch zum Stife
te zu rechnenden Pfarre zu NToisall von einigen zum
Stifte gehörigen Eingepfarrten auf die § 479 und 480
des Landesvergleichs Bezug gemacht worden, hat den
Hrn; R. R. Rudloff bewogen, das richtige Verhält-
niß der hiebey anzuwendenden Grundsätze umständlich
auseinauder zu feen. Er beweiset , daß wenn es
gleich an einigen Beysplelen nicht fehlt , da im Stifte
Urep Caudidaten prâseutiret i — wie das bey der

vors
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vorletzten Wahl. zu N7. ebenfalls gefdocben if, tub
wenn g eich ben solitairer Besetzung her;oglicher Pa-
tronatspfarren sogar viermal den ritterschaftlichen
Eingesessenen Reverse erthcilt sind , daß dies ihren
Rechten nicht nachtheilig seyn solle , dennoch die im
gemeineu Rechte begründete , und durch die bisherige
Stistsobservanz beliättigte Präsentation eines einzigen
Mannes noch jetzt daselbs überhaupt, und zu M. ins-
besondere, redtlich Statt finde , und daß die abstim-
mige Observanz des übrigen Landes, der Landesvergleich
und die Incorporation der Ritterschaft, bey einer
Stiftspfarre keine Abänderung hervorgebracht habe’;
am wenigsten aber diejenigen Eingepfarrten , welche
noch jet jum Stifte gehören, sich darauf berufen kön-
nen. Meines Ermesjens ist dieser Beweis hinlänglich
geführet, aych wird mancher gefer mod) einige qubere
ihm angenehme Nebenbemerkungen hier vorfinden.

^.

]] ter die Höhere Cultur, sc. Vierte Sortfe;
zung. – 10 Abschn. Verfassung der ho-

hen Landesschulen Behufs der Justiz. und Di-
sciplinsachen, imgleichen der Studien. und Oes-
conomiefachen. Es ist keinesweges gleichgültig,
welche Vertassung die hohen Landesschulen haben.
Will man auf die Vortheile einer liberalen Erziehung
Verzicht thun , und zufrieden seyn, daß die Zöglinge,
anstatt aus eigenem Triebe dem Studiren obzuliegen,
und durch eigne Versuche eine Selbfktherrschaft über
sich zu erlangen, bloß pflichtmäßig den Unterricht auf-
fassen, und stets der Leitung des Führers folgen : so
kann man ihnen die Verfassung eines Jesuiter-Collegii
geben, in welchem Lehrer und Lernende nach Anweisung
und unter strenger Subordination ihr Tagewerk ver-

richten Ben dieser s vermiade ctur
leichtesien das Schuldenmachen und den Unfleiß : auch
bedarf es alsdann einer eignen Jurisdiction nicht j in-

dem eine Art von Schulzucht binreicht, um die. dus
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fallenen Excesse zu destrafen. Ob dies aber eine hohe
Schule bilde , die für andere als Stipendiaten und
Seminaristen Reiz hat + und ob es die angesehenen
Familien aus dem Adel und dem höhern Bürgerstande,
die den Vortheil einer; liberalen Erziehung zu schätzen
wissen und für ihre Lage brauchen, bewegen werde. ih-
re Sdhné dahin zu schicken, das muß man billig be-
zweifeln. Soll der ganze Zweck e. reicht werden , so
muß sie eine freye Verfassung haben , unter der das
Lchren und Schreib:n als eine freye Kunst, dic nur bey
Aufmunterung, nicht benm Zwang. gedeyhet, ausgeübt
wird. Eine solche Verfassung haben auch die blüs
hendsten Universitäten iu ältern und neuern Zeiten ge-
habt, und wenu man davon abgewichen. ist, so ist das
zugleich der Anfang zu. ihrem Falle gewesen. Am volls
ständigsteu hat sie sich sets da erhalten , wo man die
Universität durch Ausländer frequent zu machen suchte,
denn hier war man genöthigt , den Wäünschen der Lehe
rer , durch deren Ruf man Ausländer dahin ziehen
wollte j und den Fremden sselbst, durch Begünstigung
der Freyheit entgegen zu kommen. Soiche Universi-
täten lind es auch, die für die Erhaltung, Ausbildung
und Verbreitung der hdhern Cultur durch Unterricht
und Schriften das Meiste geleistet haben. Diese frevere
Verfasfung, so toichtig fie für bic höhere Bildung unb
den Flor. der Wissenschaften aud) iffi ist doch von cinis
gen großen Inconventenzten begleitet Sie wird von
einer zahlreichen Menge Jünglinge , ~ ben denen Leichts
sinn und Timperament noch eine große Herrschaft . ha-
ben, gemisbraucht, und ihrem Misbrauch kann schwer
vorgebengt werden. Diese der freyen Veriasjung eis
genthümiichen Uebel haben fid oft (o auffallend gezeigte
daß sie laute Klagen, und den Wurnsch nach ciner ver-
besserten Verfassung der Uriversität veranlaßt haben.
Und es fehit nicht an Beyspielen , daß man a , 100
man auf Studirende aus dem Auslande nicht sahe. die-
sen Wunsch durch Einschränkungen und Subordination
zu besriedigen versuchte : aber sichtbar mit wenig gu-
tem Erfolg für den Hauptzweck ver Universitäten
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icheint daher , daß man um diesen nicht zu verfehlen,
dir Inconvinienzien der frepen Verfassung erdulden,
und bloß auf deren Verminderung denken mùüsse, wel-
&lt;e mar anch beträchilich und befriedigend bewirken
kunn. Man bedarf nur einer bessern Policey , einer

erbenien br ibert db euige
Rector sind (don jegt iu viel Geschäfte angewiesen :
eine Absonderung der Geschäftszweige unter besondern
Dircetoicn, und damit zugteich cine genauerer, durch
den bisherigen Wechsel tes Rectorats zu sehr zerrisses
ner Zusammenhang der Leitung derselben, wird daher
nothwendig. Man trenne also die Justi; - und Discis
plinsachen chen so , vie man Stadtgericht und Magi-
strat geichieden hat. 1. Justiz, und Difciplinfa
chen. Die in der Lage'der Seudirenden vorkommen-
den Straffälle, die nicht in den Landesgesetzen bestimmt
seyn können , die sogenannten Disciplinsachen ; oder
mit einem andern Ausdruck bezeichnet , die academi-
schen Policevsachen, mit denen die Schuldensachen der
Studirenden, als die gewöhnlichen Civilsachen dersel-
ben , verwandt und verbunden sind , gehören zu den
wichtigern Gegenständen der academisthen Gerichts-
barkeit, da vön einer guten Behandlung derselben die
Nuhe und Ordnung auf der Universität und die Zufrie-
denheit der Studirenden abhängt, Da die Landesge-
fer nicht hinreichen : so tritt eine statutarische Gesetz-
gebung ein, deren Geist in Hinsicht auf das Alter der
studirenden Jugend, das zu einiger Nachficht auffodert,
auf die Bessmmung ihres Aufenthalts j der sowenig
als möglich durch die Strafe LUbbruch geschehen muß,
und auf dem Umstand, daß die Studirenden als Fremd-
linge zu betrachten sind , ein Geist der Milde und
Schonung seyn muß. In gleichem Maaße muß die
Anwenduug dieser Geseße zwar immer tnit gleichfdr-
miger Strenge, aber wugtieich auch, „um der Eludirung
der Strafe, wozu die Nothwendigkeit eines vollständi-

en Beweises so leicht Anlaß giebt, vorzubeugen, eben-
fowohl auf einen gegründeten Verdacht, wiewohl A
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gehöriger Modification der Strafe, als anf vollständi-
ie EmMottutt
lichen Förmlichkeiten des Processes außer Acht zu loass
sen. Man urtheilt leicht, daß eine Rechtspflege, bey
der besondere Statuten zum Grunde liegen , und die
sich auf eine besondere Classe von Fremden, so wie auf
eine eigenthümliche Beschäftigung berselben belieht,
und zugleich nach besondern Grundsätzen und Räücksich-
ten gehandhabt werden muß , sich ganz vorzüglich für
ein besonderes Gericht cigne. Dies Gericht wird das

Erisonda air iceae
Relief beyträgt, sondern auch nothwendig wird ; .wetl
Personen aus den höchsten Ständen eben sowohl eineit
ihrem Range ais ihren wissenschaftlichen Bedürfnissen
angemessenen Aufenthalt finden jollen. Daß dies Ge?
richt der Universität selbst anvertrauet werde, ist wegen
der Verhältnisse , werin Lehrer und Lernende stehen,
und wegen der Kenntniß , die der Richter von den
Studirenden und ihren Studien haben muß , zweck-
mäßig ; und zur Unterstätzung des Ansehns der Lehrer
(aft unentbehrlich. Es ist daher der (Gedanke. berer-
die, anstatt die Gebrechen der academischen Jurisdti
ction zu verbessern, gleich die Aufhebung derselben ans
rathen, gewiß ein "ehr unreifer Gedanke, bey welchem
auf die wichtigen Folgen dieser Veränderung keiné
Rücksicht genommen ist. Ob sich aber diese Jurtsvii
ction weiter als auf Lehrer und Lernende erstrecken
mäüsse, ist eine andere Frage. An sich ist dies gas
nicht nothwendig : man giebt aber sowohl denen, wel-

e nach der höheru Cultur streben, als denen, die sole
e durch academische Studien erlangt haben, eine Auf-

munkerung, wenn alle Litterati in der Universitätsstadk
anch unter dem für die ersten Standesperfonen privile-
girten Gerichte stehen. Soll aber ein Universitätsge-
richt seinem Zwecke entsprechen, so muß es, tit aid)
vormals schou österer geschehen ist , den Bedürfnissen

und Zeitumständen gemäßeingerichtet , und n4
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Hauptsache einer Deputation des Senats, die aus Ju-
risten besicht anvertrauet werden. Außerdem aber
muß das höchste Richteramt der Universität , das Re-
etorat , aber abgesondert von den übrigen demseiben
anhängigen Geschäften , . bloß unter den Mitgliedern
Der Juristen-Facultät, die zugleich die Deputation for-
miren, oder überhaupt unter den rechtskundigen Mit-
giiedern des Senats herumgehen. Durch eine solche
Anordnung kann den bisherigen Mängeln fast ganz ab-
geholfen werden, ohne daß in der freyen Verfassung
der Universitäten wesentliche Abänderungen gemacht
werden dürften. Dem Wesen nach existirt die vorgee
schlagene Deputation schon jeßt , indem die Juristen-
facultät meisiens die Entscheidung giebt , wenn der
Senat in Dissciplinsachen erkennt : es bedarf nur einer
förmlichen Organisation. damit dem Geiste der Will-
kühr, der noch frevyen Spielranm bey solchen -Erfennts-
nissen bebält und gern benutzt, angemessene Schranken
gezogen werden. Die größte Neuerung ist die Ein-
schränkung des Rectorats anf die. Juristen- Facultät:
aber im Grunde keine Abweichung von den ursprüngli-
en Maximen, wornach der Rector frey, und meistens
ans den Rechtsgelehrten gewählt ward ; auch nicht: von
dein Grundsatze der Gleichheit , da die Geschäfte des
Oherhaupts der Universität eigentlich nur getheilt, und
dem Rector hauptsächlich die Justiz - und Disciplinsa-
chen angewiesen werden. Außer den gedachten Sachen
könnte dieser Deputation auch noch die Besorgung der

eignen Rechts und Proceßsachen der Universität ange-
Ze

Kurzer Inbegriff der c&lt;ristlichen Glaubens. und Sit-
tenlehre, in Fragen und Antworten vorgetragen von
Christian Gottlob Thube, Pastor zu Baumgar-
ten in Mecklenburg. Schwerin und Wismar , im

Yerlag eBödnerschen Buchhandluig, 1801. 5ogen in Octav.
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E' Catechismus , der 'in Rücksicht seiner theologi-schen Grundsätze mit der Dogmatik des Hrn.
Verf (2 B. S. 116.9 völlig übereinstimmet, aber auch
wegen seiner übrigen Einrichtung nicht empsohlen wer-
den kann. Eine weitere Darlegung der Gründe dieses
Urtheils wird es für die Leser dieser Blätter nicht be-
dürfen: dagegen will ich ihnen die Geschichte des Büch-
leins aus der Vorrede erzählen : „Es war nicht zum
Drucke, sondern zu selbsteigenem Gebranche bestimmk;
ein unerwarteter Fall war die Veranlassung , daß es

Muu
Spanknebel nennt , lernte auf seiner Wanderschafé
in der Herberge meine Bücher kennen. Das Lesen ders
selben machte ihm eine so große Freude, daß er sogleich
zur Verlagshandlung hinreisete, eine Anzahl Exemplas
rien der Schrift , Ueber die näâchftkommenden

vierzig a hre Eten wasscili
Dieser christliche Freund wünschte jetzt, daß auch ges
genwärtiges Büchlein gedruckt, und eine Menge Exems
plarien unentgeldlich in meiner Gemeine ausgetheilt
werden mögte. Um die Erfüllung seines frommen Wun-
sches imdglichft zu erleichtern, wurden mir von ihm 10
Rthlxr. NZwd. behändigt. Dies Geld war binnen 3
oder 4 Jahren dadurch zusammengebracht worden, daß
er wöchentlich 3 Tage fastete, und , was er an einem
solchem Tage jedesmal verzehrt haben würde, zurück-
legte.“ Vielleicht wird mancher , so wie ich Anfangs,
den armen aber einfältigen Iacob Spanknehbel be-
dauern, daß er ein sehr überflüssiges Buch durch Fasten
zur Presse gebracht hat Wenn ich aber erwäge , daß
zu 10 Rthlr. in 3 Jahr 12 Wochen nur wöchentlich
drey Schilling erfodert werden, nnd daß etn Handwerker
doch tâglich mehr als einen Schilling verzehrt, so wird
es mtr am Ende doch glaublicher, daß irgend jemand die
Eigenliebe des Verf. in Versuchung geführt habe.
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Versuche zur Beförderung wahrer Lebensweisheit.
Dentschlands Söhnen und Töchtern gewidmet.
Von F. L. Röper, Prediger zu Dobberan. Ber-
lin, bey Friedrich Maurer, 1801. 7 Bogen in Octav.

Gs Erzählungen, 1) Tobias, 2) die Wachslich-ter oder der Uebergang vom Gottesdienst zur
Gottesverchrung j 3) Adam , oder die drey Quellen
des Glaubens an Gott, 4) Merkurs Officialbericht
von der Menschen Thun und Lassen , 5) der Frauey-
klub, 6) Gamaliel. Sie sind dazu bestimmt, nützliche
Wahrheiten anschaulich darzustellcn , uud in der Ma-
nier eines unserer ersten Schriftsteller abgefaßt , den fie
freylich nicht erreichen. Ein beyläufiges Urtheil über
einen gelehrten Gegenstand will ich als Beyspiel des
Wortrags. anführen : ., Ueber den damaligen Zustand
der Philosophie in Deutschland wage ich kaum ein
entscheidendes Urtheil zu fällen. Soviel ist indessen
gewiß, daß die jetzt herrschende Secte unter den Philo-
sophen einen schr hoben Flug genommen hat, mit Ver-
achtung aller Erfahrungsweisheit bloße Gedankenge-
bâude aufführt, mehrentheils mit andern Kräften. dey-
ken will, als dem Menschen gegeben sind, und viel ip
Lüften schwebt. Mich dünkt, es würde nicht übel (epu,
wenn Minerva auf einer der beruhimtesten Universßitäe
ten studiren, und einige philosophische Vorlesungen D;
ren wollte. Auf solche Weise würden wir am sicher-
sten erfahren , was dermalen hier zu Lande Wahrheit
ifj, und im Olyrzp eigentlich Wahrheit seyn sollte.
Denn bloß menschliche Wahrheiten und Betveisgründe
werden von deu neuesten Philosophen überall nicht mchr
geduldet : es muß durchaus supertranscendental und
aus dem Meuschen-Ich hergeleitet schn , was gelten
sol. Die neuefte und wichtigste Entdeckung: der jüngst-
gebohruen Philosophen bestehet unstreitig in dem Satze
aller Säße: Ich bin ich.“
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b, Samuel Gottlieb Vogels, Herzogl. Mecklenb.
Schwerinschen Letibar;kes, Hofraths und Professors
zu Rostock, Handbuch der practischen Arzneywissen-
schaft, zum Gebrauche für angehende Aerzte. Fünf-
ter Theil. Stendal, ben Franzen und Grosse, 18090.
14x Bogen in Octav.

GTS) en Gegenstand dieses Theils tnachen die Blut-
$^ flüsse aus : und der Hr. Verf. handelt in. 9
. Kapitteln, 1) von dett Blutsitissen überhaupt,

2) vom’ Nasenbluten , 3) vom Blutspeyen , 4) vom
Biutkxechen, 3) von den Hämorrhoiden, 6) vom Le-
berflusse, 7) vom Blutflusse der Gebärmutter, 8) vom
Blutharnen und von den Biutflässen der Blafe und
der Ruthe , 9) von dem morba waculols .haemor-
xhagico Werlbofii, der hacmorthoea petechiali Adair,
ben-Pétechianöli, oder der hacmorrhoea Drnncan, Die-
ser Theil’ ist auch einzeln unter dem Titel, Handbuch
jur Benntniß und Özeilung der Blutflüsse , zu

V.

lee die höhere Cultur, s Snfte; Sortie
deni.Sgtóefbijtotoicuff berDic Coruot
und Decdnomte der Studirezven den Rector und Ser
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nat viel zu wenig : wenn aber diesc Aufsicht mehr
Ausdehnung erhält , so tritt auch die Nuthwendigkeit
ein, fie als ein eigges Departement von ciner beson-
dern Skudiendirection respiciren zu lassen. Das Ges-
schäft dieser Direction würde alsdann fepn, 1) die Auf-
nahme der Liste , die im Anfange jedes halben Jahrs
von den Collegien , die jeder Studirende hört , und
von den guiöseten Scheinen zu verfertigen wäre , 2)
die Annahme und Ordnung der Zeuanisse , die jeder
Lehrer am Schlusse des halben Jahrs einschickt , und
ihre Vergleichung mit erstercr Liste , 3) die Prütung
der Novitien, die ohne !örmliches Schulzeuantß kom-
men, um ihre Neife zu erkahren , 4) die &amp;eitung, ber
Studien derer, die noch ju den unreifen gehören , so
wie die Ertheilung eines Raths an solche , bey deren
Studien sich eine auffallende Planlosigkeit zeigt, 5) die
Nusgabe drr Scheine , welche. von den Studirenden
zur Bezahlung der Collegien, der Collegienbücher, der
Wohnung und des Tisches gelöset werden müssen, nebst
Auszahlung des eingenommenen Geldes an die Inha-
ber der Scheine, 6) die Vergebung der Stipendien
und Beueficien, 7) die Ausstellung der allgemeinen. aca-
demischer Zeugnisse. Zu diesen Geschäften würden von
den eignen Angelegenheiten der Universitär norß kom-
men mäüssen, 8) die Besorgung der halvjährigen Vor-
lesungen, nebst der Aufsicht auf die Anordnungen der
Lehrpolicey und die gehaltenen Vorlesungen.,.. 93. die
Leitung der öconomischen Angelegenheiten . der Univer-
sität, und 10) die Aufsicht über die Kasse und die
Rechnungsabnahme. Da diese Geschäste keine Kennt-
nissc eines besondern practischen Faches erfodern , fo
könnte sie das Concilium Drercanale besorgen ; nur
mäßte es einen besondern Vorsteher haben , der. unter
den Professoren der drey andern Facultäten eben so
wechselte, wie der Rector unter den Juristen. und den
Nahen eines Directors der Universität erhielte. Um
beyde Geschäftszweige der besondern Direction runge:
achtet in Verbindung zu erhalten , . hliede es nothwenr

dig, daß der Rector, wie bisher, allein den Sexat ver:am:
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sammeln, und an ihn Vorträge machen könnte. Wenn
also Studien- und Öcconomiesachen zum Vortrag kom-
men sollten, würde der Director dazu. den Antrag an
den Rector thun müssen. Zwar mögke dies mit dem
Grundsatze der Gieichheit nicht veretnbariich scheinenz
denn außerdem , .daß -das Directorat dem Rectorat
nachstünde, würde es weniger als dies eintragen, und
langsamer - wechsein. Wenn man aber die Geschäfte
zur Beförderueg des Gemeinbesten nach den Kräften
eines jeden eintheilt , und die Vortheile, wie es auch
der nathrliche Begriff giebt, nach der Lali verthrilt, s0
ivird man. die Gleichheit nicht vermissen. .11. Abschn.
N ectüre ». Schriftftellerey und gelehrte Gesell-
schaften. Die Lectire , als Quelle der höhern Cul-
cur, erfordert nicht weniger die Aufmerksamkeit der Lan-
despolicceh. Zum Behuf der technischen Cuitur ist es
schon eine überaus nüßliche Anordnung, wenn bey allen
Landescollegien öffentliche Bibliotheken vorhanden sind.
Nothwendig aberist es insvesondere für hohe Schulen,
daß sie volftändige und fid) fortdanernd bereicherrde
Büchersammlungen über alle Fächer befigem. Für die
allgemeine Cultur sind Leihbibliotheken und Lesecabi-nette vortreflicheQbesonders.denUniversitätsstädtenwünschenswerthe Institute : Reisebeschreibungen und
andere historische Bücher, Dichter und ähaliche Schrif-
ten, befördern den Privatfleiß des Studirenden , und
verschasfen ihm zuglcich eine belehrende Erholung, sind
aber nicht immer auf der Universitätsbibliothek in hins
länglicher Anzahl zu erhalten. . Auch sollte noch eine
nähere Veranlassung zum Gebrauche dieser Anstalten
gegeben werden. Bey jedem Institute sollte sich eine
litterarische Gesellschast bilden , die den Hauptinhalt
und Werth eincs jeden Buches, das in die Bibliothek
kommt, von einem Mitgliede , dem es zur Ourchsicht
zugestellet worden, erführe. Auf der Universität aber
würden nicht allein die Vortkäge über die Litterairges
schichte: und sius gelebrte Zeituug hiezu mitwirken.:
fondern. es werden auch die Lehrer jede Gelegenheit
nutzen müssen; das ftetó algemeiuer werdende plantose

52
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und unuverdaueke Lesen im miberratben , dagegen die
classischen Schriften zu empfehlen, und ein sorafältiges
Prüfen der darin vorgetragenen Ideen zu veranlassen.
Eine andere nügliche ‘Anordnung mögte es seyn, wenn
die classischen Dichter den Studirenden vorgelesen,
oder eigentlich declamirt, und sowohl in der Einleitung
als am Schluß auf eine angemessene Art commentirt
würden ; theils um die Bekanntschaft: mit den Pros
durten der schönen und zugseich belehrenden Kunst forts
dauernd zu unterhalten,, theils um die Drclamation,
die in manchen Lagen des Lebens nöglich. werden kann,

T kann AD, Crit rain Metehe
bald schlechte und tnitktkelmäßige, oder überhaupt ente
behrliche Schriften den classischen Werken Abbruch
thun. Inzwischen unkrrhäit fie bod) aud) bep eiuer
gewissen Klasse eine Arstrengung, ein Sammeln, For-
schen und Nachdenken, das ihr vortheilhafi wird , und
erweitert den Wirkungskreis der Lectüre. Nätgzllch
wird es immer seyn , ste den Lehrern auf der Universi-
tät in gewissen Fällen zn einem pflichtmäßigen Ge-
schäfte zu machen. Diese haben den besondern Beruf,
wichtige Wahrheiten zu entdeckten, zu fammeln , und
öffentlich bekannt zu maihen : und die Schriftstellerey
giebt ihnen mehr Gelegenheit, ihr Fach vollkommner
fennen zu lernen, ais wenn es genug ist, das Collegiens
Heft den Zuhörern vorzutragen. Eine schicklicheVeranlas-
sung dieser Art giebt der alte Gebrauch der Promotionen,
und die hiebey und sonst vorkommenden Ankündiguns
gen und Bekanntmachungen. Dadurch haben wir eine
Menge kleiner academischer Schriften erhalten, . welche,
ba sie auf einen speciellen Gegenstaud gerichtet waren,
nach und nach die Wissenschaften auch in ihren klein-
sten Theilen eutwickelten, nnd mit manchen neuen Ent-
deckungen, worüber Tich kein ganzes Buch schreiben ließ,
die aber nachherin größere Schriften übergiengen, ber
reicherten. Man muß daher bedauern, wenn die schrift-
stellerische Thätickeit , die uns solche verschaft hat,

nicht belebt sondera gelähmt, und auf Abfassunggroßer: rit:
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Schriften gerichtet wird, die meistentheils alte Sachen
wiederholen. Eine anderweitige Veranlassung zun
Schreiben geben die Gelehrten-Gesellschaften. ‘Es.wax
gewiß eine qiückliche Idec, die Gelehrten zur Bearbet-
tung unb Bereicherung . der Wissenschaften in Gesell-
schafkkn: zu verbinden: ob aber diese gelehrten Vereine
immer ganz zweckmäßia gestiftet sind, läßt fid bezwei-
feln. -Wenn in London Ge'ehrte zufanmeutrateu,
um ihre und ihrer auswärtigen Correspondenten Beob-
achtungen und Entdeckungen „ die für die Wissenfchaf-
ten ein. Interefse hatten, dem Pubiicum von Zeit- zu
Zeit mitzutheilén: so verschafte die Ueberzeugung von
dem wissenschaftlichen Werthe eines. gelehrten Products,
nicht aber pflichtmäßiger Zwang, der bie. Lieferung -.ei-
ner Ahhandlung zu einer bestimmten Zeit erfodert, .die
Beyrräge zu den Commentarien. In einem ganz au-
dern Geiste stiftete aber die Eitelkeit des französischen
Holes in Paris mit großem Aufwande eine Academie
der Wissenschaften, welche die Entdeckungen fast als
ein Tagewerk liefern sollte: unvermeidlich! mußte der
Zwäng mitunter Abhandiungen veranliassen, die in der
Eile aus bekannten Dingen zusammengeschrieben wa-

WusücarihidevelriymtDi
der Gesellschaften zu gedenken, die als Privatverbin-
dungen er!stiren, oder doch vom Staat nichts als eine
Stiitunasurkunde haben, giebt es zweyerley Nachah-
mungen, bey denen sich die Regierung zugleich durch
reelle Unterstüzung interessiret hat : theils hat man
nach dem Muster der französischenAcadeinie Gelehrten-
Gesellschaften in den Hauptsiädten gestiftet, theils solo
&lt;e anf eine neue Art mit den Universitäten verbunden.
Ohne Zweifel ift die letztere Einrichtung vorzuziehen,
wenn throretische und allgemeine Wissensschaften oder
Rebekünste der Gegenskand ihrer Beschäftigungen sind :
dagegen werden Academien der practischen Wissenschafs
ten und der mechanischen Künste in der Hauptstadt
einen angemessenern Plaß finden.

J.
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G» tvir so wenige Nachrichten von unferee acabemi' schen Bibliothek haben, so will ich ifolgeudes
Schreiben, davon mir eine alte Kopey einzeln vorkommt,
abdrucken lassen; es erwähnt doch einiger Nebenume
stände,, die mir sonft norh nicht bekannt gewesen: sind,

Rector cr Concilium Vouiuerlitaris Rastochicnlis
Foactrimo Moer.sio , Hamburgenfs, amico’ nostra
carillimso f,

Quanta fic vriliras, quanta etiam necellitas Bibliothe-
carum omnis generis libris inftruQtarum in fuperio-
xibus Scholis et Vniuerfitatibns, longe:notius'et ma-
nife(tius eft, quam. vt vllo verbo oftendi, vlla ratiosne afferi mereatur:^De'taliactantomultotumbo-norum thefauro ; etiam in. hac Academia colligens
do, faepius et diu apud nos deliberariones inftitutae
funt, interim ante pauculos elapfos annos non
fine Dei du&amp;u et aufptcio excitatus fuit iuuenis praes
ftantiffimus et doctiflime eruditus, Paulus. Calenius;
Roflochienfis , qui. fafcepra longinqua multorum 2u*
norum: peregrinatione per. Belgium, Angliam, Gal-
liam, Italiam, Siciliam,Melitam, Graeciam,et porto in
Palaeflinam, cum iamjocto annos et amplius in illo iti«
nere commoratüs effer, etia medio itinere Siciliae Pa-
normum veniffec ; ardenti febre correptus, maguo lit»
terarum. et huius patriae; fuae damno iuuenum
virorum praeclare dóctorum flos et medulla: exftinctus
cft, Ille ante fufceptuni iter teftamento confecto,
fi in itinere moreretur, Academiae noftrae, matri
fuac, ad erigendam Bibliothecam 2400 florenos le-

gauit, gu etiam Acadeiniae noftrae poft ipfius mor-tem cefferuat. Quibus etiam aliorum. virorum ptaee
ftantiffimorum et ftudioforum infignis ad locupletans
dam Bibliothecam liberalitas acceffit, (ic vt biblio-
thecae locus jam paratus (it, er illius adornandae, et
jam aliqua íui parte adornatae, aufpicium cum Deofa&amp;um fit minime poenitendum..|CuiBibliothecae,€um ex mente primi fundatoris et teftatoris Biblio-
£hecarius: aliquis, vti vocant, pracficiendus fit, de illo

cum
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cum follicite, vt par eft, eitcumfpicimus, quamuis
non dent, qui vltro fe offerant, tu tamen J'oachime
Moerfé , vir. ptaeftantifime, inter omnes vnus oc«
currifti, cui hunc Academiae noftrae theíautum tutó
committere, et: infignem hanc prouinciam in Acade*
mía hac fecüre commendare poffe, vifum nobis fuerit;
et quem ob id hifce noftris litteris vltro compellan-
dum duximus. "Tu quippe plerisque, et quidem pos
tioribus Academiae noftrae Profeíforibus ab infigni
virtüte, eruditione et induftria, et humaniotum lit-
terarum ét optimoruin auctorum et antiquitatis ftu-
dio de optima nota innotuifti, et iam a multis annis
commendatus es, A quibus etiam. infuper intellexi-
müs, tüum a vita in aliquaà Academia tranfigendá
apimum, ct forte etiam noftra hac, non effe alienuni,
Quod fi intellexerimus, te huic noftrae Academiae,
matri tuae, hanc vtiliffimam et maxime falutarem opee
ram aolle denegare, et ab hac, quam offerimus, prouine
cia animo non alieno effe, in hoc.cum Deo operam
dabimus, ne huius operae nóbis praeftitae vnquam iure
pocnitere te poffit et de te apud nos porro ornando,
e&amp;t ad locum ac ftationem te dignam cuchendo ac ptos
moueado, quod' noftri officii ac muneris fuerit, misnime in nobls-defiderari patiemur,^Beneacfeliciater vale, et beneuolam erga te affeQionem eodem
affectu aguofte, et quam primum, quantum rede fieri
poteft, refponde, Roftochii, . . ," Seprembr, Ao, r615.

Ob die ungewöhnlichen Complimente irgend cinen
Erfolg gehabt, kann ich nicht bestimmen.

à.
e einem Buche, das mir zufällig vorkommt, N7eine») Lebensgeschichte von J. C. Brandes , finde
ich im 3 Theile, S. 349, 350, folgende Nachricht :
!-Mein Freund Engel war sowohl über das Betra-

euereann dmm
und wieder im Publicum gegen ihn herrfchten, äußerst
misvergnügt; auch wurde er vn Seiten tiniger Grojen
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am Hofe zum dftern zu Vorstelungen von Schauspie-
len aufgefodert, welche er ohne augenscheinlichen Scha-
den der Theaterkasse nicht geben konnte , und doch zu
geben geudthigt war, weil er die an ihn ergangenen
Besuche oder Befehle aus Achtuna oder schuldiger Ehr-
erbictung nicht ablehnen durfte. Er wollte endlich Ord-
nung, Ruhe und freye Hand in seinen Geschäften ha-
ben, und foderte alio hôöhernOrts die Vollmacht zur
Aöstellung so mancher einaerissenen Unordnuugen und
Misbräuche , oder seine Entlassuang. Zum Unglück
hatte er angesehene und vielvermögende Feinde, erhielt
durch deren Einwirkung letztere ohne die miudeste Pen-
sion, gieng nun uach seinem Vaterlande N7ecklenburg,
und setzte fich dort zur Ruhe. ~ Der jetztregierende
Köuig sah das seinem ehemaligen Lehrer in der Mo-
ral und Philosouhie unter der vorigen Regterung zu-
gefügte Unrecht ein, berief ihn nach Berlin zurück,
und setzte ihm eine ansehnliche Pension aus.‘

B5,

A" 13 Jan. verstarb in Hamburg der Hr. SeniorVA €. £L. Gerling. Er war vormals auch eine kurze
Zeit (2 B. S. 174.) hieselbst Professor und Prediger an
der heil. Geistkirche. Seine Predigt-Entwäürfe hat er

ence c Z Jh gos auch nod) chu Baud
gesammelt werden wird, läßt sich nicht bestimmen.
Für die Wissenschaften hat er, soviel ich weiß, wäß-

as tie fiukenthalts in Hamburg als Schriftsteler
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LES

Schreiben eines. Mecklenburgischen Patrioten an seing
Mitbürger in mehreren Städten über die Rayß-
und Plünderungs-Sceneu der vorigen Woche, (Ihr
Habt eine Thorheit begangen in Israel.) Jin No-
vember 1800. Schwerin, gedruckt und zu haben
bey Wilhelm Bärensprung , Herzogl. Hofbuchdrus
ker. 2 Bogen in Octav.

ür Mecklenburg scheinen mir diejenigen Scenen,
welche zu dieser kleinen Schrift Gelegenheit ge-

tto TMieseeebenehMiele bale f.mei
fic durch den Druck bekannt werden, qu fammeln unb
das politische und rechtliche Verhältniß dieses Ges-

Lügung zu machen., Vicleigt werben tubutthtio
nigen , welche wirksame Hülfe leisten können , desto
eher veranlaßt, etwanige künftige Ausbrüche durch
zweckmäßige Maaßregeln zeitig genug zu verhüten.
Der Verf. fängt mit der Bemerkung an , daß Raub-
und Plünderungs-Scenen keine wohlfeile Zeiten her-
beyführen, vielmehr der Landmann dadurch abgehals
ten werde, Victualien in die Städte zu bringen, wenn
er es ändern kann. Dann aber bemühet er sich , zu
erweisen, y) daß die jetzige Noth weder von einer durch

die hiesigen Landleute bewirkten Vertheurung der tej í
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bensmittel noch von dem hohen Geldpreise derselben
herrühre, und 2) daß ihr auf eine andere Weise abe
geholfen werden müsfe , als dadurch, daß man den
Landmann nöthigen pill, seine Producte dem Städter
wohlfeiler zu verkaufen. Er beruft fich zu dem Zwecke
darauf, daß bloß der hohe Preis des Korns in aus-
wärtigen Ländern, und der gegen die vorigen Zrikcn
gefallene Werth des Geldes die Theurung verursache,
daß eine willkührliche Herabschung der marktgängigen
Preise eine. Verletzung der Eigenthumsrechte sen, daß
man bem Landmann eiuen solchen zufälligen Gewinn
desto eher gönren müsse, da ihn niemand bey niedrigen
Preisen entschädige, und baares Geld hauptsächlich nur
für Korn ins Land gebracht werde, und. daß endlich
die Bedürfnisse des Landmanns in gleichec Maaße
theurer geworden. Er schlägt dabey vor , man folle
den Salaristen und andern, welche für ihre Arbeiten
baar bezahlet werden, ihre Einnahme nach dem Maaß-
stabe des jedesmaligen Korupreises bestimmen.
Ob- ich gleich in Rücksicht auf solche Gründe, welche

die Politik darbietet, meistentheils nur fremden Au-
toritäten folgen kann : fo mug id) doch diese Darstel:
lung der Sache für zu einseitig und uurichtig. achten.
Efnfoferne vom Ueberfluß unserer Producte die Rede

V Verse rum marti hohen Preiseausbringe . uud
man wird also auch eine gänzliche Sperrung der Ausfuhr
nur bey eintretendem Mangel anrathen. Aber , daß
auch die Einwohner des Landes dessen Producte zu ei-
nem übertriebenen Preise bezahlen‘, und zum Theil
dadurch gar verarmen sollen, das ist dem Zwecke des
Staats, in dem das Wohl aller Klassen von Einwoh-
nern beabsichiiget tvird , nicht gemäß ; und eine Be-
schränkung der Ausfuhr und der Preise dürfte doch am
Eude um (o notbmeabiger fep» als die Erfahrung
unsjetzt gelehrt hat, daß Landleute und Aufkäufer die
andern Maaßregeln zu eludiren wissen. Was hilft es
dem Ganzen , daß viel baar Geld ins Land kommt,

und dadurch der Landbegüterte, der Pächter, der i
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liche Bauer, der Holländer , der Kornhändler y und
einige andere Leute gewinnen , weun alle übrige Ein-
wohner des Landes dabey ungleich meh verlieren, als
jene gewinnen. Viele von denen, die dabey einenVors
theil haben oder hoffen, werden überdem zu einer Auf-
treibung des Preises der Grundstücke, der Pachtungett
und selbst der Producte bewogen, der den Gewieu er-
heblich wieder mindert , und zu einem Luxus verleitet,
der seine nachtheiligen Folgen auf. andere Leute und
auf künftige Zeiten erstreckt. Auch vernachiäsfiget der
Landmann bey huhen Sornpteifen bie Viehz.icht nnd

NOUSeras i mue onda aei
wird, und zum Theil ist e$ mobi allerdings Tichtig,
daß die beyden magern Jahre von 1796 unb 1797 zum
zweyten Male einen General-Bankerott gedrohrt haben,
der nur durch die hoben Preise der folgenden Jahre
glück,ich abgewandt ist , so ergiebt sich auch daraus
schon, daß selbst die Landleute bey der Theurung. nicht
wesentlich gewinnen. Sollte demnach uicht eine Be-
schränkung der Ausfuhr unserer Producte für die
Landeseinwohner , und zwar nicht bloß beym Rocken,
sondern bey allem , was zu den unentbehrlichsten Bes
dûrfnissen des Lebens gehdret, vorzuziehen seyn ? Bis-
her hat man soiche Versügungen immer zu den Pflichten
der Policey gerechnet, und alke benachbarte Staaten
haben jetzt völlige Ausfuhrverbote erlassen : sollten wir
uns wohi mehr Einsicht in Policey - Angelegenheiten
zutrauen ? Wenn gleich die große Steigerung der
Kornpreise dem Landmann auch nicht allein zur Last
kommt : so hat er doch seinen Theit daran. Uuch
kann ihn die Theurung der Waaren , die wir vom
Auslande beziehen müssen, nicht berechtigen , vom Ins-
länder hohe Preise zu kodern, sondern er kann nur bes
gebren ; daß bey einem billigen Preise der inländk-
schen Producte auch das inländische Urbeitslohn ver;
hältnißmäßig bleibe.

c 2.
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irt eie bóbere Cultur, rc. Sechste Sortfe
MrpUTERapopaeue
wissenschaftlichen Kenntnisse hat der Buchhandel , der
das Haupttriebrad der Litteratur geworden ist, und
jetzt Schriftsteller und Leser von sich abhängig gemacht
hat. So lange es nur wenige, und bloß Verlags-
bandlungen gab, fand die Verbreitung ber Schriften,
un^ eben dadurch deren Verlag größere Schwiertigkei-
ten, als gegenwärtig. Der mit der Zeit auf den Messen
in Gana gekommene Tausch der Buchhandlungen mit
ihren Verlagsbüchern, der neben dem Verlagshandel
den Sortimentshandel erzeugte, hat hierin große Ver-
änderungen hervorgebracht. Nur ist es zu bedauern,
daß sich damit ein Uebel entwickelt hat, das hauptsäch-
lich an der schädlichen Vielschreiberey Schuld ist;
nämlich das Uebermaaß der Verlagshandlungen, und
die dadurch entstehende übertriebene Concurrenz. Eine
Folge davun war gleich das Steigen der Honorarien,
wovon die Erhdhung der Bücherpreise nur der geringste
Nachtheil ik. 9lm (dlimmften ist die Wirkung, die
dies aus die Schriftsteller selbst gehabt ; der Geldgewinn
reizte Gelehrte und Halbgelehrte zum Schreiben , und
schwächte. zu febr bie heilsame Maxime nur das Re-
sultat der gelehrten Forschungen nach einer gehörigen
Reife, und mehr zur Gründung eines litterarijchen
Ruhms und zur Bereicherung der Wissenschatten, als
tvegen eines Geldgewinns , drucken zu lassen. Wenn
dieser Reiz noch nicht hinreicht, die Pressen hinlänglich
zu beschäftigen, so geben die Verleger, die den Ge-
schmack des lesenden Publicums ausstudirt haben, selbst
den Autoren Stoff und Veranlassung zum Schreiben ;
so daß aus dem hohen Berufe der Schriftstellerey zu
einem nicht geringen Theile eine Art von Lohnschreibes

umu:
des mercantilischen Gewinns Fortschritte macht. Un-er-
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terdeß die Schriftstellerev, welche Müssiggängern einen
Zeitvertreib verschatt, die geschäftigste ist , leidet diejes
nige, welche belehren und autklären soll; und wenn
gleich diese letztere noch immer ein Publicum behält,
so ahmt sie doch zu sehr der Ro:nanenschreiberey nach.
In beyden herrscht die Mode, alte bekannte Sachen
mit jedem Iahre in neuen Formen oder unter neuen
Titeln wieder zum Vorschein zu bringen, welche als
das Neueste die alten guten Sachen verdrängen und in
Vergessenheit bringen : und für gelehrte Arbeiten , die
nur einen iangsamen Absatz haben können , findet fi)
so leicht kein Verleger. Wenn aber gleich die für das
Wergnûgen thätige Schriftstellerey mehr ermuntert wird :

[g schmeichelt doch der Lohnschriftsteller, abhängig vomerleger, dem verdorbenen Geschmacke der Leser: der
feile Romanenschreiber nimmt keinen Anstand, die guten
Sitten zu beleidiaen, und der politische Schriftsteller
macht sich kein Gewissen daraus , die Ehrfurcht gegen
Regierungen und Staatsbeamte aus den Augen zu seo
ten. Wenndieser Vielschreiberey und schädlichen
Schriftstellerey gesieuert werden sol . muß man damit
anfangen, die Zahl der Verlagshand!1ungen zu vermino
dern, wodurch auch die der Litteratur nachtheilige Abo
sonderung des Verlagshandels von dem immer misli-
chern. und läftigern Sortimentshandel vermindert wer-
den würde. Wenn dabey der Nachdruck vertilget, die
Willkühr der Buchhändler, ihren Verlagsartikeln un-
billige Preise zu setzen, auf andere Weise verhütet, und
es möglich würde, daß die Vorsteher der Buchhand-
lungen immer Litteratoren wäcen : so würde der Zweck
noch gewisser zu erreichen seyn. - Die Censur ist ein
uothwendiges Uebel, welches dadurch noch größer wird,

Lectre tiUtgHipiHei
und fo leicht verkannt werden. Allgemeine Maximen
aufzustellen, ist kaum möglich, da viel auf die indivi-
duelle Lage eines Staats ankommt. Und da die Macht-
haber im Staate bey der Censur, als ihrer Schutzwehr
gegen öffentliche Kritik, am mein interessirt find, fe
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wird die persönliche Denkungsart derseiben oft das
einzige , aber stets wandelbare Regulativ. Fol-
gende Maximen dürften indeß doch , als die
sichersten angenommen werden können : 1) Allgemeine
Wahrheiten, die in das Gebiet der Philosophice und
fünfte gehören, müssen ungehindert bekannt gemachk
werden können. Schriften philosophischen , physicali-
schen,. mathematischen, und ähnlichen Inhalts, scha-
den nie. Zwar wird die Regierung Ursache haben, zu
wünschen, daß gewisse Sätze aus der natürlichen Theos
logie und der Politik wegen ihrer nützlichen Folgen
für die Sitten und die Ruhe der Staatsbürger in ih-
rer ganzen Kraft ungeschwächt bleiben : aber daruni
hat sie noch kein Recht, die Zweifel, die sich dagegen
m..chen lässen, zu uyterdrücken. Die Befugniß der
8iyricey fana Dieben nicht weiter geben, als den sichtbar
schädlichen Modum der öffentlîchen Acußerung zu ver-
bicten : sie kann verhindern, daß dergleichen Sätze nicht
mit ber gefährlichen Kraft des Spottes gegen die von der
Regierung begünjiigren Sätze bekannt gemacht werden ;
bag man fie nicht in Schriften für die untern Volks-
klassen, auch wohl nur in einer gelehrten Sprache, vors
krage ; und daß sie nicht von Autoren öffentiich aufge-
stellt werden, die noch in einem solchen Alter sind, daß
(ic aus Leichtäun, Hang zur Neuerungssucht , und
Werlangen , Aufsehn zu erregen, ihre Stimme erhe-
ben. 2) Individuelle Wahrheiten und Nachrichten
Fönnen unbedenklich bekannt gemacht werden, wenn (ie
den Verfasser selbst betreffen : insbesondere kann man
niemanden versagen, an das Publicum zu appelliren.
Betreffen sie hingegen fremde Personen und Sachen,
Dhne ‘eignes Interesse des Verfassers. s0 sind schon eher
Eiuschränkungen denkbar : obgleich der Nutzen der
Publicität, Misbräuche und Gebrechen, die sonft forts
dauern mögten , öffentlich aufzudecken , ebenfalls Be-
gänstigung verdient. Nur Schriften , wodurch im
Staat Aufruhr erregt, oder ihm von außen eine Ges
fahr zugezogen werden kann, sind nicht zu dulden ; und

anonymische Schriften dürften ebenfalls zu misbitigen
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seyn. 3) Die Censur muß sich bloß um die im Lande
gedruckten Schriften dekümmern , und solange ein
Staatsbürger seine öffentliche Pflicht nicht verletzt,
von demjenigen , was er im Auslande drucken läßt,
keine Notiz nehmen. 4) Die Censur könnte. man am
besten mit dem Buchhandel in der Maaße verbinden,
daß die Verleger und Buchhändler alle Schrittew und
Bücher, die sie verlegen und debitiren , selbst censiren,
und für den Druck und Debit schlechter Schriften
verantwortlich gemacht würden ; nur erüßten sie iu
zweifelhaften Fällen sich durch eiue Anfrage sicher stel
len können. Bloß Staatsschriften , wohin aud) vie
Schriften über die Geschichte des Staats gehören,
müten allemal vor bem Druck dem Staatsdeparte-
ment vorgelegt werden, da das Staatsinteresse uicht
gium von Privatpersonen gehörig beurtheilt werden

Zo
Versuch einer Geschichte des Güstrowschen Gymnasif.

Erste Liesserunz. Womit zur geneigten Anhörung
etlicher öffentiichen Reden , welcher zur Feyer des
angefangenen neuen. Jahrhunderts am 5 Januar um
4 Uhr in dem großen Hörssaale des gedachten Gym-
nafit wetben gehalten werden, alle respect. Gönner,
Brförderer und Freunde dieser Lehranstalt mit Ehr-
erbietunn und Hochachtung einladet , : Adolph
Friedrich Fuchs , Professor und Rector. Schwe-
rin, 1801. Gedruckt bey Wilhelm Bärensprung,
Herzogl. Hofbuchdrucker. 13 Bogen in Octav.

Or! Zwcifel hat dieser Gegenstand, wentgstens hier‘im Lande, ein grdßeres Interesse, als diejenigen,
die der Hr. Verf. in manchen andern Programmen
vortrug. Was in diesem ersten Abschnitte vorkomnit,
läßt sich in folgendem kurzen Auszuge zusammenfassen.
Vermuüthiich gab es vor der Retormation zwey Schu-
len in G., eine Domichule und cine Stadtschule, die
aber in der ersten Hälfte des 16 Jahrhunderts in Vers
fall geriethen. Dis Stadischule ward 1553 testauriret
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und M. Wolfgang Leopold zum Rector besiellet :
im Jahr 1579 ward sie aber in das jetzige, von freye
willigen Beyträgen der Stände und Einwohner Meck-
lenburgs erbauete Schulgebäude verleget, und dadurch
mit der Domschulc verbunden. In diesem Gebäude
wohnten bis 1662 auch die gesammten Lehrer außer dem
Rector . weiches eine Art von klösterlicher Einrichtung
veranlaßte. Die Schule war antangs in sechs Klassen
vertheilet : . Lectionen und Methode waren dem Geist
der Zeiten angemessen. Die hauptssächlichsten Schul-
ordnungen sind 1602 von Herzog Ulrich , 1662 von
H. Gustav Adolph, und 1787 von H. Friedrich
Franz erlassee. Die Schulordnung von 1602 über-
láét die Aufsicht über die Schule dem Superintenden-
ten, der mit Zuziehung des Ministerii für die Ordnung
und Wohlfahrt der Schuie sorgen soll. Die Schul-
ordnung von 1662 beftimmt aber, daß noch ein Theolog,
(der Hr. Verf. vermuthet, daß ein hiesiger Professor
bamit gemeinet fep, ). utib jtotene ex Ordine politieo,
als Scholarchen neben dem Superintendenten und Mei-
nisterio die Aufsicht haben sollen.

é.

D biesige naturforschende Gesellschaft (9.B S.303.)hat den Hrn. Landmarschall v. Hahn zu ihrem
Ehrenmitgliedc, den Hrn. Hofr. Lemke in Schwerin,
den Hrn. Senat Schneider in Stralsund, den Hrn.
ssi v. Schreber in Erlangen , den Hrn. BM.imm in Malchin, den Hrn. KR. v. Türk in
UVeustrelitz , den Hrn. HR. Tychsen, und den Hrn.
HR. Wirte zu Ehrenmitgliedern und Corresponden-
ten, den Hrn. Flörke in Berlin , und den Hrn.
Stud. BKarsten zu ihren Correspondenten ernaunt.
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l,

Ueber die nenliden ltnrubei in toflod, in vorjiglider
Beziehung auf das obrigkeitliche und bürgerliche
Verhältniß , vom Doctor und Stadt. Syndieus
Zoch zu Rostock. Gedruckt bey Adlers Erben, 1800.
3 Bogen in Octav.

ant der Vorrede war der Hr. Verf. gewilliget,
zuerst eine concentrirte Uebersicht von den Haupts

Umftänden, welche die Tage der Unruhe bezeichnet
und begleitet haben, mitzutheilen, dann einige widrige
Urtheile, die man über das Benehmen des Magistrats.
besonders in Rücksicht auf die den Uuruhen unmittelbar
vorhergegangenen Dinge verbreitet gehabt, anzuzeigen
und zu untersuchen, und endlich einige Worte der
Beberzigung in den Schooß seiner Mitbürger niedere
M Ot
os Frordueten und verbältnißmäßts sentis
schen um à f pos Oden Beweisur,
kunden voliständig hätte abdrucken lassen, welches viel-
leicht ohne erhebliche Vermehrung der Bogenzabl ge-
(deben können, weny dagegen manche sußerweseutlie

[1 4
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Aeußerung weggeblieben wäre. Ohne die Cabinetsor-
dre vom 2 März wörtlich zu kennen, und mit der nach
dem § 20 des neuen Erbvertrazes verabredeten Vers
pflichtung des Commandanten vergleichen zu können,
wird. sich nie ein richtiges Urtheil über den ganzen.Vor-
gang fällen lassen: mit der abgedruckten ersien Abgabe
des zweyten Quartiers hätte dic Antwort E. E Raths,
die vollständige zweyte Abgabe und das Committen-
Protocoll verbunden werden sollen; und eine geuauere
Kenntniß der nach dem 29 October an die herzogliche
Regierung gemachten Anträge, und der daher ergange
nen Resscripte würde ich zu einer hinlätglichen Ueber-
sicht eben so nothwendig achten. In dem zweyten Ab-
schnitte habe ich gleichfalls mehreres erwartet , was ith
nicht vorgefunden habe. Warum bey den anhaltenden
Gerüchten von bevorstehenden Gährungen nicht früher
als am 29 October auf Sicherheits - Maaßregeln Be-
dacht genvmmen worden, ist nicht angezeigt : das recht-
liche Verhältniß zwischen der Laudes- und Stadt-Poli-
cey, imgleichen zwischen der landesvergleichsmäßigen
freyen Ausfuhr der einheimischen Producte, und dem
freyen Handel mit denselben ist unerörtert geblieben ;
auch wird auf das Reglement vom 31 October 179#
(10 B. S. 7. 47.) als auf eine normirende Verfügung
Bezug gemacht , ungeachtet doch, allen von mir ange-
stellten Erkundigungen zufolge, wenigstens die regulativ-
mäßige Ausfertigung, und die demnächstige öffentliche
Bckauntmachung untertlieben iste. Mit dem dritten
Abschnitte wird man dagegen im Wesentlichen gerne
Äbereinstimmen; nur würde ich noch die so lange schon
in Anxege gekommene zweckmäßigere Einrichtung des
Ganges der siädtischen Angelegenheiten, als das wirk-
samsie Mittel empfehlen, das allgemeine gegründete
nnd. ungegründete Mistrauen, weiches zu diesem Vor

falt so vrel beygetragen zu haben scheint - mögilichst zu

2
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e

il^ die höhere Cultur, 1c, Giebenoe Sort:serung. -- 13 Abschn. Einholung von.
Gutachten bey hohen Landesschulen, insbe-
sondere durch die Actenverschickung. Durch die
Errichtung der Universitäten sind Theorie und Praxis
in den. technischen Wissenschaften zum Vortheile der
höheren Cultur dergestalt geschieden , daß sich einige
Gelehrte vorzüglich mit der Theorie beschäftigen , die

rôßere Anzahl aber die Praxin betreiben. Dies Ver-
ßältniß hat vormals häufige Veranlassung gegeben, daß
dieMractieeranschmzerigenauen mouthe Fenz
versitäten Gutachten ertheilen ließen. iet ift ciue
merkliche Veränderung eingetreten, seitdem die Wiss
senschaften sich durch alle höhere Volksklassen verbrei-
tet haben, und nicht mehr als ein Monopol der Uni-
versitäten anzusehen sind, auch die Hülfsmittel fid)
vermehrct haben, und selbst eine gewisse Eifersucht
manche Geschäftsmänner bewogen hat, den Rath der
Theurctiker zu verschmähen. Indessen ist doch diese
im Ganzen nützliche Gewohnheit noch nicht vdllig auf-
gehoben; und vorzüglich ist ie im juristischen Fache
noch beybehalten, wo sie desto anwendlicher dt, je
häufiger es in Fällen dieser Art auf individuelle Kennt-
niß der Personen und andere Verhältnisse gar nicht
ankommt. Inu einigen Ländern hat man zwar aus eis
nem unrichtiJ gefaßten Finanzinteresse die Versendung
der Acten an answärtige Spruchcollegia aufgehoben :
aber hiebey haben so wcnig die Finanzen als die Cultur
gewonnen. Was auch immer einzelnen Subjecten, die
ihrer Stelle in dem Spruchcollegio nicht qauz würdig
waren, zur Last fallen mag, ~ welches doch eigentlich
nur denjenigen, die in Besetzung der Stellen nicht vor-
sichtig genug sind, zum Vorwurfe gereicht, die Anord-
nuug seibst aber nicht trifft. ~ so hat doch diese Bes
arbeitung einzelner Fälle viel zur Vervollkommnung der

Theorie beygetragen, und " Brauchbarkcit der bit2 iche
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lichen Lehrer für elne zweckmäßige Bildung des künfti-
gen Justizbeamten vergrößert. Da man öffentlich über
das handwerksmäßige Studiren der Jurisken auf den
Universitäten klagt : was ließe sich Gutes für die Zu-
kunft von.den Justizcollegien erwarten, wenn nach dem
Abgange der jetzigen, noch in der frühern Schule ges
bildeten Generation , die Cuncurrenz der Spruchcolle-
gien keinen Wetteifer in Hinsicht auf die Kuust untero
hielte. Noch mehr aber befördert die Actenverschickung
eine unparthevische Justizpflege. Die Verhältnisse des
Freundes, des Glaubensgenossen, des Patrons, des
Mächtigen, des Gläubigers, und die von der entgegen-
setzten Art, haben auf die Urtheile des Menschen einen
so unverkennbaren Einfluß, daß eine Gleichgültigkeit
dagegen nicht ohne Verläugnung erhalten wird. Selbst
das Bewußtseyn des Zwangs , womit die Gerichtsbar-
keit ausgeübt wird , kann dem Richter den falschen Ge-
danken einflößen , daß er durch seinen günstigen Aus-
spruch eine Art von Gnade ertheile. Wenn nun nuch
die Wirkuug der Geschenke dazu kommt, und zuleßt das
Nehmen derselben mit eben der Indifferenz, als das
Contrebandiren ausgeübt wird , so ist die Justizpflege
unheilbar verdorben. Durch die Actenverschickung kann
auch der Richter den Verlegenheiten, in die widrige
aber gerechte Aussprüche ihn in seinen übrigen Verhälts
nissen gegen die unterliegenden Partheyeu zu versetzen
pflegen, am besten entgehen. Sogar der Machtsprüche
wegen, die ein irre geleiteter Justizeifer des Landes-
herrn oder ein Ministerdespotismus zur Kränkung der
Raustizpflege bewirken könnte, bleibt die Actenverschickung
ein eben so schäß bares, und in manchem Betracht noch
wichtigeres Palladium, als in Freystaaten die Jury,
gegen dergleichen Eingriffe , und gegen die Drohungen
anderer mächtigen Personen im Staat. Uebrigens
mögten bey derselben noch folgende Bestimmungen zu
machen seyn : 1) Sie sollte nicht bey unerheblichen
Obiecten, auch nicht bey Interlocuten und Decreten
Statt finden. 2) Wenn die Partheyen fie nicht ver-
langen, sollte der Richter die Kosten tragen. (?) 9 Sie
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sollte entweder an Gerichte oder an Facultäten gesche-
hen: bey jenen entstehet daraus eine Art von Tausch
der Geschäfte, wobey sie im Wesentlichen an Gebühren
nichts verlieren. 4) Wenn keine besondere Gründe
eintreten, müßte sie an die Facultäten und Gerichte im
Lande geschehen. Ueber Gegenstände aus dem politischen
Fache holte man sonst ebenfalls ein Gutachten von der
UÜniversität ein: wegen neuer Gesetze und wegen Ange-
legenheiten, die in das Staatsrecht einschlugen, von
der juristischen, über Medicinalsachen von der medtcinis
schen, in Betreff geistlicher Sachen von der theologi-
schen Facultät. Weil aber Fragen dieser Art gewdhns
lich nicht bloß von der Theorie sondern von manchen
individuellen Verhältnissen abhängen : so ist in der Folge
dies Gntachten von den Justiz- und Medicinal.Collegien
des Landes , den Consistorien und Kainmern erfodert.
So schicklich und der Sache angemessen aber auch diese
Art von Belehrung ist, so ist es doch weder für die
Wissenschaften noch für die Geschäfte zuträglich , daß
man sich darauf allein einschränkt : indem der Geschäftss
mann die Sache nicht immer in ihrer ganzen Vollstän-
digkeit übersiehet. 14 Abschn. Einholung von
Gutachten bey dem sachverständigen Publicum

aab nn zes ra gen. eics aur Sn
sowol für den Staat als für die höhere Cultur von
wichtigen und wohlthätigen Folgen seyn. Der Staat
kann auf diesem Wege über Gegenstände , die eine
Publicität gestatten, das Gutachten der Nation einho-
len, ohne fich den Inconvenienzen und Einschränkungen
einer Nationalversammlung und eines Parlaments aus-
zusetzen. Vorzüglich werden diese Preisaufgaben in
monarchischen Staaten, wo die Gewalt des Oberhauypts

eiefM n ehemdeae'
es nach der atur der Sache möglich , der Landesvers
fassung unschädlich, und für das Gemeinwohl wine
schenswerth it. Etgentliche Staats- Militair - und

Kassensachen , so hei:sam PY: auch ein guter e
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seyn mögte, müssen freylich ganz ausgeschlossen bleiben,
aber bey allen andern Zweigen der politischen Geschäfte
sind sie unbedenklich. Bey der Abfkassung von Gesetzen,
wovon das preußische Gesetzbuch schon ein Benspiel dar
bictet, bey Assecuranzen , Armenversorgungen, Witt-
wenverpflegungen , Justizeinrichtungen, den mannig»-
faltigen Anordiungen für die verschiedenen Indüstrie-
zweige, dem Sauitätswesen, und dergleichen öffentlichen
Anstalten, und selbst bey der Regulirung directer und
indirecter Landeslasten, insoferne es nicht auf Beur-
thcilung des Bedürfnisses, sondern bloß auf dic Art
ber Aufbringung und Tragung der einmal fixirteu Lasten
ankommt, kann das Urtheil der Sachverständigen vors
theilhaft werden. Es kommen dadurch manche Puncte
in Erwäguug , an die beym ersicn Entwurfe nicht ges
dacht war ; einzelne Staatsbürger können sich biedurch
zu den höhern Stellen vorbereiten, und Gelegenheit
erhalten, ihre Kenntnisse zu zeigen; die Regierung
würde bey manchen Anordnungen ein größeres Zutrauen
gewinnen; und manches aus Nebenrücksichten vorge-
schlagene Project würde durch diese Prüfungen zu rech-
ter Zeit vereitelt werden. Der Nutzen, den die von
Gelehrten - Gesellschaften veranlaßten Preisaufgaben
schon bewirkt baben, ist außer Streit. Er würde noch

Rente ^ (onbern auf ade flat
Zweige ausdehnte, aud) Gegenftánbe von einem arbfern
Umfange dabey wählte, solche nur dann in Anwen-
dung brächte, wenn eine besondere Veranlassung die
genayere Kenntniß der Sache nothwendig macht, und
bey Bekanntmachung derselben durch, eine zweckmäßige
Relation von dem, was schon darüber ausgemittelt
ist, dem Bewerber hinlänglich gezeigt würde , wor-
auf es jeßt eigentlich weiter ankomme. 415 Abscbn.
Landesdirection der Angelegenheiten der hö-
hern Cultur. Bey dem erheblichen Einfluß, den
die hdhere Culéur auf das Wohl des Landes bat, ift
eine besondere Vorsorge für deren Erhaltung und wei-
tere Ausbildung nothwendig. Am) belten ist es, wenn
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alle Lehranstalten von einer Behörde abhängen, weil
dann jede dieser Anstalten zweckmäßiger und wohlfeiler
eingerichtet werden kann. Insoferne jedoch die dazu
gehörigen Lehrer zugleich practische Geschäfte überneh-
men , dergleichen die Ertheilung der Gutachten auf
Anfragen der Landescollegien ist, wird zugleich eine
Nufsicht einer andern Behörde dabey miteintreten kön-
nen, und besonders dahin zu sehen haben, daß solche
Lehrer entweder aus dem practischen Fache auf die
Universität versettt werden, oder doch eine Zeitlang in

Seriaaarbeiten, und fich für die practischen.Ge-te bilden.

Zo

Herzoglich : Mecklenburg - Schtverinscher Staats.Kalen-
der, 1801. Schwerin, gedruckt und zu haben bey
Wilhelm Bärensprung, Herzogl. Hofbuchdrucker.
2732 Bogen in Octav.

AY's diesmal hat der Hr. Verf. sein Verdienst umdiescn Staats-Kalender durch verschiedene Zusätze
und Verbesserungen vermehrt. Was ich zum Behuf
dieser Blätter zu bemerken habe, ist nachstehendes : In
der Litteratur des vorigeti ‘Jahres sind aufgeführt 66
Schriften, nämlich. 5 aus der Theologie und Kirchenges
schichte, 10 aus der Jurisprudenz, 8 aus dem Staats-
recht, der Geschichte und der Statistik, 6 avs der
Arzneygelehrsamkeit, 4 aus der Politik, 3 gus der
Philosophie , 3 aus der Mathematik, 5 aus der Na-turgeschichte,PhnsikundOeconomie,7ausderPhi-lologie und Kritik, 2 litterarische und Schulschriften,

F jr Musik gere Md 10 ra (n' 24 Stlibees
234 Meister mit 138’ Gescllen, 77 Lehrlingen und

BOSE TP tut amen t gira
2 fl. Mafoften, also zu einen Werthe von 90795 Rthlr.
37 ül. verarbeitet. © VBey dem Wittweninstitute für
die Herzogl. Bediente betrug im 2 Jahre, von Mich.

1798:1799, bie Ginnabme 19597 Rthlr. n
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nämlich 8936 Rthlr. 23 ßl. Benträge, 263 9tblt.
11 hl. Antritts- und Receptionsgelder, 4500 Rthlr.
aus der Renterey / 941 Rthlr. Zinsen, 4600 belegt

Los Mir adePiadene Rausy^ und
gegen war die Ausgabe 19543 3itblr. 3 £l, námlid)
18400 Rthlr. belegte Kapitalien, 894 Rthlr. Witt-
wenpenfionen, 200 Rthir. Besoldungen und 49 Rthlr.
13 hl. außerordentliche Ausgaben. Kassenbestand ist
mithin geblieben 54 Rihlr. 30 ßl. (Der Bestand des
Fonds ist uach der bey den Intelligenzbläitern vertheil-
ten umständlichern Berechnung : a) im ersten Jahr
bey öffentlichen Kassen zu 4 p. C. fest belegte Kapitaälien,
15000 Rthlr. , b) dergleichen Kapitalien aus dem zwey-
ten Jahre, 14000 RthIr, c) interimistisch bey Privat-
personen belegte Kapitalien, 4400 Rthlr. unb: d) Kassen-
vorratb, 54 Rthlr. 30 ßl. ; zusammen 33454 Rthlr.
30 ßl.) ~ Von den gesammten Geld- und Natyural-
Hebungen , Grundstäcken und Emolumenten aller
Pfarren sind von Herzogl. Regierung genaue Verzeich-
nisse eingefodert. - Die Prediger follen dicjenigen
Neltern, welche ihre neugebohrnen Kinder später als
höchftens 8 Tage nach der Geburt zur Taufe befördern,
zur fiscalischen Besrakung namentlich anzeigen.Die Landesgränze ift an der lauenburgischen Seite
bey Durzow, und an der brandenburgischen Seite
an zwey Stellen des Amts Wredenhagen durch
Vergleiche berichtiget.

4.

Dt Journal des Luxus und der Modenhat auch im Jahre 180x1 schon einen das Seebad
ju Dobberan betreffenden Aufsatz Im Januar ist
nâmlich ein Auszug aus dem Briefe eines Badegastes,
der aber nichts als bekannte Dinge enthält.
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Ie

index praelectionum in Academia Roftochienfi pet
femeítre aeftiuum a die XX Aprilis MDCCI ha-
bendarum. Litteris Adlerianis, 1 Bogen in Quark.

ür das kommende Sommer - Halbjahr sind den
" hiesigen Studirenden folgende Vorlesungen von

ihren Lehrern vorgeschläagen worden.
Von den Professoren.

1. In der theologischen Facultät. x) Von
dem Hrn. Prof. Martini, die Geschichte der Kirchen-
verfassung und des canonischen Rechts nach Plank um
7 U., Jesaias um xx U., und die Briefe an die Römer
und Corinthiei um 2 U. , auch privatissime Pirdars
Gedichte um 3 U., und dffentlich die Pajioralthevlogie
in Verbindung mit den ilebungen der Seminaristen.
2) Vom Hrn. Prof. Ziegler, der Brief an die Ebrâer
uind die katholischen Briefe um 8 U., und der zweyte
Vheil ber Kircheugeschichte um 10 U. , imgleichen öf-
fentlich der zwente Theil der Reformationsgeschichte
Sontabends um 9 und to U., und dié Fortseßung der
im vorigen Halbjahr angefangenen Erklärung der Aes
um des Herodot und Diodor. 3) Vom Hra.rof. Petersen. , die practische Homiletik um 7 U.,

und die theologische Moral, nach Ummon unir a.



82 aälnnalen der Rostockschen

4) Vom Hrn. Prof. Lange , die gesammten Briefe
des Paullus um 9 U., die Dogmatik um 11 U., und
die Pastorqitheologie um 3 U.

AL. In der juristischen Facultät. 1) Vom Hrn.
V. D. Martini, die meckl. Geschichte um 6 U , das
meckl. Privatrecht um 1 c U., und das Lehnrecht nach
Böhmer um 2 U. 2) Vom Hru. Prof. Wiese, die
Pandecteu nach Hellseld um g u. 10 U. und sein ge-
wöhnliches Practicum um 4 U. , auf Verlangen auch
nsch das Kirchenrecht und der Reichsproceß. 3) Vom
Prof. Eschenbach , das meckl. Staatsrecht nach Ha-
gemeister um 8 U. , und einige Privatisima. 4)
Vom Hrn. Prof. Weber, das peinl. Recht nach Mei:
ster um 8 U., und die Inslitutlonen nach Waldeck um
9 U. , ferner auf Verlangen ein Eraminatorium über
die Pandecten oder die Lehre von den Klagen und Ein-
reden. 5) Vom Hrn. Prof. Posse, das deutsche Recht
nach Runde um 10 U., die juristische Encyclopädie nach
Hufeland um 11 U., und öffentlich die Geschichte der
Grundgesetze des deutschen Reichs Mittwochs und
Sonnabends um 8 U.

II. jn der medicinischen Facultät. 1) Vom
Hrn. H. R. Boge! , die clinische Arznevwissenschafthach Selle. 2) Bom Hrn. Prof. Weber , die medi-rusSScmiclogie um 11 U., und die allgemeine The-
rapie nm 5 U. 3) Vom Hrn. Prof. Jolephi , die
Chirurgie um 11 U., die Entbindungskunst um 2 11.,
und die Osteologie Mittw. und Sonn. um 11 U.

IV. In der philosophifchen Sacultát. 1) Vom
Hrn. H. R. Tfchsen , die hebräische und fyrische
Sprache um 9 U. , die Fortsetzung der cyrsorischen
Lectionen über das alte Testament , und die Anleitung
zum Targumischen, Rabbinischen und Arabischen um
10 U. , und die orientalische Münzkunde um 11 U.,
auch auf Verlangen die meckl. oder rômische Münz-
kunde. 2) Vom Hrn. H. R. Rönnberg, das med.
Staatsrecht nach Hagemeister um 7 U., die philosophi-sche Moral nach Daries, mit Erläuterungen aus der
eritischen Philosophie, (adnotationibus philofophiae

CII-
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ericicae illustrara,) um 8 U., die juristische Encyelopär
die und Methodologie nach Schott um 2 U., und das
Zeitungscollegium um 5 U. 3) Vom Hrn. H. R-.
Witte, die Kritik der reinen Vernunft nach Schmid
um 8 U. , das Naturrecht nach Kank um- 10 U. , die
Logik nach ebendemsselben um 3 U.,. und auf Verlan-
gen die allgem. Encyclopädie und Methodologie. 4)
Vom Hrn. Prof, Schadeloock , die Trigonometrie,
die mechanischen Wissenschaften nach Karsten, die bürs
gerliche Baukunst nach Suckow, und eine Anleitung
zum Landmessen nach Bugge. 3) Vom Hrn. Prof.
Hecker, die reine. Mathematik nach Segner, und die
Änatyse niendtfcherGrößen nach Kästner, auch öffent-
lich die Buchftabenrechnung nnd die Algebra. 6) Vom
Hrn. Prof. Rarsten, die Laûdwirthschaft nach seinem
Lehrbuche um s U. , die Encyclopädie der Kameral-
wissenschaften nach Dictaten uin 11 U. , und die Fort!
setzung des Cursus der Mathematik um 3 u. 7) Vom
Hrn. H.. R. Norrmann, die Universalgeschichte nach
Schiößer um 8 U. , und die Staatengeschichte nach
Sprengel um 10 U., imgleichen öffentlich die türkische
Geschichte Sonnabends um s8 U., und privatissime die
Geographie nach Gatterer und Cdrámbl. 8) 9Bom

islBpmusMdhd vie V
neralogie. 9) Vom Hrn. Prof. Beck , die reine
Mathematik um 6 U. , die Logik um 7 U. , das Na-
kurrecht und die Ethik um 10 U , und die Lehre voti
den Logarithmen und die reine und ' sphärische Trigo-
nometrie um 2 U.

_ . Von Privatdocenten.

m'T heologische BorteßLen.avie Fort
setzung seiner gewöhnlichen Vorlesungen Uber das N. T.
IE idit, am. fStaatengeschichte. ' 5 Vom. : Koppe,
die inrislische Encyclopädie nach Schott um 7 U.. die
Geschichte des rômischen Rechis nach Günther um2 ./
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U., das ältere römische Recht nach Selchow um ro U.,
und privatissime, wenn sich hinläugliche Zuhdrer finden,
die Litteratur der in Deutschland geltenden Rechte.

HL pbilofopbife Yorlefunaen. 4) Vom
Hrn. M. Plagemann , Xenophons Apomnemonep-

de nnd fiam ipud Kung, Frs tile Cyra
now, das Naturrecht. 7) Vom Hrn. M. Westphal,
die Geschichte der griechischen Litteratur. 8) Vom
Hrn. M. Siemssen , die Forstbotanik , die grosto-

hl.dierdmischeGeichichte‘und Aires E
Buch Hiob und der Prediger , eine historisch.critische
eis us N. T. , und öffentlich Theokrits und

Zi.

eber die höhere Cultur, ic. Beschluß. Aus
dem bisherigen Auszuge dieses Buches wird sich

schon ergeben haben, daß fid dasselbe vor vielen an-
dern seither Aber die Einrichtung der Universitäten er-
schienenen Schriften sehr zu seineln Vortheile auszeichs
ne , und also diesé umständliche Anzeige völlig ver-
diene. Der Verf. ist ein Mann, der seinen Gegenstand

liebe für ‘das Alte noch ricaüerrhein e
Neuerungen hat. Zwar wäre zu wünschen, daß sein
Vortrag minder wortreich wäre, und daß er (id) blog
auf die Einrichtung der Universitäten beschränkt hätte :
er würde dadurch Plat gewonnen haben, bey den letz-
keren noch tiefer ins Detail einzudringen. Auch hat
Derselbe nicht alle neuere, die Universitäten betreffende
Schriften zur Hand gehabt ; und daher bloß einige-
mal auf Michaelis, von dessen Raisonnement er
nur drey Theile kannte, und auf die eiuen. viel gerin-

fáteninSeutfblane,(8 9. C. 397) i do
macht. Demungeachtct fue man eine reichbaltige

f
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Ausbeute von zutreffenden Betrachtungen über Gegena
stände, welche eine wiederholte Erwägung wohl ver-
dienen. In einem und andern Puncte bin ih freylichanderer Meinung, und will auch diesmal einige Be-
merkungen über verschitdene Aeußerungen des Verf.
beyfügen: dies wird aber dem Verdienste desselben kei-
nen Abbruch thun. |. d halte es für völlig unmdg-lich, daß der künftige Geschäftsmann theils auf den
Gymnasien theils bey den Landescollegien eine noth-
dürftige Bildung erhalten, und die Universitäten ganz
entbehren könne. Wenn man auch auf andere Neben-
gründe jettt nicht sehen will, so würde doch diese Ein-
Beh PaspettellojenaudGymuajien sovkel Wutgliedes
und Lehrer mehr angestelet werden, als diese neue
Bemühung erfodert, und allenthalben müßten die dazu
erfoderlichen Hülfsmittel angeschafft werden. Auch
würde es dem größern Tbeile der Studirenden gleiche
Kossien machen, ob sie fid) auf einer Universität, oder
an dem Orte, wo das Gymnasium und Landescollegium
seinen Sitz hat, aufhalten : vielleicht würde durch diese
Trennung sogar die Studienzeit verlängert. Immer
aber werden dadurch die Universitäten nicht ganz über-
flüffig, weil mander Gelehrte eine Bildung von
einem größeren‘ Umfange nicht entbehren kann. 11. Die
Frequent. der Univerfitàt erleichtert zwar der Regierung
die Besoldungen der Professoren, und. vermehrt die
Geldcirculation des Landes: ob das aber ein Grund
sev, den Ausländern mehrere Freyheit zu gestatten,
als den Landeskindern, ~ vorausgesetzt nämlich, daß
diese einer zweckmäßigen Freyheit genießen, - und
ob setbst auswärtige Väter und Vormünder dies wün-
schen sollten, daran zweifle ich doch. Ul. Die zur
Erleichterung des Studienplans vorgeschlagene Abwechs
selung derjenigen Vorlesungen, welche am meisteh be-
surht werden, unter allen Lehrern eines Faches halte
ich nicht vortheilbaft. Auf den ganzen Umfang man-
ches Faches können fich wenige academische Lehrer mit
glücklichem Erfolg einlassene. Man bewillige lieber
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demjenigen ein größeres Gehalt, dessen officielle Vor-
lesungen nicht viele Zuhörer erwarten lassen. 1V.
Den Privatunterricht würde ich unbemittelten Studis
renden nicht als Unterftützungsmittel empfehlen, theils
weil sie dazu keine Zeit übrig haben, wenn sie nicht die
Hauptsache vernachlässigen oder ihre academischen Jahre
nach Proportion ausdehnen wollen , theils weil ste sel-
ken die zu diesem Geschäfte unentbehrlichen Kenntnisse
und Talente haben. V. Ich halte es durchaus un-
möglich, daß der Professor darauf fehen könne, welche
von seinen Zuhörern die Studen versäumen : beson-
ders, wenn er ein zahlreiches Auditorium hat , oder
kurzsichtig iste. Die Controlle des Amanuensis ist zu
unverlässig , wie denn jetzt schon so manche unrichtige
Professoren-Zeugnisse über den Fleiß der Zuhdrer dieses
Leuten ihre Eristenz verdanken: und noch weniger tird
man dem Professor anmuthen können , daß er wissé,
welcher Platz jedem Zuhörer an jedem Collegio ange-
wiesen sey, und ob jeder auf seinem Platz ge. Vi.
Sollte es_sich wirklich durch zuverlässige Beyspiele er-
weisen lassen, daß eine vernünftige Beschränkung der
ehemals unstreitig zu weit ausgedehnten academischen
Freyheit eine Ursache des Verfalls blüßender Universi-
täten gewesen ist ? Lag nicht etwa die Schuld daran,
daß man das, was allmälig nach einander folgen mußte,
mit einem Male, und vielleicht noch auf eine anstößi-ge Weise bewerkstceligen wollte?VII.Ichfindeesüberhaupt widersprechend, jemanden ohne hinlängli-
&lt;en Beweis zu bestrafen ; noch weniger aber gerathen,
das Conlîlium abeuadi denjenigen zuüiuerkennen, die
ein bloßer Verdacht trift. Sollte es den Studirenden
und ihren Angehdrigen so ganz gleichgültig seyn können,
wenn man jene von einer Universität wegweiset, und
insoferne dies nicht gerade anf Ostern und Michaelis
geschiehet, die Zeit und die Kosten des ganzen Halb-
jahrs vereitelt? Finden sie auf einer andern Academie
immer die nämlichen Unterstützungen und andere zufäl-
lige Vortheile wieder? VI11. Die Beschränkung des
Rectorats auf die Juristen wärde ich aus vielen psen
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c&lt;en ividerrathen; zumal da man das, was dadurch
bewirkt wecden soll, mit einer kleinen Abänderung eben-
sowohl erhalten kann. Man lasse ihnen, wenn man
Bedenken findet, einen besondern Syndieum dazu ans
zusiellen, die Besorgung der Justiz- und Policey-Sachen,
aber ebenfals nur unter dem Vorsitz eines solchen
Directors, als für die Studien- und OÖeconomie. Sa-
chen vorgeschlagen worden. Dagegen verbleibe die

mmatriculirung und die Besorgung einiger andern

SEGMENTk y

und Einnahmesodann unter allen abwechseln kann. 1X,
Wegen des Buchhandels, der Censur und der einzu-
holenden Gutachtenift noch auf manche Dinge Rücksicht
zu nehmen. Da ich aber ohnehin weitläuftig genug
fne bin, fo feb bie anbern Gelegenbeiten vor:

Zo

Sendschreiben an eiten Stecenfenten in ber Gothaischen
gelehrten Zeitung über den gerichtlichen Eyd.
Von * *. Frankfurt und Leipzig , 1800. 13 Bos
gen in Octav.

Zweytes Sendschreiben an einen Recensenten in der
Gothaischen gelehrten Zeitung über den gerichtli-
&lt;en Eyd. Von * *. 1800, 1 Bogen in Octav.

D Verfasser dicser Scadschreiben, m6 tneuseln1797 sm . Bewertungen über den Kantischen
„Begriff vom gerichtlichen Eyd in der Metaphysik der
»Rechtslehre , ““ und „„Noch etwas über den Kantischen
»Begriff vom gerichtlichen &amp;pb, 1". Die erftere bie
ser Schriften ward in der gothaischen gelehrten acis
M 3 ". t ; vielleich
„nicht ganz die ‘Heutlichkeit hätten, die nôthig wäre,
„Damit das darin enthaltene Wahre jedem ferien
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„Leser leicht einlenchte:* glaubte denn doch aber, biefe
Dunkelheit aufhellen zu können. Hr. S. ward dadurch
veranlasset, diese Recension in dem angeführten ersten
Schreiben zu beantworten; der Recensent vertheidigte
eine Meinung in der gedachten Zeitung, ‘1800. Rr. 42,
umständlich; dadurch ist wiederum das zweyte Send-
schreiben veranlaßt ; eine Recension desselben am an-
geführten Orte, Nr. 86, macht hoffentlich den Beschluß
dieser Controverse, die für denjenigen kein großes In-
teresse hat, der nicht Rants philosophisches System
zu tviderlegen öder zu vertheidigen Beruf findet. Ich
erwähne dieser kleinen Schriften, weil der Recenfent,

f;: den sie gerichtet sind , dem Vernehmen nach un-

e

guiada dürfte in der Folge eintmal in oiefenfuma:len eine Nachricht gesucht werden, ob und wie
der Wechsel des Jahrhunderts auf der hiesigen Academie
gefeyert worden ? Um diese Frage nicht unbeantwortet zu
lassen, bemerke ich, daß zwar eine solche Fever in Anrege
gekommen, daß man aber. am angemessensten gefunden
habe, dieselbe zu unterlassen. Theils war die Lage
von Deurschland überhaupt , und selbst auch von. den
Hiesigen Gegenden nicht so angenehm, daß man Ursache
hätte finden können, den Schluß des Jahrhunderts
fonderlich zu rühmen; theils ward eine öffentliche Rede,
die doch das einzige war, was zu diesem Behuf verre
anstaltet werden konnte, dadurch verhindert, daß man
in Ermangelung binlänglicher Gefäugnisse E. E. Rath
das Auditorium zur Aufbewahrung solcher Personen,

Se eni, cio ui nr Nl
angestellten Untersuchung noch nicht abzusehen war; theils
aber mußte bey den wenigen Einfiüssen des academischen
Fiscus auch aufdie dazu erfoderlichen Kosten Rücfsicht



A n n a l e n
Der

Rostockschen Academie.
IO, anb. 12.C€tld.,

SDen 5, 9a 186r.

Iv

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, dritten Bat
des erstes Heft, oder mecklenburgische Provincial-
Blätter , ersten Bandes erstes Heft. Herausgegeben
von J. C. M. Wehnert. Parchim, bey dem

VAR eo LA IE ACE COQ. M . t . 7

in Octav.

ür unser Land würden freylich die N7onats-.
schrift von und für Mecklenburg und die
gelehrten Beyträge zu den schwerinschen und

rostockschen Intelligenzblättern völlig genügen, um alle
dasselbe besonders betreffende Nachrichten und kleine
Aufsätze aufzunehmen, und denen, die solche interessis
ren, in die Hände zu liefern. Da aber der Verleger
der Monatsschrift blsher nicht zu bewegen gewesen ist,
ihr eine zweckmäßigere Einrichtung zu verschaffen , da
die zweyten vorlängst aufgehört haben, und zur Her-
fiellung der erfsien Einrichtung bey den Letzkern sich uoch
Fit txettelblaot wieder gefunden hat; so muß man
freylich davon zufrieden seyn, daß diese Zeitschrift nach
einer iangen Pause (6 B. S. 206.) fortgesgt tvird,und daß noch eine dritte, wovon ich nâchstens Nachricht
geben werde, hinzugekommen ist. Das gegenwärtige
Heft enthält: x) Weitere Anzeige- Plan und Inhalt
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dieser Cdrift. — S Plan ist im Wesentlichen bey
dieser Fortsetzung eben so bestimmt, wie bey den vor-
hergehenden Bänden, (3 25. S.15.) die hauptsächs
lichste Veränderung iff, ba jetzt monatlich ein Heft
von 4 bis 5 Bogen geliefert werden soll, und ein In-
telligenzblatt beygefügt wird. 2) Herzoglich.- Meck-
lenburg. Strelitzische Verordnungen. wegen Erbverpach-
tung.der Pfarr - und Kirchen]ändereyen in den Domai-
nen, — vom 17 März 1796, (7 B. S. .04.) und
30 März 1800. In dieser letztern werden die Haupt-
bedingungen bestimmet , welche bey den in der ersteren
angeordneten Erbverpachtungen grundleglich zu machen
sind. Ich bemerke daraus, daß bey den Pfarren durch-
aus keine Ackerwirthschaft bleiben, uud also auch kein

EpEnuTAnhdaswerden soll, auch das Vieb, wofür man treye Weide
begehren kann, zu 4 Kühen, 2 Stücken jüstes Vieh, 2
Pterdeu, 1 Füllen, 6 Schweinen, den hauswirthlich
nöthigen Gäusen , und dem sonstigen kleinen Vich,
auch nach dem Verhältniß der bisher gehaltenen Schaafe
zu einigen derselben, doch nicht über 45, bestimmet
worden Die in dent s. 2. enthaltene Glaufel , im
Fall unsere Kammer darauf anträgt , halte ich
mit den angegebenen Zwecken nicht vereinbarlich. Aus
diescr Verordnung ist übrigens zu ersehen, daß mehrere
Leute, als ich, durch den Hrn. P. Wüstney, welcher
nun in der erfurterc gelehrten Zeituug als Verf. der
Schrift, Ueber die Erbcontracte der Prediger,
(7 B. S. 97. 8 B. S. 393.) öffentlich gferannt ist, und
durch dessen Lobredner in der NTonatsschrift v. u. f.
M., (7 B. S. 229.) noch nicht zu der Ueberzeugung
gelangt sind , daß die Erbpachten der Pfarrländereyen
an fid) ungültig sind. 3) Ein Wort zu seiner Zeit,
vielleicht brauchbar für die Zukunft, oder Etwas äber
Kornmangel und Korntheurung in Mecklenburg. ~\
Diese kleine Schrist des Hrn. HR. Mangels (s B.
S. 305.) it hier wieder abgedruckt, weil sie bey der
in diesem Jahr aufs neue eingetretenen Karatbeurung
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öfters gesucht, und die erste Auflage nicht mehr zu haben
ist. 4) Nachricht ‘von der neu errichteten mecklenb.
naturhistorischeu Gesellschaft , vom Hrn. Prof. Link.
- Das vierteljährig abwechselnde Präßdium übernahm
zuerst Hr. Dvct Detharding - nachhin Hr. Prof.
Link: bey derm Wechici desselben las ersterer Beyträge
zur mecklenb. Ornithologie, letzterer eine Abhandlung
über die Gattung. Oregrapha und .die in Mecklenburg
befindlichen Arten derselben vor. 5) Con umtion der
Städte des Hersogthums Mecklenburg Strelirz an
Korn und Schlachtvieh im Jahre 1799. Ä Nach bet
Steuer- Rechnungen wurden verbraucht, 18306 edt.
38tüen, 56281 Oxdfl. 9ioden, 18858. Cif. Malz,
12657 Odfl. Branntweinschrovt , 16146 Schfl. Fut-
fer: unb Grüg orn, 1143 Ochsen ünd Kühe, 2494
Kälbcr , 4059 Schweine, 2825 Hainmel und Schaafe,
147 Lämtiter. 6) Auszugs eines Schreibens aus heu-
sirelirz, die dortige Schule betreffend, S
jetzt nicht geworden , was .sie anfänglich werdensollte.
7) Verzeichniß der jetztlebenden mecklenb. Schriftsteller,
vom Hrth. Dot. Zoppe. — I| abgebrochen.
s) Chronik der herzoal. Regierhäuser.. ~\ Tod der
Erbprinzessin L ouise Charlotte ju Gotha. 9) Chro-
nik des Landes. ~ Juhait der über die Tumultnanten
zu Güstrorv gefäüten Urthel , die ich vollständig
abgedruckt  gewün t hätte. Bemerklich ist es, daß
darin Kartenstrase und Zuchthausstrafe bey einer und
derselben Person nach einander verbunden worden..
10) Handlüngsgegenstände. Liste des Getreides, wel-
c&lt;es in den Monaten October, November und Decem-
ber 1800, und bis zum 14 Januar !801 , von Boie
zenburg nach Hamburg ausgeschifft worden. ~ Es
sind 246 Last Weizen-. 417 L. Rocken, 1023 L. Gerste,

Gtreises und uz
tel in den vorzüglichsien Städten Mecklenburgs,
und einigen zunächst angränzenden nip commerci-renden Städten, von den Monaten Dct. Nov. Dec.

1800 und Jan. 1801. ~ Lettere Städte sind Dem-2 mu,
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min, Wismar, Lübeck und Lauenburg; zur
Zeit sind aher nur aus Wismax Nachrichten geliefert,

Z

Its; it has am 35 Fut. 1791tei dgtiv für die Univerßtäts-Bbliothek zu Upsala in vine
Üehersetzung enthalte p Lupita in cni
dîgemein bekannt werden, desto zweck ih Stücke
fenn , den wesentlichen Inhalt dieser qus ger wird es
phen bestehenden Vorschrift hier in cinenMug ara
liefern. § 1. Der Bibliothekar muß die Bibliuitiek
nach seinem besten Wissen und Gewisjen in Acht nch
men und vermehren. . Er muß noch besonders dafür
Sorge tragen , daß die in der Bibliothek befindlichen.
Abhandlungen und Journale der Acabemien bri
fortgesetzt, die schwedische Büchersarimlun istän i)
gemacht, und von ältern und neuern miden ; di dig
den Mitgliedern des academischen Confistorin ir von
langten, oder sonst nôthig und näüßlich befuuden, d
UH jverhén; je nachdem es dir Einklufte. dee
die zur Bibliothek geshiag ner Eurfliehts thekar erhcbt
krag nicht angegeben ist,) und legt darü PLN BUE
dem academischen Consistorium Re D jährlich vor
Von 3 bis 4 Uhr Nachmittags wird die E k $ q:
allgemeinen Gebrauche alle Werktage vom 18 Ic bis
M auaemOF MS qum Yo Ser. qf
jederzeit gegenwärtig seyn. e it müssen
mäßig behindert werden, so bleibt nach einer dem Mc
kor geschehenen Anzeige die Bibliothek an diesem T ec.
aie $ 5. Stiemanb barf cín Bud) ang detr FUern nehmen , oder auf die Leitern treten sonder si
muß solches von den gegenwärtigen Amanu em t
langen. $.6. Dbne einen Zettel, in welcher [en ver!
den m n verspro-

ingsesidctrück-
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rückfzuliefern oder den Werth doppelt zu bezahlen, darf
kein Buch ausgeliehen , ja nicht einmal pom Biblios
tbekar oder irgend jemanden der Bedienung der Bib-
liothek , selbst nicht auf eine furze Zeit, mitgenommen
werden. F. 7. Wer einen Theil von einem aus mehs
reren Bändén bestehenden Werke beschädigt oder ver-
liert, muß ein anderes unbeschädigtes Exemplar dafür
anschaffen, oder das ganze Werk bezahlen. § 8. Theure
Werke, deren ‘Werth besonders in Kypfern besteht,
Handschriften, und seltene Bücher,. welche mit Gelde
nicht ersetztt werden könnendinem nicht ausgeliehen,sondern müssen in der Bibliothek benutzt werden : den
besondern Fall ausgenommen , wenn ein. Professor sie
zu einer Ausarbeitung auf einige Tage. nöthig hätte, da
denn solche bey der Ablieferung und dem Empfange
aufs sorgfältigste durchgeseheu werden müssen. g g.
Kein Buch. darf außerhalb U. verliehen werden. $§ 19.
Die Prokessores adiunéti und Magistri docentes haben
auch das Necht, solche Bücher, die dem § 8. zufolge nich
pérliehen werden, gegen Empfangschein mit uach Hauss
zu nehmen. Studirende können unter der Bürgschaft
eines Professors oder Adjuncts. Bücher entlehnen: der
Pibliothekar hat. aber das Recht, ihnen cine kürzere

eit zu bestimmen , binnen welcher das gelehnte Buch
yieder abgeliefert werden muß. g 1.x. Außer denxBibliothekar und Vicebibliothekar Jana kein bey der
Bibliothek Diensileistender Bücher: ausleihen. $ 12,
Niemanden wird verstattet, mehr als 16 Bände auf
einmal zu borgen. ÿ 13. Alle in der ersten Jahres-
hälfte entlehnte Bücher müssen bis zum 10 Jun, und
alle in der letzteren bis zum 10 Dec. zurückgeliefert wer-
den. Nach. solchen Tagen geschehen keine Auslieferun-
gen eher, bis vom 1 Jul. und 1 Jan. an. $ 14, Sit

uta Lhaittsil chetX .

zurückbehalten, eingefodert. F 15. Wer über 14 Tage
außerhalb der Stadt ist, ohne die aus der Bibliothek
geborgten Bücher zurückgegeben zu haben , erlegt 2

Rthlr. $ 16. Der Vicebibliothekar besorgt dae*3 qu
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Ieißen; ihm mlüissen folglich alle Zettel überliefert wer-
werden, auch muß er, soviel möglich uachsehen , ob
die Bücher während des Berborgens Schaden gelitten.
§ 17. Die Handschriften sollen in ‘einem besondern
Zimmer verwahrt werden. F 18. Dem Bibliothekar
und Picebiblisthekar wird untersagt, in dem nun er-
richteten Localcatäloge irgend eine Veränderung wortlw
nehmen, Sollte sit in Zukunft unvermeidlich seyr,
muß solches im Consistorio angezeigt werden, welches
2 Deputirte ernennen wird, in deren Gegenwart die
Einschreibnng und Umftellung der Bücher bewerkstelligt
werden kann. g 19. Um Ordnung und Sicherheit
Derzubehaltén, müssen der Bibliothekar und Vicebiblis-
thekar mit Hülfe des ordentlichen Amannenlis jährlich
IO ober 12 Reposikorien inventiren, und die darfibxt
gehaltenen Protocolle vor dem Consiskorium aufweiséif.
§ 29. Alle Bücher, welche vermißt rocrbeit ^ bue baf
ein Zettel des Borgenden ausfindig gemacht wird, und
solches dem Rector zur gehörigen Zeit gemeldet wor-
ben oder daß ein beweisliches Ünglirk, welchem keine
Vorsicht und Wachsamkeit vorbeugen konnte, zu deren
VWVerlust die Ursache gewesen, müssen vom Bibliothekar
und Vicebibliothekar gemeinsschäftlich ersetzt werdeg.
§ 21. Erhält einéryon ihnen senen Abschied oder eitie
andere Stelle , so ist er doch gemeinschaftlich mit dem
tHeberbleibenden für die Bibliothek so lange verantwort-
Iich, bis der Nachfolger sie übernommen hat. Stirbt
aber einer von ihtlen, so soll der Ueberbleibende für
das Fehlende: allein verantwortiz&lt;h seyn. g 22. Der
Bibliothekar isi schuldig , selbsi die Bücher zu bezah-
len, welche ch in seinen Rechnunger aufgezeichnet fin-
den, wenn der Vicebibliothekar nicht bezeugt hat, daß
sie der Bibliothek einverleibt worden. § 23. Wenn in
dem kleinern Bibliothek Zimmer eingebeizt wird, muß
jederzeit entweder der Bibliothekar oder der Vicebib-
liothekar , oder ein Amanuensis gegenwärtig seyn.
§ 24. Der Bibliothekar bringt den Vicebibliothekar
in Vorschlag , und verzeichnet dgnn mit des Letzteren

Zuziehung diejenigen, welche sich zu ordentlichen uudi außer-
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außerordentlichen Amanuensen am besien qualificiren.
3 Gemeinschaft mit dem Bibliothekar hat er dasecht, den Amanuenseti die Schlüss.l abzunehmen, die
ihre Verpflichtungen verabsäumen $ 25. Sollte der
Bibliothekar durch Versäumuiß sowohl bey Einliefe-

hun) rie MRNAeeeaatt
liche Verantwortung unmöglich machen, (o mup biefce
seine und der Bibliothek Verlegenheit directe bey dent
Kanzler der Academie anzeigen g 26. Der Biblios
thekar schreibt ale Bücher in das seit 1787 angefangene
Verzeichniß ein, und zwar in der Orduung, in welcher
sie in die Bibliothek gekommen; die geschenkten aber in
ein besonderes Buch. Er trägt auch mit dem Vicgs-
bibliothekar gemeinschaftlich Sorge , daß diese Bücher
in den Localcatalog eingeschrieben, bezeichnet und geo
siempelt werden, nachdem der Vicebibliothekar sie, zus
vor in das systematische Verzeichniß eingetragen hat.
§. 27. 28. Der ordentliche Amanuensis schreibt die
Bücher in den Nomiualcatalog ein, welches geschehen
seyn muß, ehe sie in den Localcatalog aufgeführt wer-
den.. Er hat den Schiüssel zum Zimmer der Hando
schriften und zum Kunstcabinette, welche er mit den
übrigen Bibliothekzimmern den aukommenden Fremden
zeigt. § 29.. Dem Amanuensis bey der Lideenschen
Bibliothek liegt es ob, außer den gewöhnlichen Ges
schäften den darüber errichteten besondern Nominalea-
talog, und den Lideenschen Dissertationscatalog für
jedes Jahrzehend fortzusetzen , so daß, wenn Letzterer
aus Mangel an Abnehmern nicht sollte gedruckt wer-
den können, er doch jederzeit in der Handschrift auf
der Bibliothek vorhanden sey. § 30. Dic außeror«
dentlichen Amanuenses müssen täglich wenigstens eine
Stunde beym Abschreiben der Catalogen und der Ur-
kunden, so oft es gefodert wird, dem Bibliothekax.
und dem Vicebibliotbekar zu Dienste seyn.

3.
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Ze

Sjisbiatuntes Sputitestorum ift vn Dieíiget 9lcabo
Rector und Concilium der hiesigen Universität finden

sich durch das mehrmals verbreitete Gerücht , als
Db cinige 2lomitifiratorem ber academischen Kassen von
den Anleihern der Gelder mehrere Procente Prövision
zu nehtnen gewobnt wären , veranlasset, Diebutd) bfr
fentlich bekannt zu machen, daß alle und jede Admints-
stratoren academischer Kassen bey Strafe des zwiefachen
Ersatzes und nach Befinden Der Cntfe&amp;ung von ber
NUdministration angewiesen sind, von de. Debitoren
außer den verschriebenen gewöhnlichen Zinsen nicht das
Geringste unter dem Nahmen eines Geschenks , der
Provision, oder. wie es ssonst genannt werden mag,
anzunehmen oder zu fodern. Damit nun solches zu
jedermanns Wissenschaft komme : so ist beschlossen, es
mittelst der sc&lt;hwerinschen Anzeigen und Nachrichten,
wie auch der rostockschen Zeitung bekannt zu machen.
Rostock, den 10 Aprill, 1801.

à.

Die Bürgertugenden. Ein Gedicht von Pacificus
Bürgerfreund. F Bogen in Quart.

A" Gedicht dürften diese 6 Strophen nicht angeführtju werden : aber als ein Stôck, was anf unsern
Butter-Tumult Bezug hat, erwartet vielleicht einmal

mtttdctaat: ! d
O weh dem Wahne, weh dem Misgeschick!
Ihr ruft des Krieges Ungestäm zurück,
Und streut der Zwietracht heiße Funken !
Durch Raub und Plündrung wolltihr glücklich seyn,
Euch richt m uua ne Suis freun !
Der Friede nur und stiler Fleiß macht froh, u. f. tv.



A n n a l e n

Der

RostockschenAcademie.
10, Band. 13. Stück.

Den 12 May r8or.

TY.

Patriotisches Archiv der Herzogthümer Mecklenburg,
zur Aufbewahrung der Geschichte und Denkwürdigs
keiten derselben, und zur Verbreitung gemeinnütziger

beses exe. — Qood bep Fark Christoph
Gtiller. -121 95ogen in Octav.

ach dem in der Vorrede angegeben-n Plan wird
diese Zeitschrift, von welcher ale Jahre 4 Stück

ithal fuerwartensnd, folgende fesistehende Rubriken
f sbes n U ufsUte a)fiber’ Bote: eb: VM
sche, öconomische und forestalische, c) rechtswisssenschafts
liche, und d) physicalische Gegenstände. 11. Herzogl.
Landesverordnungen, entweder in extenso oder abge-
für... IET, Landtagsverhandiungen im Auszuge. 1V.
Nachrichten von Standeserhöhungen , Belohnungen,
Dienstbeförderungen, Entlassungen. V. Chronik, a)
von Städten, b) der Landesuniversität, c) Nachrichten
von Dobheran während der Badezeit. Vi. Geo-

r buche, topographische und fant. Nachrichten
zeige db QR Gissibtimen EN 2) n
Dörfern, b) merkwürdige Beier, und deren Ent

4



97  nnalen . der Rostockschen

scheidung , c) Glücks. und Unglücksfälle, d) Geburté
und Sterbefälle, €) Nachrichren von Eheverlöbnissen
und Verbindungen, €) Theater Nachrichten. V U1.
Kurze Biographien denkwürdiger Personen, und a)
Nachrichten von solchen Personen, die ein hohes Alter
erreicht haben, b) edle Züge guter Menschen. 1X,
Nachrichten von Gutsbesitzzrn und von Landgütern,
deren Kauf und Verkauf. X. Kurze kritische Nach-
richten von allen ncu.n Schriften, die von vaterländi-
schen Schriftst.llern herausgegeben worden, desgleichen
9Yntikritiken, und a) Nachweisungen von Recensionen
vaterländischer litterarischer Producte in andern fiti
schen Blättern, ferner b) von Aufsätzen, die sich yon
einheimischen Verfassern in auswärtigen Zeitschriften
befinden. XI. Anzeige von Getreidepreisen in Städten.
XII, Nachrichten von solchen Sachen, die Interesse für
das Algemeine haben , als anch a) Handlung und
Schiffahrt betreffende Anzeigen, und b) Anfragen und
Beantwortungen aller Art. Doch hat die frühere
Erscheinung der Provinzial - Blätter des Hrn. Prof.
Wehnert veranlasset , daß die eilfte Rubrik wieder
aufgegeben ift. Die Redaction det Abhandlungen
seines Fachs wird der Hr M. Siemssen, soviel feine
Geschäfte erlauben, Übernehmen ; wer die Redaction
der übrigen Fächer besorge, ist mir nicht bekannt ge:
tvorden. Uebrigeus erhellet, daß die ganze hin und
wieder unbestimmt gefaÿte Anlage eine Nachahmung
ähnlicher Provinzial - Zeitschriften sey , und so ziemlich

ih gas Mecklenburg betrifft, darin seinen Platzinden könne.
Ueber die Art und Weise, wie dieser Plan im

Ganzen ausgeführt wird, läßt sich noch nicht urtheilen,
viclmehr wird es genügen, jetzt den Inhalt dieses
Theils genauer anzuzeigen. 1) Uebersicht der meck-
lenburgischen Geschichte im 18 Jahrhundert vom Hrn.
Prâäp. Aepinus. ~ Is noch nicht Leendigt. 2) Un-
maßgeblicher Vorschlag zur Aufnahme dex vaterländi-
fden aubflibte, — Eine allgemeine Stallfütternng
der Pferde, dadurch deren Besitern auch mancherley

j c,



Academie. 10. B.. 13. St. 99

besondere Vortheile erhalten würden, soll den Städten
durch anderweitige Benutzung der für dieselben bestimm-
ten Weidekoppeln eine nicht unbrrträthtliche Eirnahme
verschaffen, welche theils zu den Bedürfnissen der Com-

mne angewandt wcrden firicaeI AÜ r

perschaffen könnte. 3) Kurze Ucbersicht der den eins
heimischen Forsten nachtheiligen Thiere, zur genauern
Wäürdigung der auf selbige gesetzten Ausrottungs - Prä-
mien, vom Hrn. M. Siemssen. 4) Patriotischer
Wunsch, die wohlfeilste Art, und nach Möglichkeit
feuerfest, auf dem Lande zu bauen, in Merklenburg
allgemeiner zu machen. ~ Ein in Dobberan von
geslampfter Erde, (Pilé.) errichtetes Gebäude hat den
Wunsch varanlasset j daß diese Bauart allgemeiner
werde. 5) Herzogliche Landes - Verordnungen, ~~
Strelitzische, a) vom 31 Dec. 1800, Verbot der
Nusfuhr des Specks und der Kartoffeln bis zum t.
Jul. i80x. b) vom 1.7 Jan. 1801, wegen der tollen
Hunde :. schwerinsche, c) vom 27 Jan 1801, wegen
reciproquer B.sirafung. der in den hiesigen und preußi-
schen Landen begangenen Holzentwendungen. 6) Stan-
deserdöhungen , Diensibetörderungen, 1c. Bey die-
ser und den ähnlichen Rubriken will ich künftig die darin

angeführten S otizen pen einheimischen Sthriftsellern be:
cines Hotraths “erhalten Hr. Adv. Piper den Ticcl
Städte. ~ Hr. Doct. Schröder ward am 24 Febr.
hieselbst zum Ratlsherra erwählet. s) Tagesgelchichte,
&amp;) Anzeige getroßfener guier Einrichtungen. =) Nach-
richt von der inMecklenbura errichteren naturforschen-
den Gesellschaft, uebi rengefügten allgemeinen Statu-
ten derselben. + Das Siegel der Gesellschatt ist ein
geflügelter Sphinx mit der Umschrift : Sigill. Societatis
Phyficae Mcgapolitanae, i 1 MDCCC. Ihr Zweck
it, die Naturgeschichte von Nkecklenburg nach allen
ihren Zwrigen, in der weitlä..jcigsfien Brdeutung ges
nommen, zu bearbeit.n , auch. eine Sammlung von

Naturproducten, vorzüglich qus M und den vend,a are
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barten Gegenden anzulegen. “Sie hat ihren Sitz in
Rostock, bis zwey Drittheile der ordentlichen Mitglie-
der an einem andern Ort in N7. sich ansäslig befinden.
Sie versammelt sich an ihrem Stiftungstage, den ersten
Julius , und in den übrigen Monaten an ersten Mitt-
woch. Sie bestehet aus urdentlichen Mitgliedern,
Ehrenmitgliedern und Correspondenten. Ordentliche
Mitglieder müssen an dem Orte wohnen ; wo die Ge-
sellschaft ihren Sitz hat, und das Amt eines Präsidenten
und Secretairs abwechselnd übernehmen : verlassen sie
den Ork, so treten sie in die Reibe der Correspondens
ten. Zu Ehrenmitgliedern ernennt die Gesellschaft
Männex, welche durch ihr litkterarisches und politisches
Ansehen der Gesellschaft nützlich werden können. Zu
Correspondenten werden solche Männer ernannt, welche
durch ihre Kenntnisse in der Naturkunde der Gesellschaft

d MORI Med
affecurations : Gefellfd)aft ít 9tofte. — Gtatt be ge-
lieferten NAuszugs wünschke ich die Verordnung ganz
abgedruckt : und diesen Wunsch würde ich auf alle ge-
setzliche Vorschriften ausdehnen, da der Landeseinwohs
ner fie nicht mit voller Zuver!ässigkeit gebrauchen kann,
wenn sie nicht vollständig nd. Um jene Einrichtung
zu vollenden, ist nun noch die Verbesserung der hiesie
gen Feueranstalten hinzuzufügen. c) Nachricht von

em zu Rostock von der Löbl. Kaufmanns . Compagnie
errichteten Kornmagazin nebst dem damit verbundenen
Brodverkauf. d) Nachricht von der Anstalt des K. H.
v. Lepel auf Dobbin , in Betreff der Pocken-Juocus
lation. - Er läßt seit manchen Jahren die Rinder
auf sernem Gute von Zeit zu Zeit inoculiren. . ce) An-
zeige von einer getroffenen guten Einrichtung des Hrn.
L. R. v. Rieben auf Ihlenfeld. ~ Auf scine Ver-
anlassung haben die Einlieger zu I. monatlich den Ver-
dienst eines Tages zurückgelegt, um demjenigen von
ihnen, bem cine Kuh stirbt, sogleich eine wieder zu
verschaffen. B) Unglücksfälle. C) Entbindungen. D)
Eheverlöbnisse nnd Eheverbindungen. E) Todesfälle.~
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Am 7 Jan. starb der Hr. Doct. C. C. Engel. F)
Theater- Nachrichten. 9) Biographie des Hrn Past.
I. C. Rortüm zu LTeubrandenburg, der dasclbst
Am 3 Nov. v. J. .verstarb. 10) Wohithätige Hand-
lung. 1 :) Nachricht von Gutsbesitzern und Landgütern.
12) Nachrichten von neuen Schriften vaterländischer

Sani 13) Anfrage. 14) Berichtigungen undachträge.

2e

D' man von der Universität zu Barnberg bisher
^ [o meníae Nachrichten hat : so füge ich zu demje-

uEdes Hochstifts Bamberg folgende Angaben hinzu, Dh

french zu T vollständigen Uebersicht auch noch langenicht hinreichen.
„An der Universität sind dermal 24 Professoren gan-

gestelt. Alle Lehrämter sind Nominalprofessuren, und
jene wissenschaftliche Zweige, für die keine eigne Kathe-
der bestimmt sind, werden in Privatvortesungen vorge-
tragen. Jeder Lehrer trägt die Wissenschaft, die ihm
zum Lehrfache angewiesen ist, vollständig in öffentlichen
unentgeldlichen Vorlesungen vor. Sämmtliche Pros
féssoren machen den größern academischen Senat aus,
bey dem der beständige Resor Magznificus den Vorsitz
hat : die Decanen aber bilden unter Zuziebung des
Universitätshaus: Directors nnd des Universitäw-Fiscals
den engern Senat, welcher dir'Aufsicht über das Oecos-
nomiefach führt. Die Jurisdiction über die academi-
schen Bürger übt der Universitäcs . Fiscal aus, welcher
jederzeit aus der Juristen: Facultät genommen it.
Nebst dem hat die Universität noch einen Vicekanzler,
Syndicus, Receptor, '‘ Hausverwalter, Tanz- und
Fechtmeister, Buchhändler, Buchdrucker, Buchbinder,
Pedell. Immer schon war der Hochstiftsregenten Haupt-
augenmerk darauf gerichtet, tüchtige Geschäftsmänner
ium Dienst des Vaterlandes » bilden. Sie trafen3 $
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daher die Vorkehrunaen, daß das Hauptsächlichste aus
allen Wissenschaften öffentlich und unentgelditch vorge-
tragen würde. Die nru.sten Bemühungen für die
Vervollkommnung der Unioersität zeugen, daß man
noch immer mit festem Schritte diese Bahn befolge.
Der unvergeßliche. Fürst Franz Ludwig, überzeugt,
welche Bortheile öffentliche, Büchersammmiungen dem
Wißbegierigen gewähren, b: fahl, duß der Saal der
seither im Universitätshause aufgestelten Bibliothek
erweitert, und diese mit der Hofbibliothek vereiniget
würde, um mit der Zeit zum allgemeiuen Gebranche
geöffnet zu werden. Sie enthält die ältere Litteratur
der Rechte beynahe vollständig , und hat cinen Schatz
von Druckseltenheiten. ~ Für die Eiurichtung eines
Naturalienkabinets sind bereits die Anstalten getroffen.
Es wurden mehrere Naturaliensammlungen angekauft,
und für .die .Maturgeschichts. gin; öffentlicher Lehrer er-

eae Fraßtenhaus "eine unite als © Vehzu .

Errichtung desselben war es ein eben so wichtiger Punct,
Bir Zöglingen der Heilkunde Gelegenheit zu ihrer Aus-ilduna an die Hand zu geben, als sür arme Leidende
einen Zufluchtsort zu öffnen. . Düùrch das im Jahr

31793 Unentgeldlich erdsfnete Clinicum ist das Ganze
vollendet: diese Anstalt erstreckt sich auf zwey Gegen-
flände, anf clinische Vorlesungen und würkliche Uebun-
gen am Krankenbette. ~ Um für die Heilkunde soviel
als möglich gethan zu haben, sind zur Bildung ge-
schickter Wundärzte vortrefliche Einrichtungen getroffen.
Es wurden Lehrstühle für die Zergliederungskunde und die
theoretische und practische Chemie errichtet. Die Chi-
rurgen sind verbunden, den Vorlesungen beyzuwohnen,
und nur nach vorhergegangener Prüfung können sie die
Erlaubniß erhalten, ihre Kunst auszuüben. Im all-
gemeinen Krankenhause iff aud) bit Hebammenschule

SANten Ne See NETUl
wird. ~ Noch 2 öffentliche Anstalten für arme Stu-
dirende verdtenen Erwähnung, weil sie mit den öhrt
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gen litterarischen Instituten in Verbindung stehen.
Das ausfseesische Seminar entstand durch ein Ver-
mächtuis Jobst Bernards von Aufsees zu Men-
gersdorf, der zu dieler Bestimmung ein Kapital von
beynahe 3000c0 Fl. hinterlich. Der Bau des Hauses
ward 1748 angefangen» und 1741 geendet :. es werden
darin 36 Zdglinge aufgenommen, davon zwey Dréttheil
aus Bambergern, ein Drittbeil aus Würzburgern
bestehet. Sie mùssen ehelicher Geburt und nicht nnter
10 Jahrer sehn: auch von dem Ortspfarrer und welte
lichem Vorsteher ein Z.ugniß beybringen , daß ihre
Aeltern arm und unvermögend fecu, sie ein Hande
werk lehtcn,. vielweniger studiren zy lassen ; aut Waisen
wird vorzüglichere Rückficht genommen , als auf die,
deren Aritern noch im Leben sud. Sie bleiben so lange
im Hause, bis sie die Gymnasiums und vbilofopbis
schen Studien vollbracht haben : während der Zeit
werden sce in Kost, Kleidung, Wäsche, Büchern,
Schreibmaterialien þ Apotheke, u. s. w. unterhalken,
und genießen, nebst dem häuslichen litterarischen Un-
prid, noch besondere Anweisungen im Schdnschreisen, der Mufik und der franzdsischen Sprache.. Des-

egen hat hie ON EA A meister.
Schreiten die Zöglinge zu den höhern Studien über,
so werden sie mit einem Zuschusse von 40 Gylden aus
dem Hause entlassen. Zu einem eben so gemeinnùtzk
gen Zwecke ward das marianische Hospitium von den
Jesuiten beslimmt, und 1755 erdffnet. Sein erster
Fond bestand. in Beyträgen der Jesuiten, in dem,
was eine durch das ganze Land angeltellte Collecte ab-
warf, und in Zuschüssen der 1nilden Stiftungen, der
Hofkammer und des.Stadtmagistrats. In demselben
werden 20 arme Studirende solange uukerhalten, bis
sie aus den Classen des Gymnasii entlassen werden :
ihre Aufnahme entscheidet eine angestellte Yrüfung, und
unter gleichen Subjecten hat der den Vorzug , dessen
Aeltern Einwohner der Residen;stadt snd. Die Stif-
tung gewährt ihnen freyen häuslichen Unterricht , un.ent-
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cutgeblid)e SBobmung, i$oft, 5l, Licht, Betten,
Yrzneyen und Benutzung der nothwendigsien Handbùü-
cher und musicalischen Instrumente. Die Aufsicht in
diesem Hause führt ein Präses , und litterarischen Un-
terricht ertheilen 4 Hauslehrer. Dasselbe if nad) auf;
gehobenem Jesuiten - Collegiuni wie eine Zubebörung
der Universität zu betrachten,, und daher entscheidet
über die Aufnahme und öffentliche Verwaltung der
engere academische Senat. Die Quellen des Unter-
halts sind die Zinsen eines fich etwas übrr 10000 Fl.
belaufenden Kapitals, die Collecte, die in der Haupt-

stadt gröchentlich gesammelt wird , und sinige Nebey-

3*

Philosophisch-pragmatische Darstellungen aus der Welt-
Geschichte vom Prof. Albrecht. Erster Band.
Fragmente aus feinen ehemaligen historischen Vors
lefungen auf bem Gpmnafium zu Ansbach, in den
Jahren 1793 und 94. Erste Abtheilung. Schwerin,
1801, gedruckt und verlegt von Wilh. Bärensprung.
122 Bogen in Octav.

C hemMarierr die
fert in dieser Abtheilung folgende Fragmente : 1)
Timur, nach Gibbon. 2). Mahomed und die
Araber, nach ebendemselben. 3) Luther , nach
Robertson und Christiani. 4) Ueber die politische
Verfassung des türkischen Staats, nach Raynal,
mit Roten aus dem Helvetius. 3) Cicero, aus
dem Midleton überfezt. Das letzte Stück ist auch
besonders zu haben.



A n n a l e n
Der

RostockschenAcademie.
10. Band. 14. Stück.

Den 19. 9tap 186t.

I,

Üeber die urruhigen Bewegungen, welche im Herbít
diefes Iahres in verfchiedenen Gegenden des Landes
Statt gehabt haben, und die:beften Mittel, für die
Zukunft ähnliche Auftritte in Mecklenburg zu ver-
hüten, Rostock, in Commillion in der Sallerfchen
Buchharidlung ,. igor, .8 Bogen in Octav.

ou den Unruhen selbst ivird uur beyläufig gehatt-
delt: eigentlich sind es die Gegenmittel, mit de-

nen .der Verf. sich beschäftiget. Er theilt fie
in olche, welche die Ursache der Unruhen entfernen,
und. in solche , dle bereits ausgebrochene Unruhen
dämpfen sollen. Zur erften Klasse rechnet er, 1) die
Festsetzung des Kornpreises , 2) die Ablieferung einer
bestimmten Quantität Korn zu geringern Preisen an
die Städte , 3) die Verpflichtung der Kaufleute, das
Korn zum Bedarf der ärmern Einwohner ihres Orts
Unter dem Einkaufspreise wieder abzulassen. 4) Verbote

Ert n dur Cum La aad
&amp;) eine Unterstützungs : Commission. In der zweyten
Klasse kommen in Anrege , 7) die Vermetdung unzei-
tiger Nachgiebigkeit, 8) die Vermehrung des Militairs,
9) die Hülfe von fremdem Militair , 10) die Errich-
tung von Vürger- Compagnien und Sita: Gilt
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und 11) die Aufbietung der Domanial - Bauern gegen
die Aufrührer. Bey beyden Klassen billiget er bloß
den lezten Vorschlag , nämlich die Errichtung einer
Unterstütungs-Commission und das Nufgebot der Bau-
ern in den Domainen.

Die Angabe der Gründe hat schon dadurch eine
Einseitigkeit erhalten, daß der 9Berfaffer fid) auf. bie
Theurung und Ausfuhr des Korns beschränkt, auf die
übrigen einheimischen Producte erster Nothwendigkelt
aber gar keine Rücksicht nimmt, ungeachtet wenigsiens
beym Schlachtvieh , bey Milch und Butter , bey Gar-
tengewächsen und Holz gleiche Verhältnisse eintreten,
und die Theurung des Korns auf diese Artikel gewöhn-
lich einen starken Einfluß hat , wenn man auch das
eigne Verhältniß der steigenden Holzpreise übergehen
will. Außerdem aber hätte noch in Betrachtuttg gezo-
gen werden sollen, " die Wirkungen ber Theurung fid)nicht auf die Städte beschränken, sondern auch einestheils
unter den Landleuten , .die keinen Kornbau haben, das
nämliche Misvergnügen entstehen kann ; indem selbst
die Dröscher dadurch, daß sie in Korn bezahlt werden,
nicht Vortheil genug erhalten, um die Theurung aller
übrigen Bedärfnisse zu bestreiten; anderntheils aber
die in den Städten ausbrechenden Unruhen leicht gegen
diejenigen Bewohner des platten Landes eine Richtung
niri können, welche die Preise ihrer Producte so0ehr steigern.

Aber wenn man auch die hieraus entstehende Unvoll-
ständigkeit nicht in Anschlag bringen will, so hat doch
der Verf. seinen Gegenstand sonderbar behandelt. Er
ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Landmann, dem es
nach einigen Stellen zu urtheilen an Einsicht nicht fehlt,
der aber meines Ermessens feine 2efer vorfegtid) tàu
schen wollte, und alfo alles das übergehet, was mit
seinem Zwecke nicht vereinbarlich ist, auch es sich nicht
übel nimmt, unzusammenhängende, unrichtige, wohl.

ggr ngereiuute Bebauptunge GERM d Stine
legen nS als wenn ich p einzelne Stell arsi
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und mit einigen Anmerkungen begleite. Ich wähle
dazu ein gleich im Anfange befindliches Raisonuement,
das gewissermaßen zur Grundlage des Uebrigen dienen
sol: „Mecklenburg ist in Hinsicht seines Handels
auf die Ausfuhr des Korns beschränkt , da es fast gar
keine Fabriken und Marufakturen hat. Nur von un-
serer Landwirthschaft, (richtiger, von unserm Kornbau,)
kann gesagt werden, daß'sie blühe , indem alle übrige
Erwerbzweige (einzeln) wenig bedeutend sind. Diese
vermögen mindestens nicht, soviel baares Geld vom
Auslande wieder hereinzuziehen, ais für alle Importen
außerhalb geht , und also auch auf andern Wegen zu-
rückkommen muß , um das Gleichgewicht zu erhalten.
(Dies ist eine in dem Munde des Landmanns und
Kaufmanns sehr gewöhnliche , aber auch , soviel ich
einzusehen vermag *), schr irrige Vechauptung. Sollte
durch das auswärtige Geld das Gleichgewicht wieder
hergestelt werden , fo müßten diejenigen, welche die
Importen gebrauchen und bezahlen, anch das für das
Korn gelösete Geld mittelbar oder unmittelbar wieder-
erhalten.. Das geschiehet notorisch nicht. Vorzüglich
erhält es der kornbauende Landmann, also der Guts-
besizer, der Pächter, der eigentliche Bauer : alle übri-

ADAErrt dai auh
ist das, was. sic etwa mittelbar bekommen mögten, nicht
erheblich. In den Städten, die mit den Landespro-
bucten Handel treiben ; ~ woranin der Regel Ham-
burg, Lübeck , Wismar und Demmin éinen be-
trächtlichen Antheil nehmen, gewinnen bisweilen,
— denn die Fälle, daß sie erheblich verloren haben,

kennen wir auch schon, — Jiejenigen Kauficute, welcheO 2 mi

*) ub wün(de, taá man bicbep bie enit iud St
iy os Pontum radi, ritt
wuBezug hatst alles, was guf den jeigen Gegenftand
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mit Korn handeln, imgleichen gesammte Schiffer,
Matrosen, und Schiffsrheder, welche es verschisten,
wiewohl auch dies nicht selten Ausländer sind, unmit-
telbar. Was die übrigen Kaufleute, die Krämer, Hand-
werker, Tagelöhner und einige andere Leute mittelbar
verdienen, kann im Ganzen nicht beträchtlich seyn, ist
auch nur ein kleiner Theil des Gewinns, denn der
Landmann, hat. Den größern Theil verwendet er zu
Kapiralien, die den Zinsefuß zum Nachtheile eines an-
dern Theils der Landeseinwohner vermindert haben,
und von manchem Bauer der Sage nach sogar vergraben
werden ; ferner zu unverhältnißmäßigen Auftreibungen
des Preises der Landgüter, und der Pachtungen, wodurch

m NedaTERRE eam
Theil zu einem Luxus, der manche Summe wieder ins
Ausland bringt, uud mit den fallenden Kornpreisen
ticht sogleich aufhört, auch sich auf Leutc ausdehnt,
die am Gewinn keinen Theil hatten. Wie wäre es
also mögiich, daß bey der zahlreichern Klasse derjenigen
Landeseinwohner, die von diesem Gewinn nichts oder
doch nur wenig erhalten, und gleichwohl auch noch
die inländischen Producte , Arbeiter und Fuhren höher
bezahlen mässen, das Gleichgewicht durch theure Korn-
preise hergesteit werden könnte ?) Folglich ist es dem
Lande wesentlich nothwendig, die Ausfuhr des Getrel-
des zu erhalten, und möglicht zw vermehren. (Aus
unrichtigen Vordersäten kann keine zuverlässige Folge
abgelcitet werden. Wenn, wie es wohl uicht zu be-
streiten ist, dex größere Theil der Einwohner des Lan-
des unter den theuern Kornpreisen leidet, so kann der
Gewinn der geringern Zahl dem Ganzen nicht vortbeile
haft seyn.) Denn nach der heutigen Verfassung kann
kein Land ohne baqres Geld bestehen, am wenigsten
ein kleines Land, welches .die mehrsten seiner Bedürf-
nisse von Ausländern gegen baare Bezahlung einkaufen
muß. Die freye Ausfuhr des Getreides ist daher als
das unbedingte Erfoderniß zur Erhaltung der Grund-

pfeiler, auf welchen unsere ganze Verfassung gent
.
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ist, anzusehen. (Kraftausdrücke nimmt der Verfasser
mehrmalen zu Hülfe, wenn er es empfindet, daß der
gewöhnliche Ausdruck das Unzutreffende seiner Brhaup-
tungen verrathen mögte. Soviel fid) indeß fonsi auch
ben diesem Argumente erinnern liche, so gebe man im-
tner zu, was in anderer Hinsicht seine volle Richtigkeit
hat , daß die.freve Ausfuhr alles entbehrlichen Korns,
und zwar zu den möglichsi hohen Preisen, für unser Land
(cbr vortbcilbaft feo.  Stur ba, was wir selbst nöthig
haben, müssen wir, wie hoffentlich der Verf. nicht bezwei-
feln wird, zurückbehalten.) Diese uneingeschränkte Korn-

EMRUE RES e
ít ibrem. Gefolge. — Siefe Sbeurudg iff num bct
Stadtbewohner sehr geneigt für Da grbpte Dinglüc aus
zusehen , welches ihn betreffen kann. (Wenn bloß der
Ueberfluß ausgeführt wird, und so viel, wie wir selbst
nothwendig gebrauchen, im Lande bleibt, entstebet keine
Theurung. Nur dann, wenn Landmann und Kaufmank
die Erlaybniß hüben, soviel auszuführen , als ihnen
beliebt, und sie dadurch auch die Preise für das inläns-
dische Bedürfniß aufbieten, entstehet Theurung, die
allerdings ein Unglück, wenn auch nicht immer das
größte ist.) Jedoch hat er hierin nicht viel Recht : denn
was dem ganzen Staate vortheilbaft ist, muß ebenfalls
den mehrsten seiner einzelnen Bürger . nüglich seyn.
(Hier kommt der Verf. endlich auf den Hauptpunct,
nämlich, ob die freve Kornausfuhr, wenn sie die Theu-
rung der Lebensmittel ersier Nothwendigkeit zur Folge
Hat , dem Staate vortheilhaft seny: und diesen fertigt
er in der Geschwindigfeit mit dem armseligsten Argu-
mente ab. Kann es irgend jemanden , der nur seine
Ueberlegung gebrauchen will, entgehen , daß man viel-
mehr umgekehrt schließen müsse, wenn etwas den meh-
resten einzeinen Staatsbürgern nachtheilig ist, ist es
auch dem ganzen Staat nicht vortheilhaft.) Sollten
auch daher die Bewohner der Städte durch anhaltend
niedrige Preise im Anfange zu gewinnen (deinem, fo
wird sich doch bald ergeben, piewenig wahren D
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ihnen diese anscheinende Glückseligkeit gebracht hat.
Denn es ist begreiflich, wenn der Landmannviel Geld
sûr sein Korn einnimmt, so kann er auch dem Städter
wieder viel Geld zufließen lassen '’ (Begreiflich ist es
frevlich, daß der Landmann einigen Städtern mehr
Geld zufließen läßt, wenn er sêlbsi viel Geld für sein
Korn einnimmt: aber unbegreiflich ist es, wie man
das Vorhergehende daraus folgern kann. Was hilft
es im Ganzen, daß einige Städter vom Landmann
mehr für ihre Waaren und Arbeiten erhalten, wenn
alle Städter dagegen wieder für Korn und andere Les
bensmittel ungleich mehr an deu Landmann zahlen
müssen? Und warum sollten die Städter das mehrere
Geld des Landmanns nicht entbehren können, wenn sie
mehr . soviel Geld durch wohlfeilere Preise der Pro-
ducte ersparen ? Speciellere Berechnungen , soweit
sie mdglich find, würdeneigentlich erst eine etwanige
Ueberzeugung geben : allein so genau zu gehen, mögte

quit per Absicht des Verf. nicht vereinbarlich geweseneyn.
Hoffentlich wird dies genügen, um einem jeden von

der sonderbaren. Behandlung .des Gegenstandes einen
Begriff zu machen. . Der Verf. hat die Anonymität
gewählet , um dadurch dem Vorwurfe des Eigennutzes
auszuweichen : er giebt also dadurch zu, daß er zu einer
von den Klassen gehöre, bey welchen dieser denkbar ist.
Dann hat er aber gerade das unrichtige Mittel gewählt.
Wer sich bewußt ist, daß er von dem rechten Wege
abzugehen nicht die Absicht hat, und seiner Arbeit soviel
Fleiß widmet, als der Zweck bedarf, hat nicht Ursache,
sich hinter diesem Vorhange zu verbergen. Ich,. der
ich von der Theurung der Lebensmittel seither Nachtheil,
aber durch das Geld des Landmanns keinen Ersatz gehabt
habe, auch durch die Erfahrung des verflossenen Win-
ters belehrt, in einem Puncte meine vormalige Mei-
nung geändert habe, denke nicht in den Verdacht zu
gerathen, daß ich gegen meine Ueberzeugzung schreibe :
wiewohl es auch zweckwidrig ist, ein solches Verhält-
niß , dessen Einwirkungen jedem Schriftsteller selbst

um
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unbemerkt bleiben können, zu verbergen. Ungegrändet
ist in Absicht vieler Schriften die Behauptung, daß man
bloß auf die Gründe und Darstellung , nicht auf den
Nahmen des Verf. sehen müsse : denn alle Gründe
lassen fich selten. vollständig angeben, - die individuelle
Lage hat bey manchen Gegenständen Etufluß, und die
Glaubwürdigkeit des Zeugen hängt hauptsächlich von
der Kenntniß der Person.ab.ManwirdalsodenInhalt mancher Schriften ungleich sicherer zu beurtheis
len im Stande seyn , wenn man die sonstigen Einsich-

ten und äußern Verhältnisse ihres Verf. hinlänglich
2e

er Zufall verschaft mir die Ansicht einer ältern
kleinen Schrift über die Mängel der Universitäten,

welche den Titel hat: Die offenbaren Fehler der
heutigen verderbten Welt, an Univerfitüten,
Gyrmnascis , geist: weltlichem - und Hausstande
bemerket , nebst kurzer Anweisung, wie sie zu
verbessern, und wie man sich. dafür zu hüten
hat. Allen Gelehrten und Ungetlehrten zu
ferner Klugheit dargeleget. Erste Betrachtung,
an denen Uaiverfirüten , Gymnafris, 9$m Jahr
1703. 8 Bogen in Octav. Um , so weit es mir
möglich ist, zu verhüten, daß niemand diese Schrift
in der Folge einer Auffuchung werth achte, bemerke
ich hier beyläufig , daß sie in der Darstellung unbes
schreiblich schlecht i. Die acht Fehler der Universitäs
ten sind, 1) der große Eckel vor dem Bibel. Lesen,
2) daß die Studio Theologiae alles, wie Kraut und
Rüben unter einander lernen, 3) die unvernünftigen
Promotionen, 4) daß mgn sowohl in sudio philolo-
Phica als theologico auf eie grillenhafte und nichts-
twürdige Theorie,, niemals aber oder doch wenig auf
eine Praxin dringt, 5) daß man in Homileticis nur auf
Pralerey nicht auf Erbauung sicht, 6) daß manchs
Profellores Theologiae in der theli theologica die br
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rigen so übel anweisen, 7) das unmäßige und unver-
ständige Dictiren, 8) daß soviel an den Collegiis ex-

erinientalibus zu desideriren iste. Die Vorschläge zurVerbesserung ebenfals anzuführen, balte ich unndthig.
Hoffentlich wird. diese erste Betrachtung auch die letzte

3

Die Feyer des Jahrhunderts in Wahren. Neubran-
denburg, gedruckt bey C. G. Korb, Sofbudbradet,
1801. 22 Bogen in Octav.

D“ Stadt Wahren hat den Wechsel des Jahrhun-. derts vielleicht feyerlichex begangen , als die an-
dern Städte unsers Landes. Der größte Theil des
dortigen gebildeten. Publicums bat sich auf dem Rath-
hause zu einer Abendgesellschaft versammelt , um die
Ankunft des 19 Jahrhunderts zu erwarten. Hr. Cantor
Flörke hat eine Rede gehalten, die hier eingerückt ist,
und um 12 Uhr hat der Genius des achtzehnten Jahr-
hunderts dem Genius des neunzehnten am Altare des
Schicksals seinen. Platz überlassen. "Wer die übrigen Ne-
benumstände zu. wissen verlangt - wird diese kleine
Nachricht-selbst lesen mâssen.

ds

Die Landes-Freude. Ein Epilog zu der theatralischen
Vorstellung, Achmet und Zenide, auf die hdchste
Geburtsfeyer der Durchlauchtigsten Fürstin und Frau
fLouife, regierenden Herzogin von Mecklenburg-
Schwerin, von Arresto. Schwerin, 1801. Ge-
druckt mit Bârensprungschen Schriften. 23 Bogen

D“ pedis ben dieses SS Ma Verfasser
zutitit gehört t
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Le

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Neuns

HE M
Georg Chrisoph Lichtenbergs VPertheidigung des

Hogrometers und der de Lucschen Theorie vom Res

VienEis"BuiDonata
Aperi Aries , "Professor sam Gothaischen
Gymnafium. Göttingen, bey Johann Christian
S:oicterid), 1800. 154 9egen in Octav.

$6 verbinde die Anzeige dieser beyden Schriften,
a weil sich ein Aufsatz in der ersteren auf die letzterebeziehct. Die Monatsschrift enthält diesmal:
1) Schreiben an den Hrn. Prediger T zu L. liber die
Stolgebühren für durchpassirende Leichen , votn Hrn.
P. Nsantzel. - Siggelkow, $ 357, fagt: über die
Vrage : ob diefe Gerlhren auch entrichtet erben müffen,
wenn kein Geläute noch sonstige Bemühung verlangt
wird, sey in Urecklenburg bisher kein klar entschie-
der es Recht, da es Erkenntnisse pro und contra giebt,
bit fi auf der einen Seite auf allgemeine antipapi-
stische Grundsätze der protestgntischen Kirche, aufder' ‘ m
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andern Seite auf Landesobservanz, (welche ja bep toi,
dersprecheuden Erkenntrissen nicht denkbar ifj) unb auf
Gewohnheit anderer. protestantischen Länder, (die bey
uns keinen dirkcten Entfcheidungsgrund abgiebt,) he-gränden. Hr. M. berichtiget dies dahin, daß sie recht-
lich nicht gefodert werden können. (6 B. S. 127.) 2) Ei-

vigente vie disberigen Folgen ba:
von, vom Hrn. Prof. Albrecht. 3) Characteristik des
Tacitus, von ebendemselben aus ben Oeuvres de Mr.
Thomas überseßt.: | 4). Urtheile des:Ubts Condillge
äber den Geis..ugsexsr. hdhern und uiedern gelehr-

tn Bildungsattal r Pt.Dieser o wie. /

die folgenden Artikel von eben diesem Verf. scheinen
mir dem Zwecke. dieser Zcitschrift nicht angemessen zu
seyn. 5) Anzeige der Abhandluug über die Kuhpockén
vor Bouchholz. (10 B. S. 40.) 6) Kurzer Auszug
aus neuern Druckschriften, die gegenwärtige Theurung
betreffend. 7) Etwas über die vorgefallenen Unruhen
im Monat November d. I. Nach einem allgemei-
nem Eingange über die Veranlassung dieser Theurung,
beschäftiget sich dieser Aufsatz mei ens mit einer Erzäh-

EAT Pug i ujvoe mari:
ten, daß ich mich auf eine Berichtigung derselben gar
nicht einlassen kann. . Meines Ermessens hat die Sp
rung der Butter allerdings die nächste Veranlassung
des hiesigen Tumults gegeben, indem der Luxus auch
unter den minder vermögenden Einwohnern den Ges
brauch frischer Marktbutter eingeführt hat, das Auf-
kaufen der Butter fir die Exportation die Zufuhr zum
Markte verminderte und die Preise auftricb, und selbft
die Hacken gegen dic großen Butterhändler nicht auf-
kommen konnten. Ich glaube daher , daß dieser Tu-
mult damals nicht erfolgt wäre, wenn auf die Anträge
des zweyten Quartiers mehrere Rücksicht genommen,
und zuerst wenigstens nur die Butterhändler bestimmt
wären, die Hacken mit einem ' solchen. Vorrath ju verorgen,
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sorgen, daß jeder, der den Marktpreis nicht bezahlen
wollte, dort im Detail etwas wohlfeiler kaufen konnte.
Daß aber ein ziemlich ausgebreitetes Misvergnügen
vieler Einwohner , (10 B. S. 74.) das aus mehreren
Ursachen entsianpen seyn muß, diesem Tumulte zum
Theil denjenigen Gang gegeben haben könne, den er
nachhin wirklich nahm, will -ich nicht. bestreiten.. 8)
Bemerkungen über Lichtenbergs Vertheidigung des
Hygrometers, von Hrn. Zylius. Die Preisschrift
des letteren (5 B. S. 369.) fand an dem Hrn. H. R.
Lichtenberg in Göttingen, welcher sich schon öf-
fentlich fur eine andere Mcinurg erkläret hatte,, einen
Gegner , der jn einem ersken Eifcr eine Widerlegung
abfaßte , die .in einem durchaus . uuanstäudigen Tone
geschrieben war. Als schon mehrere Bogen davon
abgedruckt worden, und die erste Hitze sich verloren
hatte, sahe IL. selbst ein daß er sich mit dieser Wi-
derlegung nicht ins Publicum wagen dürfe : ob bloß
in Bezug auf den Ton, oder auch iu der Ueberzengung,
daß seine vormalige Stimmung auf den wessentlichern
Inhait einen. Einfluß gehabt ? läßt sich jetzt woht nicht
Zusmitteln. Er unterdrückte also den erien Entwurf
und die bereits abgedruckten Bogen, und entschloß [ir
den Aufsatz ganz umzuarbeiten: ' muß dies aber doch
ss ganz leicht nicht gefunden haben , weil er von 1797
an bis an seinen Tod nichts weiter, als die Vorrede zu
Papicr gebracht hat. Nach seinem Tode hat vermuths-
îich die Gierigkeit der Erben den vom Verstorbenen
unterdrückten Aufsatz, obgleich er nicht volständig
mehr vorhanden war- wieder hervorgezogen; uud um
das Fehlende einigermaaßen zu ergäuzeu, ist cin älterer
schon gedruckter Äufsatz verwandten Inhatts beygefü-
get. Hr. Z. hat sich gegen diesen Angriff in Grens
Annalen der Physik vertheidiget - feine Vertheidi-
gung aber auch hier abdrucken lassen. Ueber die
Sache selbsi kaun ich mir kein Urtheil anmaßen : allein
die Form der Vertheidigung kann ich gleichfalls nicht
billigen. Wenn Z. überzeugt ist, daß er Recht habe,
fo muß er .sich mchr auf hasAree des ad



tts Hnnälen ber 3coftod fien
siandes einlassen: und wenn L. in seinem Unmuthe
fich erhebliche Misdeutungen zu Schulden koinmen ließe
so muß der bcrühmte Raine des Gegners ersteren nicht
abhalt.n, dies g:hauer und ernstlich zu rügen. 9) Probe
einer prosaischen Uebersetzung der ganzen Aeneis des
Virgils, vom Hrn. Prof. Albrecht. :0) Eine
Stelle aus bern tmazarinischen Manuscripte auf dex
Bibliothek zu Wolfenbüttel, von ebendemselben.
11) Anzeige von dem Vermächtnisse , welches wenland
Hr. Hofmusieus Neumannzu Ludwigslust dem
hiesigen Werk. und Waisenhaufe , Cauch Werk- und
Yrbeitshaus genannt,) hiuterlassen hat, vom Hrn. A.
Schumacher. – Er vermachte demselben den größern
Theil scines Nachlasses : wieviel dies Vermächtniß be-
tragen habe, ist wieder nicht angegeben. (9 B. S. 130.)
12) Ukecklenburgs säcularische Ode, am 3t. Dec.
1800.

A,

r. Prof. Hartleben in Salzburg hat in den
Allgem. litterarifcben Anzeigen ; Nr.d I.

einrücken lassen; Minige Ideen über die N7ethode
der fen sen Disputationen, vorzüglich auf
Fatholischen hohen Schulen, ein Beytrag zuden academischen Reformen des 19 Jahrhun-
derts Mit einigen Abkürzungen in Nebendingen
nehme ich sie nach dem Zwecke dieser Blätter hier auf :

Gs ift bekannt, daß vorzüglich auf den katholischen
Universitäten der Gebrauch ang:nommen ist, bey den
dffentlichen Desensionen , wie man sie nennt , per
Syllogis:uum zu agiren. Lange schon tst derselbe qum
Gejeß geworden, und ich müßte mich sehr irren, wenn
nicht das Aufkommen den Lehranstalten der Jesuiten
jugehdren solte. Theils haben die Defensionen pro
forma ftatt, wie z. B. wegen Ertheilung academischer
Warden, wo sehr oft zwischen dem sogenanten Argu-

.mentanten und. dem Defendeuten vor dem Treffen ein
geheimer Friedénstraékat geschlossen ist, theils. sind ft
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anch reell, wenn sie in dem Laufe ciner Vorlesung von
Zeit zu Zeit mit den Zuhdrern angestellt werden, Bey
einer guten Einrichtung könnten_he in beyden Fällcn
nützen. Nach der bisherizen Sitte "tbfuet, fib. ge
wöhnlich das Schauspiel mit einer Legion von Com-
plimenten zwischen dem Defendenten und Opponenten :
sie sind nach gothischem Ceremoniel, und ihre beynahe
gleiche Formeln machen eincn Theil der Universitäts-
Etiquette aus. Endlich läßt sich ber Argumentatioues
autem sine Definition erktären, und wenn die Sache
fc&lt;hußmäßig ist, so geht das F-.uer mit den Syllogismen
an. Man recitirt dem Schüler eine Menge. periodischer

Cite eRreneMerederHoGewerden
tvbct[íd) mteberfolt, — men —- dreymal ; der Schülcr
muß mehrmal an die Arbeit. Hat er nun Genie , so
bringt er es endlich mit genauer Noth zusammen. Er
bejaht, man macht ihm Gegenbeweise, er muß sie
jweymal resumiren: er verneint, man behauptet wieder
das Vorige , er muß .es zweymal resumiren. . Zuletzt
kreibt man den guten Resumenten so in die Enge, daß
er-um Pardon bittet und sein Gewebt- fireckt. Ob er
wirklich überzeugt sey, das läßt fich nicht (aget :- genug
er schweigtstil » weil er durch die ewigen Proben und
das wörtliche Resumiren schachmatt werden mußte.
Ich habe es schon oft gesehen, daß man sehr geschickten
Köpfen, welche die Wahrheit schon in Händen hatten,
mit gelehrtem O nein! und mit sophistischen Syllo-
gismen so incite, daß sie unwillig ihr Mäntelchen
bey Seite legten und fortgiengen. Dies ist aber das
Schlimme nicht allein, welches aus dieser Methode
entfpringt. Man gleitet febr oft pon bem Hauptfaden
ab, man geräth in Nebendinge, die zur Sache nichts
beytragen, und die Sucht,. Sophismen zu bilden, ver-
drängt das tiefe Studium reeller Wahrbeiten. Es ist
nichts ieichteres. für einen Athleten, als auf dieser Bahn
den Dominum Defeudentem in die Falle zu locken ;
und hängt er am Falleisen ; . Co klatscht über ihn eine

vanze Reihe, vt.aivint, geiehrterMänner; diese schlanesHerren
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Herren sehen mit Entzücken , wie fich der Neuling im
Blute wälzte. Nach einem kleinen Waffenstillstande,
wo man fich brüderlich den Siegesruf in die Ohren
flispert, erhebt sich der Krieg von ueuem. Der Schäler,
der einmal im Feuer stehen muß, resumirt gleich wieder ;
jezt werden andexe Minen angezündet , vergebens
wird er ihnen ausweichen , und es ist beynahe im vor-
aus gewiß, daß er in die Luft gesprengt wird. 3ulefsf,
wenn alles in der größten Hitze ist, schlägt es eisf Uhr;
der starke Sieger singt sich ein Te Deum Zaudamuss
und die Defension fchließt sich. Aber Heil dir, Domine
Refumens , daß dir der Glockenschlag so günstig war :
frevlich battest du noch Gründe beryzubringen , aber
sahst du nicht im Hinterhalte ein ganzes Regiment en
ordre de bataille? Sicher wärst du verloren gewesen. ~~
Es ist einleuchtend , was id) hiedurch sagen will. Die

mlioeHE
besizt; man tddtet die bestimmte Zeit mit Sophistereyen
vorm eisernen Jahrhunderte und eckelhaften Widerho-
lungen. — y das nicht hinreichend, um den Nachtheil
der syllogistischen Methode rebus fic stanribus zu err
weisen? Was (oll aber gescheben? : sol man fiitl-figea
Und den Defenbenten schwatzen lassen, um zuletzt ein
entscheidendes Urtheil zu fällen? Ich denke nicht , daß
dieses ndôthig seyn wird. Man lasse den Defendenten,
der natürlicher Weise seine Lehrsätie und Gründe schon
bearbeitet hat , seine Waare auskramen. Manlasse
ihn damit fortfahren , bis sich Gelegenheit findet, ibm
Einwärfe zu machen. Man trage fie ihm in der ge-
meinen faßlichen Art vor , wie man einem Freunde
seine Zweifel vortragen würde; man höre darüber (eiue
Gegenmeinung. Ist sie richtig, so verdient er Beyfal :
ist es das Gegentheil , so suche man durch zweckmäßige
Fragen ihn auf das Aechte zu leiten, oder man sage
ibm die Sache kurz, und überzeuge ibn davon durch
vernünftige Gründe. Eine Viertelstunde würde auf
diese Art mehr nützen ,. als halbe Tage , die man mit

tollen Widersprüchen, und noch tollern Beweisen der:
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felben zubringt. So wäre es mdglich , die Grade ber
Fähigkeit des Defendenten zu bestimmen, und an die
Stelle. des Formellen ‘etwas Materielles zu setzen.
Eig- ähnliches Verfahren wurde nach det 1734 erfolgten
Restauration der hohen Schule zu Trains in ben Dif
putationen der medicinischen Facultät beobachtet, wel-
ches gute Wirkung that. Das Haùptsächlichsic, was
die Freunde der bisherigen Methode. für sich anführen,
it, daß man in. dieser Form den Defendenten bessew
en: ber Klinge halten könne , und er selbst dadurch ge-
wdhnt verde, systematisch und bestiiumt zu denken und
tu Aprechen. Ich dächte aber, diese Portheile sollten
fich auch auf audere . Urt erlangen lassen , ohne daß
man so viele Zeit mii. Resumiren zubrächte, unb über
dies-die Zuhdrer zu Sophistereyen gewöhnte. Zweck-
mäßig angebrachte Fragen können es hindern, wenn
sich der Dekendent in ein leeres Geschtzäg verlieren will:
fie führen. leicht auf das Thema zurck, ünd es wird
glaube.. ich keinem Kenner der Wissenschäften schwer
werdens den Schäler zu firiren.. Doch qles dieses
faluo meliori, . 4artleben. n

Ganz paßt dies nun freylich auf die protesantischen
Univerlitäten nicht, wie mir denn einsge vr erungen
des. Hrn. Verf. nicht einmal vdllig verstärdlich sind :
aber wer wird es läugnen.,, daß unsere Disputationen
ebenfalls noch eine unförmliche mit ber übrigen Page
der Wissenschaften nicht füglich verelnbat]iche Gestalt
haben? Nur hat derselbe meines Ermessens Unrecht,
daß er die syllogiîtische Form ganz verwirft, und Fra-
gen an deren Stelle seßen will, die seiner Meinung
nad) genügen sollen, uh das Abschweifenvom Streit-

pures au verhindern, d,nn erlauben/

müßte, zu diesem Zwecke völlig unbrauchbar, und
ziehe die syllogistische Form , jedoch unter mehreren
nothwendigen Modifirationen, ohns Bedenken vor.

Z)
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Supplement zu der neuen Monatsschrift von und für

AEL a Me Zum December 1800.
(e '1) Ueber das Gedicht : Jesus auf Gol-T gatha. (9 B. S. 319.) — Bemerkungen, welche
den Ausdruck uud die Scansion betreffen, vou Dri.
P. Mangel. z) Etwas über Schönheit und Geschmack

in penioter, vt a watdentismehrere M Monatsschrift , würden es lieber ge-
(eben. babet, wenn dieser Ayfsat; den Männern, die
ihn veranlaßten, handschriftlich wäre mitgetheilt wor-
Den. 3) Behatidkung der Maui, und &amp;lauen Seuche
des Rinbyiches, Aus dem hatnsverschen Magazin.
4) Der..d ‘Urnen sonderbaren Vorfall unterbrochene
Kindtaufsschmaus. ~ Eine Erzählung im Geschmacke
des Hrn, P. Friederich. 5) Für den Hrn. P. Mo-
nich zu Ükummendorf, von Hrn. P. Thube zu
Baumgarten. Letterer, beantwortet den Aufsatz
BEUE Crab c) Deu etat
MPRede v nGesellschakt, von Hrn. P. m ne WU
Yufsatz scheint der Bestand der gedachten Gesellschaft
noch problematisch, und es ist derselben eine höhere
Untersiützung zu wünschen, da der Beytritt allen Pre-
digern zur 9f c&lt;t gemacht ist. Jett dürfte die Unter-
sktätung fo sehr groß noch nicht seyn : und sie würde

w;der Därchl. Erbprinzessin von Sachsen - Gotha,
Louise Charlotte, von Theodor Bühring , de-
fignirtem Rector zu Warin.

"EL,
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Den 2. Juny 1801.

Lo
Ehrestomattiia Philoniana, Hue loci illustres ex Philone

Alexandrino decerpti, et cum animaduerfionibus
editi a 3óanne Chrifliano Guil. Dahl, liberalium
rtium Magiftro et Philof. Doctore in Academia

Noftochienfi. Hamburgi, fumtu Caroli Ernefti
Bohn, MDCCC. 203 Bogen in Octav.

hilo ist ein für das Studium der Kirchengeschichte
wichtiger Schriftsteller : scine gesammten Werke
sind aber theils in einer guten Ausgabe zu loft;

bar, theils nicht unterhaltend geuug, um- zu erwarten,
daß viele Theologen, insbesondere beym Anfange ihres
Studirens, sich. mit ihnt beschäftigen solten. Der
Hr. Verf. glaubte also, durch eine Auswahl der wich-
tigsien dogmatischen Stellen diesem Bedürfnisse abzu-
helfen. Er liefert den Text nach der Ausgabe des
Mongey, doch mit,einigen Verbesserungen: und hat
zur Erleichterung einige Anmerkungen kritischen und
litterarischen Inhalts, und einen Indicem verborum
difficiliorum et rariorum hinzugefügt.

2.

Beyträge zum mecklenburgischen Staats- und Privat-
OE gBom rfr! Sirebantfrd
und Leigzig, bey Ferdinand Albanus, 1801. 17
Bogen ên Octav.

Q Dieser
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Sq 93anb entbáft folgenbe &amp;tüde: XIT) ffíniaeWorte über dic Gemeinheit des Besten-
rungs- Regals: in Mecklenburg. Ein vormals
(s B.. S. 232.) schon einzeln abgedruclter Aufsatz.
Die Zweifel, welche darin widerlegt werden, sind,
1) daß auf .die ehemalige Verfassung vor1701 nichts
weiter ankomme;- sondern der Vergleich von diesem
Jahresie anders bestimmt habe, 2) daß die behauptete
Gemeinschaft eine skaatsrechtliche Dienstbarkcit in einem
fremden Territorio voraussetzen würde, 3) daß der Lan-
desvergleich nur zwischen dem herzoglichen Hofe zu
Schwerin und der dortigen Ritter: und Landschaft,
nicht aber zwischen beyden Herzögen und der Ritter-
und Landschaft heyder Herzogthümer abgeschlossen sey,
4) daß SereniMmus Suerinenscs durch den Vorgang
von 1738 , (als desscn Länder, nicht aher die streli-
tzischen, vom preußischen Hofe feindlich bchandeit
wurden,) in den alleinigen Besitz dieser Hülfsbeyträge
gekommen sey ; und 5) baf die schwerinschen Ein-
foderungs - Edicte dem strelirzischen Ministerio im
EUntwurfe vor der Publication mitgetheilt und
von demselben gebilligt worden , (indem die Commus-
nication erst nach deren Publicatton geschéhen.)
XHD Weber oie Theilnahme des Herzoglich-
Mecklenburg - Strelitzischen Regierhauses an
den Beyträgen der Stadt Rostock, der Exi-
mirten allerley Standes und. Wesens , des
rostockschen Districts, der Rloster - ftädtischen
Kämmerey - und ÖOeconomie : Güter zu den
außerordentlichen Reichs, und Mreis, Steu-
ern. Unter dieler Aufschrift findet sich hier das
schiedsrichterliche Erkenutniß vom 8 Januar 1799 mit
feinen Entscheidungsgründea. Sollte es nicht nügzlich
werden können, auch noch die schwerinsche Deduc-
tion, und wenn uugedruckte Beylagen dabey befindlich
sind, mit diesen abdrucken zu lassen. XIV) Die bey
dem herzogl. Hof: und Landgerichte feit 1716
publicirten gemeinen Bescheide. Ihrer find
zwölfte. XV) Fragmente aus dem mecklenb.taats-
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Staats- Ranzley - Styl. XV1) Ueber die auf
einigen mecklenb. Kehngüteru haftende Ver-
bindlichkeit , bey iedem Veränderur! gs : Fall
einen Lehnbrief zu nehmen. _ XV11) txactráge
zur Lehre voh der in dem Mecklenburg-Stare-
gardschen Rreise geltenden ehelichen Güter-
Gemeinschaft. Acht Atteste und eiu Auszug aus einem
Zeugen - Rotulo, aus dem Jahre 1917. XVII)
Aphorismen. 13) Mecklenburg Stargardsche
Kammer - Zieler. Auszug aus einem reichskammer-
gerichtlichen Erkenntnisse , wodurch die Vereinbarung
beyder Regierhäuser wegen der von jedem zu erlegenden
Summe genehmigt ist. 14) Ueber das zu Güstrow
Statt findende Vorkguforechr aus dem Grunde
der Yachbarschaft. Zwey obrigkeitliche Sittefie, bie
dies Gewohnheitsrecht bestättigen; und zwar .in der
Maaße , daß in der Stadt der an der Marktseite,
vor den Thdören aber der an der Stadtseite aungränzende
Nachbar vor den andern wieder den Vorzug hat. 15)
Regulativ. wegen des Gebrauct s des Remedii
Supplicationis von oen 2iuofprücen oct herzogl.
Regierung zu Ratzeburg ad Sereniffimum. (vou
1789.) Es ist in den meisten Justizslachen'Statt eines
andern Suspensgmittels zugelassen, und hat die äußere
Form der Appellation erhalten, nur daß keine Noua
in der Regel zulässis ind. 16). Ueber die Erbfolge
der Ehegatten in Plau. Einige. noch uicht voll-
ständige Zeugnissle des Magistrats, daß Ebeggtten,
wenn sie auch nicht unvermögend sind , nach einem
dortigen Gewohnheitsrechte ein Erbrecht haben. 17)
Erbhuldigung des Herzogs Christian von Meck-
lenburg» 1602. 18) Ueber die Beschlußneh-
mungen der. mecklenburg. Ritter - und Land-
schast auf allgemeinen Land- uno Convoca:
tions.Tagen. Ein Auszug aus dem Landtags-Pro-
tocoll von 1797 , nach welchem die im Landtags- Pro-
tocoll angeführten Eingesessenen und städtischen Bâr-
germeister, die nach dem üblichen Formular etwas zu
Protocoll gegeben haben, als Zeugen eines nnsQ 2 gesaßten
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gefaßten Beschlusses angesehen werden sollen. Läßt
fich diese Beglaubigung nach rechtlichen Grundsätzen
durchaus rechtfertigen ? Und wie würde dies Zeugniß
sich zu Zeiten verändern , wenn es in rechtlicher Form
vor Gericht wiederholt werden müßte ?) 19) Wei-
ber-Lehne in Mecklenburg. Briggow war dem
K. J. v. Krakewitz mit der Clansel verliehen, daß im
Fall er oder seine Descendenten männlichen Geschlechts
ohne Hinterlassung männlicher Leibes . Lehns - Erben
versterben sollten, seine und deren Desc:udenten weib-
lichen Ge=schiechts, in deren Ermangelung aber seine
benden leiblichen Schwestern und deren männliche
Ilehnsfähige Descendenten succediren sollten. Da er
öhne Kinder starb, so erhielten seine Schwestern das
Lehngut, und es hat dadurch aufgehört, ein Kunkel-
lehn zu senn. Much dem Lehngute Hinzenhagen ift
diese Qualität nach eingetretenem Verkaufe nicht wieder
zugestanden. 20’ Erklärung der Städte zum Land-
tage-protocoll von 1774, oie ftéotifbe Oubre
partition gemeinsamer Anlagen betreffend.
Bey der Anlage für den damaligen Prinzen Carl
wählten sie, lkatt des Erben. Modi eine andere hierabgedruckte Vertheilung.|21)SetignifbeoengernAusschusses über die Rang : Verhältnisse zwi-
schen den Vorderstädten Güstrow und Leu;
brandenburg. (Könnte nicht dieser unnütze Disput
durch Alternirung nach einer bestimmten Zeitperiode
leicht abgemacht werden?) 22) Ueber den Plaz
des von der Vorderstadt Parchim zu den
Quartal-Gerichtstägen des Hof: und Landge-
richts abgeordneten außerordentlichen Asses.
sors. (Ein Gegenstand, den ich nicht wichriger haite.
Eine kleine Verlängerung des Tisches im Audienzsaale
würde bewirken, daß beyde vorderstädtische Assesjoren
nicht den Procuratoren und Partheyen den Rücken zu:
kehren dürften.) 23) Herzogl. N7eckl. Streligzisches
Rescript an die stargardsche Ritterschc.ft wegen
derLandes. Uniform von 1787. Sir. hat auf

ihr Ansuchen eine gleiche Uniform, wie die schweriuscheerhalten.
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erhalten. 24) Ueber den stargardschen Haaken,
NModum. Die 1709 dem herzogl. Ministerio übers
gebene Repartttion, welche dabey grundleglich wird. *)

3-

jp tm ber Herr Prof. G. W. Panzer seineAnnales typograpliicos (5 B. S. 392.) auf die
von 1501 bis 1336 gedruckten Bücher ausgedehnt hat,
so will ich aus dem achten Bande den uns betreffen-
den Artikch jedoch ohne die citirten Bücherverzeichnisse
ausziehen, um diejenigen, welche sch gedachtes Werk
niht aulaten Fönnen, zu etwanigen Supplementen

ROSTOCHII. (1506.) 1) ALBER TI CRANZS Spir
rantiffimum opufculum in officium Miffae, Roffochii,
MDVl. 4. — (513) 2) MONs STELLARUM.
Tabula ligno incifa et in tres partes, ad perfidiam
Iudaeorum fpecantes, diuifa. Haec im fronte fel.

NG d arsi um.
Albertum germanos ; duces Megapolenfes inclytos ;
ab egregio viro NICOLAO MARESCHALCO: Thburio :
LL. er Canonum doélore muper veriffime fcripta:
obiterque miracula inde facta: et perfidia iudaeorum
maxima, dm fime: Editum Rboffocbii: er ibi a Lu-
dovico Dytze calcographo folerti expreffum. Pridie
Calendas Augujtras Anno a natali Chrifliano 1M. D.
XIIL Infigne. 4. — (i514) 3) Magni ATHANASII
in Pfalmos opufculum pulcherrimum, (interprete
Politiauo)) In fine: Tupefun Roftocbii MD X1F.

4

PEU erutqe irtane (rs,S)
Rn Stelle. veg blieben, die nor hinjuzusesen iq:
Béend Dnm rfembergiidem Amtsdue, 12)
Uebet bad Fatale introductionis oer ?2fppellatio:
nem bey ben Justizkanzleyen, Es wird zu Strelitz
nach dem Tage der Interposttion berechnet,



136 . Annalen der Rostockschen4. 4) MUNDINT Anatomia corporis humaii,—Ro-ftochii MDXIV. fol.c. fige... $) DrONvsr1: Periegetis
de fitu orbis; latine. Impre/fum Roftrochii MD XIV.
fol. — (515) 6) NicoLAr MAREsCHALCI THURII
Infitutionum Rei. publicae. Militaris ac Civilis Libri
Novem,  lipreffum feliciter. iu celebri«urbe Rbo-
flochio in aedibus Thuriis (per Guntberum Hyemem,
feu Winter, Erpbordianum) Anno a Nar. Chr.
MDXF. ad Cal. Maias. fol. c. figg. — (1516) 1)
PROBAE FALCONIAE Virgiliocentones Veteris acNovi Teflamenti,—Roffocbii,iuaedibus"ÍhuriisMDXVI. fol. .8) CEBETIS Tabuld de fortunaeinflabilitate,——RojfochiiinaedibusThuriis'adCa-lend., Febr. MCXVFI. fol, — (1517-) 9) NiCOLAI
MARESCHALGI THURII Tabula christianae religio-
nis utiliffima, In fiue; Roflocbii 12 aedibus Thurii
MDXVFII, quarto Idus. lonuar.8. 10) NiCOLAI
MARESCHALCI 'THURII Hiftoriae aquatilium Liber
III. larine et graece. Roflochii iu aedibug Thuriis
MDXVII. fol. c, figg.. 11), Fr, CORNELII. DE
Surxis Ord. Praed. Sermones XXI fuper confrater.
nitate de ferto rofaceo fanctae Dei. genitricis femper-
que: Virginis Mariae, . Sermones duo contra ebrieta-tem et infolentiam bibendi.—Coronafuperofficiodi&amp;i-ferti Rofacei.—Bullaeapoftolicaefuperconfir-matione eiusdem fraternitatis. . Sermones fynodales

eiusdem quinque. Roffocbii MDXVII. 4. 12) F1tu,
LuniNI Fax poetrica, feu Genealogiae et res geftae
Deorum. Gentilium. etc,. Roffochi MDXVII, g,.—
(1j5.). 13). Liber colledtionum Aphorismorum
HiprrocRATIS per Rhbeimpertum Gilsbemium Bruno-
politanum M. D. nupet Roflochii revifus. Impreifam
Roflocbii per Ludov. Dietz MDXIX. 4... 14) On-
DINARIUS inclytae ecclefiae Suerinenfis innoyatus, et
in multis purgate auctus cum ftatutis fynodalibus fub
Conrado Epife. a. 1492 et fimilibus in eruditionem

uu Impreffum Roffocbii per. Ludov, Dietz4DXIX. fol. — (120.) | 15) NicorAi MARE-
sCHALCI Thun: Hiftoriae aquatilium. Liber I et II,

Latine



Academie. 10. B. 16. St. 127Latine." et. graece,-:Roffocbiiinaedibus.ThuriisMDXX. fol, — (1521) 16) NicoLA: MARE
scHALCI THURII Annalium Herulorum, ac Vanda-
Jorum I.ibri VII: Praccedit Praefatio ad Henri,
Pacific. Ducem Mecklenb. diredta, :quae data eft ;
Roftocbii ex Mufaeo noflro.ad Idus Iunias MD X XI.
Sequuiütur- Arma Herülorum five Megapolenfium cumimagine Henrici Pacificit—ImpreffumnRboftochii-inaedibus. "Ihuriis MDX XI. fol. 17). AGENDA
fecundum rituni ecclefie Suerinenfis correcta, In fine s
Roflochii apud. D. Michaelem ex fratrum calcotypa
officia. bec agenda impreffa  faufle. finem. accepit.
Anno a Chr ffo nato MDXXI vicefima oclava Aus
gufi. 4. — (i22) 18) NICOLA1 MARESCHALCI
'THUuR11 Deflorationes antiquitatum ab origine Mundi,
Roflochii in aedibus Thuriis MDXXII. fol, 19)
Res a Iudaeis fcelefüffimis geftáe in Monte Stellarum;
per NICOLAUM MARESCHALCUM 'THURIUM. Ros
flochii iu aedibus Thuriis MDX XII. fol. 20) M.
ANTONII SABELLICI de rerum et artium inventori-
bus Poema, Roffochii in aedibus ThuriisMD XXIT,
fol. 21) (BREVIARIUM.) Cüifus de Domina fecuu-dun: Ecclefiam Hamburgenfem.—Roffochiiper-Lu-dovicum. Dierz MDXXII, 8; 22) (GOTTSCHALC.
AB ALEFELD) ROsARIUM five Liber AGENDARUM
fecundum ritum ac confuetudinem Ecclefiae et Dio-
toeíeos Slesvicenfis, :divinorum rectoribus utilis et
neceffarius, eius cura et iuffu, Roffocbii MDXXI.4. — (1526-)|23)Enchiridionlocorumcommuniumadverfus Lutheranos, IOANNE ECKIO 4mfore, in
quo determinatur de diverfis in altera facie huiuspagelle fignatis.^Noviffimerecognitum..—-4unoMDXXVI Rozflock. In fine: Impreffum Rozflockper fratres Domus S. Michaelis,|Antio.DominiMDXXVI 8. — (125.) 24) Davis Pfaltare,
E danske wdfat aff B. Francifco Wormordo Carme-
ita med nogre fóge underfcheede till de fteder, fom

meft giordes belof S. S., Roffock :25. 1d eff:
PsALMrI Danice ex verfione Pramcifu orm

8Te
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Carmelitae.. Roftochii in Monaflerio Micbaelitano
1528. 4. 35) The tolff Article aff wor chriftelige
dro. Tryé i Rozffock Loff the brüdre i fauti
Michaelis cloffer anno 1528, 0é findis tilkóbs i Roz*
ftock til Hans Meiers Bogebinders, oc y Kiöbnehaffn
rl Hermen Kiffers i. Klaeborne y tbeu. bwide Swan,
$. — (30) 26) Novum TESTAMENTUM per
Defiderium Erafmum Roterodamum noviffime recoge:
bitum.  Paraclefis, id eft, exhortatio ad. ftudium
Evangelice philofophie, per eundem, MDXXX. Ja
fme: Rozflocbii in aedibus Ludovici Dietz, Auto
falutis humane MDX XX. Meufé Auguffo.. 8.

"m

Bildungsschule für das weibliche Geschlecht. Erster

g M
4x Bogen in Octav.

£y der Verf. dieser Zeitschrift ein Mecklenburger(to, weiß ich zwar nicht: indeß habe ich auch
keine Gründe, die Versicherung unsers Staatskalen-
ders, der sie unter die einheimischen Producte zählt, zu
bezweifeln. Viel dürfen wir uns auf dieselbe nicht zu
Gute thun : denn es ist anscheinlich bloße Compilation,
und keine vorzügliche, vielmehr dürfte der Zufall die
Wahl , Ordnung und Einrichtung der einzelnen Auf-
säâtze geleitet haben. Sie hat daher auch so wenig
Beyfall gefunden, daß der Verlegerbeym zweyten Bande
abgebrochen hat , da sonst noch eine Menge on Sáu

derhätte folgen können. Jeder Band ist in 6 Hefte
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Den 9g Jun. 780r,

LEN

Mecklenburgs vorzügliche ländliche Erwerbzweige, ver-
glichen mit den erhöheten Güterpreisen. Eine von
der dortigen dconomischen Societät gekrönte Preis-
schrift, entworken durch C. F. F. v. Tornow.
Veritas quam faepius odium parit. Lübeck, gedruckt
und verlegt bey G. F. I. Römhild, 1801. 995ogrn
in Octav.

orbém soll in unserm Lande, wie man mir ver-
fichert Hat , der Grundsatz angenommen gewe-
sen seyn , daß der Eigenthämer eines Landgw

tes es im Durchschnitt zu vier Proceut genießen müsse,
und der Kaufpreis hiernach zu berechnen sey. Ein
Procent rechnete man dabey weniger, als bey zinstrar
genden Kapitalien , weil der Besitz eines Grundstücksn der Regel eine größere Sicherheit gewähret , als
bypothekarische Verschreibungen.. Als um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts manche Verbesserungen der
Landwirthschaft ihren Anfang nahmen, und der siebens
jäbrige Krieg mehr Geld, als fonst circuliret hatte,
kn Umlauf brachte , stiegen die Preise der Landgüter :
abet biefe hohen Preise und das zufällig hinzukommende
Viebsterben wurden wahrscheinlich die ants
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Ursache der vielen Concurse, die für das Land so ver-
derblich waren , solange die îrrigen Ideen vom hohen
Werthe. der Güter und imaginaire Taxen den Verkauf
der Concursgüter hinderten. Erst nachdem durchge-
setzliche Vorschriften der wirkliche Ertrag der Güter
wicder zum Maaßstabe ihres Werthes bestimmet wor-
den , Dürteu die Coneurse mit ihren unseiigen Folgen
auf. Demungeachtet hat der jetzige Krieg durch Ver-
theurung unserer Producte und durch den in unserer
Gegend entstandenen Ueberfluß des baaren Geldes die
Kaufpreise unserer Landgüter noch ungleich höher ge-
trieben, als in der vorherigen Periode ; und es ist nicht
abzusehen, wie der Ertrag in minder ergiebigen Jah-
ren und bey niedrigern Kornpreisen mit dent Kaufgeldein Verhältniß gebracht werden folle.—Anstattaberzu]enem aiten LU Ae HE ipd und den Ertragnach einem Durchschnitte guter und schlechter Jahre
zum alleinigen Maaßstabe des Werthes zu nehmen,
trôsten sich manche Landleute mit der Hofnnng vermeint-
licher Meliorationen, ohne zu erwägen , day bie 9tu6;
führung nicht immer den Erwartungrn entspyricht, und
daß alle solche Veränderungen erhebliche Kosten , be-
sondere Kenntnisse und gebahnte Wege zum Absatz er-

feders; Auch unsere mecklenburgische landwirthschaft-iche Gesellschaft scheint diese Trostgründe für diejent-
en, die zu hoch gekaust oder sich reich zu rechnen Luft

haben , unterstützen zu wollen, indem sie ihre erste un-
serm 11 Jun. 1798 bekannt gemachte preisfrage dahin
richtete: „Wird der mecklenb. Landwirth, bey dem
„immer steigenden Werthe hi- figer Grundstücke, bey
,ber zunehmenden Anzahl und den wachsenden Preis
„sen der ihm nothwendigen Handelsartikel die er aus
»dem Auslande bezieht € bey der sich vermehrenden
„Theurung der Handarbeit , enbiid) ben jo manchen
jverârderten Staatsverhältnissen, feruer noch allein
„„mit dem Ertrage aus dem Kornbau und. der Vi hjucht
„lich begnügen können? Wird er nicht vielmehr die
Summe seiner Erwerbzweige vermehrer müssen, und
„welches dârften dann dis vorzüglichsten derselben "
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Die vorliegende Preisschrift beantwortet diese Frage
dahin, daß bis jetzt eine Rücksicht auf sonstige Erwerbr-
zweige des meckl. Laadmanns in der Regel noch nicht
nothwendig sey , weil man erst den Ackerbau und die
Viehzucht zu einer größern Vollkommeuheit bringen
müffe, durch wetche sich der Ertrag noch immer leichter
und sicherer erhöhen lasse: daß aber auch in der Folge
nur derjenige fid zu sonstigen Erwerbzweigen entschließen
dürfe, der hinlängliches Vermögen hat , um durch die
ersien Schwierigkeiten nicht in Verlegenheit zu kommen,
undzugleich Menschen genug vorfindct, um für ein bil
liges Tagelohn die vorfallenden Arbeiten zu bestreiten.
Der Herr Verf. verw: ilet also in einem Vortrage
hauptiächiich bey den Mängeln unserer Landwirthschakt.
und empfiehlet einige Verbesserungen , die zwar nicht
neu sind, aber doch auf den meisten Gütern unbeachtet
bleiben, besonders da, wo der Gutsherr selbst keine
vollständige Kenntniß hat, (onbetnfid) auf fremde Leute,
vielleicht gar auf unwissende Schrciber verläßt. Er geht
von dem Grundsatze aus, daß der höchste Ertrag nur
bey einem richkigen Verbältniß des Ackers und der
Heuwerbung, (ich würde noch hinzufügen , auch der
Hölzung, ) und einer darnach gemachten angemessenen
Einrichtung, Statt finden könne. Bey dem Ackerbau
wird jetzt zweckwidrig zu febr auf bic Ausdehnung des
Ackers gesehen, indem wan weder hiniänglichen noch
guten Dünger für das ganze Feld, noch Menschen und
Aufsicht genug hat, um es gehörig zu reinigen, abzu-
graben und zu bearbeiten. Wenn man dagegen den
zum Ackerbau nicht ganz brauchbaren Acker zur oli
eultur verwendete, so würde mau oft das Uebrige besser
düngen und bearbeiten können, und danu hievon mehr
Nutzen haben, als jetzt vom Ganzen. Ueberhaupt wärde
die Verkleinerung großer Güter zu deren besseren Cultur
beytragen. Eben so sichet man bey dem Vieh mebr
auf die Zahl, als auf die Güte und die Unterhaltung.
Went man dem Vieh nicht volle und gute Nahrung
sowohl im Wiyter als im Sommer verschafft, (o fehlt
es an dem erfoderlichen guten Mist, dem uen ge2 n:
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dürfniß des Ackerbaues, das durch Mergel, Modde, ic.
nicht ersetzt wird, anch sind die übrigen Nutzungen des-
selben geringfügiger : insbesondere aber wird das Schaf
mit zu schlechter Weide , zu wenigem Wintersutter und
zu nachtheilig eingerichteten Schafställen . abgefertigt.

does Vieh zieht man nicht genug auf , und kauftieber schlechtes zu theuern Preisee. Man vernach-
lässiget die Wiesencultur, die auf leichterem Boden
fortkommenden Futterkräuter, und die Stallfütterung,
die man wenigstens partiell einführen könnte. Dabey
fichert man sich am gewissesten gegen den Menschen-
mangel, wenn man durch Verbesserungen des Ackerbaues
und der Viehzucht den Ueberfluß und wohlfeile Preise
der ersten Nahrungsmittel befördert, und so den eignen
Vortheil des Ackerbauers mit beabsichtigee. ~ Die
Vauernlegung misbilliget der Hr. Verf. ebenfalls, be-
sonders, wenn man ihren Acker zu einem Hoffelde
zieht, und keine eigne Güter daraus macht: er hält
vielmehr die Verpachtung der Banergehöfte, allenfalls
an den Meistbietenden, für das beste Mittel, die Dör-

fer besser , als durch die bisherigen Frohndienste zuenutzen.

N .

Mecklenburgisché gemeinnützige Blätter, dritken Ban-
des zweytes Hrft, oder mecklenburgische Provinzial-
Blätter, ersten Bandes zweytes Heft. Herausgege-
ben von J. C. NT. Wehnert. Parchim !c. Februar,
r80r. 44i Bogen in Octav.

gu 1) Vaterländische Gesetzgebung im Jahr1801. Monat Januar. a) Strelißisches Edict
wegen des den Landssädten stargardschen Kreises von
den ritterschaftlichen Gütern zu liefernden Rockens und
Girstens, vom 30 Dec. 1800. b) Strel. Edict, wo-
dirrch die Ausfuhr der Kartoffeln und des Specks bis
jum r Jul. 1801 verboten wird , vom 31 Dec. 1800.
c) Strel. Edict wegen der Kornléeferung für die Städte
aus den Domainen des stargardschen Kreises. d) àet
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Verordn. vom 17 Jan. wegen der Maaßregeln gegen
kolle Hunde. €) Schwerinsches Notificatorinm megen
des diesjährigen Servire- Bentrags der Eximirten auf
der Altstadt Schwerin. f) Schwerinsches Notifica
torium vom 24 Jan. wegen eines verdächtigen Schiffes.
~ Das vierte und fünfte Stück ist blos Auszugsweise

geliefert, was ich "s bey denjenigen Verordnungen,die für einzelne Klassen von Staatsbürgern , jedoch
nicht bloß zur temporellen Beachtung,, bestimmt sind,
abgeändert wünsche. Der Herr Doctor Koppe,
weicher die Bearbeitung dieses Abschnitts ühernommen
hat , rechtfertiget die Aufnahme. dex Gesche in eine
folche Zeitschritt. Er Hätte noch anführen können, daß
bey vielen meckl. Gesetjen keine zweckmäßige Promulga:
tion eintritt. Denn die in jeder Stadt und auf jedenr
adlichen Gute bewerkstelligte Insinuation- eines Exews-
plars der Patent - Verordnungen kann für keine allges
meine Bekanntmachung gelten : und sogenannte Circus
lar-Rescripte werden noch weniger bekannt. ‘' Warum
nicht alle dergleichen Vorschriften ohne Ausnahtne in
die Intelligeniblättér eingerückt werden, habe ich bis.
her weder durch Erkundigungen noch durch SBermile
thungen herausbringen können. 2) Ueber die Keanzei-
chen des wirklich erfolgten Todes. ~ Hat auf Meck-
lenburg keinen besondern Bezug. 3) Tabellarische
Nachweisuig der den: Domainen- des Herzogthums
Mecklenburg-Strelirz seit Johannis 1795 gegebenen
neuen Aemter-Eintheilnng. 4) Weitere Nachricht von
der neuerrichteten meckl. naturforschenden Gesellschaft.
5) Nekrolog auf das Jahr 1801 , enthaltend Nachrichs
ttn von bem Leben merkwürdiger in diesem Jahre ges
fiorbener Mecklenburger. Gesammelt pon Doct. J. C.
Koppe. Diesmal von C. C. Engel. und .C. 1L.
Gerling. ~ Richt bloß der Nachtrag, sondern anch
die Hauptschrift, Wir werden uns wieder sehen,
von ersterem, ist 1787 nathgedruckt. 6) Auszug eines
Schreibens aus Rostock, die Einführung der runi-
fordschen Suppe betreffend. 7) Vaterländische Littes
ratur. Vom Monat Januar 1801. — Sunc ince
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gen und Recensionen. 8) Auszug aus dem schwerinschen
Staatscalender vom Jahx 1801, in statistischer, topor
randa kurier Geschlchtedieses Jufiituts, ua»Gu
gingi bemíelben feit 1790 beygefügten mecklenb.
itteratur. Vom Bibliothekar , Doet. Koppe. ~7

Is abgebrochen. 9) Bewährtes Mittel wider die
Steinschmerzen. x0) Chronik der herzogl. Regierhäu-
ser. 1.1) Vaterländische Chronik : a) Edle Handlungen.
b) Entweichung meckl. Unterthanen. c) Never Hof.
d) Gelehrte Reise. e) Unglücksfälle. €) Schauspiel

tetd lieie eie a St mreme
ten auf Formentera, s) Ehejubeltest Ci) Beförr
RO Dienheattüroinuna."h Todesfall  12) Beczeichr
niß der Schauspiele, welche in‘ Lreustrelirz seit dem

SeRedesMG ddror notwendigenLebensmittelin den vorzüg:
MhSup 14) Brodttaxe ju Rostock für den

3*

Gy eine in den hannsverschen Anzeigen, Nr.
SooduomensrErber

(üt bie &amp;anbesfínber, welche daselbs Theologie studiren,
angeordnet. Die nicht seltene Erfahruug, daß dicje-

mg demiden "ilg es die SMot ves
Amtes, dessen Einfluß auf das allgemeine Wohl des
Staats, und die Bedürfnissse des jetzigen Zeitalters er-
fodern, wird als Bewegungsgrund zu dieser Anordnung
angegeben. Weil man als Ursachen solcher unzulängli-
chen Vorbereitung, theils den Mangel der Schulkennt-
nisse, theils das nach keinem festen Plane eingerichtete,
und nicht gehörig benutzte Studiren auf der Academie



Academie. 10. B. 17. €t. 135

au die unterbleiMs:tz:rs Eutr gum asollen an Lehrer der urna, Ubänderu. bat:
sich va ion ber ue Seni Directorenes in ibr heolsgie n Fleiß UN Salento, die Schulenlareinischcn. Syrachfiudien malen, i Cile Aulagen
gebracht hab aA bis rime welche
tcsfer the bey o en in ie nbi. cineSe emdsenédm AT Ubgange es Boniseincfalls zu T MADE Rn und eon der aas
fann, bt inet Unierstà zen des Stuvirend Anzeige Nile
e A qug auf teln, auf b oder sei "Berhältui" (ouftigen " sollen i Univrßtà er iE
w UuD EPicitnisca ie uiri eretisimvon ihrer (gen he zuerst ? Schulen TsaiGstting leiße de Zeugnis auswär esucht ha st
zwey legte diim. ipe vort Ucahemisgen SR ke von ey e gu? nis
diger- müssen e ihres acadend r Ankunsollen if M fie E u zutheolo t fid m beförd Lande für, Palm
chat aba e dem nt zu E ju Prihren feinE M cd Uu
pratejhnen tdi f Gierara,purgeMedbit Gin bungen s gegen das qnia, ei man
logisch cu heut ; it ihnen anf nde ihres ud dann áfis
Hau n Vor getroffen w ellen. U ursus, undUs" visehntägi mit den

9 Examio
hit
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uirübungen für bicfe Gin[ánber verbunden sind, damit
die Professoren in den Stand gesetzt werden, darüber,
ob sie die Vorlesungen mit gehdrigem Fleiß uud Nutzen
besucht, auch ihren Privatfleiß iweckmäßig geordnet
haben , ein gegründetes sicheres Urtheil zu fällen. Bey
ihrem Abgange von der Universität soll ber Ephorus
an das Consistorium einen. Bericht von den Fähigkeiten
und Fortschritten eines. jeden einsenden, und dieses soll
in den ersten drey Wocheu nach Ostern und Michaelis
durch eine Deputation alle von der Academie Abgehende
zu dem Zwecke vorläufig examiniren lassen, um von
ihren Kenntnissen hinlängliche Ueberzeugung zu erhal-
ten, und ihrer fernern Ausbildung durch Erinnerungen
und Rathgebungen diejenige Leitung zu geben , deren

es bey jedem einzelnen Subjecte noch bedürfen mrWenn man von dieser Einrichtung wirklichen Nutzenerwartet : warum ist ielbige nicht auf Juristen, Medi-
ciner, c. erstreckt. worden ?

d.

Luise Wilfeld. a zwey Theilen: Rostock und Leipzig,bey fati Gri oph Stiller, 1801. 1 Alph. 10 Bogen

A“itemitii Archiv für Mecklenburg ersehe
ich, daß dies die Arbeit eines Mecklenburgers, und

eine freye Bearbeitung des englischenRomans See
3 gre M babrp geleifict Dat, nicht

B.

2,tn m t s die philolovhilche Facultätuusers Wrofefioté 7, zur Socifiet ermamit, "e obn



A n n a l e n
Det

Rostockschen Academie.
10. Band. 18..Stüsck.

Den 16. Jun. 1801,

|E

Ueber die Perioden der Erzkehnug , besonders zur
Gränzbestimmunag des Uuterrichts auf Universitäten
und den rächst höheren Schulen, mit ausführbaren
Vorschlägen zur Verbesserung der ersten, von Joh.
Christoph Hosfbatier, Prof. der Philosophie zu
Halle. Leipzig, bey Johann Balthasar Schiegg,
1800. 224 Bogen in Octav. m

m einen hin]änglichen Begriff von dern Inhalte
A, tiefer Schrift zu geben, will ich zupdrderst vers

suchen,. hie bauptsächtichsten Grundsätze und eis
nige andere nach dem Zwecke. d{csex Blätter zu bemer-
kende Acußeruugen aus aller: zwanjtg Ybschuitten der-
selben auszuheben. 1. Warum ist bis jerzt. ds
Unterricht auf Schulen volikommner cke au
Universitäten ? Theils weil der Schullehrer seine
Schüler genauer keynt, und sich von. dem Erfolgseines
Unterrichts überzeugen kant , ' theils well ct fid) der
socratischen Methode bedienen darf. 11. Zusammen-
stellung des Unterrichts auf Schulen und Uni-
versitäten. Ju den Sthulen wird méhr die Uebung
des Verstandes, auf der Academie mehr die Erweite.
rung der Erkenntnisse beabsichtiget, 111. Erziehung
überhaupt. Durch die Erziehung werden die Ania-
hen eines Menschen vum fremder Leitung zu Fer
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tigkeiten und Geschicklichkeiten ausgebii det. Sie richtet
sich theils nach den allgemeinen, theiis nach besondern
Zwecken. 1V. Erziehung und Unterricht. Alle
Erziehung bestehet in Nenungen , durch welche man zu
Fertigkeiten und Geschicklichkeiten gelange. Manche
Üebungen setzen aber einen Unterricht voraus, durch
welchen man die daben zu beobachtendenRegeln kennen
lernet: und die Erkenntnißvermögen insbesondere kda-
nen nur durch Unterricht ausgebildet werden. Der
Unterricht gehört also in zwietacher Hinsicht zur Erzie-
hung, einmal, insdferne in dem Urterricht selbst eins
Uebung liegt, und dann auch. insoterne die dadurch
erlangten Kenntnisse di Grundlave einer Fertiake't wers
den. V. Perioden der Bildung, auf welche der
Schulunterricht abzweckt. Die ganze Bildung,
auf welche der Schulunterricht abzweckt , hat drey
Hauptperiuden, die Periode der Vorbereitung, die
Periode des wissenschaftlichen Unterrichts , und die
Periode der nähern Anleitung zu Geschäften. Den et-
gentlich wissenschaftlichen Unterricht hat man von jeher
der Universität zugetheilt: die Vorbereitung wird aiso
der Schule obliegen, so wie die nähere Anjeitung zu
Get!chäften über die Universität hinausfältt VI. tà.
here Beleuchtung des Unterrichts auf Schulen
und Universitäten. Der Schulunterricht hat einen
zwiefachen Zweck ; einmal soll der Lehrling aus dewsel-
ben die allgemeinen Vorkenntnisse zu dem academischen
Unterricht mitbringen , und dann sollen auch seine Er-
kenntnißkräfte durch denseiben zu dem wissenscharrlichen
Unterricht vorgeibt werden. VII. Bemerkungen
Über den academischen Unterricht. Hicjer ist
1) synthecisch, geht also von den Gründen zu weitern
Folgerungen über, wennjene gleich nicht immer Sach-
gründe , sonderu hâufig nur Erkenntnißgründe sind.
2) Der Lehrer muß das Vorgetragene nicht nur deut-
lich sondern auch geläufig machen. Errichte sich dabey
nach dem wittelmäßiqen Kopte: sodann kann der we-
niger fähige Kopf durch etwas mehr Fleiß den Mangek

der Fähigkeiten ersetzen, und der glücklichere Kopt- "
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nicht kis zur Ermüdung aufgehalten. 3) Er wisse die
Autmerksamkeir auf das zu leuken, ivas sich ihr leicht
entzieht: 4) Er muß die mannigfachen Schwierigkei-
ten, welche die Erlernuya der Wislfenschaften findet,
kennen und beseicigen Auch isl es rathsam , den Zu-
hdrer .ugleich zu unterhalten, soweit dies mit dem
Hauptzwecke vereinbarlich il. VIII. Ueber die Me-
thode des Schulunterrichts. In deim Schuluns-
terrichte lassen ich zwey Perioden unterscheiden In
der ersten werden die Seelenkräfte des Lehrlings erst so
zu sagen geweckt, in der zweyien werden fie ausgebil-
det: in jener muß der Unterricht ganz analytisch, iu
dieser hinaeaen zum Theil schon shuthetischk seyn. IV.
Ausbildung der einzelnen Seelenkräfte durch
den Uebungs- Unterricht. Da dér Schulunterricht
zur Universität vorbereiten (otl, fo laffem fid) hieraus
die Erfodernisse desseiben bestimmen. Der Schüler
muß nämlich zu einer binlänglichen Aufmerksamkeit
gewöhnt werden, und man muß die Lust zu dem , w0.
mit er beschäftiget ist durch eine zutreffende Darstelluug
des Nutzens , den es ihm künftig gewähren wird, ers
halten. Sein Verstaud muß ferner schon so weit aus-
gebildet senn, daß er dem wissenschaftlichen Unterrichte
quf der Academie folgen kann. Sein Gedächtniß muß
endlich durch vernünftige Uerung zu einem getreyen
und gliückl.chen Gedächtnisse aebildet werden X. Fort-
senung. Die Ausbildung des Geschmacks, drr Sinne
und der Einbitdungskraft ist zwar in Räückscht auf den
academischen Unterricht entbehrlicher : in;wischen wird
der Schulunterricht sich nebenher auch hierauf erstrecken
können. XL  fiotbwoenoigfeit eines Studien-
plans für die Universitäten. Der angehende
Studirende kann weder von seinem Schullehrer , noch
von einem Gelehrten aus dem Fache, dem er sich wid-
men will, noch selbst von einem einzelnen Professor ei-
nen zuverlässigen Rath erwarten. XII.. fxXábere 29e:
trachtung des Studienplans. Der Studienplau
müßte daher eine unter öffentlicher Auctorität ertheilte
Vorschrist seyn ; . und nicht.allein die Vorlesungenav-2 geben,
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geben, welche der künftige Geschäftsmann hören muß,
lingleichen die Orduung, in welcher er sie hôren muß,
fondern auch die Gründe, warum bevdes so bestimmt
worden. Der Studieuplan für die höheren Facultäien
müßte. sich nicht bloß auf die Vorlesnugen dieser Facultä-
ten beschränken, sonderü auch zugleich die pbitojopbifdea
Vor'esungen angeben, welche dabey als gemeine oder
befonbere Hülfswissenschaften nothwendig sind. Die
Anfertigung desselben kann daher diesen Facultäten
nicht allein überlassen, sondern cr muß allemal in Vers
bindung mit der philosophischen gemacht werden: am
besten mdgte es feyn, wenn die fogenannten öbern Fa-
cultäten ihre Vorlesungen verzeichneten, uud daun die
Fertigung des Plans für jede der philosophischen ganz
üherließen. Die Lehrer der dbern Facultäten werden
nämlich oft, und hauptsächlich aus 3 Gründen, zu
einem falschen Urtheil über die philosopbischen Vorje-
fungen 'verteitét: 1) sie wüyschen den Cursus ihrer
Wissenschaft in den wöglichst kleinen Zeitraum einzus
iwängen, uhne doch einen Haupttheil derselben zu über-
gehen; 2) sie meinen , daß sie selbst das Nôthigste von
einigen Hülfskenntnissen in ihren Vorlesungenbeybrin-
gen; 3) sie fürchten, daß ihre Zuhörer sie in diesen
Hülfskenntniss:u ie mögten, welche sie selbst oft
Mem TI did € un "in
bey dem Lehrplaue für den künftigen Cameralisten,
Architecten und Schulmann mit ihrem Gutachten zu
bören seyn. Uebrigens müßte diestr Studienplan nicht
als unabänderlich angesehcn, sondern jährlich untersucht
werden, ob er auch einer Verhesserung fähig sey. Und
mehrere Universitätrn eines Landes müßten einen gleich-
förmigen Studienplan haben. X111. Ausführbarkeit
des Studienplans. Um den entworfenen Studien-
plan zu befolgen , müssen sowohl die Lehrer die darin
aufgeführten Collegta lesen, als die Studirenden solche
hören. Die Lehrer werden keine Schwierigkeiten ma-
&lt;en, wenn sie nur Zuhörer haben, und ihnen die Ho.
noraria gesichert sind, auch bey einer kleinen Anzahl
i von
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don Zuhörern eine Vergütung vom Staate gegeben wird.
Diejenigen Studirenden, welche sich zu einem Antte
oder Berufe, der nur. mit Genehmigung des Stakts
getrieben werden darf , vorbereiten, müßten verpflich-
ket werden, den £ebrplan genau ju befolgen; nur der-
jenige Einländer, der eine solche Absicht nicht hat, und
der Nusländer , der im Lande sein Unterkommén nicht
sucht, könnte nicht daran gebunden werden; hoffentlich
würde ihn inzwischen auch mancher von diesen eigen-
trieblich befotgene. Das hauptsächlichste Hinderniß eis
nes solchen Studienplanes wäre die Collision der Vor-
lesungen, wenn nicht zugleich allen Lectionen ein für
allemal eine gewisse Stunde angewiesen würde. Wenn
man aber zuerst die Stunden für die allgemeinen Häülfs-
wissenschaften, welche jeder hören muß, auswähiet,
und hernach die Vorlesungen der einzelnen Facultäten
und der speciellen Hülfswissenschaften dergesialt ordnet,
daß sie unter sich. nicht colidiren, so„wird nicht allein
dieses Hinderniß beseitiget , sondern auch noch manches
andere Gute erreicht werden, z. B. daß der Nachmittag
eben s0 gut als der Vormittag besetzt wird , daß die
Professoren über die Wahl der Stundeu unter sich nicht
in Zwiltigkeiten gerathen. XIV. Anderweitige Ver-
ordnungen zum Behuf des Lehrpjans Damit
der Studienplan ordentlich befolgt werden könne, mußzugleich ein hinlänglicheraeitratm vorgeschrieben wer-
den, den jeder, der sein Fortkommen im Lande sucht,
auf ber Academie zubringen muß. Auch sollte niemand
auf der Uuiversität aufgenommen werden, wenn er nicht
schon ein gewisses Alter erreicht hat: denn wenn er
auch bisweilen schon früher die nöthigen Kenntnisse er-
werbén könnte, [v fehlt ihm doch auch damn in der
Regel noch eine gewisse Geleßtbeit des Ebaracters, dieer mitbringen muß, und diê nicht vor einem gewissen
Alter kommt. Der Aufentbalt auf Schulen und Uni-
versitäten wird dadurch freylich verlängert, und also
auch kostbarer, allein die Candidaten - Zeit, die oft
nicht weniger Kosten erfodert, wird dayegen um cben

soviel abgekürzt und erleichtert. XV. Academistbe3 Ir ey x
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Freyheiten. 1) Jedem Studirenden muß die freye
Wahl bleiben, bey wem er Pas im £cbrplane vorges
schriebene Collegium hören will; ob cs ein Professor
oder Privatdocent ist, muß gleichviel senn 2) Jeder
Docent, der in einer Faculcät habilitiret ist ,, lese alle
Wissenschaften, die seiner Facultät angehören. 3) Je-
dem Docenten bleibe überiassen, welches Lehrbuch er
wählen will. I| ihm eines vorgeschrieben, das nicht
nach seinem Sinne ist, so wird er es überall, wo er
nur kann, bestreiten: istihm eines verboten, so wird
er doch angel?gentlich dieses oder jenes daraus in den
VWorlesungen anführen, allenfalls zum Séhein widerle-
gen. Jeder habe die Freyheit nach einem fremden
oder eigenen rehrbuche zu les n : vielleicht wäre es gut,
wenn jeder nach einem eignen Lehrbuche läse. Er muß
bey Ausarbeitung desselben die Wissenschaft im Zusam-
menhange durc&lt;denken , und man kann den Werth sei-
ner Vorlesungen daraus ziemlich richtig beurtheilen.
Man hat zwar behauptet, daß durch die Berichtigung
einzelner Stellen des fremden Lehrbuchs der Scharfsinn
des Zuhörers geübt, und sein Forschungsgeilt erweckt
werde : aber diese Controversen verwirren ihn lerchter,
als daß sie seinen Verftand zu seinem Vortheil beschäf-
tigen sollten. 4), Icder Docernt muß von jedem an-
dern Doeenten völlig unabhängig seyn. Eine solche
Nnabhängigkeit ist aber nicht vorhanden , wenn die
Faeuliisten im Falle einer Vacanz zwey oder drey
Candidaten zur erledigten Professur vorschtagen , wenn
ein besiändiger Ordinarius der Juristen - Faeultät die
Acten wilikührlich vertheilen fann „, u. s. w. 3) Ein
Collegium priuatiffimum genügt nicht, wenn im Stu-
dienplan ein bestimmtes Collegium vorgeschrieben ist,
sondern es muß zur Verhütung alles Misbrauchs ein
publicum oder privatum gehört werden.

(Das Uebrige künftig.)
. Z2. ipe

nunmehr haben die Homannischen Erben für ihre
N ältere Karte von Mecklenburg eine neuere. ge
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liefert. Sie bestehet aus 2 zusammenzufügenden Bidt-
tern im gewdhnlichen Formate, und hat den Titel:
Charte vom Herzogthum Mecktenburg Schwerinschen
Antheils, nebst den Furstenthümern Schwerin und
Raezeburg. Nach astronemischen Berechnungen, der
grosfen- Charte des Hrn. Grafen von Schmettau, auch
andern Charten und Nachrichten entworfen von F.
L. Qüussefeld. Nurnberg , bey den Homannischen
Erben. Mit Röm. Kayserl. nllergnäd. Freyheit, 18014
Wenn man dre schon vormals (7 B. S. 399.) angezeigte
Charte vom Stargardfchen Rreise. dazu nimmt: (0
hat man.auf diesen drey Bälttern das ganze Land.

Etivas deutlicher fällt diese Karte in die Augen als
die kleine Schmettauische. (7 B. S. 319.) Daß fie
nach astronomischen Besti$nmungen gefertiget seyn foll,
ist wohl unrichiig ; denn dergleichen specielle Beobach-
tungen , die aut uuser Land Bezug hätten, kenne ich
nicht. Auch wüßte ich nicht, was für andere Karten
Herr Güssefeld zur Verbesserung hätte gebrauchen
können. . In:wi:chen ist fie keinesweges vollkommen,
und also zu wün chen, d. ß die Mi:arbeiter an unsern
eiuhcimischen Zeitschrlsten sich die Mühe nicht verdriee
ßen lassen, in ihren Gegenden die etwanigen Mängel
auf .usuchen und bekannt zu machen. Einige Beyspiele,
die ich nachweisen kanu, werden zeigen , daß eine nicht
unerhcbliche Nachlese mdg'ich in. Daß der schmale
Landstrich yvifden bem vibnicer SSintenfee unb. bet
Ostsee den Namen Fischland habe, ist nicht bemerkt z

MPUUuamc .

vorhanden war, Aus den Heringsbuden in der rosto-
socker Heyde ist ein einziges Gebäude mit dem Titel,
DHenningshbude, gentacht. Willershagen und Bars
relsdorf sind noch als zum Kloster Kibnitz gehörig
angegeben und illuminiret, was auf der kleinen schmet-
tauischen Karte doch schon berichtiget war. Das
vormalige triüggenburg bátte aud) megbleiben fm
nen. Häâschendorf ist ausqelassen: eben so Marne
vder Marienehe und Mönkweden. Die Posisiraße
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vou Rostock nach Güstrow ist bis Schwan nur als
ein anderer Weg, und von dort an gar nicht angegeben.
Die Flässe zeichnen sch überhaupt nicht genugsam aus :

Sij emite erf bejsee testotet on a
purchviedeae, die zugleich bey jedem Pfarrdorfe ge-

Z.

Unklmdigung einiger Abschieds, Reden und des gewöhn-
lichen Examens durchC..W. AHlwardt, des Ol-
denöurgischen Gymnasiums ersten Professor und Rec-
tor. Voran Bemerkungen fiber elnige Stellen grie-
chischer Dichter, vorzüglich in Rücksicht des Sylben-
maaßes. Oldenburg, gedruckt bey Gerhard Stel-
ling. 24 Bogen in-Quart. ;

(gi Stellen aus dem Aeschylus, in welchen das, Sylbenmaaß bey der gewöhnlichen Lesart nicht
richtig ist, werden in diesem Programm bemerket; und
am Schlusse [nd Vorschläge: zur Verbesserung der je-
hien Cui der Chöre in den griechischen Tragikern

4.

Demäüthigste Antwort eines Rostockschen Schulbalters
an den Herrn D. Georg Detharding , Pastor zu
St. Jacob und E. E. Ministerii Diretor. Gedruckt
in Bethlehem, 1800. 4 Bogen iu Octav.

E' iu die hiefigen Zeitungén eingerücktes , ohneZweifel gut gemeintes Avertissement, durch wel-
&lt;es Hr. D. D. alle Lehrer und Lchrerinnen der hiesigen
Birnen Stadischulen zu sich entbot, hat diese Zuschrift
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Der

Rostockschen Academie.
10, Band. 19. Stück.

Den 23 Jun. 780r.

Ye

Versuch einer pragmatischen Geschichte des Dogma
von der Gottheit Christi in den vier ersten Jahrhun-
derten nach Chrisii Geburt. Von Chr. Dav. Ant.
Martini, ordentlichen Prof. der Theologie zu Ro-
stock, 1. Erster Theil. Rostock und Leipzig, bey
Karl Christoph Stiller, 1800. 1 sx Bogen in Octav.

rumes diiamuß ic Ven choro
überlassen. Mir genàge es, das Erscheinen die-

ses erften Theiles zu bemerken, tvelchem noch zwey an-
dere dem Vernehmen nach folgen werden.

2..

ortfeGung oer Anzeige von "45offbauere
Schrift über die Perioden der Erziehung.

VI. Lioch ein Wort. über die Collegien. 1) Pub-
Iîca werden am schlechtesten gelesen , und am schlechte-
sten besucht. Beym Lehrer ist nicht immer Eigennutz
die Urfache, warum er nicht mehreren Fleiß daran
wendet; sondern eben so oft das Misvergnügen, daß
sein Vortrag geringe geschätt. wird, indem von e



I46  ?9innalen ber 3toftocffipen
Zuhörern , die sich im Anfange eizfinden, nach 3 Wo-
c&lt;en oft kaum die Hälfte, gegen das Ende kaum der
6 Theil vorhanden ist. Der Zuhörer hingegen achtet
das geringe, was er unentgeldlich haben kann : wie
denn auch die Privatcollegien von denjenigen Zuhörern
am fleißigsten besucht zu werden pflegen, die das Ho-
norarium vorausbezahlt Haben, am nachlässigsten von
denjenigen, denen es ganz erlassen it. Ueberdem hat
der Gegenstand mancher öffentlichen Vorlesungen für
viele Studirende kein Interesse, wenn inan dazu Ma-
terien wählt, deren Kenntniß sie für entbehrlich achten.
2) Privatissima entstchen, wenn ein oder einige Stu-
dirende einen Unterricht verlangen, den sie ir den ge-
wöhnlichen Vorlesungen. entweder gar nicht , oder we-
nigstens. nicht so genau erhalten können , oder wenn je-
mand am Ende seiner acadeinischen Laufbahn etwas
nachholen will, was er vorher versâumt hat, oder wenn
ein Lehrer die davon zu erwartende gewissere Einnahme
der größeren aber ungewissen Aussicht bey einem Pri-
vatcollegio vorzieht. Privatissima geben übrigens an-
gehenden Docenten die beste. Gelegenheit, sich die nd-
thigen Lehrgeschicklichkciten zu erwerben. An solchen
Gelegenheiten, sich für ein academisches Lehramt zu
bilden, fehlt es noch sehr; und gleichwohl genügt die
bloße Kenntniß der Wissenschaft nicht zu einem guten
Lehrvortrage , deshalb Männer, die erst in spâtern
Jahren ein solches Lehramt übernehmen, selten glück-
liche Docenten werden. 3) Die Privata sind demnach
die Hauptcollegia. ' Bey diesen ist der Wetteifer der
Lehrer unter einander möglichst zu befördern, und
zugleich dahin zu sehen, daß nicht Nebenbeschäftigungen
vom Lehrer vorgezogen werden. Daher ist die Erhe-
bung des Honorarii möglichst zu sichern. Die bisheri-
gen Verordnungen haben dies nicht zu bewirken ver-
mogt , weil die Lehrer ihr Recht nicht geltend mathen
konnten, ohne ein Mistrauen gegen ihre Zuhörer zu
dußern: am sichersten und besten dürfte es seyn , nicht
allein eine allgemeine Honorarienkasse zu errichten, sone

dern auch die etwanigen Restanten solauge, bis Epon
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Schuld abtragen, allen Lehrern pro rata anzurechnen,
dainit von keinem einzelnen Lehrer Credit verlangt oder
gegeben werden könne. 4) Examinatoria haben einen
erheblichen Nutzeu für den Zuhörer, wenn der Lehrer
sich mit ihnen zweckmäßig zu unterhalten weiß, und eis
ne: noch größern für den Lehrer, der dabey manche
Lehrerfahrungen sammeln kann. Wenn man sie in las
teiuischer Sprache hält, vermehret dies die Schwierig-
keit, sie zu Stande zu bringen, und vollen Nutzen dars
aus zu ziehen. In deren Ermangelung muß der Lehrer
(einen 2ubórern. perftatten ; sich über dasjenige , was
ihnen in seinen Vorlesungen dunkel geblieben, bey ihm
Ratbs zu erhoien, und hiezu einige Stunden der Woche
aussetzen. 5) Disputatoria können in lateinischer
Sprache gehalten werden, weil an ihnen nur Geübtere
khätigen Theil nehmen. Man nuß inzwischen dahin
sehen, daß die Disputirenden eine Materie wählen,
der fie gewachsen ind, und daß einer von ihnen über
den andern kein erhebliches Uebergewicht babe. Zu
wünschen wäre es auch , daß die öffentlichen Disputas
tionen nicht aus der Gewohnheit kämen: sie.tragen
jur Belebung des Fleißes viel bey , wenn der Respons-
dent nur seine Stelle ausfüllt. 6) Practica gedevhen
nicht anders, als wenn sie auf wenige Personen bes
schränkt. werden. KV iI. Allgemeine Erziehung
näher betrachtet. Weil der Studirende nicht blog
zum Gelehrten gebildet, sondern auch für die bürgers
liche Gesellschaft brauchbar sehn muß, so bedarf er ne-
benher auch noch der Anweisuugen , die zu diesem letz-
kern Zwecke führen. Er muß das bürgerliche Verhälts
niß im Algemeinen, und insbesondere seine Rechte
und seine Pflichten kennen lernen, er muß zur Sittlichs
keit und Religion angeführt werden, seine Seelenkräste
erfodern mancherley Ausbildungen , die nicht geradezu
auf seinen künftigen gelehrten Beruf sich beziehen, und
er bedarf körperlicher Uebungen, durch welche man sich
Gegenwart des Geistes, Muth und Gewandheit bet
schaft; auch ist es rathsam, daß man (id bie Fertigkeit
eretbe, von einem Geichäkte zu einem ganz eutgegens2 gade



1 48 Alnnalen der Rostockschen

gesetzten öberzugehen. XVI11. Disciplin. Jede Er-
ziehung setzt eine Abhängigkeit des Zöglings von seinem
Erzteher voraus, der so viel Gewalt über den Zögling
haben muß, daß er denselben zu dem, was der Zweck
der Erziehung fodert, anhalten, und von dem , was
solchem Zwecke hinderlich ist, abhalten könne. Die
Ausübung dieser Gewalt heißt die Disciplin. Unter
di. Mittel, diese Abhängigkeit zu bewirken, gehdren
insbesondere Strafen : Furcht vor denselben vertritt die
Stelle des Zwängs. Sie erfodern viele Vorsicht. Man
bestimme sie in den Gesetzen so gelinde, nnd so genau,
als möglich, um den Verdacht ungerechter Strenge zu
vermeiden: man enthalte sich aller Schärfungen, die
leicht das Ansehen einer widerrechtlichen Härte bekom-
men, und aller Milderungen, die das Gesetz um sein
Auschen bringen. Man beabsichtige allemal die Besses
rung des Bestraften , und 'vermeide solche Strafen,
die das Ehrgefühl in ihm ersticken und ihn verschlim-
mern könnten, wohin z. B. Barkhausens Vorschlag
zur Verhinderung der Duelle (9 B. S. 144.) gehören
dürfte; auch verhüte man, daß ein Jüngling nicht we-
gen einer einzigen Verirrung unglücklich werde. Die
Strafen müssen ferner den Aeltern des Iünglings nicht
empfindlicher scyn , als ihm selber, wie dies bey Geld-
strafen und Relegationen oft der Fall ist, Will man
minder beträchtliche Geldstrafen beybehalten , so lasse
man sie nur da gelten, wo sie so gut auf den Reichen
als Armen wirken, (?) weil sonst die gute Ordnung
für Geld feil wäre; und verwende fie zu einem wohl-
thätigen Zwecke, nur nicht zu Beneficien ärmerer Stu-
denten, denen dies eine kränkende Herabsetzung zuzie-
hen könnte. Relegationen werden entweder von. dem
Verwiesenen als keine Strafe betrachtet, wenn ihm
der Zugang zu andern Universitäten offen bleibt, und
seine thuftige Beförderung dadurch nicht gestört wird :
oder sie sind zu hart, wenn er eine andere Lebensart
ergreifen muß, wozu er meistens schon zu alt ist. Das
Conlilium abeundi müßte bloß als Sicherheits. Maaß-
regel gebraucht werden.. Sodann würde man ane
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keines förmlichen Beweises bedürfen, sondern könnte
auch auf glaubhafte Anzeigen denjenigen, welcher z. B.
als Spieler, Händelmacher, entschiedener Müssiggän-
ger, im Publico bekannt wäre, wegweissen. Viellcicht
ist aus keinem andern Grunde die Disciplin auf manchen
Universitäten so sehr verwildert, als weil man zu einer
soichen Maaßregel nicht eher zu greifen fib: getrauet,
bevor man vollständige Beweise in Händen hat. Diese
zu erhalten, ist wohl nirgends schwerer als auf Unis
versitäten, wo Zeugen seltener zu haben (inb , als an-
derswo. XIX. Stetiger (allmäliger) Uebergang
in das bürgerliche Leben durch die Erziehung
mit Anwendung auf Universitäten. Die Erzico
hung soll denMenschen uicht allein zu cinem gewissen
Berufe, sondern auch für die bürgerliche Gesellschaft
überhaupt bilden. Die Ausbildung, der er zu dem
letzteren Behuf bedarf, und die Kenntnisse, welche
diese vorausscht, muß ihm in der Regel die öffentliche
Schule geben, welche immer mehr als jede Privaters

ein Eee iR
seiner Familie in die bürgerliche Gesellschaft treten sollte,
vielmehr ist ein stetiger Uebergang nothweudig. Die
öffentliche Schnle ist schon einem Staat im Kleinen
ähnlich; jeder Knabe muß sich schon als ein Glied der-
selben , sowohl im Verhältniß zum Ganzen als zu den.
übrigen Mitgliedern des Instituts betrachten, und es
geschiehet dadurch etwas für seine Bildung, was der
häuslichen Erziehung ganz abgehet. Indessen lebt er
doch unter vielen Einschränkungen : Nahrnng, Kleider
und alle übrige Bedürfnisse empfängt er aus den Häns
den anderer, und in dem Lehrinstitute sind ihm (cine
Beschäftigungen und die Anwendung seiner Zeit ganz
vorgeschrieben. Auf der Universität verändert sich diese
Lage merklich : der Jüngling wählt nun seine Beschäfs
tigungen und seine Lehrer selbst, und tnuß für viele
seiner Bedürfnisse selbst sorgen. Zwar kommt es hie-
bey immer nur noch auf Verwendung der Zeit und

desjenigen, was zu seinem Unterhalte besimmt ist, gu ;abe
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aber der Leichtsinn des Jüngiings kann diese Freyheit
schon so schr misbrauchen , daß außer den Beschrän-
kungen, welche sich alle Einwohner gefallen lassen müs-
feu, für ibn noch andere nöthia sind, die thciis auf
ihn seibst und theils auf andere Studirende Beiug ha-
ben. Zur Belebung des Fleißes mdgten halbjährige
öffentliche Preisaufgaben am wirksamsten seyn, auch
müßte es mit dem Examen der Candidaten strenger
genommen werden, als gewöhnlich geschiehet. Die gute
Ordnung sollte man durch wenige und zweckmäztige Ge-
setze sichern, und über dieseibe mit alem Erns halten.
Doch können Strafgesetze und deren pänctliche Voll-
ziehung ‘die Ordnung nicht aufrecht erhalten, wenn
man nicht zugleich berechtigt ist, Subjecte zu entfernen,
die andern gefährlich werden können. Diese Sicher-
heitsmaaßregel kann zwar bey wirklichen Vergehungen,
und insbesondere bey gemeinschaftlichen Excessen , bey
welchen der Antheil des Einzelnen nicht auszumitteln
ist, ebenfalls angewandt werden ; fie muß aber auch
schon bey einem bloßen Verdacht eintreten, wenn nur
soviel ausgemacht ist, daß der Verdächtige nicht ganz
ohne Schuld sey. Zu hart ist diese Maaßregel nicht,
weil wirkliche Bestrafung noch härter seyn würde : nur
muß man es bey der bloßen Entfernung bewenden las:
sen, und keine sonstige Folgen damit verbinden. Auf
einer andern Universität, wozu ihm der freye Zutritt
gelassen werden muß. wird der Entfernte . schon vors
sichtiger seyn, besonders wenn seine Entfernung audaselbst bekannt wird , und er aiso weiß, daß man us
halb auf ihn eine genauere Aufsicht haben werde.

Z»

Neue Monatsschriff von und für Mecklenburg. Zehn-
ter Jahrgaug, x u. 2 Stück. Januar und Februar,
1801, Schwerin, 1c. g Bogen in Quare.

M'! dem nun vollendeten neunten Jahrgange dieserMonatsschrift kann ich kein günstigeres Urtheil,
als von dem vorhergehenden fällen : der größere Theil
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ber barin anfgenommenen 9[rtifel bat einen zu geringen
Werth gehabt. Dirs erste Stück eines neuen Jahre

es v) riedtlRapeerleichtern?~Isabgebrochen.2)Bemerkungeniber einige Gegenstärde aus der hdhern Forfiwissen-
schast, von Hrn. F. I. Becker. - IFs abgebrochen.
3) Auflösung einiger Wörter und Redensarten in un-
serer teutschen Sprache. ~ Unerheblich. 4) Einige
Gedanken über die Vortheile , welche die Univérsität
Rostock , als eine Landesacademie , ben einer sorgfäls
tigern Benugung ders.lben, vorzüglich Eingebohrnen

ewähren kann. Zunächft für alle Mecklenburger , die
fich im Begriff befinden, zur Universttät zu gehen z
dann für solche, die, ohne gerade ein gelehrtes Fach
zu studiren, die Universität Rostock ohnehin schon be
suchen. Von Hrn. J. Sievers. ~ Der aus [Lübeck
gebürtige Verfasser dieses Aufsatzes hat einige Jahre
hieselbst studiret, und bezeugt, daß ihm Rostock acfáb
ien habe. (Ohne Zweisel wird derjenige Theolog und
Jurist, der im Lande als Geschäftsmann angesteltet zu
werden wänschet, . auf der einheimischen Academie des
jénigen Kenntnisse erwerben können , die ihm nöthig
sind, zugleich aber manche Nachweisungen und Winke
erhalten, die er von einem answärtigen Lehrer nicht
erwarten darf. Dessen ungeachtet äußert sich nach immer
ein Mistrauen unser Landeseinwohner gegen die hiesige
Académie, das man vor 1760 nicht kannte, und soviel
ich beurtheilen kann, guten Theils ungegrüadet ist. Es
wäre also wohl zu whaschen, daß ein hinlänglich unter-

uu
Ebescheidungen , als Maastab der. Volkösittlichkeit be-
trachtet. - Der Maaßstab ist meines Ermessens ganz
nnbrauchbar , und von dem Vorschlage , daß vor der

ft hrichen Verhandlung allemal ein Äussdhnungsver-uch des Beichtvaters voraufgehen solle, erwarte ich

SSO:N 1 $
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auch nicht schaden kann, dies Mittel anzuwenden. 6) Fort-
setzung des kurzen Auszugs aus den nenen Druckschrif-
ten, die gegenwärtige Theurung und deren Abhelfung
betreffend. (10 B, S. 114.) 7) Bemerkungen über
die Bemerkungen über die Schrift: Ueber die Erbcon-
tracte der Prediger. Fortsetzung. (9 B. S. 375.) 8)
An den Verf. der Schrift: Ueber die Erbcontracte der
Prediger, von Hrn. P. Uhlig. ~ Letzterer beschwert
sich, daß der erstere ihn einen rüstigen Vertheidi-
ger der Erbcontracte genannt habe. 9) Warnung
an das Vaterland. ~~ „„Gleichwie es heut zu Tage in
der Mode ist, der Kräfte viele in der Haushaltung zu
verwenden, so geschiehet das auch in der gut gemeinten
Einführung der Armenanstalten, in Verbindung mit
den Mitteln gegen Bettler und Vagabunden. '

é.

Sad) cic 9hptge bes Pectíons Gatalogen für bie
. chemalige Universität zu M7ainz auf das Jahr

9 der Republik, der sich im 10 Stücke der oberdeut-
fchen Litteraturzeitung d. J. findet, hat derselbe jet;t
folgende Abtheilungen: 1. Centralschule 1) Zei-
cheukunst j 2) Pbysik und Anfangsgründe der Chemie,

2) Sardo s) alte Sprachen , 5) französische
8) sc&lt;hône Wissenschaften- j HAAS [orm
bung, 11) Bibliographie. Il. Specialschule der
Medicin. x) Anatomie, 2) Pathologie und allge-
meine Therapie, 3) Clinik und Therapie , 4) Thicrarz-
neykunde, 5) Chemie, 6) Entbindungskunst. Diese
Einrichtung scheint mir indeß meistens zufällig zu seyn,
und nur soviel dürfte als fortdauernd augenommen

erden kbunen, daßmaninsrankreichvou hen ältern
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Den 30. Jun. 1801,

A

Fortges-tzte Annalen des Seebades zn Dobberan, vom
Sommer 18c0. Von S. G. Vogel. Rostock,
gedruckt bey Adlers Erben, 1801. 5 Bogen in

ckav.

ligemelne Betrachtungen über das Seebad und
] die Badegäste, Nachrichten von den fortdanerg-

den Verbesserungen der bisherigen Einrzchtung,
und 12 .kurze Krankengeichichten, duch welche dis
Wirksamkeit des Serbadcs bestättigt wird, machen den
Iuhalt dieser Fortsetung aus.

De

eschluß der Anzeige von Hoffbauers Schrift
über die Perioden der Erziehung. XX. Aca-

demische Verfassung So verschieden auch sonst
die Verfassuug der deutschen Universitäten seyn mag,
[v kommen sie doch in gewissen Puncten mit eitander
übergin. Dies ist dadurch entstanden , daß fich die äl«

rG tt Hats Pai butt. t
deß schon vieles einfacher eingerichtet, und bey Göt-
tingen folgte man gleichen Grundsätzen. Da es zu
weit führen würde, sich aufdie Prütung alles dessen,wa
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was zu dieser Verfassung gehört , einzulassen, . so wer-
den einige einzelne Bemerkungen genügen mtissen. 1)
Als Lehrinstitute fchränken sich die Universitäten meh-
rentheils auf den Unterricht ein, durch welchen sich js-
mand zu einem Beruf im Staate vorbereitet : man
kann auch von dem Staate, dersie stiftet, nicht fodern,
daß er ihnen cine größere Ausdehnung geber soll. Aber
vieles, wofür der Staat nicht unmittelbar sorgt, wird
von selbst gelehrt werden , wofcern es nur von den
Studirenden gesucht n “d, und der Lehrer eine anstän-
dige Yergeltung seiner Bemühungen hoffen kann. Die
meisten Universitäten haben ferner 4 Facultäten. Die
philosophische würde als ein Inbegriff mehrerer Fa-
cultäten zu beur:heilen schn , wenn nicht alle Mitglie-
der eine einzige Corporation ansmachten. Ihr ist nicht
allein der Unterricht in der Philosophie und in manchen
Hülfskenntnissen zugetheilt, sondern es muß auch der
känstige Kameralist und Schulmann den größten Theil
seiner Bildung bey ihr suchen. Sv weit sie die Hülfs.
wissenschaften zur Theologie, Juri. prudenz und Arz-
neywissenschaft lehrt, solite sie mit den übrigen Facul-
täten in einer nähern Verbindung stehen. Die Facul-
täten sehen theils dahin, daß niemand eine Wissenschaft
öffentlich lehrt, der nicht dazu angestellt uder sonst be-
fugt ist, und sie ertheilen daher, als die einzig sachvers
ständige Behörde, auch die academischen Würden :
theils besorgen sie die Censur der auf der Univer-
sität erscheinenden Schriften, und erlheilen auf Ver-
langen Response, wicwohl keßteres jezt meistens nur
bey der juristischen Facultät vorkommt. Die Verfassung
der Facultäten ift im Ganzen wenigstens insoweit zweck-
mäßig, als hiedurch eine gewisse Gleichheit zwischen
den Mitgliedern erhalten wird , die den gemein-
schaftlichen Geschäften nicht anders , als vortheilhaft
seyn kann, da es hicbey nur meist auf Beurtheilung
ankommt. HAnußerdem giebt es auf den Unioersitäten
noch Lehrer in neuern Sprachen und Exercitienmeister.
Zu wünschen wäre es, daß für den Unterricht in den
reibesübungen schon in einer frühern Periode gesorgt
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würde. Der Fechtboden erhält mehr- als irgend et-
was anders , das Duell auf der Universität. 2) Die
bisherige bürgerliche Verfassung ist den Universitäten
zu lassen , weil sie nicht bloß Lehr. sondern auch Erzie-
hungsinstitute sind. Der Jüngling muß außer den
Verhältnissen, in welchen jeder andere Bürger stehet,
der Disciplin wegen noch ein besonderes bürgerli-
ches Verhältniß anerkennen, aus welchem er erst nach
vollendeten Universttätsjahren tritt. Dies Verhältniß
ist mit (einen; übrigen bürgerlichen Verhältnissen so
verflochten , daß sie nicht getrennt werden müssen. Und
die Disciplin kaun keinem andern, als dem gcademi-
schen Senate übertragen werden, weil dieser ein bie
dazu nöthigen Kenntnisse erlangt , weil das Verhältniß
des Studirenden gegen die Professoren dem Verhältniß
desseiben gegen den Vater ähnlicher ist, als bey andern
Behörden, und weil der Lchrstand durch diese Gewalt
mehr Achtung gewinnet. Daß das Reetorat unter den
Professoren umwechselt, scheint ein Mangel der bishe-
rigen Einrichtung zu seyn, weil der Rector in dem
kurzen Zeitraum nicht alle dazu erfoderlichen Kenantnisse
erlangen, und nicht alle mit scinem Amte verbundene
Geschäfte bestreiten kann. Aber ein beständiges Rectos
rat würde die Unabhängigkeit der ü rigen Professoren
vom Rector vermindern , und das Verhäitniß, in
welchem die Studirenden gegen alle Professoren stehen
müssen, verändern. Man gebe also dem Rector seinen
Vorgänger und Nachfolger zum Assistenten. Dauert
alsdenn seine 2 emihung gleich dreymal so lange, so
wird (it bod) aud) in fid) erleichtert, Ein besonderer
Mangel der academischen Verfassung liegt in der
Rechtspflege. Diese ist gewöhnlich dem Rectoruuter
Assistenz eines Syudici anvertrauet. Y der Rector
selbst Inrist, so ift ber Beystand des Syndici über-
flüijigz ift er hingegen nicht Jurist, so kann von seiner
Einmischung nichts Gutes herauskommen.. Man dispen-
sire ihn also von den eigentlichen gerichtlichen Geschäf-
ten ganz , und lasse ihm bloß die Auctorisatiou der
Verfügungen. Wenn er auch Sjurift ist , [o wird i2 nachhin
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nachhin sein Votum bisweilen nod) notbtoenbiger , ba
die JIuristen - Facultät uach der Verfassung mehrererUniversitäten Namens des academischen Senats in
der zweyten Insianz erkennet, und oft nur mit 3 stimm-
führenden Métgliedcrn besetzt ist; er würde in beyden
Instanzen sonst cine Stimme haben. Dies gilt inzwi-
schen nur für den Fall, wenn die Sache einer gericht-
lichen Einleitung bedarf : also nicht von Sachen, die
fich, so zu sagen, ganz von selbst entscheiden , . wohin
Streitigkeiten zwischen Studirenden und Studirxenden,
und alle Sachen zwischen Studirenden und andern ge-
Hören, soweit die letzteren schon nach deu academischen
Gesetzen entschieden werden können, und von keiner
Strafe die Rede iste. Bey beyden müßte der Rector,
che sie gerichtlich eingeleitet würden, eine gütliche Beye
legung versuchen. Auch gilt es uicht bey Disciplinare
Sach. n. Bey diesen müßté nur die quaeftio fa&amp;ti pom
Grerichtswegen zu erörtern, das Erkenntniß der Strafe
hingegen dem Rectorate überlassen schn. Die so ers
kannte Strafe müßte dem ganzen academischen Senat
in allen Fällen zur Nachricht mitgetheilt, in den wich-
tigerit von demselben confirmiret werden. Insbeson-
dere müßte letzteres bey ber Entfernung. cines Syüng;
lings, den man der Universität gefährlich achtet, ge-
schehen. 3) Alles, was das Lehrg-schäfte betrift, ist
den einzelnen Facultäten zu überlassen. Nur, was die
Benutzung d' s Unterrichts von Seiten des Studirenden
hindert od:r befördert, sey cine Angelegenheit des gan-
zen academi'chen Senats. Aus diesem Grunde sollte
der aanze academische Senat über jeden einzelnen Stu-
direnden in Ansehung seines Fleißes eine nähere Auf-
sicht führen. Die Sache ist leicht, soweit sie nöthig
ift. ' 9[nflatt bet Zeftimonien, bí ber Ctubirenbe crff,
wenn er von der Universität abgeht, und oft noch fpds

ter einholt, pu et sie halbjährig über die von ihmgehörten Vorlesungen von den einzelnen Lehreun einhos
len,. und bey der Universität einreichen. Dadurch wirkt
man ungleich mehr auf den Fleiß der Studirenden, und
kann nâchhin aus den einzelnen Zeugnissen ein zuverlässi
geres allgemeines Zeugniß bilden.

Mir
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Mir hat dieser umständliche Auszug nöthig geschie-
nen, weil man in dieserr Schrift soust ungleich mehr
vermuthen mögte, als darin wirklich ju finden ist, und
weil mein Urtheil über dieselbe von einem andern, das
ich in einem unserer befscrn kritischen Blätter gelesen
habe, fo sehr abweicht, daß es hiedurch gerechtfertigt
werden muß. Ich kann nämlich diesen Werke nur eis
nen sehr geringen Werth beylegen, den ihr einige Ne-
henbemerkungen geben. Das Meiste, was darin ent-
halten ist, nd ganz bekannte Dinge, oft ohne gehörige
Sachkenntniß, oft unvollständig angeführt : hiezu komo

SkE se E. ..

auch der Hr. Verf. für Rücksichten gehabt haben mag,
so war es immer unnûtz, die gewählte Darstellung der
Sache bis zu einem Alphabete auszudehnen. Folgende
Bemerkungen über einige Aeußerungen dcsselben,
andere muß ich der eignen Beurtheilung meiner Leser
überlassen, ~ werden hoffentlich ergeben , daß auf
diesem Wege zu keinen erheblichen Resultaten zu gelan-
gen ist. 1. Was der Gelehrte nach voilendeten acadee
mischen Jahren noch weiter zu; erlernen hat, das wird
schwerlich jemand zur Erziehung desselben rechnen : fins
det gleich bev einigen Dingen auch sodann nod) viue
fremde Anleitung Statt, und könnte man auch, wie ich
bezweifle, alles als Erziehung ansehen, wo einc fremde
Anleitung benutzt wird, so muß doch in diesem Zeit-
raum das Meisie, und bey manchen Gelehrten alles,
durch eignen Fleiß bewirkt werden. Man kann asso
dies nicht füglich die dritte Periode der Erziehung nens
nen: eite solche Benennung paßt auch zu andern Aeuße-
rungen des Hrn. Verf. nicht. 11. Der künftige Ge-
lehrte isi es nicht allein, der außer dem väterlichen
Hause und in der Fremde eine allgemeine und eine bee
sondere Erziehung erhält : warum also bey jenem Ein-
richtungen nôthig werten, die bey den übrigen nicht
vorhanden sind, wäre doch wohl darzuleg.zt gewesen.
111. Da in den neuern Zeiten von einigen behauptet,

nud von andern mit erhcblichen Gründen bestritten i3 ! a
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daß nnsere Universitäten nicht bloß Lehr - sondern auch
Erziehungs- Anstalten sevn müßten, dabey aber unter
der verlangten Erziehung ungleich mehr begriffen wird,
als die gewöhnliche academische Disciplin: so bätte in
einem Buche, das die Disciplin für eine genüg-nde
Erziehung erkläret, auf jene Controverse mehrere Rück-
fidt genommen werden sollen. IV. Es scheint mir im
Ganzen eben so unausführbar , als nachthcilig und un-
nûtz, einen festen Studienplan vorzuschreiben, und jer
den zu dessen Befolgung zu zwingen. Unausssührbar,
weil es nur auf denjenigen Landesuniversitäten möglich
wird, die ein so unbedingtes Zwangsrecht haben. als
die preußischen. Nachtheilig, weil nicht alle Studi-
rende eines Fachs gleiche Zwecke und gleiche Hüälfsmit-
tel haben, also ihren Studienplan ganz verschicden
einrichten müssen. Unnütz, weil jemand einen solchen
Studienplan genau befolgen , und dennoch ganz unwis-
fend die Universität verlassen kann ; mithin 7s nicht dar-
auf ankommt, was einer gehört, sondern was er er-
lernet hat. V. Bey diesem Studienplan scheint es
übrigens mehr auf das Bedürfniß der Professoren der
philosophischen Facultät, die vielleicht in Halle wenig
Zuhörer finden mdgen, als auf das Bedürfniß der
Studirenden agbgeseben zu sepn. Daß die Mitglieder
dieser Facultät besser, als die Mitglieder der drey
andern Facultäten beurtheilen könnten, was der künf-
tige Theologe , Recstsgelehrte und Arzt auf der Uni-versität erlernen müsse, ist eine Aeußerung , die auf
bloßen Eigendünkel beruhet : daß aber sogar obrigkeit-
liche Gewalt den Studirenden ubtbigen foll, ihre Vor;
lesungen zu besuchen , ist ein Vorschlag, den nur die
Ueberzeugung von dem geringen innern Werthe des je-
tigen Vortrags der Philosophie hervorbringen kann.
Sicherer würde die Geringschätung der Philosophie
vermieden werden, wenn sie sich in einer weniger ab-
schreckenden Gestalt zeigte,, als viele ihr in den letztern
Zeiten gegeben haben. Wer kann es dem Studirenden
verdenken, daß er Vorlesungen unbesucht läßt, die ihm
unverständlich sind, und deren künftiger Nuten ihm

pro-
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problematisch wird. VI. Die Vortheile und Nachtheike
eincs Stunden „Reglements, dergleichen schon zu Bi-
now (1 B. S. 307.) cingeführt gewesen , und zu
Greifswald (7 B. S 38.) noch jetzt eingeführt ist,
erfodern eine genauere Erdrterung. So kurz, wie hier
geschehen ift , läßt sich der. Gegeustand nicht abfertigen.
VIT. Wenn man auch dem Consßlio aheundi den Titel
einer Sicherheits. Maaßregel geben will, so läßt sch
doch dadurch dessen Erkennung auf bloßen Verdacht
nicht rechtfertigen, indem es, anderer Grüude (10 B.
S. 86.) zu geschweigen, deut Studirenden nicht gleich-

NCH EEEN;
lium abeundi keine Strafe seyn soll , Relrgation und
Geldstrafen aber gemisbilliget werden ; fo. hätte in ei
nem Buche, das die academische Disciplin zum Haupt-
gegenstande hat , doch die Frage wohl berührt werden

U.. dug; e, j | ,

weiches von den bisherigen Disciplinarstrafen allein
Abrig bleibt, Einwendungen gemacht worden , welche
man nicht so geradezu für unbedeutend erklären darf,
sollte dem Hru. Verf. bekannt gewesen seyn. K1. Die
halbjährigen Jeugnisse über den Fleiß der Zuhörer halte
ich nur selten möglich. (10 B. S. 86.) Wäre aber
auch die Möglichkeit zu erweisen, . so würden doch alle
Ursachen, weiche bisher auf die Testimonia und Rechts?
pflege einen so nachtheiligen Einfluß gchabt haben,
anch bey den halbjährigen Zeugnissen gleiche Wirksam-
keit äußrrn. Und anf jeden Fall ist hiedurch bloß das
Besuchen der Lehrstunden auszumitteln, welches allein
nicht genüat, um sich jum brauchbaren Manne. zu bil»
den. X. Wenn die Disciplin keine weitexe Ausdehnung
erhalten soll, als sie jetzt hat : so wird sie meines Er-

Gisvon einem gehtris besetzten Gerichte mit mchr
vom gati "Senatoder Rector; vnie be tini
fo, als SAN aanDar Pn lens
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in dieser Schrift wird man in diesen Blättern bereits
mehrere Naehweisung finden. T

"f 3*

Supplement zu der Neuen. Monatsschrift von und für
' Mecklenburg. 1 Stück. Zum Monat März, 180x:

Schwerin , ic. 4 Bogen in Quart.

(o . 1) Einige Bemerkungen über die gegen-wärtige Brschaffenheit der meisten Landschulen in
Mecklenburg. &amp; Es fehlt an brauchbaren Schullehrern,
an guten Schuibkichern und an einer zweckmäßigen Meo
thode des Unterrichts. 2) Einige Bemerkungen über
Philosophie nnd philosophische Lectiüre. 3) Ein Wort
des rintelschen Annalisten un Freunde und Feinde der
Erbverpachtungen geistlicher Grundiitüicke. 4) Ein mit-
getheilter Brief. 5) Noch eininalize Zukückerinnerung
anden Vorschlag, dem Staate qute Ertra Schullehrer
ohne alle Kosten zu verschaffen, vorn Hrn. P. Nkangel.
(3 B. S. 189.) - Der Hr. Verf. billigt diesen Vor-
schlag. (Sollte es überhaupt nicht rathsam seyn, den
Religionsunterricht, den die gewöhnlichen Schulmeister
und Schulmeisterinnen selten zwecktnäßig ertheilen wer-
den, ganz dem Prediger zu überlassen, und die Vorle-
sung nützlicher Bücher dagegen zu den Gegenständen der
Beschäftigung in den niedern Schulen zu machen ?) 6)
Dringende Bitte derer, die nicht Besiter großer Land-
güter und nicht Kornhändler sind, an die Regenten
des ndrdlichen Deutschlandes. Aus dem Reichsan-
zeiger. - Die Ausfuhr des Getreides und das
Branntweinbrennen in Zeiten, wo nicht überflîssig
Korn vorhanden ist, und die Preise nicht billig bleiben,
wird als verderblich dargestellet.
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Rostockschen Academie.
10. Band. 21. Stück.

Den 14 Jul. 1801.

1.

achdem der Vorschlag zu einer rostockschen
ge.chrten Zeitung in umständliche Anrege vekom-
men: so wird es zur weiteren Beurtheilung

dieses Gegenstandes und zur Prüfung der in dem Erach-
ten der damaligen Commite untergelegten Gruudsägze
(8 B. S. 201.) nützlich seyn, meine ehemaligen Nachrich-
ten von den mit den deutschen gelehrten Zeitungen vorge-
gangenen Veränderungen (7 B. S. 154. 245. 374. 8
B. S. 387.) fortzuseßzen. 1. Im Jahre 1799 ist die
bisherige erlangische gelehrte Zeitung in eine Lit-
teratur Zeitung verwandclt, und ihr die Ausdeh-
nung gegeben wurden, daß wöchentlich statt der vorma-
ligen 2 halben Bogen in Octav 3 halbe Bogen in ci
nem großen und zierlichen Quartformat geliefert wer-
den, denen noch besondere Intelligen:biätter bengefügt
sind. Sie soll jetzt nach der Ankündigung Recensionen
von den vorzüglichern, nnd mituntir auch von min-
der wichtigen Schriften , welche in Deutschland er-
scheinen, liefern, als wozu sich an 130 Gelehrte verei-
nigt haben; und es soll darin bemerkt werden, was
der Schriftisteler für seine Wissenschaft aeleistet, und
wie er dies sowohl in Hinsicht auf die Principieu, vonenen
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denen er ausgieng, als auf Darstellung und Sprache ge-
leistet hat; auch will man damit Winke auf das, was
hätte geschehen können, und was noch zu thun ist, ver-
binden. Ausländische Werke sind hiebey zwar. nicht
ganz ausgeschlossen, werden doch aber immer nur als
Nusnahme vonder Regel betrachtet werden. Dahin-
gegen soll der Inhalt und Werth aller litterarischen
Erzeugnisse, die nit)t von den Mitarbeitern recensiret
sind, theils durch selbst veranstaltete kurze Notizen,
theils durch Aus; üge aus andern Journalen und ge-
lehrten Zeitungen, vorzüglich ausländischen, in einem
besondern Abschnitt angezeigt werden. In dem Intel-
ligenzblatte sol das Nöthigste und Wissenswürdiglte
der Tagesgeschichte, insoferne sie mit der Gclehrsam-
keit und den Wissenschaften in genauer Verbindung
steht theils durch eigne Correspondenz, theils durch Auf-
nahme des Merkwürdigsten aus andern Blättern mit-
getheilt werden. Und solchergestalt soll der Unvollstän-
digkeit, die in alle! gelehrten Zeitungen und Journalen
Statt findet, auf eine gewisse Weise abgeholfen wer-
den. . Vermöge einer noch am Schlusse des erslen Jah-
res hinzugefügten Erklärung wird sie zwar auf der einen
Seite kein interessantes Werk in vem Jahre seiner Er-
scheinung unangezeigt lass-n , und auf der andern den
fortschreitenden, selbstständigen Geist der Wissenschaft
in allen Fächern befördern : doch aber: zur Ersparung
des Naums ganz unbedeutender Broschüren , und der
Zeitschriften, die keir wissenschaftiches Interefse ha-
ben, gar richt erwähnen; und alle kleinern und unwich-
tigern Producte mit ganz kurzen Bemerkunoen characterio
siren. 11. Mit eben diesem Jahre nahm zu Hildburgs-
Hausen eine specielle Zeitung für das juristische Fach
unter dem Titcl, Staarewirtbschaftliche und juristi-
file Nachrichren, ihren Aufang, davon wöchentlich
8 haibe Bogen in Quart geliefert wurden. Ihr Plan
war ungleich weiter ausgedehnt , als der Plan anderer
gelehrter Zeitungen. Gleich diesen sollten sie zwar auch
Recensionen und andere litt-rarische Notizen aller Art-
auch Antikritiken und Anfragen enthaiten ; doch sollten
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bey größern und wichtigen neuern Schriften an bte
Stelle einer Recenson, die zu viel Raum wegnehmen
nmögte, wenn man sich auf Gründe einlassen wollte,
bloße hinreichende Inhaltsanzeigea treten, imgleichen
wichtige ältere, bisher unrecensirt gebliebene Schriften
noch nachgeholet, und vergleichende Auszüge aus an-
dern gelehrten Zeitungen eingerückt. werden. uußers
dem sollten allerhand kurze Abhandiungen und Bemer-
kuagen aus dem ganzen Umfange der Staatswissen-
schaften und der Jurisprudenz darin ihren Platz finden ;
insbesondere Rachrichten von deutschen Reichs. und Ter-
ritorial-Gesetz.n mit Anmerkungen über ihre Zweckmäs-
sigkeit, und-vou den neyesten Reichs- .und Kreisverhands
lungen ; Nachrichten von handschriftlichen Documen«
ten und kritische Beyrtheilungen älterer darin vorkom-
mender Ausdrücke ; Nachrichten von öffentlichen und
Privat- Bibliotheken , von Archiven und Privat-Urkun-
densammlungeu, insoweit solche auf den Hauptzweck
Bezug haben; Ergänzungen und Berichtigungen älterer
biographischer Werke; und Nachrichten von wichtigen
anhängigen odex entschiedenen Processen. Es ließ
fid) vorausschen, daß ein solches Quodiibet auf 3 Blät-
tern wöchentlich nichts V ‘Uständiges in irgend einen
Fache liefern werde; aber die Ausführung ist noch dürf.
tiger ausgefallen, als man erwarten konnte; und es hôr-
te mit dem zweyten Jahre bereits auf. Von mecklenb.
Gelehrten haben der Hr. A. v. amps und der Hr.
Doct. Koppe einigen Antheil genommen. ^ HIE. tm
ter der Redaction der Hrrn. Prof. Dabelowy und Hof
bauer zu Halle nahm daselbst im October 1799 eine
juristilche Lictreratur Zeicung ihren Anfang: wöchents
lich werden davon zwey halbe Bogen, und bisweilen

tnsieliqenHartaiit, eNoii
umfassen, 'in manchen Puncten umständlicher seyn, als
andere allgenzeinere. Blätter dieser Art , und die in
der O?ermesse erscheinenden Schriften - zwischen Jo-
hannis und Weihnachten, die in der Michaelismesse

berauéfommenben iwischen Weihnachten und Iohaunis2 anzeis
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anceigen. Sie ward Michaelis 1820 schon unkerbro-
chen, ward aber Neujahr 1801 micber angefangen,
nachdem Hr. Prof. Maaß an die Stelle des Hn.
Prof. Hofbauer getreten i. VBey dieser Gelegen-
heit hat das Intelligenzblatt eine veräuderte Einrich-
kung bekommen, und ist in eigentliche Intelligenzblätter
und in Beylagen zu denselben eingetheilt worden. Je-
ne sollen nun 1) eine Chronik der Universitäten iu Hin-
stcht auf die Rechtswisseuschast, 2) eine Uebersicht der
deutschen und auswärtigen juristischen Litteratur in eis
nem raisonnirenden Vortrage, 3 kurze Nachrichten von
der Litteratur der juristischen Hülfswissenschaften mit
Verweisuug auf die Recensionen in andern aclehrten
Blättern, 4) die Reichstags-Litteratur, 5.) Anzeigen
neuer Schritten, 6) Antikritiken, Anfragen, verwischte
Nachrichten, u. s. w, enthaltee. Von dem, was die
Beylagen enthalten werden, Habe ich noch keinen voll-
flánbigen Segriff UV. Als der bisherige Redarteur
der oberdeutschen Litteratur-Zeitung mit dem
Anfang des Jahres 1800 nach Nkünchen zog, und
dahin also auch die Exp.dition der Zeitung verlegte,
ward dagegen in Salzburg vom Hrn. Prof. Vier-
thaler eine andere Litteraturzeitung angefangen.
Sie sollte laut der Vorrede kein bloßes Conglomerat
von Recensionen werdcn, die der Zufall geordnet hat,
und woben das Ganze zu übersehen äußerst schwer und
beynahe unmöglich ist: ke sollte vielmehr ihre reser in
den Stand setzen, das Gebiet der Litteratur leichter zu
überblicken, und den Gesichtspunct, von welchem aus
die Erscheinungen auf demselben deurtheilt werden müs-
sen, schneller zu finden. Sie sollte eine jährliche Re-
chenschaft über den Znstand der Künste und Wissenschaf-
schaften, die Höhe, auf welcher sie sich befinden, das
Fort. oder Rückschreiten derselben vorlegen. Sie sollte
daher nicht alle erscheinende Schriften, sondern nur
diejenigen Werke, welche auf den Gang und Geist der
Litteratur einwirken, und wobey ein Fach in irgend
einer Rücksicht gewinnen oder verlieren kann, anzeigen.
In ihrer äußern Einrichtung gieng sie auch etwas von
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andern gelehrten Zeitschriften ab: ich Habe aber nur
drey Monate davon erhalten, woran die Kriegsun-
ruhen vielleicht einen großen Antheil haben. v. Die
Bieler gelehrte Zeitung erlosch mit dem ersten
Quartale des Jahres 1800; schon einige Zeit hindurch
war sie immer kümmerlicher geworden. V 1. Mitten
in eben diesem Jahre trat die Leipziger gelehrte
Zeitung unter der Direction des Hin. Prof. Höpf-
ner wieder hervor, und zwar in einer zierlichern Gestalt
in groß Quart, zuerst nnter dem Titel, Tenesche Fama,
ben fic aber nachhin mit der Benennung, Leipziger
Fahrbuch der neuesten Litteratur , vertauschte. Sie
soli alle deutsche litterarische Producte möglichst
schnell bekannt machen, so daß von den in: heyden
Hauptnessen erschienenen Büchern am Srhlusse des
folgenden Junius keine Reste bleiben. Die Recensios
nen sollen Recensionen im eigentlichsien Sinne des Wor-
tes seyn; sie sollen dem Le]er eine möglichst treue und
vollständige Beschreibung eines Buches geben, damit
er durch sie in den Stand gesetzt werde, selbst zu ur-
theilen, vb es für seine individuell: Bedùürfnisse brauchbar
sey ; sie sollen weder bloße Inhaltsanzeige noch voll-
ständige Auszüge werden. Alles weitläuftige Ral-
sonuement über Materie und Form einer Schrift, alle
Uimständliche Wideriegungen der in ihr enthaltenen
Meinungen, so gut sie übrigens auch immer seyn md-
gen, sollen dieser Zeitschrift sremde feyn : denn in dieser
sucht man nicht, was der Recensent meint , sondern
welchen Zweck der Schriftsteller bey seinem Buche bes
abficbtiget ». melden Plan er befolgt, welche Hülssmits
kel er gebraucht hat , wodurch sich sein Buch von ant
deru ähnlichen uuterscheidsk, was es Eignes und Neues
rnthält, u. s.w. Da, wo es nôthig ist, besouders
wenn der Verfasser bisher noch unbekannt war, wird
man eine Stelle abdrucken lassen, aus welcher man
den Vortrag kennen lernen kann. Dagegen sollen die
Reecnsionen anf andere Weise lehrreich werden, durch
eingestreuete Winke, kurze Reflexionen, Berichtigungen
uffenbarer Irthümer, durch Rückblicke ank die fure,
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fur des Fachs, in welches das anzuzeigende Buch ge:
bört, durch Bemerkung der Quellen und Höülfswittel,
die ein Schriftsteller hätte brauchen sollen und. können,
und die er nicht benutzt hat, so wie überhaupt durch
andere litterarische Notizen, die dem Leser nüglich seyn
dürften. Auch wird man zuweilen die Geschichte einer
Wissenschaft im vorigen Jahrhundert in fruchtbarer
Kürze erzählen, damit man sieht, wie viel sie in diesem
Zeitraum gewounen, welche Richtung sie genommen,
welche Febler man begangen hat, welche Märyel noch
zu berichtigen und zu ergänzen sind, auf welchem Gränz-
puncte wir jetzt siehen, u. s. w. Nur bey klassschen
und originellen Werken, deren Geist sich darstellen läßt,
wollen die Mitarbeiter e:was umständlicher verweilen ;
hingegen bev nicht klassischen, nicht originelleu, übri-
gens aber brauchbaren und. nützlichen Büchern, die ent-
weder den schon vorhandenea in. vielen Schriften zer
sireuten Vorrath sammeln, ordnen und verarbeiten,
odr schwierige Materien populärer darstellen, und auf
diese Urt gemeinnüßig werden, wollen he sich mit einer
bloßen historischen Beschrenbung *) begnügen. Bey
sehr mittelmäßigen Schriften wollen sie sich noch kürzerfassen; ganz schlechte Bücher aber, welche erwiesen
durchaus unter aller Kritik sind, oder vor welchen man
warnen muß, weil sie offenbar schädliche Jrcthümer
verbreiten, Pasqu.lle enthalten , der Sittlichkeit der
Menschen schaden, und die Ruhe. und das Wohl der
bürgerlichen Gescl[schaft untergraben, sollen, selbst dann,
wenn sie durch ihre schöne Form gefallen, in einen
eignen Anhang am Ende des Jahrs verwiesen werden,
und dieser Platz wird statt aller Kritik dienen. Uehri-
gens wird man die strengste Unparthcy.ichkeit gegen
Freunde und Feinde, bey den verschiedenen Meinun,
gen derselben beobachten, und keiner Schule, keinem
philosophischen, politischen und theologischen Systeme,
keiner Autorität huidigen. Ein binzukommendes Flug:art

©) Verscdiedene von diesen Aeußetungen scheinen mir zwar
MERIEVASQUADRI RM e d
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blatt soll theils die Erscheinung der bessern ausländi-
schen litterarischen Producte bekannt machen, theils an»
dere litterarische. Notizen und Buchhändler Anzeigen
enthalten. V i1. Endlich ist noch mit dem Jahre 1800
die neue nürnbergische gelehrte Zeitung einge-

Bede deakhe untalealgemeince
lehrten Zeitungen.

N.

$9. cíneni atti 28 Scc. 1749 volljogeneit Teftameri:

nroNdaimaanPros,
Sophia Iudith gebörnen Schwedern, ist theils
ein Stipendium für hiesige Studirende gestiftet, theils
dem Coucilio für die Zukunft die Aufsicht über eine
andere milde Stiftung übertragen. Die davon han-
delndch Paragraphen sind folgendes Inhalts :

„.) Anfänglich legiren wir zu einem &lt;zeringe
Schwederschen Stipendio für Srudiolis luris et
Theologiae eintátfeno f1$tel zu vol. Leges Stiv
Eu find folgende: 1) Sollen Magnif. Dno. Pros

e&amp;ori et Rev, Concilio (n bem Termino Antonii,

ge tach dem Absterben des Ueberlebenden zuersteinfälit,1000 Rtblr, an NF eingeliefert werden. Dies
ses Capital wird zitsbar iu 5 p. C. aufs sicherste be-
stättigt, und die 50 Rthlr. auf Antonit jährlich einge-
hende Zinseu werden am Matthias.Tage dem Studioko,
wélchem das Stipendium von Magnif. Uno, Pro-
Re&amp;ore et Rever, Concilio verlieben, ausgeyablef.
2) Studio Iuris et Theologiae follealtetmiren, unb
toet ba$ Otípenbium befbmmt, aeniefet e$ auf stoep Sab»

dim obdaßer E, diesen in Jahren gut der UcarStivendio unser beyderseits. dEeate
nach iibri beschafier Legitimation berechtiget (epa,
Murmoyditta DetGr
2 Jabr genossen, alsdenn es einem von der Schwederschtu

cite



168 Annal. d. Rosk. Acad. 10. B. 21. St.

Seite auf die folgenden 2 Jahre verliehen wird. Da-
ferne zu gewisscen Zeiten kein Studiolus von einer Cxi;
te vorhanden : so cessiret die Alternation, nnd bekom-
men es inzwischen die Stuäioûn von der andern Seite.
Cju dem Fall Herinasche Bluisfreunde concurriren, ex-
cludiret proximior remotiorem, und pares gradu müf
fen loo(em :- unb fo foll e8 aud) bcp bem GCoucur$
der Schwederschen Bluts - Freunde gebaiten werdén.
4) Wenn «cs an erwähnten Blutsfreunden fehlet, sollen
hiesiger. Herren Profelslorum Söhne vor andern zu dem
Stipendio admittiret werden.!" ~~

1V1. Sind bey dem Herrn Baron von. Wend-
hausen zu Ridscenow Fünf hundert Rthlr. NîFtel
beleget, welche aus einer Stiftuug der scel. Frau Bür-
germeisterin Liebherrn herrühren. Der Inhait die-
ser Stiftung ist, daß die jähriich einkommenden Zin-
sen am Dorothea-Tage an biesge arme Fraucn und
Fungfkranen, . deren jede mindestcens zwey Rthlr. be-
kommt, ausgetheilet werden solen. Gleichwie nun
ich Sophia Judith Heringen. .crwähnte 300 Rthlr.
von meiner scel. Mutter empfangen, ‘und über die Zin-
sen angeführtermaaßen disponiret habe, auch damit,
so lange ich lebe, continuiren werde; so vérurdne ich,
has nach meinem $ mehrgedachte Frau DoctorinSHOE EGid
und Kever. Concilium für die beftáubige fidere o
stättigung des Capitals Sorge tragen, und am Doros
thceen-Tage die Zinsen jährlich, wie obgedacht, uuter
hiesige vornehme arme Frauen und Jungfern vertheilen,
vie iich daruin dieselbe besten Fleißes ersucht haben
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Rostockschen Academie.
10. Band. 22. Stück.

Den 28. Jul. 1801.

As

ie ich vor einiger Zeit eine Schrift des Hrn.
i Prof. Cäsar in Leipzig anzeigte , äußerte
' ich meine Zweifel übir die von ihm gerühm-
te Vorzüglichkeit der dortigen Disciplinargesetze. (9 B.
S. 398.) Damals begründetensich dice Zweifel auf
die mir durch eigne Erfahruug bekannt gewordene Ge-
wohnheit mehrerer vormaligen Professoren, ihre Acades
mie ungleich besser zu finden, als alke andere, um deren
Einrichtung und Beschaffenheit fie fid) gleichwohl nicht
viel bekämmerten; eine Gewohnhelt, die man damals
für eine seit langen Zeiten daselbst herrschende allge-meine Mode hielt. Diese Zufriedenheit mit sich fclbft
schien mir in der Schrift des Hrn. C. gleichfalls sichtbar
zu werden; und cine angestclte genanere Erkündigung
tad) jenen Disciplinargeselzen hat das ihnen gegebene
Lob nicht bestättiget, vielmehr ergeben, daß sie auch jetzt
noch keine erhebliche Vorzüge vor den ähnlichen Ge-
een anderer Academien haben. Da die zweckmäßige
Vassung der Disciplinargesete noch immer manche Un-
tersuchung verdient:. so wird es nicht unnütz seyn, die-
t irgnriutio) su vorzüglichen Gesetze hier voliständig

| Sisi erhält der ankommende Student den Ab-
druck einer yon ihm erfoderten Versicherung , die er

bey seiner Anmeldung ii herlesén muß, und „unter
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welche der Rector demnächst das Zengniß der geschehe-
nen Immatriculatior schreibt. Stle ist seit mciner Au-
wesenheit mit einigen minder bedeutenden 3ufdgen pere
mehrt, und folgenden Inhalts: „Ego N. promitto,
me Tibi Re&amp;or Magnifice, tuisque "Sucecfforibus,
effe obedientiam praeftiturum.legibusque buiusAcade-
miae conditis atque condendis obtemperaturum; adeo-
que -L, hamanitatem. et honeftatem morum ftadiofo
artium liberalium dignam fectaturum, idque cum in
omni vitae inftitütione ipfoqueveftitu; tum in publi-
cis locis, in aedibus facris inprimis et in auditoriis,
nec non in ploteis atque portis. vrbis et in fpectacu-
lis fcenicis modefte me gerendo, iultitiae et fecurita-
tis publicae miniftros fuperioris ordinis comiter co»
lendo, inferioris nom laceffendo, deniqte pecuniam
pro. valuis portarum.-aperiendis ríte foluendo probas
turum ;. IL, intra ipfius vrbis pomocrium, non in vie
cis vicinis , 'me in füburbiis' quidem niti imperratàá
Confilii academici venía habitarurum ; III, fodalitia
illa Academiis perniciofa ,, quae Pennalifii, Natio-
nalifini atque Ordinum acadgiicorum nomine ve.
niunt, et inde ab a cloJoaLXI pluribus Principum
Electorum Saxoniae cdictis feueriffime prohibita funt,
vitaturüm atque ex animo execraturum, neque ad ifta
mala fouenda aut refüícitánda quidquam agendo vel
patiendo collatutum, «t fi quem fimile quid moliri
intellexero, Re&amp;ori indicaturum ; IV, iniuriam mihi
illatam. confulto nec ipfum nec per alium. vlturum,
neque aliis iniuriae per vim vlcifcendae vel fuaforem
vel focium. vel adiutorem futurum; V fi abitu ex
vrbe eiusque vicinia- mihi ioterdictum fuerit, finc
permiffü Kectoris neque ipfum difceffutum neque res
meas amoturum; fi vero, quód Deus auertat! proptér
delicta commiffa relegarus jm perpetuum aut ad tem-
pus e communitate hac litteraria exeffe iaffus fuero,
definita die vrbe exceffurum ; VI, neque praefentem
neque abfentem confilia eontra falutem er dignitatem
Acadeiníae Lipfienfis initurum, immo commoda hu-
ius Academiae, ad quemcunque ftatüm "peruenero,

quan-
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quantum. in me erit, procuratürum atque proino:
tüzum effe,
. Mit dieser Versicherung wird ihm behändigt. und
ist bisher unverändert gebliebcn , folgende

Synopfes flatutorum a. Studiofrs Academiae Lipfien-
fes obférnaudorum.

1;:Deum omnes fancte ac. pie colant, abftineantque
ab iis, quibus (andliflimum illius Numen violari poteft,
vt funt blasphemiae in Deum, deierationes non nc»
telfariae, exfccrationes et imprecariones malae, con-
temtus rerum diuinarum, confabulationes in templis,
aliaque .deuotionem 'àc cultumreligiofum turbantia,
II. Poft Dei cultum prima Studiofi «ura in co verfe-
tur, vt lectiones fibi neceífarias audiat, inprimis autem
publicas Profefforum lectiones frequenter, i1E Nullus
alterum iniuria fiue reali (iue verbali afficiat, verbe:
ret, affligat, aut quouis modo laedat; nullus etram
tumultuetur, aut impetum in quamcunque domum
faciat, vel quicquam corum, quae collecati ante aee
des folent, vt funt vafa , vehicula, plauftra et fimi-
lia, cuertat, auferat, amoueat ; quilibet etiam intere
mittat, turpi mulierum copfüerudine vti, tabernas
vioarias ftequentare, ludos inhoncftos exercere, po-
tationibus vacare; clamores et vociferationes diu
üoctuue, aut firepitum armis, aut quascunque turbas
excitare, claufas Collegiorum fores pulíare, et fi
qua alia his gemina lafciuiae et exorbitantis iuuentaefunt delia;|IV.Nullusconuentuumconfpiratio-num confenfionumque, quibus .ommunitas hacc pet-
turbari poífit, autor tit vel inceptor, aut chartas con:
vOcatorias confcribat , ptoponatue publice aut clan-tulum difpergat,—V,Nemovadimoniumfeuar-reflum, vri vulgo vocant, cui faacte promittendo feobíttinxit, deferat.—Namaliasterdemorecitabi-tur, et fi fe non ftiterit, telegabirur; quod ipfum et
illi euehiet, qui citatus arrefli aut promcritae poenae
metu aüfugerit, VIL Nullus famofos libellos com-
ponat, aut clam palamue edat: quin potius hos tol-

lat auferendeque supyrima.; aut Rectorem hac de re2 ccr-
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certiorem reddar, VIT, Relegatus ad certos annos
intra oppidum vltra diem difceffioni praefinitum non
temaneat, nec difcedeos tumultuofe aut inufitate de-
duci fe permittat, néc ante finitum poenae tempus
in oppidum reuerti acdeat, nifi ab Vniuerütate hac
teícindi vt putridum membrum velit, VIIL, Nullus
in homicidio, fürro alioue fimili atrocioti/delitto
deprehendi fe petiarur, wifi in grauiffimas legibus
eonftitutas poenas incurfurus, 1X, Ne quis alterum,
fiae ex noftris fiue externum, extra aedes aut vrbem
aut quemcunque alium in locum, ad tertamen armo«
rum aut pugaam prouocet aut euocet; nec hoc vt
faciat ; vllum inftigando, impellendo aut quacunque
ratione et opera promouendo adiuüet; fed pra virili
fua, be eiusmodi quidquam committatur, impediat;
áec etiam ab alio prouocatus exeat. Nam fiue con-

rediantur et certent, fiue forte, dirimatur praelium,
m eum ecosue poena ex Concilii publici decreto fta«
tuetur, X, Quilibet Ciuium noftrorum indecorum
et minus dignum Studiofo veftitum fugiat, XI, Nul-
lus Studioforum absque nominis fui apud Rectorem
profeffione in Academia liac commotetur, fed quam
maturrime fidem ei folenni ftipulatione obftringat.
XII. Ciratus ad -Re&amp;orem cofnpateat, citandus alias
publice , -el ob contumaciam plane relegandus,
XIIT, Nullus actione' vel vindida impetat, directe
aut indiredie, pet fe vel per alium, verbo vel facto,
eum vel 'eos, a quibus mulétatus punitusque.fuerit,
quiuc ín muletis ac poenis ftatuendis et^ exigendis
confilium operamque dedit, XIV. Nemo Redori
aut Affefforibus illius in iurisdictione fua exercenda
aut fontibus poenas infligendo aut easdem "Wequen»
do fefe opponat, illosque impediat, nifi animaduer-
fionem incurrere velitdebitam, XV, Nequis fpon-
fos et tonuiuas nuptiales, eos item, qui funcra có
nitantur, foeminei praefertim fexus, vllo modo tur-bet, impediat aut. moleftía aliqua'afficiat,melto.mi»hus ad nuptiasipfas, nifi inuitatus accedat,

„F.
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"^.

Yersuch einer Darstellung der höhern Landwirthschafé-
wissenschaft für Cameralisten, Deconomen unb Deco:
nomieverwalier, von A. L. von Seutter, Mit:
glicde der naturforschenden Gesellschaft ju Jena. £i;
be und keipiig, bey Friedrich Bohn, 1801. 3 Alph,
2 Bog. in Octav.

MW die höhere Landrwirthschafts-Wissenschaft eis
NG cht
durch eine speciellere Inhaltsanzeige die dazu gehöris
gen Thrile bekannt matze. Minleit..1. Rap. Ueber
den Begriff einer Wissenschaft überhaupt. 2. Bap.
Ueber den Begriff einer practischen Wissenschaft. 3,
Kap. Begriff der öcouomischen Wissensschaft über-
haupt. 4 Kap. Begriff der Landwirthschaftswissenschaft.
(Die höhere Landwirthschaftswissenschast is „der Inbe-
LULudes pKA Erhae[o vornimqnty1 [ .

"daß aus ihr der hôchsie nachhaltige Geldertrag für ihn
erfolgen kann, und weiche ihn in der. Ansmittelung und
„Darsiellung dieses Ertrags leiten müssen.'’) 6 Rap.
Von Eintheilung der hdbern Landwirthschafts-Wissen-
fchaft und den einzelnen Lehren derselben... Darstel-
lung der Wissenschaft. 1Abschnitt, Gründungs-
lehre. 1 Rap. Algemeine Grundsäze der Grün-
dung, 2. Kap. Ucher das Studium der Landwirth-
schafts:Wissenschaft. 3. Rap. Grundsätze des Land-
wirthichafts-:Rechts. x Abth. Rechtsbestimmungen
über die verschiedenen rechtlichen Erwerbarten des
landwirthschaftlichen Gewerbes. 2 Abth. Rechts-
bestimmungen über die Ansübung des landwirthr
schaftlichen Gewerbes. 3 Abth. Von den Einschrär-
kungen der freyen Ausübung der Eigenthumsrect,-
te eines Landwirths durch landwirthschaftliche Ser-
vituten. 4 Abth. Von den réchtlichen Gränzbestim-
tnungen eines Landguts, und von der rechtlichen Erhal-

kung der Rechte bey vorkommenden Beeiaträchtigungen
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eines Dritten. 4 Rap. Grundsätze über die Vermes-
sung eines.Landaquts, über die Darstellung dejjclben in
eincr Vermessungskarte, Vermessungs Register, und
Vermessungs:Beschreibung. 5 Rap. Grundsätze über
die Schäzung der Beschaffenheit des Bodens eines
Landguts, in Hinsicht der dadu c&lt; begründeten größern
oder geringern Fruchtbark it, und von -der Darfstellung
derselben in einer Schätzungskarte. Schätzungs-: Regi-
ster und Schätunas-Beschreibeng 6 Rap Grund-
sätze, über die Untersuchung der statistischen Versassuug,
und folglich der geographischen, politischen, can: eralt-
schen, mercantilischen und öconomischen Lage eines Land-
guts. ~ 41.. Abschnitt. Benunungslehre 1 Rap.
Allgemeine Grundsätze der . enuzung. 2 Bap Grund-
sätze über die Brnutzungsarten des landwirthjchattiicher
Gewerbes. 3 Rap. Darstellung der la! dwir.hbschaft-
lichen Hauptiysteme. in Hinsicht der Hauptnutzungsar-
ken, und der Grundsätze ihrer Anwendung. 4 Kap.
Grundsätze des Nutzungsansch aus 5 Kap. Grund-
sätze über die Eturichtuna einer Landwirthschaft. 6 Kap.
Grundsätze über die Regulirnug und Vertheilung der
Wirthschaftsgeschäfte. 7 Rap Grund)ätze über die
Verwerthung undV rräußerung der landwirth!chaftlichen
Producte. ~ 1I71 Abschnitt. Darstellungslehre.
x Rap. Allgemeine Grundsäßtze der Durstelluügstchre.
2 Kap. Von der Nutzungskarte, vo! der Nutzunasbe-
schreibung, und vom Inventarium der landwirthschaft-
]ichen Nugungsmittel. 3 Rap. Vom Materiale und
dem Geldetat. 4 Rap. Vom landwirthschartlichen
Rechnungswesen. 5 Kap. Vom landwirthschaftlichen
Archiv- und Registraturtvesen. _

Dies wird hoffentlich genügen , einigermaßen einen
Begriff von dem Inhalte dieses Buchs zu geben, aus
dem ohnehin schon ein Stück durch einen früheren Ab-
druck (9 B. S. 293.) bekannt gewuri en ise Ganz
habe ich denn nun diese zwey Alphabete nicht durchgele-
sen , zumalen allenthalben Arußerungen eingesireuet
sind, die einen Anstrich neuerer Philosopie haben, und mir

durch diese gesuchten L1usdrücke unverständlich gewor-
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den. Aber überraf/t biu ich geworden, in diescr
hshern Latdwirtk,(chafts-Wissenschaft, 'die ich vordem
nicht kannte, eine beträchtliche Portion, Jurisprudenz
vorzufinder. Denn, ~~ ich bediene mich der eigncn
sWorte des Hrn. Verfassers, da diese Aeußerung zu
den Stellen gehört, welche ich nicht zu verstehen offen-
herzig bekennen muß, ~ „jinsoferne die menschliche
uFrerheit in der Sinnenwelt durch Rechtsbestimmuns-
z,Jen Realität erhalten muß , sind diese Bistimmngen
„der Vegenstand der Rechtswissenschaft ; ! in soferne sie
„aber auf die Erwcrbart der Sphäre éines Gewerbs

AOL airs nd er bt} 1. :

jtes Verfahren in dem Gerverbe selbst, Einfluß Haben,
„mässen sie in der Gewerbwissenschaft , und zwar irt
„dem höhern Theiie derfelben, einen eiqnen Plag ein-
; mehmen." Diese Abtheilungen habe ich alfo vor;ügkich
durchstudirt, und manches gefunden, was mit meinen
bisherizen Meinungen nit fo gam) überein (timmet:
Inzjwischeu , da in efger Höhern Wissenschaft vieles
aus einem höhern Gesichtspuncte angesehen wird: ^ (o
ird es genügen, mei en Collegen,die sich nur mit der nies
érn Rechtsgesehrsamkeit beschäftigen , von dieser pers

schiedenen Darstcllungsart ciuem. etwanigen Begriff zunjächen.©IchlieferealsobierdieUeberschriftenderelnzeinen Paragraphen aus der zweyten Abthcilung des
dritten Kapittels im erfteu 91b(donittz, "melde am mei
fien von den Lehrbüchern des positiven Rechts abweichen.
§. 76. Gattungs: echte der Benutzung eines Landguts
überhaupt. F. 78. Arien desselben. §. 79. Vom Ges
brauchrecht. §. 80. Von dem eigentlichen Benutzungs-
recht des landwirthfchaftlichen Gewerbes. §. 81. Rech
des Pflanzenbaues. §. 8 2. Das Recht Gartenaewächss
zu bauen. F. 83. Das Recht Feldgewächse zu bauen.§. 84. Das Recht der Pflanzenerziehung|$.85.DasRecht ihrer Gewinnung. § 86. Das. Recht ihrer Zu-
bereitung. F. 87. Das Recht der Vrrwerthung und
Veräuferung landwirthschafticher Gewächse. ÿ. ss.
Das Recht der Viehzucht überhaupt. §. 89. Dase :
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Recht Pferde: zu erziehen. $. 99. Das Recht Rind-vieh zu erziehen.|S.91.Dasb:&lt;tderSchweins,
zucht. . §. 92. Das Recht Federvieh zu erziehen. 93,
Das Recht Schafe zu erziehen. g. 94. Das Récht
Bienen zu erzichen. g. 95. Von dem Erziehungsrechtder landwirthschaftichen Thiere. g. 96. Das Reicht
der Gewinnyng landwirthschaftlicher Thierproducte.
§. 98.. .Das Recht der Veräußerung landwirthsc{aftli-
cher Thierproduete. ~~ Hun auch noch der kürzeste
Paragraph: aus dieser Abtheilung. ,„„§. g 1. Für die
Uusül.ung piesces Rechts sind. mir nirgends gesetzliche
Einschränkuugen hekannt.'". ' Wer noch mehr von
dieser höhern Jurisprudenz wissen will, wird das dent
Hru. Prof. Karsten dedicirte Buch selbst lesen müssen.

3*

a s0tialó bcc mec lenburgifeben9mitificbeyaud,! wärtige Belehrten.W Ülthaften gedacht worden:
so. erwähne ich eincr kleinen Schrift, Praclens lögie.
tatis phylicae Cörtingersts (tatus, ( öct. 1800,. m bars
aus folgeudeNotizen, zu entlehnen. B) Sodalcs, qui olim
Gützingae Socictatem frequentarunt, punc abícntes. —
H. F. Link, Hildefienüis, Med, et Phil. Dr, Chem.
et Botan, Prof, in Acad. Roffochienfr. m . I
Sachfé, Luneburgenfis, Med, Dr, er Practicus in fir
vitate Parchimenh, — C. Ruff, Megapolitanus, Med,
Dr. et Practicus in vibe Ludwigslufl. — I.I. C.
Grapengieffer, Patchimo-Megapolitanus, Med, Dr,,
in icin. lice, (Ist das ein anderer, als. der practische
Arzt in Berlin !) — C. E. F. Brandenburg, Kar
ftochienfs, Med, Dr, , in icin, litt. — — U) So.
dales honorarii, qui Societatem nuaquam frequenta-runt, illi, optime fauentes, ——C.F.Timm,Con.ful: Ciuitatis 7Ma/chinenfrum, —. 4. C. Siemffen,
Phil, Dr, in Acad, Roffochienfr. (7 88. 8.210)
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Beyträge zur Naturgeschichte von Heinr. Fr. Link,
Professor zu Rostock und verschiedener gelehrten Ge-
sellschaften Mitgliede. Zweyter Theil. ~

Geologische und mineralogische Bemerkungen auf einer
Reise durch das säüdwestliche Europa , besonder
Portugal. Von Heinr. Fr. Link. ~~ Rostoc
und Leipzig, in Carl Chr. Stillers Buchhandlung,

. 1804. 15 Bogen in Octav.

M:: dieferupeyte Band enthält, ber nicht n
G: 225.) in mebrere Gtüde abgetbeilt ifl, bad

ergiebt sich schon aus Det goepten Ditel desselben, und
noch näher aus folgenden Abschnitten, die der Hr.
Verf. gemacht hat: 21) Einleitung, 2) Ueber die
Bildung des südwestlichen Europa überhaupt , 3)
Physicalische und mineralogische Geographie von Por-

EEMedadBemerkuagen. über die physicalische und mineralogische
Geographie von Frankreich, 6) Einige Bemerkungen
über die mineralogische Geographie des südlichen Theils
von England,, 7) Einige Bemerkungen über den
s des Meers, 8) Allgemeine geologische Bemer-

3 2.
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a

Ge Sottfesung oer tTacbricbt von oen Ieip,'3iaer OtubentenéDefepen.——DieferSynopfiFarutorum ist als ein Anhang beygefügt
Capitula notabiliqra poflerioris mandati prvuin.

cialis. Saxouict , a, MDCCKXII die 11 Iulii

publicati, cuius vigore duella, ez quaein eorum
vicem finulate fübflituuntur agérefflones, poena
generati- et communi, iuiuriae autem» verbales
et reales aliique exceffus ,, iu quantum a Stu.
diofrs committuntur , fpeciali et gratiofiffime
teinperata poena coercentur.

$ r.- Lege vniuerfali et in perpetuüni valitura cau-
tum, ne quis alteri. verbis geftibus aut facto ipfo
iniuriam inferat, neue quis iniufte laefus ius fibimetipfe dicat,.—Quiautemquocunquemodofelaefumarbitrabitur, cauffa ad Re&amp;orem et Concilium tanquam
magiftratum orditiarium delata, ab eodem vel imme-
diate' vel mediate, fa&amp;a videlicet requifitione illius
magiftratus, fub quo iniurians forum fortitur, con-
gruam fatisfa&amp;tionem expetere, et ab orini vindicta,
praefertim prouocatione ad duellum, omni modo
abfüinere debet. —$.2. Iniuriae verbales ac reales
leuiores, quae ex impetu improuifo committuntur,
fiue" mutuae fiue ab vna parte tantuni illataefint,
difciplinae academicae fubiacent, et ad eutidem mo-
dum , quo illae ante^huius et anterioris Mandati pro-
mulgationem vindicari confueuerunt, coercefitur. $.5.
Qui animo deliberato fufte, flagello, fimiliue inftru-
mento in alterum nil tale metuentem irruit, eumque
male tractat, poft deprecationem flexis genibus re-
citatam tres annos, et ex his aliquot menfes per in-
terualla, corporis habita ratione, cum «arena, vt
canones. loqui folent, victus quotidiani loco tantum-
modo aquam et panem percipiendo, intra: carcerisclauftra tranfire cogitur.—Siatergoaggreffiofacta,terminus commorandi in mala man(ione ad quatuor
annos, et carenae víurpatio fub conformi proportione

exten-
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extenditur. 4. 4, Qnando plures in "aggreffionein
violentam confpirant , finguli! aggreffores in genus
prouoluti deprecationem pracstant, et carceris dehine
poenamfubeunt; in quo; vbi infultüs a fronte fatus,
duos annos et fex menfes, fin a tergo factus, per
tres annos et fex meufes detinentur, càrena ad modum
anteriorem laxius iniunQ(a, ^ $. 5, ColleRa manu
aduersarium fustibus aut flagris caedi mandcians ab
omnibus muneribus in perpetuum excluditur , ct
praeterea fe et complices fuós, quando ifte ad Studio-
forum ordinem pertinet, incarcerationi obnoxios
reddit, per quatuor annos duraturae, quos per in-
terualla carena irroganda tnagis moleflos efficit; Qui
pretio condud&amp;ti tale quid perpetrant, nafi et aurium
ab(ciffione mutilati memoratam incarcerationem fufti-
nere conguntur, $. 6. Iniuriatus iniurias vérbales ae
reales leuiores Magiftratui denunciare non tenetur,
quod: in realibus gráuioribus facere obftri&amp;tus. eft,
alias incarcerationem trimeftrem, vt intermiffae de-nunciationis poenam , luit,.$;7.;Prouocansalterumad duellum animo delibérato, fiue per verba fiue pet
literas, duello non fubfecuro per duos'annos carcerem
ea conditione fubit, vt per prius femeflre carenam
fuftineat ,. et per iftud reliquum tempus ab omni
conuerfatione cum propinquis et amicis femotus, eorun-
dem colloquia nonnifi in praefentia perfonae iudicia-
lis frui poffit, $3. Quando ex primo aeftu nuda
prouocatio facia eft, ad vnum annum Íncarceratio
teflringitur. Eandem cum prouocante poenam fufti-
net, qui de prouocato finiftrum iudicium fert , quod
ille poft fa&amp;tam ad duellum prouocationem non com-
paruerit, —$, 9, Qui poft fa&amp;am prouocationem in
fugam fe coniicit, et poft edictalem citationem emif-
fam contumaciter emanet, nomen infame ex patibuli
áffiione reportat; poenae ordinariae, vbi eius copia
haberi poteft, adhuc fubiiciendus, ^&amp;. 10. Quando
extraneus et eregrinus in hifée prouinctis commorans
indigenam aj duellum pronocat, et in fugam fe poftea
coniicit, prouocatus rem ad Principiem deferre iube-

32 tur,
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tur, qui temeritatem iftam pro auctoritate et poteflate
füa acriter. fefe effe vindicaturum clementiffime poili-cetur, $. 1 1. Prouocatus,.quamuisoblatamduelliconditionem non acceptauerit, ob intermiffam tamen
factae prouocationis denunciationem duos menfes cum
carena, habita perfonae ratione, in carcere tranfiget,
$..12. Prouoeatus factam prouocationem acceptans et
occultans, perinde ac fi duellum copfummatum effet,
aequale cum. prouocante poenam fuftinet; huic prae.
terea poenae illi femet obnoxios reddunt, qui ob in.
iurias. in Saxonicis prouinciis illatas duellum in ex-
franea prouincia abfoluere praefumunt, g. r3. Ducl.
lum absque homicidio confummatum prouocanterm et
prouocatum carceri per octo annos mancipat, adhi-bità infuper carenae annalis caftigatione.|$.14.Quitommiffo duello poenam promeritam fuga eludere
intendunt, poft edictalem citationem fruftra adhibitam,
faGa per carnificem. imaginis et nominis affixione inpatibulo, infamia perenni plectuntur..$.15.Induelloqui in continenti, vel poft duellum ex vulnerum letha-
litate pereunt, et ad equeftrem aut ad fuperiorem
ordinem pertinent, extra coemeterium aut in illo
loco, in quo cadauera punitorum fepeliri folent, a
vefpillonc terrae, mandantur, inferioris gradus homi-
nes hoc fatum perpeífi per carnificem patibulo affi
guntur, $.16. Homicida ex duello fuperftes , qui
vulnus lethale aduerfario inflixit, vbi in equeftri aut
alia illuftri dignitate eff conftitutus, fra&amp;o prius per
carnificem gladio capite truncatur: plebeio poft. tale
facinus fuperftiti carnifex laqueo. gulam frangit, $,
17. Contra talem homicidamfugitiuum poft edidalem
citationem in contumacia perfeuerantem executio in
effigie, in loco infami per carnificem peragenda, de-
cernitur. $. 18, In crimine, duelli omuis praefcriptio,
quanticunque ea temporis fit, ceffat: nec ebrietatis
ad mitiorem poenam obtinendam vlla habetur ratio,
$. 19. Receptatores: aut ad fugam adornandam adiu«
fores eorum, qui absque homicidio duellum com-
mifcrunt, per fex menfes incarcerationem cum carena

ulti-
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fuftinent. Qui homicidam ex duello reducem tali
modo. fouet , aequali cum prouocante ad duellum
poena, quae fupra $. 7. defcripta erat, afficitur. 9
Qui ad duellum alios infiigant, rixasque excitando
occafionem duello praebent, per fex menfes in carcere
detinentur. $. 21. Qui Secundantium, (vt vulgo ap-
pellari folent,) aut Denunciatorum pattes circa duel-
lum fufcipiunt, aut iftud confilio aut ope-promouent,
aut arma fubminiftrant ,. eandem cum: prouocantibue
ad duellum poenam; de qua iu $. 8. actum, fuftinent.
$. 22. Famuli arma ad locumduclli portantes per fex
menfes aut integrum aunumin opus publicun, dam-
nantur, $. 23. Qui fe vel fpectatores duelli gerunt,
nec facinus iftud, quantum in ipfis fuit, cohibuerunt,
vel illud non confeftim denunciarunt, in carcere treg
menfes cum carena tranfipere tenentur. $.24, Cui
de duello commiffo fcientia fuppetit ,'illi quoque de:
ferendi deli&amp;i neceffitas incumbit, ni(i poenae arbitra.
giae fe reum facere, quam praemium pro denunciationemereri potius ducat,—Quienimdenunciatduelluuy,centum , qui aggreflionem armatam, quinquaginta,
qui iniuriam realem, triginta, qui verbalem atro-
ciorem, decem thaleros ex delinquentis facultatibus
poft peractam delicti probationem confequitur, $. 24.
Qui ex collufipne ad declinandam duelli poenam fub
(pecie aggreffionis fubitaneae; vt paffimfieri adfolet,
arma. conferunt, cum illis, qui formalis duelli reifunt, pari poena corripiuntur,—$.26.Quodficitracollufionem ex fubitaneo: iracundiae calore digladiatio
fimultanea inter duos fuerit fuborta, hi animum im-
petuofum. intra. carceres per vnius anni decurfum
fedare iubentur, Vhi ab vna parte aggreffio euiden-
ter facta eft, altera vero fe n nea fuit coácta, ag-
greffor tantummodo poenas luit, Ex homicidio bifce
in cafibus interueniente fecundum iuris-difpofitionem
proceffus inflituitur, ét pro qualitate admiffi poena
irrogatur, 6. 27, Qui ftri&amp;o gladio aut inftrumento
ad. globulos explodendos idoneo alterum. ex. infidiis

nil tale metuentem asgreditu.;, vbi mors infecuta non3 eit,
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eft, eadem poena plectitur, quae duellum absque

zgmicidio perpetranti fupra $. 15. dictata, deprehen-

3!

Meue Monatsfchrift von und für Mecklenburg. Zehnter
Jahrgang, 3 und 4 Stück. März und April, : 801.
Schwerin, 1c. 8 Bogen tn Octav,

Gi 1) Secuiaroedicht vom Hrn Prof. FuchsVW in Güstrow. 2) Van der sichersten Art- und
Weise, sich Mehschenkenntniß iu erwerben. ~ HVer-
muthlich will der Verf. hiernach selbst noch die Probe
machen, und. diirfte alsdann feine vorgeschlagenen Mit-
tel unzureichlich finden. 3) Wie soll man den Aus-
bru: Vectura per omnia molendina libera, (mn citet
tofloc(d)en lirfunpe verfieben ?. pom Jorn, (9. 91, 9j.
f£vere. — tiettelblaot überfeete, ,,3ollfrepbett in
allen Mühlen,“ Zurnedden , „Freyheit vom Müh-
lenjoll unb anser 9lbgiftes,^ (23. v. Ditmar, $77,
„die frevye Mühlenfuhr,'!) und Hr. M., ,,die frepe
Wahi, nach welcher von den Mühlen sie fahren woll-
fen," Meines Ermessens kann man bey den Worten
stehen bleiben, und die Stellc üb rsetzen , „die Erlaub-
^mig, mad) Belieben' über die Mühlen zu fahren.'
Wer das Locale des Mühlendanimes kennet, ist, wie
ich denke, darüber mit mir einverstanden, daß damais,
wie die Mühlen angelegt wurden, keine Landstraße an
der Stelle gewesen, wo sie jetzt is., und daß die Müller
keine Erlaubniß erhalten haben würden , eine solche
Landstraße für ihre Mühlen eilfmal zu durchschneiden.
Nachdem aber die Mühlen ange'egt waren, und man
über dieselben auf einem vermuthlich.schon vorher ger

ERAI, NNIRRITat
kreffen ; so konnte es Einwohner und Fremde interesst-
Yen, daß sie auf diesem kurzen Wege, der vielleicht
noch andere Vorzüge vor dein vorhergehenden, jetzt
unbekannt gewordenen Wege hatte, auch in die Stadt' un
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und aus derselben fahren durften. Der freye Fahrweg
von dem innern Mühlenthore bis zum Blockhause, der

wt
Gegenftand dieser Verleihung. 4) Ueber seine Füb-

RA e Safes iirineragOrpa
als Prediger , nebsi den Gründen seiner Rückkehr in
sein Vateriand , und einigen in demselben gemau; ten
Erfahrungen, von dem vormaligen Prediger L.Mozer.
Fortsetzung. (9 B. S. 375.) / 5) Wünsche eines Can-
didaten des Predigtamts, und derer , die mit ihm
übercinftimmen, bie zweckmäßige Vorbereitung zum
Predigtamte betreffend. ~ Der Wunsch dieses Can-
didaten lautet dahin: „Daß von Seiten der Männer,
„denen die Verwaltung der Religiousangelegenheiten
„obliegt (?), Rücksicht auf die Vorbereitung künftiger
n Religionslehrer genommen werden möge, damit sie
„in den Dingen geübt würden, bey deren Beobachtung

er e Sues M utaaen Oe
ten nicht gatz zuverlässige Abhandlung des Hrn. Prof.
Jakob Über die Universitäten in Deutschland (8 B.
S. 337.) irre geleitet worden , zu glauben, daß ein
künftiget Prediger bey der jetze besiehenden Einrichtung
der Univetsitäten auf denselben nicht hinlänglich vorbe-
reitet werde: das ist abet ein offenbarer Irrthum, da
der künftige Prediger sich in der Folge viel leichter
forthelfen kann , als der Jurist und der Arzt, mithin

Was sr nach bend gten academischenpn
hat, bestehet theils in der Fortsetzung seines Studii,
theils in der Uebung im Predigen , die ihm zugleich
eine Fertigkeit bey vielen andern Amtsverrichtungen
des Predigers verschaft. An der Gelegenheit zu dieser
Uebung fehle es in Mecklenburg nicht , wenn der Gar
bibat fid)-dur barum bemÿhet, und seine Predigten
nur irgend brauchbar sind: deny die Prediger sehen
diese Erleichteryng gerne , und die christlichen Gris
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men (inb in der Regel schr' daran gewöhnet , vorlieb
zu nehmen. Es kommt also nur auf das eigne Stu-
direu des Candidaten an, und da liegt gewöhnlich der
Fehler, den die Herren auper fid) zu suchen so sehr ges
neigt ind. Es tehlt an den Schulwissenschaften , die
fich selten völlig nachholen lassen, und soweit es möglich
ist, anhaltenden Fleiß erfodern. Auf Academien ist we-
der hinlängliche Zeit noch hiniänglicher Fieiß aut die
Vorlesungen gewandt worden; und oann ist natürlich
kein anderes Mittel anwendlich, als daß man noch ein
ns oder etwas mehr zur Academie zurückgehe, und dasersâumte einhole. Zum eignen Studiren iff eine aug
gesuchte Handbibliothek nöthig, an diese wird aber nicht
gedacht, sondern erwartet, daß die g.Ichrten Kenntnisse
von seibst kommen sollen. Auch erfodert das eigne
Studiren hintängliche Zeit und einen ruhigen zu diesem
Geschäfte aufgelegten Geist, wobey gleichwohl noch
Zeit zur Erholung, zur körperlichen Bewegu-:g in freyer
Luft, und zu einigen gesellschaftlichen Verbindungen
nicht vergessen erben mof: der Candidat hat sich aber
aus Mangel an Vermögen zu einer Hausiehrerstelle
entschließen müssen, unb feine 3eít fo cingetbeilet, daß
jum eignen Studiren wenig übrig. bleibt; unb aud)
dies Wenige wird hdäufig zu andern Dingen verwendet.
It es da nicht seltsam , von andern Hülfe zussuchen,
Wenn man die rechten Mittel, die allein jum Zweck
führen, nicht anwenden kann oder will? 6) Ueber die
Stolgebühren für durchgehende Leichen. Schreiben des
Predigers Wüstney zu Basedow an einen Freund,
die Gedanken des Hrn. P. Mangzzel (10 B. S. 115.)
betreffend. ~ Ist abgebrochen. 7) Fortsetnng drs
kurzen Auszugs aus den Druckschriften, die gegenwär-
tige Theurung und deren. Abhelfung betreffend. (10
B. S. 152.) 8) Anzeige der Abhandlung des Hrn.
L. R. von Ferber über landwirthschaftliche Contrac-
tc 26, (1095. S. 10.) 9) Einige nicht so ganz un-
bedeutende Gedanken zur Beherzigung.
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VWersuche über das Civilrecht und dessen Anwendung.
Von D. Adolph Dieterich Weber, Professor zu
Nostock. Der kleinern St.riften des Verfassers
zwente durchgängig verbesserte und vermehrte Aus-
gabe. Schwerin und Wismar, in der Bödnerschcn
Buchhandlung, 1801. 257 Bogen in Ortav.

I) nrc&lt;h die auf dem Titel befindliche Notiz, daß
$ die kleinern Schriften des Hrn. Vert. in dieser

Sartmmluug enthaiten siud , wird man schon
errathen können, was man in biesen Versuchen ju. et»
warten babe. Man findet nämlich, 1) Bemerkungen
und allgemeine Regeln zur Beförderung einer gründlte
&lt;en Theorie der Unwenduyg des rômischen Rechts in
den deutschen Gerichten; die vormals den Titel hatten,
Reflexionen zur Beförderung einer gründlichen Theorte
vom heutigen Gebrauch des römischen Rechts; 2) Bey-
träge zu der Lehre vom stillschweigenden Conventional-
Ptantrechte; 3) Ucber die rechtlichen Gründe der
Verbindlichkeit, Zinsen zu bezahlen ; eine Umarbeitung
des erstenbschnitts der folgenden Abhandlung; 4)
Commentatio de vluris indebite selutis, carumque
fam repetitione quam in'fortem imputatione, ad
Legem XXVI, pr. $ 1 et 2 D. de condict, indcbiti,
5) Kurze Erörterung der Frage: Wie weit erstreckt
lich eigentlich bey Verpfändungen das Verbot Legis

lac.

A a 2
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Mecklenburgische gemeinnützige Blätter , dritten Ban
des drittes und viertes Heft, oder mecklenburgische
Provinzial.Blâtter, ersten Bandes drittes und viertes
Heft. Herausgegeben von I. C. N7. Wehnert.
Parchim, € März und April, 1801. g? Bogenn Octav. C

ende diesmal zusammengedruckte Hefte enthalten :

dep Rena iri
aus bem (dymerinjd)en &amp;taatécalenber,c. vom Dru. D,
Aoppe. elu. (10 35. €. 134.) — In den
Zusägen zur Litteratur wird Hr. I. C. Hempel, jegt
Prediger zu DSsmigz, als Verf. der Gedichte von einem
Mecklenburger, (4 B. S. 136.) und Hr. M. Tarnow
als Verf. der Schrift, Ueber die jetzige politische Lage
Europens, (5 B. S. 185.) und der sittiich-staatigen
Schriften (9 B. S. 161.) angegeben. 3) Geschichte
des strelitischen Staatscalenders, und Auszug aus dem
vom Jahre 1801, in statistischer, topographischer und
geschichrlicher Hinsicht, von ebendemseiben. 4) Eben-
dessciben Verzeichniß der jetzt lebenden meckl. Schrift-
steller. Fortsetzung. 5) Statuten der meckl. naturfsr-
schenden Gesellschaft. (10 B. S. 99.) 6) Antiquitä-
ten. ~~ Der hiestge Rathsherrn - Eyd mit dem aiu
gehörigen Handgelübde. Etne Antiquität ist es nicht
eigentlich, da beydes noch, soviel ich weiß, unverän-
dert beybehalten i. 7) Regiminal- Rescript, Dank-
sagungs.Formular , und Ausschreiben des Superinten-
denten , in Betreff cines gegen den H. Christian
Zuowig zu Hamburg am 21 May 1679 intendirten
aber glücklich abgewandten Meuchelmords. s) Anfrage

Dise Anfrageberuber aufd DNA rs
beißt in dicser Verbindung der Tag der Woche, nicht

Biduelis oiea.

anic Laetare in einem Diplom von 1325 am Freytag
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vor Läfare, u. s. w. 9) Authentische Nachricht von
dem Wittwen-Institut für die herzoglithe Dienerschaft.
 Is abgebrochen. 10) Vaterländische Gesetzgebung
im Jahr 1801 , Monat Jan. Febr. März. - Nach
einer strelitzischen Verordnung vom 20 Febr. sollen alle
Candidaten der Rechte - welche auf Reception in die
Zahl der Sachwälde oder auf andere Diensibefdrderung
Ynsprache machen, nicht nur von den Univerfitäten be«
glaubte Zeugnisse ihres sittlichen BVetragens und Fleißes
beybringen, sondern sich auch ciner strengen und sorgfäls
tigen Prüfung unterwerfen , und nur dann, wenn sich
hieraus sówohl, als aus eincr Proberelation ein hin»
länglicher Grad von Geschicklichkeit und Kenntnissen
ergiebt , aufgenommen werden. Durch cine schwerin-
(de Gonftitutioa vem 1o May sind die Fälle , in wel-
chen der Nachlaß eines Verstorbenen gerichtlich versiegelt
werden muß , bestimmet , und zugleich ist das Land in
drey Abtheilungen gebracht , damit von den dreny con-
eurrirenden Landesgerichten nich: mehrere zugleich, wie
bisher häufig geschahe , die Versiegelung veranstalten.
Das Uebrige minder erhebliche übergehe ich jetzt und
künftig. 11) Vaterländische Litteratur. Monat Fe-
bruar und Märi1 1801. 12) Nekrolog auf das Jahr
1801. Carl Freyherr v. d. Lühe, K. K. Kam-
merherr zu Wien , geb. zu Holdorff unweit Schwe-
rin , gest. am 9 May , Verf.:. einer Hymne. an die
Slora, YOien, 1790, 1797, in Quart., (und in
Herders Briefen zur Beförderung der Humanität,
§8 Sanml. S. 45.) 13) Vorlesungen auf der Acas
demie zu Rostock. - Der Waunsch, daß der Lections-
catalog ungieich früher als gewöhnlich ausgegeben
werden solle, beruhct am Ende wohl nur auf eine nu-
richtige Ansicht der Dinge : der vor kurzem von herzoge
licher Regierung veranstalte Abdruck bey den Intellia
scröbzättern (9 B. S. 89.) soll nach einem neuen Re-cripte vom 1 Nov. v. J. wieder aufhôren. 14) Schdne
Künste. ~ Verzeichnisse der in Schwerin und Stre-
litz aufgeführten Schauspiele, und Nachrichten vom
rosiockschen Liebhaber ' Theater. 15) lotiseinesa 2 reu
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Schreibens aus LTeuftrelitz, bas feít Schließung des
hamburger Vergieichs mit dem 8 März d. I. abge-
laufene erste Jahrhundert betreffend. ~~ Eine Feyer
ist nicht veranstaitee. 16) Chronik der herzoglichen
Regierhäuser. 17) Chronik des . Landes : a) Edle
Handlungen. b) Entweichung meckl. Gutsuntertha-
nen ~~ Nach den von Vielen fo unbebingt gepriesenen,
und in manchen Puncten frentich anch vorzüglichen
preußischen Gesetzen werden dergleichen entwichene
Leibeigene in diesen benachbarten Staaten nicht allein
nicht ausgeliefert, sondern es wird auch für Recht ge-
baiten, daß sie eigenmächtig herrschaftliche Pferde,
Wasgen, tc. mitnehmen können, um solche solange zu-
rücke zu halten, bis ihnen ihre bey der Entweichung
zurückgelasseyen Effecten, Lohn, 2c. nachgeschickt wor-
den. c) Unglücksfälle. 4) Schul-Eramen zu Rostock.

Ped Stover da eeaMIB De
feiner Tode ward ihm aber schon der Hr. Mag. Pe-
tersen adjungirt. Diese Wahl veranlaßÿee verschiedene
Contestatiunen, davon ich die eine ierichtiget hier an-
führe. Weil in' der 49 Anlage des ‘neuesten Erbvers-
trags (6 B.- S. 318.) festgeset;t ift, „daß-die Prediger-
nstellen zum heil. Geist und zu St. Johannis den beys
„den Profesloribus Theologiae für die Zukunft bestimmt
bleiben sollen:‘! so foderte auch die theologische Fa-
eultät das Concilium aut, daß es bey herzogl. Revie-
rung die Conservation dieser Stelle für-einen Mann,
ber fid) zum Professor der Theologie qualificire, bewir-
ken möge. Das Concilium überreichte diesen Antrag
gedachtem Collegio, und erhie't folgendes Rescript zur
Antwort: „Friederich Franz, v. G G. Herzog zu
1Metklenburg, tr, (c. Unsern ?. Euer Vortrag vom
,115 d. M. , dié Wiederbeseßung der Predigerstelle an
„der dortigen St. Johannis Kirche betreffend, ist dem
„Magistrat daselbst commurticiret, und soll zu seiner
Zeit darauf nach Befinden Rückficht genommen werden.

Defend stonepemaditeSoefranennt "e
,
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sprungene Arrestanten. ~ Feste Gefänanisse sind in
Mecklenburg etwas Seltenes, und also if das Ent-
wischen der eingezogener Verbrecher desto häufiger. b)
Chemische Fabrik des Hufapothekers Wegener. i)
Veförderungen und 9Ipancementé, — Hr. v. Seutter
(9 B. S. 393.) it Amtsauditar zu Warin geworden.
Hr. Doct. Burchard d. J. ward zum Sunndico des
ersten Quartiers erwählt: aber die herzoal. Regierung
hat aus Grüuden , die ich durch Muthmaßungen nicht
errathen kann, diese städtische Stelle, und das Fiscalat
ben ber Syuftifanilen um dem Consistorio unverträglich
gehalten, und ihre Zustimmung dazu versaget. k) Ehs
renbezeugungen. – Hr. Doct. Bouchholz in Schwe-
rin ist von der spdenhamischen medicinischen Gesells
schaft ju Halle zum Mitgliede aufgenommen. 1) Ver-
mischte Nachrichten. ~ Hr. Mag. Dahl ist ju der in
Greifswald erlcdigten thcologischen Professur mit auf
den Verschlag geseßt. w) Todesfälle. 18) Preista-
belle des Getraides, tc. I9) Brodtape zu Rostock.

Ze
weyte Fortsetzung der Nachricht von den
leipziger Studenten ; Gefegen. — Zudiesen

Ikeren Gesetzen sind feit: ber Zeit, daß ich Leipzig
verließ, noch drey einzelne Edicte hinzugekommen tels
che den Studenten bey ihrer Ankunft mit .der Matrikel
behändiget werden. Das erfte ist von der Commission
erlassen, welcher die Untersuchung des großen Tumults
von 1768 aufgetragen war. Es lautet folgenderaest It :
»Es ist aus dem , auf ergangenen gnädigsten Befehl,
von E. L. Universität allhier unterm 31 August c. a.
ausgefertigten öffentlichen Anschlage den allhier Stu-
direnden bekannt, wic erustlich alles Schreyen, Lärmen,
Attaquiren und Beschimpfen der Stadtsoldaten auch
der Rathswache, insonderheit alles Zusammenrottiren
und Tumultuiren, auch aile wörtliche nnd thätliche
Widersetzlichkeit gegen die academische Obrigkeit untere
sagt, und wie dabey jedrrmann ausdrücklich verwarnet

worden ist, daß wider diejenigen, welche sich feuma 3 ' g
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als Tumultuanten betreten lassen würden , nicht nur
nach Vorschrift der diesialls ins Land ergangenen Man-
date verfahren, und seibige, nach Beschaffenh.it der
Umstände und Vergehüngen, mit unnachbleiblicher Ge-
fängniß- auch Leib- und Lebens-Strafe belegt, sondern
fie auch aller uud jeder künftigen Bcfdi derung zu grist-
und weltlichen Aemtern im hiesgen Churjütstenthun
und sämmtlichen Landen, und die Stipendia:en .und
Convictoristen des Genusses solcher ben: liciorum uns-
fähig und verlustig seyu, nicht minder acgen decgleichen
fic übel brtDaltenbe ausmávtige Srudiofos, menn fie
durch ihr Verbrechen keine härtere Pön sich zuziehen,
nach Beschaffenheit ihrer Vergehungen mit der relega-
tione in perpetuum , auch wohl cum iafamia vcrfahe

uu
bekannt gemacht werden solle. Wie nun auf Ihrs
Churfürsl. Durchl. Unsers gnäâdigsten Herru an uns
ergangenen höchsten Befehl wir hiedurch solches allcs
nochmals auf das ernsilichste einschärfen : alsu Ha! ein-
jeder nach diesen wiederholten Verwarnungen sich nur
Celbst beyzumessen , wenn ex weder durch das Ansehen
der Gesetze, noch durch die Wichtigkcit be$ bep feiner
IJuscription an Eydes Staft geleisteten Angelöbnisses
auf die Beobachtung der arademischen Statuten, noch
durch die Sorge für sein zeitliches Glück sich zurückhalten
lässet, und die angedroheten Strafen in aller Strenge sich
zuziehet. Da auch bey der wegen der neulichen Unru-
heu angeordnet gewesenen Untersuchung viele einräumen
mässen, daß sie bey ungebührlichen Aufläufen mit gegens
wärtig gewesen, solches aber damit , daß sie nur aus
Neuhegierde mit hinzugegangen, und sonst an den dabey
vorgefallenen Ungebührnissen auf eine thätige Weise
nicht Theil genommen, entschuldigen wollen ; gleichwohl
die Natur dés Verbrechens. selbst an die Hand giebt,
daß bey einem Auflaufe auch das bloße Dabeyseyn da-
durch , daß jeder Einzelne die Menge vermehrt, höchst
strafbar ist: also wird auch jeder hievor, und daß er,
sobald er bey einem Auflaufe sich finden läßt, dieses
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ungültigen Vorwandes nngeachtet für einen Tumultu-
auten werde angesehen , und als ein solcher bestraft
werden, gebührend verwarnet. So hat sich auch ein-
jeder der Zusammenberufung der Studiolorum durch
anges&lt;tagene oder ausgestreuete Zettel am schwarzen
Bre:te oder andern Orten, es sey, itt welcher Absicht
es nur immer wolle, gänzlich zu enthalten; und hin-
geg.n derjenige , welcher den Urheber dergleichen Zettel
dem Herru Kectori glaubwürdig anzuzeigen weiß, (wie
einem jeden zu thun oblieget,) sich auf Verlangen der
Verschweigung seines Namens zu versichern. Endlich
wird. auch den Fcudiotis, öffentliche Musiken zu bringen,
oder öffentliche Aufzüge zu’ :Haiten, anders nicht, als
bey etwa vorkommendén Fällen nach erbetener und. er-
lanater Erlaubniß des jedesmaligen Rectaris Acade-
miac , gestattet: hingegen alles Vivat- Rufen sowohl
als anderes Schreyen und Lärmen auf den Gassen,
schlechterdings; wie nicht minder der Gebrauch aller
ungewöhnlichen Zeichen, als z. E. italiänischer Blumen,
weiche seither einige auf den Hüten getragen, Cocarden
von bunten Bändern, und anderer dergleichen Zeichen,
durch welche sich Landsmannschaften oder andere gewisse
Gesellschaften von andern zu unterscheiden suchen, bey
ernster Strafe, so wie es ohnehin den vorher ergange-
nen höôchsien landesherrlichen Anordnungen und den gu-
ten Sitten eutgegen läuft, untersaget. Dahingegen
alle Studirende, welche durch Fleiß und anständige
Aufführung sich der Absicht, weshalb sie auf der Uni-
versität sich befinden, gemäß bezeigen , und durch das
Gegentheil der gesetzmäßigen Privilegien der Studiren-
den sich nicht unwürdig machen, auch ferner des be-
sondern landesherrlichen Schutzes sich unfehlbar verse-
hen können. Höchstanbefohlnermaßen baben wir soiches
alles mittelt gegenwärtigen dffentlichen Anschlages zu
jedermanns Wissenschaft nnd Rachachtung bringeu sol-
len. Datum Leipzig, am 28 Oct. 1768.
. In- dem Eingange des academischen Patents, was
jetzt diesen Anschlag begleitet, heißt es: „„In voluprate,
quam capimus, cum rcs noftras paullatim ad priftinam

moe
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modefítiam et tranqüillitatem rediiffe fentimus, erf
nibil amplius a vobis timendum putamus, nihil. non
fperandum; tamen, vt quos repentina tempeftas in
mari oppreflit, etiam in ipfa tranquillitate cocli con:
fulere inpofterum folent,:fic in nouo hoc otio cu-
randum videtur, vt ne qua noua turbarum et mole-
ftiarum cauffa exiftere poffit,

d

Beantworkung der idealistischen Briefe des Herrn Hofs
raths Tiedemann von Johann Christian Frie-
drich Dietz, Doctor der Philosophie und Snbrector
an bem Gomnafium zu Güstrow. Gotha, in der

Ettingerschen Buchhandlung, 1801, 8 Bogen inctav.

9[ meinen vorhergehenden Anzeigen wissen meineLeser scon, daß Hr. D. dem Theâter des Hrn.
T.einen Antitheätet entgegen sette, (8 B. S. 119.)
und daß Hr. T. darauf in feinen idealistischen Briefen
(9 35. S. 280.) antwortete. Hier ist nun die Dupilik.
Die Entscheidung, wer von beyden Theilen Recht habe,
wird man von mir nicht erwgrten.

§ ,

H” Doct. Koppe kündigte unkerm 29 Oct, v. J.auf Subscriphton an:MecklenburgsLitte-raturkunde, oder systematische Anleitung zur
Benntniß der gedruckten [und ungedruckten
Scbriften, welche Mecklenburg in jeder Hinsicht
betreffen. Das Werk soll drey Abcheilungen haben,
E niji, die geschichtlichen und die vermischten

Ö.

NY" dem hiesigen Consistorio ist unterm 16 May derHr. Vicedirector Martini zum Director , uad
der bisherige Assessor, Hr. Prof. Martini, zum Con-
sistorialrathe ernannt worden.
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Den 18 August 180r,

le

Ueber die Nothwendigkeit der bey den gegenwärtigen
Zeitumständen für den mecklenburgischen Landwirth
anwendlichen Nebenerwerbmittel. Eine Ccneurrenz-
schrift zur Beantwortung der von.der mecklenburgé-
schen landwirthschaftlichen Gesellschaft im Jahr 1798
aufgegebenen Preisfrage, von Samuet Simon
Witte, Herzogl. Mecklenb. Hofrath und Professor
zu Röstock, der naturforschenden Gesellschaft daselbsk
Ehrenmitglied und Correspondenten. (Naturam mu-
rare pecuuia uelcic. Horar.) Küstrin, 1801, bey
Christian Gottlicb Neumann. 3X Bogen in Octav.

achdem der Hr. Verf. die Bemerkungen vorauf-
geschickt hat, das man bey den Landgütern
den nach dem reinen Ertrage zu bestimmenten

wahren Werth, und den von Concurrenz und Con-
Junctur abhängigen Handelsyreis, wohl von einander
Unterscheiden müsse ; daß die zur Bewirthschaftung ei-
nes Gutes nothwendigen Handlungsartikel fd)on von
dem reinen Ertrage abgerechnet werden müssen , die
nicht nothwendigen aber auf den Werth und Preis des
Gutes. gar keinen Bezug haben, sondern es auf das
Vermögen und die Neigung eines jeden Menschen an-
komme, in wie weit er zufällige Bedürfnisse befriedi-

Len, Gegenstände des Luxussigan, und ganz s
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nütze Ausgaben machen könne und wolte ; daß die Theu-
rung der Handarbeiten 1heils in der Theurung der Le-
bensmittei und anderer Bedürfnisse inen natürlichen,
mcistens dem Landmann wieder zu Gute kommenden
Grind habe, theils aber durch zufällige Fehler unse-
rer Landwirthschatt, z. E. dnrch die Baucrnliegung, ver-
anlasset werde, immer aber bey Bestimmung des rei-
nen Ertrags schon. in Abrechnung komme ; und daß der
Kornbau in Polen, Frankreich und America sich
fo fiac nicht vermehren dürfte, daß jezt schon die
Wirkung aut uns sehr bcträchtlich werde, daß aber
auch mit der zunehmenden Cultur dieser Länder die Be-
völkerung und der Verbrauch zunehme, und ihre
Concurrenz durch größere Entfernung und häufigere
Ausfuhrverbote geschwächt werde: fo beantwortet er
die erste Hälfte der Preisfrage (10 B. S. 130.) dahin,
1- daß der aus dem Kornbau und der Viehzucht auf-
j kommende Hauptertrag der mecklenburgischen Land-
je güter nie dem Zinsenbetrage eines höhern Handels-
m preises gleich kommen könne; indessen aber auch
j aus der zunehmenden Anzahl nnd den wechselnden
# Preisen auswärtigér Handelsartikel so wenig, als
j aus der sich vermehrenden Tbeurung der Handarbeit
„„und den veränderten Staatenverhältuisscn cin hinrei-
„chender Grundhervorgche, sich an jenem Haupter-
„trage nicht geuügen zu lassen. ‘’ 1 Er erinnert zugleich,
daß man bey Landgütern einen den wahren Werh über-
steigenden Handlungspreis nicht einführen sollte, weil
er den Besitzer rcizt, dem Ertrage eine Ansdehnung zu
geben, welche die Productionskraft überfteigt ; und daß
es als -ein für Mecklenburg sehr nachthciliger Mjs-
verstand anzusehen sey , wenn tmman, durch den nicdré-

en Geldpreis und Gewinnsucht verleitet, das platteLand als ein Waarenlaaer behandelt habe. Den
zweyten Theil der Preisfrage beantwortet derHr. Verf.
dahin, ,, daß Nebenerwerbmittel zwar überhaupt nicht
„zur Verbefserung des eigenthümlichen 'Gutsertrages,
,, soidern nur zur Vermehrung der baaren Geldeiw-
„ nabme beytragen; aber dennoch von demjenigen

5i eie
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(„mecklenburgischen Landwirthe , der seine Grundstücke
1 nicht über den landwirthlichen Werth gekauft hat,
„als wirkliche Hülfsmittel, obwohl nicht ohne alle Be-
» dcnklichkeit, genutzt werden können ; von drmjeuigen
1 Eigenthümer hingegen, der seine Besitzuugen nach
dem gegenwärtigen übertriebenen Handelspreise err
n worben hat, uur als unzureichende Noth: und Ret-
\tungsmittel betracht;t werden müssen, von welchen
„er den Verlust am Zins.ubctrage dcs Kaufgeldes nicht
„erwarten darf. ' Er begründet diesje Antwort auf
die Bemerkungen, daß der Landwirth seine Bestim-
inung verkenne, nnd zu se.nem Nachtheile in das Fach
des. Kaufmanns und Gewerbemtanns übergehe sobald
er den Geldertrag zu seinen Hauptgegenstande macht,
und sich durch den baaren Gewinn verleiten läßt , diesen
auf Kosten der Productionsfraft und des eignen Wer-
thes scines Gruudstücks zu suchen, und scin wirchschafts
liches Wohl auf das miliche und dem Fehlschlagen so
sehr ausgesetztte Flickwerk von allerhand Noth, und
Hälfsmittein zu bauen; und daß alle Nebenerwerbwittel
die hier in Betrachtung kommen, 1) den Korabau
und’ der Viehzucht weder Land, und besondeis gutes
Land, noch Zeit oder Arbeiter in beträchtlichem Maaße
entziehen, ..2) in das städtische Gewerbe nicht eingrei-
fen, und folches bectnträchtigen, und 3) so beschaffen
seyn müsscn , daß alle oder doch die meisten und zwar
die größern Landwirthe dassclbe im Großen treiben kdn-
ven. Es bleiben aiso keine andere übrig, als diejent-
gen, die fid) mit bent Gartenbau verbinden lassen, und
diese werden einzéln auch keinen erhcblichen Ertrag ges
ben, wenn gleich mehrere zusammengenommen eine
nicht ganz unbedeutende Ausbeute verschaffen mdgten.
Am Schlusse sind noch Betrachtungen über die Be-
stimmung des Ackerbaues und die Grundunterthänigs
keit des Uckerbauers nach algemeinen Grundsätzen, als
eine Zugabe beygesügt. ‘

Dritte Fortsegung. der. Nachricht von den
S Ñleipziger Studenten Gea. t REN,
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zweytr Edict ist eine allgemeine Recapitulation vor-
maliger Verordnungen, des folgenden wörtlichen In-
halts: ,, Von Gottes Gnaden Friedrich. August,
Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern
und Westphalen, 1c. Churfürse. Würdige, Hochge-
lahrte, liebe Andächtige und Getreue. Nachdem Wir
bishero verschiedentlich zu bemerken gehabt, daß die seit
mehreren Jahren in Bezichung auf das Yerhaiten der
Studiolorum auf Unsern beyden Landes- Universitäten
ergangenen Vorschriften , nach ihrem ganzen Inhalt,
mit hinlänglicher Vollständigkeit nicht allgemein befannt
sind, auch zum Thejl als veraltet und stillschweigend
abgeschaft angesehen werden wollen ; hienächsi sie den
neuankommenden Studiolis nachachtlich bekannt zu ma-
rhen die Nothdurft erfobert: so finden Wir Uns solche
in Nachstehenden zu wicderholen und einzuschärfen be«
wogen. x) Zuvörderst sollen die Scudioti auf Unsern
Universitäcen. wie sich von selbst versteht, alles Tumul-
kuirens und Zusammenrottirens, aller Widersetzichkeit
gegen obrigkeitliche Anordnurgen, alles Insultirens der
au B-wahrung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
angestellten Personen, und aller und jeder diese Ruhe
und Sicherheit störenden Handlungen sich schlechter-
dings enthalten. FUr Conrtraucntiones gegen diese
Vorschriften soll angesehen und in dieser Maaße be-
straft werden: alles ungesittete Lärmen und Schreyea
auf den Gassen,, in dem Schauspielhause, es geschehe,
unter welchem Vorwand es wolle, und an allen öffent-
lichen Orten; alles Pereat- Rufen, Fenster- Einschmeis-
sen, Durchdringen durch die Thore, ohne die bey dem
Einlaß gesetzte Übgabe ungefodert und bescheidentlich
zu entrichten, jede wörtliche oder thätliche Beleidigung
eines jeden Fremden oder Einheimischen ohne Unter-
schied, besonders aber der Miliz, der Pedelle, der
Stadtsoldaten, der Rathswache, und aller und jeder
Iystiz- und Policey : Officianten und Vedienten. Und
als Theilnehmer und der Verschuldung überführte
Correi sollen in dergleichen Fällen alle diejenigen Scu-
dioû gehalten und behandelt werden, die auch nurda:
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bev sind, mit dem Haufen gehen, unter demselben err
griffen werden, und als Wortführer oder Depurcati,
welcherien der Vornand sey, sich gebrauchen lassen.
2) ODcsgleichen sind und bleiben alle Zusammentretun-
gen in besondere Verbindungen ,. es mögen solche mit
dem Namen von Orden, Landsmannschaften, gebeis
men Geyell:chatten, oder wie sonst , prädicicet werden,
und es mag dazu mit oder ohne Evd sich verpflichtet
werden sollen, sowohl als alle Uniformen, gemein-
schaftliche Cocarden, oder sonstige Gesellschaftszeichen,
es mögen solche sichtbar oder im Verborgenen getragen
werden verboten; und nicht minder werden hiemit
3) der Gebranch vou berglcid)en Uniformes, Cocar-
des oder ähnlicher Zeichen auch bey Begleitung abge-
hender Studenten oder soust gestatteten Feyerlichkeiten ;
(o mie 4) diese Feyertichkciten seibst, als Aufzüge, mit
vder vuhne Mulik, mit oder ohne Fackeln, ohne beson-
dere dazu jedesmal erhaltene Erlaubniß untersaget.
5) Das Wohnen der Studioskorym aus den Dörfern
wird hiestmit gänzlich, das Wohnen aber in den Vor-
städten und Gärten dergestalt verboten, daß dazu be-
sondere Erlaubniß von der mit diesfalsiger Anweisung
versehenen academischen Obrigkeit jedesmal erfodert
wird, und. ohns diese es nicht. geduldet werden soll.
6) In Ansehung der Duelle und Hasardspiele hat es
bey den vorlängst ergangenen Verboten sein unabänders
liches Bewenden, wie denn die diesfals emanirten Mans
date, so wie 7) überhaupt die Leges academicac, der
Anschlag de ao. 1768 , .das ngueste Mandat gegen das
Tumultuiren *), und alle ältere und neuere die Ruhe
und Ordnung betreffende Gesetze nochmals eingeschärft-
und als ob se hier wörtlich wiederholt wäreu, biedurch
erneuert werden. 8’ Bey vorkommenden Ungebühr-
nissen sollen zuvörderst die &lt;urfürstlichen Convictoristen
und Stipendiaten, (o wie sonstige Beneliciati , die fid)

dergleichen zu Schulden kommen laffen, bic rr tren3 ofor

*) eus gne Landeseinwohnern gesetzlich vorgeschriebene
Em datMimJaun!von uno (ut Deurschland,
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(ofort a perceptione beneficierum .fnfpenbiref, umb
nach Befinden mit dem gäunzli en Verlust derselben
bestraft, wegen derer aber, die aus andern Stittune-
gen oder von l’riuatis dergleichen Wohlthaten genies-
sen, dergestaltige Vorkehrungen getreffen werden, daß
bít Adminiftratores pber Diftributores beneficiorum
von dem Vorgange alsobald Rachricht bekommen, und
dergleichen Wohlthaten an Würdigere zu erthetlen in
den Staud gesctt und veranlaßt werden. Auch wird
dergleichen deliuquirenden Studiolis bey ihrem Abgang
von der Universität ein Testimonium morum srchlech-
kerdiugs nicht ertheilet, und sorgfältig dahin . cdacht
genommen werden j daß, wenn zu Dienten und lei
tern sich gemeidet wird , so:hane Testimonia morum
produciret werden müssen, damit in deren Ermanges
lung der Supplicant sofort mit seinem Gesuch zurück-

At Rs
bâhrniß oder Verbrechen nach den obbemerkten gesct-
lichen Verhätl'nisscen in den academischen Eesctzen und
vorhandenen Mandaten bereits festgesettten Strafen,
als Carcer, Criminal. Arrest, Relegatione in perpe-
tuum , auch wohl cum infamia, und dergestalt, daß
hievon sofort in das Vaterland der delinquirenden
Studiolorum umständliche Nachricht ertheilet , solche
Strafe auch fonst öffentlich bekannt gemacht werde;
oder auch nach Befinden Ermatriculation der Exceden-
ten, und Ucberlassung dersciben an die ordentliche
Obrigkeit ju soustigen gesetzlichen Besirafungen, ohne
Ansehen der Person, und ohne daß einige Verwand-
lung in Geld Statt haben mag , unausbleibiich. ‘Und
gleichwie endlich 9) die Studioli alle Satisfaction, sus
bald sie uuschuldig und ohne ihre eigne Veranlassung
beleidiget werden, auch einiger Selbsihülse sich dage-
gen nicht anmaßen, vielmehr solche Hülfe ordnungs-
mäßig suchen, zuverläßig zu gewärtigen haben; also
soll hingegen , wenn sie über dem einen oder andern Un-
gebührniß betroffen werden, und bey den dagegen zu
treffen gewesenen obrigkeitlichen Veranstaltungen betei
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digt zu seyn vermeinen, die Privat - Satisfaction co
iplo um fo mehr wegfallen, und fit tere in. poenam
M ad irqihct
gleichen Varfällen von Seiten der Universität und des

u:
nicht zugesügt werdeu dürfen. .

E: ergehet daher hiedurch Unser gnädigstes Be-
gehren an such, ihr wollet sofort diese Unscre ernste
Willensmeynung . durch einen gewdhnlichen Anschlag
zur nochmaligen Wissenschaft sämmtlicher Studiolorum
bringen, hierüber aber ein Exemplar dieses Auschlags
zugleich mit den Legibus academicis jedem Studiass
bey der Juscription zustellen, und daß allem gebühreud
nachgelebet werde , eures Orts genaue Obsicht führenz
hey vorkommenden Contraventionen aber mit den an-
zusecllenden Untersuchungen und gesetzlichen Bestrafun-
ÿen unausbleiblich verfahren; auch nach einem jedes
maligen Rectorats Wechsel die während des letteren
etwa vorgekommcnen jUugebührnisse mit Binenuung dernds geschiebetUusre eR mS
Dresden , den 26.Nov. 1792.

J s

Beschwerden der Städte Mecklenburg- und Wendischet
Creiscs in Steuer Angelegenheiten, nebst den bar-
auf erlassenen Landesherrlichen Relolutionibus , und

dex demnächst darüber q sgesgrschenen Urtel. .Rostock,
gedruckt in der.Adkerschen Öfficin, 1801. 1 Alph.1 oden in Quart. . ]

qi der Staatskanzley des Hrn. H. R. Mangels
k (3 B- S. 3 12. Nr. 65.) is. es schon bekannt, daß

die mecklenburgischen Städte schwerinschen An-

Benrfuufi E bes hurg
die dasetbst abgedruckten Rescripte von 1783 und 1787
erledigt worden, und daß diejenigen, in Absicht deren
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die Städte sich bey den erhaltenen Resolutionen zu berye
higen nicht gexathcn hielten, zur richterlichen ,Entschel-
dung verstellet worden. Durch die vorliegende Schrift
tvird man nun mit dem Erfolg bekannt. Sie enthält:
3) und 2) die angeführten Rescripte vom 6 Januar
1783, und 22 Nov. 1787, welchem letzteren noch ei-

uurzur gerichtlichen Entscheidung versteller nd. Ihrer
sind noch 37 gewesen. 4) Die von der Juristen - Fa-

B RE "id eller bre d seu
37 Beschwerden 22 gänzlich verworfen, 2 noch zur
Zeit für unslatthaft erkläret, 8 für gearündet angenoms
men, and 5 noch während des Processes durch wech-
selseitige Erklärungen gehoben worden. 5) Die unte
ftändlichen Entscheidungs : Gründe dieser Urtel. 6) Rer
script vom 11 Jannar 1800, wodurch die Urteil als
künstige Norm anerkanut wird, nachdem von beyden
Seitef der dagegen eingewandten Appellatiou entsagt
worden. 7) Gegenerklärung der Vorderstädte über

ttz;
Vorsiädten Anbauenden bewilligt worden. Eine fpes
ciellere Anzeige gesammter Beschwerden, und ihrer
Erledigung oder Entscheidung würde für diese Blätter
zu weitläuftig werden.

d .

dor dem 5r S5anbe ber neuen allgemeinenV deutschen Bibliothek befindet sich das in
Kupfer gestochene Bildniß des Hrn. H. R. Norr-
mann, das aber gar keine Aehnlichkeit hat.
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dahin richt allein die geringeren Classen Unserer Be-
dienten , sondern auch überhaupt alle unvermögende
Eximirten geistlichen und weltitchen Standes , deren
Wittwen und Waisen , auch verheyrathete Domesti-
fen, imgleichen alle unter privativer Amts: Jurisdiction
nicht zu Stadtrecht wohnende Arme, uud endiich man-
che, gleich. diescn von bürgerlichen Wohlthaten ausge-
schlossene, unter unserm brsondern € dug ftebenbe eur
den.’ Dem Vernehmen nach ist auch die Sradt Ro-
stock von der Theilnahme an diesen 210 Last ausge-
schlossen worden. 2) Topoaraphische Beschreibung des
Domanial-Amtes Lkeustadt. Beschluß. (10 B. S.
186.1) ~ Zu wäün'chen ist es, daß von allen Yemtern.
die ritterschaftlichen mit eingeschlossen , dergteichen Ber
schreibungen erfolgen. Da ich bey Abfassung dieser
Anzeige gerade die Homannische Karte (10 B. S.
142.) bey mir liegen habe und vergleiche, so finde ich,
daß darauf auch in Rücksicht dieses Amtes einige Ver.
besserungen nöthig find. Dambeck und Alüef if
nämlich auf der Karte zum Amte Grabow, und Frie-
drichsmoor zum Amte Crivirz gerechnet, da sie nach
dieser Beschreibung zum Amte. Léeustadt gehören,
weiches auch auf der großen Fchmettauischen Karte bey
beÿden erstern angemerkt ist : Rronskamp aber ist
ganz weggeblieben. 3, Fortgesetzte Nachricht von der
naturforschenden Gesellfchaft. Hr. Prof. Hecker
ist zum Ehrenmitgliede und Correspondenten aufge-
nommen. 4) Vorstelung des Engern Ausschusses, die
Abschaffung des Haustaufthalers beteeffend , und die
darauf erfolgte landesherrliche Resolution. –~ Ein
Beyspiel, daß die Policey in Rostock , wo alle Kir-
chentaufen ") längst nicht mehr üblich nd , doch bis-
weilen einen Vorzug vor der im übrigen Lande habe.
Daselbstmuß derjenige, der sein Kind im Hause taufenassen

*) Bisher mschteu 1war noch die Taufen der Juden eine

fole Dating mfitmSafe anb in drs Still
UMequieeeeerie ehemalige sonderbare
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lassen will, dafür einen Thaler. bezahlen. Weil diese
Ausgabe den armen Einwohner drückt, und er daher
aus Noch oft die Gesundheit seines Kindes in Gefahr
sezr, jo baten die Stände um Abschaffung dieses Ers
ieguisses; erhielten aber zur Antwort, daß der Landes-
herr sich nicht entschließen könne, den obnehin häufig
sehr armen Kirchen diese uralte Einnahme zu entzies
hen. 5) Vaterländische Litteratur. 6) Zum Nefkro-
log, den verstorbenen Doct. Engel betreffend. ~ Zu
der von ihm gegebenen Nachricht wird hinzugesetzt-
a) daß er 1789 und 1790 eine Zeitlang die Monats-
schrift von und für Mecklenburg besorget, b) daß
die darin enthaltenen Kritiken über. das schwerinsche
Theater ganz gewiß von ihm sind, und c) daß er der
VWerfasser des LTachtrags zu der Bouchholzischen
Schrift, Freyheit und Eigenthum der Bauern
in den Domainen (2 B. S. 161.) seyn solle. Die
Richtigkeit des ersten und dritten Puncts bezweifle ich
gar sehr. 7) Patriotischer Wunsch, die allgemeine
Theilnahme an den öffentlichen physicalischen Vorle-
sungen des Hrn. prof. fLinE betreffen. — — Dit
Gründe, welche die Erfüllung eines solchen Wurisches
sehr erschweren , scheinen dem Einsender unbekannt ge-
wesen zu seyn.. 8) Schöne Künste. * Verzeichnisse
der hier und in Schwerin gegebenen Schauspiele.
Nachricht vom hiesigen Liebhader - Theater. 9) Aus-
zug eines Schreibens. aus tieufitelig. ^ 1o) Chronik
des Landes. a) Edle Haadilungen. b) Entweichung
meckl. Gutsunterthanen. c) Öeffentlich bekannt ger
machte Bestrafungen. d) Entsprungene Arrestanten.
e) Kuhpocken - Impfung in Mecklenburg. f) Enge
lische Flotte auf der Rhede vor Warnemünde.
(Im hamburger Correspondenten ward diese
Mhede durch einen Uebersetzungsfehler die St. Georgs
Bay genannt. St. Georg hieß nämlich nicht die
Bay, sondern das Admiralsschiff.) g) Vermischte
Nachrichten. h) Beförderungen und Avancemens. ~~
Hr. Doct. Brandenburg ist Syndicus des ersten
Quartiers geworden. i) P id m am.25
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May ftarb der Hofregistrator Fried. Meink. (2 B.
S. 143 ) 1.2) Preistabelle des Getreides , tc.
13) Nachtrag zur vorigen Preistabelle.

pm

Hzierte und lerzte Fortsezung der Lrachricht
von den leipziger Studenten - Gesetzen. ~

Das dritte Edict, welches bey der Immatriculation
den Studireuden außer der Synopá zugestellet wird,
hetrifft die Studenten. Orden. Es ist im Wesentlichen
zwar mit der hanndverschen (5 B. S. 375.) und
biesigen Verordnung (6 B S. 190.) gleichförmig. Da
aber doch einige bemerkliche Verschiedenhciten eintre-
feu, unb e$ fury ift, fo mill ich es alcichfalls ein-
rücken: ,, Von Gottes Gnaden Friedrich August,
Herzoz zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Etvern
Und Wesiphaler , 1c. Churfärst. Wärdige, Hochge-
lahrte . liebe Andächtige und Getreue. Wir sind zwar
erinuert, was Wir euch wegen der Ordensverbindun-
gen der Studenten auf Universitäten, insbesondere mit
Rückücht auf die dieserhalb von den Universitäten Unses
ker Lande mit einigen auswärigen . vorhin getroffenen
Compactaten bereits unterm 14 Januar 1793 anbefohe
len haben. Wir finden aber nat) dem Beyspiel dessen,
was dieserbhalb neuerlich an die Universität zu Göt-
tingen verordnet worden, für gut, daß r) auf bey,
den Unsern Universitäten zu Leipzig und Wittenberg
alle Ordensverbindungen und Verbrüderungen nochmal
verboten werden. Es ist auch jeder Studirende, wel-
er überwiesen werden kann, daß er nach öffentlicher
Bekanntmachung solchen wiederholten Verbots doch
blieben, oder abcrgu Ven Nm dean
sey . unnachsichtlich mit der Strafe der Relega'ion zu
belegen; und 2) der auf einer Unserer Universitäten
Relegirte auf der andern nicht aufznnehmen ; auch soll
3) der Relegirte keine Beförderung in hiesigen Landen
it! gevarten haben. 4) Die erfolgte Relegation hat
die Universität jedesmal Uuserer Landes Regierung und
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Unserm Kirchen Rath und Ober- Cousisiorio anzyzei-
gen. Desgleichen hat die Universität von soicher Re-
legation sowohl der andern inländischen Universität,
als auch den auswärtigen Universitäten, mit welchen
lie diesfalls in Compactaten stehet, Nachricht zu er-
thcilen. 5) Diese Unsere Anordnung ist auf bcyden
hiesigen Landes + Universitäten den Universitäts. Gesetzen
einzuverleiben, und auf jeder sowohl den jetzt allda
Studirenden als quch künftig jedem Ankommenden mit
warnenden Nachdrucke bekannt zu machen. 2c. In Ges
mäßgeit dessen ist unterm heutigen Dato an Unsere Uni-
versität zu Wittenberg Verfügung ergangen, und ihr
habt, wie Wir ; begehren, euch cbeutalls dar-
nach gehorsamst zu achten, und wegen :gehöriger Be-
kanntinachung diescr Uns:rer Anordnung uud sonst das
allenthalben Nöchige zu bewerkstelligen und zu beobach-
ten. Daran geschiehet Unsre Meynung. Datum
Dresden , am 7 Januar 1795, ‘!

Man wird hieraus ersehen, daß die Disciplinarge:
setze der Universität zu Leipzig keine irgend erhebliche
Vorzüge von den Disciplinargesetzen .der hiesigen und
anderer Universitäten haben. D18 Duell - Edict ist zwar

e dEhatt;. eM .

und der in dem $§..19. und 16. gemachte. Unterschied
zwischen adlichen und vornehmeu und zwischen bürger-
lichen Studenten (plebciis) ist denn doch wohi iu keiner
Hinsicht zu billigen. Sehr gut ist die in den letzten
Edicten enthaltene Vorschrift, daß niemand bey Tu-
muitea und Aufläufen als Zuschauer gegenwärtig bleibe.:
nur sollte derjenige entschuldigt werden, der gerade in
der Gegend Geschäfte hat, und sich sogleich. nicht wire
der entfernen kann. Die Relegation cam inkamia iff
in einem Edicte von 1792 besremdend. Und die un-
gewöhnliche Strafe der Ermatriculationist um so un-
zweckmäßiger, da die weltliche Obrigkeit keinen Beruf
finden dârfte , sich die. Bestrafung der Exmatriculirten
aufbürden zu lassen , auch diese rechtlich nach keinen

andern Gesetzen bestraft werden eem als nach denen;
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die sie zur Zeit der begangenen Ungebührverletzten.
Alles übrige kommt bis auf ein Paar durch das Locale
veranlaßte Vorschriften mit den gewöhn]ichen Disciplts
uargesetzen überein , die vielmehr noch manche nügliche
Supplemente darbiet-n könnten. Die guten Gesctze
sind es also nicht, weiche das sittsamere Betragen der
Studirenden in Leipzig bewirken, wie Hr. Prof.
€áfar (9:9. €. 397.) meint, mobl aber bie borf
gewöhnliche unnachfichtliche Beahndung der bekaunt
werdenden Vergehungen, welche durch die Anstellung
eines besondern Syndici und durch einige andere Eins
richtungen befördert wird ; imgleichen die größeren Wir-
kungen der academischeu Zeugnisse für die dortigen Lan.
deskinder, und die Verhältnisse der dortigen Eitewchs
ner , welche sclten Beruf finden, die Unarten des Stus
denten in gleichér Maaße zu verheimlichen, wie an an-
dern Orten geschiebet, wo die Bürger hauptsächlich
vom Studenten leben. "

Zo
€9u des Hrn. Lic. P. A. Lremnich Belehreiburg ei-
AS ner im Sommet 1799 von Hamburg nach und
durch England geíchehenen Reife, 1 übingen, 1800,
findet sich eine Beschreibung v:n Oxford, die nur kurz
ift, tocil ter Jor. Verf. beym Anfange der großen Vase
canzen, wo fast alle Professoren die Stadt verlassen
uud sich auf ihre Landsitze begeben, ankam, und er
also über manches keine Nachricht erhalten konnte. In-
deß enthätt diese Beschreibung doch einige Data, die
zur Ergänzung einer ehemals (6.B. S. 58.) von mir
gelieferten Notiz; dienen können.

Oxford hat eine gesunde und sehr angenchme Lage,
die durch Spatziergänge unb geschmackvolle Anlagen
noch mehr erhdhet wird. Die Hauptstraßen sind sehr
breit, und die Menge von alten und neuen prächtigen
Gebäuden giebt der Stadt ein majestätisches Ansehen.
Die Einwohner haben ihre Nahrung bloß von den
Professoren und Studenten, deren Zahl gegenwärtig
zwischen 1000 und 2000 fluctuiren mag. The. ubi
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Schools iff tinc8 voa ben vortreflicften Meberbleibfeln
der gothischen Bauart. Humphrey, Herzog von
Gloucester, licß darin die Universitäts- Bibliothek
anlegen, und beschenkte sie mit vieicn Büchern , die er
1440 und 1443 aus Italien kommen lassen. Nach-
her ließ je Thomas Bodley erweitern, uud versahsie mit einer großen Anzahi Bücher, vermachte auch
noch einen Fond, um die Reparaturen , das Honorar
für den Bibliothekar, u. s. w.. jährlich zu bestreiten.
Nach seinem Tode ist die Bibliothek mit manchen
Sammlungen von Büchern und Handschriften vermehrt
worden : die orientalischen Handschriften rühren vom
Erzbischof Lund her. Auf das Theatrum Sheldonia-
num vertvandte der Erzbischof Sheldon 15000 Vf. Sk.
Kosten, nnd fügte noch 2000 Pf. hinzu, davon die
Zinsen zur Erhaltung desselben bestimmt sind. Die
öffentlichen Aus der Universität (Comitia und Ens
carnia,) werden darin gehalten. An der Westseite des
Theaters steht das Museuw. Hier legte Ashmole
seine Samml;;ngen von Naturseltenheiten, Münzen
und Handschriften nieder. Durch dies Beyspiel aufges
muntert thaten in der Fulge mehrere Gelehrte ein
Gleiches. Wister schenkte hieher seine Conchylien-
Sammiung und Bibliothek, Plott die in seinem
Werke angeführten Mincralien, L hwoyd die von einer
Neise mitgebrachten Collectanea, Borlace die in seie
ner Naturgeschichte von Cornwallis beschriebenen
Mineralien, R. Forster viele Kleidungen , Zeüge,
Geräthe und Waffen, die d:rselbe aus Gtaheite und
Neuseeland mitgebracht hatte. Die clarendonsche
Buchdruckerey wurde 171 1 aufgebaut : die Kosten be-
stritt man mit dem Verkaufsertrage von Lorb Cla-
rendons Geschichte, de'en Manuscripe der Universität
von den Söhnen geschenktt ward. Die Collegienges
bäude (inp (o aroß , daß in den meisten nicht nur mehs
rere hunderr Menschen bequem wohnen , sondern auch
Kapellen, Speissesäle, Bibliotheken, u. s. w. damit
verbunden sind. Meistens sind 2 große viereckige Hof-
plâße (8quaces) mit diesen Gebäuden umgeben, und

einige
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einige Collegien haben die schönsten Spatziergänge und
Gärten in reizenden Gegerden. In dem zum Christ-
Church gehörigen prächtigen Bibliothekgebäude ist die
kostbare Sammlung von Gemälden aufgestellet, die
der General Guise diesem College geschenkt hat. Bey
eben demselben befindet sich ein neues Theatrum ana-
tomicum , zu dessen Errichtung Doct. Lee die Snmme
von 20000 Vf. St. gewidmet hat. Der botanische
Garten existirt seit 1632: er bringt eine beträchtliche
Anzahl erotischer Pflanzen hervor. ~ Den größten
Theil aller Universitätsgebäude haben Gelehrte gegrün-
bet, und mit den darin enthaltenen Schätzen und dazu
vermachten Eummen beschenkt. Nur in einem Lande,
too der Gelehrte die Wissenschaften und Künste geehrt
und aufgemuntert , und seine Kenntnisse mit Reichthd-
mern gekrönt sieht, kann die Idee von ßo erhabenen
nnd wohlthätigen Stiftungen rege gemacht, in aller
Größe ausgeführt, und ein fortdauernder Wetteifer
und Gemeingeist unterhalten werden.

Commentationes theologicae editae a S'oazste Ca/paro
Veltbufén , ecclefiis facrisque Ducat, Brem. et Ver-
deaf, praefecto, Crifliauo Theoph, Kuinoel, Pro-
feffore Lipfienfi, et Georgio Alexandro Ruperti,
Gymnafii Stadenfis Re&amp;ote. Vol, VI. et vltimum,
Lipfiáe, apudIoannem Ambrofium Barth, cio10xcix.
1 Alph. 10 Bogen in Octav. .

D den in diesem Bande gesammelten kleinenSchriften sind für diese Blätter drey Abhand-
lungen des Hrn. G. S. Velthusen zu bemerken, de

EEGG. . ; .

logicarum er exegeticarum ad Joi. LI, 1,6;
fasciculi biniz und dec iofinitatre latisfa@ionis vica«
rias Christi caute reéteque aestimanda; welche dis
iweyte, dritte und achte Stelle erhalten haben.

ae
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Den x Sept. 1801.

E.

Sämtliche Acten in Sachen der beschädigfen Windmühle
zu Scharfsdorf. Erster Theil, enthaltend : die
Einleitung und Vorrede, und dann die vollständigen
Licten des Verfahrens des. Herrn Landraths von
Botb auf Rambow und Scharfsdorf, nebst

INEEs. . .

Vorgang vor den höhern Gerichten. Dritter Theil,
enthaltend: die Rechts- Gutachten der berühmtesten
Universitäten Teutschlands. nm Privat-Gebrauch.
135 Bogen in Quart.

on den auf dem Titel dieser Schrift benannten
drey Theilen ist bis jetzt nur der erste vorhanden,

: die übrigen sind in der Folge noch zu erwarten.
Schon der Titei zeigt, und die Einrichtung, der ganze
Vortrag, und manche unangemessene Ausdrücke ergeben
rs noch mehr , daß kein Rechtsgelehrter die Redaction
dieser Schrift übernommen hat. Man findet darin;
I) Eine Dedication des Herrn C. R. Ambsberg,
Pächters zu Rambow und Scharfsdorf, in welcher
vr diese Acten seinem allergnädigsten und gerechtesten
Landesherrn vorlegt. „Es ilt der Streit,"! sagt er
darin , zwischen.Rang ut Fontracten, iwischen un-n
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r erhörter Gewalrthätigkeit und unbedingtem Rechte,
p den diese Acten darlegen. Und es ist bey der absolu-
y ten Verweigerung aller Gerechtigkeit tür mich, da

"'der hohenPorsondesgerechten Furien re Chin. ;

r; der mecklenburgischen Infltz-Verwaltuyg arflehe, und
j, die Laufbahn der Gerea tigkeit mir dem Gemißhan-

SOG;
rn uuVd egitei a' cr . . . . o

ret, daß er bloß zu seiner Rechtfertigung P Sfctea
öffentlich bekannt mache. Ferncr 3) eine kurze Vorrede,
Morin angezeigt wird, daß der zweyte Theil bald , der
dritte nach Eingang der Belehrurgen nachfolgen werde.
Dann 4) eine Vorrede und E nleitung zu den Acten,
oder eigentlich eine Zuschrift des Hrn. C. R. A. an den
Huu. H. R. Franke in Schwerin als den (nach dem
Tode des Doct. Berner) ernannten lustitiarium ( la-
dicem delegatum) in biejer Proceßsache, in welcher er
zugleich manche Vorfälle angiebt, ben denen er aus Liebe
zuin Frieden srinem Verpächter Dinge zugestand.n, zu
welchen er keine Verbindiichkeit hatte. Hierauf kommt
5) ein Nachtrag, oder 1ummarischer actenmäßiger Aus-

Lcayviszum so Junius dA macat [pit deim
endlich machen den Beschluß, 6) bie e dem 2
L. R. v. Both ats Klägern, und dem Hrn. C.. R.
Ambsberg als Beklagten, vor cinem delegirten Pa-
trimonial - Gericht in der ersten Itftanz verhandelten
Acten. Sie sind aber nicht vollständig , denn es fchlk
daran ein Hanptftück, die Kla e des Hrn. L. R. v B.,
wiewohl man deren Juhalt aus dcn übrigen Stücken
ziemlich errathen kann. Und sie ind nicht n. eh der leich-
ter. zu überschenden Ordnung der gerichtlichen Acten-
sCondern nach den Manualaeten geordnet.

Die zur richterlichen Entscheidung gebrachte Strei-
tigkeit ist ganz einfach. Der Hr. L. R. v. B. als
Gigrntbümer von Scharfsdorf verpachtet die dortige,
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auch zum Graupenmachen bcstimmte Windmäöhle an ei-
nen Zimmermeister, und macht in dem Contracte unter
andern folgende Bedingungen : a) der Müller hat auf
alles, was der Mühle nachtheilig seyn kann. fleißig
Acht, damit durch seine öder der Seinigen Verwahr-
losung kein Schade geichiehet, widrigenfalls er für alles
einsiehet und den Schaden ersetzet ; b) der Müller un-
terwirft ôch in allen Fällen. auch wegen seines Contracts,
und selbst in Fallen , welche des (Zuisherrn eigene Per-
fon angehen, der Guts-Jurist iction, jedoch wie es sich
alsdann von selbst verstcht, mittelt Niedersetzuna einés
unparthevischen Gerichts , und beqiebt sich ailer Appelo
lation. In der Folge verpachtet der Hr. L. R v. B.
das Gut init der Mühle an den Hrn. C. R. A., und
der Mü:.lenpächrer wird ein Unterpächter des Letzteren.
Da dieser aber nicht 1m Stande ist, die Pacht zu
bezahlen, so entläßt der Hr, C. R. A. denselben, und
läßt einstweilen die Mühle admunistriren. In diescm
Zeitraum springt ein Stein beyn; Graupenjagen, und
es entstehet die Frage , ob der Hr. L. R. v. B. den
Schaden tagen, oder der Hr. C. R. A. denselben
erjeten müsse. Erstérer hehauptet - daß der Schade
durch die Schuid des administrirenden Miällers entstan-
ben fep, weil dieser in der Nacht ben Windstößen und
Schneegesidber Graupen gejaget ; welches man nur bey
gutem klaren Wetter thun müsse. Yer Müller giebt
als die Ursache des Springens an, daß kein englischer
Erzstein, sondern ein Sandstein zum Graupenmachen
gewählt worden; uud in der Folge ist noch angeführt,
daß der Stein überdem für die Mühle zu groß gewesen.
Wäre die Streitfrage in dem gewöhnlichen Gange des
Processces erörtert worden ; so konnte nach beendigter
ersten Instanz; kein anderes Erkenntniß erfolgen, als
daß der Hr. v. B., als Kläger, zu erweisen habe, daß der
Stein durch eine calpam laram oder teuem des Müh-
len . Administrators gesprungen sey "und- der qewählte
Beklagte , Hr, C. R. A., für diesen einstchen mùsse.
Dem Beklagten würde dabey der Beweis des Gegen-
theils zu rescrviren gewesen m . 9itdu
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_Altein der Gang des Processes, der so oft durch dis
Schuld der Partheven, der Sachwälde und der Richter
einen unrechten Weg nimmt, und sodann bisweilen das
Recht in Unrecht verwandelt, leitete auch diesmal die
Sache von dem richtigen Gleife ab... jn bem zwischen
beyden Theilen über das Gut geschlossenen Hauptcons-
tracte. war die nicht empfehlungswürdige Clausel ents
balten : ,, Können Contrahentes sich über irgend eine
„ Irrung in Ansehung des Contracts nicht vereinburen,
rx [0 wählen fie einen unpartheyischen Obmafhtin; (o
wie überhaupt über jede Differenz, welche über den
n &amp;ontiact ent(leben folle; snb nicht vor dem Gerichte
„r des Gutsherrn entschiedeu werden könnte, keine pro-
n ceslualische Weitläuftigkeiten Statt finden, sondern
e, solche lediglich durch einen erfahrnen Obmann , oder
durch eine herzogliche Commission auf Kosten des
r verlierenden Theils entschieden werden sollen. Wenn
1 Conrrahentes sich über den Obmatin nicht vereintgen
„ können, so wird statt dessen ein unvarthevisches Ge-
„richt niedergeseßet, oder die her;ogliche Commission
„ erwählet. " Dem zufolge conltituiret der Hr. L. R.
V. B. sogleich, ohne den Beklagten vorher ku fragen,
„) in Ermangelung eines Obmanns ‘t ein deiegirtes Ge-
richt in der Person des verstorbenen Doct. Berner in.
Schwerin und zweener benachbarten Laadwirthe, Diese
bestimmen einen Termin zur Untersuchung der Sache,
und laden dazu den Hrn. C. R. A. vor. Anstatt den
Termin durch einen zuverlässigen Sachwald abwarten
zu lassen , läßt Beklagter einen Notarium für fid) aufs
treten, der eine ganz unzwetkmäßige Instruction erhals
ken hatte. Da bie Erörterung der Sache dieserhalb
bis zum folgenden Tage ausgesctt wird, erscheint nun
Beklagter zwar selbst. aber wieder obne Sachwald, und
an:wortet auf die erhobene Klage nicht zutreffend,
fondern macht allerhand mit der Ordnung des Processes
Unvereinbarliche Anträge. Das Gericht, welches im
Termine seines richterlichen Amtes wohl’ etwas mehr
hätte eingedenk seyn, und seine Protocolle zweckmäßiger
hätte abfassen können, erkeunet also in der ÜHauptsache:
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daß Kläger den Grund seiner Klage dahin ; „daß Ber
1 klagter oder dessen Stellvertreter in der Nacht vom
ij 9 auf bet 10 Febr. d. I. wegen derzeitigen Schnee-
„ hestöbers auch Windstöße sich nicht hätte erlauben
„ müssen, auf der Windmühle Graupen zu jagen, und,
n da es geständlich geschehen, solches für die Ursache des
e in selbiger Nacht der Windmühle zugewachsenen Schar
„ dens anzunehmen, " durch das Erachten dreyer beey-
digten, über zweck}ügige, cardinem rei erschöpfende;
oder bey Ermangelung jolcher Vereinbarung richterlich
zu bestinmende Fragen ' abzuhdrendex Windmäller zu
verificiren (habe,) als wozu Verminus auf deu 27 Apr.
d. F. biemit angesetzt wird ; vorbehältlich dem Beklagr
ten, (daß er) über obbenannten Erachtens- Punct in
folem Termino auf seiner Seite drey ‘auf gleicher Art
endlich zu vernehmende Windmäller, weiche er im Ter-
init gen ellen wolle, namentlich ad acta angebe. Und
ergehet wenn das Erachten der beeydigten Windmäller
ad acta iff, in der Sache demnächs} weiter, was Reche
teus. Yußer diesem die Hauptsache bestimmenden Jn-
terlocute erkannte es aber unter andern noch: Da die
Reparatur der Wiadmühle schlechthin bis zur Endschaft
der Sache nicht ausgesetzt werden kann ,; Beklagter zur
einstweiligen Reparatur, so wie Kläger zur Herschie»
ßuna des Geldes, wiewohl beyderseits unpräjudicirlich,
biebeoot fid) erfláret Daben, bey Locataris Abwesenheit
Conductor aud) am besten auf die Reparatur dahin,
daß sie tüchtig gemacht werde , sehen kann, auch des
Letzteren Direction auch Aufsicht neuen möglichen Jr-
ruagen wegen nicht tüchtig beschafter Reparatur, die
seiner Seits sonst aufgestellet werden mdgten , vorbeu-
get : so wird laluo cuiuscunque iure, ohne daß dem
einen oder andern Theil in der Hauptsache etwas zu-
8btr abgefprodyen senn soll, interimistisch hiedurch dem
Beklagten ausgegeben, die Reparatur der Windmühle
sofort und schieunigst ohne allen Verzug zu beschaffen,
und solche Mühle in guten brauchbaren Stand zu seßen ;
den zu bescheinigenden Bestand der Reparaturkosten aber
bis zur ausgemachten Hauptsache gon der zunächst fällig
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werdenden Gutspacht des Termini Trinitatis a. e.. abi
zuziehen. Zu dieser Bestimmung, die nachhin haupt-
fächlich die heftigen Klagen des Hrn. C. N. A. veran-
laßt zu haben scheint, war gleichwohl die Sache gar nicht
inticuirt, unp mabefontere ift bon bem biebevorigen
Gebieten des Beklagten zur Besorguna der Reparaiur,-
wozu er sonst überall keive Verbindlichkeit hatte , in
dem abgedruckten Protocull gar keine Spur vorharden.
Was nach diesem am . 9 März ergavgenen Ertenntnisse
vorgefallen, tvird sich erst benm zweyten Theile mit cis
niger Zuverlässigteit ange: en lassen.

Frenlich is bim nun diese Eutscheidung nicht aller:
diugs zu rechifertigen, und cs ist 1m Ganzen nicht zu
láugnen, daß gegen die Besetzung t er Untergerichte
Überhaupt, und gegen die Bestellung der deiegirten
Ger'chte insbesondere, in unjerm Laude qchr oft ge-
gründete Erinnerurigen Statt finven. Cynbef it bed
Beklagte denn doch auch nicht ohne erhebliche Schuld.
Jhin ift es immer iur Faft ou legen, dag er 1) in seio
nem Contracte ein solches avaeblich unparthevisches
Gericht den Landesgerichten vorzog, 2) daß er nicht
gleich ju Anfange einem zuoerlässigen Rechtsgelehrten
den Betrieb seiner Sache überließ, da Feh er, die in
der ersten Instanz gemacht werden, nachhin entweder
gar nicht oder doch schwrr redressirt werden können,
und daß er 3) dies' genannte Gericht, wenn er kem
Zutrauen zu dem'eiben hatte, jetzt schon an.rkannte,
vder nicht wenigstens auf Verschickung der Acten ans
trug. Wenn er also noch ferner über die mecklenburs
giífe Sjuttüpfleae, deren Mängel ich nicht ganz in
Hibrede stelten will, zu klagen sich bewogen finden foll
16: fo wird es billig senn , den Antheil eigner Schuld
in Abrechnung zu bringen. Und wenn auch das Ge-
fühl des erlitteuen Unrechts manche Yeußerung ents
schuldigt : so wird dies doch nicht alle hier vorkoms
mende Behauptungen rechtfertigen.

Ln einem neuen juristischen Buche, Ueber den ver-
a) schiedenen Serichtsstand , von D. ou

eram.
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Alexander Bielitz, Rechtsconsulenten in Dres-
den, Leipzig, 1801, bey Theodor Seeger, fandich das nicht, was ich suchte,weilderVerjasseroderVerlezer durch eine jetzt nicht ganz ungewöhnliche Täys
schung auf dem Titel unbemerkt aelafjen Dat, ba nue
vom sachsis en Rechte eigentlich dic Rede seh. Aber
ich jaud dagegen unvermuthct etwas, was in einer Abs
Handlung aus dem gemcinen Rechte keine Stelle hätte
fiuden können, nämlich eine grnaucre Nachricht von dem
Umfange der bunten academischen Gerichtsbarkeit auf
beyden chursäâcbfischen Universitäten, die ich, obgleich
einiges noch einer Erläuterung bedarf, doch zur Verglei-
chung mit einer andern Nachricht (9 B. S. 202.) hier
aus;iehe. p,, Unsere beyden Uuiversitäten zu Leipzig
und Wittenberg und die vier sogenannten Faculiäten
baselb!: nud zwar 1m Ganzen, als ein corpus my ticum
genommen, schitzässig ; die cin; Inen Professores und
lehrer aber, wenn sie nicht als chm sürsiliche Räthe oder

Oir bcm Comilari ^; amtiupar en ud aud
leoígltd) unter bem acabeni[d)en Geríd;te ober Gov (ilio.
Es erstreckt fid) aber. bie acabemiidie Gerichtsbarkeit
nicht bloß, .1) üb:r alle eigentliche nicht schrittsässigs
Professoren; sondern auch 2) über die Bereiter, Sprachs
Fecht .Tanz- und Volttgirmeister, die studirt haben,
wenn sie gleich ihre Studien nicht weiter fortsetzen, fous
dern den Sturirenden Unterricht in ihren Künsten geben s
ferner 3) üher alle diejenigen, die in einer der vier gae
cultâten studirt ha ‘en, an dem Orte der Universität
wohnen, und sich mit den Wissenschaften beschäftigen,
Dder eine ercrbte und durch Heyrath überkommene Haud-
lung treiben, wenn sie gleich zu benStatbégliebern gebüren,
[obalb fe nur nicht ctwa schriftsässig oder Raths-Subal-
kernen sind; desgleichen auch 4) über alle diejenigen, wel-
the die Univcrütät der Studien wegen besuchen, ohne Une

em

9 PO. driftaee Profesoten fehen némlid sowohl unte
MPM UU bie Prävenzion uates
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terschied, ob fie inscribirt und bey den Wissenschaften zu
Hleiben Willens sind, daferne sie sich nur nicht bereits beym
Militair engagirt haben, dahin zurückkehren wollen, und
nur in Sprachen. Tanzen, Fechten, Reiten und Voltigiren
Unterricht nehmen, über dies aber auch noch 5) über die
Kindér der vorgenannten Personen, solange dieseibei: kein
eignes Hauswesen errichtet, und den Soldatenstand oder
den Handel erwählt haben ; ja 6) selbft diejenigen Söhne
der Academiker, die bereits Soldaten gewesen sind, oder
Handel getrieben haben, kehren unter die academischen
Gerichte zurück, wenn sie ihr bisheriges Gewerbe verlassen,
sich wieder zu ihrem Vater begeben, und keine andere Le-
bensart ergreifen. Hingegen gehören aber nicht unter die
academischen Gerichte, 1) die Professoren, Gelehrte und
Studenten, die schriftsässig sind, außer bloß in Disciplin-
sachen; 2) die Kinder der Academiker, die ein eignes
Hanswesen haben, und ein verschiedenes Getvetbe treiben
3). die Dienstboten der Academiker, selbst wenn sie mit in
einem academischen Gebäude wohnen ; 4) Gelehrte, die
nach fünf Jahren, und uicht in der Absicht, auf der Univer-
sitätzu bleiben, dahin kommen oder zurückkehren ; 5) die-
jenigen, die die Universität bloß wegen des Unterrichts in
der evangelischen Religion, zn der fie übertreten wollen, be-
(uen; 6) die Wundärzte, Oculisten, Bader, Barbierer,
Bruch- und Steinschneider, die ihr Gewerbe an dem Orte,
wo die Universität ist, treiben, nebenbey aber medicinische
Lehrstunden besuchen ; 7)Buchhändlex, die keine academie
sche Würde haben ; 8) die Raths-Subalternen, wenn fie
gleich studirt Haben ; 9) Lehrer des Ball. und Pikenspieis,
imgleichen des Fahnenschwenkens, u. s. w., wenn sie nicht
zugleich wirklich noch den academischen Lehrstunden bey-
wohnen; 10) Studirende, die beym Militair angestellet
find, dahin zurückkehren wollen, und sich nur in Sprachen
und Exercitien üben; 11) Gelehrte, die eine Handlung
kaufen und sie sodann treiben; und 12) Mathematiker,
die in keiner der Facultäten studirct, sondern bloß ihre
Wissenschaften erlernet haben. '
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Den 15 Sept. 1801.

le

Bemerkungen über Vormundschaften , in Beziehung
auf mecklenburgische Gesetze. Erste Abtheilung, wo-
bey die würdige Feyer der Geburt Jesu Christi rc.
- Zwente Abtheilung, wobey die würdige Fever
der Auferstehung Jesu empfiehlt ec. ~ Hritte Ab-
theilung , zugleich wird die Fever des Pfingsifesies
empfohlen von J. M. Martini, als jetzigem Re-
ctor der Uuiversität hieselbst. Rostock, 1800 u. 1801.
273, 3x und 32 Bogen.

eber folgende Gegenstände , die Verpflichtung der
Verwandten zur Bewirkung der Vormundschgft,
die Verpflichtung der Prediger zu einer Anzeige,

wenn der Vater unmändiger Kinder stirbt, oder deren
iur Pormäünderin bestelte Mutter zur andern Ehe
schreitet, die Art der Bestelung, die Cautiqn des Va-
ters und der Mutter, die Inventur, die jährliche Recht
nungs-Ablegung, die Rechnungs- Ablegung vor den Ag-
naten, die Unanwendlichkeit des Unterschiedes zwischen
Vormdndern und Curatoren, und die Fortdauer der
Vormundschaft über eine noch nicht großjährige Frau-
fhéperfon mad) cíngegartgentt Ehe , werden in diesen
drey Festprogrammen Bemerkungen gemacht. Der Hr.
Verf. hat ich meistens barauf beschränkt, die jutreisen;
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den Stellen der Pol’ceyordnung und des rostockschen
Stadtrechts , auch bey einigen Gegenstäyden eine an’
dere Verordnung anzuführen : bloß key der Rechnungs-
Ablegung vor den Agnaten hat ihm die Disputation
des Hrn. Doct. Taddel (1 B. S. 177.) Gelegenheit
gegeben , seine abweichende Meynung umständlicher
vorzutragen. Historische und practische, aus wirklichen
Acten entlehnte Darstellungen von den in einzelnen
Fällen bey Anwendung dieser Gesetze vorkommenden
Schwierigkeiten findet man nicht.

2

Neue Monatsschrift von und für Mccklenburg. Zehn-
ter Jahrgang, 5 und 6 Stück. May und Junius,
1801. Schwerin, 2c. 87 Bogen in Quart.

gu. 1) Ueber Würdigung ber med[enburgischen Landgüter. ~ Nicht weniger als 13 Grün-:
de werden angeführt , warum unsere Güter höher im
Preise gestiegen sind , und diesen hohen Preisbehalten
müssen. Die meisten von ihnen sind entweder nicht
allgemein , oder zweifelhaft. So rechnet der Verk.
die Bauernlegung sür eine Ursache zur Vermehrung des
Werthes, ohne daran zu denken , daß viele Niederle-

RH at
nif begen müfjen, bag. Pünftig eitmal bie 2Bieberben
steluug nothwendig werden mögte. 2) Wann gehet
ein neues Jahrhundert an? ~ Dieser Aufsatz kommt
viel zu spät ; der darüber in den vorigen Jahren ge-
führte unnütze Dispät ist. schon vergessen. 3) Kurze
Erörterung der Frage: Wiesst der Zustand der untern
arbeitsfähigen Klasse zu erleichtern ? Beschluß. (10 B-
S. 151.)~ Zu dieser Klasse werden die Einlieger
auf dem Lande, die Tagelöhner in den Städten, und
die Dienstboten gerechnet. Daß . eine Verbesseruns
der Lage der erficren so dringend empfohlen wird
scheint der Verf. nicht ganz zu billigen : und freylich
hat er insoferne wohl Recht, daß cs dann und want
einige giebt, die durch Erbschaften und andere eu
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fälle wchlhabend geworden sind , oder durch die Lage
ihres Aufenthaltsortes einen ungewöhnlichen fortdau-
ernden Verdienst haben; und daß eigner Ackerbau für
sie nicht paßt. Daß sie aber in der Regel einen hin-
länglichen Garten, und Weide für ein Paar Kühe ent-
behren könnten, ist nicht dargelegt. Finden fich auch
an einigen wenigen Orten erhebliche Schwierigkeiten,
ihnen diese zu ihrer Erhaltung nothwendigen Bedürf-
nisse zu verschaffeu, so werden sie doch an andern gerin-
ger seyn. \ Außerdem häit er eine billige Behandlung
derselben bey ihren Arbeiten, eine nach den Preisen der
Lebensmittel proportionirte Bezahlung ihrer Dienste,
Gelegenheiten zu einem Nebenverdienst für die Zeiten,
da der Landwirth nichts zu thun hat , (diesen Neben-
verdicnst, an dem Frau und Familie noch größern An-
thcil nehmen, als der Mann, kann ihnen ein Dritter
schwerlich verschaffen, ) und einige Unterstütnng in
Kraukheiten nethwendig. Was über die andern zur
untern arbeitsfähigen Klasse gerechneten Personen ger
sagt wird , ist minder bedeutend. . ) Bemerkungen
über einige Gegenstände aus der hößern Forstwissen-
schaft; vom Hrn. F. J. Becker. Beschluß. (10 B. S.
I51.)— KYcht Bemerkungen, meistens bekannten In-
haits. Was ist aber die Höhere und die niedere
Forstwissenschaft ? 5) Ueber den Vorschlag, dem Staa-
te gute Extralehrer zu verschaffen , uder die Prediger
auf dem Lande zu Landschulmeistern zu machen. VomHrn. P. Uhlig.~ZurWiderlegungeinesAufsatzesdes Hrn. V. ÜT7angzzel (10 B. S. 160.) läßt Hr. U.
einen Nuszug aus einer Recension in der Lreuen allg.
deutschen Bibliothek abdrucken. 6) Klaap , ein
bekanntes Unkraut. 7) Bemerkungen über die in der
Monatsschrift (9 B..S. 48. 88. 94.) enthaltenen Bes
merkungen über die Schrist ; Ucber die Erbcontracte
der Prediger. Fortsetzung. (9 B. S. 218. Z01. 361.
375. 10 B. S. 132.) ~ Dieser Aufsatz ist zwar
bcy weitem noch uicht beendigt : da aber die Monats-
init das Uebrige nicht mehr liefern kann , so wird
es nôthig, jetzt noch. ein Paar. Worte darüber zu me 2 war



220 Annalen der Rostockschen
Zwar nicht über den Inhalt dieser Gegenbemerkungen,
denn sie sind der Hauptschrift völlig ähnlich : der Hr.
Verf. commentirt seinen Gegner so, daß er hauptsächlich
seine alten Behauptungen wiederholt , „„und dehnt
seine Bemerkungen so febr, baf et nach dieser Metho-
de bis ans Ende seines Lebens fortschreiben könnte, oh-
ne zum Schlusse zu gelangen. Aber des Einganges,
der gegen diese Annalen gerichtet ist, muß ich wenigstens
erwähnen. Als ich die Schrift des Verf. zuerst an-
zeigte, (7 B. S. 97.) erfoderte es der Zweck dieser
Blätter, den geringen Werth derseibcn , und die An-
miasung eines Theologen, über juristische Gegenstände,
dazu ihm alle Vorkenntnisse völlig mangeln, mit feltfas
men Urtheilen hervorzugehen, freymüthig darzustellen.
Das findet der nun bekannt gewordene Verf. inurban :
und verweiset mich auf eine günstigere Recension in
der Allg. deutschen Bibliothek, aut eine angebli-
&lt;he Aeußerung Friedrichs 11, und auf ein sehr abges
rißnes Bruchstück aus Entscheidungsgräünden einer zu
Frankfurt gesprochenen Urthel. Allein diese Argu-
tnente sind eben so dürftig, als der größere Theil seiner
Scthrift. Die anonymische Auctorität eines Recensen-
ken hat bey mir kein Gewicht, wenn ich sselbst ein Buch
Beurtheilen kann, und anders zu urtheilen td beo:

mug
Aeußerung des Königs von Preußen hat nicht die
Erbpachten, sondern eine Einrichtung zum Gegenstan-
de , die von ihnen gerade in den Puncten abweicht,
worauf es hier eigentlich ankommt. Hie Entscheis
dungsgründe der Facultät läßt derselbe ohne die Ent-
scheidung und verstümmelt abdrucken ; wahrscheinlich,
weil das Uebrige nicht in seinen Kram diente. In-
desscen auch so, wie es da steht, wiederlegt es schqn die
daraus gemachte unrichtige Folgerung , ,, daß die Fa-
netltàt. feine Grunbfáge vll(g adoptiret, und darnach
jettaunt habe!’. Die hiesige Facultât ertheilte eben-fats im August 1797 einem seiner Collegen auf be(fett
Anfrage die dem Verf. vielleicht bekannt gewordene
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Antwort, „„daß die Kirche und Pfarre befugt fen, nad)
mnerhaltener Bewilligung der Behörde auf eine restitu-
ptionem in integrum gegen einen Erbpachtcontrack
nanzutragen, um statt des für alle Zukunft festgesetzten
„„einförmigen Preises in baarem Gelde , cin nach den
nijedesmaligen Preisen der Fructuum zu bestimmendes
Locarium zu erwirken‘’: uud sie setzte noch hinzu, daß
sich in Ermangelung der dazu nöthigen Commissions-
Protocolle nicht beurtheilen lasse , ob die Restitution
nicht auch noch auf einen andern Punctkt erstreckt wer-
den könne. Daß fit aber deshalb seite Grundsätze
nicht adoptire , ist aus dem Schlusse dieser von mir
selbst ausgearbeiteten Belehrung zu crsehén. Deners
heblichen Unterschied , ob etwas an sich und im Allge-
meinen ungültig iff , oder ob in einem einzelnen Fall
eine Restitution oder Aufhebung Statt findet, könnke
doch auch ein Theolog wohl brgreifen. 8) Pythago-
ras goldne Sprüche, mctrisch verdeutscht von einem

uoch nicht POP Jängling. 9) Kleine G-
Am Schlusse sindet sich die Nachricht ,. daß die Mo-

natsschrift mit diesem Stücke und dem Supplement
zum Junius aufhöre, daß sie indeß vielleicht in einiger
Zeit nach ähnlichem, jedoch hie und da etwas veränder-
tem Plane werde fortgesetztt werden. Mir war dies
schleunige Hinscheiden um so unerwarteter , da der
Verleger noch im vorigen Jahre durch ein Avertisses
ment in den schwerinschen Intelligenzbiättern deren
Fortdauer versichert hatte, auch einige abgrbrochene
Ärtikel jetzt unvollstäudig bleiben.

Weil ich der Kürze und bequemern Uebersicht halber
von dem Inhalte der durch mehrere Stücke fortgeseß-
te Artikel erst am Schlusse derselben eine Nächricht zu
geben gewohnt gewesen bin : so muß ich jetzt wenig-
siens noch eines unvollendeten Artikels erwähnen, über
den der Verf. selbst ermüdet zu seyn scheint, da er ganz
planlos angelegt war, nämlich der Rides Brach-siâcke über Rostocks Verfassung. (5 B. S. 104. 236.
273. 360.362, 370. 6 B. S. 177. 222. 7 B. S.

311.)
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31.1.) Was das für ein Statistiker sch, der uns mit
diesen Bruchstäcken beschenkt hat , ergiebt sich freylich
schon gleich Anfangs , wenn er von R. sagt : „„ Es
1herrscht daselbst eine glückliche Mischung der Movare
chie des Landesfürsten , der Aristoeratie des Magl-
„sirats und der Democratie der Bürger. '’ Indeß
mdgte denn doch jemand glauben, däß auch ein solcher
Mann zufällig einige brauchbare Nachrichten wissen
könne. Es finde also die Warnung hier noch ihren
Platz , daß darin nicht allein alle Gegenstände in der
Regel unvollständig dargestelet worden , sondern daß
sie auch eine so große Menge von Unrichtigkeiten ent:
halten, daß sie niemanden einen Nutzen gewähren.

2e
LVn dem diesjährigen 7 Stücke des schwerinschen In
A) telligenzblatts findet sich eine auffallende litterari-
sche Anzeige, die ich wörtlich aufnehme, weil sie bey
jeder Abkürzung zu viel verlieren würde.
“ „Mein Werk über die Tonkunst, welches ich auch in

diesen Blättern angezeigt und zur öffenilichen Schrist
gemacht habe, und worüber ich Nachricht schuldig bin,
ist bisher noch nicht erschienen, und, über den bestimm-
ten Zeitpunct der Herausgabe nicht verpflichtet, werde
ich es es auch für jezt und nähcre Zeiten und in seiner
anfänglichen Form nicht herausgeben. Berufen durch
das Vermögen dazu, durch die gehörigen Kräfte, Nei-

ung, Zubergitung und einen glücklichen Gang nieiuesbisherigen Nachdenkens, zu manchen neuen Wahrhei-
ten auch geführt, mit denen vieles stcht und fällt, wer»
de ich meine Arbeiten in diesem Fache mit dem Went-
gen, was das Haudbuch enthält, noch nicht schließen,
fondern, soweit anderweitige Pflichten es mir erlauben
werden, umdesto länger fortsetzen , je mehr ich bey
fortwährender Recension auch für mich darin zu leisten
übrig finde. Vor Kennern, die es wissen, was es bey
den Wissenschaften mit einer kritischen Revision des
Gewöhnlichen, zumal auf dem Felde der Musik , auf
sich habe, kaun ich ohne Besorgniß, daß es mein Wed
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theil werden möge, die Acußerung stellen : Mein Werk
ist noch nicht reif , ich bitte mir noch viel Zeit aus.
Auch sehe ich, daß ich. das Meinige in dieser Art viel
tvirksamer leisten kann j wenn ich es alles zu einem
Werke vereinige, und mich nicht auf die engen Grän-
zen eines kleinen Handbuches einschränke. Demnach
habe ich mir ein Magazin angelegt, ein encyclopädi-
iches Lexicon der Tonkunst, das sich kritisch über
den verbunden erscheinenden Kunslton und die Vermit-
telung ‘desselben, als Gegenstand der wissenschaftlichen
Betrachtung und der Ausübung selbst, so wie über die
Geschichte der Tonwissenschaft und Praxis , nach allen
Zweigen hin verbreitet. Bey dieser Einrichtung be-
kömmt das Werk einen beliebigen Umfang, kann künfs
tig zu jeder Zeit abgebrochen und fortgesetzt werden,
und bleibt daben in seiner Art voklständig und abgemes-
sen ; ich habe für jeden Beytrag und Nachtrag sogleich
eincn bequemen Platz, liefere so ein eigentliches Hand-
buch, worin jedes leicht zu finden ist; kann bey größe-
rer Frist meiner Arbeit die erreichbarste Vollendung
geben, Mitarbeiter haben, auch die Sache andern über-
geben. Beyträge in verbürgtea Nachrichten von unbe-
kanntern mecklenburgischen Verdiensten fâr die
Tonkunst werden mir willkommen sêyn. Meine Ad-
dresse ist gegenwärtig zu Schwerin, und da ich, wo
möglich, auch zur Förderung des Werkes in das Aus-
land gehen werde, vielleicht schen nach einigen Mona-
ten zu Leipzig, worüber bey meinem Vater zu Loiß
sow nähere Nachricht zu haben seyn wird. Mein
Hauptberuf ist das Predigerfach, und damit vereinigt
lich, wie Kenner wissen , die musicalische Wirksamkeit
und das Studium derselben sehr genau, daher wir ja
unter andern auch Gesang und Orgel in der Kirche
führen. Freylich auch unser Zeitalter ist in der Bil-
dung der Tonkunst immer noch weit zurück : wollte
man den Gegenstand nach dem benurtheilen, was unser
Gesang und JInstrumententon und rauschendes Spiel,
und wenn auch Haydnsche Schöpfungen und römi-
sche Kirchengesänge , zur Zeit nur noch erst seyn kön-

nen
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nen bey den wenigen Mitteln, deren tvix uns bemäch-
tiget haben ; so wärde man Recht haben , diese Wirk-
samkeit in der Vergleichung nicht neben der Erbauuug
dulden zu wollen. Aber, was wir noch nicht üben
können, was noch Jahrhunderte und Jahrtausende ha-
ben will, um dann noch mehr Zeit zur höhern Vollen-
dung zu bedürfen, läßt sich doch vorausbemerken und
ahnen. Und sieht man dann auf die Natur, das Ver-
mögen, die Größe des Gebietes, die Mannigfaltigkeit
der Wirksamkeit, auch zur Tildung, wie man auf die-
sem Wege vieles von dem , was man sucht , so nahe
hat, auf den Zweck, den Werth, u. s. f. der ächten
Tonkunst : so werden Kenner die Behauptung nie strei-
tig machen , daß diese Wirksamkeit , gehörig verbun-
den, und das Studium derselben, jener geistlichen nicht
allein an die Seite gehöre , sondern auf das genaueste
bamit zusammenhange. Es-‘ sey mir vergönnt , bey
dieser Veranlassung Nahmens unserer Tonkünstler das
Wort des Dankes zu nehmen , und auch für die Bes
schätzung und Aufnahme , welche die Üebungen für
diese Kunst bey dem regierenden herzoglichen Hause
und im Vaterlande finden , den innigsien Respect zu
bezeugen ; so wie dabey atu Schlusse des Jahrhun-
derts mit meinen Mitbürgern auch an meinem Theile
der mancheriey Wohlthaten öffentlich mit herzlicher
Dankbarkeit eingedenk zu seyn , die man als Mitbür-
ger und in engern Lagen von der Art der Meinigen
vou.nähern Gönnern und Freunden empfängt. Schwe-
rin, den 31 Dec. 1800. Fr. Cleemann, Pastor. ‘*

Der ersten Anzeige werden meine Leser entbehren
können, da deren Inhalt hieraus schon zu ersehen ist.

D“ naturhistorische Geselischaft in Jena hat imMay d. I. den hiesigen Stud. Hrn. J. C. G.
Rarsten u' ihrem außerordentlichen Mitgliede auf-

4.
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Den 22 Sept. 1801.

le.

m 24 Cum, ward der Hr. H. R. Vogel zum
Rector der Academie auf das folgende acade-
mische Jahr erwählet. Weil derselbe stch noch

einige Monate zu Dobberan beym Seebade aufhal-
ten wird, übernahm es der e D. Martini, bic mitdiesem Amte verbundene Gejdáfte einfimcilen nod) al$
Prorector fortzusezen. Die Abwesenheit des ersieren
veranlaßte zugleich, daß die förmliche Einführung. des
neuen Rectors, welche sonst am 1 Jul. in einer beson-
dern Conciliar-Sitzung vorgenommen wird , diesmal
unterblieben, und die Wahl . bloß durch das übliche
Patent bekannt gemacht ist. Die Administration des
Convictorii traf nach der Orduung eigentlich den Hrn.
P. A. G. Weber : er hatte aber den Hrn. P. Hecker,
welcher schon in den zwey vorhergehenden Jahren diese
Administration ssür den Hrn. H. R. Vogel und Hrn.
C. N. Martini fortgesetzt , um eine gleiche Willfäh-
rigkeit ersucht , und das Concilium sand kein Beden-
ken, dicse Umwechslung auch für diesmal zu genehmi-
gen, Die Inspection der Stipendien hat der Hr. P.
Hecker auch in diesem Jahre behalten. Decane der

leultäten sind geworden , Hr. Prof. Ziegler , Prof.
Eschenbach, Hr. P. A. G. Weber und Hr. H. R.
Wónnberg. "cmmatriculitet. fub unter bcm voti
set Sitctorate 29, unb die Zahl gesammter Studiren-
den war in der Mitte des Junius 79.

4.
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Patriotisches Archiv der Herzogthämer Mecklenburg-
zur Aufbewahrung der Geschichte und Deukwürdig-
keiten derselben, und zur Verbreitung gemeinnütziger
Kenntnisse. Erster Jahrgang, 1801. Ersten Ban-
des zweytes Stück. Rostock , bey Karl Christoph
Stiller. 13x Bogen in Octav.

(Enthält: 1) Beinerkungen über einen Unterschiedzwischen dem mecklenburgischen Herzogshause und
den übrigen deutschen Regi-rhäusern , vom Hrn. A.
v. Aamps. — Eline schon bekaunte Bemerkung, hier
von der Seite vorgestellt, a) daß unsere Färsten nicht zu-
erst kanserliche Bedieuten waren, und b) daß sie keinen
eignen Geschlechts. und Familiennamen haben. 2) Ueber
Parochial- Verbindung, besonders nach meckl. Gesetzen.
~~ Eigentlich ist Hier die Reder von den Befugnissen
bes Ptarrers und der Pfarrkirche, von den Eingepfanr-
ten in gewissen Fällen Gebühren zu fodern. Um hie-
bey ein auf alle Fälle passendes Princip sestzusetzen,
nimmt der Hr. Verf. an : „ Man habe seine Parochie
niedesmal da , wo man persönlich gegenwärtig ist. /!
Dieses Princip wendet er hienächst. an , a) auf die
Taufe der Kinder , welche in der Parochie geschehen
inuß , wo sie geboren werden , . b) auf die Confirmatio-
nen, Brichte und Communionen , welche da geschehen
müssen, wo der Confirmande , der Beichtende und der
Communicirende sich aufhält *), c) auf Copulationen:
die sich nach dem bisherigen Aufenthaltsorte der Braut
richten, und d) auf das Begräbniß, was an dem Or-
te geschehen muß, wo jemand gestorben ist. Bey die'
ser Gelegeuheit erdrtert er die Frage : ob für Leichen
die bloß durchpassiren, Stolgebühren bezahlen werden
mäüssen ; vielleicht zum großen Misbehagen des Hrn.
P. Wüstney , der den § 3z57 des Kirchen- und patr

") Datans folgt denn aber bod mat, wie bet Hr. Ver
mmt Ms Mredigern denjenigen on mässe,
den man zuerft wählt.
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ralrechts ganz anders zu exegesiren wugte. (10 B. S.
184.) — Da die rostocksche Parochial Einrichtung
auch diesmal übergangen wird , so will ich sie, soweit
sie. mir bekannt. geworden , hieher (cüen, tmb. baburdj
wenigsteus zu einer vollständigern Darstellung eine vere
anlassende Gelegenheit geben. a) Tayfen gehören dem
Prediger, in dessen Parochie das Kind geboren wird,
mit Ausnahme der Soldatenkinder , die der Prediger
zu St. Johannis, als Garnisonprediger tauft ; meh-
rere Prediger an einer Kirche alterniren hiebey nach
den Wochen. b) Den Beichtvater wählt und verändert
jeder nach Gutbefinden, ohne an seine Parochie gebun-
den zu jepn. c) Die Copulationen richten sich eben-
falls nach dem Aufenthalte der Braut. Eine von eb

Mm nie arn id Mql
Weg von ihrem bisherigen Aufenthaltsorte zutrift. d)
Das Begräbniß. ist insoferne an die Parochie gebun-
den, daß man daselbst einige Gebühren bezahlen muf,
tvenn man auch in einer andern Parochie begraben
tvird. Für den Durchgang durch ein zweytes Kirch-
spiel nach einem dritten wird von den Kixchen , nicht
von den Predigern, gewöhnlich auch etwas gefodert **).
3) Verbesseruugen und Nachträge zur meckl. Münzvers
fassung des Hrn. G.. A. N. Epers, von dem Verfas-
ser. 4) Ist es für den Handlungsstand im Allgemei-
nen vortheilhast und sür den Staat nüglich, daß jeder
Bürger das Privitegium, kaufmännische Geschäfte zu
treiben, erkaufen kann ? von einem alten Kaufmann.
Eigentlich wäre es wohl am bestcn, daß jeder das Ge:
werbe, was er treiben will, gründlich. erlernte. Weil
aber, wie die Erfahrung zeigt , mancher Kaufmanme
der selbst viele Jahre in der Lehre gewefen ist , keinen

gründlichen Unterricht ertheilet oder ertbeilen kann : [o2 urde

" ImJabte 1774 tntftanb hierüber un e bet in
Be P n SEA TA seminum Gut
m auf andere Fälle keine Anwendung finden
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würde denn doch der Gegenstand noch etwas anders er-
örtert werden müssen, als hier geschiehet. Warum ist
es übrigens verschwiegen, daß der ganze Aufsatz bis auf
einige kleine Abänderungen aus den Merkantilischen
Nachrichten aus Königsberg abgeschrieben ist ? 5)
Vorschlag zu einer nicht unerheblichen Verschdnerung
der Stadt Rostock, ~ durch Verwandlung der Gru-
be in eine ordentliche Straße.. Der Aufsatz ist von mir,
und hätte eigentlich J. C. E. unterzeichnet scyn sollen,
dadurch sich auch in der Folge die Beyträge, die von
mir herrühren, von den Aufsätzen anderer Mitarbeiter
immer unterscheiden werden. 6) Reflexionen über die
rostocksche Policey , und den jetzigen Zustand dieser
Stadt. ~~ Sollen noch fortgesetzt werden. 7) Lans
desherrliche Verordnungen. 8) Verbesserung der Schu-
le zu Friedland, 9) Standeserhdhungen , Dienstbe-
fürberungen, 1€. 10) Chronik der Städte. © Dies-
mal hauptsächlich eine Nachricht von der Anwesenheit
der englischen Flotte auf unserer Rhede. Durch die
Veranlassung, daß mehrere Officiers die acad. Biblio-
thek und das Museum besuchten , erhielt Hr. H. R-
Tychsen vom Admiral Lrelson eine goldne Medaille
auf die Schlacht bey Abukir. 11) Gutbinbungen,
Eheverbindungen und Eheverldbnisse, Todesfälle. 12)
Unglücksfälle, 13) Theater- Nachrichten. 14) Nach-
richten von neuen Schriften vaterländischer Schriftstel-
ler. 15) Vermischte Nachrichten, a) vom Armeninsti-
tutzu Schwerin, Ostern 1801, b) Verbot der Panta-
lons in der Policey, Ordnung von 1572, Art. von
Schneidern , c) Erfindnng , mitten im Winter Ana-
nas 1c. mit beißem Wasser zu ziehen. &amp; Der letzte

Aufseßgehdret nicht hieher, und ist ohne Kupfer uneverständlich.

K Y

LUndemJournalevonundfürDeutschland-a welches neun Jahre hindurch, nämlich von 1784
bis 1792 gedauert hat , sind auch verschiedene Nach-
richten über N7ecklenburg befindlich. Das Meilte
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davon ift uns aus einheimischen Quellen bekannt genug,
vder nicht erheblich. Einige Notizen,, die man in die-
ser Zeitschrift noch am ersten suchen mögte, will ich doch
auszeichnen. 1. Pistorius , geboren 1708 zu Fried-
land, Rath und Landsyndicus *), starb zu LTeubran-
denburg 1780. Seine Erhoiungsstunden widmete
er den Naturalien und Münzen , hinterließ auch von
beyden eine für eine Privatperson ansehuliche (7)
Sammlung. Einige nannten ihn einen Sonderling,
weil er mit Thätigkeit die Irrthämer und übeln Geo
bräuche seines Vaterlandes zu bestreiten suchte. Zum
Beyspiel: Er gieng nie im Mecklenburgischen zur
Communion, weil ihm die Ohreubeichte (?) und das
Geben des Beichtgeldes anstößig war , sondern in
Treptow, wo die allgemeine Beichte eingefübrt ist,
Er trug keine andere Kleidungsstücke , als solche, die
itn Lande fabriciret wurden, und schränkte die übrige
Bedùrfnisse feines Lebens auf seines Vaterlandes Pro-
ducte **) ein. Er veranstaltete , daß Gellerten ein
Denkmal auf dem Walle zu Lteubrandenburg er-
richtet wurde. Er war gesonnen, aus seinem eignen
Vermögen ein Stück Land vor der Stadt zu. kaufeu,
und ein allgemeines Begräbniß darauf zu stiften , wels
&lt;es mit keinen weiteren Kosten , als mit den Todten-
gräbergebühren, verknüpft fevn sollte. Dies würde
auch ins Werk gerichtet worden seyn , wenn nicht der
Banquerot eines Dritten sein mittelmäßiges Vermögen
mit verschlungen hätte. Er snchte sich daher zu seinem
Begräbniß ein Plätzchen auf dem Wall zu Lreubran-
denburg aus, das ihm auch bewilligt wurde. Auf
dem Steine, der es brote sk eingegraben : Laidfne3 Picus

mte Tete deiareibung vag dinerdedi. duii
ut

" m ear neciAMPLIA to Sie
Speisen j. babete fia auch tigtid memiCree
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dicus I. G. Pistorius , ein Mecklenburger , geborert
1708, gestorben 1790, wozu der damalige Erbprint, H.
Carl, hinzufügen ließ : aber nie vergeffen . C. H. z.
M, Seincr Anordnung nach ward er in eincm wei
hen flancllenen Schlafrock, in bloßem Haupte mit eiuem
Eichenkranze, und in einem von 4 tannenen Brettern
einfach zusammen geschlagenen Sarge begraben. 2784.
]. B. S. 6z9. 11. Von zwey harbarischen Stadt-
richtern in Wahren wird eine Nachricht gegeben, an
Deren Richtigteit ich zweifle, 7785. 11. 49. I11, Bey
Gelegenheit einer rostocker Schiffartsliste von 1785
werden maucherley Benierknngen gemacht, von welchen
ich nur eine aushebe. In Boizenburg ist eine Es-
sigbrauerey. der vielleicht keine einzige im Lande aleich
kommt. Sie liefert unter dem Nahmen Cyderessig ei
nen weißen Bieressig , der an Farbe und Güte dem
Weinessig wenig nachgiebt, auf der Wlbe siark verfah-
ren wird, und dem Erfinder große Reichthümer einge-
bracht hat. Die Kunst wird für ein Geheimniß gehal-
ten, so daß sie nur vom Vater auf den Sohn odér auf
den nächsten Verwandten sich fortpflanzt. 0786. IT. 16.
IV. In den Nachrichten von deutschen Schriftstelerin-
nen und ihren Schriften wird die ve storbene H. Loui-
fe Friederike wegen eines ungedruckten Schauspieles
nach Boissp. der Liebhaber sciner Frau, und die Prins
zessin Ulrike wegen eines gleichfalls ungedruckten Schay-
sviels nach Destouches, der Undankbare, aufgetührt.
1787. L 3$. Auch wird die Gräfin von Bassewitz
als Verf. von einigen Schauspielen , die jedoch nicht
benannt sind , angegeben. 1790. T. z15. V. Als eine
edle Handlung wird angesührt, daß der Besitzer von
Gottmannsforde, H. R. G. Schnelle, seine ge-
kn en Gutsunterthanen nach erhaltener landes-: undhusherrlichen Zustimmung von der Leibeigenschaft be-
foit babe. i782: T. 757.

(Die Fortsetzung folgt.)
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n den Bruchstücken aus einer Reise von
Baireuth bis Wien im Sommer 1798,

von 1Ernst Moritz Arndt, ist eine sehr kurze Nach-
richt von den Universitäten zu Lrlangen uud Wien
enthalten, die ich, weil sie wenig Raum «rfodern, aufneh-
tme —. „,Die Universität zu Erlangen ist gewöhne
lich unbedeutend gewesen. Freylich gchört sie nicht zu
den reich dotirteu, und kann wegen der kargen Besol-
dungen nnd des Mangels riner ansehnlichen Bibliothek
uud anderer Anstalten nicht mit den ersten protestanti-
schen Universitätcn wetteifern. Indessen hat sie , seits
dem sie unter dem preußischen Scepter steht, zugenom-
men, und manche der zahlreichen Unterthanen dieser
Monarchie, die sonst Halle und Frankfurt besuchteu,
ziehen nun das anmuthigere und freundlichere Erlan-
gen vor. Man zähit jetzt beynahe 400 Studenten.
Vn Rücksicht des Tons und Zuschnitts ist es hier , wie
auf vielen Universitäten : doch mögten die Abichnitte
und Contraste hier leicht greler und vorschimmernder
seyn , weil bey eincr kleinen Zahl mancher eher den
Kitzel fühlt, sich durch Renommiren auszuzeichnen. ~
Die. Universität zu Wien ist sehr zahlreich , und zähle
über 4000 Studenten. Die Einrichtung ist bey wet-
tem anders, als auf den übrigen Universitäten Deutschs
lands, und die Subordination , nicht bloß bey den
Theologen, die gewöhnlich schon unter ihren Obern fte
hen, weit größer. Daher kommt es, daß man die
Studenten nicht bemerkt , die freylich doch keine der
ersteren Rollen spielen würden, wie in kleineren Städ-
ten. Sie sind aber nicht allcin unbemerkt , sondern

t
Brüder: denn werden dem Iängliung die Flügel labm

UA nut d tpe 6t rh
zwey Universitätsgcbäude, das alte und das neue nächst
dem Stubenthore : das neue ist 1756 erbauct , und

ein stattliches Gebäude. Ihre eigne Bibliothek z!
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nicht vorzüglich , doch Haben fie bie faiferlide qu bc
nutzen, die aber mehr für reife Köpfe ist.

Supplement zu der neuen Monatsschrift von und für
Mecklenburg, 2 Stück. Zum Monat Junius 1801.
Schwerin, 1c. 4 Bogen iu Quart.

CUn diesem letzten Stücke der Zeitschrift ist enthal-
a ten : 1) Ueber die Aufnahme der Städte in Be-
zug auf ihre Feldwirthschaft. © Es wird als noth-

wendig vorausgeseßt , daß die Sp hey ihrer
Iser die vabeyeinirotendeu tler Ms il ct ind
schiägt der Verf. vor : a) Jeder solle befugt seyn,
seinen Acker gegen eine Vergütung der dadurch andern
etwa entgehenden Weide mit einem Zaune oder auf
[quis Art einzuschließen , und damit aller nachthei-igen Einwirkung anderer zu entziehen ; b) jeder solle
das Recht haben, den angränzenden Acker seines Feld-
nachbaren auch wider dessen Willen einzutauschen,
wenn er ihm nur an einer andern Stelle mehr wieder
giebt; c) wer 30 Morgen oder darüber auf einer Stel-
Ie zusammengebracht hat, solle berechtigt seyn, darauf
ein eignes Gehöfte zu errichten. 2) Kurze Predigerge-
schichte von Dömitz, vom Hn. Mag. Geisenhayner.
3) Fragmente, niebergefchrieben für f. ouife unb (life.
-—  S9ibeber für eine fLouife unb fElife, nod) für Das
SPublieum brauchbar. 4) Ein gefundener Briefs ~~
Her besser wieder weggeworfen, als mit rinem solcheu
(Commentar abgedruckt wäre.



A n n a l e n
Det

Rostockschen Academie.
10. Ban de. 30.. Stück.

Den 29 Sept. 1801,

Ae

EGGCEE:F von und fur œ ichten von Universitäten ;

inu up freplch ve nachrichten ana Hei
inzwischen ist doch die Ausbeute so st ben Zweck dieser
man sie erwarten sollte. Wa will ich ausheben. .
Blätter brauchbar werden n d in Erlangen,
Klagen über das Essen der Eon seltsame Art widerlegt
e7s5. 17. 437, find au E s einer kurzen Geschichte
worden , 1787. I. go. 11. Au t. II. 968, und einer
der Bibliothek zu Gießen. Advon derfelben,, vb.
ion (rüber ertbeilten n en fond hae irldeur rs.
EL. (57, erbellet, bab fie WA andern öffentlichen Bü-
Vermächtnissen, und ben if UI. Aus einer Nach-rievun der vierten JubelfeerzuHeidelberg.,cihricht von der vierten Jubelfeyer md die Universitäts-
I]. 529, bemerke ich, daß us eringe an der Zahl
Bibliothek, ,, die allerding n 5 g ufgestelt worden ;
r, ist, ' in Ordnung gebracht .u ische Hörsaal dazu re-
daß der große und schône academi 1 tr Styennoir: warden; und daß ) er Gut n diese "o
lichkeit 5000 Fl. geschenkt, würden.) VI. Aus den
thek verwandt gewesen fems . die dortige Universität.
Fragmenten über Jena uno ier seinen Platz finden :
791. I, 713, mag d vine
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„Eine Hauptursache des Hinströmens der Menge nach
diesem Musenûtze lag bisher wohl in der allgemein ver-
hreiteten Meinung , daß man dort wohlfeiler, als ir-

MM Mt
unserer Väter trauen dürfen , daß sie mit 120 Rthlr.
sehr gut haben auskommen können. Alleit die Zeiten
haben sich hierin sehr geändert: denn ob es gleich in
Görtingen und Leipzig ungleich theurer ist, fo-iít
doch der Unterschied im Ganzen nicht mehr fo sehr
merklich.!" ~ „Noch kein Fürst that im Verhäitniß
zu dem , was er thun konnte, für eine Universität so-

Miet heaolumdet ud igieciojungen vielversprechenden.MännernPensionen,umwer-gen guter Besctzung erlédigter Stellen nicht in Vetle-
genheit zu kommen - und suchte durch äußere Ehrenbe-
jengungen den Lehrern thren Aufenthalt schätibarex zu
inmachen. Ihm verdankt das neu exbayetc anatomische
Gebäude, das Accouchirhaus, das digi Institut
seine Existeni. Er hat das Naturalien-Kübinet gekauft,
und verwendet noch immer sehr ansehnliche Summen,
um cg vollständiger zu machen; schon jetzt sucht es in
manchen Fächern, besonders in der Mineralogie, seines
Gleichen. Durch ihn kam die büttnersche Bibliothek
nach J. Und um allen seinen Verdiensten die Krone
aufzusetzen, hat er den Professoren die uncingeschränk-
teste Lchrfreyheit verstattet; dies ist ein Vorzug , der
J. gaanz allein eigen ist." ~~ „Im Ganzen ist der
Zusterhafle Fleiß, mit welchem die Professoren die
Collcgia lesen und endigen , beyspielos. Von den
Stndenten läßt sich dies nicht sagen : denn im Ganzen
ift doch der Eifer nicht so stark , als man es wünschen
könnte, und sehr oft artet er in Heftschreiben aus."
„„Im Ganzen herrscht unter den Professoren viel Gesel-
igkeit, ohne ceremonielles Gepränge. Sie leben freund-
khaftlich mit einander, besuchen sich ohne Formalitäten,
und in ihren Gesellschaften herrscht ein so ungezwunge-
ner munterrr Ton , daß. ich wünschen mögte, T
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augemeiner auf der Universität anzutreffen wäre.'"uSolange nur eine Universität an der Aufhebung der
Orden arbeitet , sich dadurch eines Theils ihrer Mit-
bürger beraubt, und fic andern Nerademien, die sich
über den Zuwachs freuen, zuschickt, solange bleibt
das Project ihrer Zerstdrung ein süßer Traum. Die
Consiantisten sind jetzt die mächtigsten und jahlreiche
(len: (it bemerben fid) vorzüglich um große und angese-
hene Leute, und daher ist der Geist dieses Ordens auch
etwas rauher und renommistischer als der andern ; die
mecklenburgische Landsmannschaft ist nun ganz und
gar in die Coustantisten übergegangen.!" V. Ingol-
stadt hat uuterm 1 Dec. 1787 neue Disciplinarge-
setze für die Studirenden erhalten , 7789. IT. 5:0.
Was darin nicht den andern Gesetzen dieser Art ähnlich,
oder den Einrichtungen catholischer Academien gemäß
isi, ist foigendes. „Kein Studireuder soll ohne er-
bebliche Urfachen in einem Virths- oder Koffeehause
wohnen. - Alle Acadeiiker sollen den von der hohen
Schule zu haltenden dffentlichen Processionen so unauso
bleiblich ais schuldig beywohnen. - Gottlose , ver-
führerische, Sitten, und Religionswidrige Bücher lee
fen unb verbreiten , ist ectboten. — fein Academiker
darf von seinem Hausherra einen Hausschlüsfel begehs
ren, so wie auch den Hausherrn von ihren Obrigkeiten
verboten ist, einen zu geben. - Kein Academiker soll
sich mit offenen Halse und Brust, und andern unaztigen
oder wider den Wohlstand laufenden: Moden auf den
Straßen , noch vielweniger in den Collegien oder bey
den Professoren sehen lassen. Damit keiner gereiztwerde , Schulden zu machen, sind hohe Spiele, kost
bare Spatzierreisen , Schiittenfahrten , Masqueraden,
kurz! alle Arten der Schwelgerenen verboten.“ Vl.
Ueber die Universität ju Marburg finb mehrere Auf-
säte eingerückt. „„Auf die Bibliothek werden jährlich
„über 150 Gulden (1) verwendet; sie ist vornämlich in
„allen iuristischen und historischen Fächern wohl besetzt,
„„da Estor gegen 10000 Bände dahin vermacht hat.

uat) von den dasigen optem eine der 2n3 ereye
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akereyen und eine von den Apotheken gehören unter
„die Universität. Studenten mögen hier 300 seyn :
pitt 3Rang voulliren fie mít ben gieutenanté./ 7785. E,
1/324. ~ Im Anfange des Jahrs 1789 wurden durch

EEATEMTRIalDraan?ul
n mindern nicht befugt seyn soll, verboten ; und den
„damaligen Ordensgesellschaften ward eine peremtorische
„Frist von 14 Tagen bestimmt, binnen welcher sie ihre
nOrdenszeichen, Statuten, 1c. abgeben, aud) an Eye
„Desstatt ftipulata manu bíefen SBerbinbuugen entíagen
„sollten. Dies hatte dann auch die Wirkung , daß
eder schwarze, der Frankeu - und der Elsasser- Orden
dem Befehle gentgtken. Die Obern wurden durch ei-
„nen End , die Brüder durch ein Handgelöbniß ver-
ubflitet, nie wieder geheime Verbindungen zu stisten,
end in Díefelben, eingutteten.^ 7789. I. 203, 397. —
Wie aber nachhin doch die Wiederherstellung der aufs
gehobenen Orden versucht ward, gab dies Veranlassung
jur Einrichtung der Disciplinar - Deputation, und zu

i Oe itt gansabgedract-
sind. Was fich nicht in allen ähnlichen Gesetzen findet,
fib folgende Besktmmungen : a) Dem, der keine Col-legia besucht , sondern sich dem Mässiggang ergiebt, [o
wie dem, der seine Zeit in Spiel- und Saufgelagen
tödtet, soll, wenn dic ihm gegebene Ermahnung nicht
fruchten will, das Conlilium abeundi ertheilt werden.
b) Sollte jemand von den Studirenden eine hohe oder
niedere Militairperson im Dienst injuriiren , beleidigen
oder gegen sie Gewalithätigkeiten ausüben : so soll die-
ses dem Landesherrn zur eignen Bestrafung angezeigt
werden. c) Obgleich jede erlaubte Lustbarkeit den Stu-
denten gerne zu gönnen ist, (o erlaubt doch die Absicht,
weswegen sie auf Universitäten sind, nicht, ihnen theao.
tralische Vorstellungen zu gestatten : auch werden alle

SSEOU DA
hafte Verläumdungen anderer Ehre inb qut pm
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angreift, sol nach Beschaffenheit der Umstände mit
anflebender Infamie relegirt werden. e) Den Or-
densstiftern, (o wie überhaupt allen Verführern der
Studirenden, soll nach Befinden noch härtere Strafe
als die Relegation vorbehalten seyn. £) Das den Pe-
dellen vonalten Zeiten her gebührende Honorarium folk
unweigerlich im Anfange jedes halben Jahrs bezahlt
werden. 720 I. 61. VI. Einige umständlichere Nach-
richten von der Militair - Academie zu Stuttgard,
1784. I. 378. 555. 1785. 11. 318, bemerke ich im Vors
behgehen für diejenigen , die einmal eine genauere Vers
gleichung anzustellen Beruf finden. VII. Ein im Jahre
1784 für die Universität zu Wien gemachter Studien-
plan, 1789. I7. 49 , ist unbedeutend. Auch ist die Nach-
richt von einigen Schul - und Studienanstalten in den
österreichischen Erblanden, (8 B. S. 313.) wiewohl
gleichfalls ohne Datum, eingerückt. r7g!. I. 1. VIUI.
Auf die Verfassung der Universität zu Würzburg ha-
ben Bezug, theils die allgemeinen academischen Sta-
tuten vom Jahr 1785, 1786. 11.34 tbeilé cine Ver-
ordnung vom 22 Dec. 1788 , die Prüfungen in der
Juristen - Facultät betreffend , 773». 1. 96. Jene, die
allgemejnen Statuten, sind uichts anders , als die ges
wöhnlichen Disciplinar-Gesetze für die Studenten, die
nur in einem mildern Tone abgefaßt sind, und in denen
manches ausgelassen ift, was fich in andern ähnlichen
Anordnungen findet. Sie enthalten unter andern fol-
gende Beslimmungen : „„Damit sämmtliche Lehrvor-
träge gehörig an einander passen, zugleich aber auch
der schädlichen Eilfertigkeit vorgebeuget wird, mit wel-
&lt;er manche die wichtigsten Lebrgegenstände entweder

fan, dberspringen oder wenigendusehnenVuher
Collegio gestattet, wenn er nicht juvor in allen unters
geordneten Classen einen (cinen Fähigkeiten angemesse-
nen Fortgang gemacht, die zu hdhern Wissenschaften
nöthigen Vorkenntnisse erlangt , und darüber bewährte
Zeugnisse aufzuweisen hat. - Die Landeskinder haben
lich in Rücksicht anf die Zeit 5! Eintheilung der Stu-
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dien lediglich an den hiezu eigends entworfenen Univer-
sitätsplan zu halten, und hierüber bey dem Decanjeder
Facultät und den übrigen Professoren am Anfange des
Cursus die Vorschriften zu vernehmen. ~ Jeder Stu-
dirende soll die ihm angewiesenen Collegien ordentiich
und mit .geziemenden Wolsistand besuchen, und dariu
nach seinen Kräften Fortgang zu machen trachten. Die
sämmtlichen Lehrer werden auf jedes Individuum auf-
merksam ‘seyn, die Saumseligen an ihre Pflichten erin-
nern , und den Aeltera und Vorgesetzten, wenn es nos
thig seyn solite, frühzeitig Nachricht ertheilen. Auch
ist jeder Lehrer bereit, zu gewißen Stunden in der
Woche von den Studirenden Besuche anzunehmen, sich
mit ihnen freundschaftlich über die vorgetragenen Ges
genstände zu besprechen, und die hierüber entstandenen
allenfallsigen Zweifel zu lösen. ~ Die von vielen übel
verstandene academische Freyheit, so mauche in einer
zûgellosen Lebensart suchen, soll auf unserer Academie
gänzlich ungekanut seyn. ~ Alle Eheverlöbnisse, welche
von den Academikern eingegangen werden, wenn fie
auch mit Vorwissen der Aeltern und VPormäünder, und
unter den sonstigen Erfodernissen abgeschlossen sind,
oder eine,Schwängerung erfolgen sollte, sind (üt. bens
derlen Geschlecht gänzlich unkräftig und unverbindlich,
so daß keine Klage, weder auf die zu vollziehende Ehe-
verbindung noch auf einen Abirag, Platz haben soll.
Om Gegentbeil aber. follen Verbrecher und Verführer
ünschuldiger und schwacher Personen nicht nur zur Kin-
desnährung nnd Erstattung der geschändeten Ehre an-
gehalten werden: sondern man wird auch qegen soiche
Vergehungen mit scharfer Ahndung verfahren. ~ Feine
und mit guter Lebensart verbundene Ergdtzungen wer-
den nicht nur den Studirenden erlaubt, sondern auch
als Erholungen des Geistes angerathen. Der Gelehrte
muß sich von Jugend auf angewdhnen , nicht iichtscheu
fu seyn, und frühzeitig lernen, mit Menschen umzu-
gehen, unter welchen er einst eine ausgezeichnete Rolle
fpiclen fol... Die 9Icabemifer dürfen also an allen bf
fentlichen und Privatvergnägungen der bessern Welt Teil

. neh-
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nehmen, und die Lehrer erden sich ein Vergnügen
daraus machen, ihnen Zutritt zu guten Gelellschaften
zu verschaffcn.'‘ Die Verordnung über das Examen der
Doctorauden ift folgenden Inhalts: ,,Der Candidat
wird dreymal geprüfet, und eine solche Prüfung dauert
jedesmal zwey volle Stunden. In der ersten Präfung
wird 2 Stunde dem Natur- und Völkerrecht, 1 Stunde
dem bürgerlich römischen, und 4 Stunde dem deutschen
Privatrecht gewidmet. In der zweyten Prüfung wird
x Stunde auf das canorische Recht, und 1 Stunde auf

das bürgerlich römische Recht und den gemeine Proceßgewandt : nur bey einem eanbibaten gétfiliden Standes
wird das Verhältniß: zwisthtn dem rdmischen und cano-
nischen Rechte umgekehrt ; es werden nämlich auf jenes
Cin beuden Prüfungen zusammen) nur eine; auf dieses

MIGt:2

Leharecht, und X Stunde dem peinlichen Rechte bestim-
met. Jeder sowohl ordentliche als außerordentliche
Lehrer Hat Freyheit, den Candidaten über jeden belies
bigen Gegenstand seines Faches zu prüfen: jesoch wird
keiner der Exraminatoren zu tief in die Schwierigkeittn
oder Streitfragen oder in tniAtze Spitzfindigkeiten hin»
eingehen, sondern vielmchr die Billigkeit beobachten,
im Wejentlichen nichts mehr von dem Candidaten zu
fodern, als was er in dessen Vorlesungen gehört nnd
erlernct haben kann. Vor jeder Prüfung muh: der €am
didat eine kurze Deduction aus demjenigen Rechtstheile
liefern, auf den er sich seiner künftigen Bestimmung
vder eigner Wahl nach vorzüglich gelegt hat: die beyden
ersien werden in lateinischer, die dritte, ein practischer
Fall, in deutscher Sprache gekietert.'" IX. Für denje-
Higen, der die Ritteracademie zu Lüneburg mit den
rigentlichen Academien: vergleichen will, (abre i nod)
an, daß Bier eine Staditicbt von berjelben,7786. T. 210;
eine anderweitige Nachricht von ihrem Zustande und

MVCodetudfett
uud eine kurze Bemerkung über die süigtete ut
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freyen Aufnah1ne auf derselben, r789. I. 253, vorgufinben
sind. (7 B. S. 351.)

o

Vedichte von Th. H. H. Bühring. Schwerin, 180x,
gedruckt bey Wilhelm Bärensprung. (Preis 24 ßl.)

PerEATER
dortigen Armen bestimmt : . weil sich aber uicht so viele
Pränumeranten gefunden , als ‘die Kosten des Drucks
erfoderten , so ist dieser Ztpeck noch nicht erreicht. Den
Werth dieser Gedichte bestimmt der Dichter ziemlich
richtig selbst folgendergestalt :

Dern jungen Hänfling fiel es ein,
Zu mustern. scine Schwingen,
Und seine Kehle zu kastein,

gr elitas[irentuud horche
Er wechselsweis’, und was er borgt,
Wähnt er zu erst zu singen. P

MWer an dem Liede der Hänflinge Belieben findet, tvird
vielleicht noch in einem zweyten Theile Romanzen und
Heldengedichte erhalten.

m September v. J. kündigte der Hr. Prof. Albrecht
in Schwerin zugleich mit den Philosophisch-

FCUlo. C 124)basoneigendlichdreBinde
eríeinea follen , aud) nod) "Aritifcbe 2Seytráge zur
gesammten Litteratur der Landkarten an, in
welchen eine Anzeige von vielen der besten ältern, so wie
von den vornehmsten neuern Karten geliefert, und häufig
kritische Beurtheilungen derselben, oder Nachweisungen
aui solche Beurtheilungen, hinzugefüget werden sollen.zahl da Batscribeuten Aich gefunden iustagliche du
Drucke der Anfang gemacht werden.

KY bud m
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P

Mecklenburgische getneinnützige Blätter, (dritten Ban-
des) sechstés Heft, öder mecklenburgisthe Provinzial:
Blätter, ersten Bandessechstes Heft. Herausge-
geben von I. C. M. Wehnert, Parchim, ac.

Métleahureiche Itovivigl-Blätter. Herausgegeben
von Joh. £brift. fifart. YOebnett, Syoctor bet

ctt qw ber negl. € dule im jardin. (Piu
eft, patriae facta referre, labor.) Erster Band.
Parchim 1c. 1801.

Mecklenburgische gemeiunligige Blätter. Herausgege-ben von Joh. Christ. Mart. Wehnert, 1c. rit
ter Band. Parchim, rc. 1801. 63 Bogen in Octav.

ies Stück, welches den diesjährigen ersten Band
$ ) beschliest, enthält : 1) Warnende Abhandlung

Doct. Brückne ea p Mmi" n abopaß
aus dem Schweiß der Menschen, die das damit gewasches

Mait MOi)nietm
der Seife durch die Wäsche in den Körper Übergehet.
Ob die ros:ocksche Seiffabrike, die nâchste an Laage,
gute oder schlechte Seife liefere, hätte noch wohl hin-
Merit werden können. 2) Ueber einige Hinder-
nisse, welche der Einführung der Sommerschulcu auf
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dem Lande im Wege stehen? vom Hrn. Pred. Simo-
nis zu Ruchow. - Da die angeführten Hinder-nisse schwer zu heben seyn dürften;:somdätebod)bicUntersüchung ndôthig werden, ob die Kindet auf:dem
Lande bey gehöriger Einrichtung im Winter nichtallés
lernen können, was ihnen nothwendig ist. 3) Ver-
zeichniß der jetzt lebenden Schriftsteller Mecklenburgs,
vom Hrn. Doct. Koppe. Fortsetzung. 4) Vater-
ländische Gesetzgebung.. z. Vaterländische Litteratur.
6) Synodal-Aufgaben im schwerinschen Antheil auf
das Jahr 1801. 7) Zusätze und Verbesserungen zu des
Hru. D. Koppe Verzeichniß meckl. Schriftsteler.
Der Hr. Obrist A. L. L. v. Gräffe wird als Verf.
von die Jacobiner in Deutschland , Schauspiel
in 5 Aufzügen, und Schreiben eines Deutsch-
schen an General Bonaparte, Strelitz, 1798, 8.
angegeben. 8) Schöne Künste. Theater-Nachrichten.

Pe ase 2) Mr Handlungen. b) Eattvcichung
meckl. Gutsunterthanen. c) Oeffentlich bekannt ge-
machte Bestrafungen. d) Entsprungene Arrestanten.
e) Ungiücksfäle. f) Kuhpocken Impfung in Meck-
lenburg. g) Weitere Nachricht von der englischen
Flotte auf der Rhede vor Warnemünde. b) Fernerer
Gang der Predigerwahl zu St. Johannis in Rostock. ~\
Die Nachrichten des Einsenders sind weder vollständig
noch gauz zutreffend. i) Neurs Schulmei!terseminarium
im Strelitzischen. – Es ist zu Woldeck angelegt,
und unfer Direction des Predigers Fried. Ludw.
Reinhold. Verf. einer kleinen Schrift: Gedanken
über Verbindung der natürlichen Religion mit
der positiven beym Volksunterrichte, Stral-
sund, 1792, 8. k) Vermischte Nachrichten. ~~ Uchber
die Herzogl. Bibliothek zu Strelit j 13 bis 14000
Bände stark, wird von dem Hrn. K. H. Grafen v.
d. Schulenburg ein Catalog verfertigt. 1) Hefdr-
derungen und Avancemens. Hr Prof. Jasephi
ist als Amtsmedieus im Amte Ribnignz bestellet. m) Tos
desfälle. 11) Preistabelle des Getraides ac. 12) Nach-
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nd tu den vorigen Preistabellen. x3) Brodtare in
ostock.
Als Mitarbeiter an dieser Zeitschrift sind in der Vor-

rede genannt, Hr. K. H. Graf v. d. Schulenburg
und Hr. K. S. Mende in fieuftrelig ;. Or. D. 9t.
Mangel, Hr. St. Eggers, Hr. A. Eggers, Hr.
D. Martini, Hr. C. R. Martini, Hr. H. R. Vo-
gel, Hr. H. R. Tychsen, Hr H. R. Witte, Hr.
H. R. Rönnberg , Hr. Prof. Rarsten , Hr. Prof.
Link, Hr. Prof. IJosephi, Hr: Prof. Med. Weber.
Sx. rof. folo, Jor. Prof. Beck, Hr. Doct. Kop-

De, und Hr. Mag. Dal Rrelin Rrivig, Hr
D. Brückner in Laage, Hr. Pred. Poß zu Rieth,
Hr. Pred. Simonis zu Ruchow, Hr. Pred. Gie-
febrecht und Hr. Postm. Brandt zu Mirow.

e.

Sys rfbtuf der Anzeige von dem Journale vonund für Deutschland. ~© Außerdem aber
enthält dies Journal auch noch einige Aufsätze über
die academische Einrichtung im 3i laemeinenbetrad)tet.
I. Ueber die karholischen Universitäten in
Heutschland finden ich darin zwey Artikel, 787. II.
us 089. H. 52. Der erste untersucht die Frage-
voher es komme , daß die kathotischen Universitäten
noch immer hinter den protestantischen zurück bleiben :
und findet den Hauptgrund darin , daß man bey die-
sen durch die Anstellung von Privatdocenten für die
Vorbereitung der künftigen Lehrer sorgt ; aut jenen
aber die Professoren meistentheils aanz unvorbebeitct auf
die Katheder kommen, und ihr Amt gewöhnlich mehr
einem blinden Ungcfähr als ihren Talenten zu vaifen
haben. Als eine Nebenursache wirb angegeben, daß
Lehrämter, die ein Eigenthum der Mönche sind, zu
sehr von der Gnade des Prälaten abhäugen. In dem
iweyten wird als die Hauptursache angegeben, daß in
den katholischen Ländern die Geistlichen nuch immer
reine Art von Monopol im Reiche der Litteratur habenPT
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und andere fähige Köpfe möglichst verdrängen. I1. Ueber
die protestantischen Univerfitäten ist auch ein
Fragment eingerückt, 17g1. 1T. g17. Es beschäfti-
get sich mit dem Handwerksmäßigen und mit den un-
rechtmäßigen Gerechtsamen auf den Universitäten. Hand-
werksmäßig findet der Verf. die Eramina, welche we-
der nach dem künftigen Beruf des Candidaten eingerich-
tet, noch unpartheyisch genug find. Handwerksmäßig
findet er ferner das Disputiren, da die Disputationet
fär Geld gemacht werden, und das übrige Spiegel-
fechten ik. Wenn das Examen nicht genügen könnte :
so sollte jeder seine Abhandlung selbs in seiner Mut-
tersprache schreiben, und in der Muttersprache ohne Prä-
ses vertheidigen. Auch sollte die Doctorwürde uicht
so viel kosien. Handwerksmäßig findet derselbe auch
die Processionen, dergleichen selbst in dem geschmackvole
[en Leipzig zu großer Freude des zusammenlaufen-
den Pöbels üblich ind. Er weiß nichts kläglichers und
mehr belachenswerthes, als eine solche Procession : die
Pedelle vorauf, in rothen vergoldeten Manteln mit
Marsthallstäben, der Rector im carmosin Sammtman-
tel mit Hermelin aufgeschlagen, der Decan in derglei-
&lt;en blauem Mantel, und das kleine Häuflein der nach-
kretcnden Universitätsglieder, indem die meisten liebcs
ihren Gulden oder ihren Thaler Strafe geben, als
fid bem Gaffen b:8 Pöbels blos stelen. Handwerks-
mäßig findet er endlich den Neid und die Klatschsucht
der Professoren unter einander , die Emissarien aus-
chicken, um Zuhörer zu werben, auf dem Katheder (id)
[iber die Collegen lusiig machen, und sich durch aller-
ley, oft sehr unmoralische Späßchen Beyfall zu erwer-
ben suchen. Zu den unrechtmäßigen Gerechtsamen rech-
net der Verf. die academische Freyheit der Studenten-
die s0 viele Ausfchweifungen veranlaßt, und die Ge-
richtsbarkeit der Ucademien, die diese Ausschweifungen
begünstiqet. 1[1. Schon vorher , 7770, II. 490, wa-
ren Gedanken eines academischen Bürgers über
öffentliche academische Disputationen, und die
damit verbundene fKLicentiaten: obet Doctor.

Ww Ur
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würde eingefandt. Der academische Bürger hatte
über laut der Ueberschrift keine deutliche Begriffe von
dem Gegenstande, und fand doch Belieben, in einem
wortreichen Vortrage über den Zweck der Promotionen
und die dabey möglichen Misbräuche etwas zu sagen :
die Disputationen, die man nach der Ueberschrift für
den Hauptgegenstand des Aufsatzes halten würde, sind
ganz vergessen. 1 V. Mangel an richtigen Begriffen
hat auch Beyträge zur Lehre der Pädagogie auf
Academien von einem Reisenden , 7786. I. 391.
hervorgebracht. V. Eben so wenigen innern Gehalt
hat ein Aufsaß über die Studirsucht , 1790, 1T. 455.
Der Verf. studirte die Rechtsgelahrheit, erlernte pach
diesem Aufsatze zu urtheilen nicht viel, promovirte, Hofte
nun auf eine gute Einnahme , und konnte nicht einmal
eine mittelmäßige Versorgung erlangen ; er warnet also
andere fürs Studiren. V1. Ueber die sogenannten
Orden auf Universitäten wird einiges gesagt, was
an fich richtig, aber allgemein bekannt ist, und diesen
Gegenstand bey weitem nicht erschöpft , 705, IH. 686.
VII. Ueber das Duelliren finden lich zwev Aufsätze.
Syer erfte, 2285, 11. 205, Welches sind die aus:
führbarsten Mittel, die Zweykämpfe auf Uni-
ber(itàten su verbüten, unb bie Sitten der Stu-
direnden ihremZweck entsprechender zu machen ?
schlägt vor ; T) Man verbiete das Degeutragen. 2) Mau
erlaube das Duelliren unter Aufsicht des agademischen
Fechtmeisters auf dem Fechtboden. Wenn dieser seine
Kunst vollkommen versteht, wird er verhüten können,
daß keiner gefährlich verwundet werde ;: nnr muß ihm
erlaubt seyn , einen gefährlichen Hieb mit dem Stock
oder Degen abzuwenden , und burd) (ein Vero bet
Schlägerey ein Ende zu machen. 3) Man nehme nie-
manden als Studenten auf, der nicht beglaubte Zeug-
nisse von seiner bisherigen Aufführung beybringt.
4) Man bestelle einige Prosessoren zu Sittencensoren,
welche jeden Ausschweifenden das erste Maldurch lieb:
reiche und ernstliche Vorstellungen von seinen Irrwe-
gen abzubringen suchen. Wenn dies uicht wirkt, errenne
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man das zweyte Mal eine angemessene Carcerstrafe. Und
benm dritten Male weise man den Ausschweifenden ohne
Ertheilung eines Zeugnisses von der Academie fort.
5) Der Landesherr ertheile denjenigen einen academi-
fchen Meriten- Orden, die .sich durch gutes Betragen
ausgezeichnet. In dem zweyhten Aufsatze, 7786, I. 226.
tvird hiegegen erinnert, daß die Erlaubniß zum Duelli-
ren unter Aufsicht des Fechtmeisters bedenklich sey, weil
auch der geschickteste Fechtmeister nicht im Stande seyn
würde, alle gefährliche Verwundungen abzuhalten; und
daß bey der Ertheilung eines Ordens nicht gewissen-
hafter würde verfahren werden, als bey Ertheilung
sonsiiger aeademischer Zeugnisse. Es wird vielmehr
porgelchlagen, den Frmc Me Hon cue Unsthen dee
Person zu besirafen, und zu diesem Zwecke ciyen perpe-
tuítlid)en, von den Studenten ganz unabhängigen Richs-
ter zu besielen. Ein dadurch bewirkter dritter Aufsatz
von der Verläumdung auf Academien, 17s6, II.
z01, ist ganz unbedeutend. VUI. Gewissermaßen ge-
hôrt noch hieher ein Aufsaß über deutsche Acades-
mien und Academien der deutschen Litteratur,
152, IT. 990. &amp;r (ángt an: ,Muter einer Academie, im
Gegensatz von der Universität, versteht inan eine Gesell-
schaft mehrerer, in einer ansehnlichen Stadt, wo Biblio-
theken, Buchläden, Archive, IFnstrumenten-Sammlun-
gen, u. s. w. in Menge sind, sich aufhaltenden Gelehrten,ie der Staat. besoldet, nicht die Anfangsgründe der
Wisseaschaften und Künste zn lehren, sondern, frey von
allen audern Geschäften, sich ganz der Erweiterung der
Gélehrsamkeit und gemeinschaftlichen Untersuchungen
u widmen, einzelne wichtige Materien zu erdrtern,

hurch Schriften dem Publico z1 nützen, auch wohl
durch Preisfragen andere Gelehrte zur Erörterung ge-
meinnütziger Gegenstände zu ermuntern. Eine Acade-
mie der deutschen Litteratur würde seyn, wenn eine
solche Gesellschaft nicht bloß aus Deutschen von Geburt
bestünde, nicht bloß ihre Schriften in deutscher Sprache
herausgäbe , sondern auch zunächst und vor allen an-er
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dern alle Zweige der deutschen Staats- Kirchen- Gelehre
ten. und Kunligeschichte zu ihrem Augenmerk mache, die
Geschichte und die Geseße der deutschen Sprache bears
beitete, und den Fortgang der deutschen Beredsamkeit
und Dichtkunst zu befördern sich angrleggn seyn ließe."
Dann folgen noch 5 Seiten zufälliger Betrachtungen :
aber nichts darunter, was die wesentliche Beschaffen-
heit dieser sogeuannten Academien und ihr Verhältniß
zu den Universitäten erklärte. 1%. Endlich muß ich
noch einer Badischen Lxraminations- Ordnung,
1589, 11. 518, erwähnen, in welcher wegen des Exami-
nis der dem juristischen Studio obliegenden Candidaten,
und der Annahme der Advocaten, folgendes verordnet ist.
Jeder Candibat soll eine schône Handschrift fchreiben,
dic lateinische Sprache nicht allein hinlänglich verstes
hen, sondern auch ohne grammaticalische Fehler. schreb
ben, und in der deutschen Sprache eincn guten schrifts
lichen und mündlichen Vortrag haben. Denn soll cr eine
gute Portion - ich weiß keinen passendern Ausdruck,
von der Logik und dem Naturrecht, von der Reichsges
schichte, alle Desinitionen und unbestrittene, auch die
wichtigsten bestrittenen Rechtssätze im Privatrecht und
peinléchen- Recht, imgleichen eine Portion vom geisili
chen Rechte , deutfchen Rechte, Processe, Reichsstaalss
rechte, Landstaatsrechte, Kirchenftaatsrechte, Lehnrechte,
und Familienstaatsrechte wissen. Ehe er inzwischen
hierüber gefragt wird, soll er noch eine thevretische Uus-
arbeitung üher einen disputablen Rechtssatz, und zwey
vractische Ausarbeitungen über Civile und Crimingl-
Acten einliefern. Wer in allen Stücken hinlänglich
befunden wird, soll zur Klasse der vorzüglichen Rechts-
gelehrten gerechnet, und zu allerley Arten von Staats-
diensten fähig geachtet werden: diejenigen aber, welche
sonst zwar receptionsfähig, aber in der Staatsgelehr-
samkeit schwach befunden worden, sollen solange in die
Klasse der gemeinen Advocaten gesetzt, und zu Dien
sten, wo jene Wissenschaft entbehret werden kann, ge-
wählt werden, bis sie jenen Mangel durch Privatslu-
dium nachgebolt, und durch ein uochmaliges Examenemies
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bewiesen haben. ~ Warum ich mich des Ausdrucks
Portiort öcdiene, wird fid) ergeben, went id) ein Bey-
spiel desscen, was aus einzelnen Wissenschaften nöthig
geacht;t ist , ganz anführe: '' In der Logik soll er die
„nöthigsten Rerminos wohl zu erklären im Stande seyn-
„die Regeln von den Definitionen , die Definitionen
von den verschiedenen Propositionen , und ben den
„„Syllogismen sowohl die Definitionen der dahin ein-
+,schlagenden Terminorum als die gewöhnlichen Re-
„geln, sodann die Vorschriften, | nach welchen aus Er-
„fahrungen Sätze, und aus bekannten Wahrheiten un!
„bekannte zu finden sind, imgleichen die Hauptbegriffe
„von Gewishcit, Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlich,
„keit wohi inne haben. '‘ Q HYWann wird man doch an-
sangen, bey solchen Prüfungen durchweg vernünftige
Grundsätze zu befolgen ?

Ze

9[$ zu Halle sind jetßt Preisfragen für die bortffwdirenden Theologen angeordnet worden. Das
Oberschulcolegium hat dazu jährlich 100 Rthlr. be-
stimmt, wovon halbiährig zwey Preise, einer von 30
und der andere von 20 Rthlr. (ür bie beflen lateint
schen Abhandlungen über einen von der Facultät auf-

Mt dab et M
dert werden soll, warnm ist für die andern. Fächer
nicht eine ähnliche Einrichtung getroffen, um auch bey
ihnen ein gründliches Studium zu befördern ?
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le

Index praelectionum in Academia Roftothienfi pet
femeftre hibernum a die XIII. Octobris MDCCCI

gg heudarum. Litteris Adlerianis, x Bogen in

Gn bem biesmaligen Lections-Verzeichnisse sind fol-
genbe SBorle(ungen für das gegenwärtige Halb-
jahr in Vorschlag gebracht worden.

Yon oen. Drofefforen.
I. In der theologischen Facultät. 1) Votn

is. C. R. Martini, die theologische Moral nachfaüb[it, um 8 1, der erste Theil der Kirchenge-
schichte um 11 U. , und die Evangelien.des Matthäus,
Marcus* und Lucas um 3 U., ferner privatissime des
Tacitus Annalen, und öffentlich die Uebungen der Se
minaristen, mit denen sie jetzt einen Versuch zur eignen
Erklärung des Briefes an die Römer verbinden p2) Vom Hrn. Prof. Ziegler, die Dogmatik nach bem
Morus um 9 U. , die kleinern Briefe des Paullus um
TO U., dieDogmengeschichte um 2 U., und öffentlich die
Geschichte des dogmatischen Systems Sonnabends um
9 unb roll. 3) Vom Hrn. Prof. Petersen, das Evan-
9elium des Lucas um 9 U. , und homiletische Uebungen.
4) Vom Hru. Prof. Lange, der Brief an die Ebräer
um 8 U., das Evangelium nnd die Briefe des Johan-

nes um 10 U., und die Keliglons-Wisenschaftum H a
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II. In derjuristischen Facultät. x) Vom rn.

Dir. Martini, das Privatrecht, practissche Anweisuu-
gen mit besonderer‘ Anwendung auf Mecklenburg, und
has. meckl. Staatsrecht nach Hagemeister. . :2) Vom
Hrn. Prof. Wiese, das prialiche Recht nach Meister
um 9 U., das Kirchenrecht uach dem Lehrbuche seines
Sohnes um 11 U., und seine gewöhnlichen practischen
NMaweisungen , verbunden mit dem Reichsprocesse, nach
Pätter um 2 Uhr. 3). Vom Professor Eschenbach,
der Civil.Proceß nach Martin um 2 U., und die In-
stitntlonen nach Waldeck um 3 U. 4) Vom Hrn.
Prof. Weber, die Pandecten nach Hellfeld um 8 und
9 U., und dffentlich die Theorie des Civil-Processes.
5) Vom Hrn. Prof. Posse, das Staatsrecht nach
Pütter um 10 U., und das Lehnrecht nach Böhmer
um 11 U. , auch öffentlich die Lehre von der Gerichts-
barkcit des Kaysers.

111. In der medicinischen Facultät 1) Vom
Hrn. H. R. Vogel, die Pharmacologie nach Mönch,
und die clinische Arzneykunde nach Sellc. 2) Vom
Hru. Prof. Weber die medicinische Pathologie um

MuDemonsirationen an jedem Vormittage, die Entbiv-
dungskuüsum 2 U., und der erste Theil der. Chirur-
s 1V. In der philosophischen Facultät, x) Von
dem Hrn. H. R. Tycbsen, die Anfangsgründe der
orientalischen Sprachea, eine cursorische Erklärung der
jroßen Propheten und der geographtschen Beschreibung

Egyptens von Abulfeda, und die orientalische Litterairs
geichichte. 2) Vom Hrn, H. R. Rönnberg, die
pstlarorbische Moral nach Daries und den Grund-lzen der kritischen Philosophie um s U., die jur. Ency-
clopädie und Methodologie nach Schott um 9 U., das
meckl. Staatsrecht nach Hagemeister um 1.1, U., und
das Zeitungs Collegium um 4 U. 3) VomHrn. H.
R. Witte, das Naturrecht nach Mellin um 10 U. -
die. Logik nach Kant um 3 U., und öffentlich bié aca-
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bemi(dje Gucoclópábie unb Methodologie nach seinem
tiguen Lehrbuche. 4) Vom Hrn. Prof. Schadeloock,
die Optik nach Karsten, die mathematische Geographie,
und ein Eraminatorium über die reine Mathematik.
5) Vom Hrn. Prof. Hecker, die reine Mathématik
ugch Segner , die Mechanik und Optik nach Kästner-
die Forifehung der Analyse unendlicher Größen, und
öffentlich dic analytische Trigonometrie. 6) Vom Hrn.
Prof. Karsten, die Encyclopädie der Cameralwissen-
schaften nach Dictaten, die Landbaukunst und die Lehre

, von der Taxation der Landgüter nach seinem eignen
Lehrbuche. 7) Vom H. R. Norrmann, die Staa-
tengeschichte nach Meusel um 10 Uhr., die Reichsge-
schichte nach Pütter um 11 U., und privatissime die
Geographie nach Gatterer und Schrämbl. s) Vom
Hrn. Prof. Link , die Experimental. Physik nach eig-
nem Lehrbuche um 4 U., die Experimental-Ebemie um
ni, bic Pharmacologie. 9) Vom Hrn. Prof.
Beck, die Pädagogik nach Niemeyer um 9 U., das
Narurrecht und die Ethik nach Kant um 10 U. , und
die Astronomie nach Kästner um 3 U.

Von den Privatdocenten.
1. Theologische Vorlesungen. Vom Hrn. Mag.

Tarnow, Ertlärung des Neuen Testaments und An-
leitung, daraus Gegenstände der Predigten zu wählen.

11- Jurisrische Vorlesungen. 1) Vom Hrn.
Doct. Buchard d. A. , die Institutionen nach Wal-
deck. 2) Vom Hrn. Doct. Aoppt die juristische
Litterair Geschichte.
NOIUMDET.
Juvenal.  2) Vom Hrn. Mag. L.udwig, Rrichsge-
Fchichte und engl. Sprache: 3) Vom Hrn. Mes Car-
now, die Ethik. 4) Vom Hrn. Mag. Westphal,
guserlesene Reden des Cicero. 3), Vom Hrn. Mag,
Siemssen, die mecklenburgische Ichtbyologie nach (et
nem eiguen Lehrbuchee die vorbereitende Oryctognofie,

(ory&amp;ognofia prospusatiunned Reuß, und Virgilstz ute

s
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bukolische Gedichte und vom Landbau. 6) Vom Hrn.
Mag. Dahl, die ältere Gefdidte unb Geographie
um 8 U. , Nachrichten von den griechischen und römi-
iden Glaffiferm um 1o U. , die kleinern Propheten um
3 U. und öffentlich Bion und Moschus, imgleichen Ta-
eitus von den Sitten der Deutschen und das Leben des
Agricola, abwechselnd um æ U.

e

Versuch zur Erörterung und Beantwortung der von
der mecklenburgischen landwirthschaftlichen Gesell-
schaft unter dem I11ten Julius 1798 aufgegebe-
nen ersten Preisfrage : Wird der mecklenburgische
Landwirth bey dem immer steigenden Werthe (eis
gentlíd) Seife) biefiqer Grunbflüde, bey der zuneh-

RobotDarse, edite Prei=en der ibm
lande bezieht, bey ber fid) vermchrenden Theurung

Srastsverbäitnisfen,fervcr yo znänchen veränderten
trage aus dem Kornbau und ver Viehzucht fid be-

nügen können? Wird er nicht vielmehr die Summe
einer Erwerbzweige vermehren müssen; und welches
ürften denn die vorzüglichsten derselben seyn? von

Carl Leopold Eggers, vormaligen Amtmann zu
Mähn. (Adsuelce iacommodis et defüefce cómmo-»

dicaribus tuis.) Rostock und Leipzig, bey Karl Chri-
stian Stiller, 1801. 4 Bogen in Octav.

A' diese dritte Beantwortung der Preisfrage ent-
bált keinen großen Trost für diejenigen , welche

ibre Güter. über den Ertrags- Werth bezahlet haben.
Der pr. Verf. hält die Brsorgniß gegründet , daß die
in mehreren auswärtigen Staaten eingetretenen Perän-
derungen den Preis der Producte des Landmanns her-
gbseten werden, der ohnehin jetzt nur durch den Kries
in die Höhe getrieben worden. Gr hält ferner dafür
daß die höôhern Preise der Hardarbeiten fortdauert
werden, theils weil die Arbeiter ihre Bedùürfaisse selblt
theurer bezahlen müssen, theils weil die jetzige av
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Cultur des Landes mehr Arbeiter, als vormals, fodert,

eei vmDREttoe
tnindert. Hienächst ist er der Meinung, daß der Lands
maum unter den nothwendigen Handelsartikeln zu viel
begreife, was entweder entbehrlich oder gar zum Luxus
gs ist. . Und daneben hält er das Bedürfniß dericherstelluug des durch den Krieg überflüssig in Circus
lation gekommenen Geldes, und einen gewissen Schwin-
delgeist, für die hanptsächlichsten Ursachen des jetzigen
übertriebenen Preises der Grundstücke, der auf die Länge
nicht fortdauern könne. Die Zinsen solcher Kaufgelder
durch Nebenérwerbmittel zu ergänzen, bält er daher für
unmöglich: wohl aber hält er: einige Verbesserungen
unserer Landwirthschaft, wenn auch im Ganzennoch
die bisherige Wirthschaftsart mit großen Gütern bey-
behalten werden muß, allerdings anwertdlich. Er setzet
das, was er zu diesem Behuf vorschlägt, unter die bey-
den Rubriken, 1. Vermehre und sichere die in-
nahme aus den Grundstücken, 11. Vermindere
deine Ausgabe , welche er hierauf folgendergestalt
detaillire. Jur Vermehrung der Einyahme sehe mau ;
1) auf eine be(ferc SBenugung der Brachen, welche
nicht allein zum Behuf der Wintersaat nod) bearbeitet
werden müssen, sondern auch, wenn sie nur einigen
Dung erhalten, mit Kartoffeln, Flachs, Toback und
Buchweizen besäet werden können. 2) Die Winter-
saat soll früher bestellet werden, und zwar mit altem
Korn, das bis nach beendigter Sommersaat im Stroh
geblieben, und dann auf einem luftigen Boden sorg-
fältig aufbewahrt is. Man soll dünnsr säen, weil

glt

Finierqat al i telinc
und das Sommerfutter des Zugviehes, sondern auch
auf das übrige Vieh. Man besäe also alles Land, wo
Klee gedeihet, mit selbst gebaueten Kleesaamen ; das
übrige mit Esparcette, x34 und Ricdgras. 4) Man' beu



2x4 Annalen der Rostockschen
verbessere die Viebzucht. Man vermindere die gewdbn-
lich zu großen Holländereyen , weil Vieh, was kein
hinlängliches Futter erhält , weder gute Milch, noch
guten Dung , noch brauchbare Zucht liefert. Dagee
gen. erziehe man selber hinreichendcs junges Vieh, um
die Ausgabe für das anderweitig anzukaufende Vieh zu
ersparen, und eine gute Race zu erhalten: zur Pferdes
zucht bedarf es keiner Stutereyen, sondern nur, daß
man sich Mutterpferde hält, und diese zu Zeiten schont.
Man halte das Zugvieh, oder doch wenigstens die
Pferde, im Stalle. Wer seine Außenschläge mit Klee
und andern Futterkräutern besäet, und in der Brache
Kartoffeln und Buchweizen bauet, wird für das jüste
Vieh, für Schaafe und für Schweine besseres Futter
erhalten, und das abgehende Vieh mit Hälfe einiger
andern Mittel fett machen können. 5) Man vermehre die
MWiesen. durch Ausraden der Ellernbrüche , die durch
Beschung des schlechten Ackers mit Holz ersetzt werden
können, und verbessere die vorhandenen Wiesen. Die
Bienen, der Hanf an einem dazu für immer zu bestin&amp;
menden Platze, und im Garten der Kümmel , den wir
aus andern Läudern kommen lassen, werden als Neben-
dinge noch mitzunehuten seyn. Außerdem ist aber auch
unter den geringern Leuten eine vermehrte Indüstrie
nothwenbig, die, cie bas Beyspiel der Domanialbauert
(don zelgt, zum Theil durch die Leibeigenschaft gehin-
dert wird. Wenigstens sollten dle Kinder mehr zum
Spinnen angehalten werden. (Sollte es dem Körper
nicht nachtheilig werden, wenn sie dazu zu jung und zu
viel angestrengt. würden ?) Könnte zugleich mehr In-
düstrie in die Landstädte gebracht, und dort das Bier-
brauen, die Tobacks. Puder- Stärke- und Lederfabriken
in. Aufnahme kommen, so würde das auch dem Land-
mann . helfen. Die zweyte Rubrik ist kürzer gefaßt.
Der Landmann, der nicht reich ist , vermeide alles
Üeberflüssige, und insbesondere die Luxuswaaren. Feine
Weins.und ausländische Speisen, kostbare Tapeten und
Fußdecken, Meublen von Mahagoni - Holz, Spiegel zu
hohen Preisen, Kron- und Wandleuchter , li6renur
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ge Verzierungen aller Art, englische Carossen und
Wiskys, schdne Pferde, die nicht zur Arbeit gebraucht
werden, zierliches Geschirr nnd Livree, und mehrere
ähnliche theure Sachen, komtnen beym Ertrage eines
Gutes nicht in Anschlag. Insbesondere aber vermeide
jeder Landmann ohne Nusnahme das Spiel,’ wenn zur
Unzeit und ju hoch gespielt wird, indem dies {elbst dem
Gewinner nachtheillg ist.

Zo
Interessante Bemerkungen ut Göttingen, als Stadt

und Univerfität betrachtet. Für Jünglinge, die dort
studiren wollen, aber auch für andere zur Belehrung,
von einem Freunde der Wahrheit und des Guten:

Sume, bey Karl Lebrecht, 1801. 83 Dogen inctav,

M* uns dieser Freund des Wahren und. Gutenvorlegt, ist folgendes: 1 Rap. Linleitung,
über die Gefahren der Verführung auf Universitäten.
2 Rap. Ueber Göttingen sselbst, und über die
umliegende Gegend, so wie auch über die man-
cherley Vergnügungen, die sich die VRinwohner
der Stadt, und besonders die Musensöhne, da
machen Fönnen. . Nachrichten von den Wirthshäu-
sern in der Gegend nm GZ. ,: die von Studixenden be-
sucht zu werden pflegen, und von einigen schgen Nätyr-

ber Bt"BiipeCrib
kind noch nicht volllommen. 4. Rap. Von den
Lehrern der Universität und ihren Vorle-
sungen. Ein plopes Verzeichniß der Professoren undrivatdocenten, und der Vorlesungen, die. le halten
Oder halten wollen; meistens mit einem allgemeinen Ur-
theile über die Gelehrfamkeit. und den Character der
Personen, dem man es ansieht, daß der Verk. selten aus
kigner Kenntniß urtheilen konnte. 5 Rap. Von den
vornebhmsten gelehrten Anstalten der Universt-
tät. Unbedeutend. 6 Kap. Ueber die ungefäh-
ren Kosten des academischen Cursus. D
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dung und Bücher meint unser Verf. könne man mit
230 Rthlr. auskommen : aber frevlich rechnet er, nach-
dem 'er Collegia, Logis, Tisch, Caffee , Holz, Licht,
Wäsche, Stiefelwichsen, Frisiren und Ralsiren einzeln
aufgezählt hat, für alle übrige Bedürsnisse jährkich nur

au quawdr it P Bap. Yiodeinigeailgs. ? . ,

meine RU leSoVuher tab
denheit und zu ihrem Besten zu beobachten
habrn. Auch unbedeytend.

Man sieht hieraus, daß diese vorgeblich interessanten
Bemerkungen nichts enthalten, was uicht in andernNachrichten, die der Verf. nicht einmal zu kennen scheint,
genauer und besser zu finden wäre: es mögten denn je-
mand die im zweyten Kapittel gegebenen Nachrichten
pon den. Wirchshäusern um GS. interessiren.

d,

Rechtskritik des Amicistenordens, nach der historischen
Anleitung im Guido von Taufkirchen, und all.

Wg;
1800, x Alph. 2x Bogen in Octav. .. '

§KîUn meiner vormaligen Anzeige des auf dert Titel ge-
3$ nannten Buchs habe ich bemerket, (9 B..S. 118.)
daß die dritte Abtheilung noch daran fehle. Hier
wird sie nachgeliefert, als ein für sich bestehendes Buch,
enthält aber in einem gleich weitschweifigen und lang-
weiligen Vortrage gar nichts , was nach demZweck
dieser Blätter angeführt werden dürfte.



A n n a l e n
bet

Rostockschen Academie.
10. Band. 31. Stück.

Den 27 $Xt. 180r.

I,

Patriotisches Archiv der Herzogthümer Mecklenburg,
zur Aufbewahrung der Geschichte und Denkwäürdig-
keiten derselben, und zur Verbreitung gemeinnütziger
Kenntnisse. Erster Jahrgang , 1801. JZwenten
Bandes erstes Stück. Rostoc, bey Karl Christoph
Stiller. 18 Bogen in Octav.

nthält :: 1) Das meckl. Erb-Jungfrauen-Recht,
besonders die Frage betreffend : Ob das zu den
väterlichen Lehngütern gehörfge Kirchen Patronat

den Erb-Jungfrauen oder den nächsten Agnaten zustehe ?
dom Hra G. A. R. Evers. - Nach der Observanz
Üben die Erbjungfern allerdings das Patronatrecht bey
Besetzungen der Pfarren aus, was ihnen auch wohl
nach allgemeinen Grundsätzen zugebilligt werden müßte,
da unsere Gesetze darüber schweigen. 2) Ueber Schul-
meister- und Küsterwahlen. ~ Der Zweck dieses Auf-
satzes scheint zu seyn, die Concurrenz des Predigers bey
diesen Wahlen zu empfehlen, was man bey der Wahl
des Küsiers wohl billigen wird. 3) Beyträgeé! einerMonographie der mel. Schmetterlinge. ~ Ein Ver-

Seul vicia egepo.

einer kurzen Nachricht von der Raupe und Puppe, wenn
deren hiesiger Nufentbalt dem. Verf. bekannt geworden
ist. 4) Vom nächtlichen mere der Hunde..Y:
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Der Verf. schlägt vor, alle Hunde todtschlagen zu laß
sen, die nach einem gewissen Glockenschlage auf den
Straßen der Städte herumlaufen. 5) Bemerkungen

mm
Artikel in der Folge fortsetzen. (Die Seite 115 be
findliche erste Note gehört zu S.'1 14, undzwar zu dem
Worte N7einungen: und S. 119 ist in der 3 Zeile
des.neuen Absatzes das Wart wirklich wegzustreichen.)
6) Landesherriiche Vrrordnungen. ~ Die hauptsäch
licpfte ist dic schwerinsche Verorduung wegen Abhaltung
der Bettler und Vagabunden durch besondere Husaren.
7) Standeserhöhungen, Dicnstbesörderungen, u. s. w.
8) Chronik der Städte. ~ Zwey Zriefe aus Strelitz.
Naturforschende Gescllschaft in Rostock. Erkenntnisse
in der rostockschen Tumultsache, deren Fortsetzung noch
folgen sol : der Abdruck der letzteren hat wegen der
sehr verschtedenen Urtheile über diese Erkentnisse, und
die voraufgegangene Untiersuchung, allerdings ein Inte-

ie eer ns eere
fale der Faraotische, ist übergangen. 10) . Tagesger
schichte. a) Anzeigen von getroff-nen guten Einrich-
tungen. ~ Schulmeisterseminarium und Einführung der
allgemeinen Beichte in Woldegk. b) Entbindungen.
c) Eheverlöbnisse und Eheverbindungen. d) Todes-
fälle. e) Theaternachrichten. f) Veränderungen des
Hufenstandes bey Landgütern, und ein Paar neue Naß
men. i 1) Neue Schriften von vaterländischen Schrift
stelérn und litterarische Notizen. 1 :) Vermischte
Nachrichten. a). Preisverthcilungen und nene Preise
der meckl. Landwirthschafts. Gesellschaft. b) Ein ro!
stockscher Zeitungs - Artikel. ~ In einer Hamburgek
Zeitung ~~ ich meine dem Correspondenten, der vormals

('0 V. S. 203.) auch eine St Georgs Bay be!
Warnemünde hinbrachte,, ~~ war vor einiger Zei
junge Sreymzturer fiv junge freye teaer acfcfit
und die rost. Zeitung druckte dies nur unverändert nach-
Der erstern gebührt also eigentlich der Tadel,

p
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fw bit meinen. geferm mod). eine tíábere Nachricht
M vou der über die Anwendlichkeit tes academischen
Statuts von 1625 entstandenen Controverje schuitia.
(3 B. S. 308.) Mehrere Ursachen haben es veranlaßt,
daß ich dicse Nachricht nicht früher liefern kunnte : ich
entledige mich aber jetzt meines Verspreck ens.

Der im Jahre 1791 .verstörbene Doct. J. L.
Lange hinterließ keine Kinder, sondern eine Wittwe
und einige Seitenverwandte. Jene machte auf dies
Statut Bezug , diese verweigerten ihr aber die Theil-
nahme. Letztere hatten sich vermuthlich mit einern nicht
communicirten, und aiso mir unbekannt gebliebenen
Geésuche an die herzogliche Regierung gewendet, und
von derselben ward an Rector und Concilium zuersi
folgendes Rescript erlassen.

Friederich Franz , v. G. G. Herzog zu Meck-
enbur.g , c.

Unsern te.. Wir sind unterrichtet, daß nach dem
Ableben des Doctors Lange zu Rostock, der unter
academischer Gerichtsbarkeit gestanden, bey der Erb-
theilung die Frage aufgeworfen ist. ob die Wittwe und
Collateral : Erben nach den gemeincn und kaiserlichen
Rechten, oder nach willkührlichen Statuten der rostock-
schen Academie vom 25 April 1625 und 1 Oct. 1642
sich zu benehmen haben ?

Zwar kann in Anschung der mit der rostockschen
Academie pereinigten herzogl. Universitätzu Bützow
und deren Mitglieder darüber kein Zweikel entstehen,
weil sowohl in dem kaiserlichen Priuilegio vom 3 Oct.
1758 *) vorgängiger Conlenlus Principis zur Vorschrift
gemacht worden, als auch. in dem unterm 10 Sept.
2762 ertheilten herzogl..Priuilegio starutorum acade-
micorum, $ 10, **), mut allein bie bet Universitäts
Iurisdiction Untergebenen den academischen Statuten
Belge nuo Geborfam iu dein verpflichtet und e

:

Miu.
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wiesen sind : und die Verbindung diescr Stelle mit bet
vorhergehenden Fassung der academischen herzogl. Sta-
tuten dentlich an dcn Tag keget, daß nur von solchen
Ctatuten Rectoris unb Concilii bie Stebe fep, tocldt
bie 2Icabemie felbft , «qua talem, und die- zu derselben
gebdrigen Personen, zum Besten der Studien und Be-
förderung der Wissenschaften, -auch Erhaltung guter
Ordnung unter den Lehrern und Lernenden, betreffen ;
keinesweges aber auf Gesetzgebung coorra ius commune,
als zu Abänderung der Successions Ordnung ab ince-
Kato, mit Verpflichtung und Benachtheiligung solcher
Personen, die unter der Academie nicht stehen, ausge-
dehnt werden mögen. Dies ist so ganz naturlich, und
der Gegensatz führet auf so widersinnige Folgen , daß
es auffallend sonderbar scheinen müßte,, dem ältern
rostockschen Privilegio eine andere Deutung zu geben.

Daß die Academie: Verwandte unter den gemcinen
kaiserlichen Rechten stehen, leidet keinen Zweifel: und
so ist das Starutum Rectoris er Concilii zu Rostock
wider geschriebene Gesetze , die von dem Landesherrn
noch nie ausgehoben worden, anlaufend; daher auch
die Ausübung jenes vermeintlichen Statuts, wobey
keine gütliche Erbschafts- Regulirungen in Auschlag ge-
bracht werden müssen, keine rechtsgültige Observanz
begrünbet. In contradictorio aber ift diese Streitfrage,
soviel nian weiß, noch nie für die Gültigkeit des Sta-
tuts entschieden , wohl aber soviel gewiß, daß zwar
um das Jahr 1672 bey Rector und Concilium wegen
der Verlassenschaft der Ehefrau des Doctors Martint,
des Prof. Willebrand Tochter, zwischen diesem und
jenem ein solcher Proceß entslanden, und anfänglich in
koro academico für den Schwiegersohn entschieden,
sothane Urthel aber hernach in koro appellationis 1673
reformiret, und zu Recht erkannt worden, daß die
Erbschast dem Appellanten allein gebühre. Wobey es
denn auch geblieb-n ist, wenigstens die hier vorhandenen
Acten nicht ergeben, daß der dem Appellanten nachgé‘
lassene Beweis : „es könnte und wollte denn Appellank

uiii Recht beybringen, daß die Unjverfitdz zu ebd
' HH
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„ohne landesfürstliche Einwilligung Sraruta qu macheu
„befugt, oder sonsten ein anderes in dergleichen Erb-
¡schafts Fällen vermitteist eiter beständigen Gewohnheit
nbajelbit cingefübret, und über rechtsverjährte Zeit un-
nerbrüdjlid) aljo gehalten worden, ‘’’ von demselben
geführet worden.

Bevor nun Wir wegen der Anfangs erwähnten
Erbschaft und künftiger äbnlichen Fälle landesherrliche
Entichließung fassen, wollen Wir eucrn kurzgefaßten
gründlichen Bericht längstens binnen vier Wochen von
den Grundsätzen, nach welchen ihr ein kus Karunndi.
Contra ius cominune, qua cauffas non academicas, ia
praciudicium extrancórum, cum effe&amp;u contra non
ciues academicos, behaupten zu können vermeinet, geo
wärtigen. Danächst habt ihr die wegen des Ausgangs
der vorberegten Martini ; Wilebrands.t en Erb-
schafts : Sache vorhandene Acten , und was darin seit
der Appellation von dem Ausspruch Restoris und Con-
cilii anzntreffen stehet, vollstä dig zur Einsicht einzu-
reichen. An dem ec. Schwerin, den 6 Märj 1792.

(Die Fortsetzung folgt.)

3:

r. Prof. Josephi hat nachftehende Anzeige in
die hiesigen Zeitungen einrücken lassen.

„„Die vielen und sehr gegründeten Klagen über den
Mangel an guten Wundärzten in Mecklenburg haben

Bdduaningen-3)urb inbir inrin
diesem Winterhalbenjahre die Anatomie und den ersten
Theil der Chirurgie , welcher die chirurgische Patholo-
gie, bit matcria chirurgica unb chirurgia medica he-
greift, nicht nur unentgeldlich vortragen, sondern meine
Zuhörer auch , soviel als möglich, durch Beywohnung

meinerhirurgischen Verrichtungen „zud Operationen
den nae such unt pon dem Erfolg. erde ich
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zn Feit Ifentlich Nachricht geben. Rostock,. den 3 xt.
1801.'^

. Und acht Tage darauf folgte nachsirhende zweyte
Anzeige. .. .

leui" für Wunddrice ngRE
practisch zu halten, wünsche ich nichts mehr , als, eine
coirargé(d »clini(de 9Lifialt, wie soiche auf
den mehrstek Ueademien sch b.findet , und in Rostock
bisher noch gefehlt hat, damit verbicden zu können,
denn alles Hören und Lesen hat nur einen aeringen Nu-
ten, wenn der Zögling nicht sselbst unter Führung han-

deln vad „zum praciischen Heilgeschäfte angeführt wer-en kann.
* Ieh habe mir folgenden Plan dau entworfen :

x)’ Die das Clinicum besuchenden.Wundärzte werden
in' zwey Classen-eingetheilt, im practícirenbe unb aud
eultirende Métgiieder.

“ Die ausc.ultirend en Mitglieder sind sole
che, welche an den practischeu Ge,chäften noch keinen
thätigen Antheil nehmen, soudern als Zuschauer und
Subbrer fid) erst bat vorberei en.

" Die practicir enden Mitglieder hingegen
sind diejenigen, denen Patienten zur chirurgischen Be-
handlung übertragen werden, die also einen se bsthäs
tigen Autheii nehmeu, wobey es sich abcr von selbst
versteht, daß dieses stets unter meine: besondern Leitung
geschehen wird. Von dengeübtesten dieser Classe wer-
den zwey als Referent en ausgewählt.

2) Alle mit äusserlichen Krankheiten behaftete Verso-
nen beyderlen Geschlechts. welche in das Clinicum auf-
genommen zu werden wünschen, müssen (id bep mir.
mélden. Finde ich ihre Kranheit dann eurabel und
dem Zwecke des Instituts angemesscn, so werden solche
Patienten nicht nur unentgeldlich cirurgisch be-
handelt, sondern, wenn fie arm sind, auch mit deu er-
foderlichen Arzneyen und Verbandstück.n ebenfalls
unentgeldl ich versehen. Die mehr Bemitteiten,
welche sich an das Clinicum wenden, geben nachim

' ilena
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Willen, und d i ese k Beytrag wird zur Aufmunterung
des Fleißes haidiährlicy unter die practicirenden Mit-glieder verihcilt. .

Gnigen Fransen, welchepn RDibn
tag ausgenommen) zwischen x und 2 Uhr in das Ciis
nicum ; die andern aber werden in ihren Häusern besucht.

4) Von dem Tage an, an welchem ein Patient auf-
genommen worden ist, wird über dessen Krankheit ein
besonderes Tagebuch geführt, worin der Name der
Krankheit, ihr Sitz, die Ursache, die characterisiischen
Zeichen / der Auegang, das Verhalten und bie Didt,
die angewandten Mittel, die Wirkung derselben, nebit

êen end der Krankheit, von Tag zu Tagrzeichnet wird.
5) Halbjährlich soll ein sVerzeichniß der vorgekoms

meuen Krankheiten, und der das Clinicum. besuchenden
Mitglieder öffentlich mitgetheilt werden. s:

Schon aus dieser Skizze springt es in die Augen,
daß eine solche chi r ur gi sc&lt; - clinische Anstalt,
die zur Untersiüßung hülfsbedürftiger Kranken, zur
Vervollkommnung der Wundarzneykunst, und zur Bil-
duna brauchbarer Wundärzte abzwcckt, ein wahres
Bedürfniß für Mecklenburg sey. Gern will ich daher
auch dieses gewiß schr mÿhjame Geschäft übernehmen,
und in dem Bewuliseyn, der leidenden Menschheit ge-
dieut und etwas Gutes gestittet zu haben , meine Be-
lohnung suchen. Unmöglich aber kann man von mir
erwarten, daß id) auch die erfodcrlichen Arzneymittel
und Verbandsiücke auf mekue Kosten dazu hergeben
soll; dieses erwarte ich von meinen bemittelten Mit-
bürgerm. Ich werde: daher durch eine Missive zu ei
Uuem vierteliährigen freywilligen Bentrage einladen, und
dann jedesmal um Oftern und Michaelis das ganze
Publikum mit der Einnahme und Ausgabe genau be-
kannt machen. Schlicßlich will ich nur noch bemerken,
daß der, welcher der leitenden Menschheit eine mildreiche
Hand reicht, die ardßte Achtung und Erkenntlichkeit
verdient. Rosivck den z1 October 1801.'/ Baldn0
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Bald darauf erschien auch die dritte, mit einem Ver-

pow der Subscribenten begleitete Anzeige : „Mitergnügen. made (d) die Aazrige, daß die von mir
empfohlene chirurg i s&lt; « clinische Anstalt,
nachdem derselben für das erste Jahr schon 135 Rthir.
durch Subscription zugesichert worden sind, am 27 d.
M. erdinet werden wird. Alle unverimögende hi. sige
Einwohner und Handwerksgejellen, wilche mit äußer-
lichen Krankhciten behaftet ind , und in das Clinicum
aufgenommen zu werden wünjchen, können sich von
jenem Tage an bey mir melden. Finde ich ihre Krank-
heit dann dem Zwecke des Instituts angemessen, so
werden solche uicht nur unentgeldlich in die Cur ge-
nommen, sondern, wenn ste arm sind, auch mit den
erfoderlichen Arineymitteln nnd Verbarndstäcken ebens
A unentgeld.ich versehen werden. Rostock, den 18ck. 1801.

de
Liturgisches Predigerhandbuch, zur Beförderung der

nôöthigen Abwechselungen und einer zweckmäßigen
Mannigfaltigkeit in den Amtsverrichtungen der Pres
diger , auch erforderlicher Abänderungen tach Zeit,
Ort, Personen und Umständen; herausgegeben und
größtentheils entworfen von I. C. Velthufen,
Königl. Großbrit. Churf. Braunschw. Lüneb. Gene-
ral-Superintendenten in den Herzogth. Bremen und
Werden. Bremen, bey Friedrich Wilmans, 180.1.
(Kostet 1 Rthlr. 8 Gr.) x alph. 9. Bog. in Octav.
ormulare und Muster zu allerhand Amtsverrichtun-

i gen eines Predigers, die zuerlt in den lituraischeneyträgen (3 B. S. 283.) und nachhin vermehrt im
Synodal-Magazine (6 B. S. 352. 8. B. S. 166.)
vorgekommen, hier aber zumdritten Male vermehrt
uud verbessert erscheinen.
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A €

Beytráge zur Gebürtsbülfe voa.D. 4, F, Nol/de, Pró-
* feffor. zu Koßock. « Etftes: Stück, Ueber den

fyftematifchen Lehrvortrag der Geburtshüife, .
Uber den fyftematifchen Lebrvottrag der Geburrs-

bülfe;:; Et Verfuch. zur Verbefferang: der bishee
rigen Form dieser Wilsenschaft, von D. A. EF.
Nolde, Profe(Tor zu Roftock. -Roftock und Leipzig,

in D Stilleríchen Buchhandlung; 180X.. 141 Bogenin Octav.

uter-. diesen. beyden Titclu licfert der Hr. Verf.
Öden-Anfang eines Werks, das er in unbestimmteu

D? Zeiträumen fortsetzen will, und dessen Zweck schon
im Allgemeinen auf dem ersten Titel angegebenifl... 4d)
babe, fagt er-noch iu der Vurrede, manches auf dem

t
sum mittheilen mögte. Einiges davon habe ich schou
hum Theil unker meinem Namen, zum Theil ober auch
Mmonymisch in manéhen Zeitchriften bekannt gemacht.
Dieses werde ich nun in einer volkommnern Gestalt
baryuftetlen fuden: auferbem aber auch ma:.chen veucn
Autsatz hinzufügen. Zu der letzten Klasse achört denn
auch der Juhalt dieses ersen Stûckes. Ich wünsche
nichts mehr, als daß die würdigen Männer , die mir

vor verschiedenen Jahren jur Deni einer emcile
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stelle für die Geburtshülfe auf einer berühmten Univer-
sität Geschicklichkeit genug zutraueten, sich. durch diese
Skizze:eben so [. hr vbn meiuem Willén als von meiner
Fähigkeit, ihren Erwaituugen ein Genüge zu leisten,
Überzeugen mögen. Raubte mir bama!$ gleich ein
Zufall die angenehme Aussicht , in einem größern Wir-
kungskreise der Weit nützlich zu werden, (o habe ich
doch seit der Zett nicht aufgehört, das Studium dieser
Lieblingswissenschaft fortzufetzen.

2

ottfepgung oer Crachricht von der Controverse
über das academische Statut von 1625. ~

Dies Réscript veranlaßte denn nun ziwdrderst die Auß-

ion der angeführten Acten. Aus diesen ergab sicholgendes :f Der Kläger , Doct. Sottfried Martini, hatte
eine Tochter. des Beklagten, Prof. Alb. Willebrand,
zur Ehe gehabt, die fogleid) (mr erften Sabre nad) «ec
Verheyrathung unbeerbt verstorben war. Der Kläger
hat erst die Absicht gehabt, aus einer Schenkung auf
den Todesfall den ganzen Nachlaß seiner .verstorbenen
Frau in Ansprache zu nehmen, findet aber am Ende
gerathener, das Statut von 16253 für sich anzuziehen;
urid fodert darnach seinen Schriegervater ,:-a?s Miter-
ben, pup Grbrbeiling anf. Nr. aft. 1: Beklagter ant:
wortet, 1) daß dies Statut bloß. in Absiéht der Seiten!
verwandten auf die Bahn gebracht (ep; 2) von bei
Superioribus ber9[cabemte, Pacroois illuftriffimis tib
Cancél'ario magnificentiffimo, nid)t approbiret unb rar
tificiret worden; und 3) exorbirautia a Iure communi
caéfateo, auf. meldje$ bie Dicfige Academie gewidmet
wäre, allewege restringiret werden müßten , wie 1642
auch schon geschehen. N-. at 2. Außer den allgemei!
nen Gründen und den factischen Erörterungen, auf
welche ich hier keine Rücksicht nehmen darf, antwortete
Kläger in seiner Replik: das Statut bedürfe keiner
Confirmation, weil die Academie lurisdi&amp;tionem om*

nimodam habe, weil sie per pacta specialia das Ius
con^
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tondendi- et. emendandi ftatata erhalten, und weil die
lüra Academiae von J. F. D. nic impugniret und bes
stritten worden, (ich behalte die unbestimmten Ausdrücke
bey , wie sie sich vorfinden: ) und es iey bereits durch
viele Praciudicia, (von denen doch keines nahmhaft
gemacht ist, ) in erster und zweyter Instanz bcstätigt
tvorden,. Hir. aét. z. Hierauf folgt ein durch mehrere
Sincibentpuncte entstandenes weitläuftiges und unor-
dentliches Versahren, aus welchem zum jetzigen Behuf
nichts zu bemerken ist, als a) daß Bekl. verschiedentlich
um Declaration des Statuts dahin, daß es nur bey
Collateral-Erben, nicht bey Aeltern, seine Anwendung
finden mdge, angesuchet, ober unterm 8 Nov. 167L
zum Bescheide erhalten: „weilen bad Scatutum Aca-
demiae de luccelÎiane ab intestaro ynd dessen Declas
„ration an sich helle und klar, daß selbiges weiter zu
„declarircn überfiüssig." Ar. aft. zo. b) Daß Kiäger
dem Bekl. den Vorwurf macht, er habe seibst vorhin
jederzeit in diucrlis caullis, (die jedoch wieder nicht
benannt sind,) iuxra ftatutum yvotiret , welchen Vor-
wurf Beklagter unbeantwortet gelassen. Nr. aft 57. etc.
c) Daß Kläger bey der Rotulation eine Belehrung der
Facultät zu Greifswald bcygebracht, nach welcher
1vermöge des angezogenen Scaruti academici Bek agter
nnad Lübschen Recht iu theilen schuldig.'" Nr. aft. 49.
Die Acten sind hierauf nach Iena . versandt, und es
erfolgte das am 1 1 May 1672 publicirte Erkenntniß:
„Daß Beklagter, scines Einwendens ungeachtet, Kid
ngers versiorbenen Eheweibes hintertassene Güter., dae
nbin add) die ererbten gehörig , dem angezogenen Sta-
11turo academico und dessen Erklärung gemäß, zu theie
len schulvig." Nr. aft. ss. Von dieser Urthel appel!
liret her Bekiagte an den Durchl. Kanzler, und es
kommt bie Sache bey der schwerinschen Kanzley zur
Verhandlung. Auch in dicser Instanz erkennet der
Appellant das Statut in Absicht ser Collateral ; Erben
kür gültig, wofür er es aber in Ahücht der Ascendenten

wo "Dicti uiumSatontng mereju
els Beur-
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Beurcheilung der Sache dienliche Data vorgekommen
sind, kann ich nicht angeben, weil ich diese Verhand-
lungen nicht kenne. Die von Leipzig eingeholte und
am 3o Januar 1673 publicirte Urihel äuderte die vo-
rige dahin ab : „„daß die von Appellatens Ehefrauen
„#Hinterlassene Erbschaft nach den allgemeinen kaiserlichen
„Rechten Appellanten allcin gebühre; es kdöunte und
wollte denn Appetlat zu Recht bepbriugen, baf bie
„Universität zu Rostock ohne iandestürstliche Einwillie
e/Ung sratuta zu machen befugt, 9der sonsten ein ane
„deres in dergleichen Erbfälirn vermittetst einer bestän-digen Gewohnheit vafe eingeführet,undüberrer tsverwährte Zeit unverbrüchlich aiso gehalten wor-
den." Nr. a8, 107. Auch dieß Urthel lich sich der
Kläger gefallen, und erbat sich zu dem Beweise verschie-
dene Abschristen und Attcste. Nr. act. 1ög. Ihm ist
auch, aufer einet nad)bin nod) biujuaefommenen proto:
collarischen Bescheinigung über zwey andere Fälle, Nr.
ac, 133. vom Goucil(o folgendes umständliche Att. |
ertheilet. „„Wir Rector und Concilium ia der Univer-
sität zu Rostock urkynden und bekeanen in Kraft ie'cs
vor Jedermänniglich, daß, nachdem Hr. D. Gothofr e-
dus Martini uns ünlänglt zu vernehinen gegeben, wie
daß in einer den 30 Januar [ Sy. im bem Fürstl.
Schwerinschen Kanzley. Gerichte pudlicirten Urchel un-
ter andern zu. dociren ihm injungiret worden, daß bie
Succeffio inter conjüges, non exiftentibus liberis, ab
intestato, durch eine beständige Gewohnheit bey hiesiger
Academie eingerühret, und über rechtsverwährte Zeit
unverbrächlich alfo gehalten word:n, mit angefügter
Bitte, wir geruheten zu Beförderung der heilsamen
Justiz ihm aus unserm Archivo einige Exempla und
Praciudicia großzünstig mitzutheilen, wir zwar der
gänzlich.n Meinung allemal gewesen und noch seyn, daß
an so'haner alten, wohlhergebrachten Gewohnheit nie-
mand zu zweifeln Ursach habe ; anerwog-n, daß dieselbe
durch das von unsern Antecessoren Anno 1625 den 25
Aprilis, vigore competentis omnimodae lurisdictionis
atque potceftatis fpeCialis condendi ftatuta gini and
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Anno 1642 declarirke, und ab omnibus houoratioribus
Academiae i.iuibus, sogar auch Hrn. D. A/berto YOil;
lebrano felbft, reftontibus protocollis iudicialibus
Qpptobirte Staturum fatt(am beídeiniget mirb, indem
dasselbe sich ausdrücklich auf solche vor vielen Jahren
wohlhergebrachte Conluctudinem beziehet;. und nicht
abjusehen, was uns oder jemand ande. s bewegen sollte,
dasjenige, was nicht allein ardinarius loci Magiltrarus
sondern auch vaiuerli Ciues beständigst vor so vielen
Jahren at'eftiret, in Zweifel zu ziehen, und p1os An-
teceforum manes gleichsam eines: Fall zu incusiren.
Und kann mehrgemeldete Consuetrudo ex luperabuns
danri auch mit verschiedenen Excmplis bestärket werden.
Gestaltsam denn t) Seel. Valentinus Legdaeus, S.S.
Theol. D. ee Prof. Publ.; Anno 1625 menle Martio,
wie seine Eheliebste, Fr. Ilsabe Langen, sonder Lei-
beserben gestorben , sich auf solche Ä r vo habeit teftan-
tibus a&amp;is iudicialibus (rüdytbarlid) beyoaeu bat: mas
sen ihm auch Rector und Concilium in dem 30 Tage
hernach, ,als nämlich den 24 Aprilis, obangezogener-
maßen gemachten statuto acacemico yolléommentlich
beygepflichtet hat, wie aus der Anno 1642 darüber ge-
machten Declatation und.hiebey gehaltenen Procacolla
wit mehreren erhellet , als worin des Seel. Hrn D.
Ctingii und dieses mehrgemeldeten Legeaei Calus mit
dürren Worten pro Eremplis regulac angeführet wera
den. Imgleichen hat auch 2) restaaribus itrerum acts
iudicialibus des Scel. D Danielis Michaelis hin-
terbliebene Wittwe Anno 1651 des dekunsi Mariti
hadjaela(fene Grofdyaft, toeil: feine inter getoejen, mit
den nächsten Erben nach lübeckschen und dieser Stadt
Rechten , als weiche per Conluerudinem auch in die
Academie introduciret, gleich durchgetheilet. Wie denn

HOGS Gre
ben, weilen bey dem zwischen der hinterlassenen Wittwe
und den nächsten Freunden coram Commiffariis Rev,
Concilii aufgerichteten gerichtlichen Vergleich nicht auf
das Ius Caclarcum sondern vielmehr auf bit. per Sca-8 rutum
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tutum academicum confirmirte Gewohnheit reflectiret
und gesehen worden, wie aa , quac notarium indu-
cunt, überflüssig einzeugen. Andere Excmpla zu geo
schweigen.®) Urkundlich haben wir dieses Arreltarum zur
Steuer der Wahrheit unter der Academie größern In-
siegel ausfertigen lassen. So geschehen den 18 Februarii,
$(nno 1623.7 Nr. aft. 12. Soviel ergaben die hies
gen Acten über diesen Proecrß. Wahrscheinlich ist die
Sache verglichen worden: sonst würde ohne Zweifel
eine Abschrift der weiteren Erkenntuisse auch zu diesen
Ycten gekommen seyn, da das Concilium sich in der
Appellations- Instanz auf eine sonderbare Art in diese
Sache mischte. .

Es übergibk nämlich zuerst zur Salvirung seiner
Rechte eine förmliche Protestation gegen die Behaup-
tung des Appellanten , „„daß dasselbe für sich allein
„keine Statuara machen könne, sondern dabey alle Mcm-
p dra Academiae fragen müsse, und diese ein eben ss
r,entschêidendes Votum hätten, als Membra Concilii.'?
Nr. act. 87. Und da der Appellaut in seinen Schriften
dasselbe einer Feindschaft gegen ihn, der Partheylichkeit,
eines illegglen Verfahrens, 2c beschuldiget, weiches
Appellat durch abschriftliche Mittheilung dieser Schrifs
ten demselben bekannt macht. Nr. aft. gg g. 102. 116,
(o giebt solches die Veranlassung. daß man den Appellan-
ten einstweilen vom Concilio ausschließt, auch sogar zu
seiner Remotion Einleitungen machen wollen , und
Berichte an den Herzog Gustav Adolph erläßt.
Nr. aît. 94. 110. 114, Anderutheiis aber übergiebt das
Concilium gegen den Appellanten einen weitläuftigen
Antrag, in welchem theils das Ius statuendi desselben
gerechtfertiget, theils wegen der Anzüglichkeiten Genug-
thuung verlangt wird. Nr. aft. toz. Da die zu dem
ersteren Behuf angeführten Gründe entweder bekannt

oder

PeterMirscis Gg:u:
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vder 'für unsere Zeiten unbrauchbar sind : so darf ich
nur arführen, daß diese Nebensache hierauf zur förm-
lichen Verhandlung gekommen, in der ich aber ehety
fals keine irgend erhebliche Notizen vorfinden, und daß
eine Citation zu Rotulirung dieser Acten den Beschluß
macht. Nr. aét. 122. 125, 126, 127. Eine Urthel sindet
[i fich auch über diesen zweyten Gegenstand nicht ; und
és tvird also derseibe wohl ebenfalls auf eige andere
Art zur Ruhe gebracht sevn.

KY

eR zu’ Riel hat im vorigen Jahre einsWQ.jährlicheZnlageoun4000 Rthlr. zur Vermehs

fing thrcs Fonds bewilligt erhalten. Pium i aieEinnährge der Biblibthek mit 600 Rthlr. vergrößert,
das Ucb! ige aber zur Verbesserung ber &amp;alaríct ange
"m Nach einem td igl. Rescripte vom 27. Febr.
. I. ist auf den Vorschlag der philosophischen Sacub

tüt verfüget, bap alle, welche dort. theologische, juri-
stische oder phiiosophische Vorlesunaen . halteu wyolleu,
wenn sie nicht zu .Riet oder Ropenhageri:promovirt
haben;, verpflichtst:seun solten, ich der Facultät, wopu
ihre..Wissenschaft gehört ,. zum Colluquio darzustellen,
und dafür jeder Facultät die Hälste dessen, was.ihr
für ein Examen statutenmäßig gebühret, zu vergüten.
Ein anderes Rescript vom 27 März besiimmet, daß,
da nach Anzeige der mtedicinischen Facultät die dffentli-
then Disputationen in lateinischer Sprache nicht den
erwarteten und der Beförderung gelehrter Sprachkunde
entsprechenden Erfolg gehabt , dies dffentliche.Disputis
ren in lateinischer Sprache keine nothwendige Bedin-
gung der Doctorpromotionen weiter seyn sol. Nux
diejenigen bleiben da;u verpflichket , welche durch den
Doctorgrad die Befugniß erlangen wollen, auf beu
Landesacademien öffentliche Vorlesungen zu halten, und
sich zu einem Lehrituhle aut denselben zu babilitiren
gedenken. Den übrigen aber, welche sich der Praxis
widmen, wird es freygelassen, ob sie über ihr qid
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tes lakeitnisches Specimen inaugurale disputiren. wollen
odek nicht? wer davon dispcrsiret zu werden verlangt,

M bi$ ao Rthlr. an das ‘anatomische Theater er-

a.

CVn dem. sechsten Bande der Verhandlungen und
AS Schriften der hamburgischen Geselschaft
zur Beförderung der Künste und Gewerbe, in
welchem mich zu einem andern Behuf die Verhandlun-
gea über die Mehlmagazine interessirten, finde ich zu-
fällig die Nachricht, daß zweete unjerer Landesleute an
den Verhandlyngen über die Mittel zur Vertilgung oder
Abhaltung des Seewurms Antheil genommen. Hr. Apo-
thefer Pretorius in Güstrow hat. vorgeschlagen, das
Hol, mit eincm Decort von Coloquin:en, wor: Schwe-féfleber. aufgelöset worden, zu bestreichen, und A
zu übertheeren. Hr. F. I. Becker schlägt vor, das
trockne Holz mit eiuer heißen Beize von Eisenvitriol
in Wasser aufgelöset zu überstreichen, und. wenn es
wieder vollkommen trocken geworden, mit einem Kohe
kenüberjzüg zu versehen. Beyde :Vorschläge. wurden

tach den angestelien Versuchcn aber nicht hiulängiichefunden.

5.

eyed em i den Dieüigen 3eituagen. eingerüdteà
Avertissement hat Hr. Prof. Lange bckannt ges

macht, daß ein ausjührlicher Entwurf seiner an den
Sonn- und Felttagen zu haltenden Predigten auf einem
halben Bogén im Buchladen gegen Pränumeration von
x Rtlr. N.3. für den Jahrgang , und einzeln für zwey
Schilling zu haben seyn werde.
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Io. Band. 35. Stück.

Den 10 Nov. 18or.

KE,

Beitrag zur Toiletten- Lekthte fr Töchter edler Her-
kunft, denen ihre Gesundheit und Schönheit sieh
und werth ist. Rostock, im Verlage der Stillerschen
Buchhaudlung , 1801. £i 25ogen in Octav. |

(pin neurr Titel und eine kurze Vorerinnerung zu
einem Buche des Hrn. Prof. LTrolde (5 B. S.
25.) ba$ bisher keinen so großen Debit gefunden,

als der Verleger wänschte. Vielleicht waren ein Paar
unglinstige Recensionen an diesem minderen Debit schuld,
da viele Käufer sich die Mühe nicht geben, fid) felbft
von dem Werthe eines Buchs zu überzeugen. Von den
beyden Erinnerungen, die dagegen bauptfächlich gemacht
wurden, halte ich die eine, daß es einer andern An-
vrdnung bedurft hätte, ungegründet, weil eine soste-
matische Einrichtung bey. Auszügen. aus fremden Bl-
tern, die von Zeit zu Zeit fortgesetzt werden sollen, we-
der gewöhnlich noch möglich ist. Öb die zweyte Erinne-
rung., daß die Auszüge kürzer seyn sollen, mehr Grund
habe, kann ich nicht bestimmen.

A.

Syyefbtu der Nachricht von der Controverse
. Über das academische Sratut von 1625.

Nachdem man aus diesen Acten ersehen hatte, paf fie
keine erhebliche Gründe gegen die Gültigkeit drs Sta
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tuts nachwieset, und.ähnliche Acten vergeblich aufgesucht
worden, hicit das Concilium sich überzeugt, daß es
dic in dem Rescripte angeführten Zweifel hinlänglich
heben köune. Bey der. befohlnen Einsendung der Acten
wurde also zur nähern Bestättigung diescs Rechts, von
weichem selten genug Gebrauch gemacht ist, folgendes
angeführt : 1. Was von dem Iure ftatuendi. der büe
ßowschen Academie angeführet worden, ist in Rostock
nicht anwendlich, theils weil das Statut schon über
ein Jahrhundert vor ber Grifteny ber bützowschen Aca-
demie sein Daseyn erhalten hat, theils weil es nach
dem § 194 des neuen Erbvertrags ( 2 B. S. 63. ) bey
den hiebevorigen rostockschen Statuten einstwei-
lig verbleiben soll. Wiewohl auch selbft der ‘bützow-
schen Academie nach dem § X der Privilegien (1 B. S.
276.) und dem Schlusse der allgemeinen Statuten ( 1 B.
S. 373.) das Recht, eigne Statuten zu machen , ver-
liehen seyn dürfte. 11. Die hiesiqe Academie muß. schon
gleich bey ihrer Stiftung das Ius ltatuendi unter die
ihr competirenden Befugnisse gerechnet haben , weil
sie noch in der Mitte des 15 Jahrhunderts. die alten
Statuten ( 1 B. S. 97.) sselbst, ohne Genehmigung
und Bestättigung der damaligen Landesherren oder des
Bischofs zu Schwcrin, abgefaßt hat. Ob dies aus der in
der Stiftungs - Bulle, ( 1 B. S. 71x. ) die sonst des
Juris tatuendi nicht ausdrücklich erwähnet , ihr verlie-
benen. Iurisdictione omnimoda, nach den Grundsätzen
damaliger Zeiten hergeleitet, oder zu den der hiesigen
Ycademie im Allgemeinen versicherten Privilegien der
Academien zu Côlin, Wien und Leipzig gerechnet
worden, ' lässet. sich ‘nicht bestimmen. Es würde dies
aber doch nicht geschehen und gestattet worden seyn,
wenn man damals nicht geglaubt, daß. sie .das Rechk
dazu habe. 111. In dem Prioviiegio des Kaisers Fer-
dinand (1 B. S. 2353.) hingegeu ist ber(elben bas Ius
satuendi bereits ausdrücklich verliehen , oder vielmehr
als ein schon erworbenes. Recht bestättigt : und dabeh
wird ausdrückiich angetühret , daß die Herzöge von

Mecklenburg, auf deren Ausuchen das Privilegium s
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gefertiget ward, der Academie diese Befugniß zuge-
standen hätten, x) 1V. Ungefähr drey Jahre nachher
ward in der ersten Concordien-Formel, an welcher die
Landesherren als Compaciscenten Theil nahmen, der
Academie ‘dies Recht bestättiget. **) Zwar ist damals
eine Limitation hinzugefügt: diese trift aber auf das
Statut von 1625 überall nicht zu. V. In Genräßhett
dieser Bestimimungen wurden im folgenden Jahre ‘dié
neuern Statuten (3'B. S. 20.) abgefakt, ohne’ eine
Jandesherrliche Genehmigung. oder Bestättigung zu vers
langen.. 90atbbem 1560 unb 1563 ba$ Ius ftatuendi
fo jpeciell in Unrege gekommen war, wärde 564 tit
einseitige Abfassung..dieser-Stätuten nicht unternommien
senn, renn soiches bas mindeste Bedenken gefunden hätte.
VI. Auch zu andern Zeiten'find von der Academie Sta-
tuten aller Art gemacht ,. ohné einé: kandesherriiche Be-
stättigung nachzusuchen. VIT. Das fus ftatuendi máte
eine ziemlich überflüssige Sache , wenn die Gültigkeit
der Statuten -an eine solche Bestättigung gebunden seyn
sollte. Die ndthig geachtete Verfügung läßt sich sodann
eben so qut von der Behörde erbitten, als die Beltät-
tigung darüber nachsuchen. VII. Auch in dem § 24x
des neuen Erbvertrags (2 B. S. 142.) ist die landes.
herrliche Befbättigung nichtats ein Erfoderniß der im. 3 emi-

? nm beesRR isola Uusin
praefatorum Ducum. aüt füccefforum eorandem auêtor
ritatem et poteftatem ,condendi et faciendi fratuta et

grâinstiones EESHWR caeterarum Vniuer-ta run. _- "Fr. . nl. 50.

**) Stadben aud billig, baf brin irm. Goncilio feite

vorigeSatPENeinquifhwerte;
und sich aber künftiglich sutfagen tnàgte, ba Statuta,
bie den Rath und gemeine Bürgerfch:ft mit angien-
gen, und derselben per diréQum vel indire&amp;ut práju
diciren oder nachtheilig seyn mögten, butd 018 Grm.
Concilium uud RKeâtorem Academiae müsssen gesetzt,

Fr mast und eueNOR Bed n NEARwer:
m und ohue das nichtig und von kelnen Warden
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demischen Statuten angeführet. IX. Das Ius ftatuendi
ist der Academie indefinite verliehen, mithin kann. .es
auf keine einzelne Arten der Gegenstäude beschränkt
werden. Die in der Concordien-Formel zuers gemachté,
und nachhin in dem neuen Erbvertrage *) wiederholte
Restriction in Dingen , die diredte. obet indirecte bet
Stadt Rostock nachtheilig sind, trift bey dem Scatut
pon .1625 nicht zu. Eben so .unanwendlich ist dabey
die zweyte Restriction des Erbvertrags , daß die Sta-
tuten der Academie sich lediglich auf das academische
Personale, Officiale und -Disciplinare beschränken
sollen;. was ohnehin.,nur den Gegensatz desjenigen aus-
macht, was vorhin’ von den zu Stadtrecht liegenden
Immobilibus der Academiker vereinbaret war. X. Daß
ein Statut vom gemeinen Rechte abweicht, ist seiner
Natur gemäß: deun was schon in dem gemeinen Rechte
bestimmt ist , darf nicht nuch einmal durch eln Statut
festgesetet werden ; und. as gemeine Recht ist bekannt-
lich nur. subsidiarisch. XI. Beyallen Erbtheilungen,
wo Miterben aus verschiedenen Orten und Ländern
erben, tritt der Fall sehr häufig ein, daß ein Auswär-
tigex sich nach den Gesetzen des Orts richten muß , wo
der Verstorbene scinen Wohnstz hatte; ohne daß daraus
widersinnige Folgen entstehen. Wenn ein Mecklenbur-
ger in Rostock oder im Preußischen erbt, muß er sich
mad) roffocfíd)en unb preußischen Rechten beurtheilen
lassen: und kann den Einwand nicht machen , daß diese
ihn nicht verbinden. Und umgekehrt kann der Auslän-
der, dem in Mecklenburg eine Erbschaft anfällt, nidt
behaupten , daß ihn mecklenburgische Gesetze nichts an-

giengen.
*) Zu

DareiWit Sia febt id auch dzu können. sondere notneiusAcademie&gt;diesenacadermische GSinen fà diese orani mu
mz ifie de
UR exipipn. bne dieselbe aber zal
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giengen. Das academische Statut hat also in dieser
Rücksicht niczts eignes, was nicht bey allen andern die
Erbfolge regulirenden Gesetzen gerade eben so wäre.
XII. Es ist eine längst anerkannte Wahrheit, daß das
rômische Recht die Intestaterbfolge der Ehegatten viel
iu wenig begünstige *). Das Statut enthält also auch
nichts Unbilliges. X111. Diese Gründe bewirkten, daß
in einem 1789 eingereichten Entwurfe der academischen
Privilegien .vom Concilio eine noch zweckmäßigere Fa-
sung dieses Statuts vorgeschlagen ward, Weil inzwét-
schen der Vicekanzler Loccenius die Beybehaltung
des alten Statuts vorzog **) ; so ließ man sich ‘damals
auch ‘dies gefallen, obgleich man von seinen Gründen
nicht überzeugt ward; indem man höfte, daß das (indi
versprochene Landrecht das ‘ganze Stdtstkh.rflü fd ma:
chen werde XIV. Die in ben antefübtien Procesfe
ergangenen Erkenntnisse enthalken das Gegentheil nicht,
wie solches in dem Rescripte daraus angeführt worden.
Die eiste Urthel bestättiget das Statut. gerapem ? bie
zweyte auch auf den Fall, wenn -das Ius ftatuendi- bet

Academie erwiesen werden s Da nun diescr Er.
m 2 we

" DUAed deum, innigen und
irnhszwzgß;.te
vorwalten foll, if e$ gemáf, G,s icsale U ggeigtngen,
feblicben Grhfolge gemäß, daß fie aud b Interesse
meine:. Recht ße met! ais nach dem Flut hev der ge
Verwandten, di uiget. uud Entferner sc auser
niges Band verbund m Grblaffet burd kei itens

et, ve Sioctstior Wi unl
am is dur: 1907 ger dem &amp;Zrn. V. R. LocceniHutdoe, Se been OE hen aussäließenden
Erbfolge tiaderlote ihnen behanptete lus \emie:Ver-
Teftament o r Ehegatten, im Fall gen der

ipdur. gienge also weg, iesigen
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weis durch die Bestättigung des Kaisers Ferdinand,
und durch die Concordien.Forimel von 1563, auch durch
die allgenseinen und besondern Statuten aller Z.iten
uustreitig geführt werden kaun : so ist diese Urthel nicht
im Wege, Und wenn sie auch anders gelautet hätte ;
fo wäre ztvar das Recht der einen proceßführenden Par-
they verloren, nicht aber das Statut ungültig gewor-
deu. KV. Ob jemalen ein ähnlicher Proceß über die
Gültigkcit dieses Statuts eutstaaden ist , läßt ssch zwar
nicht ausmitteln, indenr die Durchsuchung aller alten
9scten nicht thunlich., und doch. auch dadurch die Sache
nicht ganz in Gewißheit zu setzen war. Wahrscheinlich
ist es. aber. nicht: denn Warnemünde in den Ditke-
rent. iur, civ. et meclenb, Seét. IT, tit, 85. Dfr auch das
Statut mit seiner Erkläruug aùdrucken lassen , sagt
S. 70: Quod flatutum in viridi eft obfcruantia, et
ha&amp;enus fecundum ERA eiutum, - Und ebett
fo Hezeugen:yier andere zuyerlässige , mit der academi-
schen Perfassing und Geschichte, und wahrschein ich
auch init jenem Processe nicht unbekannte Männer,
nämlich Klein in Spec. annot. ad Lauterbachii com-

pendium, S. 10,1 Pen ds ues ducirlu
64, Westphalen de indole prat, iuris Lubecenfis in
ciuit, Mec. $ $, €, 15, und Mangel in Iure
Mecl. illuftr. Cent, V Iud, 55, die. fortwährende Güls-
tigkcit dieses Statuts: eine abstimmige Aeuferung il
mir dagegen bey keinem Schriftstetler vorgekommen. So
binreichend mir aber auch damalen diese Gründe schie!
nen, und so sehr sie es meiner Ueberzeugung *) nach
noch .sind, sv fanden sie doch den erwarteten Eingangev

s) 3s rede hier vou Rechte , das der Academie, went
ich e E ben inte et iMn nBeoRUIT
nicht zu errathen vermag. Anders aver würde ich die

Et tuni taie f aa alae. . H e

ut:athen.
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bey der herzogl, Regierung nicht. Sie rescribirtevielmehr :

Friederich Franz , v. G. G. Herzog zu Meck-
lenburg , te tc.

Unsern 2c. Nachdem euer am 3 d. M. eingegangener
Bericht in Betreff des academischen Statuts von 1625
und 1642 verlescn und erwogen worden , verbleibt es
dabey , daß die. Verlcihung des academischen Iuris fta-
tuendi, weiches von dem Begriff der verliehenen Ge-
richtsbarkeit gewiß nicht abhänget, nicht anders, als
in Beziehung auf die Universität selbst, mithin derge-
stalt verstanden werden kann, als es in Unscrm unterm
6 März d. J. euch zugegangenen Rescripte beschricben,
und in dem neuesien Erbverteage , § 241, nr, I, aus-
gedruckte iN. Eben dahin führet auch schon die ange-
zogene Formula Concardcliae vom Jahr 1562, die nichts
weiter, als die Abtassung nothwendiger Statuten und
deren Verbesserung erlaubt. ]

Selbst eine incekinita concellio iuris ltatuendi aca-
demici lässet sich ihrer Natur nach nicht anders verstes
hen, als es der Gegenstand academischer Angelegenheis
ten mit sich tühret, sonst würdet ihr mit gleichem Rechts
euch die Befugniß anmaßen können, zu statuiren , daß
dren Testamentszeugen genügen, Codicille weniger Födrm-
lichkeit haben, Vormundschaftssächen, Cont: acte und
hundert andere Dinge andere Einrichtungen von Uascrer
rostockschen Ucademie annehmen sollen. '

Solchemnach lassen Wir euch hiemit unverhalten seyn,
daß Wir nicht gestatten werden, bey der bevorstchenden
Abfassung der acodemischen Statuten andere Grundsätze
drum zu lassen. Wir verbleiben c. Schwerin, ben

. . ' 1792. .

Di "ie Langische Erbschaftssache. in der Zwischens
jeit verglichen war , s0 ward eine weitere Gegenvorstel-
lung zur Zeit ausgesetzt. Vorläufig wird diesex Vorfall
indeß zum. Beweise dienen, daß es nicht der hiesige Ma-
Bistra. allein it, von dem die Academie eine Beschrän-
kung ihrer Rechte zu besorgen hat, wie fcit 1752 jo
oft gedußert worden. Ich glaube übrigens nicht iu it

J
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ren, wenn ich den V. K. Loccenius für denjenigen
halte, der der Sache damals diese Richtung gab : we-
nigstens ftimmt sic mit manchen seiner Aeußeryngen so
genau überein, daß diese Vermuthung. d. nen, die ihn
genauer gekanni haben, nicht unwahrscheinlich seyn wird.

Die Amts- Jubelfeyer des Hrn. Bernh. Christ. Ko-
segarten, ersten Predigers zu Grevesmühlen , und
Vorgesetzten der dortigen Didjese in Mecklenburg-
Schwerin, nebst einer Skitze von seinem Leben. Dar-
gestellt in Briefen an seine Söhne in Kurland , Jo-
sua und Bernhard Rosegarten, von deren jüngs-
Ken Bruder Friederich Franz RKosegarten. Mit
dem Bildniß des Jubelgreises Gedruckt auf Kosten
des Verfassers ben J. W.. Oesten, E. E. Raths
Buchdrucker in Wismar, 1801. 17x Bogenin Octav.
Sri dieser Art finden eine gedoppelte KlasseIP von Lesern. Wer mit dem jubilirenden Manne
bekanrt ist, erduldet das Langweilige und Alltägliche,
was nach der gewöhnlichen Einrichtung darin unvers
meidlich ist, um des Gegenstandes willen. Andere ha-
ben am Durchblättern genug. Ob mir gleich alle Be-
kanntschaft mit Hrn. K. abgehet, und mich daher an
manchen Stellen das Uebermaaß der Umständlichkeit und
Mangel des Interesse ermüdet hat : so habe ich doch
an andern Stellen mehr Unterhaltung als in ähnlichen
Schriften gefunden. Ich bemerke hier daraus, daß
R. der Sohn eines naochhin nach Stargard gezogenen
Kaufmanns ist, und am 7 März 1722 zu Parchim
geboren worden. 1750 aber die Stelle eines Predigers
zu Grevesmühlen erhalten hat. Auf dem Umschlage
werden 4 Manuscripte desselben, 1) Was hat Jesus
gelehrt? Zwey Theile, wovon der erste die Dogmatik
der zweyte die Moral enthält, 7) Homiletische Vor-
träge, 3) Seine Autobiographie mit vielen dahin ge-
hörigen Äctensiücken, und 4) Ueber und gegen Kants
Religion innerhalb den Gränzen der Vernunft, den
Buchhändlern angeboten.
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Stoftod ftben 3fcabetttir,
10. Band. 36. Stück.

Den 24 Nov. 1801,

I,

Beyträge zur Vertvaltung Mr Landpolicey in den
Herzogl. Mecklenb. Schwerinschen Landen , mit
Rückicht auf ein zu errichtendes Lapdarbeitshaus.
Von Joach. Aug. Bernh. v. Suckow, Herzogl.
Meckl. Schwerinschen Drost über die Aemter Wa-
rin, Tempzin und Sternberg. Rostock, gedruckt in
der Müllerschen Officin, 1801. 222 Bogen in Octay,

u den in diesem Jahre durch Aufrichtung der Di-
sirictéhusaren (10 B. S. 258.) in Gana gebrach-OyFtenernstlichernAnstaltengegenBettlerundVa-gabunben scheint noch ein Arbeitshaus hinzukommen zy

müssen, Dies empfahl schon der Hr. Landdrost v. Leh-
Ren in scinem Promemoria, (9 B. C.400.) bie$ bàlt

RS SEi, qui Ri ea NN
mente über die Bevölkerung Mecklenburgs (9 B. G.
336.) kennen lernt, nothwendig. Aber beyde sind über
den Zweck dieses Jirbeitsbauied , unb alfo auch über
dessen Einrichtnug nicht einverstanden. Jener siehct es
als eine 'Derforaungeanftalt für Bettler und Va-
gabunben an; diejer ist hingegen der Meinung, daß es
kine bloße Correctionsanstalt bleiben müûsse, in wel-
Ger die Bectler, und zwar nur dite bessere Abheilung
derselben, ~~ die ganz verdorbenen Landstreicher weiset

er dem Zuchthause zu, Juan eingefpetret werden,_ n f
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bis ihnen die Lust vergchet, den ihrenthalben gemachten
RNnordnungen entgegen zu handeln.

Weil er sich hiebey auf diejenigen Erfahrungen be-
ziehet , weiche er fic selbst bey Gelegenheit einer in den
seiner Aufsicht anvertraueten Aemtern errichteten Ar-
menanstalt erworben, so giebt er zuvörderst von dieser
eine umständliche Nachricht. Obg!eich es an Landess
gesetzen gegen die Betiler und Vagabun en nicht fehlt,
jo wurden diese doch bisher nicht zur Ausführung ge-
bracht, oder konnten zum Theù nicht zur Ausführung
gebracht werden. In dem letzteren Jahrzehend ward
das Land daher durch eine Menge solcher Menschen
heimgesucht: auf dem platten Lande zogen sie oftmals
in Gesellschaften, zum Theil auch wohl einmal bewaft
net, emher. Häufige Diebstäle und Einbrüche , und
andere Verletzungen der Ordnung und Sicherheit , was-
ren davon eine unzertrenniiche Folge : und die Besorg-
niß vor ihrer Rache ndthigte die Einwohner , ihnen
unverhältnißmäßige Allmosen zu geben , und sie auch
auf andere Wei'e nicht zum Unwillen gegen sich zu rei-
zen. Die Hauptpersonen waren zwar meistens Aus-
länder : allein sie verbreiteten auch hier im Lande den
Hang zur Betteley end verderbliche Grundsätze,, und
bedienten sich der einheimischen Bettler zu Spionen und
Gebül(en. ^ Ser Hr Verf. unternahm es 1795 , die
benannten Domanialämter von dieser Plage zu be-
freyen. Er bewirkte, daß die rarin wohnenden Päch-
ter sich zu einem jährlichen Bentrage von 8 bis 20 €,
hie Grhöftswirthe zu 2 &amp; , und einige andere Ein-
wohner zu einer ähnlichen Unterstôßung vereinbarten.
Zuerst ward der Umgang aller Bettler, die nicht in die-.
se Aemter gehörten, aufgehoben: ihrer wurden in den
ersten Mo. aten über 300 aufgegriffen, und sie mußten
zum Theil mit Strenge erinnert werden , nicht wieder
zu kommen. Auch die Handwerksburschen wurden mit
Genehmigung der Herzogl. Regierung eben so behan
delt, weil der Zweck sonft nicht zu erreichen war , und
viele Bettler sich falsche Kundschaften zu verschaffett
wissen. Nachhin ward auch den einheimischen Armen,
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denen im Anfange das Vetteln noch auf besondere
Scheine erlaubt worden , dies Allmosensuchen völlig
untersagt, und eine förmiiche Armenanstalt eingerichtet.
Als Hauptgrundsatz ward angenommen , daß zwar je:
der, der dessen bedurfte, Unterstitzung erhalten mäüsse,
aber nur insoferue, als. er sich scinen Unterhatt durch
angewiesene Arbeiten zu erwerben nicht vermögte ; daß
aher auch jeder genöthigt werden müsse , soviel zu ar-
beiten, als seine körperlichen Kräfte erlauben; zugleich
aber jollte für die bessere Erziehung der Kinder mdg-
lichst gesorgt werd.n. Zum Directorio wurden die
benden Beamten, ? Pächter und 3 Schulzen gewählet.
Der Erfolg entsprach den Erwartungen , Vagabunden
vermeiden diesen Bezirk, die einheimischen armen und
hülfsbe: ürftigen Kinder erhalten eine hinlä- gliche Un-
terstitzung, die Sicherheit des Eigenthnms ist zu einem
hohen Grade her gestelltÊ, manche ehemalige Bettler sind
zu nützlichen Arbeitern umgeschaffen, und von dem Ue-
berschuß der mäßigen Beyträge , durch welche weit
größere Almosen erspart wurden, ist schon ein Reseryve-
Kapital unn 400 € gesammelt. ]

Weil sich indeß auf ritterschaftlichen Gütern nnd in
den Städt.n eiue solche Anstalt nicht in eben der Maaße
errichten läßt : (o ist die neuere Veranstaltung gegen
Vagabunden und B ttler eine sehr heilsame Einrichtung
geworden. Sie erfodert aber, wenn sie wirklichen Ru-ten haben (oll, theils.daßdieeinheimischenBettlerversorgt werden. theils daß ein Landarbeitshaus hinzu-
komme. um die Bettler zu zw:ngen, daß sie die gemach-
ten Anorduungen befolgen. Für verdorbene Tauge-
nichte kann man zwar ohne Bedenken das Zuchthaus
als Zwangsmittel gebrauchen, aber für audere Bettler
wäre das zu hart, auch ist das Zuchthaus zu Dömitz
schon jetzt für die verschiedenartigen Personen, die dar-
in aufgenommen werden , zu klein. Eine Versor-
gungsanstalt kann es indeß nicht werden : wenn es
aud) nod) |o groß angelegt würde, reichte es bey weitem
nicht zu, die Bettler aus unsern Städten zu fassen, die
Kosten würden dabey jr hiuangehen , und der. n 2 Haupt.
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Hauptzweck würde doch verfehlt werden. Noch weni-
ger kann man sich darauf eiulassen, ausländische Vaga-
bunden aufzunehmen. die uns, wie bisher , von allen
Sriten zustrdmen mdgten. Der Hr. v. L. hält es
zwar tür Unrecht, diese DHeimlosen , wie er fie nennt,
den Länderu wieder zuzuweiscn, aus welchen wir sie, zum
Theil auch durch Austreibung, erhielten; aber das hat
keinen Grund, und unsere Verpflichtung, Arme zu un-
terftügen, erstreckt sich nur auf die Einwohner des etg-
nen Landes , wie dern auch unsere Kasse ncht weiter
reichen dürfte. Daß die Aufgenon:menén durch unge-
wohnte und ihnen unbekainte Arbeiten cinen irqend bedeu-
tenden Beytrag zu ihrer Unterhaltuugiietern werden, läßt
sich nicht erwarten, Hingegen als Correctieonshaus
kann es sehr nützlich, und mit dem Zuchthause 1n Vere
bindung gesetzt werden : diesem überliete man grobe
Verbrecher und vollendete Bösewichter, in jenes nähme
man auch Personen auf, die geringere Verbrechen be-
gangen haben, und im Zuchthause inehr verdorben als
gebesscrt werden. Der gewöhnliche Bettler bliebe bier
nicht auf immer , sondern nur solauge , als erfoderlich
ift, feine Widerspeustigkeit zu bezwingen. Auch bey
einer Beschränkung auf 200 Personen könnte die ersie
Aniage und Einrichtung noch über 40000 2€? foften,
Man wähle einen Ort dazu, wo der Platz, die Mate;
rialien und die Lebensmittel tvoblfeil fint, auch die Di-
rection bey eintretender Nussätzigkeit der Eingesperrten
sofort'ge Hülfe haben kaun ; ob gerade eine der klciu-
sten Städte, und inshesondere das in Vorschlag gekom-
mene Goldberg, vorzuziehen sey, ist zu bezweifeln. Dik
in .dasselbe gebrachten Personen sind in allerhand Hand-
arbeiten zu unterrichten, die ihnen bey ihrer Entlassung
noch brauchbar werden , und demnächst unter ihrer
Klasse eine größere Indûstrie verbreiten. Zu diesen
Arbeiten wuyÿ aber aud) cinicber mit Strenge und
Pänctlichkeit angehalten werden : denn wenn dleic fo
schwere Arbeiten und eine solche Härte, als der Böser
wicht im Zuchihause zu erwartet hat, für das Arbeits-

haus nicht passen.. (o.innß doch die anhaltende Arbeit und
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Entbehrung der Freyheit in dem lcttteren den Wursch
nach baldmdglichster Eutlassung bewirken. Nuch das
Arbdeitshaus zu Wittstock hat insoweit die nämliche
Einrichtung , daß die dahin gebrachten Vagabunden
nicht immer darin bleiben, sondern, wenn sie nicht et-
wa für das Militair noch brauchbar sind , nach bes
stimmter Zeit über die Gränze geschafft werden. Jm
übrigen aber kann es uns nicht zum Muster dienen, da
es jetzt huuptsächlich zur Versorgung von Invaliden ge-
braucht wird, und die erhebiichen Beytrage der Eins
wohner den cinheimijchen Armen gar nicht zu Gute
koinmen. Die einheimischen Armenanstalten sind das-
durch vielmehr noch in eine schlimmere Lage gekommen,
und selbst in Berlin- ist, der dortigen guten Policey-
anstalren ungeachtet, das Betteln bisher nicht ganz ab-
zustellen gewesen.

Außer dem Landarbeitshause muß also noch auf eine
andere Weise für die einheimischen Armeu gesorgt
werden. In den Domanial-Aemtern und selbst auf
den ritterschaftiichen Gütern wird das allenfalls mdg-
lich senn ; ob auch in allen Städten , stehet dahin.
Der arme Landmann ist mehr an Arbeit gewöhnt als
der Städter, und hat dabey weniger Bedürfnisse ; er
findet utter: seinen Berwandten und Bekannten, auch
bey der Kammer und andern Sutshexrschaftrn mehr
Untersiltzung , die , da sie gewdhn!ich nicht in baarem
Gelbe beflebt, für ibn ticbtiger ist , als eine kleine
Geidsumme- für den Stadtarmen, der alles mit baarem
Gelbe erkaufen muß. Die Hirtenstcllen, und einige
dhniiche Beschäftigungen, gebon dem Landmann , der
durch Alter und Krankheit außer Stand gesetzt wird,
{were Arbeiten zu ubernehmen , einen leichtern Er-
werb ; in der Gradt sindet sich nur selten eine gleiche
Unterstätzung für soviel Lente. Avch könneu die Kin-
der der Landleute eher einen sreyen Unterricht in der
Schule erhalten, als in den Städten , wo elne Frey:
schule, die zugleich zum Gebrauch der körperlichen Kräf-
te Anweisung gäbe , eine sehr nothwendige Nebenan
stalt seyn würde. Ju jedemTN in jeder Stadt, und

i13 ig
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in jedem Fsonstigen Bezirke Mid man hiebey auf die
verschicdenen Lucalverhältnisse sehen , und daher die
Einrichtungen an dem einem Orte etwas anders ma-
&lt;en müssen, als an dem andern. Soviel als mdalich
ift, verhüte man babep, bap der Arme die Uaterstützuug
nicht umsonst erhalte , sondern dafür angemessene Ar-
beiten überuehmen müsse : die Zahl der Faullen;er
vermehrt sich bald, wenn sie ervartcn können, daß man
sie bey einem. irgend ertraglichen Vorwande ernähren
werde, ohne daß sie arbeiten dürken Uebrigens ist es
nicht unrecht, jeden Vermögenden zu einem Beytrage
zu zwingen; nur muß er auch sehen , wie fein Gelb
verwandt wird, und es müssen also die Beytragenden
einen Antheil an der Direction erhalten..

Im Ganzen genommen kann man dieser Schrift das
Lob nicht versagen, daß sie manches in Anrege gebracht
hat. was bey Eriichtuug eines Landarbeitshaujes . zu
erwägen ist, und daß die Idee , ein solches Haus kön-
ne eine allgemeine Versorgungsanitalt werden, dadurch
hinlänglich widerlegt wird. Zu Erinnerungen gegen
einzelne beyläufige Aeußerungen wird man frenlich noch
Gelegenheit finden , das mindert aber den Werth des
Ganzen nicht. Ich selbst will eineBemerkung über ein
Paar solcher Aeußerungen hinzufügen , die zu einem
MN sverstan. e Ankaß geben könnten. .

Die Gränzen der Criminal, und Policey - Gewalt
sind von den neuern Rechtsgelehrten nicht so zuverläse
siq veceichnet , als der Hr. Verf. S. 43 dafür hält :
es ist vielmehr noch eine große Verschiedenheit . der
Meinungen vorhanden , und der Weg zu ihrer Ver-
einbarung noch nicht gefunden. Doch leidet es wohl
keinen Zweifel, daß viele Angelegenheiten in einer Hin-
sicht Policensachen sind , in anderer Hinsicht aber Ju-
stizsjachen werden : bey einer Trennung der Policeube-
hörden und der Gerichte sind daher mancherley Conflicte
unvermeidlich. Daß diese Conflicte mehr vermieden
werden könnten , und daß überhaupt die Policeysachen
besser behand.1t würden , wenn die Unterbehörden un-

mittelbar unter der Regierung stchen , daran. zweiflt
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ich sehr , da die Regierung ohnehin Geschäfte genug
hat : daß auch in keinem Staate in Deutschland die
Unterpolicey jemalen anders , als von- den- alleinigen
Befehlen der Regierung abhängig gewesen,, wie S 40.
behauptet wird, ist durchaus unerwrislich. : In Meck-
Icuburg. insbesondere sind Policey. und Justiz]achen nie
genau von einander unterschieden gewesen, wir haben
weder für jene besondere Policevi ehörden, r.och kennen
wir ein eigenes Policeyverfahren nach gesetzlichen Bes
stimmungen. Wenn also schlechtdenkende , cigennützk-
ge, und feindselige Policepbbeamte, ~~ denn Lrute dies

[er Art werden bey Policeyanstalten eben so gut vor-ommen , als in andern Fächern, ~ uicht berechtiget
iverden sollen, einen willkührlichen Despotismus aus-
zuüven, so wird es nicht gerathen seyn, sie der Autsicht
der Obergerichte zu entziehen, was ohnehin wegen dcs-
jentgen was doch in.mer Justi;sache bleibt , nicht ein-
mal möglich ist. Js der Gang der Justiz dann schwer-
fällig, wie dcr Hr. Verf. meint, so liegt das meisiens
in Ursachen , die bloß zufällig nnd , vielleicht auch an
der Policenbehörde , die laufen will, wo der ebene be-
dächtilichere Gang vorzuziehen ist.

Qe

Geídidite ber auf be Sünen zu Warnemünde seit
dem Jahre 1797 unternommenen“ Anpflanzungs-
Versuche, nebst anderweitigen Vorschlägen, wie dies
Unternehmen für die Zukunft am sichersten befördert
werden könne. Von Franz Christian Lorenz
BKarsten , der Weltwrisheit Doctor ; der srcyen
Künste Magister; der Occonomie ordentlichem Pro-
feffor ju 3ioftod ; der Meckl Raturforschcnden Gee
sellschaft ordentlichen, der Leipziger, der Cellischen,
der Märkischen und der Mecklenburgischen öcongs
mischen Gesellsschaften Ehrenmitgliede , und der letz-

M:a ciem efle vi m e

mortalia corda , Nec torpere graui paffus fua

regaa veterno,) Rostock, gedruckt und in Gong
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sion zu haben bey C. Müllerj E. E. Raths Buch-
duucker. -. 44 Bogen in Quart.

aq Nachricht ist aus den hiesigen JIntelligenzblätstern besonders abgedruckt. Sie zeigt , daß die
bisherigen Versuche zwar nicht ganz fruchtlos gewesen
sind , daß aber doch m1ncheriey Hindernisse. und Un-
fälle den anfänglich gehoften Erfolg sehr vermindert
haben, daß indeß bey beharrlichem Ausdauern die Yb-
sicht noch wahrscheinlich erreicht werden könne.

3.

gy: Leetions Catalog der greifswaldschen Academiefür das laufende Halbjahr füllet, ungeachtet er
mit Gorpusfd)ritt eng gedruckt ist , fast zwey Bogen.
Erst findet man die gewöhnliche Anzeige nach der Ord-
nung der Facultäten und der einzelnen Mitglieder in
denselben: daun folgt eine (peciele Uebersicht der Vor-
lesungen nach deu Wissenschaften. Diese werset folgen-
de Fächer, und in denselben die dabey bemerkte Zahl der
Vorlesungen nach : a) Theologie, 17. b) Rechtsgelahrt-
heit, 17. c) Arzmcygelahrtheit, 24. d) Philolophie, 16,
e) Mathematik,. 6. f) Bauwissenschaften, 5. g) Nat
turwissenschaften, 11. h) Staats. Cameral- und Hand-
Iungswissculchaften insbesondere, 14. i) Kriegswissen-
schaften, 4. k) Seewisscuschaften, 5. 1) Historische Wis-
senschaften, 15. m) Schöne Wissenschaften, 4. a) Alte
Sprachen, 13. ~ zusammen also, wenn man auch die
benden folgenden Rubriken, o) Neuere Sprachen, und
p) Freve Küuste, nicht in Anschlag bringen will, hun-
dert und ein und funfzig Vorlesungen. Vom Hrnyu.
Prof. Canzler sind daruuter allcin sieben und zwän-
zig, unter andern auch über die mecklenburgische Geo-
graphie, Geschichte uud Statistik.

4s EC

LE" sienptem ticam
Lehrer an der Schule zu Wismar, jum Magifier. '



A n n a l e N
Der

Rostockschen Academie,
Io. Band. 37. Stück.

Den 15 Dec. ISOF,

lo

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, vierten Ban-
des erstes und zweytes' Heft , oder mecklenburgische
Provinzial-Blätter, zweyten Bandes erstes und zwey-
tes Heft. Herausgegeben von J. C. M. Wehnert.
Parhim x. Julv und August, 1801, 8 Bogenin Octav.

nthalten : 1) Reflectirende Aufbewahrung der
am 29 Oct. 1800 in Rostock ausgebrochenen jet
störenden Insurrection. Vom Hrn. Amtmann

Eggers. ~ Nach einer ziemlichen Pause giebt dieser
Aufsatz mehrere Nachrichten von unserm vorigjährigen
Butter Tumulte. Zwar fib bie hier gesammelten
Nachrichten werer vollländig noch durchweg richtig,
welches desto leichter zu erklären ist, da die besonderen
Räcksichten mancher Personen die Erlangung der hiezu
erfoderlichen Notizen äußerst erschweren : indeß fiudet
man hier mehrere in den andern Druckschriften noch
nicht enthaltene Data mit Freymäüthigkeit dargestellet,
und es wird also diese Nachricht bey künftigen Beur-
theilungen des Vorfalls nicht unbeachtet bleiben müs-
sen. Ich will einige Berichtigungen hinzufügen ; meh-
rere, die ich machen könnte, mögten dem Zwecke dieser
Blätter nicht g. mäß seyn, und über manche Gegenstän-
de gehet mir selbst eine genauere Kenntniß ab. 1. Daß
die Bürgerschaft oder die Quartiere den Rath zu wäh-? eu
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len verlangt hätten , davon habe ich vor und am 29
Oct. nichts gehöret : es stehet. auch dahin, ob durch
eine solche Wahl im Ganzen etwas gewonnen wätde.
Dagegen habe ich zu andern Zeiten mehrere Ausbrüche
der Unzufriedenheit darüber vernommen, daß Geld und
Familienverbinduugen anscheinlich dann und wann die
Wahlen des Raths , sowohl bey eignen Mitaliedern
als bey sonstigen von demseiben zu besetzenden Stelten,
bestimmet haben. 11. Daß die ältesen Nathsherren
gewöhnlich zu Burgermeistern gewählt werden, ist im
Ganzen wohl nicht unrecht , .und in andern Fächern
eben so : Leute, die bey ihrer Wahl jünger sind, wer-
den in der Folge auch alk. Nur das ist nicht zu billis
gen, wenn ein Bürgermeister gewählt wird , der zur
Zeit seiner Wahl schon unbrauchbar ist ; und daß die
bisherige Organisation des Raths, welche den abgelebs-
ten Bürgermeistern zu viele Scsorguugen zutheilet,und auch in andern Hirsichten nicht zweckmäßig geach-
tet wetdrn kann , mancher dagegen gemachten Erinne-
rungen ungeachtet, bis auf zwey in neuern Zeiten ab-
geänderte Nebenpuncte, immer beybehaiten wird. 11k,
Nicht. allein die Verwaltung der Stadtkasse , sondern
auch die Verwaltung der Iustiz und die Direction an-
derer Angelegenheiten, ist ein Gegenstand fortdauern-
der Beschwerden. Alle find sie denn nun freylich nicht
gegründet, auch treffen sie nicht alle den Rath : aber
veränderte Einrichtungen , insbesondere die nôthigen
Simplificirungen der Verfassung, und die Pudlicität
mancher Dinge, dürfte doch nothwendig seyn. IV.
Die Unzufriedenheit der Gewerker gegen -die Kaufleute
begründet sich wohl mehr darauf, daß diese, die doch
gleichwohl nur den geringern Theil der rostockschen
Einwohner ausmachen , die Majorität der Stimmen
im Rathe haben, und also, zumal auch das ganze er-
ste Quartier von der Kaufmanns.Compagnie besetzk
wird, das,’ was zu ihren Vortheile ist, zu sehr unter-
siützen können. Umgekehrt hört man wohl einmal die
Beschwerde der Kaufleute gegen die Gewerker, daß die-
se die Preise ihrer Arbeiten höher, als an andern Or



9[cabefhie; ^ 10. 33; 37. Of. 291

fet feet. ^: . V. Mir ist. es glaublich, daß die Absicht
der Turmhultuanten anfänglich nur af die Störung
des Butteraufkaufs gerichtet gewesen, und das Uchri-
ge sich erst zufällig angceknüpfet , als die Unthätigkeit
der Garnison, die freylich auch durch die Butterpreise
litt, offenbar ward. Die benden Abgaben des zwenten
Quartiers, und ein darauf Bezug habendes Commite
ken- Protocoll, würdén ‘dem Hrn. Verf., wenn sie vor:
mals (10 B.S.74.) wären abgedruckt worden, den Gang
Hiesiger Deliberationen über soiche Gegenstände in eb
nem Beyspiele gezeiget haben. VI. Um Abend vor dem 29
Ocr. ist nicht bey dem Hru. Doct. Zoch, sondern. sos
viel ich mich rrinnere ,! bey dem Hrn. Senat. Roch,
ber gewöhnliche Simon. Judas. Schmaus gewesen :
vermuthlich wird die bevorstehende Bürgermeisterwahl
sowohl, als ‘die.Gerüchte von den bevorstehenden Gähr-
rungen, ein Gegenstand der Gespräche geworden seyn,
aber die Verantassung des Schmauses war dics notos
risch nicht. . VII. Unrichtig ist es.,. daß das zweyte
Quartier.sich zur .Aufziehung nur unter- den S.‘ 23 ers
währiten Bedingungen .erkläret habe. Mehrere Re-
präsentanten. verlangten svtetmehr ‘vorher .Rücksprache
mit ihren Aemtern, und es ward. hiezu vom Rath erwa
lim 2 Uhr Nathinittags eine zwesständige Frist bewil«
ligt. Wie es sich wicder verfammeit:hatte, waren die
meisten Stimmen ganz dagegen : das Benehmen des Mü
litairs, das allein durch Schießen Hülfe schaffen konnte,
Bessorgniß für..sich selbst, und. Unzufriedenheit mit der.
Obrigkeit, waren im Allgemeitien,- soviel ich weiß , der
Bewegungsgrund. . Indessen-ist das, was das zwente
Quartier + was. einzelne Gewerke , und was einzelne
Personen gethan haben, und gethan haben sollen: und
das, was ersteres als Recht verlangt, und was es nach
Veschaffenheit der Umsiände bloß gewünscht und ange-
rathen hat; auch.die. Tageszeit, wann es. geschahe, ges
nau zu uuterscheiden.; wenn man ein richtiges Urtheil
fällen will. Vill. Ich billige es nicht, daß die Bürger-
schaft nicht sogleich freywillig in ihre Fahnen zusammens
Yctreten und aufgezogen.ist : gie ib denn auch aus man:0 2 erley
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c&lt;erley Grütden am Tage des Tumults diese Maaßre-
geil angerathen habe. Ob he trüher gleiche Wirkung
gehabt hätte als sie nach Mitternacht hatte, kann ich
nicht beurtheilen . Wenn aber der Hr Verf. das Be-
tragen des zweyten Quartiers höcbft unrecht und
strafbar nennet, so halte ich dies , insbesondere in
Bezug suf Nebeuvcthäitnisse die man jetzt i amit verbin-den mögte, für ein ungegründetes Urtheil. Die Bürgere
schatt ist es nicht, sondern nach dem § 10 der Conven-
tion und dem $ 20 des Erbvertrags die Garnison, wel-
ce Unruhen und Tumulten steuern muß: das ist eine
ausdrückliche Bedingung des überlassenen Besatzungs-
rechtes gewesen. Wozu bedüifen wir auch einer Gare
nison, wozu hält Mecklenburg überhaupt Soldaten;
als diesen und andere Zwecke einer guten Policey zu
bewirken? Kriege führt es nicht, und seibst bey Reichs-
kriegen , wenn dergleichen noch weiter Statt finden,
wird es uns nicht vortheilhaft seyn j zu den armirten
Reichsständen gerechnet zu werden. Wäre dies in ernst
liche Anrege gekommen, wie der Hr. Hauptmann Tie-
de ben unserm kleinen Studenten Tumulte (. B S.
333.) dem Concilio die Hülfe der Garnison versagte,
und wie diese Verweigerung der Hülfe bey dem nache
herigen Aufstande der Handwerksgeselen wiederholt
ward, fo wäre wahrscheinlich dieser dritte Fall nicht
hinzugekommen. Die Garnifon war ohnehin zu ihrer
gewöhnlichen Zahl wieder angewachsen, und eine star-
ke Beurlaubung bictet keinen gültigen Entschuldigungs!
grund dar. War es also Unrecht, daß die Bürger-fchaft sich nicht aufbürten lassen wollte,wasderGar-nison oblag ? Und nach welchem Strafgesetz will der
Hr. Verf. dies beurtheilen? 1X. Von dem, was vog
der Garnison an diesem schrecklichen Tage geschehen ift;
kenne ich aus eigener Anstcht nur eine Thatsache , die
ich hier anführen wil. Vor dem Hause meines Nach-
baren, des Kaufmanns Hrn. Mann , versammeltes
fich am Nachmittage die Tumultuantcn auch, nnb (ud
ten damals nur noch nach Butter. Etwa eine Com-

pagnie Soldaten folgte, und ich erwartete, sie sino
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das Haus besetzen, und der Sache dadurch“ ein Ende
machen. Sie marschivten aber so entfernt vom Hause
aut, daß hinter ihnen eindringe« konnte , wer da woll.
te, und sie machten den Tuusultuanren nicht die miu-
desten Hindernisse Den Zweck solcher Anordnungen
habe ich nicht erfahren können. X. Die der Cou-
bention und dem nenen Erbvertrage nicht gemäße Ka-
binetrsordre vom 2 März , uach welcher die Assistenz
der Garnison nur allciral in dem Falle geleistet wer-
den soll, wenn die Vürgerschaft in sämmtlichen ihren
Fahner untcr dem Gewehr getreten , und den rechtli-
chen Entsch'uß gefaßt, die Ruhe und Ordnung, wenn
es nicht anders seyn kann, auch mit Gewalt herzustel«
len , halte ich für eine auf den gegenwärtigen Fall
nicht anwendliche temporelle Verfügung. Sie ift oh-
nehin dem Vernehmen nach nie in gewöhnlicher Form
ausgefertigt, sondern soll nur im Entwurfe einem ane
dern Entwurfe eines vermuthlich auch noch nicht auss
gefertigten Regierungs- Rescriptes vom 10 Febr. 1795
bengeschrieben senn. Sie ist daher nicht allcin bald
nach dem Tumulte durch eine anderweitige Kabinets-
ordre, sondern auch in der Folge durch ein besonderes
Regierungs Resertpt aufgehoben. KI. Zu den facti-
schen Umständen , 'die für mich historische Glaubwür-
digkeit haben, gehdöret noch , daß Anfangs dêr Vices-
commandant, Hr. O. L. v: Tornow, nach Eingang
der verlangten schriftlichen Requisition, die Ordre zur
thätigen Hülfe und zum Schießen wirklich gegeben,
der bald darauf von Russewigzz hereingekommene Hr.
GM. v. Pressentin dielselbe aber zurücke genommen
haben soû. X11. Den seel. Doct. Lreuendorf habe
ich viele Jahre genau gekannt . aber nicht als einen
Mann von unbegränztem Ehrgeiz. ~ Ferner ist in
diesen Heften enthalten: 2) Liegt es bloß an den Pre-
digern, wenn das neue Gesangbuch nicht allgemein ein-
geführet wird ? Vom Hrn. F. Simonis , jetzt Predi-
ger in Ruchow. ~ Meine Aeußerungen äber diesen
Gegenstund (12 B. S. 24.) haben diesen Aufsatz ver-
anlaßt : und Hr. S. ndm , daß nicht die beyden
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yon mir angeführten Ursachen allein , sondern '' die
große Armuth.. worin die zu Hofe dienenden Bauern
und die Katenleute in den meisten ritterschaftlichen Gü
tern schmachten, '" eine dritte Ursache sey , die es we-
nigstens ihm unmöglich gemacht , seit dem Antritt seis
nes Amtes daran zu dehken. Da er noch kein Jahr
Prediger gewesen , und gerade die Zeit einer großen
Theurung getroffen hat, so wird ihn dies bey jeder-
manu rechtfertigen , ‘daß er jene Veränderung zur Zeit
noch nicht bewirkt hat: bey einer längern Zeitperiode
würde ich aber auch diese Entschuldigung nicht anneh-
men, die, wenn sie richtig wäre , alle Veränderungen
mit den Gesangbüchern gaanz verßindern würde. Wenn
gleich viele Einlieger , seltener Bauern., in einer bes
drängten Lage sind : so läßt sich doch die Eiurichtung,
auf eine oder andere Weise machen , daß die Bezahz
]ung der 16 oder 18 Schilling auf. mehrere Jahre ver-
theilt wird. . 3) Roch zwey Martensmänner in Meck-
kenburg. ~ Sie kommen von Prillwitz und Hohen-.
Prinz noch Wustrow ben Wesenberg. Ich fami
noch einen nachweisen. Nach. Wahrstorf kam bis zu
den Zeiten des jetzigen Besiers , Hrn. Maj. v, Bis
Tow. der bey Gelegenheit eines. Vergleichs über dis
gelegten Bauern des Dorfes diese Ceremonie beendigt
hat; ein Martensmann vom Amte Rühn , der Bier
mitbrachte, und vom Schutzen bewirthet ward , hey
dieser Gelegenheit aber daselbst und von den umliegen-
den Orten Geld, Flachs, u. s..w. eincassirte. 4) 36
kanntmachung eines ausländischen Gesches in Lotterie:
sachen. ~ Zur Nachahmung. 5) Vereinbarung zu einer
Entschädigung der durch Feuer an Korn, Heu, Stroh,
Mobilien. Vieh und Fahrniß entstandenen Ungläcksfälo
Ie, errichtet ju Lreubrandenburg den 19 Jan. 180x.
6) Lectionsplan des güstrowschen Gymnasii von Or
stern bis Michaelis 1801. 7) Lectionsverzeichniß der
Schule zu Parchim von Ostern bis Michaelis. 1801.
8) Nekrolog auf das Jahr 180t. b) Friedr. Meink.
e) Johann Capobus. 9) Vaterländische Gesetzge-
bung.. 10) Vaterländische Litteratur. 11) Chronik
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des. Landes. a) Edle Handlung.. b) Oeffentlich hes
fannt gemachte Bestratungen. c) Entsprungene Ur-
restanten. dJ) Entwichene Betrüger. c) Unglücks.
fälle. . k) Mijcellen. g) Todesfälle. ~~ Am 10 Jul.
verstarb ju Schwerin der Hofbuchdrucker Wilh. B&amp;â-
rensprung, nachdem er kurz vorher eineu Coneurs
gemacht. Als Verleger mancher Schriften, die er oft
ohne hinläugliche Prüfung übernahm, unb menn fie
einer Fortsetzung bedurften, häufig unbeendigt ließ, vers
dient er ullerdings eine Erwähnung. Am bcharrlichs
sten zeigte er sich bey der Monatsschrift von und für
Mecklenburg; bey welcher er aber durch belicbige Ein-
schiebung unbrauchbarer Aufsätze die Redacteurs ent-
fernte, und die Leser wider sich einnahm. 12) Prof.
Eschenbachs Beantwortung der Anfrage wegen der
vormaligen Feyer des vierten Ostertags. (10 B.S.1 86.,)
13) Preistabelle des Getreides, 1ce. 14) Nachricht
von ausländischen Schriften des Jahres 1801, worin
etwas von Mecklenburg enthalten ist. ~~ Diesmal
die Nachricht, daß in dem ersten Bande der Syste-
matischen Beschreibung aller Gesundbrunnen
und Bäder tc. 2 Aufl. auch eine Beschreibung des
Seebades zu Dobberan aufgenommen sey.

s

LUtn October 1799 kündigte der Hr. Doct. Koppe
AS für das folgende Jahr cine neue juristische Zeits
schrit, Themis und Asträa, auf. Subscription an,
von welcher jährlich drey Bände, jeder von 12 Bogen
erscheinen sollten. Sie söllte mit einigen minderwe-
sentlichen Abändernngen das zusammen fassen, was er
vorher in seinem Almanach und Magazine gesam-
Ilt Datte, námlid) 1) Abhandlungen, 2) die jurisli-
sche Litteratur des laufenden Jahres, 3) Biographien,
4) vorzügliche Gesetze j die Muster zur Nachahmung
sind, 5) Vorschläge zur Verbesserung der bürgerlichen
und peinlichen Jurisprudenz , 6) Lächerlichkeiten und
Ungerechtigkeiten deutscher Richter j 7) eine Chrouit
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schen Juristen-Facultäten, und 9) Correspondenz Nach-
richten. Allein im Jahre 800 erlangte dies Journal
feine Erisienz nicht... Eine zweyte, in dem 7 Stücke
der diesjährigen Erfurter Nachrichten von ge-
lehrten Sachen enthaltene Ankündigung änderte den
ersten Plan ab , weil dem Verjprechen der Beyträge
die Erfüllung nicht schnell genug foigte. Die Heraus-
gabe der einzelnen Stücke wird darin auf unbecsiimmte
Zeit gescet, und das exste Stärk zur Ostermesse 1 80x
versprochen. Der Inhalt desselben ist chor angege-
ben : den Anfang sollte machen, des Hrn. Prof. £offe
Erörterung der Frage: Giebt es auch grmeines deut-
sches Privatrecht, oder ist alles nur aushül!fliches (nach
andern analogiiches. Recht, was in einem Lehrbuche
des deutschen Privatrechts vorgetragen werden kann?
und läßt fich, wenn das Daseyn rines gemeinen deut
schen Privatrechts nicht zu läugnen ist , einem Lehrby-
che, welches diescs und das aushülfliche Recht zusam-
men enthält, mit Fug und Recht der Titel beyl.genz
Grundsätze des allgemeinen oder geveinew. Deutiden
Privatrechts ? Gleichwohl ißt bis jetzt nichts davon ex-
schienen, und rs hat das Ansehen,- daß diese Zeitschrift
solche Hindernisse gelunden , die der Hexausgeber zu
entfernen außer Stande ist,

Z»

Schreiben eines Deutschen an den General Buona-
parte. Deutschland,. 1798. 4 Bogen in Octav.

D' kleine im Ganzen gut geschriebene Flugschriftbeschäftigt sich mit den Gründen. warum B. beym
Frieden nicht auf Erweiterung der Gräânzen des franzd-
(iden Reichs schen müfjen. Sie ist auch in dem ersten
und einzigen Stück des Öppositions. Journals tIemesis
zu finden. (10 B. G. 242.)
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Qen 22 Sé i8gor.

I.

Sämmtliche Acken in Sachen ber beschädigten Wind-
mühle zu Scharfstork. Zweyten Theils erste Ab-
theilung , enthaltend die vollständigen, seit Pubricar
tion der Patrimonial . GerichtsiSentenz d. d. 19.
Miärz von beyden Partheien und vor H. Herz. Lan-
des- Gerichten verhandelten Acten bis zu ber ben fyobee
Herz. Jusiz-Canzley zu Schwerin auf das Decret
yom 1 1 July eingelegten Appellation an die höhere
Inskanz. Zum Privat-Gebrauch. 15 Bog. in Quart.

']Is der erste Tbeil dieser Acten vormals hier iu
Rostock an mehrere Personen vertheilt ward, er-
hielt ich auch ein an mich addressirtes Erem-

plar, und trug kein Bedenken, davon eine umständliche
Anzeige (10 B. S. 209.) zu machen, und solche dem
Einsender wieder zugehen zu laslen.. Sie hatre ein
Manifest zur Folge, das in dem 148 Stücke des hams
burgischen Correspondenten erjchien, und wezen

rnSansenten.Unsus, Side Maie. fdi
M Rte" t ar lie tqhr udin
i RA Mi nui id
im laufende Proceß und vor publicirtem Endurthel.
Dennoch. hat der eni eines Journals, betitelt,5
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Annalen der rostockschen Academie , es fid et
laubt, im 10 Bande 27 St. 1 Sept. d. J. eine Kritik
der von Unterzeichnetem den Mitgliedern dkr mecklenb.
Landes-Collegien ex priuato, und wie die Aufschrift es
besagt, zum Privat-Gebrauch mitgetheilten Acten,
in Sachen des Verfahrens des Hrn. Landr. v. Both
und desseu Patrimonial-Gerichis, 1n po Reparatur der
Mùhile zu Scharfsdorf, ösfentlich ins Publicum zu
bringen, die Meinung dieses zu misleiten, und in eù
ner. von H. H. Jujtiz-Kanzley bereits in der Haupt-
fache zu des Unterzeichneken Faveur entschicdenen, in an-
dern Beziehungen aber an die höhere Instanz zu brin-
genden Rechtssache den Sinn des Richters zu verstim-
men , und ihn durch falfde Sarftellungen zu prä-
occupiren. Die unbefugte Kritik autorisiret die Publi-
cität der kritisirten Acten, denn diese ergeben den Werth
des Kritikers, und. es ist der Titel jenes Journals, wel-
&lt;es dem Unkundigen das Ansehen der ganzen Rostocker
Universitäe zu involviren scheinen mögte, der es dem
Unterzeichneten widerräth , sich der Publication jener
Acten ferner zu widersezen. Dann..erst werden ein-
sichtsvolle, kundige, unleidenschaftliche Rechtsgelehrte,
nebst bem ganzen deutschen Publico, nur ein Gefühl
und ein Urtheil haben; va der Annalist mit seinen We,
sen wohl all-in da sichen mögte Den 11 Sept. 180r,
Gez. Der Pächterzu Rambow."

Ich sehe aus dieser Erklärung , daß ich von dem
Pächter zu Rambow vormals unrecht geurtheilt habe,
als ich seine leidenschaftlichen Aeußerungen dem Ge-
fühle des erlittenen Unrechts zuschrieb : ich muß viel,
mehr anfangen, ihn fr einen Mann von verschrobe-
nen Begriffen und von unleidlichem Eigendünkei zu hal-
ten. Das ganze deutsche Publicum, meint er, sollte
fid) uim ihn und seine Windmühle bekäminern ? Welch
eitler Gedanke! vielleicht werden es nicht hundert Leute
thun. Wenn er ferner nur seinen gesunden Menschert
verstand gebrauchen wollen ; so hätte er denn doch
wohl begreifen können, daß es überall nicht von seinernt
Ermessen abhänge, was ich in diesen Blättern aue' r
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dürfe oder nicht: und daß auch mcin Urtheil von dem sei-
nigen nicht abhängig sey. Daß ich meinen Leseru den
wesentlichen Inhalt seiner Druckschrift in der Kürze
darstellte, war meinem Plane gemäg, der lange vorher
gemacht ward, ehe sein Pachicontract existirte. Aber
die Richter zu präoccupireu, kann meine Absicht nicht
(eot, da mich die Sache im mindesten nicht angehet:
das wird man eher von dem Manne vermutheu müss
sen, der seine Acten gedruckt an die Collegien vertDeis
iet, und dennoch nicht dulden will, daß jemand darüber
seine Meinung äußere. Er erwarte also nicht, daß
mich sein Misfallen abhalte, von seinen Druckschriften
in litterarischer und wissenschaftlicher Hinsicht fernere
Notiz zu nehmen, oder daß seine lächerliche Nnmaßung
einer eingebildeten Unfehlbarkeit mich bestimmen werde,
mein Urthcil unverholen bekannt zy machen.

Bey der Anzeige des ersten Theils habe ich den
Gang der Sache bis zur ersien Urthel angeführt..
Nachdem diese nicht nach feinen Wänschen ausgcfallen
war, wendete sich der Beklagte endtich an ein-n Rechts-
gelrhrten, welcher aber die in dem Pachtcontracte und
im er Leitung der ersten Instanz degangenen Fehler
nicht wieder gut machen konnte. Derselbe appellirte
jwar an die Justizkan;ley zu Schwerin, aber nun ere
gab sich, daß der Bekl. auch in seinem Pachtcontracte
der Appellation entsagt hatte ; überdem nahm die Jus
sti;zkan;ley den Grundssalz an, daß von einem Prouilos
ria nicht appelliret werden köune. Und obgleich nach-
hin noch die Rullitätsklage mit der Appellation ver:
bunden ward, ~ wiewoÿ! auch sogar der Nullitäts-
klage im Contracte entsagt war, ~ so hielt doch das
Obergericht dafür, daß die Nullitäten unerfindlicb wä-
ren. Es wics also den Bekl. mit scinen Anträgen ab;
und verwarf auch eine weiter ans Hofgericht eingewandte
Appellation aus dem Grunde der geschehenen Entsa-

ung.
Inzwischen aber entsiand wegen des Inrerimistici

beym delegirten Gericht cine Verhandlung , die ein
Beyspiel giebt, wie geschwinde bisweilen die Gereche

tig-
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tigkeitspflege gehet. In der am 19 März d. J. ab-
gefaßten nud am folgenden Tage insinuirten Urtchel
war zur Reparatur der Mühle kein bestimmter Termin
vorgeschrirben: ssonvern nur gesagt , daß he sofort und
fchleunigst, uhne aklen Verzug, geschehen solle. m
25 März ward schon vom Kläger eine Ungehorsa1s-
Beschuldigung eingereicht, und das delegirte Gerüht
erließ am 26sten ein Deerct an den Bek]. , daß er bin-
nen orey Cagen non obítantibus feriis dem Interi-
miftico genügen solle. Die Appellation an die Justiz-
kanzley unterbrach dies rasche Verfahren auf reinige
Jeit ; allein am 24 Apr. ward ein geschärftes Decrct
auf 3 Tage, und am 11 May die wirkliche Erceuto-
rial-Verfügung mit dreytägiger Verwarnung erkannt.
Die Iustizkanz;len genehmigte dies Verfahren, und.bewil:
ligte unterm 19 May die dazu erfoderliche Mannschaft.

Beym Hofgericht hatte der Bekl. zwar das Kelpon-
sum slolitum erhalten: aber mit seinen weiteren An-
trägen ward er auch dort abgewiesen. Der Bekl. er-
trug die Execution, obgleich die Gebühren schon auf
das dreyfache erhöhet waren, mehrere Wochen hindurch,
ohne sich zur Reparatur im mindesten anzuschicken.
Und das delegirte Gericht ward dadurch bewogen, am
18 Jun, weitere Perhaltungsbefehle von der Justize
kanzley zu erbitten. Es erhielt zur Antwort, daß in-
fofern auf dem angefangenen Wege der Execution der in-
fenbirte Zweck nicht zu erreichen sehe, es lediglich sei-
nen Pflichten überlassen bleibe , in ordnungsmäßigem
Weae auf andere Weise weiter zu procediren. Ein
nochmaliger Anruf des Beklagten gab die Veranlas-sung, daß die Justizkanzley die bisherige Execution auf-
hob, und endlich unterm 11 Jul. die Verfügung er-
ließ, daß, wcnn es gle'ch im übrigen bey der Sentenz
vom 19 März sein Bewenden behalte , dennoch das
Iorerimilticum , eintretenden actenmäßigen Ums-

M nach, nunmehr dahin abgeändert werde-aß Beklagter mit der Reparatur zy verschoneie

" fade einein unparthevischen Dritten zu commit
eme"
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Sotveit geht diese Abtheilung. Der wirklich unge-

wöhnliche Gang dieses Processes wird den umständli-
(en Auszug rechtfertigen. Von verschiedenen Neben-
puucteu bemerke ich cinen, der die Verfahrungsart des
Hru. C. A. näher bezeichnet. Er erlaubte es sich, in der
wismarschen Zeitung eine Warnungs. Anzeige ein-
rücken zu lassen, daß niemand sich in der Gegend der Wind-
mühle außer dem Land- und Fahrwege betreten lassen sol-
le, besonders bey Nacht, weil eine Wache mit scharfgela-
denem Gewehr auf jeden der Mühle zu nahe kommene-
den, wie auf einen Mordbrenner , Feuer geben
werde. Ein vorm Regierungs Fiscal bewirkter Straf-
befehl nöthigte denselben, diese Anordnung zürückzu-
nehmen , und seine Warnungs-Anzeige in erwähnten
Zeitungen zu widerrufen. Dies veranlaßt, ihn, scinen
Lesern folgende Bemerkung vorzulegen : „Es existiret
in Mecklenbnrg cine geheime Gerichtsbarkeit, das
Schrecken der Unkundigcn, der Fiscal uralten Rechtes,
als die Jusiizverwaltung das crste und fast einzige Res
venüe der Fürsten war, und der Mensch, ia alle seine
Gliedmaßen zerlegt, den Preis cines jeden Theils
bis auf den Kopf und Leben im Tarif des Fiscus auf-
geführt fand. Heut zu Tage sind die Fürsten zu reich
ind zu weise, um von der Justiz zu leben: sie opfern
diesen Verdienst dem Monument des grauen Ungeheuers,
nnd unsere Fifcäle haben es eigentlich nur mit liberas
len Lenten zu thun, denen der Ausdruck bekannt ist,
fid) mit bem Fiscal abfinden. ' Daß doch mancher
nicht begreifen will, wie ungereimt es sey, über Dinge
zu schreiben, wenn man sich nicht vorher deutliche Be-
griffe davon erworben hat.

2 »

Gi vor geraumer Zeit gab mir der Todesfalleines Mannes eine speciellce Veranlassung, mich
nach einigen Stipendien zu erkundigen, deren Collation
in seiner Familic bisher gewesen war. Zu diesen ge-
Hört auch das burenische Stipendium, das in den

letzteren Zeiten ziemlich adn geworden,und nach M
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sen eigentlicher Stiftungs-Urkgnude: ich mich vergebtich
bemühet habe. Indeß erhetset deren Inhalt hinläng-
lich aus folgender ersten Schnld.e Verschreibuug über
bas Stipendien: Kapital, die ich daher aufnehmen will.

Wir Bärgermeister, Rath uud ganze Gemcine. der
Stadt Rostock thun kund und bekennen mit - diesem
offenen Briefe für uns, unsere Nachkommen und jeder-
männigliche : Nachdem die eh:bare. und tuzendsame
Matrone, Agnerta Burenia, weyl. Johann (Broten,Bürgers aihier, eheiiche Hausfrau Seel. ,. ben ihrer
Lebzeit christ- und mildiglich verordnet :. daß. eintau-
send Gülden Hauptjumme an einem gewissen Ort
bestätiget , und von Zeit ihres tödlichen Adgaugs von
den jährlichen Hebungen oder Jahr Gülten funfzehn.
Gülden jederzeit einem studtialo Theelogiac dren Jahr
lang inclufiue ju 9tu und Frommen soiches seines Scus
dii verleihet; und darnach fürs andere noch funfzehn
Gülden armen Wittwen und andernHausarmen z - und
fürs dritte noch zehn Gükden zu Aussteyrung armer
Dienstmädgen; weiter fürs vierte fünf Güldendem
Predigtstuhl zu St. Jacob; und legtlich fünf Gülden
zu Kirchen und Schulen jährlich gereichet uad ausge-
theilet werden sollen: D1ß wir demnach mit gutem
Wissen und Willen, um. dieser Stadt Besten, Nutz unh
Frommen, dem Ehrenvestcn, Achtbaren und wohlweis
sen Herrn Johann Groten, unsern Rathsfreund,
(welchen seine. Mutter, obgemeldte Anna Burenia Cet:
lige, und seine Leibeserben, männliches Nahmens, wie
denn auch ihrer ieeligen. Tochter Kinder davon nicht
ausgeschlossen seyn sollen, deren jederzeit in beyderscits
ginign der Aeclteste ist, zu stetigen Curatoren gesetzt,
nnd luccelliue verorduet *), funfzig Gülden, jeden
zit vier und zwanzig Schillinge Lübisch gerechnet jähr-
lider Hedung und Zinsen, ist fünfe für hundert, mi

un

*) Diese Stelle finde ich in mebreren alten Abschrifteu

If “lasch lar oen die Ziagtsümch vos:
OE UB n stem Schwiegersohn D, Guhl follen
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fiio 6bn^atlen anb jébem bfe(tv Oxtabt Ginfünften,: G6
fällen und Hebungen;m. und für einrauserd Gük
den obgedachter Wehrung Kaufgeld , welches er uns
zu vollerGrüge baar id. ln riner Sinme ausgezah-
lct, und bey Ueberantwortnng dieses Briefes unsern
Verördneten zum neuen gemeinen Skadtkasten zugerähs-
[et, und wir ferner -In.diefer Stadt.scheinbarlichen Nutz
und Frommen gekehret und gewendet, recht nicd red»
lich verkauft und zu Kauf gegeben haben. . Q Immagen
tvir denn gedachten Hrn. Iohann Sroten urd feiue
Mitbeschriebene, auch getreue JIuhaber dies:s Briefes,
vorberührter eintausend Gülden galber in bester
Form Rechtens..quitiret haben wollen ; verkanfen ihm
und. vorgedachtermafen seinen Succrssoren dieseiben
aueh hiemit und in Kraft dreses Brietes, - wie solches
in Rechten oder nach Gewohnheit zum beftändigîtea ger
schehen foll, kann oder mag; nnd gereden, toben und
vetsprechen. hiemit für uns und unsere Nachkommen,
in guten wahren Treuen ,. daß wir obgedachten Hrn.
Johann Groten oder seinen Successoren und Pos
fteris quf Michaelis Arthäugscli, wenn man der: wenie
gern Zahl Anno drenzehn schreiben wird, funfzig
Bülden, ‘als die ersten Jinsen oder Jahr Gülten volle
kommlich,: und folgends . arnach jährtich: und.eines jer
ben Jahrs auf bemeldeten- Tetmin, wenn ex. oder feine
Succellores dieselben von uns, unseru Nachkommen,
vder den von uns dazu verordneten des neuen gemei-
hen Stadtkastens Vorwesern fodern werden , gegen ges
bührtiche Quitung von gedachter dieser Stadt.jährlie
then Einkünften, Gefällen und Hebungen. allhie in
Rolstock entrichten und bezahlen lassen wollen.. Doch
haben: wir uns und unsern Nachkomtner’ die gewöhno
liche Loskündigung vorbehalten, wie wir denn dieselbe
gleichfalls wiederum zu thun obgedachten Hrn. Jo-
hann Groten und seinen Successoren eingeräumet
und nachgegeben haben , also und dergestalt , daß ein
Theil dem andern solches ein halb Jahr, und also in
den acht Tagen vor -oder nach Ostern zuvor verkündis

Yeu und zu wissen thun möge. Und wenn solche Ver-
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fibígung al(o, toic jc&amp;t-aemelbt, gefdeben ift, als-
dann sollen und wollen wir Bürgermeister, Rath und
ganze Gemeine zu Rostock gder unsere Nachkommenges
meldten Hrn. Johann Groten und feinen Cuccep
soren oder getreuen Inhabern dieses Briefes solche vors
gesetzte eintausend Gülden Kautg:ld oder Hauptsums-
me auf den danächst folgenden Michaeiis mit allen be-
tagten und hinterstelligen Zinjen, so welche nachltändig
seyn würden , ohne allen Aufenthalt , Wiederrede und
Eiutrag, vollkömmlich und gutwillig in einer Summe,
immafen vic oie empfangen, im Falle darauf bereits
vor der foffünbiguug nichts bezahlet wäre, allhier bin-
nen Rostock entrichten und wieder auszahlen lassen. Und,
wir Bürgermcister, Rath uud Gemeine obbemelbt ge-
reden und versprechen für uns und unsere Nachkommen
in guter wahrer Treue, mit wirklicher Verpfändung die-
ser Stadt Land- und anderer Güter, soviel dazu in
Rechten nöthig, alle und jede Stücke und. Artikel, wie
die obbeschrieben stehen, und uns antreffend sind, ehr-
barlich , getreulich, stet , fest und unverbrüchlich zu
Dalten : umb venunciiven Diemit mí(fentlid) ber exce ptio-
ni noa numeratae pecuniae; berg beneficio L, Ciuitas
ff. 6 certum petatur, unb fonften aller unb jebet (ium
rede, Behelf und Ausflucht, wie die Menschen Sinn
erdenkrn, oder in des rômischen Reichs Ordnungen und
Satznngen verordnet seyn mögen , also daß wir uns
darseiben wider den Einhalt dieser Verschreibung nicht
gebrauchen, oder damit behelfen sollen noch wollen, ineine Weise und Wege. Alles getreulich und ohne Gee
fährde, und haben des zu Urkund, anch größern und
mehreren Glauben für uns und unsere Nachkommen, die-
fec Stadt größtes Insiegel an diesen Brief wissentlich hän-
gen lassen. Geschehen in Rostock am Abende Michae-
lis Atchangeli, im Jahre nach Christi Geburt Sech-
zehnhundert, und der wenigern Zahl im Zwölften.
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Den 5 Jan. 1802,

le

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, vierken Ban-
des drittes und viertes Heft, oper mecklenburgische
Provinzial- Blätter, zweyten Bandes drittes und
viertes Heft. Herausgeaeben von I. C. M. Weh.
nert. Parchim, ?c. September und October, 1801.
8 Bogen iu Octav.

PWn diesen wiederum zusammengezogenen Heften ist
§ enthalten : x) Fortgessette Nachricht von. der

mecklenb. naturforschenden Gessellschaft. 2) Ue:
ber die römisch | katholische Gemeine in . Schwerin.
Vom Hrn. Cand. T. Dethloff in Schwerin. =
Von der Reformation an bis zum Jahre 1663 scheint
in Mecklenburg kein katholischer Gottesdienst Statt ge-
funden zu haben. Wie H. Christian Ludwig 1
aber zur katholischen Kirche übergieng, ward die Schloß-
kapelle zum katholischen Gottesdienst eingerichtet; dies
börte jedoch nach scinem Tode wieder auf. Im Jahre
I701 kam der Graf v. ck als kaiserlicher Gesandter
nach Schwerin , welcher in scinem Hause gottesdienst-
liche Versammlungen seiner Kirche anstellte. Nuch er-
bielt in der Folge der Kanzler Gr. v. Horn und eine
Oberstallmeisterin v. Bibow hiezu die Erlaubniß.
Als der Benedictiner Ernst Borkelow , der bey bey-
den Hauskapellan gewesen war, 1708 in sein Kloster zu-

râckkehrte, ersetztte im d Jahre Gerd. 2
' mont,
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mont, ein Jesnite, seine Stelle, und blicb bis 1730.
Schon 1730 fam aber ein andrer Jesrite Carl v.
Stöcken dahin, um eiue Pflanzschule für das nourdt-
sche Stift zu Linz anzulegen. Er kaufte den bibowv-
schen Hof,. und richtete denselben zu einer Kapelle,/
einer Wohnung für 2 Grililiche und einer Schule ein.
Hier wurdcn bis zu Kaiscrs Joseph 11 Tode 5 Jäng-linge uud ein Lehrer unterh.ilteu. Erstere nebst eini-
gen Convictoren wurden in den Aufangsgtünden der
lateinischen Sprache uuterrichtet] und alsdann nach
ILinz geschickt, wo sie writer gebildet und befördert
wurden. Mitt landesherrlicher Erlaubniß ist dies Ge-
bäude seit 1791 zu einer, mit einer Orgel, einem klei
nen Thurm und einer Glocke versehenen Kirche, die
am 24 März 17953 eingeweihet worden, und zu' einem
geräumigen Wohnhause für beyde Geislliche eingerich-
tet. Die ganze Gemeine bestehet etwa aus 500 Set'
len, wovon 300 in der Stadt wohnen, die übrigen
uber im Lande sich aufhalten. Die geistliche Gerichts-
barkeit wird vom Bischof zu Hildesheim ausgeübt.
Von den katholischen Geistlichen ist Lric. Steno, der
1682 daselbst starb, auch als Schriftsteller bekannt. ~
Dies bérichtiget zugleich eine Nachricht, welche ich vor
malen (6 B. S. 239.) nach den von mir angestelltet
Erkundigungen gegeben. Sonderbar ist es doch, daß
diescs Seminarium in Schwerin so wenig bekannt
gewesen, daß mehrere Personen, die freylich nicht zur
katholischen Kirche gehörten, dessen Nichteristen; vet
sichern konnten. 3) Nachricht von den Wirkungen el
nes Wetterschlages in hiesiger Vorstadt, vom Hr’
Prof. Link. 4) Getraide Confumtion in den schwé'
rinschen Städten, excl.Rostock, im Jahr 1801. ~
Dicse Tabellc ist wahrscheinlich ben Gelegenheit de
Vertheilung des Benefiz; Rockens gemacht. Zu det!
angeführten Grunde, warum sic erhöhet werden mub!
ist auch noch Hinzuzufügen, daß li: nur auf das zur
Mühle gciiefcerte Korn gehet. 5) Patriotischer Wunsc!
an Rostocks Stadtrath . einige wichtige Policeyinän
gel betreffeud. - Mangel an Nichtbeobachtutg ?1:
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Brodt- Fleisch- und Fischtaxen, übertriebener Gewinn
der Lichthaaken, zu kleine Maaßen und zu leichtes Ge-
wicht, Theurung des Holzes und Torfs für den gerin-
gen Mann, sind die Policeymängel , deren hier, mei:
flens zu allgemein, erwähnt wird. Hinzugefügt ist
der Wunsch. daß der Ueberschuß der Anlage, welche
zum Behuf des dicsjährigen Kornmagazins gemacht
wurde, nun dazu gebraucht werde , um den Preis- der
Brennmaterialien zu vermindern, und eine wohlfeile
Speisung für die Armen einzurichten. 6) Ueber Lan-
desverweisungen, in besonderer Hinsicht auf Mecklen-
burg, von Hrn. J. A. G. Schulz in Sülz.
Wenn derselbé uns Localnachrichten von seinemjetzigen
Aufenthaltsorte liefern will, so werden wir ihm viel-
leicht dafür ucrbunden seyn können ;: aber an Gegen-
stände diescx Art müßte sich derselbe nicht wagen ; auf
3 Octavseiten läßt sich ohnehin nichts Genügendes dar-
über jagen. 7) Fortsezung der Nachricht von dem
Wittweninstitute für die herzogl Dienerschaft. (10 B.
S. 187.). 8) Aphorismen über JIndusirie - Schulen.
Von Hrn. Cand. Boll in Lkeubrandenburg. 7

i auf Meckleuburg keinen besondern Bezüg. 9)eckienburgische Gesetzgebung. 10) Vaterländische
Litteratur. . 11) Nekrolog. ~ Eine Nachricht vom
Prof. I. D. Mellmann in Riel, einem gebohruen
Mecklenburger. 12) Schdne Künste. - Nichts
als ein Verzeichniß in Parchim aufgeführter Schau-
spiele. 13) Chronik des Landes. a) Edle Handlun-
gen. b) Unglücksfälle. c) Oeffentlich bekannt ge-
machte Vestrafungen. d) Entsprungene Arrestanten.
&amp;) Ehrenbezeugungen. f) Dienstresgnation. g) To-
desfäüe. h) Vermischte Nachrichten. ~ Hr. Mag.
Dahl ist be Besetzung der Stelle eines Prof. der Be-
redsamkeit zu Gießen mit in Vorschlag gewesen. Hr.
Prof. Posse hat die Stelle eines Professors des
Staatsrechts zu Halle, in Verbinduug_mit dem Di-
rectorate der Academie und dem Assessorate der Ju:
risten- Facultät, abgelehnt.

Q q 2 2.
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2,

n dem ersten Jahrgange der Blätter für olicey
und Cultur ,. vom Prof: Ltiemann, findet sich

folgende, ‘aus LIyerups Beschreibung von Ropen-
hagen entlehnte Nachricht von den dortigen gelehrtenAnflaiten, die ich mit einigen Abkürzungen aufnehme.

Die wichtigste aller Hier den Wissenschaften und
der Gelehrsamkeit gewidmeten Anstalten, die Univer-
(itát, ist eine von den vorzüglichsten Zierden der Haupt-
stadt: ob übrigens für eine hohe Schule die Haupt-
stadt der angemessensie Ort sey, ist eine andere Frage.
Sie ward 1479 von Christian I gesliftet, erhielt
1539 unter Christian I11, dann 1732 unter Christiin V1
eine bessere Einrichtunn. Pontoppidan traf einige,
Guldberg als Staatssecretair wesentlichere Verände-
rungen. Der Prokanzler Janson und Schack.Rath-
[au als Patron veranlaßten 1788 eine neue Fundas
tion, die vierte in der Zeitfolge: aber sie mußten bald
nachher andern ihr Werk überlassen.. Das philolo-
gisch- theologische von Guldberg und Janson auf
dem alten Mdnchsfundament autgetührte Gebäude steht
noch: aber der Geist der Zeit und des jetzigen Patrons
philosophischer und heller Blick lassen mit Grunde die
Abschaffung alter Gebrechen hoffen. Zwey Hauptver-
verbesserungen *) seit des Herzogs von Augusten-
burg Patronate sind, die Äustheilung von 8 Preisen
ju 40 Rthlr. für die besten von Studirenden bber auf-
gegebene Materien geschriebenen Abhandlungen , und
die Verwandlung der Landeinkünfte der Professoren in
Geldbesoldung. Es sollen nämlich für die Folge die
bis dahin bestandenen Präbenden und Canonicate oder
das sogenannte Corpus aufhdren , und diese Landein-
künfte werden, so wie die gegenwärtigen Besißer aus-
sterben, in einen allgemeinen Schulfond zusammengee
schlagen. Der jâugste seitdem eingerückte ordentlich:ro

") Fate et lebtsed beieine Vetbeerung1 uud
dr
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Professor ist bereits mit einem festen Jahrgchalt ange-
stellt. Jes: sind 16 ordentliche, alle übrige außerore
dentliche Professoren: von jenen gehören 4 zur theolo-
gischen, 2 zur juristischen, 2 zur medicinischen, und 8
jur sogenannten philosophischen Facultät. Die 10.äls
tern ordentlichen haben sogenannte Residenzen oder
Professorwohnungen , die nach Abgange der Inhaber
vielleicht eben den Weg,, wie die Corpora, gehen wer-
den; 3 erhalten Hausmiethe, eincr 180, zwey 1.20
Rthlr. ; der dritte Theolog hat als Bi:chof seine Bl-
schofsresdenz : Co daß nur 2 ordentliche Professoren wes
der Residenz noch Mietdgeld haben. Unter den
Fächern der ordentlichen Professoren vermißt man Na-
turgeschichte, Physk, Deconomie, Kameralwissen-
schäften, Aesthetik und nordische Alterthämer. Diesem
in unsern me gar zu fühlbaren Mangel hat mandurch Anstéllung außerordentilicher Professoren abzuhel:
fen gesucht. Ihrer sind 12, in der Gesetkunde 3, de-
reh einem zugleich dic Kameralwissenschaften aufgetra-
her Nacurgeschichte .der Chirurgie mud 'Ertbis b gms
wissenschaft, der Mathematik, der Geschichte und
Staatenkunde , der französisc;en Sprache, und in der
Litterärgeschichte, in jedem Fache einer. Immer sind
noch wichtige Wissenschaften unbesetzt, z. E. die ökos
nomischen, und seit Rahbecks Abdankung auch die
YAesthetik. Die Zahl der Studirenden läßt sich etwa
auf 700 rechnen, jähriich werden ungefähr 180 neù
aufgenommen , und eine ähnliche Anzahl ftellt sich jähr-
lich zur theologischen und juristischen Amtsprütung.
Außer den mannigfaltigen Unterstützungen , welche den
Studirenden auf der Academie zu Gute kommen, wor-
über man von Janfon und Baden Nachrichten hat,
sind auch mehrere zum Theil beträchtliche Reissestiven-
dien, wie z. B. das kappelsche für einen Pharmacie
oder Chirurgie und Medicin &amp;tubirenbett bom 54o
Rthlr. jährlich. Zum wissenschaftlichen Apparat ge-
bóren die Universitätsbibliothek von etwa 70000 Bär

den, die aber mit dem Fortgange der Visseuschaftcn
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die hohe Schule von dieser Seite mit ihren Schwrftern
in Europa zu gleichem Range erhebt ; der botanische
Garten mit einer Sammlung von 7000 Gewächsen
aus allen Welttheilen und Himmelsstrichen ; die Natu-
raliensammlung, reich an Seitenheiten , besonders an
Amphybien und Schlangen, Insecten und Minera-
lien; das &lt;emische Laboratorium und die Anatomie-
kammer. Die zweyte Lehranstalt ist die chirurgische
Academie, und die dritte die Veterinärschule. Unter
den gelehrten Gesellschaften ist die Societät der Wis-
senschaften, im Jahre 1742 zuerst nur (ür Münzkunde
errichtet, die älteste und wichtigîe: zur Bestreitung
ihrer Ausgabe erhält sie jährlich r 430 Rthlr. aus der
königlichen Kasse. Dis übrigen Gesellschaften sind die
für die nordische Geschichte und Sprache , die für die
schönen Wissenschaften , die Landhavshaltungs - Gesell-
(chaft ; die medicinische, die genealogisch . heraldische,
die isländische Litteratur : Gesellschaft , die Gesellschaft
für Naturgeschichte, die skandinavische zu dem schdnen
Zweck einer litterarischen Verbindung zwischen den skan-
dinavischen Staaten , die Gesellschaft für Wahrheit,
endlich die neuer litterarische, zu deren Stiftung ein
Jude den ersten Aulaß gab, und die eine allgemeine
vaterländische Zeitung herausgeben will. Unter den
öffentlichen Bibliotheken besitzt die königliche, fast ohne
Gleichen in Europa, die vereinigten Schätze ails
mehreren Privatsammlungen , b-ssonders Handschriften
und alte Drucke: sie bestehet aus mehr als 250000
Bänden, und hat eine bestimmte Einnahme von 3000
Rthlr.. Die vom Gen. Maj. .Clasen geltiftete öffent-
liche Bibliothek i in den mathenatischen, physicalie
schen, naturhistorischen und öconomischen Wissenschaf-
ten besonders reich; die Hielmstiernsche, eiu Fami-
lienfideicommiß, wird von dea Erbennicht fortgesetzt.
Die Naturaliensammlung auf der Kunsikammer hat
jcht nicht mehr viel zu bedeuten: Holmskiolds mit
grogen Kosten zu Staude gebrachte Mineralicusamm/
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lung gehött dem König, ist aber noch nicht öffentlich
aufgesielt. Außerdem giebt es noch viele trefliche Pris
vatsjammlungen aller Art in dieser Stadt. Buchdruckes
reyen sind jetzt 17 hier, und eine Notendruckerey ; ud»
handlungen find auf der Börse 5 , und noch 10 andere.

Uebrigens enthält die Chronik der Universität
Riel theils die Nachricht, daß der Geheime Rath,
Graf von Reventlow auf Ehmkendorf, zu deren
Curator bestellt werden, theils eine Verordnung des
academischen Corsistorii, dic den F. 3 und 56 des
Ylans für das Ehrengericht in ein Paar Nebenpuncten
tibändert, weiche kein allgemeincs Interesse haben.

3*
Zu der öffentlichen Schul. Prüfuug , welche den a2sten

und 23ten Sept. veranstaltet werden soll, ladet alle
Freunde des Schulwescns ehrerbietigst ein, Joh.
Gotrhilf Schmidt, Professor und Rector der
Donischule. Schwerin, 1801, gedruckt mit 25d:
rensprungschen Schriften. x Bogen in Octav.
uerst findet sich eine kurze Nachricht von einer in der
Einrichtung der Schule vorgenommenen Verände-

rung , die ich htker ausziehe. Die Lehrer der Dom-
schule, die unablässig die Fortschritte der Schüler nicht
allein in Kenntnissen, sondern auch im sittlichen Be-
tragen beobachten , errichteten vor einigen Jahren eine
besondere Klasse, die sic Groß- Prima nannten. Ihre
Absicht war dabey, das Ehrgetähl rege zu machen, und
die Schüler dadurch mehr zum Fleiße und zur Sitt-
lichkeit aufzumuntern. Sie haben aber gefunden,
theils daß einige Reltern die Meynung hegten, ihre Söhne
kämen in Klein- Prima nicht so weit, daß sie mit
Nutzen aus dieser Klosse auf die Universität gehen
könnten, und nothwendig aus Groß- Prima abgehen
müßten, theils d:ß ci: ige Jünglinge, sobald sie Mit-
glieder dieser Klasse qgeworen waren , lich ganz ver-
nachlässigten und verschlimmerten, und durch das bösc
Beyspiel, welches sie gaben, auf ihre übrigen. Leitschüler
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schüler einen sehr nachtheiligen Einfluß äußerten. Da-
durch sind die Lehrer bewogen worden, für die Zukunft
festzusetzen, daß hinführo nur eine Prima . Klasse seyu,
und die Mitglieder dersclben, vorausgesetzt, daß fie
fleißig sind, und nicht nach der Universität eilen, vbL:
lig zur Universität vorbereitet werden sollen. Um aber
denjenigen Schülern, welche geneigt sind , sich über
das Mittelmäßige zu erheden, und sich vorzüglich durch
Kenntnisse, Moralität und Sittlichkeit auszeichnen,
VeranJ]assung zu geben, ihre Anlagen und Fähigkeiten
weiter auszubilden, so soll außerdem noch cine Se-
lectar Klasse epu; die aber übrigens vor Prima keinen
9tasg Dat, sondern deren Mitglieder am Ende jcdes
halben Jahres aufs neue gewählt werden, und nicht
mit Gewißheit bestimmen können, ob sie in derselben
bleiben oder nicht. Sie soll für die Schüler der ersten
Klasse, die hinführo mit den Selectanern eine und die-
selbe Ordnung ausmachen, nichts anders als ein Ti-
mometer seyn, an dem sie den Grad der Achtung, in
tvelchem sie bey ihren Lehrern stehen, wahrnehmen kdn-
nen. Es wird daher wahrscheinlich zuweilen der Fall
eintreten , daß die Mitglieder von Vrima mehr Kennt-
nisse besißen, als die von Selecta, oder daß jemand
unter den Abgehenden nur als Mitglied von Prima
aufgeführt wird, gesetzt auch, daß er während eines
Balben gue an bem Unterrichte in Selecta Theilnahm. Die folgenden Notizen, die Anzeige der Schüler,
welche sich ausgezeichnet haben, und dreyer, die zur Unis
versität abgiengen , des gegebenen Unterrichts, und der
bey der Prüfung gemachten Einrichtung , übergehe ich ;
und bemerke nur noch, daß die Zahl der gesammten
Schüler Michaelis v. JI. 119 gewesen ist, und daß im
ganzen verflossenen Jahre daseibit go Einheimische und
58 Auswärtige unterrichtet wurden.
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Refleetirende Aufbewahrung der gm 39sten Öctober
1809 im Rostock aus..ebrochenen zerstörenden Infurt
rection. Vom Amtmann Eggers in Rostock Zweyte

RR Ausgaher. Stoffe, 1801, 3 95ogen it

S ie eiste Ausgabe dieses Nufsatzes findet sich itt
J- bi medi. gemeitnbgigen Sidtteta, Cro 35. O.

, 289.) Inu drm Autsutze seibst n:dgen virlleicht
einige mir unbemerkt gcebliebere Worke oter Ausdrücke
verändert senn : crheblichere Zusätze habe ich nicht an-
ders bemerkt, als auf der vorleßten Seite. Dagegen
ist eine Vorrede hinzugekommmet , itr welcher det Hr.
Verk. verüchert, daß er keine andere Absicht gehabt, als
den wahren Zusammenhang des Vorganas darzustellen,
die dabey begangenen Beurtheilungs - Uuterlassungs:
unb Begehunqs:Sünden aufzudecken, auf Vermeidung
dersclben jür die Zufunft aufmerksam zu. machen , unb
sg. zum allgemeinen Besten ein Scherflein beyzutragen z
Und er beruft sich darauf, daß er nicinanden, vorn Throne
bis zum Sackträger gcheuchelt, auch nicht im Verbot
genen uud hinter dent Vorhang gesprochen habe. Die-
ser guteu Absicht wird hoffentlich jeder billige Mann
alle Gerechtigkeit wiederkahren lassen : aber der Hr.
Verf. sollte es nach eben dieser Absicht nichl misbilligen,
wenn acit Yurichtigkeites.seines Aussatzes angezeias!. wert.,
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werden, und andere mit seinem Urtheile nicht überelsn-
stimmend denken. Manche in dieser Vorrede enthal-.
tene Aeußerungen würde ich daher, als mit jener guten
Absicht nicht vereinbarlich, wegwünschen.

"e

Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt, und
det Seelenheilkunde insbefondere , von Dr, F. 5.
Schmidt, pracifchem Arzt, Wundarzt und Ac-
coucheur zu Boitzenburg a, d. Elbe, Ehrenmit-
glicde, der Kegensburgifchen botanifthea : ielell-
Íchafc und otdentl. auswárt, Mitgl, der Socictiit
der Forftwiffenfchaft zu Waltershaufen, Ein Bey-

de une püofiaen Sem qu k ien1800, un Job. Fried, Hammerich,^xoiBogen93bris desersten Stücks § B. S. 349.)
habe ich die Einrichtung dieses Buchs im Aüge-

meinen augegeben : eine Angabe der einzelnen in jedem
2bschnitt enthaltenen Aufsätze wird meines Erachtens
kein Interesse für die Leser dieser Blätter haben. Meine
Leser wissen es nämlich schon, daß ich den Schriften des
Hrn. Verf. keinen großen Werth brylege. Kann ich gleich
die eigentlich medicinischen Grundsätze nicht prüfen ; so
glaube ich doch über die Methode und den Vortrag,
auch über manches, was zu dem Gebiete der Arzney-
wissenschaft nicht gehört, urthenlen zu dûrfen. Und
bey diesen Gegenständen zeigen sich gesammte bisherige
Schriften des Hrn. Verf. von keiner vortheilhaften
Seite. Eine richtige Darstelung der Sache und ein
zutreffender Ausdruck ist ihm selten zu Gebote: unnütze
Weitschweifigkeit führet vielmehr denselben auf man-
&lt;&lt;erlev Abwege, uud veranlaßt bisweilen wirklichen
Unsinn, wie ein Paar schon vormals excerpirte Stellen
(835. €. 54. 9 B. S. r43.) zeigen können. Bey
diesen Blicken insbesondere hat sich der Hr. S. wohl
schwerlich die Frage aufgeworfen, wem die es
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nüßen soll ? Der Arzt , der sich bloß eine Handbiblio-
thek anschaffen kaun, muß wichtigere Werke vorziehen :
wer sich aber mehrere Bücher kauft, kennt zu vieles
schon aus eber den Quellen, aus welchen hier geschdpft ist.

î Da der Hr. S. seinen Unwillen über diejcnigen
Recensenten äußert , die seine Schriften nicht rühmcn :
so muß ich wohl noch einen Belag zu meinem Urtheile hin-
zufügen. Ich wähle den Aufsatz über den ersten Grund-
fa&amp; ber Arzneywissenschaft, mit dem dies Stück an-
fängt. Hier heißt es zuerst : „Ein erster Grundsatz der
Heilkunde als Wissenschaft (ist lie denn sonst noch et-
was ?) wird gesucht :. so ist er demnach noch nicht ge-
funden. Hier sind zwey Fälle möglich : entweder ist er
gar nicht als ein‘Satz vorhanden, oder nur noch nicht
als Grundsatz anerkannt. Auf den ersten Fall hätte
der Erfinder einen ganz neuen Saß; aufzustellen : auf
den andern nur zu zeigen, daß ein bereits bekannter
Say alle Heilkuude begründe. In der empirischen
Wissenschaft liegen aber keine reine Principien bereit,
dic nur entwickelt und angewandt se: n wollen: sondern
diese müûssen erst aus dem gan;en unübersebbaren Reich-
thume von Einzelheiten [q Besondernheiten abstrahi-
rend gesucht und geprüfet, der Vereinigungspunkt, wo
jedes Phänomen mit allen übrigen zusammentrift, muß
erst durch viele mehr oder weniger gelingende Versuche
entdeckt, und von da aus wieder alles Einzelne undBesondereQ,wievondemglücklichstenStandpuncteaus, überschaut, und in seiner unendiichen Verbindung
und Beziehnng erkannt werden, Das ist aber der
wenigsten sogenannten philosophischen Aerzte Sache. '’
Sich rechnet Hr. S., wie man nicht verkennen wird,
zu den wenigen, deren Sache dies ist. Ungläcklicher
Weise aber fällt ihm ein , daß er schon in seinen aca-
demischen Jahren in einer Abhandlung bewiesen, der
hdôchsie Gründsatz der Philosophie und Heilkunde sey
Eins, weil ersiere die Wissenschaft aller Wissenschaf-
ten, auch Erkenntnißgrund aller übrigen, und beynahe
aller Erkenntniß ist. Uneingedenk der eben angeführten
großen Verschiedenheit ve: Philosopbie und der heit
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funde, springt er nun mi .CIREGID ERIDDAIMAGE ut:
iu m arPn RE
Soir eS nr bell vines irDiane handeln.
Sprengel iu Halle ( Manuscripte an niri lente
Sp r r Mbbanuq gie geschigkt hät'e. der en Hrn. Prof.
wollte, als er 4 des Jünzlings, de e vorhin exs
rücklegte, noch ]eraen solle, n im lehren

Man halte es ni . . chastlich zue

ARES M id nid iGre i puit (ENT Reid uicht bloß in das
bewander. son selle.) von. der M niea a darin
gané reden u den Kraukheitc stellersucht,en zu deu muß, frtalen wird ; iu Scriengr-
Jahren durch eigucs o ad Polkenbelen agr beni ioES abun

3.

quads: sucht jemand fünftig einmal in diesenx Blättern eine Nachricht, was es mit dem Dùz
rector der Juristen : Facultät , dessen in den lane
deshcrxlichen Notificatorien vom 7 April und 10 Sept,
1789 (1 B. S. 187. 330.) gedacht ist für eine Yes
wandniß gehabt. Ich kann darüber frevlich keine zu:
verlässge Auskunft geben : damit man mich aber nicht
einer eger beschuldige, will ich so viel aneren,alsichweiß..f Gleich Anfangs entstand natärlich die Frage, wozu

den ander fadtadideae I, ej
und was derselhe eigentlich dirigiren loli i E
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über mancherley Aeußerungen erfolgten, so fand die
Juristen- Faeultät sich bewogen, in riner Vorfstellung
die Gründe vorzutragen, warum sie diese auf: prote
Rantischen Academien bisher ungewöhnliche Ern.nrung
unanwendlich halte. Sollte es ein c loßer Titel seyn,
so ließ sich der Zweck durch jeden andern auf keine be
sondere academische Verhättnisse hindeutenden Titel
eben so gut erreichen ; bey diesem aber war der Mig-
brauch zu besorgen , daß daraus einmal eine unsiatt-
bafte Folgerung auf Amtsgeichäfte hergeleitet werden
möge, Mehr als ein Titel konnte cs aber auch nicht
füglich werden, da nur wenige von den Facuttäts.Ges
schäften die fortdauernde Direction . eines einzelnen vits
liedes zulassen. Bey deu Vorlesungen hätte er keine
Vorschriften machen können, da jedes Mitgiied , dem
in der Bestallung kein . bestimmees Fach angewiesen
worden, diej.nigen juristischen Col’egta zu wäbien bes
(ugt ift, benen ev fi) befonber$ actorbinct hat, und daria
er den Beyfall der Zuhörer findet. Die Promotionen
besorat der jcdesmalige Decanys, dessen ambuiatoris
sches Amt einer einzelnen Person nicht überlassen werden
kann. Dey dem Spruchcollegio hätte‘ er zwar die Bee
müßungen übernehmen können, welche auf mehreren
Universitäten ‘dem Grdinarig zugecheilt sind: dantttat es aber besser€ihmdiesebekannteBenennungzu[assen. Wollte man die Arbeiten, welche bic ^urified
hev Verwaltung der academischen Jurisdiction bisher
übernommen baben, zu den FacultJts-Geschäften rechi
nen: so0 konnten doch auch diese keiner einzelnen Person
Übertragen werden , wenn die juristischen Professoren
ibm diese auch schr gerne überlassen haben dürften. Dis
berzogliche Regierung ertheiite der Facultät auch un-
term 8 Jun. 1789 die Zusicherung, daß ihr Vortrag
o [einer Zeit in nähere Ueberlegung gezogen. werdenolle.

Nach wahrscheinlichen Daten hatte aber die An-
rege eines künftigen Directors der Facultät einc Per-
anlassung gebaht, auf die mau Aufanas gar nicht ver-
fallen konnte. Der nachherige Hr. Vicecanzler Los-
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cenius hegte nämlich schon seit mehreren Fahren den
Wunsch, seine Stelle ben der Justizkanzley zu Schwe-
rin zu verlassen, und bekam bey Gelegenheit der Un-
kerhandlung über den Erbvertrag die nachhin auch be-
friediate Neigung , Rostock zu scinen Aufenthaltsorte
zu wähien. Dazu war rin Gehalt nöthig, und er hatte
also meincr Vermuthung nach die Absicht, selbst der
Director der Facultät zu werden. Vielleicht mogte er
die ihm bey seiner Anwesenheit in Halle vorgekome
mene Stelle eincs Directors der Universität (1 B.
S. 76.) mit dem Directorio der Inristen Facultät
veriwechselt haben. Auch nachhin, wie er zum Vices
kanzier ernannt war, ward in seiner Instruction, § 12»
x5, noch verschiedenes eingerückt, was auf ein Direc-
torium der Juristen- Facultät einigen Bezug zu haben
scheint. (7 B. S. 117.) Indeß dies Letztere blieb
eine bloße Idee, denn er hat Tid bis an sein Lebensende

aut PS ius Mis
überdem, soviel ich abschen kann, große Umfiändlichkeie
und wenig Nutzen gebracht haben. Da es dem Hrn.
V K. L. an einer eigentlichen gelehrten Kenntniß sei-
nes Fachs gan; fehlte, und da er sich von den academis
schen Einrichtungen schwerlich jemalen eine vollständige
Uebersicht erworben haben würde: so fand er auch selbst
bey practischen Gegenständen sehr oft ungewöhnliche
und unndthige Schwierigkeiten. Er hatte daneben,
wie schon aus dem nenen Erbvertrage erhellet, eine fo
ganz eigne und unvollitändige Ansicht mancher Dinge,
daß andere ihm unmöglich benypfiichten konnten ; und
dabey eine so große Vorliebe für seine ersten Meinyr-
gen, daß er sich ungerne wieder von ihnen trennte.

CUm Jahre 1382 stiftete der hienge Bürgermeister
a Balzer Guhl in seinem am 10 April vollzogenen
und am 3x December desselben Jahres publicirten

TM ein Familien- Sipendium unter folgenden

a.

„„ Noch
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Noch geve ick iho Underholdinge enes edder twesr

míner negesten Blotsfründe , darunder mine Kinder,
Kindeskinder und alle Descendeuten, : wo se des bend-
diget,) mit sci dlen begrepen sin, ein dusend Mark
Lübesch, welke by de Stadt Rostock up ewige unaffs
Iöslite Tinse, vive von jeden Hundert, schölen belecht
werden. Unde de Rente edder Tinß, welcke järlick dar-
von kümpt und velt, fdjall up ítgemelbter miner ne«

peu epis e e dqi
enander; wo äver miner Kinder edder Kindeskinder
unde dersülvigen Nakämlinge in linea desceadente des
benödiget, schölen idt desklven nich alleen dre Jahr lank,
sondern 4, 5 edder mehr Jahr, (aver nich crfslick,) tho
beoen und tho genetende hebben. Wo aver te vórqe
meldten miner Fründe uud Verwandten nemandt siu-
derte , edder dessälven Armodes halven nid) benbbíget,
[o schall solke jähriiche Rente und Hevinge enem edder
kwen miner negesten verarmenden edder erkra. kenden
Blotsfründe twee edder dre Jahr lang thogekehret und
gegcven werden, wo desûâlven fo lange leven, den edder
desülven darvon tho alimenteren und tho underholden,
so wyth de Nente sick ersirecket; und na Verlope vdr-

SRME cuheign armen edder
nen up gelike Jahrtal. Wo aver nemandt miner Ver-
wandten edder negesten Blotsfründe studeren würde, de
des benddiget, ock nemandt dersülven Krankheit edder
Unvermögens Balen des bedörfte , ‘up den Vall schall
de järlicke, Rente an miner. armen Blotsfründe Kin-
der eheliche Uthstür angewandt werden. Solte Ver-
günftinge ebber SBerleninge und Jus Parronacus schall
alletibt by toe míner negeffen SS[otéfrünbe, welke von
der Overkeit des Orts , dar se wahnhaftig und geseten
sind, nütte bequem und düchtig darto geachtet werden,
idt sy allhier tho Rostock, tho Wittstock edder an-
derswor, syn uud bliven, welke ock soikes na Inholde
disses Testaments recht und woll anleggen und verwal-
ten schölen , als se solkes vor Gott mit teinem ant
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ichen Getveten ock vör ere Overkeit und vdr jederman-
niglicken känen veraudtworten.''

Der Stifter hatte laut dieses Testaments zwey Kin-
der , die er ju Erben einsetzte : nämlich aus der ersten
Ehe mit Agneta Raffmeister eine Tochter,Apolloi
hia Guhlen , verheyrathet an Hinrich Lüders,
und aus der zweyten Ehe mit Anna Birchhofs einen
Sohn,. Balzer Guhl. . Aus der dritten Ehe mit
HN7etta Möllern, hatte er damals, etwa 8 Monate
vor seinem Tode , noch keine. Kinder.

5:

£*n Otenaelo 2Beytrágen. sue Zenntnif oer
AS Just:zverfassung und der juristischen Lit-
teratur in den preußischen Staaten , und zwar
im 1.. Ban e S. 2953, findet sich das Rescript des Kas-
bine'sminiftcrii an das Kammergericht, die Authebung
der 1764 mit den benden meckleäburgischen Hdfcn we-
gen des Abschusses getroffenen Convention betreffend.
“ „„Nachdem zur Ausgleichung derjcnigen Differenzien,
welche über die Ausdehnung der 1m Jahre 1764 mit
den berden meck.enburgischen H dfen geschloss:nen Ab-
schoßaushebungs Couvention auf städtische Pakrimo-
nialgerichte entstanden sind, durch eine neue Vereini
gung mit qedachten Höfen die gänzliche Aufhebung der
Convention beliebt worden, dergestalt, daß in allen
sonst dahin aeelg1cten Fällen der Abschoß und Abzug
wiederum z. erheben ist: so machen Wir. euc, solches

ju eurer Nachricht nnd Nachachtung bekannt 1c. Berlin;am 9 Iul. 1 800, ‘/
.. Da die eigentliche Peran'assung der Aufhebung hier-
aus, wenigsens im Allgemeinen, ersichtlich ist, so schie
iiic diese Nachweisung nicht ganz überflüssig.
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Pro Memoria über den Lehns.Präclusiv-Abschied nach
Mecklenburgischem Rechte. Gedruckt im Dccember
1801. IZ Bogen in Octav.

uf bem letzteren Landtage ist dem Vernehmen
nach ein Entwurf eines neuen Gesetzes zur De-
liberation vorgelegt worden, durch wclhches die

Veräußerlichkeit der meckl. Lehne erweitert werden soll.
Insoferne dasselbe für die künftig zu acquirivenben
Lehne normiren soll, wird es allerdings nützlich und
unbebenkiich seyn. Ob es aber auch den jetzt schon vors
handenen Agnaten bey früher acquirirten Lehnen ihr
aus der Belehnung ihrer Vorfahren erlangtes Recht
würde entziehen können, ist eine andere Frage. Außer-
dem sollen in dem gedachten Entwurfe noch einige an-
dere Aeußerungen enthalten seyn, an deren Richtigkeit
ein ungläubiger Jurist zweifeln dürfte. Eine davon
ist in diesen Blättern bestritten, die nämlich, daß gegen
einen Präclusivabschied der Lehnkammer keine NRestitue
tion Statt finde. In der Hauptsache bin ich mit dem
Hrn. Verf. einverstanden ; und zwar mit der nähern
Bestimmung, daß sowöhl die römische Restitution in
allen ihren Abtheilungen , als das Suspensiomittel,
dem wir diesen Nahmen gegeben haben , gegen einen
Präclusivabschied unter den nöthigen Voraussetzungen
bisher allerdings anwendlich fep. Dahin-
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Dahingegen aber bin ich mit dem Inhalt des g r

nicht einversanden. Die Auffoderung zur Ausübung
des Vorkaufsrechtes kann meines Ermesseus noch- jegt

érichtlich oder außergerichtlich geschehen : die letzterePoir inzwischen nicht immer durch Patentverordnungen
zu bewirken seyn. Daß seit 1749 das Lehnprociama
an die Stelle dieser Auffoderungen getreten sey , läßt
sich wohl nicht behaupten. Schon vor 1749 muß es
Lehnproclamata in Mecklenburg gegeben haben , wie-
wohl aus bekannten Gründenungleich seltener als jetzt :
gab es gleich damalen noch keine einheimische Intelli-
gen:blätter, so ward gleichwohl die ?/ffirion in breper
Herren Landen für eine genügende Bekanntmachung gesboten..—EineAuffoderungzurAurübungdesVor-kaufsrechts hat das Lehnproclama aber auch nach 1749
nicht 'eyn können , weil darin ein wesentliches Stück
solcher Luffoderungen, die Anzeige des Kaufgeldes und
der übrigen Bedingungen ‘mangelt. Dessen nicht zu
gedenken,. daß gedachtes proclama ersi nach ertheiltem
Consense erlassen zu werden pflegt, das Anbieten aber
vorher geschehen soll.

2 .

E' drittes Familien- Stipendiutn, von welchem ichnoch Nachricht zu geben habe,, (10 B. S. 30rx.
3:8.) wird aus folgendem Stiftungsbriefe desselben
hinlänglich bekannt wrrdea.

Demnach der wenland hochedle, hochgelahrte und
hocherfahrne Herr Hinrich Bernhard. Beselin, Mes
dicinae D, unt hochberühmter Practicus, den 14 Jul.
1705, in Hamburg, etliche Stunden vor feinem (ecl
gen Abschied, in Gegenwart einiger Personen eintau-
send Nthlr. Capital.nebst eiver Frauen-Stuhlstelle in
St. Marienkirche zu Roftock ad pias caullas zu Legi
ren entschlossen gewesen ; auch bereits einen Aufsaßt
darüber zu projectiren einen Anfang machen lassen-
nach dessen Verfertigung denselben zu revidiren, corris
giren, und, wenn er gefällig, mundiret zu unterschrei-
ben; bevor aber dies. bewertstelliget, ex von. Giotto

-— i tg
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lig abgefodert worden: fo fino barauf feitte haeredes
ab inteltaro hey der Theilung in Schwerin unter .sich
schlüssig. worden, zu des scel. Verstorbenen Andenken
ein immerwährendes Gedächtniß zu stisten; und haben
beliebet und fest beschlossen, 1008 Rthlr. € communi
malla zu nehmen, solche anf Zinsen auszuthun, und
das Interesse davon als ein ewiges Stipendium theils an
arme Wittwen und Waisen, theils auf Universitäten ftu
dirende Jugend, so von secl. Hn. Joh. Beselin, weyl.
Raths der Stadt Rostok, als unser aller gemeinen
Großvater, entsprosscn und entsprießen werd. n,zu verwen-
den. Damit aber solches Vornehmen desto richtiger und
ordentlicher. möge gestellcet werden, so ist solches von
sämmtlichen Erben folgendermaßen zum Effect zu brin-
gen beliebct und beschlossenworden. 1) Sollen die bey
den Aeltesten von der Familie allemal, daferne sie in
Mecklenburg wohnhaft, für sämmtliche Erben das lus
Parronatus präsentiren, und dahin zu sehen gehalten
seyn, daß das Kapital der 1200 Rthlr. sicher zu 5 pro
Centum untergebracht, die Zinsen jährlich eingefodert,
und gehoben, auch richtig der Fundation gemäß wieder
an gebührende Pcrsonen ausgetheilet werden mögen.
Und sobald Gott einen von diesen durch den Tod ab-
fobern nibgte, soll dem, der dem Alter nach folget,
selbiges kund gemacht werden von dem Aeitesten der
Zeit lebend, daß er die Administration mit auf sich zu
nehmen habe; und sollen vun beyden Aeltesten sowohl
die Obligationes als das Fundations-Buch und Qui-
tungen in einer Lade verwahrlich bevgelegt werden. Die-
jenigen aber, so außerhalb Mecklenburg wohnen, fol
len, wenn sic das Scniorat treffen wird, die Admink-
stration durch einen in Rostock oder Mecklenburg woher
nenden Bevollmächtigten aus der Familie führen lassen ;
nen nce ihre Descendenten fid) fier im Lande sollten
ivieder niederlassen, und Senioren werden, ohne Con-
tradiction mit zur Administration kommen. Und wür-
den anjetzo das Jus Parronatus zu verwa'ten haben,
Hr. Hofrath und Archivarius Johann Schulz in
Schwerin und Hr. M. Jacobus Burgmann, Perübl,
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Publ. und Pastor an St. Nicolai, weilen Hr. Burger-
meister Stever solches verbeten. Wann aber einer
von diesen nach Gottes Verhängniß mit Tode abgehen
sollte, so würde alsdann das Patronat auf die Ueltes
sten luccelliue folgender Art fallen ; Hr. Georg West
pbal, Paft. Seo. it Schwerin , Hr. Johann Joa-
chim Beselin, Past. in Grüsau, Hr. D. J S.
Schulze in Güstrau , Hr. Amtmann Maacke in
Pommern, Hr. Christian N7ahn , Cand. Minist,
in Hamburg, Hr. Sceret. Johann Valentin Ste-
ver in Rostock, Hr. . . . . .. Beselin, *) V. I. D.

in Rostock, Hr. Hermann Christ. Engelcken,
S. S. Th. D. und P. P. in Rostock, Hr. Segnitz,
Cassirer am schwerinschen Hofe, Hr. Chrittian
Dreyer, ältester Pastor in Wahren, die Herren Be-
feline, cl. Geh. Rath Beselins Sdhue, jego ge-
fammt ín Silitaitbienten, wenn lie im Lande wohn-
haft werden, nach ihrer Ordnung, Hr. Capitain Chri-
stian Wilhelm Beselin in schwedischen: Diensien,
Hr. Lieutn. Christian Ludwig Beselin in vene-
tianischen Diensten, Hr rieutn. Lrnjt Fried. Be-
felin in churpfäizischen Diensten, und Hr. Hin-
rich Christoph Beselin , ein Capitain in schwedi-
schen Diensten. 2) Da nun die zu eincm Legato
von uus destinirte 1002 Rthlr. nach zug.legter Rech-
nung in verganzenem 1717ten Jahr bereits an In-
teresse 516 Rthlr. 32 kl. gewonnen : so ift belicdet,
daß hicvon 200 Rthlr. dem Kapital noch zugeleget,
und solches nun also auf 1200 Rthlr. gesetzet, die übri-
gen 316 Rthlr. 32 ßl. aber sofo:t denen anjetzo schon
&amp;tubireaben auf Uniperftdten ex familia Befeliniana,
pro quota im folgenden F benenuet, wirklich aus- und

zugezahlet werden sol n. 3) Wann denn urodie jährlichen Einküufte,, als 60 Rihlr. vom Kasfal,
um Antonii fällig, ausg-zahlct werden, fo foll Dem e
kamilia Studirenden auf Unioersitäten zu einem Stis

pendio , so er zwey Jahr zu genießen hat, imei
40 r.

9) Joh. Val. Beselin.
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40 Rthlr. gereichet : die übrigen 20 Rthlr. jährlich an
kundbare, wahre, nothleidende christliche Armen, Witts
wen und Waisen, worunter vor allen mitverstanden wer-
den, die so aus der Beselinschen Familie. wie auch an
rostocksche Hausarmen, oder die sfonsten von jemanden
aus der Familie von andern Orten in Vorschlag gee
kommen,, ausgethcilet werden 4) Wenn es fic) zu-
tragen sollte, daß ein Stipendiat auch fortbald im ers
sten Hebungsjahr mögte heyrathen, oder betördert tvere
den , oder versterben, so sollen dennoch die ihm auf
dem Jahre assigrirte rediras ihm bber ben Seinigen
zu dessen Beerdigung gelassen wcrden. Stürbe er
aber in dem andern Hebungsiahre, bleibet es bey gleis
c&lt;er Verfasslung. 5) Es soll die Genießung von de-
nen aus der beselinschen Familie Studireuden lecun«
dum anuos aetatis níd)t aber. immatticulationis ge-
schehen; zu dem Ende einjeglicher die Geburtszeit sei-
ner Söhne, die er hoc tempore hat, oder ihm nache
Her mögten geboren werden , sofort bey dem Senior,
da die Lade vorhanden, anzeigen soll, damit deren
Nahmen in dem dazu verordneten Buche angezeichnet
werden. Und wenn einer davon Studirens halber auf
die Universität zu ziehen gedenket, soll er wenigstens ein
Jahr vorher sich bey den Scnioribus entweder in Per-
jon ober per lirteras anmelden. Sollte aber jemand
in den Jahren,, bie ibm fecundum aetatem zukommen,
uoch nicht auf eine Universität zichen, [0 foll ber Ge
nior, ber bie Difiribution beschaffet, die ihm wftepen:
den Gelder verwahrlich aufheben, bis er wirklich auf
Academien ziehet, und solche dem Succedent1 vorhero
keineswezes, wenn er ehcr hinzöge, es sey denn mik
jenes schriftlich von sich gegebenen freven Willen, aus-
gezahlet werden. 6) Wann auch aus der Verheyra-
thung der Töchter die Senmores mit zu suchen sevn, fo
muß auch deren Verheyrathungszjeit und des Mannes
Nahme dem ersten Seniori schriftlich eingeliefert, und
sodann zu Buche gesetzt werden. 7) Begäbe es sich,
daß jemand aus Mangel der Subsiltence sich auf Uni-

versitäten nicht solange aushaiten köunte, bis M dMas;
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bungsjahre kommen, und er sich mittlerweile in Cons
ditian oder sonsten bey jemand aufzuhalten begäbe, so
bleibet demseiben seine zwenjährige Hebung unbenom-
men (eiue Studia. dadurch weitcr zu poussiren. . 8)
Mögte es geschehen, das Gott verhüte, daß jemand
von den Stipendiaten das Bevelicium übel anlegie, mit
Prassen, leichtfertigen ur anständigen Wandel. es hiedurch
zu bringen anfinge, soll. nach scharfer Vermahnung von
den Patronis an ihn und nicht erfolgender Besserung,
er sich dadurch desselben unfähig gemacht haben. 9,) Da
entweder feine durch Beneficiandi von der Familie mög-
ken vorhanden seyn, oder vacante Jahre vorfielen, ste-
het den Senioribus frey , solches Benckicium jemanden
von den Stipendiaten, der es schon genossen. oder ei-
nem, der nun einen Gradum anzunehnien gewillet, mit
ein- oder zweyjähriger Hebung nach ordentlicher Mel-
dung zu Statten zu kommen. Wann aber in Defectu
solcher vorhergesetzten Umsiäude die Interesse, so acbosben, nicht lahm s-hen inbgtn, so sollen sie zum Kapi-
tal geleget, und solches dadurch vermehret werden.
10) Sollte es sich zutragen , daß das Kapital aufge-
kündiget werden mögte, so soll solches von den beyden Pa-
tronatführenden den beyden, so etwa ihnen in ottieio suce
cediren, kund gethan werden, um sich mit zu bemühen,
daß das Kapital wieder an sichern Ort untergebracht
werden möge: oder da es etwa auf ein halbes oder
ganzes Jahr unfruchtbar stehen müßte, fo quiesciret
Da$ Beneficium solange an den Stipendiaten und Ar-
inen, bis cs wieder in Gang kommt. Doch soll ge-
sammte Familie gehalten seyn, wenn ihnen eine ge-
wiß sichere Pertinenz bewußt , darin dies Kapital als
ein Fideicommiffum getreu und ohne Gefahr zu bestät-
tigen wäre, ihre Sorgfalt zu bezeugen.

(Das Uedbrige künftig.)
3*

Mecklenburgische gemeinnützige Blätter, vierten Ban-
des fünftes Heft, oder Mecklenburgische Provinzial-
Blätter, Zwepten. Bandes fünftes Heft. Heraus
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gegeben von I. €. 07. YOebnert. Parchim , ..
November 1801. 5 Bogen iu Octav. .

$eubalt. 1) Senfrvürbigleiten aus bem &amp;cben des Kir:
AS cheuraths Bauer zu Dambeck, Amts und Prä-
politut CTeuftaot, vou [einem Gnfel, — Herzog Carl
Leopold ernannte ihn zum Kirchenrath, und gebrauch-
te ihn zu einigen Verschickungen nach Berlin.: - 2)
Ueber öffentliche Censureu auf Schulen. ~ Offent-
liche Ceusuren nennt der Verf., menm id ibn rect
verstehe, ein bey Gelegenheit der öffentlichen Prüfuns-
gen über jcden einzelnen Schüler getälletes Urtheil in
Rücksicht seiner Talente , seines Fleißes und feiner Git,
ten. Dies misbilligt er: als ein Hauptgrund bátte
sich noch anführen laffen, bag maudjen $cbrem theils
das Vermögen, richtig. zu urtheilen, ‘theils der Wille,
ihre Meinung unpartheyisch zu äußern, abgehet. g)
Bemerkungeu über das Schauspiel , die Corscth voy
Kogzebue, veranlaßt durch die Aufführung desselben zu
Rostock. ~ Unerheblich. 4) Consumtion ber ftre:
lischen Städte im Korn und Schlachtvieh im Jahr
1800. 5) Fortgesetzte Nachricht von- den Verhand-
lungen der naturforschenden Gesellschaft. — Hr: C,
R. Masch, Hr: Prot. Meyer und Hr. Doct. Gerth;
ling, siud zu Ehrenmitgliedern und Correspondenten
ernannt. Unter den vorgelesenen Abhandlungen war
auch cine vom Hrn. H. R. Witte: „„Ucher die Abo
leitung des Nahmens Rostock aus. der Natukgeschich-
ke der gemeinen meefl. Pterderaße.'" 6) Nachricht voh
dem. Wittweninstitute für die Herzogliche Dienerschoft.
Fortsezung. 7) Erinnerung zu dem im x Hefte (10 B,
S. 289.) befindlichen Aufsatze, die vorjährigen Intiben betriffenb. ——SftbieSBorrebeunbderbemerktsZusatz, welche Hr. A. ffggero. per befonber$ abge
druckten zweyten Auflage seiner refiectirenden Auf-
bewahrung tc. (10 B. S. 313.) beygefägt hat;
ß) Vaterländische Gesetzgebung. 7-9) Vaterländischs
kitteratur. 10) Chronik der Regierbduser.. 11) Chro»
nik des Landes. a) Edle Handlungen. b) Das Sees
bad zu Doberan îtn Sommer 1801. c) Befdrde-

"rums
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rungen und Avancemens. Hr. Instr.Ackermann
ist Hofprediger geworden. d) Ertheilte Charactere.
e) Ehrenbezengung. Hr. D. Aug Hinr. Friedr.
Holdorff , ietzt zu RKröplin, ist von der Gesell-
schaft von Aerzten zur Prüfung und Beförderung der
Kuhpockenimpsung zu Bamberg zum Ehrenmitqliede
aufgenommen. k . Vermischtre Anzeigen. g) Todes-
fälle. 12) Preistabelle des Getreides c.. 13) Nach-
trag zu diesen Preistabeilen.

e

Serin seid, Mie Né I
fortgebauert Dat, Dat von Neujahr an den Titel:
Schwerinsche neue Zeitung , und eine etwas ver-
änderte Einrichtung erhalten. Der Verleger glaubt
nämlich, daß es für die Leser eine angenehme Abwechs
selung seyn werde „ wenn. künftig auch biographische
Nachrichten und Charakterzüge berühmter Männer,
Merkwärdigkciten einzelner Länder und Nationen, geo
graphische Notizen, und neue Entdeckungen und Ersins
dungen mit aufgenommen wrrden. Auch der hiesige
Auszug aus den politischen Zeitungen wird in feiner
bekannten Einrichtung fortgesetzt. (6 B. S. 104.)

6.

D' Briefe auf einer Reise durch Thüringenund Hessen, geschrieben von einem wan-
dernden Zzelvetier im Iahr 1800, enthalten zwar
auch einen Brief üb.r Erfurt : aber seine Reise war fo
eilíertíg, bag er bafclbfi Jplof die Hauptkirche und das
Schottenklosier besehen konnte. Von der Universität
findet man also keine Nachrichten. Das Naturalien: und
Kunstkabinet im Schott-nkloster fand er bis auf einen
ziemlich weitläuftigen electrischen Apparat und das
große Brennglas von Tzschirnhausen, ganz unbe-
deutend. (8B. S. 236.)
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Den 16 Febr. 1892,

Ia

r. C. G. Küttner kam auf seiner Reife durch
Deutschland , Dännemark , Schweden,
Ylorwegen, uno einen Cbeil von Sta;

lien in oen Sjabren 1797, 1798, 1799, Quró)
Boizenburg. Er sagt davon: „Es ist eineallerliebsie
kleine Stadt. Alles fo-teinlic) , fo nett, fo heiter ;
jedes Haus von Ziegeln, und mit so vieler Präcision
gebaut; so viele Fenster und Glas in allen Gebäuden,
und dicses Glas o belle und durchfichtig ; sorgfältig
beschnittene Linden vor allen Häusern, und hin und
wieder in Spaliere gezogen ; kurz alles athniet Ord-
nung, Heiterkeit, Reinlichkeit und Wohistand. An
eine schdne Baukunst , an einen vorzüglich edeln Ge-
schmack muß man freylich bier nicht denken ; diese ha-
be ich noch nie an Orten gefunden , wo man vorzüg-

d auf Sene - Olettig;eit unb bolländischseinlichkei M

Uebrigens gitug ber 2Beg bes Stvijenber voniLeipsig
aus, und über Halle, Wittenberg, Jena, Erfurt,
Frankfurt an der Oder und Breslau. Von den
an dicsen Orten befiudltchen Universitäten nahm Hr.
R. aber keine Notiz. Beh andern sind einige Bemer-
kungen gemacht, die ich zum Theil ausziehe. ~~ Gsöt-
tingen. „„Das Museum hat. außer den Producten
des Naturreiches mancherley andere Merkwürdigkeiten,
die aber nicht von Roque sind. Die Sternwarte
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gehört unter bic (dledhterm unb uabebeutenbert, die ich
irgendwo gesehen habe. Den bekannten Mauerqgua-
dranten uud einen herschelschen Tubus ausgcnoms-
men, sind hier sehr wenig Instrumente , die Beach-
kuug verdienen. Das Gebäude ist ein alter Thurm,
niedrig, zum Theil verfallen, und so feucht, daß man
alle mögliche Mühe hat , die Instrnmente in erträglis
cher Orduung zu halten; das Ganze ist schlecht einge-
richtet , und hat wegen Mangel an Höhe einen be-
schränkten Horizont. Das Entbiudungshaus ist eine
vortrefliche Anstalt. In einem ziemlich großen Gebäu-
de empfängt man alle Schwangere , die sich melden,
weil zeither deren Zahl noch nie (o groß gewesen ift
daß man einige *âtte abweisen müissen. Man verlangt,
daß sie 6 bis 8 Wochen vor ihrer Entbindung kommen,
damit die jungen Aerzte Gelegenheit und Zeit haben,
Untersuchungen und Erfahrungen an ihnen zu machen.
Sie werden unentgeldlich verpflegt, und man verlangt
weiter nichts von ihnen, als daß sie, bis sie selbst ent-
bunden werden, die Wöchnerinnen pflegen ; der Regel
nach wohnen in jedem Zimmer eine Wöächnerin und eine
Schwangere. In dem Gebärzimmer steht ein guter
Kreißestuhl, nebst allem, was zum Eutéinden gehört :
um ihn ili Platz für die Studenten. Ineinem andern
Zimmer liegt eine weibliche völlig gekleidete Figur, des
ken Unterleib von Leder und hohl ist ; an einer Puppe,
die man hineinlegt € machen die jungen Leute ihre er-
sten Versuche. Von Präparaten hat man hier äußerst
wenig. Die Stadt ist nichts weniger als schön, größ-
tentheils sehr schlecht gepflastert, und im Ganzen ziem
lich schmutzig. Die Gegend umher hat auch wenig
Anziehendes, und der große ungeformte Berg, der sich
in der Nähe der Stadt erhebt , ist ein trauriger Ge-
genstand. Ich nannte die Nahmen mehrerer Orte/
von denen ich in der Ferne gehört hatte, und die eines

gewilsen Ruf haben, mil Märgen ud rer Bue, . 4

„Anßer der Hauptgasse finb die übrigen Theile der
Stadt ohne Bedeutung , und der Handel ift aie
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[ich. Die Bevdlkerung der Stadt soll 5000 Seelenseyn. Es ist nur ein Buchladen bafelbft,* —.Aorpenhagen. „Die Sternwarte ist das größte Gebäude“
was ich in diescr Art gesehen habe. Auf einem 120
dänische Schuh hohen Thurm sind 4 Zimmer, die zur
Sterrwarte gehören. Ganz oben geht rings herum
eine Gallerie, innerhalb welcher das eigentliche nicht
gar große Observatorium sich befindet. Es ist ziemlich
wohl mit Instrumenten versehen, die zwar nicht schön
(ib, abet schr brauchbar seyn sollen. Der Mauer-
quadrant ist von 6 Schuh , ein Tubus von Scbrader
ist 12 Schuh laug , auch ist hier ein astronomischer
Zirkel von 4 Schuh Radius. Die Universitätsbibliothek
ift wenig anschulich, kann auch, soweit sich durch einen
allgemeinen Ucberblick urtheilen läßt, nicht sehr zahl-
reich senn. Das Merkwürdigste ind eine Menge is
Jändischer Handschriften : man hat hier auch Manus
scripte in runischer Schrift. Die königliche Biblio-
thek gchört.in mehreren Rücksichten unter die wichtig-
sten von Europa. “ .Upsala ist unter den mitks
lern Städten Schwedens die schdnste und niedlichsie :
alles athmct hier eine gewisseReinlichkeit und Nettigo
keit, die an Oxford erinnert, freylich nur durch eine
gewagte Vergleichung des Kleinen mit dem Großen.
Hier findet man die Musen wieder einmal in einem
anständigen Gewande, in einem Gewande , wie es nie
anders seyn sollte. Die Vacanzen sind auf de n Fuß
der englischen : man schließt gegen das Ende des ejut,
und erst zu Anfange des Octobers fängt man wieder
zu lesen an. In der Zwischenzeit entfernen fif) unge
fähr alle Studenten, und die Professoren machen eine
Reise oder gehen aufs Land. Die Universitätsbiblios
thek wird als sehr gut und zweckmäßig geschätzt : sie
soll 42000 Bände enthalten. In einem Zimmer der-
selben sicht man eine große Kiste mit einer kleineren
darüber stehenden , bevde mit grossen Ketten und
Schidssern verwahrt und versiegelt. Dies ist cin
Geschenk, das der letzte König der Universität machte,
mit dem Befehle , daß es e in 50 Jahren gedfuetwer-
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werden solle. Hier ist Plaz für Muthmaßungen des
Neugierigen. Der alte ‘botanische Garten ist weder
groß noch ansehnlich , aber die ausläudische Pflanzen-
sammlung soll wichtig seyn. Hier hielt Linne in dem
ziemlich schlechten botanischen Hörsaal sciue Vorle-
fungen, two auch der Hörjaal für die Naturgeschichre
ist. In Zukunft soll der Schloßgarten der botanische
Garten werden, und man hat angefaugen , darin eiu
großes Gebäude mit einer schönen Fronte von 8 (leb
nernen Säulen zu errichten, das zum botanischen 6n
faal und zur Wohuung des Professors dienen soll. Als
lein es ist jegt wenig Hofnung, daß das Unternehmen
it Stande komme: es ind 11 Jahre, daß man dieses
Gebäude angefangen hat , und noch ist es von seiner
Vollendung weit entfexnt.'~.\ „Greifswald ist eiue
artige, freundlich ausschende Stadt. Die Universität
scheint den unbedeuter.dsten Theil derselben auszumas-
chen, anch böre ich, daß die Anzahl der Studenten
merklich unter hundert seyn soll. Andesjen scheint die
Regierung (ie. nidbt ganz zn vernachläsigen, und ich
fand unter andern eine nicht unansehnliche Sterne
warte, deren Yeuseres wenigltens recht gut. in die Au:
gen fällt." Prag. .. Unter den öffentlichen Gebäu-
den verdienen die .drey, die vorhin den Jeluiten gehör:
ten, verzügliche Nuftterksamkeit, sie zeichnen sich durch
einen Styl von Großheit aus , den ich fast an allen
Grbäuden des Ordens bemerkt habe. Auf einem befindet
sich die Sternwarte, die aber keiu autes Local und ei-
nen beschränkten Horizont hat. Es fiel mir auf, fo
wenig Instrumente von Bedeutung zu „seben; und da
erfuhr ¿ch, daß die Regierung gar nichts dafür thue,
daß das mehrste, was man biet fiebt, von einer: Pri-
vatmann herrühre, und daß der Professor jährlich 350
$81. Besoldung hat. Die Universitätsbibl othek nimmt
einen beträchtlichen Theil des ehemaligen Jesuiter-Col-
legiums cin, und gehört gewiß unter die Jrdßern und
wichtigern in Europa. Sie soll auf 100000 Bände
enthalten, und hat jährlich 3000 F|. zu ihrer Vermeh-

rung ; eine Summe, die noch gelegentlich von Nim
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ley erhöhet wird. Der Ankauf stehet unter keiner
Einschränkung irgend ciner Censur.t — Wien. „„Das
Gebäude, welches man hier gewöhnlich die Unipersi-
tät nennt, ist eines der anschniichsten. Hier sind die
Sternwarte , verschiedene Hörsäle , und cin großer
Saal , der zu öffenrlichen Verhandlungen gebraucht
wird. Dieser letztere ist von großem Umfange , läuft
durch 2 Stockwerke, und ist mit einer gemalten Decke
und einigen Statüen verzier. So wenig auch die
Statüen, oder der Geschmack , in welehem der Saal
verziert is zu empfehlen sind ; so freuet man fich doch;
irgend. ein anständiges Zimmer oder Gebäude zu sehen,
das den deurschen Mujen zu einein Versammlungsorte
dient. Denn gewöhnlich sind sie so schlecht, b-sonders
auf protestantischen Univ.rsitäten , daß Deutschland
in diescr Rücksicht vielleicht allen andern Ländern nach-
steht. Der ‘physische Hörsaal ist zugleich ein Labora-
torium, mit Instrumenten und allem versehen , wag
ju &lt;emischen Vorlesungen erfodert wird. Doch wird
man diesen Hörsaal nächstens in ein . oberes Zimmer
verlegen, wo schon mehrcre neue, zum Theil wichtigg
Insirumente stehen. Der anatomische Hörsaal isi in-
wendig wie ein Amphithrater eingerichtet ; nicht weit
davon ist ein großes Zimmer, das mit Präparaten als
ler Art reichlich verschen ist. Die Sternwarte nimmt
den obern Theil diescs großen Gebäudes ein, entspricht
aber ganz und gar nicht dem übrigen. Doch findet
man hier, was alle Hternwarten haben sollten , eineOefnu1g von oben hfrab durch das ganze Gebäude in
den Keller. Instrumente hat man in Menge hier, aber
sie nd größtentheils alt, und viele sind für dic Zwecke
der heutigen Sternkunde unbrauchbar. Der Mauerz
quadrant fol 94 Schuh im Durchschuitt haben , ist
aber auf eine sonderbare Art durch lange eiserne Stan-
gen befestigt, weil das Gebäude die Mauer nicht tra»
gen kann, an der cr cigeutlich stehen solite. Die zur
Universität gehörige Bibliothek sol nicht unansehnlich
seyn : sie wird aber wenig besucht, weil die kaiserliche

nicht nur viel volsßändiger und zahlreicher , eem
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Sit beider ub pum Seitiue Dhucitlic
sammlung bcfindet fid) nicht in dem großen Universi-
tätsgebäude, sondern in einem andern, nicht weit das-
von entlegenen, ' das sonst den Jesuiten gehdrte. Sie
ift gut aufgestellt, und in einem großen Raume , wo-
durch dergleichen Sammlungen schr gewinnen. Nimmt
man alles zusammen, was ich, über die Universitätsge-
bäude, und das, was sich darin vorfindet, gesagt habe,
so wird man ersehen, daß die Regierung bier mehr ge-
than hat, als auf irgend einem andern Musensitze in
Deutschland.– Padua. ., Die Sternwarte ber
findet sich auf einem hohen Thurm des ehemaligen Ca-
stels. Das Ganze ist noch in sehr guter Ordnung er-
Halten, mit schdnen steinernen Treppen und einem in
Yresco gemaltem Saale. Ein schöner großer Mauer-
quabrant vorn 2tameoen ift eine Seltenheit auf dem
festen Lande : sonst sind nicht viele Juftrumente hier. ‘“
~ „Ingolstadt. ist im Ganzen ein Hübscher Ort, mit
einer.Menge guter Gebäude. Der sogenannte Gom
gregationssaal ist ein ansehnlichcs, reich verziertes und
ganz ausgemaltes Gebäude, das der Universität.zu öf-
fentlichen Feyerlichkeiten dient. Der Geschmack. derVerzierungen ist. schlecht,dennmanhatmehraufGlanz und Schimmer, als auf wahre Schönheit ge-
fcben; inbe(jen ift €8 immer ein Gebäude , wie man
auf keiner protestantischen Universitäk eins finden wird.
~ Erlangen. .. Die Universitätsgebäude sind hier,
wie auf den meisten protestantiscsen Schwestern, ohne
Bedeutung. Würzburg. ,. Die Sternwarte ver-
dient, geschen zu werden. “ „Gießen ist ein elen-
der Ort. Es ist schwer, ein Bild der Unordnung und
Werheerung zu geben, die man in dem Hauptgebäude
der Universität findet. Die Franzosen, bieß es, haben
alles zu Grunde gerichtet : aber seit dem sind drey Jah-
re vergangen , uud man hätte die öffentlichen Hörsäle
tenigstens reinigen können. Die Zahl der Studenten
war nach der Angabe des Pedellen jetzt nicht ganz hun-
dert, Der Oberboden, über den man zum bie

tor
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korio gehet, die Treppe, die Unreinlichkeit und die Ld-
cher, die den ganzen Weg gefährlich machen, lassen üich
nicht beschreiben. Diese Erhöhung hat übrigens dloß
den Nahmen einer Sternwarte ; gebraucht wird sie
nicht, und es findet fich kein einziges Instrument da-
selbst.~ „„In Marburg ist die Universität beträchtslicher,dennhierrechnetman200Studenten.(%Der Verf. berührte zuletzt noch Salzburg und Bam-
berg : aber von den dortigen Univerfitäten sagt er gar
nichts. Wie man sieht, begnügte er sich meistens, die
Gebäude zu brobachten, und nach der Zahl der Stu-
denten zu fragen ; was er von Rostock gesagt haben
würde, wenn er hieher gekommen wäre , und es nach

Pen SWaafftabe beurtheilet hätte , läßt sich leichterrathen.
2.

Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinfcher "Staats.
Kalender. 1802 Schwerin, beim Hofbuchdru-
cker J. W. Bärenspruog. 1 Alph. 5 Bogen.

dias den verschiedenen Abänderungen und Verbesse-
erwähneich Hos Burr Rr uae eufinds
weichem Hr. Forsmann in Hamburg das Wort Ka-
lender mit deutscher, das übrige aber mit lateinischer
Schrift ausgedruckt hat, was ich nicht billizen kann.
Sonlt liefere ich, wie gewöhniich, einige Auszüge. In
dem Verzeichnisse der vorigjährigen Litteratur sind
diesmal gar keine theologische Schriften : dagegen sind
aus dem Fache der Jurisprudenz 8, des Staatsrechts,
der Geschichte und Statistik 7 , der Arzneygelahrtheit
xo, der Politik 2, der Philosophie 1 , der Naturge-
schichte, Physik und Oeconomie g, der Philologie und
Kritik 4, der Litteratur und Schulschriftcn 3, ber fts
nen Wissenschaften 5, und an vermischten Schriften 12angefübrt, ——95epbem.Wittwen-Institutefürdieherzoglichen Bedienten war die Einnahme 20324 Xi nämlich der Beytrag von 761 Contribuenten

9680 € 3 (9, au$ der Renterey 4500 %, sm
1485
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1485 ^9, teitbereingeganatue fapitalien 4400 209
fafjenporratf vom vovigenf$abte 54209 so (Y. Die
Llusgabe betrug dagegen 20238 &amp;, näinlich an 34
Witta en 1963 % 24 s&amp;, an bestättigten Kapitalien
18000 ©, an Besoldung 200 % , und au außeror-
dentlichen often 75 269 39 fX. Ucberschvß blieb al-
(o 86 29 18 [J: unb ber jtudbar bestättigte Fond ist
47000 29. —:- 9n 25 Städten haben 240 Meister
mit 140 Gefellen 73 gefrlingem qub 1526 Cpinnera

aor anis rs[] , 2

fodeete.

Etwas über das Verhältniß des Publikums und der
Schauspieler ju einander, und über den Beyfall im
Schau)pielhause. (Kilir Apollo. Horat.) Schwerin,
beym Hofbuehdrucker Johann Wilhelm Bärensprung,
1802. 2 Bogen in Octav.

IMU: Ege ad auri einige
sellschaft zu Schwerin: veranlaßt, und bezweckt deren
Verthcidigung: diesenZweck wird es aber schwerlich er-
rcichen, da es viel zu oberflächlich ist. Das Publicum in
Rostock, vielleicht also auch in Schwerin , hat frey-
lich einen sehr verdorbenen Geschmack : und es verdient
also immer die Strafe, daß cs mit Schauspielern , da-
von ein großer Theil ganz schlecht ist, und mit mittel-
mäßigen Stücken vorlieb nehmen muß. Inzwischen war
es nicht gebildeter, als Schönemann bey uns eine vor-
zügliche Gesellschaft zu Stande brachte. Freylich war er
durch die Summe, die ihm der Herzog gab, unabhängi-
ger von der täglichen Einnahme ; dahin würden aber

landen Lumen, wennie chniht useeinem ju groen
Personale eintichteten , nicht der Mode durch Auffüh-
rung von Rittergeschichten und Spectakelstücken zu jehr
huldigten, und an mittelmäßigen Orten nicht alle Tage
auf ein volles Schauspielhaus rechneten.
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Die Freyheit des Getreidehandels. Jn einem Gut-
achten erörtert von G. P. H. Norrmann, Herzogl.
Mecklenb. . Hofrathe , der Geschichte und Staats-
wissenschaft Professor in Rostock. Hamburg , x802,
bey B. G. Hoffmann. x Alph. in Octav .

ie Begebenheiten , t'elche in den beyden [eßten
' § Jahren hier in Rostock vorfielen , veranlaßten

E. E. Rath, von dem Hrn. Verf. ein Gutach-
ten über die in Vorschlag .gcbrachte Beschränkung des
Commisfionshandels mit Getreide einzuholen. Der
Gegenstand aber schien ihin wichtiq genug , demselben
auch eine umständlichere Erörte:ung für das Publicum
zu widmen, die er in diescm Buche vorlegt. Sie ent-
hält in vier Abschnitten , 1. Algemeine Bemerkungen
und Grundsätze , 11. Pragmatische Darstellung der
nachtheiligeu Folgen des eingeschränkten Getreidehan-
dels in mehreren europäischen Ländern , 1) Frank.
reich, 3) Großbrittannien , 3) tieapel und St-
cilien, 4) Kirchenstaat, 5) Toskana, 6) Deutsch-
land, 7) Hamburg, 8) Holland. I!. Vom Ge-
treidehandel in Mecklenburg und dessen Flor in
neuern Zeiten. IV. Vom Getreidehandet in Rostock
und dessen Einfluß auf das Land , . insonderheit von
dem hiesigen Commissionshandel. Q Aus den beyden
lezteren Abschnitten, die uns am meifien interestiren,
will ich einen Auszug liefern. iMeck-
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Mecklenburg ist nicht so vol?reich, als es bey ciner

größern städticchen Iudüstrie und einem lebhaften in-
nern Verkchr seyn. könnte, denn es gehört zu den Läns
dern , wo die Knechtschaft der Bauern größtentheits
noch nach der alten Art fortdauert , welche die Men-
schenzahl im Bauernstande seibst klein erhält, aber auch
den Bürgerstand nicht zahireich werden läßt, weil die-
ser nicht viel von Jenem verdienen , vorzüglich aber
auch mit seiner Hülse keine neue Gew: rbzweige unter-
nehmen kann. Es gehört daher zu den Staaten , in
weichen auch bey geringen Erndten cine größere Menge

der unentbehrlichsten Lebensmittel (eigentlich nur Korn)
gewonnen wird. , als die schwache Menschenzahl erfo-
dert. Es unterscheidet sich aber von den ihm ähnli-
c&lt;en Ländern durch seinen so fleißig , sorgfältig und
verhältnißmäßig musterhaft getriebenen Ackerbau , wo-
durch es den recll n Nationalreichthum in den neuern
Zeiten sehr vermehrt. Inzwischen hat die SBolfémett:
ge nicht nach Verhältniß jmgenómmen , aud) gewiuset
inan bisher nur die vornehmsten Producte des Land-
baues ; mit Producten, die das Material zu manchen
Manufacturen hergeben , beschäftigt man sich wenig,
oder wenigsiens nicht sorgfältig genug. Der Getreis
debau ist das Hauptgewerbe, selbsi in der: meisten klei-
nen Städten; die Viehzucht wird nur als Mittel be-
trachtet... Der Ueberfluß des Getreides ist daher zus
gleich das voruehnrste Hülfsmittel zum Eintausch der
mehr oder minder entbehrlichen Bedürfnisse aus an-
dern Ländern. Der Getreidehandel von Wismax
und Rostock hob sich vorzüglich seit tem. america:
nischen Kriege, und ward durch Commissionen aus
Hamburg und Holland erweitert , einige Zeit her-
nach wandten sich auch die Engländer häufig hicher.
Seit dem Ausbruche der Revolution belebte der Ge-
kreidemangel in Frankreich denselben , und die Aus
fuhr nach England vermehrte 'sich ebenfalls. Die
Sperrungen der preussischen Häfen und manche ay
dere Ursachen vermehrten die Nachfrage,. so daß gegen
das Ende des Jahrhunderts der Preis stieg , d

T juglet
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zugleich eine bisher nicht erhörte Theurung aller Lebens-
mittel eintrat. Die baare Geldsumme , welche das
Land dadurch von dem Ausläuder zog , verdankt es
freylich zum Theil seiuer verbesserten Landwirthschakt :
aber. vielcs verdankt es auch den äußerst günstigen Zeit-
umständen , die nur bey einem völlig fkreyen Handel
auf alle Art benutzt werden konnten. Dieser freye
Handel war die Hauptbedingung aller Verbesserungen
der Landescu!iur , alles Absatzes bey jcder güustigen
Gelegevheit, ales Gewinns. nach srinem garntzen Umtans
ge. Daraus ergeben sich nun zugleich die großen Vor-
theile des Commissionshandels für das Land, Es fehlt
den wenigen Städten ,. durch welche die Ausfuhr zur
See geschehen kann, zwar nicht ganz, aber doch an ei-
uer hinlänglichen Zahl geldreicher Leute zu einer Aus-
fuhr im Wege des Eigenhandels. Man muß inzwi-
schen die Vortheile des freyen Getreidehandels nicht
zu hoch anschlagen. Die Verbesserung der Landwirth-
schaft ist jwar eine wichtige Folge davon : aber die da-
mit in andern Ländern verbundene Erweiterung der
Lanzenknländischen Indüstrie und des städtischen Ges-
werbes, mithin auch die Vergrößerung der Volksmen-

MANU UAreay ipaeis
schädiich: die niedrigen Zinsen sind nur dann vortheile
haft, wenn dadurch alle Gewerbe erleichtert werden :
und der Ueberfiuß des Geldes veranlaßt Theurung und
notbigt zu Einschränkungen , bey welchen der Erwerb
vieler Einwohnet abnimmt. Und da nicht immer Coms
missionenjzu erwarten sind, so muß der Eigenhandel

einheimischer Kaufleute, selbst der Mittelklasse, zugleichefördert werden.
Rostock insbesouderc, das theils als eine Stapel:

stadt für manche ausländische Bedüärfnisse, damit es
einen Theil des Landes versorgt, theils als eine Nie-
derlagsstadt für die Ausfuhr der Producte aus einem
Theile des Landes in Betrachtung kommt, tricb ehedeß
feinen Handel, den alten hanseatischen Grundsätzen ge-

mäß, als Eigenbandel. a den großen Veränderun,/
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gen, die der Handel überhaupt in den letzteren Zeiten
erlitten hat, ließ es den Commissionshandel insoferne
zu, als der Einkauf von dem Commissionair bey an-
dern hiesigen Kanfleuten bewerkftelligt ward. Inzwi-
schen ist auch diese Beschränkung dem Handel noch
nachiheilig j theils weil dadurch eine Zögerung veran-
laßt wird, wenn nicht gerade soviel Vorrath.von Korn
in der Stadt käuflich zu haben wäre, theils. weil die
ersten Käufer auch noch gewinnen wollen, und also den
Preis. steigern. Man beobochtete also am Ende auch
diese Beschränkung nicht weiter. Daraus entstand aber
die Folge, daß der Eigenhandel, welcher doch eben-
falls für die Stadt und das Land unentbehrlich ilt,
bey den von den Commissionairs aufgetriebenen Prei-
sen stockke, und daß manche andere Nahrungsquellen,
z. B. Mälzerevyen und Branntweinbrennereyen, fast
völlig zum Stillsiande gebracht wurden, . Die gräns
zenlose Habsucht cinzelucer. Kaufleute, die weder Va-
triotismus noch Ehrgefühl kennen, macht überdem den
Comntissionshandel zu einem Raubgewerbe , welches
bey längerer Dauer den Handel eines Orts und den
Wobhlstand der meisten Einwohner leicht zerrütten kann.
Der Commissiouair kann, wenn er zugleich Proper-
händler ist, die ihm ertheilten Aufträge sowohl aus
seinen Niederlagen als durch den Ankauf von andern zu
Stande bringen. Dies nutzt der Gewissenlose und
Raubsächtige bch uneingeschränkten Commissionen zu
einem zwiefachen unerlaubten Gewinn. Sobald er
selbst eine beträchtliche Niederlage hat, sucht er durch
Botschaften u. s. w. die Nachricht von der dringenden
Nachfrage und den eingegangenen hohen. Commissio-
nen absichtlich überall zu verbreiten, nnd die Verkäu-
fer zum schnellen Steigern der Preise zu reizen. Dies
vergrößert seine Vortheile durch die vermehrte Prové-
sion, und giebt ihm zugleich Gelegenheit, alles, was
er dem Committenten ans seinen eignen Niederlagen
fenbet, qu. fo viel höhern Preisen anzurechnen. Dann
gelingt es ihm anch oft wieder, anf einige Zeit mit
dem Aukauf für fremde Rechnung einzuhalten , peo
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den darauf failenden Preisen sceine Niederlagen wieder
zu füllen, und. hernach das vorige Spiel wieder anzu-
fangen. Man sage hiebey nicht, daß dies wenigstens
den Producenten sehr vortheilhaft sen. Der Staak
muß, wo er kann, alle Schelmereyen ahnden, und kein
Raubgewerbe gutheißen, welches dem einen Theil bey

BER Vrisbrduchs veransaßten daun Gucatt ut
hier die Wiederherstelung der älteren Grundsätze wies
der in Vorschlag kam. Das Beyspiel anderer Städte
aber, in welchen dic nämlichen Einrichtungen noch bey-
behalten oder abgeändert worden, lehret,. daß fie int
Ganzen immer nachtheilig sind. Und wenn der Nach-
theil auch in den vornehmsten Handlungsstädten, wo
es mehrere beträchtliche Ausfuhrartikct giebt, geringer
wäre; so würde das doch für Rostock , wo das Korn
die Hauptsache ausmacht, und zugleich sür das Land
ungleich nachtheiliger werden. Schelme. und Betrù-
ger wissen ohnehin den Einschränkungs-Vorschriften aus-
zuweichen. Bey der gegenwärtigen Einrichtung hat
der hiesige Kornhandel solchergestalt zugenommen, daß,
da in den Jahren 1762 ~ 1768 noch nicht 2000 Last
im Durchschnitt ausgesandt wurden , die Ausfuhr in
den Jahren 1795 ~ 1800 im Durchschnitt über g000
Laft betragen hat. Aus diesen und manchen allgemei-
nern Gründen ertheilte der Hr. Verf. das von ihm
erfoderte Erachten dahin, „daß dem Commissionshan-
rjdel mit Getreide die Freiheit, mit welcher er hier
„wenigstens seit einem halben Jahrhundert getrieben
„jist, fortdauernd gestattet werden müsse, und daß die
„vorgeschlagenen Einschränkungen desselben nicht ohne
ngroßen Nachtheil für das Gewerbe der Stadt und ei-
nes beträchtligen Theils des Landes, dessen Absatz
„„mit jenem iu der genauesten Verbindung steht, einge-
„führet werden könne." Inzwischen empfiehlt er zu-
gleich zur Milderung der Theurung solche Vorkehrun-

gen, wie fu Hamburg, Mecklenburg und Rostockgemacht nm.

ilu Meine
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Meine Meinung über diesen Gegenstand habe ich

schon vormais in diesen Blättern geäußert : ich werde
sie also hier nicht wicderholen dürken. JIndeß giebt
mir diese Schrift noch ju folgenoen Bemerkungen die
Veranlasung. 1. Sehr richtig 1s wohl der Giund-
saiz, daß ein siarker Getreidebau zum Weohilstand dcs
Landes allein nicht genüget, wenn alle übrige Gewerbe
zurückebleiben. Wie ist aber das Gleichgewicht herzus
stelen, wenn zufällige Veranlassungen, wje bey-uns ge-
schehen dt; Bou ersteren auf Kosten aller übrigen Nah-
rungszweige übertriehen begünstigt haben ? Damit. die
Gutsbesißer. und Pächter mehr verkäufliches Korn bauen
Fönnten, haben wir Dörfer zerstört, Hölzungen wegge-
hauen uud die Viehzucht äußerst beschränkt : Theuryng
der unentbehrlichsten Lebensmittel, hohes Arbeitslohn,Nahrlosigkeit mancher Städte,undAuswanderungmanches brauchbaren Einwohners , insbesondere sols
cher Personen, die das Loos ‘eines meckl. Einliegers
nicht behagt , (imb die, Folgen ‘davon gewesen, und
werden es fortdanernd senn. Il. Jn dem beaachbar-
ten schwedischen Pommern ist die Ausfuhr des
entbehrlichen Getreides unbeschränkt geblieben, aber

E Eriag Me ch viese hier uichtA
gefuihrke Einrichtung nicht, allenfalls mit einigen Mo-
dificationen nachahmen lassen ? 111. Wenn der Com-
missionss und Speditions: Handel durch die Bürger-
sprache, die Verordnung von 1693, den aus dem läbs-
schen Recht entlehnten 12 Artikel im 6 Titel des drit-
ken Theils des Stadtrechts , *) und den §. 138 und 1.39
des neuen Erbvertrags wirklich verboten gewesen ist : so
ist er es auch noch jetzt, indem diese Vorschriften nicht
aufgehoben sind , und durch einzelne Contraventionen
nicht vernichtet werden. Enthalteu aber diese Gesetz das
Verbot nicht, so ist beydes schon immerhin frey gewesen,

*) $« Gtein in feinet 2/bbanbIuna oec Zübfdyen Rechts,

t:
veihiich, daß man es wörtlich wiiderholte.
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Ze
$en des Hrn. H. R. Baldingers Magazin für
J Aerzte habe ich nichts gefunden, was zum Be-
huf dieser Blätter zu bemerken wäre, man mbgfe bau
ben Abdruck einer Recenfion eines hebräischen Buches
des Juden Chojim Lissa zu Parchim aus den kri-
tischen Sammlungen zur Geschichte der Ge-
lehrsamkeit bemertlich finden. ~ In dem nuumehr
auch geschloslenm LTeuen N7agazin für Aerzte fins
den sich hingegen folgende Au’ ]äße meckl. Geiehrten.
1. Vom Hrn. H. R. Vogel 1) Bemerkungen, Ge-
danken und Vorschläge zur Errctfung ertrunkener Per-
squen. 2 B. 2 Sk. 4 B. 3 St., 2) Beytrag zur gus
ten Sache der Pocken:Einimpfung. 3 28. 5, 6 St.
4 B. 3 St. 11. Vom seel. Doct. Zeller. (3 B.
S. 87.) 1) Beobachtung eines morbzr nigri, 3 B.
3 St. 2) Einige Beobachtungen. g B. 2 St.
3)_ Gedanken über eine Kraukengeschichte im Magazine
9 B. 2 St. 4) Anzeige einiger Neittel in dem kbeu-
matisino arthritíco chronico, 10.23. 2. Gf; 5) Ein
Fall vom Ibgange der Hydatiden und Galeeartigen.
10 B. 4 St. 6) Gedanken über einen Fall im Ma-
gazine. 10 B. 6 St. 7) Ueber den Nachtheil der
Mode im Beschneiden der Hanpthaare. 11 B. 2 St.
8) Beantwortung einer Frage im Magazine. 12 B.
3 St. 111. Vom Hrn Prof. Josephi. Beschrei
bung. einer Zange zu Ausziehung des Nasenpolypen.
8 B. 3 St. (2 B. S. 123.) 1V. Vom Hrn. L.A. Graumann. Kranrengeschichte,10B.1St.,auf welche sich Großmanns Erachten über die vontProf. Graumann beschriebene Krankheit,10B.5 St., beziehet. ~ Aus dem da;u gehörigen Medici-
nischen Journal entlehne ich "folaenbe Ratizen.
1) Hr. Prof. Josephi hat vormals bey seinem Auf-
enthalte in Göttingen ein vollstäudiges sustematisches
Verzeichniß aller anatomisch.n. und vpboiiologijdyen
Schriften, auch die kleinsien Blätter und Kupferniche
eingeschlossen , hexausgeben wollen. 7 St. S. 95.

2) 5r. 9rof. YOeber pat seine Nachricht vonpu
ines
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Smineraltva(fetn unter bem Titel, Bibliopolium Hydro-
logiae medicae, angctünbigt. 13 Ot. 6.88. 3) Gbrtr
derselbe erkläret, daß er zwar nebst dem seel. B. R.
Müller die neuen litterarischen Lrachrichten
für Aerzte, Wundärzte und Viaturforfdber bet
auszugeben angefangen, und zuerst den bey weiem
größten Theil der medicinischen Bücher recensirt habe,
daß er sich aber davon schr frühe zurückgezogen, um
nicht an der Ausarbeitung apbeter in der Folge ange-
fangener Werke behlndert“ju werden. Von diesen
Werken tverden als der Vollendung nahe genannt :
Grundsätze zur ersten Erziehung junger Mäd-
chen in Rückficht der Schönheit des Körpers,
und ein. lateinisches Lehrbuch über das Formulga-
re. 18 B. S. 74.

KY
Ueber das Hallische Karzer und fiber Ctubentenorbett.

Ein Montagsblatt. 1801. 23 Bogen in Octav.

A'ß? den beyden anf dem Titel benannten Gegen-ständen sind auf diesen wenigen Blättern auch noch
Betrachtungen über Studentenduelle zu finden. Alles,
was darüber gesagt wird, ist sehr unbedeutend. Von
dem hallischen Carcer , einem großen , ringsumher
mit eichenen Brettern besettten Zimmer , wird ange-
führet, daß sein Aeußeres für Studirende gat hicht an-
geinessen sey ; und daß der, dem sein Aufenthalt dort
angewiesen worden, jedesmal 2 Ggr. bezahlen müsse,
so oft die Thüre geöfnet wird.

Durch einen Druckfehler ist das drey und dreyßig,
ste am 27 Oct. v. J. ausgegebene Stück auf der er-
sten Seite als Nr. 31. bezeichnet. Aus dem Colum-
nentitel, den Seitenzahlen und der Signatur des Bo-
gens erhellet zwar diese Irrung leicht : inzwischen wird
folches hier zum Ueberfluß bemerket.
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Ys

Bemerkungen. über Vormundschaften, in Beziehung
auf mecklenburgische Gesetze. Vierte Aötheilung.
Zugleich wird die würdige. Feyer der Geburt tef
Christi empfohlen von I. tik, Martini, als. Ex-
reetor dex Universität hieselbst. '’ Rostock, 180r,
Gedruckt in der Adlerschen Offiein. 23 Bogen in

$n vttfer gortfcáumg ber tbematia ei eftpeogramime
(10 B. 65/217.) mirb von ber in einigen Gtábi

oy) ten-Mecklenburgs'lhermdge des dort geltenden
läbschen Rechts anwendlichen Cüratel der Frauenspers
fonrt, von bet Güter/Sermafting bep Concursen, und
von der Curatel der Abwesenden, nach gleicher Metho-
de gehandelt; auch benläufig bemerkt, day die einheés
tmischen Juden sich bey Vormundschaften nach ihren
eigenen Gebränchen richten.

2.

MIC mz:noch zur. Zeit ein erheblicher Nugén abiusehen ist; so
will ich, was bey dem greifswaldschen Lections.Ca-
taloge (10 B. S. 288.) wegen seines Umfangs nicht
thunlich war, den diesjährigen Lections-Catalog der

einsiweilen nach Landshut verlegten Ne "naol
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Ingolstadt aus dem 128 Stücke der oberdeutlchen
Ticceratur-Zeirung ausziehen. So wie ich vormals
(9 B. S. 226.) bauptsächlich. di? verschichenen Curfe
bezcichnet habe, so will ich jetzt tte. syftematischeEinrichtung nnd die Lehrbücher Rücksicht hehmen. .

A) Wissenschaftskunde.. Eucyclopädien. I. All-
gemeine. 1) Systematisihe Encyclopädie und Methodo-
logie der Wissenschaften nach Krug. N. Specielle.
2) Philojophische Eucyclopädie und Litteratur nach
Örtloff. 3) Encyclopädie der Kameralwissenschafs
ten nach Schmalz. 4) Medicinische Ercyclöpädie
nach Reuß. 5) Juristische Encyclopädie, Methodols-
gie .und gemeine Rechtsgeschichte nach Tafinger.
6) Theologische Encyclopädie und Methsdologie nach

ti;
nach Feßler. 11: - Der europäischen. a) Der ältern.
8) Die Griechisch ; über Plutarch. _‘ 9): Die Latcis-
hische -über Horaz. b) Derineuerit. ks) Die deut-
sche, mit Uebungen im deutschen Style, über Rleist.
C) Historische Wissenschaften. 1,. Hist. Hülts-
wissenschaften. 1.1) Chronologie, „Hera dif, Namfs-
matik Diplomatik und Kritikgach Feßmaier. , 1 :

Bie ME MA sad Seirc.Quante:tit a) Geschichte der gelehrten Cultur. 14); Alg.
Litterairdeschichte nach Wichhorn. 15) Medicivische
Litterairgeschichte nach Heften. b) Geschichte der religid-
fen Cultur. 16) Allg Geschichte der christlichen Religion
und Kirche nach Gmeiner. 17) Besonderte bayerische
Kirchen- Geschichte nach Heften. II]. Völker und Staa,
ten-Geschichte. 18) Geschichte der Stagteu nach Man-

elsdorf. 19) Geschichte des deutschen Reichs uach
Piu. 20) Geschichte der bayrisch.pfälzischen Erb-aateen. D) Mathematische Wissenschaften.
k. Reine Grdößenlehre. 2.1) Ziffern. nud und Buch-
stabenrechnung nach Magold. 22) Höhere Mathe-
mathik nach Rauch und nach Fischer. 11. Ange-
wandte Größeulehre. 233) Gerichtliche Mathematik
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nach Michelsen. . 24) Mathematische Naturwissen-
schaften nach. Kästner. E) Phÿysicalische Wissen:
schaften. I. Theoretische Naturwisjeuschaften. a) Üllg.
Physiologie. 25) Allg. reine und empirische Physik
nach Weber. 2%26) Physische Chemie nach ebendem-
seiben. b) Allg. Physiographie. 27) Allg. Natur-
geschichte und Zoologie nach Schrank. 11. Practische
Naturwissenschaftee. a) Wissenschaftliche Kenutniß
der Gewinnung der Naturproducte. 28) Landwirth-
schaft nach LTau. b) Wissenschaftliche Kenntniß der Ver-
arbeitung der Naturproducte. 29) Technologie nach
Walther. F) Medicinische Wissenschaften.
I. Theoretische Arzneywissenschaften. a) Kenntniß des
gesunden Zustandes des menschlichen Körpers, aa) nach
seinen Bestandtheilen, 30) Anatomie nach Niederhua
ber. 31) Unterricht in anatomischen Sectionen nach
ebendemselben. 32) Zoochemie nach Heften. bb) nach
seinen Functionen. 33) Physiologie nach Heften.
34) Die ersten Grundsätze der Erregungstheorie nach
Röschlaub und. Keveling. . 35) Geschichte uud
Zusammenstellung der für die Arzneykunde wichtigen Er-
fahrungen und Gesetze des Galvanismus, nach Hefe
ten. b) Kenntniß. des kranken Zustandes des mensch-
lichen Körpers. 36) Rosologie nach Röschlaub.
38) Theoretische Chirurgie nach Callisen. II. Practis
sche Arzneywissenschaften:. a) Kenntniß der Behand-
lung des menschlichen Körperä in Beziehung aa) auf

Ut:
kranken Zustand, um ihn zu heilen. . aaa) Kenntniß
der Mittel, durch welche die Heilung geschehen foll,
39) Kenntniß ihrer schriftlichen Anordnung oder Re-
ceptirkunst nach Tode. 40) Kenntniß ihrer Zuberei-
tung oder Pharmaceutik mit pharmaceutischer Waa-
renfunde verbunden nach Westrumb. bbb) Kennt:
niß der Art und Weise, wie die Heilung geschehen soll.
41) Anweisung zur medicinischen Praxis nach Selle.

mmm 2 .



348 Annalen der Rostockschen
Grundsäten der Erregungstheorie behandelt € nach
Heften. €) Medicinisch . juridische Wissenschaften.
43) Gerichtliche Arzneywissenschaft und medicinische
Policey nach Plenk. 6) Philosophische Wissen:
schaften. 1. Reine philo1iophische Wissenschatten.

45)Gruuvichuns zurMeeaphs (tberSities ‘and nr
taphvsische Anfangsgründe der Tugendlehre nach Kant.

a Meier. "n.slugewendte phiusophle Wich.
schaften. a) Anthropologische. 47) Anthropologie
in psychologischer und pragmatischer Hinsicht : nach
Rant. -48) Aesthetik nach Snell. b) Politische.
49) Staatspolicey und Theorie der Gesetzgebungskuns
de insbesondcre, nach v. Moshamm und Sonnen-

f aSenfon. . H) Bone. sie csveachtre
I. Thevuretische Rechtswissenschaften. a) Positives ,in

d gutd inne e
Rechts nach Höpfner. 52) Pandecten des röm. bür»
gerlichen Rechts nach Hellfeld. I11) Positives reines,
a) die Verhältnisse der einzelnen Staatsbürger bestim-
mendes Recht , - 53) bayersches bürgerliches Land-
recht nach dem Gesetzbuche. 54) Handelsrecht und
das damit in Verbindung stehende gemeine und Wech-
sélrecht nach v. Moshamm. b) Die öffentlichen
Werhältnisse und Augelegenheiten des Staats bestim-
mendes Recht. 555 Deutsches Staatsrecht nach Püts
ter. 56) Bayerisches Staatsrecht nach authentischen

D Sj nach Feuerbach. ag) Nedne
sche peinlische Necht nach dem Criminal:Codex. 59) Dis
Criminalpolitik nach Stürzer. 6o) Ueber. die fran-
zösische Criminalverfassung nach Rleins Archiv. III. Po-
sitives qemischtes, sowohl. private als öffentliche staatsa
bürgerliche Verhältnisse bestimmendes Recht. 61) Geist-
liches Staats. und Privatrecht nach Schenkl. 62) Lehna

recht nach Böhmer. 763) Eurapäisches da
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nach Martens. 11. Practische Rerhtswissenschaften.
2) Practische Privatrechtsgelahrtheit. 64) Juristische
Praxis nach Gönner. b) Practische Staatsrechtsgee
lahrtheit, 65) Staats- und Kauzleypraxis nach ebens
demselben. 1) Positive Religions-Wissenschaf-
ten. 1. Theoretische Religions - Wissenschaften.
a) Kenntniß der Quellen. 66) Einleitung in die Büs
cher des alten und neuen Bundes und. biblische Ausles
legungskunde nach Schäfer. 67) Erkläruug der Ge-
nesis. b) Systematische Tbeologie, aa) betreffend die
Glaubenslehren. 68) Allg. Dogmatik nach Zimmer.
bb) betreffend die Handlungsvorschriften. 69) Christs
liche Moraltheologie nachSailer. 70) Angewandte
Moral nach Schenkl. c) Populaire Theologie,
71) Religionsvorlesungen nach der Totalrevision
der jüdischen und. christlichen Biblien. I11. Practi-
sche Religions-Wissenschaft.. a) Theorie des Vortra-
ges. 72) Katechetik nach Socher. b) Theorie der
Amtsführung selbs. 75) Pastoral, Theologie nach
Sailer. - Der Anfang dieser Vorlesungen ist auf
den 2 Nov. angesetzt. -‘ Diejenigen, welche ich mit
Mr. 2. 14. 17. 33. 34. 35. 42. 56. 59. 60 und 65
bezeichnet habe , sollten von dem Belieben des Seydi-
renden abhängen: die übrigen sind aber in die ges
wöhnlichen Curse einrangirt. Sollte es übrigens wohl

Ee iE qeun Held Ql it Qa loupe/ bd

ist, füglich wegbleiben könne , und daß das bloße Vers
zeichniß der Vorlesungen deusclben Nutzen gewähre ?

3.

NYesttf der LJachricht von dem befelinfden
Familien-Stipendio. - g1x1). Weil denn

auch der Hr. D. 45. B. Beselin seine auf ewig erbans
delte Begräbniß und Ruhestätte hat in der St. Ma-
rienkirche, in der sogenannten. cothmannischen Kas-
pelle, südwärts gegen den Altar belegen, und seinen
hacredibus zustchen will, solche in nothwendigem Bau
auf dero Hälfte zu erhalten: d werden die pro rem-

pore



350 . Annalen der Rostockschen

pore das Patronat haltende dahin sehen, daß durch sie ents
weder daselbst wohnhaft, oder durch daselbst bestellte Ser
vollmächtigte aus der Familie, durch die auch sodann die
Iustheiluna des Geldes an die Armen, wenn bendePatro-
nen außer Rostock anderswo in unserm Lande lebten und
wohnten, geschehen kann, selbige in Ele beybehalten were
de. Sollten aber die Baukosien etwa important fallen,
müßten solche von den Legaten/ und Armen- Geldern pco
rara dazu angewendet, und der sonst gesetzte terminus
foluendi auf Antonii sodann auf eine andere Zeit ver-
rückt werden. 1.2) Da auch vorgedachter Hr. D. H.
B. Beselin einen erblichen Frauens Stuhlstand, in
St. Marien-Kirchen zu Rostock belegen, nachgelassen:
als ist beliebet, daß derselbe von einer armen Wittwe
oder Waise aus den Erben ohue Entgeld bckleidet, und
da keine vorhanden aus der Familie , von den zwey
Senioribus, enttveder pracsencibus oder auch durch ei-
nen Mandatarium, an jemanden verheuret, und die Mies
the demjenigen Seatori, bey dem die Lade. ist,auf Rechr
nung geliefert werden möge. 13) Sollte aus Gottes
Verhängniß das Geschlecht der beselinschen Fatnilie, (o
aus seel. Hrn. Johann Beselin entsprossen, erlde
schen : so sollen die zwey letzten 1m Leben sevende Pas
tronen, welche den Fall besorgen dürfen , die Freyheit
Haben, dieses Stipendium pro Studiofis et pauperibus
nebst dem Patronate, auf gleichen Fuß , wie es gestif-
ket, einer andern Familie, die der beselinschen am
nächsten verwandt, oder daraus etwa ihre Frauen enti
sprossen, oder einem ansehnlichen Minilterio unsers
Landes zu Rostock, Schwerin , Güstrow, Par-
him, nach ihrem Belieben und Wilkähr, damit die-
fes pium legatum jederzeit beybehalten werden möge,
zu conferiren. 14) Wenn auch, welches Gott verhüte,
dieses Land, wie leider im dreyßigjährigen Kriege Sccula
17 geschehen, in Ruin und Verderben gerathen sollte,
daß die Jnteresse nicht einkommen könnten; so werden
die Patronatführende alsdann dahin sehen, daß bey
anblickenden Frieden die etwa restirenden Zinsen mögen
herbeye und eingebracht, und an die gehörigen Gun.ia
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diaten und vorhandenen Armen ausgezahlet werden.
Im widrigen Fall der Debitorum ist alsdann bey den
regierenden Landesherrn und Herzögen von Mecklen-
burg oder sonst in koro competenti Hülfe und Recht zu
suchen. 15) Es soll einjeder Parronus das, was er
in dieser Legaten-Sache an Postgeld oder soust notho
wendig ausgeleget, von den Stipendien: und Armet-
geldern, weil sonst nichts vorhanden, fid) bezahlt ma-
then. 16) Falls auch einige Streitigkeiten unter den
Patronen und übrigen von der Familie oder der Familie
unter sich selbst, dieser Fundation halber und was da-
von dependiret, entstchen sollten, so daß solche in Güte
nicht gehoben werden mögten: ist einhellig beliebet, su-
dann einen Profellorem Academiae Koltochienlis und
einen e Senatu RKosltochienlî zu arbitros zu erwählen,
welche alle Mishelligkciten entscheiden, und nach des
ren gerechten ‘Ausspruche und Entscheidung fich zu richs
ten sowohl wir als unsere Erben und Nachfolger ge-
jue seyn sollen, mit gänzlicher Begebung der Appel-átiot oder remedii »lutpenlorii. 17) Diejenigen, so
dies Stipendium genossen, sollen darauf bedacht sevn,
äach ihrer Gelegenheit z7ÿr Vermehrung desselben etwas
beyzutragen. 18) Da auch von den inkeressirenden Er-
ben jemand verlangen mdgte , den Fundations:Brief
und die jährlichen receptra er expenta vom Kapital
nachzuschen, soll ihnen solches bey den Patronatfüh-
renden nicht versagt werden. Zu mehrerer Fesihal-
tung dieses begeben sich gesammte seel. Hrn. Johann
Beselins, Rathsverwandten zu Rostock, Descendenten
und Erben, für sich und ihre Successoren dem benctir
cio reftitutionis in integram, toit aud) allen anberm
rechtlichen benekiciis , sie haben Mahmen wie sie wols
lei; tam ia genere quam in fpecie, gleich wenn sie alle
wörtlich anhero gesetzet, das geringste nicht ausgenom-
men, in bester Form Nechtens. Wie denn alle, welche
tvider diese wohlbedächtliche Stiftung dieses Legaci han-
deln, oder es gar zu zernichten sich unterfangen wol-
len, anstatt des Segens der unausbleibliche Fluch des

großen Gottes treffen wird. Urkundlich ist dielerScit-$
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tuugsbrief, welcher jederzeit der Posteriorität pro mes
maria dienen, und demjelben allewege nachgegangen
werden soil, von gesamten Erben des seel. Hrn. Jo-
hann Beselin, und dessen Successoren,. woblbe-
dächtlich vollzogen, unterschrieben und besiegelt worden.
So geschehen Anno 1718 den 31 Aug. rc.

Nachrichten von den Schützen-Zünften zu Rostock unh
Schwerin. Aus dem Archiv für deutsche Schützenge-
sellschaften für beyde Städte abgedruckt. Halle, in Joh.
Chr. Hendels.Verlager 1801, 34 Bogen in Octav.

ier fiudet man, 1) Hrn. Mag. rLîiehenks Nach-
richt von der hiesgen Schützengesclschaft der Gee

werker, aus oen SSeplagen yum hiesigen Intelligenzblatt.
Der Mag. £xiebenE bátte nod) bemertem Eónuen, ba
der Zug nach dem Rathhause erst nach dem siebenjäh-
rigen Kriege eingeführt.worden „. vorher aber die, Pros
cession mit dem neuen Könige nach dessen Hanse oder
dem Hause eines Freundes gegangen, auch ein Theil
der Schützengesellschaft auf dem Schießhause geblieben.
2) Eine kurze nur 2 Seiten betragende Nachricht von
den Schützengesellschaften in Schwerin. 3) WMeh-
rere Schützenlieder, meistens unter dem Mittelmäßi-

ae eR dMr
bícber fommen, tei id) nid)t. — —Gollte e$ nid
ratb(am (eon, biefe für unsere Zeiten nicht mehr paf
e Art des Divertissements mit einer zweckmäßigernffentlichen Feyerlichkeit zu vertquschen ?

.

iiy diesjährigen Kalender haben die schon bekannteEinrichtung beybehalten. In dem- QuartKalender
findet sich eine Abhandlung von Herrn Past. Plitt : Das
Landleben in seiner angenehmen und unangenehmen Ges
stale. Jn dem Schillings:Kalender hat ebenderselbe seine
Abhandlung von der Vermehrung der Feld- und Gars
tenfrüchte (9 B. S. 39 1.) beschlossen. Noch sind ein Paar
Kleinigkeiten angehängt.

^ A4:pr]
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Stoffed fabenSfcabettie,
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Den 30. März 1802.

le

Lehrbuch zum ersten Unterricht in der Lateinischen
Sprache. Aus den besten aiten und neuen Schul-
büchern gesammelt, theils umgearkeitet , und mit
Hülfsmitceln begkeitet , von M. Georg Ludwig
Dtto Plagemann, Rector der Latein. Stadtschy-
le zu Rostock. Vierte verbesserte Auflage. Schwer
rin und Wismar, in der Bödnerjchen Buchhandlung,
1801. (Preis x 2 Gr.) 21 Bogen in Octav.

. ie wiederholten Auflagen ergeben , daß. mehrere
§ Schullehrer dies Buch mit Nutzen gebrauchen.

So wie auch dies schon ein Beweis ist, daß es
dem Hrn. Verf. an Kenntniß der lateinischen Sprache
nicht fehle: so zeigt zugleich die Vorrede , in welcher
das dentes volunt excidere und die illecebrae dentuum
(9 B. S. 215.) nochmal vertheidigt werden, daß der-
selbe sich von einer Schwachheit nicht losmachen kann,
die (o oft den Erfolg des Unterrichts iu den beyden ge-
lehrten Sprachen hindert , und bem sonst verdienten

Schullehrer ie der Achtung seiner Schuler und anderercute herabsett.

2.

€ der National- Zeitschrift für Wissenscbaft,RKunst und Gewerbe in den preußischen

Staaten , Berlin m , finden sich einige Artikel
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deren ich hier erwähnen muß. In dem dritten Hefte
findet sich ein Aufsatz über die Universitäts-Biblio-
thek zu Halle. Der Einsender misbilligt zuerst die
Erschwerung ihres Gebrauchs. Sie soll Mittwochs
und Sonnabends von 1 bis 3 Uhr geöfnet werden, aber
oft vergehen eine und mehrere Wochen ,. ohne daß die
Biblivuthekare sich hinbemühen ; und wenn sie kommen,
verschließen sie solche entweder zu frühe wieder , oder
kommen erst nm 2 oder 23 Uhr. Dann mitbilligt er,
daß in dem Bibliothekgebäude, welches eines der schön-
sten in der Stadt ist, und an einem freyen Platze der
sogenannten Residenz gegenüber liegt, die untere Eta-
ge theils ein Aufbewahrungsort kür Kaufmannsfäßer ger
worden, theils noch die Rudera elner unglücklichen Idee
enthält, welcher zufolge man es auch für das anato-
mische Theater bestimmte, ohne zu erwägen,. daß die
üble Ansdünstung zu dem übrigen Zweck des Gebäudes
nicht passe, kheils nach einem neuenVorfchlagezum Uni-
versitätsgefängnisse gebraucht werden soll. Er misbil-
ligt ferner, daß ein Theil der Bibliothek in ein Zim-
iner unter dem Dache hingepackt worden , wo ihn nie-
inand zu schen bekommt noch gebrauchen kann.. Er
erinnert fid)" dabey einer nicht weit von dem nieder-

(acbfifcben pn liegenden Universität,womanzwar die Bücher aus den Schränken nehmen darf , fa
weit man nach seiner natürlichen Größe langen kann,

aber nicht, wenn man auf eine Leiter scsliegen . ‘.;;ndlie)DerVPentad m utibPittenu:zwuzund österer ichtise rente ein, die Bug hetenJuwelo
sututes unter ie min fe i Sud

CGUQUOSolianten und p onm em
un
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Endlich beklagt er, daß der Fond, obgleich ihn Frie-
drich Wilhelm IL erhöhet hat , doch zu klein ist,
um jemals etwas vollständiges anzuschaffen ; und daß
dies Misverhältniß dadurch vermehret wird , daß die
Bibliothekare für diejenigen Fächer, denen sie sich wids
men , viele Bücher anschaffen , und für andere also
nichts angekauft wird ; auch die das eigae Land betref-
fenden Schriften oft den von den entferntesten Welt-
theilen handelnden Büchern nachgesetzet siud. -- Von
eben diesem Einsender sind die Fragmente über die
Universität Halle, die sich im vierten , fünfren
und siebenden Stücke finden, und folgende Gegen-
siände haben. 1). Einige allgemeine Bemerkuns

bre Verf. UN nundieBlurun  cutachtthahe die. r 14 à .

Einrichtung aller uuserer Universtäten ihrem Eutzwe-
cke nicht entsprichz. Eine Universität , der man von
Seiten des Staats alle die Aufopferung macht, die ihr
wichtiger Zweck erfobert, der man auch auf andern
Seiten alle Mittel.zur Realisirung jenes Zwecks zu ver-
schaffen sucht **) , leistet doch immer , wenn man es
genau mit den überwundenen Schwierigkeiten ver-
gleicht, sehr wenig. Und woher kommt dieses ?!“ Er
glaubt diese Frage dadurch beantworten zu können, daß
die fortdauernde zunftmäßige Einrichtung daran Schuld
fco, die doch für unsere Zeiten nicht passe ? Er setzt
hinzu : „Ein mit Recht verehrtcr Fürst, der Herzog
von Braunschweig , gieng lanze Zeit mit msvoll-

hen können :! einen seltenen oder kostbaren Octavband
ftecken sie eher unbemerkt ein. Diese. richten auf der
Leiter unter den kleinern Büchern mehr Unordnung
an, als unter den größern unten möglich ift. Sollte
sich der, der wirklich die Bücher gebrauchen will, dies
se kleine Einschränkung vicht gefallen lassen können,
um jene Unbequemlichkeiten zu vermeiden ?

“" Fin DiqetacienUbTORRE ‘aur wasnostit
Fate be iuf agelhut’name aed
bar Lehrer bestelt wnrden ?
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vollkommenen Verbesserung der Universität Helmstädt
um. Mehrece einsichtsvolle Männer untersuchten die
Gebrechen derselben: und welches war das Resultat ih-
rer Untersuchungen ? Sie riethen größtentheils , man
solle die Universität ganz aufheben. *) Es ist noch

Luidedus fc BOLAMbeN, wie der dure.uolet
Universitäten auf eine leichtere uud sichere Art realisirt
wird 2) Ueber das wechselseitige Verhältniß
der Studenten und Professoren zu einander.
Der Verf. meint, dies Verhältniß sollte das Innigste
und Vertrauteste seyn: und er tadeit alsso die Entfer-
nung, die zwischen beyden herrscht, und den Studiren-
den gewöhnt, in seinem Lehrer auch seinen natürlichen
Gegner und Feind zu erblicken ; und die richterliche
Gewalt der Professoren. die zu solchem Misverhältnis-
se viel beutrage. 3) Ueber das Verhältniß der
Studenten zu einander. Der Mangel des Uti-
Kanzes mit Professoren und in andern Familien nôthi-
get die Studenten zum Umgange unter sich ; und weil
sie hiebey durch conventionellen Zwang nicht an manche
fouft gewöhnliche Beschränkungen der natürlichen Frey-
heit gebunden sind, so wirkt dies im Allgemeinen eine
gewisse Verwilderung. ‘ Dies hält der Verf. für die
eigentliche Quelfle der Orden und ähnlicher Gesellschaf-
ten **). Auch in Halle suchte man sowohl die Or-
den, als die landsmannschaftlichen Kränzchen auszurot-
ten, ungeachtet es vielleicht besser gewesen wäre , die
Verbessernng der letzteren zu versuchen. Gleichwohl
sind daselbst die Hilfte der Studirenden Kränzianer,und drey Viertel Ordensbrüder. Die Professoren sind
hievon zum Theil unterrichtet, ignoriren es aber, weil
fie nicht wissen , wie sie dem Unwesen steuern sollen.
4) Ueber das Verhältniß der Professoren un-

ter
*) Dies widerspricht den Nachrichten , die man dis ige

BuendudedatiihMr athlieser Behauptung außer Zweifel zu setzen.99) Hiebéy ift ein roger Sprung im Zusammenhange, den
ich nicht aus fl kann.
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ter einander. Die geringe Besoldung der Professo-
ren ist Veranlasung zu vielen kleinlichen. Streitigkei-
ten, die mit der gepriesenen Cultur ‘unsers Zeitalters
ganz unvereinbar sind, und das Ansehu der Professo-
ren in den Augen ihrer Uutergebenen und Schüler min-
dern. Nicht nur dus Privatleben, nein! auch der Ka-
theder ist der Schauplatz, wo einer den andern in den
Augen der Studenten zu verkleinern sucht. Und dies
ift nicht ailein der Fall bey denen, die sich Eir em Fache
gewidmet haben: man sucht auch Gelegenbeit auf, fti
ne Zuhdrer von der Unwichtigkeit und Geringfügigkeit
anderer Vissenschasten zu unterhalten, und hiebcy wer-
ben. gewöhnlich sogar Persönlichkeiten gegen die Lehrer
dieser Fächer angebracht. Man vergißt sich wohl so
weit, daß man bis zu Anecdoten und Stadtgesprächen
herabfteigt. Eine natarliche Folge ist persönliche Feind-
schast. Nur eine kleine Unzahl von Männern macht
hiebey eine Ausnahme. 5) Ueber das Verhältniß
der Academie zu den Einwohnern, besonders
den Bürgern und dem Nrilitair. Die Professo-
ren haben auf allen Universitäten das Eigenthämliche,
daß sie auf den Geschäftsmann und den Nahrstand des
Staates mit gewlisser Geringschägung, - die ziemlich
nahe an Verachtung gränzt, herabblicken *) Dies ijt
auch hier der Fal. Die Studenten sind‘an die Ein-
wohner der Stadt nur durch ein öconomisches Band
geknäpft. Die Bürger müssen größtentheils von den
Studenten leben:: jenen fehit es oft an Gelb, biefzn
nie an dem guten Willen , sich für ehemalige Betrüge-
reyen, auf welche Art es auch sey, zu entschädigen ;
und so entskebet die wechselseitige Sucht, einander zu
überlisten, die man mit dem Nahmen Prellrrey belegt.
Dies verbreitet einen ung dlichen Nachthetl auf den

3 gane
°) Bey einzelnen Profefforen mag dies wohl einmal der

Semlase p, illitORGaeCid
ten. Sein e$ ift eine sich!lich ungereimte Uebertreio

ten uud alien Prafeffotes in clevere gien Univerlicät
wird.
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ganzen Zustand der Studenten. Diese jungen Leute
thun bier den ersten freyen Schritt in die Welt. Eine
Der vortheilhaftesten Seiten des Uuiversitätslebens ist,
daß sie sich eine gewisse bürgerliche Selbststäadigkcit zu
eigenene eg
hingerissen, die zuweilen für ihr ganzes Leben die trau-
rigsien Folgen hat, und daher mehr Aufmerksamkeit
verdient, als man diesem Gegenstande bisher geschenkt
hat. Wic kann der Staat von einem Menschen, der
nachlässig in seinen eignen Sachen ist, dereinst eine
tkrcue Verwaltung der îffentlichen Geschäste erwarten ?
Won den Officieren hat der jüngere Theil immer unter
den Studenten einen Zirkcl von Bekanntschaft , den
oft Verwandschaft und andere Umstände noch näher
knüpfen. Dieses und das Zusammentreffen au öffent-
lichen. Orten und getneinschaftlichen Vergnügungs-
plätzen, verbunden mit einer rohen Zudrivglichkcit von
Seiten der Studenten , gab vormals die Gelegenheit
zu den vielen Excessen zwischen benden. Seit den letz-
ten berüchtigten Unruhen, die durch eine Schlittenfahrt
en masque veranlaßt wurden , leben beyde Theile in
einer gewissen sehr glücklichen Entfernung. Wenn
diese auf der einen Seite durch das ungesittete Betra-

gen des grgern TheUs dsr Gh ver gesitetete Theil
mit pes Difeieres eeeNUR Divi i
ben Weg legt. Die bürgerlichen Obrigkeiten , welche
mit den Universitätsgerichten, besonders in Rücksicht
der Policey, in der genauesten Derbindung stehen,
scheinen die Streitigkeiten und Disharmouien ,, welche
ehemals zwischen ihnen obwalteten , gani vergessen zu
haben. Verdankt man es der Cultur unsers Zeitalters,
oder dem thätigen Bemühen einiger Männer; genug,
feit einigen Jahren hört man glücklicherwrise auch nicht
mehr von so qo Excessen, als sonst wohl von Stu-denten gegen Bürger begangen wurden. Das Militair
tvird bey vorfallenden Excessen fast nie requirirt, ob
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män gleich dadurch die Abschaffung der unnützen und
lächerlichen Häscherschaar , die von der Univerfität ge-
halten wird , bewirken , und sich einen glücklichern Er-
folg bey Stillung der Unruhen versprechen könnte.

(Das Uebrige künftig.)
Zo

n vent allgemeinen litteratifchen Anzeiger vom
Jahre 1799 finde ich folgende Notizen, deren An-

zeige nach dein Zwecke dieser Blätter zu bemerken ist.
1. Ein Gedicht der Herzogin Sophia Wlisabeth von
BraunscHweig, deren Verbiudung mit der fruchts
bringenden Geselschaft schon 1798, S. 1172, in
Anrege gekommen war, und S. 260 wieder abgedruckt
ist, hat Gelegenheit gegeben, daß S. 207 und S.
965 noch einige Nachweisungen von Schriften, in de-
nen ihrer gelehrten Arbeiten und musiralischen Compgs
sitionen gedacht wird , hinzugekommen. Vgl. 1800,
S. 1174, Außerdem aber ist dies die Veranlassung
geworden, daß S. 964 ein angeblicher Schlüssel zu ei-
ner Episode im 5 Theile der römischen Octavia,
die den Herzog Gustav Adolph und seine Familie
zum Gegenstande haben soll, abgedruckt worden. Ich
habe diese Episode aufgesucht, finde aber dic Erklärüng
der Personen eben fo unzutreffend, als der Gebrauch
dieses sonst sehr ungenießbaren Halbromans bey unse-
rer Geschichte ohne Nutzen seyn dürfte. .11. Hr. Ge.
Dreves ward in diesem Jahre Conrector in Lud-
wigslust. 111. Der Oberhauptmann Jac. Friedr.
Joa. v. Bülow verstarb am 2o £t. auf feinem Gin
te Rlaber. IV. Der König von Schweden hat
von Wismar über 6000 Rthlr. Licentgelder, an
Staatsgeldern und Contributionen 3102 Rthlr. j uud
die nicht geringen Pächtc von den Festungswerken. Die
Aemter Pshl und Lreukloster tragen zusammen über
30000 Rthlr. S 909. ~ Mehrere Inserata aller Art,
wichtige und und unwichtige, wahre und ungegründete,
von denen ich keinen Gebrauch machen kann, siehen S.
5, 161, 176, 257, 277, 597, 655, 698, 728, 763.

r
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793; 803, 924; 915; 988, 1016, 1164, 1353,
1665, 1993 uno 2025. — , Bemerkliche Nachrichten

son uuiversitäten habe ich in diesem Jahrgange nicht

Sus einent in dem Intelligenzblatt der jenaischenLitteraturzeitung ; Nx. 237 v. V. I. , enthalte-
nen Rachricht vermachte der verstorbene Freyherr v.
Senkenberg der Universität zu Gießen seine Bis
bliothek, welche sich auf ungefähr 15000 Bände erstreckt-
und einen reichen Schatz an Manuseripten und Urkun-
den enthält, ferner scin chönes und geräumiges Wohn-
Haus, und ein. Capital von 10000 Gulden. Von den
Renten dieses Kapitals sollen jährlich 250 Fl. zur Vers
mehrung der Bibliothek angewandt werden : 300 Fl.
sind zum Gehalt des Bibliothekars, und 30 Fi. sür cd
nen Aufwärter. bestimmt, welche beoden zugleich ihre
Wohnung. in dem Hause habert sollen, das anscheiniich
zur Aufbewahrung der Bibliothek mit bestiimmt ist, und
von der Universität unterhalten werden muß. Zum
Bibliothekar ist zugleich per jünafie Professor der Rech-
te oder der Professor der Geschichte bestimmt : wer von
diesen die beste Hand schreibt, soll den Vorzug haben,
da solches bey dem Führen der Catalogen wichtig ist. Er
soll aber auch die Bibliothek alle Jahr mit einem Bus-
che vermehren, und sie von Todeswegen nach Gefallen be-
denken : wie denn jeder Gelehrte , der sie benutzt,
feine eignen Schriften dahin liefern , und jeder Studi-
rende, .der davon Gebrauch macht , ein Buch von we-
nigstens x Fl. an Werth beytragen soll.

4.



A n n a l e n
Der

RostockschenAeadetnie.
10. Band. 46. Stück.

Den 6 April 1802.

LEN

Nr, IV. Religionsbuch, der nachdenkenden Jugend in
den Schulen und den Erwachsenen zur Erbauung
bestimmt von D. Georg Detharding , Pastor an
Jacobi Kirche, des ehrwürdigen V.inisterii Director,
und ersten Aufseher der hiesigen Schulen. (x Tim.

fot, e s a euniadpi
€. €. Raths Buchdrucker, 1802. 61 Bogen in Octav.

tischen den drey crsten Nummern der von dem
Hrn. Verf. abgefaßten Schulbücher (1 B. S.
4. 3:5, C. 105. 369. — 188. € 26, — 335.

S. 145.) und dieser vierten, welche eigentlich eine ver:
besserte Ausgabe eines frühern ähnlichen Versuchs ist,
ift ein ziemlicher Zeitraum vergangen ; vermutchlich,
weil jene den erwarteten Benfall nicht fanden. Jetzt
folgt nun zwar das vierte; es ist aber im Ganzen den
vorigen Nummern gleich, und es wird also wahrschein-
lich kein besseres Schicksal haben. Der Hr. Verk.
»sagt selbst in dex Vorrede : „Ob ich mit der Zeit fort-
denke ? darauf werde ich mich jetzt nicht einlassen. '
Man kann aber wohl ohne Bedenken antworten , daß
er dies nicht gethan: und wenn es gleich freyiich nicht
rathsam seyn môgte, alle neueren Behauptungen anzu-
nehmen, fo ist es doch cben so wenig zu billigen, wenn
ein Schriftsteler die neueren Untersuchungen zu wenig
beachtet, Von der Vorsicsungsart, die an magchen? i ' el
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Stellen dieses Buches herrscht , gebe ich Hier einige
abgekürzte Exempel: „„ 186. Bey aller meiner Bemùs-
hung, aus eigner Betrachtung und Forschung der heil.
Schrift zur Ueberzeugung von den göttlichen Wahrhei-
ten zu kommen, würde mich meine verdorbene Ver-
nunft nur auf Abwege bringen , wenn ich nicht einen
Führer hätte, der mir Anleitung dazu gäbe. Ich er-
kenne also auch hier die Fütsorge meines Gottes für
mich, der das heilige Predigtamt zu diesem Zwecke ein-

SEESL aE eH Rr edimer anle den
gab. So wie derjenige in einem Hause eine Gewalt
hat, dem die Schlüssel des Hauses übergeben werden,
fo haben auch Lehrer und Prediger die Macht, in dem
Hause Gottcs den Gläubigen die Güter des Heils zu
geben, und den Ungläubigen zu versagen. Dies nen-
net die Schrist, Sünden vergeben und behalten.
Diese Gewalt, Sünden zu vergeben und zu behalten,
gab er nicht nur dem Apostel Petrus vor. (einem £e
deu, - sondern auch nach seiner Auferstehung allen
Aposteln. Zwar war es bey ihnen eine außerordentli-
tbe Gabe des heil. Geistes. (Der zu Zwar gehdrige
Nachsatz fehlt.) – Da nun die Apostel die ganze
fichtbare Kirche vorstelleten, so folgere ich daraus, daß
Jesus diese Gewalt eigentlich einer fichtharen Kirche

anvertranct V Nun haben ddr Upostei ‘aufgebdrt
und mit ihnen auch die Erlassung und Behaltung der
Sünden durch übernatürliche Wirkung des heil. Gci-
fies. Allein diese der Kirche verliehene Gewalt seibst
konnte nicht geändert werden. Denn es war zur Err
haltung derselben nothwendig , daß die von Gott vers
liehenen Gnadenmittel beybehalten wurden , und daß
diejenigen, welche diese Gnadenmittel verachteten, der
Gnade Gottes verlustig erkläret werden müßten. Ich
sehe also die Nothwendigkeit des Amts der Schlüssel
in der christlichen Kirche völlig ein, und zweifle nicht
an der Wirkung desseiben; denn Christus hat seiner
Kirche die Verheißung gegeben, daß auf den Gebrauche
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der Gnadenmittel die Vergebung der Sünden erfolgen
(ol. — Der Character eines ersten Aufsehers
der hiesigen Schulen, den sich der Hr. Verf. auf
dem Titelblatt beylegt, ist mir bisher unbekannt gewe-
sen : er ist doch nicht durch die Raugstreitigkeit mit
den Scholarchen veranlasset ?

2,

Patriotisches Archiv ber Herzogthümer Mecklenburg,
" zur Aufbewahrung der Geschichte und Denkwärdig-

keiten derselben, und zur Verbreitung gemeinnützi-
ger Kenntnisse. Erster Jahrgang, 1801. Zweyten
Bandes zweytes Stück. Roslock , bey Karl Chris
ftoph Stiller. 16 Bogen in Octav.

C'Unhalt. A) Abhandlungen. 1) Patriotischer Wunsch,
A3 das Hebammenwesen in Mecklenburg betreffend,
von Hrn. Doct. C. L. H. Burchard in Güstrow.
- Hr. B. tadelt, und meines Ermessens mit Recht,
die jetzigen unvollkommenen Anstalten zum Unterricht
unserer Hebammen , aus welchen in wenigen Wochen
alle ich meldenbe Personen, ohne Unterschied , ob sie
die Eigenschaften einer guten Hebamme haben, und ob
fic das, was ihnen vorgetragen wird, begreifen, und
ohne eigentliche practische Ausbildung, als brauchbare
Hebammen hervorkommen sollen. Er verlangt bie
Anlegung eines ordentlichen Entbindungshauses : eine
längere Dauer des Unterrichts,- und eine gänzliche Aus-
schließung derjenigen Personen, die sich nicht völlig da-
zu qualificiren, wärde noch Hinzukommen mässen. Da
die Kosten jedem Orte und jedem Stande zu Gute
kommen, so würde es wohl nicht unbillig sern , wenn
dazu auch ein allgemeiner Beytrag gegeben werden
müßte. 2) Ueber das Branntweinbrennen , und die
Menge der Branntweinbrennereyen in Mccklenburg.~
Wir verbrennen zu viel Körn und Holz , trinken auch
zuviel Branntwein , obgleich ein zicmlicher Theil des-
selben auswärts gehet. 3) Anweisung , wie man eine
Branntweinbrernerey auf, eine weit vortheilbattere312 "n
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Art, als bisher geschehen , betreiben kann. 4) Bee
merkungen aus dem meckl. Nechte. 2 Bem. Ueber die
Besetzung der Untergerichte. 5) Bemerkungen über
des Hrn A. Eggers reflectirende Aufbewahrung, tc.
—  Ginb nod) nic)t beenbigt. B) Herzogliche Lan?
bed - Verordnungen. C) Landtags- Verhandlungen.
Kurze Uebersicht der Früchte des Landtags von 1800.
— Sie scheint mir nicht voliständig und nicht ganz
richtig zu seyn. Letzteres ist wenigstens der Fall mit
der Nachricht von dem Wollimposte: auf dem Landta-
ge ist er freylich unter einigen Bedingungen, deren Zus
gesîiehung wohl erwartet werden tonute , bewilliget ;
aber der Erfolg hat vorlängst gezeigt, daß die herzoge-
liche Regierung diese Bedingungen nicht genehmigt has
be, und also die Beybehaltung dieser Aufhelfungsquelle
der Wollmanufakturen keinesweges crreicht sey. D)
Standes.Erhöhungen. E) Chronik der Städte. F)
Chronik der rostockschén Universität. G) Tagesge-
schichte.. 1) Nachricht von der chirurgisch [ clinischen
Austalt des Hrn. Vrof. Josepbi. (10 B. S. 261.)
2) Entbindungen. 3) Theater-Nachrichten. H) Nachs
richten von neuen Schriften vaterländischer Schriftstels
ler. 1) Vermischte Nachrichten ; unter andern eine
Nachricht von dem Zustande der Schäfereyen vom
spanischen Bau zu Schorßow , und vom dortigen
Werkguf der Böcke.

Künftig sollen die Anzeigen von den Entbindungen,
den Heyrathen und den meisten Sterbfällen voegbleis
ben. Eben dies wünsche ich auch in Absicht der Ver:
zeichnissc aufgeführter Schauspiele, und einem Theile
der sousligen Theater:Nachrichten : denu , wenn man
auch dergleichen. für.ganz Deutschland vollständig zu-
sammenbringen könnte ; wozu wollte man den Wust
gebrauchen ? Vielleicht Haben auch noch einige andere
Rubriken für wenige Leser ein hinlängliches Interessc.

3.

tt:
Ge-
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Gewerbe in den preufifben Staaten, und den
darin enthaltenen Fragmenten über die Universität
Halle. © 6) Einige Blicke auf die Vorlesun-
gen und den Fleiß der Studirendén. – Der
Leetionscatalog ist schon dürftig und mager : aber vicle
darin angegebene Votlesungen werden nicht einmal

ehalten. Die meisten Studenten haben nicht einmalben guten Willen, sich mit den Wissenschaftei bekannt
zu machen. Die Zeit, welche sie auf der Universität
zubringen, wird entweder bis auf das legte halbe Jahr,
das. man noch wohl der gewählten Wissenschaft ein-
räumet, zügellosen Ausschweifungen gewidmet , oder
sie treiben das Studiren nach Gemächlichkeit bloß ne:
benher. Sie besuchen die Collegien nicht , um ihr
Jach kennen zu lernen, sondern um fid ein Heft dicti
ren zu lassen, von welchem sie hoffen, daß es ihr treuer
Rathgéber werden soll, um das einstmalige Examen
ju überstehen. Daher finden die Lehrer den meisten
fd Br Sdferit i t i ber ' jeder du "dic
monium haben muß, werden angenommen , wiewohl
selten alle gehört : die Kenntnisse, worauf alie wissen-
schaftliche Ausbildung, als auf eine Grundlage ruhet,
juerden fast ale ohne Ausschluß vernachläfigt , höch-
stéens Logik und Naturrecht ausgenommen , in welche
man im ersten Vierteijahre zuweilen hineingeht. Wie
der Fleiß in diesenWissenschaften beschaffen ift, muf
man im Anfange des zweytén Vierteljahres sehen :
Vorlesungen, zu weichen sich 100, 130 Zuhörer mel-
deten, werden denn noch von x0 bis 15 besucht. Am
fieißigsten werden die Collegien in den kalten Winter-
tagen besucht: um dann das Holz zu sparen , geht
mancher von Morgens früh bis Abends spät aus einem
Collegio in das andere. Mit dem Sominer gehet
auch die Zerstreuungen an. Erst die Leipziger Messe,
zu welcher oft 400 bis 500 Studenten reisen , indeß
dic lieben Collegien immer nach wie vor fortgesetzt
werden; dann wird es in Lauchstädt lebhaft, und die

Masensöhne schlagen hier wise oen Schauplatz ihrer
I aus-
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ausgelassenen Freude auf ; außerdem ist Passendorf
für die honetteren Studenten, und Reideburg für
den großen rohen Haufen die Niederlage, wo man fie
von Morgens früh bis Abends spät in ihrer vollen
Wirksamkeit schen kann. Junge Leute , zumal von
Vermögen, wähten, wenn fie ben göttlichen Müssig-

ggnae opfern wollen,vorURMERERO. t E

gltíd) (ie für ben Ctaat duperft ridtig , um pont Ge-
neraldirectorio an bis zu dem kleinsien Kammertcollegio
unentbehrlich ist. *) .

Außerdein sind unter den Lrachrichten aus den
Provinzen noch folgende Notizen enthalten. Die
theologische Facultät zu 45. giebt halvjährlich Preis-
aufgaben für die studirenden Theologen auf : das
Obercuratorium Hat dazu hatbjährlich 50 &gt; ausge-fett, die beste Abhandlung wird_mit 30vQ,bicnächsn Eo anum Us der S quA
nut 720, und r s00 nur 7531., unter welchen letzteren
o 1 Ausländer tvaren. ~ Zu Erlangen ist guf königl;
Kosten ein. chemisches Laboratorium erbauet ,.. welches
mit allen erfodérlichen Instrumenten und dem ndthigcn
Apparate. verschen werden wird. Study it. uv Grid
tnng eines Krankenhauses [dou ber. fonigl. Befehl ere
gangen.

4. E

A" dem Jahrgange des allgemeinen litterarifcbenAnzeigers von 1800 habe ich vormals fon be
Plan für die Uuiversität zu Dorpat (9 95. €. 357.)
die Gesetze der Bibliothek zu Upssala (10 B. S. 92.)
und eine preußische Verordnung wegen der Ferien (9
B. S. 237.) eingerückt. Aus ‘einer S. 689 bcfindlie
chen Bemerkung, über die kgiferliche Privilegi-
rung der Universitäten vor 1590 will ich nacols

*) Man wird sich leicht übetzengen können , daß biefet
ganze Aufsatz dloß oberflächliche Bemerkungen enthält,
bie mud quuntzit Berichtigunen,öedäiea, auf wih
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folgende Stelle ausziehen : ,, Kayser Friedrich U,
ertheilte 1471 der Stadt Lüneburg ein Privilegium,
von welchem diese nie Gebrauch gemacht hat. Sagit-
tarius in der hilt. civrir. Luneb. S. 31. erzählt dies
fo: Fridericus III. Imp. 1471 d, 8 Aug, ciuitati pri-
vilegium feripfit. vt leges imperiales in oppido legi,
refunii et difputari, ac alii actas fcholaftici in cadem
Facultate exerceri libere poffint per duos aut ttes
eiusdem Facultatis Doctores, ad inftar Vniuerfitatum
pariformiter, Ad gradum etiam Dodloratus iutis
promouere et ad. Catliedram liceat;

Von Nachrichten , die unsere svecielle Gelehrtenge-
schichte betreffen, finde ich gleichfalls sehr wenig, was
ich anführen dürfte. Um nicht alles zu übergehen, will
ich doch zwey beyläufige Nachweisungen ausheben, die
hier eher beachtet werden mögten, als dort. I. In
Mich. Lreanders Chronicon, Lekpz. 1590, Oct. sind
drey Briefe von D. Chyträus an den Verf. einge-
rüdt. II. Ueber Marefchalks Buchdruckerey giebt
ILeffet in feínet Typographia iubilante Leipz. 1740,
im 3 Kap. $ 539,, einige Nachricht. Wer S. 176,
263, 298, 358, 400 , 432, 511, 717, 720, 721,
765, 8It, 816, 1574, 1586, 1936, 1971 , 1987 u.
1994 natfeben till, mag prüfen, ob ibm von ben ba
selbst befindlichen Notizen noch etwas brauchbar wer-
den könne. In diesem Jahre verstopfte übrigens der
Herausgeber die trübe Quelle, aus welcher sich bisher
sonderbare hiesige Nachrichten eingeschlichen hatten.

5.
Herzoglich Mecklenburg : Otreligifdyer Staatskalender

auf das Jahr 1802. Mit herzoglichem Privilegium.
Neustrelitz, bey dem Hofbuchbinder Spalding. 16i
Bogen in Octav.

9[2 bey diesem Kalender werden hin und wiederVerbesserungen angebracht. Aus den Annalen
bemerke ich , daß die Hagelschadens-Assecuranz- Gesell-
schaft schon 1800 bestättiget worden , daß nach einer
am 19 Dec. ergangenen landesherrlichen Declaration
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vor ber Hand keine Iudenschutzbriefe ertheilet werden
sollen, (Hoffentlich der Vorbote eines vollständigen Regu-
lativs für die inländischen Juden,) und daß am 23 Jun.
v. J. Hohenzieritz, Weisdin und Prillwigz von den
übrigen Domainen abgesondert, und zu einem beson-
dern Kabinetsamte constituiret worden. Den Grund
dieser letzteren Verfügung werden uus wahrscheinlich
unsere einheimischen Journale melden.

6.
Til Herr Mag. Docens G, Kwis, nu: i "Roftock,

Skara, tryckt hos F, ]. Leverentz, 1 3ogen in
Octav, mit einem Kupfer.

H! Mag. Knss, Privatdocent zu Upsala , hatzur Erweiterung seiner Kenntnisse eine Reise ins
Ausland unternommen, und hält sich fcit einiger Zeit
hier auf. Dies ist die Veranlassung geworden , daß
Hr. Thom dieses zu Dahla, ben 28 Dec. 1801, da-
tirte gedruckte Schreiben an denselben hieher addressirt
hat. Es beschäftiget fich mit der Erklärung einer ori-
entalischen, auf der Insel Gothland gefundenen und
auf dem Kupfer abgebildeten Münze.

].

im 27 Febr. wurden Hr. Carl Friedrich Prehnund Hr. Friedrich August Frehse, beyde aus
Rostock gebürtig, von der Juristen-Facultät zu Docto-
ren der Rechte ernannk.

n dem 43 Stücke S. 342, 3. 28 , il 1393 statt 1693
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Der

Rostockschen Academie.
IO, Band. 47. Stück.

fen 13 ?pril. 1802,

le

Differtatio inauguralis iuridiea de iuffis limitibus
beneficii transmiffionis a&amp;orum fecundum $ 399
transactionis nouiílimae Meclenburgicae non exe
tendendis, quam auctoritate et copfeníu illuftris Ius
reconfultorum Ordinis in Academia Roftochieaf,
pro fummis in vtroque iure honoribus rite capef-
fendis , publico eruditorum examini fubmittit
Carolus Fridericus Prebu , lud. Sup. Civ, Roft,
Proc, Roftochii, litteris Adlerianis , MDCCCII,
6i 850gtu in Ouatt.

ie erste Hälfte dieser Abhandlung beschäftige$ sich theils mit den Grundsätzen des gemeinen
Rechts über die Verschickung der Acten, theils

mit einigen politischen Betrachtungen für und wider
diese Einrichtung. In beyden Hinsichten ist fie nicht
vollständig. Die zweyte Häifte ist dem mecklenburgi-
chen Rechte gewidmet, erörtert aber hauptsächlich nur
die Frage : In welchen Su die erbetene Verschickungversagt erben könne ? Das Resultat dieser Erörterung
ist: Die Untergerichte , welche jehr oft nicht gehörig
besetzt sind, dürfen ‘dieselbe gar nicht versagen ; die
Landesgerichte hingegen könuen und miim fie versa-gen, 1) in Fällen, die durchaus feinen Verzug leiden,
2) wenn in klaren und liquiden Schuldsachen illiquide
Einreden zur separaten Ausführung zu verweisen sind,
und 3) wenn das Gesuch zu I angebracht ist, E
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wenn es bcy einem Vorbescheide erst nach demselben,
und bey dem sonstigen Verfahren erst nach dem Rotu-
lations- Termin und geschehener Austheilung der Acten
zur Relation eingercicht wird. Und in diesem Resul-
tate würde ich dem Hru. Verf. unter einigen. Modi-
ficationen beypflichten. Nur die Gründe. qus welchen
er dies ableitet, kann ich nicht für richtig und t inläng-
lich annehmen. Ich würde aus allgemeinern Grün-
den, und selbst nach unserm Landesvergleiche, von dem
Grundsatze ausgehen, daß die Verschickung der Acten,
wenn dir Parthey darum bittet, begünstiget, außerdem
hingegen beschränket werden müsse. Doch würde ich
außer den im § 399 angeführten Fällen der letzteren
Art solche noch zulässig und nôthig achten, a) wenn ein
Gericht mit Proccssen überhäuft wird, b) wenn es nach
eingelegtem Suspensivmittel über sein eignes Erkennt-
niß urtheilen müßte , c) wenn über ein Mitalied des
Gerichts zu erkennen ist, d) wenn zufällige Verhältnisse
mehrerer Mitglieder des Gerichts sie dem.Vorwurfe ei-
ner Partheylichkeit aussetzen könnten. Daß in der
Hofgerichts- und Kanzlen- Ordnung ‘genugsame und
Höchwichtige Ursachen erfodert wurden, ohne diese Ur-
sachen im mindesten näher zu bestimmen , das ist in
Räcksicht auf die Zeit, da diese Gesetze gegeben wurden,
wohl zu entschuldigen; muß aber schon vorlängst außer
Anwendung gekommen seyn, da ich in den vor 1755
derhandelten Acten, dic ich gesehen habe , nie die An-
gabe einer solchen Ursache und ein darauf Brzug ha-
bendes Decret vorgefunden. Allein im Jahr 1802
töürde ich es nicht rühmen , wenn das Gesetz proceß-
führenden Parthenen, welche ein Mistraucn gegen die
Kenntnisse, die völlige Unparthenlichkeit oder die Ge-

RRSse Mae Nea. .

gleichwohl dies Mittel von der Willkühr solcher Rich-
tér abhängig machte. Es war also nicht allein eine
wirkliche, sondern auch eine nützliche Abänderuna jener
ältern Gesege, daß in dem § 399 die Verschickung derActen auf Bitte der Partheyen allgemein und ohne je-
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ne Beschränkung zugestanden ward. Ich würde dem-
nach vorgedachte Ausnahmen von dieser Regel aus an-
dern Gründen ableiten. Der Bezug , den der Hr.
Verf. auf ciuige Regierungsrescripte macht, ist zu un:
bestimmt. Nur dann, weun (ie bem Ark. 8. des Lan-
desvergieichs gemäß find, enthalten sie eine allgemeine
gesetzliche Vorschrift, und im übrigen ift ihre Wirkung
durch den 9 3906 und 398 des L. V. G. beschräukct.
Die in denselben angenommenen Rechtsgrundsätze sind
nach der Verschiedenheit ihrer Verfasser sehr verschie-
den: und zwar in einem ungleich höhern Grade , als
bey andern Collegien ; wie davon die im $§ 15 anzeführ-
ten beyden Rescripte vom 27 August 1759 und 31 März
1779 ein Benspiel geben. Die Verordnungen des H.
Friedrich Wilhelm, daß in fiscalischen Sachen keine
Verschickung bey dem ersten Interlocute oder Definitivs
Erkeuntnisse zutässg seyn solle, ist vom Reichshofrath
wiederausucrhoben, und verordnet, naf in cauffis fifca-
libus nach Anleitung der gemeinen Rechte und beson-
ders des Reichsabschiedes das benekicium transmilliar
nis 2Qorum suwuhl in prima als sccunda inftantia
verstattet werden solle. Iuftif, Decifiones Nr. 382.
VI. 3. S. 416. Meckl. Grundgeseze, S. 637.

2.

Carl Christoph Albrecht Heinrich von amps,
des Heizoglich-Mecklenburgischcen Hof- und Landge-
richts zu Güstrow ordentlichen Beysitzers , Darstel-
lung des Präsentatioas: Rechts zu den Assessoraten
am Kaiscrlichen und Rrichskammergerichte. Mit
Urtuncen. Göttingen, 1802. Bey Heinrich Die-
terich. 1 Alph. 1 Bogen in Octav.

N'§ einer voraufgehenden Einleitung liefert derP Hr. Verf. in dem ersten Theile eine historische
Entwickeiung des Ursprunges des Präsentationsrechts
im. Allgemeinen, und handelt dann im zweyten Theile
von den einzelnen Präsentationen , worauf in einenr
Auhange roch 29 Urkunden folgen. Die Beantwor-

tung der Fragen, we zur Präsentation berechtigt ""es a a 2 welche



372AnnalenderRostockschen
welche Ordnung bey dieser Präsentation nad? SSerfdio
denheit der Perioden habe beobachtet werden mässen,
und was für Grundsätze bey jeder einzeluen Präsenta-
tion zu befoigen sind, machen den Hauptgegenstand dieses
Werkes aus. Mich wundert es , daß der Hr. Verf.
bey seinen jetzigen Geschäften dies umsiändliche Werk
zu vollenden noch Zeit übrig gehabt, wenn auch die

Materialien schon srüher gesammelt gewesen seynollten.
' Mecklenburg hat bekanntlich an den Präsentatios
nen zum Rrichskammergerichte inssofcerne Antheil, als
es in Grundlage des westphälischen Friedens , der
für den niedersächfischen Kreis vier Stellen bestimm-
te, des Reichsschlusses vom 1 5 Dec. 1719 und 2 Nov.
1720, ber die Zahl der Assessoren des Gerichts auf. die
Hälfte reducirte, und des Reichsschlusses vom 15 Dec.
1775, der hiebey noch einige Modificationen machte,
imgleichen des Kreisschlusses vom 4 Dec. 165.4, durch
weichen im Kreise die Ordnung eingeführt ist , daß I.
Magdeburg, 11. Bremen , 111. Braunschweig,
und IV. Holstein und Mecklenburg das Präsenta-
tionsrecht ausüben , bey jeder vierten Vacanz der bey-
den dem Kreise jetzt zugetheilten Stellen , alternirend
mit Holstein den Vorschlag macht. Nachdem letzttee
res schon vormals davon Gebrauch geinacht , kam die
Reihe 1776 an N7ecklenburg , welches den damali-
gen Professor ju Bützow , Ad. Friedr. Reinhard,
prâsentirte, der 1780 einrückte , aber 1 783 schon ver-
starb. An der zwischen dem niedersächsischen Kreise
und den [ protestantischen Ständen der vier gemischten
Reichskceise a!ternirenden Präsentation , welche fcit
1775 in Gang gekommen ist, nimmt N. keinen Theil,
da solche 1654 schon den Reichsstädten Lübeck, Gos-
lar, Mühlhausen und Nordhausen zugetheilt, und
von den drey letzteren der ersten wieder überlassen
worden. Und die alternirende Präsentation zwischen
dem obersächsischen und niedersächfischen Kreise
ist seit dem wesstphälischen Frieden nie in Gang ge-
kommen; 1720 und 1775 aber ganz îbergangen. .
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Von den im Anhange gelieferten Urkunden interes-

firen uns besonders : XX VI. Auszug aus dem nieder-
sächsischen Krrisschlusse von 1654. XXVIII 5.
Friederichs Schreiben vom 26 Febr. 1776 an den
K. Christian V il. von Dännemark, wegen des von
4olitein unb Mecklenburg tedfelfeitíg auszuüben-
res. Rechts , einen Reichskammergerichts- Assessor zu
präsentiren. .

Zu den in der Vorrede geäußerten Wünschen würde
ich noch hinzufügen, daß die zun1 Theil vernunft. und
zweckwidrigen Formalien des Reichskammergerichts-
Processes mdglichst vertilget, der Gerechtigkeitspflege
daseibst ein genauerer und weniger langsamerer Gaug
verschaffet, und durch die jedesmalige Bekanntmachung
der Entscheidungsgründe manches Mistrauen gegen
diesen Gerichtshof gehoben werden mdge.

3*

$wu ber jmepten, Jodlfte "ber Bemerkungen auf
M Weifen in Dännemark , Schweden und
SranFreid) gemacht von C. L. Lenz, tinde ich
folgende Nachrichten von Upfala. ,, Die Stadt' ist
gauz artig gebauet und hat freye gesunde Luft. Alle
Collegia werden immer noch ein Jahr lang geleseu,
sic werden aber bereits in der ersten Hälfte des Junius
geschlossen , und fangen nicht cher als in der ersten
Hälfte des Octobers wieder an. Die Vorlesungen in
lateinischer Sprache zu balten, ist sehr abgekommen :
jedoch lesen vielleicht noch eben so viele Lehrer latei-
nisch, als in Leipzig und Wittenberg. Disputirt
wird [o häufig , als auf keiner deutschen hohen Schu-
le, und immer lateinisch. Von der Universitätsbiblio,
thek, welche 1796 zwischen s0 und 70000 Bände ent-
haltcn sollte , wird zum Thcil auf öffentliche Kosten,
zum Theil auf Unterzeichnung und durch Hülfe einge:
gangener Geschenke ein Verzeichniß in 4 bis 5 Quarte-
bänden gedruckt. Sie hatte, besonders in ihrem Haupt-
saale, ein nicht einladendes , sondern ein düsteres und

geschmackloses Ansehen. Si ist, außer einer n
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baren Sammlung von Handschriften, sehr viele alte
und seltene Bücher. Da ihre Einkünfte gering sind,
(o kann sie dicselben jetz: nur auf grdßere und kostbarere
Werke verwenden, deren Anschaffung die Vermögens-
umstände der wenigsten Privatpersonen gesiaiten ; und
von diesen werden gewiß wenige der neuern vermissct.
An eine Lesegesellschaft giebt sie jährlich 70 2.2 , wor
gegen sie das Eigerthumsrecht auf die gekauften Bücher
erhält. Weberdem bewahrec sie einen geheunnißvollen
und muthmaßlich wichtigen Schatz in eincm sehr gro-
hen und in cinem kleinern Kasten. Den ersteren hat
der vorige König , als er sein nahes Ende voryersah,
unter der Bédingung zum Geschenk übersendet, daß er
nicht eher, als 50 Jahre nach seinem Ableben erdffuet
werden solle: vorher hatte der König denselben , ge-
wöhnlich niit scinem Handpetschafte verfienelt , immer
in einem kieinen einsamen Genrache stehen , wo man
ihn viele Jahre an einem großen Werke schreiben sah.
Der kleinere Kasten ist vom Prof. Liden unter ähn-
lichen Bedingungen der Bibliothek überlassen. Der.
botanische Garten enthält, vorzüglich durch Geschenks
heimkehrender Seefahrer , beträchtliche Seltenheiten z
wir fanden , freylich nur in Kasten des Treibhauses,
zwey herrlich grünende Palmbäume, die bereits höher,
als ein mäßiges Zimmer , waren. Der-König hat
seinen setyr grossen und gut unterhaltenen Schloßgar-
ten, nahe an der Stadt, der hohen Schule zum bota-
nischen Garten geschenkt : diese ließ ein prächtiges sieiner-
nes, 1796 oon außen bereits vollendetes Gewächs- und.
Treibhaus in diesem Garten erbauen, und wollte ders
nâchst , was nun viellicht bereits geschehen. ist , ihre
Pflanzenerziehung dahin verlegen. Alsdenn wird außer
Paris wohl keine hohe Schule einen so weiten Raum
zu diesem Behuf besitzen. Die Naturaliensammlung
der Universität war 1796 noch sehr klein ; enthielt aber
einige (chätzbare Seltenheiten. Thunbergs moblge:
ordnete Sammlung, die er in der Folge der Universs
tät geschenkt hat, ist in Ansicht der Gewächskunde und
des africanischen Thierreichs eine der ersten in Eu:

ropa.
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iectre te dandisah wiSg
ralien : es ist ihr größtentheils von einem Apotheker
geschenkt worden. Dem phusicalischen Kabinette der
Universiiät, wie auch der Sternwarte fehlt es gar sehr
an einem neuen, und für die jetzigen Fortschritte die-
ser Wissenschaften qutem Apparate ; auf beyde wird
bepnahe nichts verwendet. Das Müänz;kahinet ist wich-
tig für die Landesgeschichte, indem es alle schwedische
Mänzen von der âltesien Zeit her vollständig enthalten
fell: einfach schön ist das Aeußere dieser Mün;sammo
lung. Das klinische Krankenhaus ist dazu bestimmt,
für den Unterricht qusgesuchte interessante Kranke zu
enthalten; und würde diesen Zweck vollkommen errels
&lt;en , wenn nicht der Abscheu des gemeinen Mannes
gegen Spitäler, und des Aufsehers Nachlässigkeit zu
groß wäre: übrigens Haben die sudirenden Medicirer
in der Stadt und im Stadthospital Gelegenheit genug,
Fc in der Praxis zu üben. Die Prävaratensammlung
ist wenigstens für die anatomischen Vorlesutigen ganz
hinreichend: Und das Laboratorium gut. Professoren
waren daselbst Mécharlis 1798 vier und zwanziq , 5
Theologen, 3 Mediciner, 2 Juristen und 14 Philoso-
phen : außerdem waren um diese Zeit noch r4 Adjuncs
ken und 30 Privatlehrer vorhanden. Die Pröofessorett
bieten nebft bem Pubticum gewöhnlich nur ein Privats
collegium an ; lesen anch wirklich sehr selten , außer
diesen beyden , noch ein Collegium. Die Studenten
wissen von unsern so thörigten und verderblichen Stu-
benténürben gar nichts : und die Raserey der Zwéy-
kämpfe ist unter ihnen gleichfalls unerhört. Sle sind
von Universitäts wegen in Landsmannschaften einge-
theilt, deren jede einen alten Studenten zum Curatox
hat, bey dem sie privatim lateinische Disputirübnugen
hält. . Die große Anzahl von Dissertationen, detenAbfassung und dffentliche Vertheidigung- für eine.
großen Theil der Studirenden zur Erlangung vielet
Acthter und in dem Besiße derselben nothwendig ist,

erbält fie ín einer gewissen gelehrten Anstrengung. ta;
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feinisch scheinen sie alle zu sprechen ; bey jeder Geles
genheit redete ich sie an, und nie blieb mir einer die
Hlntwort in dieser todten Sprache schuldig. Gewöhn-
lich sind 600 Studenten hier.'

aq.

53.4. £robno grünblid) und selbstlehrendes Rechen-
buch, fowohl in Absicht der Handlung als der Haus-
haltung. Zuerst verbessert herausgegeben von A.
C. Fersen, hernach von neuem übersehen, verbessert
und vermehrt von Friedrich Meincke. Jetzt
durchaus verbesserte und vermehrte eilfte Auflage.
Schtverin und Wismar, 1800, in der Bddnerschen

Buchhandlung. Preis 20 hl. oder 10 gr. 19 Boso
gen in Octav.

N'§ der Vorrede hat diese neue Auflage folgendeVerbesserungen erhalten. Das Numeriren ist
zweckmäßiger eingerichtet. Der Lehre von den 4 Spes
cies ist eine größere Anzahl von Exempeln gegeben.
Beym Multipliciren sind einige Vortheile gezeigt.
Das Dividiren mit Durchstreichung der Zahlen ist
mit der bessern Art des Herunterziehens vertauscht.
Bey mehreren Gegenständen sind Verbesseruugen und
Wermehrungen angebracht. Die. Kettenregel ist hin-
gugefügt, und der erste Vbschnitt der Wechselrechnung
isi ganz neu ausgearbeitet worden.

Y
Chanfonrierte variée pour le Forte-Piano, par E. Flor;

Jibüts. Hamburg, chés Jean Augufte Böhme,
3 Bogen in Queerfolio, in Kupfer gestochen.

O' ich gleich von diesem Stücke bey ermangelnderKenntniß der Mußk nichts mehr anführen kann,
als daß es im Jahre 1802 herausgekommen ist,\0prill ich doch sein Daseyn anzuzeigen nicht unterlaslen.

vei
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Den 27. April 1802,

I

Differtatio ipauguralis iuridica de neceffitate homi
nibus propriis in. Megapoli impofita, impetrandi
confenfus nuptialis, a dominis villaribus, atque
corum facultate limitata, illam denegandi; quam

ESPERECra s actas1 1

dericus Auguflus Frebfe, lud, fup. vrb. Roft, Proc,Noftochii, litteris Adlerianis, MDCCCII,—5Bo-gen in Quart.
| icht ganz selten eräugt sich der Fall, daß der

Leibherr seinen Leibeignen die Zustimmung zu
einer vorhabenden Heyrath verweigert, und die

Leibeignen, die sich durch diese Weigerung bedrückt ach-
ten, rechtliche Hülfe suchen. Obgleich unsere Gesetze
nicht bestimmen, aus welchen Gründen der Leibherr
seine Einwilligung. versagen dürfe, und obgleich vor-
malen mehrere Rechtslehrer behauptet haben, daß es
von der Willkühr des Leibherrn abhänge, ob er die
Heyrath zulassen wolle: so läßt sich doch nach allgemei-
nen Gründen wohl nicht bezweifeln, daß zur Verweige-
rung des Conserses eine rechtmäßige Ursache erfoder-
lich werde, und in deren Ermangelung der Richter den
Consens suppliren mûsse. So erkannte auch das Hof-

richt in Sachen des Mählenmeisters Lau gegen denÜsgeuthämer Hillmann : und das Reichskammerge-

richt verwarf in einem Su aiam, abgedrucktem Derrete
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crete die dagegen . eingewandte , Appellation. Nur
bleibt immer die schwicrige Erörterung übrig, was für
Ursachen zu diescm Behnf für hinlänglich zu achten
sind. Der Hr. Verf. beantwortet diese Frage in dem
§. 22 fotgendergestalt : Ex iis, quae fupra obferuaui-
mus, fatis patet, iuftas caufas eo redire, fi dominus
oftendere poffit, matrimonium, quod bomo proprius
intendit, aut proxime huic ipfi et per confequentiam
domino, aut immediate juribus proprietatis, noxium
et damnoíum fore, — In dubio tamen cafu pro do-
mino pronunciandum effe, praefumtio .pro eo mili-tans iubet.—$yabíe8bieDauptfad)cift, moraufalles ankommt, so wäre zu wünschen gewesen , daß der
Hr. Verf. die Anwendung dieses zu unbestimmten
Grundsatzes in speciellern Regeln oder wenigstens an
den gewöhnlichen Beyspielen gezeigt hätte, wogegen ein
großer Theil des vorhergehenden, was mit dem Gegen-
stande der Abhandlung in geringer Verbindung steht, oder
wenigstens unbestritten ist, weggehen können. Dies
wärde ihn denn wahrscheinlich zugleich überzeugt ha-
ben, daß der bloße Privatvortheil des Leibherrn zicht
allgemein für eine rechtmäßige Ursache des Wider-
spruchs angenommen werden könne. Dehnt man déngel-
ben gar so weit aus, wie kurz vorher im $ 19 gesche-
hen , wo des Falles erwähnt ist, wenn der Leibherr
der Frauensperson ein dafür angebotenes Lösegeld nicht
annehmen will, und hinzugesetzt wird, led quis quaelo al-
fiftentibus legibus inuítusad dimittendum dominium
rei fuae pro pretio, nifi. forte ob vtilitatem publi-
cam vel neceffitatem cogi. poteft ; (o tToürbe man
schwerlich überall rechtmäßige Beschränkungen des Wi-
derspruchs finden. Genügten Gründe solcher Art, so
würde Hillmann Recht gehabt haben , dessen Wider-
spruch gleichwohl das Hofgericht und das Reichskammer-
gericht für unstatthaft erklärten. Eben so kann ich die ver-
ineintlid)e praefumtionem pro domino nicht aner-
kennen; dennjede praesumtio iuris erfodert zu ihrer Be-
gründung ein Gesctz , das abex weder hier nachgewier
[en noch vorhandenist.

?.
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^

Metklenburgische gemeinnützige Blätter , vierten Ban-
des sechstcs Heft, oder mecklenburgische Provinzial:
Blätter, zweyten Bandes sechstes Heft. Heraus-

e no. (E Uberti a
Meckleuburgifde gemeinnüßige Blätter. ~ Vierter
marius Provinzial - Blätter. © 3weiter

and.

$vnbalt: 1)Stadbrídit von einer durch den Hrn. Prof.
M Sjofepbi in Rostock angelegten chirurgisch-clint-
schen Anstalt. (10 B. G. 2s1.) 2) Vaterländische
Gesetzgebung. 3) Vaterländische Litteratur. 4) Au-
thentische Nachricht von dem Wittwen-Jnstitute für die
Herzogl. Dienerschaft. Fortsetzung. 5) Nekroiog.
Johann David Polchow, Prediger zu Genin,
und Lorenz Johann Daniel Suckow, Prof. zu
Jena : bende in U7ccklenburg geboren. Den letz-
teren hat nach einem eignen UAuflaße, der zum Grunde
gelegt ist, „Herzog Christian Ludwig 17553 befraqs
en lassen, ob er dic Vereinigung der schwerinschen
„See mit der Osisee für thunlich halte, und ob er in
„seine Dienkte zu treten geneigt sey? Er hat beydes
nbejahet, allein wichtigere Beschäftigungen, der bekann-
„te Erbvergleich nämlich, dessen erstes Exemplar er
„noch naß aus der Druckerey von den Händen Sr.
1Herjozl. Durchl. erhielt, haben nicht erlaubt , jenen
„Entwurck zu beendigen." Sollte diese Aeußerung,
die freylich, so wie sie da stcht, nicht richtig seyu kaun,
irgend eine ernstlich gemeinte Veraulassung gehabt ha-
beu ? 6) Auszug aus einem Briefe. - Der Einfen-
der, wahrschcinlich eiu Theologe, besuchte den vorigen
Landtag, sahe davon so wenig, wie ein Fremder, der
zu den Deliberationen, Committen, 2c. nicht zugelas-
sen wird, und wie ein Manu, der bey den Banken keine
Rolle zu spielen hat, schen kann; uud giebt gleichwohl
einen Rath, wie die Einrichtung verbessert werden könn-' 2 e.
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te. Beyläufig wünscht er auch, daß das vaterländische
Staatsrecht auf unserer Academie unausgesetzt gelesen
werde, ~ so oft sichZuhdrer finden, geschiehet es mei-
nes Wissens, ~ imgleichen, daß jemand im Staate
uns ein richtiges Svstem des vaterländischen Staats-
tebt$ aujfile, — ein unrichtiges System hat uns
Hr. Prof. Hagemeister nicht aufgestellet, ~ und die
Ehre, ein solches versucht zu haben, einem Ausländer
entreiße , iadem er dasselbe berichtigt und vollständig
darstelte (4 B. S. 170.) 7) Chronik des Landes.
2) Edle Handlung. b) Unglücksfälle. c) Oeffent.
lich bekannt geinachte Bestrafungen. &amp;) Entsprung-
ne Arrestanteen. e) Entweichung meckl. Gutsunter-
thanen. f) Entwichene Bctrüger. g) Neuer Hof.
b) Kuhpocken Impfung in Mecklenburg. i) Galva-
nisinus Anwendung in Mecklenburg. ( Wo wird man
das Ende finden, wenn man über die Versuche mit
neuen Medicamenten referiren will? ) k) Roftocker
Schiffahrtslisten. 1) Beförderungen und Avancemens.
m) Dienstresgnation. n) Dienstentlassung o0) Lan-
desherrliche Belohnung. p) Vermi'chte Nachrichten. ~
Hr. Doct. Schmidt in Boitzenburg hat ten Un-
trag zur zweyten Professur bey der medicinischen Fa-
eultät in Dorpat mit 1500 Rthir. Gehalt bekommen :
es aber seiner Convenien; gemäß befunden, ihn abzuleh-
nen. (Wer hat ihm diesen Antrag gemacht ? das Ge-
balt ist nur 1500 Rubel. (9 B. S. 382.) Hr Prof. Al-
brecht, der bisher zu Schwerin privatisirte, ift nad)
Berlin gegangen. Hr. A. Lvers ist Hauslehrer zu
Hohen-1Luckow bey Teterow geworden. (Da liegt
aber kein Hohen-.Lukow.) q) Todesfälle. 8) Preis-
tabelle des Getreides 2c. r) Rostockiche Brodtaxe im
December. 10) Zusätze und Verbesserung der einhei-
mischen Litteratur in den Staatskalendern von 1790,
1793, 1799, 1800, 1801. 11) Anzeigen. 1.2) Nachs
schrift. © Im künftigen Jahre soll der Artikel von
der Gesetzgebung mit kleineren Lettern gedruckt, auch
eine und andere weniger interessante Nachricht aus der

Chronik des Landes weggelassen werden, um für Euf,
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Aufsätze mehr Raum zu gewinnen. Sollte es nicht
möglich seyn, unsern beydenjetzt bestehenden Zeitschriß
ten die Einrichtung zu verschasfen, daß der Leser vos
beyden nicht so viele Nachrichten doppelt erhält ?

K Y

Dem Hochwärdigen und Hochgelahrten Herrn, Herrn
Andreas Gottlieb Masch, Herzog. Mccklenburg Strelitzischem wäürklichen onsstorial, Rath,
Superintendenten und Hofprediger zu Neustrelitz,
auch der Mecklenburgischen naturforschenden Ge-
sellschaft Ehren.Mitgliede, wünschen iu Seinem 5o,
Jährigen Amts Jubiläo Glück, und weihen ihm ehr-
furchtsvoll diese kleine Abhandlung dessen Kinder und
Enkel, den 24 Jenner 1802. Rostock. gedruckt in
der Adlerschen Officin. 32 Bogen in Quart.
wischen einem zu wortreichen Eingange und dem

Glückwunsche an den Jubelgreis finden sich Frag-
mente eines Versuchs zur Abhandlung über
die in Mecklenburg und den angränzenden
Ländern gefundene Alterthumsstücke ; bit, (o,
weit sie auf unser Land Bezug haben, folgendes Inbailcs
sind. Ale aus den frühcsten Zeiten herrührende Alter-
thümer rühren cntweder von den Deutschen, die das
Land zuerst bewohnten, oder von den auf sie folgenden
Wenden, oder von Fremden her. Opfermesser, von
denen Hr. Past. Rudolphi zu Friedland in seiner
Sammlung ein schônes bep fieubranbenburg ges
fundenes Eremplar besißet, Schlagelteine, von denen
ein bey Sadelkow gefundener in eben bicier Gam
lung vorhanden ist, Streitärte und Streitbcile, alles
von Steinen gearbeitet, und endlich die vormals häufigen
Opfersteine oder Opfertische, gehören unltreitig zur er-
sten Klasse. Wahrscheinlich gehöret euch hiehcr eine klei-
ne in der Herzogl. Sammlung *) befindliche Abbildung

Bbb 3 eines
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eines Ochsen, welche ju Noga bey Friedland gefun-
den ward, das Sinnbild des Thor : so wie dic ehedeß
nicht seltenen Begräbnisplätze, daven lich ein großer an
der Gränze zwischen Javel und Grabowhöfe tand,
dessen Steine nachhin zu eincr massiven Brücke ange-
wande worden. Mehr Kunst zeiget sich schon an den
Stücken, die uns von den Wenden übrig geblieben
sindo Die zu Prillwitz gefundenen Gößen nehmen
hier den ersten Platz cin : ' fie wurden 1687 vou dem
Prediger Friedrich Sponholz in. feinem Garten bcp
eBeríegung eíneá aum gefunden, und waren in zwey
auf eiuander liegenden Opferkesscln, dte bedauerlich
nebst einigen anvern dabey gefundenen Geräthen nach-
hin zu einem Glockenguß verwandt wurden, sorgfältig
verwahrt. Ein Theil derselben , vielleicht dcr größte
uud beste, liegt noch bey dem Hrn Sponholz, dem
Gelehrten unbekannt, gleichsam vergraben. Ferner
Dat man ju £zeubranoenburg uub zu Breum:. ci-
nem 2 Meilen davon gelegenen Dorke, verschiedene hie-
her gehörige Stücke gefunden, die aber noch früher
in die Hände des Vulkan gericthen, ehe sie bekannt
wurden. Opferschaalen und Opfermesser, © Hr.
P. Rudolphi besitet eines, das aus Bronze verfers-
tigt, und zu Liepen bey Friedland gefunden ift, —
Feldzeichen, (Zinitra) Amulete und andere Sachen ge-
Hdren in diese Periode; imgleichen Miänzen, bereufic
hen, welche zu Prillwitz bey den Götzen gefunden wor-
Den, von dem jetzigen Besiter, Hrn. Uudolphi, näch-
stens werden beschrieben werden. Endlich lind die bis-
weilen ausgemauerten Begräbnißvläge, mit den darin
gefundeuen Urnen und andern Sachen, noch wendische
Ueberbleibsel. Von sremden Alterthümern finden sich
in der mehrerwähnten Sammlung eine küustlich gear-
beitete Gemme, die bey N7irow, cin eiserner Dolch,
der tief im Sumpfe bey Pleerz, eine Haarnadel, die
in der Erde, und acht rômische Münzen, die in Meck-
Tenburg und Poinmern gefnnden sind.

d.



Academie. 10, B. 48. St, 383
de

n dem. dreyzehuten Bande der Beyträge zur

iineensizgerfaungund ber ju1 D

ten, herausgegeben von C. 1.. Stengel, finden
sich, X1. Verhandlungen über die Beförderung
des Studiums der lateinischen Sprache unter
den Rechtsbeflissenen auf den preußischen Aca-
demien. Das Kammergericht zu Berlin meldete
dem Oberschulcollegio unterm 30 Apr. 1801 : Der
Chef des Justizdepartements habe dasseibe schon unterm
x Januar 1797 auf die Inconvenienzien aufmerksam
gemacht, welche aus der bey mehreren jungen Lenten
bemerkten Vernachlässigung der so nothwendigen Keunt-
niß der lateinischen Sprache entsprüngen, und es ange-
tiefen, nidt alltía feine Examina hierauf mit zu rich-
ten, sonderu auch keinem Candidaten das Zeugniß. der
rand tt ju. ertDeileu, tena fic) finben.follte, bag
er diese dem Gelehrten .und Geschäftsmann glcich uns
entbehrliche Sprache vernachlässigt habe. Bey Befols
gung dieser Vorschrift wären mehrere Beyspiele vor-
gekommen, wo die zu prüfenden Subjecte die Vorle-
gung lateinischer Fragen verbeten, weil die Professoren,
bey denen sie in Halle gehört, über lauter deutsche
Compendien läsen, und ihnen daher die lateinischen
Definitionen, so wie die in der Rechtswis]enschaft vgre
kommenden lateinischen Terminologien, gänzlich unbe-
kannt wären. Nun. habe das in deutscher Sprache ab-
gekaßte Landrecht schon Veranlassung gegeben, sich unx
die lateinische Sprache weniger zu bekümmen. Komme
auch noch der Gebrauch deutscher juristischer Compen«
dien hinzu, so falle zuletzt aller Bewegungsgrund zur
Erlernung der lateinischen Sprache hinweg ; und die
auf Schulen erlernte elegante Latinität reiche nicht hin,
die durch das allgemeine Landrecht nicht ganz entbehr-
lich gewordenen römischen Gesetze zu verstehen , und ia
scientifischen Ausdrücken von seiner Kenntniß Rechen-
schaft zu geben. Es halte also für Pflicht, auf diesen
anscheinenden Misbrauch aufmerksam zu nad. ;
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Das Oberschulceollegium rescribirte hierauf uuterm

12 May v. I.. an .die Universitäten: Es habe zwar
diese beym Kammergericht vorgebrachte Beschuldigung
mehr das Ansehen eines zur Beschdnigung der Unwis-
senheit ergriffenen Vorwandrs, indem ein junger Mensch,
der sich auf Schulen eine gründliche Kenntniß der la-
teinischen Sprache erworben, von solcher unfehibar
auch bey dem juristischen Examen Vortheil ziehen wer-
de : indeß sey doch aufder andern Seite nicht zu ver-
kennen, daß durch lateinische Lehrbücher die Kenntniß
dieser Sprache unter den Srudiulis iuris, die derselben
nicht nur überhaupt zum gründlichen Studio ihrer Wis-
senschaft, sondern auch besonders im preußischen Staa-
te in Beziehung auf die neu acquirirten Provinzen vor-
Jügiich bedürfen, befördert werde. Seibst um den
Vorwand , als ob von Seiten der Universitäten nichts
$ber zu wenig für diese Sprachkenntniß geschehe, ab
zuschneiden - fen es allerdings nützlich und nothwendig,
mehrerr Collegia- besonders folche, vie (id) auf Dad t:
mische und canonische Recht beziehen, über lateinische
Compendien zu lesen. Obwohl nun “das O. S. C.
icht gesonnen sey, die freye Wahl der juristischen Dos
centen bey der Wahl ihrer Lehrbücher zu beschränken :
(0 werde es ihm doch zum Wohslfallen gereichen, wenn
künftig mehr, als bisher geschehen,- lateinische Lehrbü-
cher gebraucht würden, und im Fall von einem dorti-

en Docenten ein neues Compendium verfaßt werden
font; folches lieber in lateinischer als deutscher Spra-
che abgefaßt werde. Da es inzwischen vermuthe, daß
der Gebrauch lateinischer Lehrbücher noch nicht gänze
lich aufgehört habe : so erwarte es eine Anzeige, welche
lateinische Levrbücher, und von welchen Docenten solche
bisher noch gebraucht würden.
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$6 babe mir schon einige Male vorbehalten , set,
AS schiedene Bemerkungen über die Spruchcollegia,

' ihre Arbeiten, und ihr Verhältniß zu den Ge-

nnnesudFabremieinie
da mir die Inaugural. Abhandlung des Hrn. Doctor
Prehn dazu eine abermalige Veranlassung giebt.
Was ich über diesen Gegenstand in Bezug auf die in
diesen Annalen angeführten Aeußerungen zu sagen nd-
thig finde, läßt sich auf die beyden Fragen zurückbrin-
gen: Ist die Einrichtung an sich nützlich ? und
Ist die Behandlung der Sachen bey den Spruch-collegien zweckmäßig ? Man vergleiche, was ich
vormalen aus andern Schriften anführte, (6 B. S.
194. 9 B. S. 138.10 B. S. 75.) auch allenfalls Gön-
ners Handbuch des Processes, 1 Th. 5 Abh.

Die erste Frage läßt sich meines Ermessens nicht
allein unbedenklich bejahen, sondern auch noch hinzu-
fügen, daß die Actenverschickung in vielen Fällen un-
entbehrlich ist. I. Viele Untergerichte in Deutschland
finb fo desett , daß man denselben die Entscheidung
einer irgend zwcifelhaften Sache gar nicht anvertrauen
kann. Derjenigen Untergerichte, bey welchen gar kein
Rechtsgelebrter angestellt ist, will ich nicht einmal er-
wäbnen ; hoffentlich wird es dergleichen in diesem
geunzehnten Jahrhundert ten mehr geben. Aber,' c
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wenn auch ein Rechtsgelehrter bey demselben die Stclle
des Richters üvernommeu hat , so ist doch damit in
sehr vieien Fällen für die Gerechtigkeitspflege noch nicht
hinlänglich gesorget. Die Erfahrung zrigt , daß der
Studirenden, die eine zu kurze Zeit auf der Academie
zubringen, und daselbst nicht fleißig und nicht ordents
lich studiren, immer inehr werden; und daß in weni-
gen Ländern dafür gesorgt ist , sie durch hinlängliche
Prüfungen von Geschäften abzuhalten , dcnen sie nicht
gewachsen sind. Auf der andern Seite ist aber auch
das Gehalt eiues solchen Richters oft nicht so beschafs
fen, daß man rinen brauchbaren Mann dafür erwarten
kann: der Gerichtsherr und der Staat sind also in die
traurige Nothwendigkcit versctzt, den Mann zu dulden,
in dessen Fähigkeiten sie ein Meistrauen setzjen ; immer
ist schon etwas gewonnen, wenn man nur darauf sieht,
daß es einem solchen Richter am guten Willen nicht
mangelt. Endlich hindern die aus änßern Verhält-
nissen entspringenden Collisionen den einzelnen Mann
öfterer, das Erkenntniß abzufassen , als ein stärker be-
setztes Gericht , bey welchem ein Mitglied fich seines
Voti entäußern kann , ohne den Gang der Sache zu
sidren. Wie würde es mit diesen Gerichten werden,
wenu die Verschickung der Acten nicht aushälfe ? 11.
Auch ber den Obergerichten kann man zur Zeit dieser
Hülfe der Sypruchcollegien nicht entbehren. Die mei-
sien Suspensivmittel gehen nicht an ein andercs Ges
richt, sondern werden bey demselben Gerichte verhan-
delt und entschieden. Der ganze Zweck des Sulspen-
sibmittels wird aher verfehlt, wenn die zwente Unter-
suchung nicht ganz andern Personen überlassen wird,
als denjenigen , die das erste Erkenntniß gemacht ha-
ben: es läßt sich also eine solche Einrichtung höchstens
da billigen, wo ein Gericht so stark besetzt it, daß die
Meitgiieder desselben in verschiedene mit einander in
keiner erheblichen Verbindung stehende Senate abge-
theilt werden können. Wenn gleich schon bey der Ab-
fassung des exsien Erkenntuisses die Vota nicht ein-
slimmig waren , und wenn guch noch die FormatitätHm
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hinzukommt , daß in der Suspensivinstanz ein neuer
Decernent und Referent bestellet wird : su wird doch
sclbsi derjenige, der zuerst anderer Meinung war , Bes
dcnken finden, seine Meinung geltend zn machen, nach-
bem sie von den meisien seiner Collegen gemißbilliget
istz allenfalls wird er cine Art von Mittelweg suchen,
wenn das vorige Erkcuntniß nicht zu vertheidigen ist.
Noch weniger wird aber eine Abänderung eines unrichs
tigen Erkenntnisses in diecem Falle zu erwarten seyn,
wenn das erstere von einem Mitgliede abgefaßt war,
das sich durch Alter, vorzüglichere Keuntnisse, Neber-
nahme mühsamerer Arbeiten, Disputirsucht, u. s. w.
ein Uebergewicht über die andern, zum Theil jüngeren
und friedlicbenden Mitalleder zu verschafsen gewußt
hat. Ist aber vollends das erste Urthel einsiimmig ge-
billigt worden , fo i, aufer dem Fall ganz neuer
Gründe, auf ejnuim etant nicht zu rech-nen, das vorige rkenntniß mag auch noch fo verkehrt
seun. Was würde man also von diesen Suspensivmits
teln zu erwarten Haben , wenn nicht die Verschickung
der Acten bliebe ? In einigen Fällen kann zwar die Ap-
pellation dafür eintreten , aber mit größeren Kosten
und mebrexem Zeitverluste ; in den andern Fällcn wür-
de man sich mauchem rechtswidrigen Erkenntnisse unter-
werfen müssea, . dessen nachtheiligen Foigen man durch
das in den Gesctzen verliehene Mittel zu entgehen den-
noch nicht vermögte. 11.1. Aber es giebt noch andere
Fälle, in welchen der Richter in Collisionen kommt, bey
denen er sich nicht füglich helfen kann , wenn er nicht
die Freyheit behält, ihnen durch Verschickung der Acten
auszuweichen. Es lá&amp;t fi gar vidt ändern, daß er
nicht mit Personen, deren Proceßsachen er entscheiden
soll, in solchen Verbindungen stehet, daß cin ungünsti-
ges Erkenntniß diese Verbindungen aufheben, ein gün-
siiges Erkenntniß ihn aber nnglieichen Urthrilen aus-
sezen würde. Insbcsondere treten Verlegenheiten ein,
wenn Mitglieder des nämlichen Gerichts ben demseiben
besprochen werden können oder besprochen werden müsse
sen , und ein College ix andern verurthciien Vc c 1 lel-
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Vielleicht ist die Verlegenheit uoch größer , wenn der
Proceß gegen die ersten Personen im Staate gefähret
wird, oder diese sich dafür interessiren. Und den höch-
sten Grad erreicht sie gewiß, wenn Kabinets. Rescripte
und ähnliche Vorschriften etwas verlangen , was den
Gesetzen nicht gemäß ist In der Regel katn er diese
Collisionen ziemlich vermeiden, wenn er das Erkennt-
niß einem Spruchcollegio zu überlassen berechtiget ist,
welches durch. alle diese deim eigentlichen Richter lästige
Vet hältnisse nicht abgehalten wird, den geraden Weg
zu gehen, und unbefugte Einmischungen höherer Ber
hörden bisweilen auch für die Zukunft schwächen kann.
IV. Noch wird die Verschickung der Acten nicht zu
misbilligen seyn, wenn lich die Atbeiten bey einem Ge-
richte zufällig so sehr anhäufen , daß sie nicht alle be-
stritten werden können. Wenn gleich die Gerichte nicht
allcin hinlänglich , sondern auch mit branchbaren Mit-
gliedern besetzt (inb, fo kann sich doch bikweilen durch
Krankheiten und. sonstige Behindernngeri einzelner Mit-
glieder, durch das vorzügliche Zutrauen zu einem un-
ter mehreren concurrirenden Gerichten, und durch
mancherley andere Zufälle, die Arbeit so’ sehr anhäu-
fen, daß es nicht möglich ist, alles mit gehöriger Ge-

MESred M M
rung und zur geschwindern Beförderung der Sachen
diejenigen Erkenntnisse einem Spruchcollegio überläßt,
bey welchen die Verschickungskosten für die Partheyen
nicht drückend werden ? Oder sollte es besser seyn, alles,
wozu die Zeit fehlt, entweder fo lange liegen zu lassen,
bis eininal eine Periode kommt, wo etwas wieder aufegeräumt werden kann, oder es ohne den gehörigen Gra
der Ueberleaung und Genauigkeit von der Hand zu-
schlagen? Man erinnere sich der großen Anzahl von
Processen , die beym Reichskammergerichte bisher un-
schieden liegen geblieben sind : wäre es nicht besser ge-
tvesen, durch eine Verschickung der Acten , freylich un-
ker einigen jetzt nicht gewöhnlichen Modificationen, den
streitenden Parthcyen zu 1hrem Rechte zu verhelfep?.Vies
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V. Nebenher hat die Verschickung der Acten bisher
noch den Nutzen gehabt , daß wirkliche Verbesserungen
in dem Systeme der Wissenschaft leichter ihre Anwen-
dung in den Gerichten gefunden haben. Wer sich an
die Gestalt der Rechtsgelahrtheit erinnert , welche fie
im Anfange des vorigen Jahrhnnderts und am Schlusse
desselben hatte, der wird es nicht bezweifeln, daß wer
sentliche Verbesserungen eingetreten sind. Haben hiers

betrUhtcen uheu s ss eng ntelnerGerichte einen
andere Richter, welche mit ihrem Zeitalter nicht fort-
schritten, und litterarische Kenntnisse für unndthig hiels
ten. Diese würden den bessern Darstellungen und
Grundsätzen ungleich mehr Hindernisse in den Weg ge-
legt, und den alten Sauerteig durch Bezug auf ältere
Fülle, aus denen sie eine Praxis des Gerichts, eine Ob-
servanz, ein Herkommen, und wie die Deckmäntel des
Schlendrians weiter heißen, herleiten;, ungleich länger
festgehalten haben, wenn nicht die Juristen.Facultäten
den Verbesserungen einen frühern Eingang verschafk
hätten. Vi. Umgekehrt bat aber auch die Wissenschaft
und der academische Unterricht dabey gewonuen. Wenn
die Actenarbeiten den Rechtslehrer nicht mit der practis
schen Anwendung des Systems genauer bckannt machs
ten, so würde er, der sich iu der Regel mit practischen
Atbeiten nicht beschäftiget hat, und nebenher nur tve-
nig beschäftigen kanu, in seinem Lehrvortrage das, was
seine Zuhdrer hauptfächlich wissen müssen, nicht immer
richtig auswählen und zutreffend darstellen, und manchen
seiner Schriften nur einen gcringern Grad der Brauch»
barkeit geben können. Wie oft haben überdem nicht

Rees rneaMungangehen, Bug1 .

man sie zum Bebuf der Acten genau prüfen und durch-
denken mußte, auch einen grändlichen. theoretischen Be-
arbeiter gefunden, der sonst auf sie nicht verfallen wäre.
VI. Den Partheven macht die Verschickung der Acten
freylich einige Kosten, deren Ersparung an sich mdg-
lich wäre : allein sie gewähret ihuen auch wirkliche RMee eile.
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kheile. Außer denjenigen, die aus dem vorhergehen-
den von selbst schon erhellen, bietet ihnen das Gesuch um
Verschickung der Acten ein hinlängliches und unbedenks
liches Meittel dar, allen Vesorgnissen zu entgehen, die
mit oder ohne Grund Mistrauen gegen den Richter ers
regen, und einen äußern Einfluß auf die Entscheidung
befürchten lassene. Die Recufation eines verdächtigen
Richters, und das Anerbieten zu einem Perhorrescenz-
Eide haben manches Unangenehme zur Begleitung :
die Verschickung der Acten hingegen hat dies Widrige
nicht, und wird als eiue sehr gewöhnliche Sache nicht
einmal beachtet, wenn man dieselbe nicht geflisscatlich
auf eine auffallende Weise verlangt. Selbsi von Sei-
ten der Gerichte wird man sie in dieser Hinsicht zu be-
günstigen Ursache haben. V i11. Von den angeblichen
nachtheiligen Folgen der Acten:Versschickung erwähne
ich hier nur der einen, daß dadurch Geld aus dem Lan-
de geht; die übrigen werden bey Beantwortung der
zwenten Frage einebessere Stelle inden. Zu läugnen
ist das nun freylich an sich nicht :\ allein einestheils bcr,
trägt die Summe schwerlich so viel , als man zu glau-
ben (peint, obgleich das Porto und die Urthelgebühren
in den letzten Zeiten gesteigert sind; und anderntheils
haben die meisten deutschen Länder eigne Academien,
denen man bey gehöriger Eiurichtung einen Theil die-
ses Geldes zuwenden kann, und diefür das Uebrige wieder
Geld aus dem Anslande hereinziehen. Der‘ Staat
dârfte demnach gar keine Urfache haben, die Verschickung
der Acten zu beschränken : geht doch gewöhnlich für
viel entbehrlichere Dinge Geld aus dem Lande, worse
auf nicht geachtet wird.

“ Wenn ich inzwischeu hiernach , auch ohne Rücksicht
auf positive Gesetze die Verschickung der Acten im Gan-
zen für ndthig und nützlich adte, fo will ich deshalb
nicht vertheidigen Q daß sie es in jedem einzelnen Fall
(ey, tvo sie wirklich verfügt worden

(Das Ucbrige künftig.)
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Immerwährender gemeinnütziger Witterungskalender,
 alphabetisch geordnet, und wißbegierigen Freunden

der Notur vorzüglich gewidmet von Johann Paul
Friedrich , Prediger zu Camin im Meckienburgis
schen. Schwerin und Wismar, in der Bödnerschen
Buchhandlung, 1802. 11 Bogen in Octav.

gio Bemerkungen, die dazu dienen sollen, die
Wirternng vorher zu wissen, vermuthlich ans Bü-

Gern und Erzählungen zusammengetragen , nnd theils
nach den Monaten, theils alphabetisch hingestellet, und
hin und wieder nicht bestmmt genug ausgedruckt.
Hier sind einige kurze Beyjpieie: „WMorgenrsöthe,
„int Sommer , dentet auf Regen, im Winter, auf
uSchreegestsber. Lrächte, die sogenannten 12 Nächte
„vom 25 Dec. an bis den o Januar. Wenn sie dun-
„kel sind, soll viel Obst kommen. ftatbe oce ro
es. Wenn sie im Winter auf einmal tüchtig ers
pfriert, fo foll nach 7 Wochen der Winter weggehen
„und das Frühjahr wiederkommen. Wenn im Früh-
jahr, wie man sagt, das neue Gras auf das alte
uwächst, (wenn die Narbe ganz und gar nicht erfroren
pof) fo foll e$ feine recht gute Art haben. Dbft, foll
r,viel werden, wenn es in den Weyhachtsferien windigpif.—AnLichtmeß,den2Febr.,Rauhreif,bringt„viel Ovst. Pflaumen, Zwetschen, wenn viele ge
jJewachsen sind, und zwar aller Orten, so wie über-
haupt viel Steinobst, so folgt ein harter Winter.‘?
Hoffentlich wird dies genügen, die Einrichtung kennen
zu lernen und darüber zu entscheiden.

KY
Materialien für die Synode in ztvey Lieferungen, als

als Fortsezung des Brem. u. Verd. Theol. Maga-
zins und des Synodalmagazins. Herausgegebenvon Johann Caspar Velthusen, Doctor der
Theol. und Magister der Philos. , Königl. Groß-

britt, und Churf. Braunschw. Lün. Consistorialrathe
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in Stade, Generalsuperintendenten der Herz. Bre-
men und Verden, der Herzogl. deutschen Gesellsch.
in Helmstädt, der Landgräfl. Ges. der Alterthümer
in Cassel, und der zu christlich patriotischen Dienst-
leistunzen vereinigten Gesellsch. der Deutschen im
Staate von Neuyork Ehrenmitgliede. (Virae laum-
ma breuis fpem nos vetat inchoare longam, Hor.

Asi egyeies tau, £u "jega egw. —J2UvuE, ore ovdets duverræi sgyojesOai, Tob. 1X2)
Bremen, bey Friedrich Willmans, 1801. 1 Alpy.

2i iu Octav, ohne die Anlage. '
gy Sammlung hat eine gleiche Einrichtung, und sovielich beurtheilen kanu, auch keinen größernWerth,
als diejenigen, deren Fortsetzung sie ist. Die Anlage,
ein neues ABC-Buch, habe ich nicht gesehen. Ueber-
haupt muß ft bemerken , daß der Hr. Verf. noch eine
ziemliche Anzahl kleiner Schriften in den letzten Jahr
ren herausgegeber hat, die nichr in den Buchhandel
kommen, und also in hiesige Gegenden nicht gelangen.
Für den Gelehrten dürften sie alle ganz entbehrlich seyn :
inzwischen werde ich fie bod) bcr Vollständigkeit willen

einen wenn sie. mir künftig einmal vorkommen
4.

A 49

J" dem z0 Stücke der schwerinschen Intelligenzblät-ter von 1800 kündigte Hr. F. F. Rosegarten
ein Unrterhaltungs-Fournal auf 1gor an, das er in Ver-
bindung mit mehreren einheimischen und auswärtigen
Gelehrten herausgeben wollte , und vorzüglich einheis
mischen Gelehrten zur Theilnahme anbot. Bis itz
habe ich davon aber nichts weiter erfahren, und also

gehört diese Nachricht wahrscheinlich auch zu den vie-en Ankündigungen, die mau cher in die Welt schickt,
als die übrigen erföderlichen Anstalten bedacht oder
getroffen sind. . Da es uns gar nicht an Unterhaltungs-
Journalen, wohl aber in denselben sehr oft an wirklich
änterhaltendea Artikeln fehlet, so dürfte man hiebey
wenig einbüßen.
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Den 11. May 1802,

I a

eschluß der Bemerkungen über die Ver-
schickung der Acten. ~ Nicht fo unbedingt

und sowohlbie jegige Eluriccunq boroprinbroliead
als auch gesammte auf ihre Arbeiten Bezug habet-
den Einleitungen für völlig zweckmäßig zu erktären.
Bevdes bedarf vielmehr noch mancher Verbesserungen,y
und zwar an dem einen Orte mehrerer, an dem
andern Orte wenigerer. Dadurch würden sich denn
auch die übrigen Einwendungen erledigen, die man

CUHIEACE UM VH iir. * 4

befe&amp;en, unb baburd) betoirfen, oap toeniaere ganz un-
bedeutende Sachen dem Erkenntnisse der Facultäten
überlassen würden. Auch~den Spruchcollegien ist cine
Ueberhäufung mit Actenarbéiten, besonders solchen,
deren Bearbeitung für dri gelehrten Juristen ganz
unfruchtbar ist, nachtheilig. Und fär den Staat ift
es wichtig , daß kleine Sachen kurz abgemacht, und
die übrigen nicht allein richtig eutschieden, sondern
auch vorher richtig dirigirt. werden. Demnächst aber
sollte X. allemal eine Sache zur Entscheidung. gehörig
instruirt werden, ehe man ble Acten an ein Spruch-
collegium gehen läßt. Eine vollständige Uebersicht des
Gegenstandes, der streitig geworden ist, und. etne ge-

naue Bestimmung besienigen,was jede Parthey. m
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stehet oder läugnet, ist eine unerläßliche Voraus-
setzung bey jeder zutreffenden Entjchcidung. Der Richs
ter kann sich hicrüber in cinem anberahmten Termin
leicht eine hinlängliche Auskunft verschaffen: aber die
Spruchcollegia haben dazu kein Mittel in Händen.
Zu Zeiten erfolgen daher Interlocute, wenn schon ein
Definitiv „ Urthel erfolgen könnte: und in andern Fäl-
len läßt sich weder ein zutreffendes Interlocut noch ein
zutreffendes Definitiv - Erkenntniß herausbringen: es
werden also Suspensivmittel nôthig, die nicht sowohl
in der Urthel selbst, als in der voraufgehenden uno
richtigen Direction der Sache ihre wahrc Veranlassung
Haben. KI. Auch sollte mehr, als bisweilen geschiehet,
für die Vollständigkeit der Ycten gesorgt werden. Wer
die Erfahrung nicht gemacht hat, glaubt es schwerlich,
wie. oft auf Actenstäcke Bezug gemacht wird, die sich
in den versandten Acten gar nicht finden. Nur bey
wichtigen Defecten können die Facultäten sich darauf
adn von den requirirenden Gerichten dergleichen
Stücke nachzufodern, zumal dies auch wieder zu Zöge-
rungen und Misbräuchen Veranlassung giebt. Wenn
dies aber nicht thunlich ist, [o würde bisweilen das
Erkenntniß anders ausfallen, wenn alles zur Hand
wäre, worauf eine Varthey sich berufen hat. Haupt-
sächlich liegt dies daran, daß theils viele Practiker den
Rotulations. Termin zu geringe schätzen, und dessen
Ybwartung dem erslen dem besten Substituten über-
lasscn, theils daran , daß ap: dem Orte des Gerichts
sich ein bloßer Procuratgg. üefindet, der die Acten
nicht genau genug kennet, um den Defect zu bemerken.
XA11. Danächst halte ich es für unangemessen, daß man
die Acten durch eigne Boten verschickk. Man sagt
zwar , daß dies minder kostbar sey, als wenn man
jedes Bund einzeln mit der Post wegschickt, und daß
das Daseyn des Boten eine schleunigere Ausarbeitung
bewirke: allein beyde Gründe ‘sind nicht unbedingt
richtig. Zwar ist das Porto für die Acten, oder viel-
leicht die Gebühr, - welche einige Postosficiauten dafür

erhalten, în hen letzten Zeiten merklich erbdbetz imer
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zweifle ich doch , nach den von mir gemachten Berechs
nungen, daß im Ganzen die Verschiedenheit erheblich
sey. Dann ist es freylich aus guten Gründen eingeführt,
daß Acten, die mit einem Boten ankommen, in der
Ausfertigung einen Vorzug. vor den mit der Post ange
kommenen haben: aber ehe sie mit dem Boten abgesandt
wurden, mußten manche an Ort und Stelle desto
länger warten. Man sammelt so lange, bis der Bote
eine volle Ladung hat: und auch dann bleiben bisweilen
noch Acten zurücke, weil darin gegen die Facultät, zu
welcher der Bote gehen soll, excipirt i. Was hilft
es aber, daß. dte Acten von dem Spruchcollegio ge-
schwinde besorgt werden, wenn sie vorher halbe und
ganze Jahre, zu Zeiten noch länger bey dem Gerichte
geruhet hatten? Und ist denn eine schnell abgefaßte
Urthel immer eine gute?! Xi11. Bey der Jacultät
verdient zuerit die Vertheilung der Acten cine nähere
Erwägung. An einigen Orten, wie z, B. in Rostock,
richtet sich solche nach, der Zeit der Ankunft ; und jedes
Mitglied. erhält also gleich vieleNummern, ohne auf
den Inhalt oder die Größe zu achten. An andern
Orten richtet man sich nach- den Fächern , und der Or-
dinarius theilct ‘dic ankommenden Acten dem zu , der
sich einem besondern Fache vorzüglich gewidmet bat.
Verschieden ist hievon. die Methode, einem Referenten
nicht cher ein Bund zujutheilen, als bis er das vors
hergehende ausgearbeitet hat. Wenn alle Facultisten
brauchbare . Arbeiter sind, so würde ich die letztere
Methode fär die beste erklären, vorausgesett , daß die
Einnahme jedem nach Proportion seiner Arbsiten zu?
fällt : ind aber schwache Collegen in der Facnität, o
würde sie nicht. passen, weil diese desto geschwinder
arbeiten, je weniger Mühe ihnen ihre Arbeiten kosten,
indem übereilte ‘und schlcehte Arbeiten durch keine Er-
innerungen in zuverlässige und gute zu verwandeln sind.
X1V. Beym Referiren wänsche ich die mündlichen Re-
lationen , die bey vielen Facultäten Mode sind, durchs
aus verbannet.. Sv sehr dadurch die Arbeit erleichtert
und beschleunigt wird, [o (cbr verliert. (ic an. Suet

D d d 2 lässigkcit.
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(áfigfeit, Da, wo diese üblich sind, versammelt
man sich an gewissen Tagen der Woche, ein Mitglied
nach dem andern referirt mündlich aus den Acten, man
votirt sogleich, und was die Pluralität beliebt, ist
die Richtschnur , nach welcher die Urthel mit ihren
Entscheidungs - Gründen abgefaßt wird. Da kann
man denn freylich in einer Zusammenkunft von 4
Stunden wohl einmal zehn Urtheln machen; keiner
von den Mitgliedern der Facultät braucht andere Acten
durchzulesen, als die ihm selbst zu Theil geworden sind,
und auch bey diesen braucht er sich nicht mit genauen
Acten - Auszügen zu bemühen, sondern ein Quartblatt
genügt häufig, um sich die Hauptumstände der Sache
und die bemerklichsien Nummern der Acten zu notiren,
Die Entscheirungs Gründe werden bloß vom Ordinario
revidiret, die Facultät erhält das Lob eines fleißigen
Collegii, das die Acten thunlichst besdrdert, und viele
Gerichte, auch selbft solche, die bey ihren eigenen Urs
theln eine vernüuftigere Methode. beobachten, senden
ihre Acten am liebsten dahin. Sollte das aber wohl
zuverlässige Erkenntnisse geben? Die factische Darstels
lung hängt ganz von dem einseitigen Vortrage. des
Referenten ab; so wie dieser die Sache gefaßt hatte,
]ernen sie die andern Mitaliever der Facultät auch nur
kennen. Ist es ein ordentlicher, genauer uud einsichtiger
Mann, Fo wird er freylich nichts Wesentliches übers
gehen, nichts unrichtig vortragen : kann man aber zu
jedem Facultisten dies Zutrauen haben ? Wird es nicht
wenigstens einzelne Zeiten geben , wo auch der brauch-
bare Mann nicht den höchsten Grad der Aufmerksam-
keit beweisen kann ? Aber vorausgesetzt, daß der Vor-
trag des Referenten allemal der belte wäre , den mag
fodern kann, welcher Mensch ist im Stande, ein ver
wickeltes Factum und den Stand weitläuftiger Acten
in dem Augenblicke, da ihm solches in scinem Leben
zum ersten Male erzählt wird , so vollständig zu über-
sehen und so richtig zu beurtheilen, daß er sofort das
Erkenntniß bestimmen könnte. Häufiger wird man
vielleicht sich sogleich an die Rechtsgründe erinnern,
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wenn der Fall entweder nach dem gemeinen. Rechte
oder nach den Geselzen des eignen Landes zu beurtheileu
ist, besonders wenn eine kleine Bibliothek an dem Orte
der Zusammenkunft zur Hand ist. Aber nicht selten
wird atich schon in diesen Fällen eine umständlichere
Vergleichung der Gesetze und Bücher erfodert, um
richtig zu votiren ; ynd wenn die Entscheidung gar auf
Gesetze fremder Länder beruhet, gesetzt auch , daß
deren Abschriften den Acten bevgesügt sind, so ist es
doch wohl nur selten möglich, lie sogleich zu überfeben.
Man wird sich also leicht überzeugen, daß diese Me-
thode durchaus nicht zweckmäßig sey. Die. an andern
Orten und auch bey uns (2 B. S. 243) beobachtete
Mechode, daß ein hinlänglicher schriftlicher Auszug

AOT den naSEBonnadSereshemam
genheit hat, die 9icten,- ober wenigstens die haupt-
sächlichsten Stücke selbst durchzulesen, die Sache gehörig
durchzudenken, und die gedruckten Hültsmittel ohne
Beschränkung zu benutzen; baum aber erf bie. entítans
denen Verschiedenhejiten in den Votis mündlich be-
sprochen werden ; das alles erfodert frenlich mehr Mühe
und Zeit, ist aber zu einer zuverlässigen Entscheidung (o

RE SUA anaiSbaapuidrbganschnlichen Spruchcollegien bis jetzt noch hat beybe-
halten werden können. Daß die bisherige Gewohnheit
und dic größere Einnahme diese Einrichtung begünstigen,
ift wohl gewiß : aber nach Vollendung des achtzehnten
Jahrhunderts, und bey den vielen Erinnerungen,
welche gegen die Verschickung der Acten überhaupt
gemacht werden, ist doch zu erwarten, daß am Ende
diejenigen Spruchcollegia, welche ihr Geschäfte ss
fabrikenmäßig betreiben, von den Partheyen verbeten
und von den Gerichten möglichst vermieden werden.
Man erwäge dabey , daß die Abfassung einer jeden
Urthel. für den Facultisten in der Regel ungleich schwes
rer ist, als für den eigentlichen Liichter. Dieser kennet

die Sache aus der voraufgehenden Verhandlung schon
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im Allgemeitien, und entscheidet, die Reichsgerichte
ausgenommen, in der Regel nur nach den Geseßen
selnes Landes : er hat dabey mancherley Localfenntnise
voraus , nnd findet häufig in andern vor ihm verhan-
delten Acten mancherley Aufklärungen über Dinge, die
în den vorliegenden Acten nicht genugsam auseinander
gesetzt wurden. Der Faeultist hingegen Hat in der
Regel eine ihm völlig unbekannte Sache zu bearbeiten,
unb mof fid auf. die Gesetze und Vertasung mehrerek
Länder einlassen : die Kenntkniß der Localverhättnisse
fremder Länder gehet ihm ganz ab, und die Hülfsmit-
tel, welche aus andern Acten entlehnt werden können,
siehen ihm nicht zu Gebote. Gleichwohl muß der Fa-
cultist in der Regel mehr Urtheile abfassen , als ein
Mitglied des Gerichts gewöhnlich ausarbeitet. Diefer
wird zwar die Decreturen und Termine, die er bessorgk,
Dagegen in Anschlag bringen: folltem aber die Vortes
sungen, die Schriftsteller Arbeiten und die übrigen
academischen Geschäfte des Fasuttisten im Durchschnitk
nicht wenigstens eben so viel betragen ? Will man die
Vergleichung völlig durchführen, fo erkundige maß
sich , wie lange die Acten bey den Gerichten zur:Urthel
liegen, und wie vieie Mitglieder sich denn bey en
Gerichten finden, die zur Vervollkommnung der Wiß-
senschaft ein auch nur geringes Scherflein beyzutragen
Neigung finden &amp; und man wird wegen eines richtigen
Urtheils über. dies Verhältniß nicht lange zweifelhaft
bleiben. XV. Daß der Facultist die ihm vbliegenden
Yrbeiten selbst verfertige, und sich nicht der Beyhülfe
anderer besonders junger Lente bediene, erfodert das
Zutrauen, welches die Gerichte und Partheven in die
Spruchcellegia setzen, ohne allen Zweifel. Diejenigen,
welchen man die Arbriten überläßt, haben selten gleiche
Kenatnisse, und werden überdem nicht gleichen Fleiß
an diese Arbeiten wenden wolleu ; eine bluße Revision
solcher fremden Arbeiten ist aber uicht hinlängiich , die
Méängel der Arbeit zu heben. Ueberdem hat die Com-
munication der noch im Gange befindlichen Acten an
andere Personen mehrere Bedenklichteiten. XY 1,. Daß
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die Urtheile und Entscheidungsgründe eine der acfunbett
Vernunft und dem guten Geschmacke angetnessenere
Fassung haben müssen, und es nothwendig scy, letztere
fo einzurichten, daß sie für sich seibst verständlich sind,
das hat man bey den mehresten Spruchcollegien schon
eingesehen und in Ausübung. gesezet. Die ellenlangen
Perioden, die überflüssigen und unrichtigen Allegate,
die immerwährende Eiumischung lateinischer Brocken,
so weit diese entbehrlich sind, und ähnliche Pedantereyen,
werden mit der Zeit von selbst. wegfallen, wenn sich
ältere Facultisten davou auch nicht ganz losmachen kön-
nen. Nur wird dahin zu sehen sevn, daß man auch auf
der andern Seite nicht wieder abschweife; und ein [ege
res Raisounement, so wie cine vermeintliche Philosophie
nicht an die Stelle einer kurzen Zusammenfstellung der
Thatsachen und einer zweckmäßigen Concentrinung der
Rechtsgründe und Gegengräünde trete. XKVI1. Uebri-

ens mögte es noch anzurathen seyn, daß man bey Be-
gens d der Spruchcollegien etwas mehr Rücksicht darauf
nähme, daß die anzustellenden Mitglieder mit practi-
schen Arbeiten nicht unbekannt snd. Siehet man, wie
bisher zu schr geschichet, allein auf Schriftsteller-
Arbeiten , so erfodere man doch weuigstens solche, die
eéinen practischen Gegenstand haben. Nicht jeder hat
Neigung und Talente, sich den Acten-Arbeiten mithiulänglichem Ernst zu widmen. Endlich bediene man
sich XVUT. der Publicität, um Spruchcollegia , die
schlechte Arbeiten liefern, kennbar zu machen, und
lasse ihre Ausarbeitungen mit Anmerkungen drucken.
Sind die Vorwürfe. gegründet und erheblich, so wird
das die Folge haben, daß sie von Sachwälden häufiger
Miete, und voa den Gerichten weniger requiriretwerden.

2 .

A" dem von dem Hrn. Prof. Bode in Berlinherausgegebencn nenen Himmels - Atlas hat unser
Vaterland einen Autheil, der sich aus dem Titel und

der Vorrede ergiebt. Jener heißt; Foannis Flertiodes
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Bode Vranographia fiue aftrorüm defcriptio, viginti
tabulis aeneis incifa, ex recentiffimis aftronomorumobferuationibus,|Sumtuscommodanteilluftzilfimoaftronomiae Patrono, generofiffimo Equite Megapo-
litano, Friderico de Hahn, Dynafa Rempliai,
Berolini; MDCCCI, apud. auctorem, Sin. biefer
findet sich hierüber noch folgende nähere ErlJuterung :
Nara mihi est a, 1796 cogitatio, nouas coeli icones
forma maxima delineandi, quibus diligentius, aper-
rius , plenius cuncta in coelo ftellato inuénta effin-
gerem, Quam rem arduam, quacque mapnos requis
rat fumtus, vt fufciperem, adductus fum infigni hu-
manitate illuftriffimi de -Habu Remplini, viri de
aftrorum cognitione meritiffimi, Qui generofiffimus
dnimo vir, quo ftudia hacc infigniter adiuuaret,
meque amicitiae ornaret documento, non dubitauit,
impenfas buic operi maximas fuppeditare, idque fine
vfuta; addiditque, fi debitam hanc ipfi pecuniam
ex operis veaditioue redactam reddidiffem , permif-
fürum fe mihi tabulas aeneas, quaeque inde reditura
funt emolumenta. Quam eximiae in. me bencuolen-
tiae rariffimique in litterarum commoda ftudii figni.
ficationem aperui aftronomiae ftudiofis, ne ignora.
rent, quantum in hoc opere tandem. perfecto Viro
huic effet tribuendum,

3.

A" 23 Februar verstarb zu Schwerin der HerrJoh. Jac. Prehn, Vicedirector der dortigen
SURund vorher Prusessor der Rechtsge-
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